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Inhalt des achten Bandes, 

Drey und dreyßigſtes Buch. E 
Von 1734 bis 1744. | 

Erfter Abſchnitt. 
$. 1. Faͤrſt Earl Edzard tritt die Regierung an, Ä $. 2. erhält von dem Kaifer veniam actatis, 
6. 3. ſindet aber nicht gerathen, die Huldigung einzu 
nehmen. $.4. Der Eanzler Brenneifen ftir. 5 
Dbgleich der Fuͤrſt und die Stände fich nad der Ruhe fehnen; fo twerden doch Feine Vorkehrungen’ zur Bel 
legung ber Irrungen getroffen. $. 6. Um zu dem Ef 
fect der von dem Kaifer verliehenen Amneſtie zu gelans gen, fenden die alten Stände eine Deputation nach 
Wien ab. $.7 und 8. Diefe bringet eine guͤnſtige Fais 
ferliche Refolution unter dem 3oten Sep. 1734 auß, 9. 9 Nach dem außgebrochenen neuen Reichsktiege wi⸗ 
der Frankreich, wird Oſtfriesland wegen der erlittenen 
Drangſalen von den Kreisſteuern und Einquartierung verſchonet, $. To. muß aber die eingewilligten Roͤmer 
monathe entrichten, und wird angemiefen, fein Reichs⸗ 
mannſchafts⸗ Contingent zu ſtellen. Dieſes Contingent übernimmt der Kaifer gegen eine beglichene Summe 
Seldes. $. 11. Die Stände beftehen auf die Reduction der Eaiferlichen Salvegarde, werden aber ungnädig bes 
fdieden. | | 

* 4 3wei⸗ 
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Zweiter Abſchnitt. 
6. 1. Baiſerliche Commiſſion auf Churbraun⸗ 

ſchweig zur Unterfuchung und Abſtellung der oſtftle⸗ 
fifhen Streitigfeiten. $ 2. Der Fuͤrſt iſt mit diefer 
neuen Commiſſion zufrieden , 6. 3. nicht aber die gehor⸗ 
famen Stände, oder derem Kepräfentanten, Die diefe 

- Eommifflon aufzuhalten oder gar wendig zu machen füs 
chen. "6.4. Der Fuͤrſt laͤßt den Ständen auf dem 
Landtage, und dem Emder Magiftrat befonders die Fals 

ferliche Refolution infinuiren. $, 5 Nachdem ber Koͤ⸗ 

nig.von England, als Chneifürft von Braunſchweig, 

feine Näthe Voigt und. von Echwarzenfeld zu feinen 
ſubdelegirten Nätben ernannt hat, fol die braunſchwel⸗ 

gifche Commiſſion im Jun. 1737 zu Leer eroͤfnet wer⸗ 

den. -$. 6. Hierwider proteſtiren die Adminiftratoren 

Rahmens der gehorſamen Stände und appellicen an 

den Keichshofrath. $. 7. Auch find die alten Stände 

unzufrieden, daß fein öffentlicher Landtag ausgefchrie» 

‚ben wird. Die fubdelegirte Commiffion bebet den ans 

geordneten Sermin wieder auf. $ 8: Der Kürft mil 

den nachgefuchten Landtag nicht verftatten. F. 9. In⸗ 
deffen herrſchet nicht ſowohl zwiſchen dem Fürften und . 

den alten Ständen, oder Renitenten, $ 10, als vor⸗ 
züglich zwifchen dieſen und ben gehorfamen Ständen 
eine ftarfe Verbitterung. Leztere oder deren Repraͤſen⸗ 

tanten fuchen das vorzunchmende Vergleichsgefchäfte 

aufzuhalten und wendig zu machen, $. IT. weil fie nach 

einem abgefchloffenen Vergleich, den Verluſt ihrer Po⸗ 

en und eine Verantwortung ihrer ſchlechten Wirth⸗ 
haft befürchten. 6. 12. Die Adminiſtratoren erhal⸗ 
ten auf ihre Appellation eine günftige Taiferliche Reſo⸗ 

- Iution, auch wird das Anerbieten der Generalſtaaten 
durch ihre Vermittelung das Verglelchsgeſchaͤfte zu er⸗ 

leichtern, abgeſchlagen. $. 13. Die. Generalftaaten 

finden die Ealferl. Reſolutlon widerrechtlich, und. ſu⸗ 

chen die Aufhebung zu bemwürfen. | 

Dritter Abſchnitt. 

gr, Die hurbraunfchmweigifchen fubdelegirten Com. 

miffarien sreffen in Aurich ein. $- 2. Nach uasen 

b . Kuuſt⸗ 
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Kunſtgriffen zur Aufhaltung der Commiſſion müffen bie 
gehorſamen Stände Deputirte ernennen. $ 3. Die 
Eaiferliche braunſchweigiſche Lommifflon wird er» 
öfnet. Mur blog die Emder finden fich von Seiten 
der alten Stände ein, daher wird ein neuer Praͤjudi⸗ 
sialtermin angeordnet. $. 4. Der Doctor Komfeld 
ſtellet ſich als Bevollmächtigter der Ritterfcbaft und eie 
niger Aemter ein. Wider feine Admiffion proteftiren 
bie Deputirten des Fürften und der gehorfamen Staͤn⸗ 
de. Lieber bie Frage, ob eine oͤffentliche Worladung 
aller Intereſſenten zu veranlaffen fey? entſtehen beftige 
Debatten. 8.5. Der Kaifer unterfaget der Commiſ⸗ 
fion, eine Öffentliche Eiration zu veranlaflen, und dem 
Doctor Homfeld ald Bexollmächtigten und Eonfulen, 
ten auftreten zu laffen. $.6. Es wird auf den ıg . 
December wiederum ein neuer Präjudicialtermin ans 
geordnet. $. 7. In diefen Praͤjudielaltermin finden fich 
viele Deputicte ein. Die alten Stände oder Nenitens 
gen erhalten nun den Nahmen gravaminirende Stände, 
Die Frage, ob. die vorigen Eubmittenten zu dem gras 
vamlnirenden Ständen übertreten können, ober nicht ? 
veranlaffet heftige Streitigksiten. $. z, Befonderd greift 
der Syndicus von Alteha die Qualitde der Depuricten 
der gehorfamen Stände an, und ſetzet die Adminiſtra⸗ 
toren in Verlegenheit. $. 9. Der Beltcag zu den Com⸗ 
miflionskoften wird ein Gegenftaud neuer Streltigfeis 
ten. $. »0. Die Emder bringen darauf, daß mit Leber 
ebung aller. Nebenpunete fofort zur Hauptſache ges 
—* werden moͤge, beſchweren ſich auch uͤber Ver⸗ 
ſchleppung der Sache und andre Punkte bei dem Kai- 

„fer, werden aber abfchlägig befehkeden. F. 11. Die 
Generalftaaten intercediren bei dem Kaiſer und dem Koͤ⸗ 
nige von England für die Emder. $. 12. Die Commifs 
farien felbft -bezeigen ihren Unwillen über das Beneh⸗ 
men der Deputirten des Fuͤrſten und ber geborfamen 
Stande, $. 13. Wie die Emder nochmals andringen, 
daß die Hauptfache vorgenommen werben möge; berich 
ten die Gommiffarien von dem Iangfamen Gang ihrer 
Geſchaͤfte, und fuchen Berbaltungsordre nach. $. 14. 
Nach der erfolgten kaiſerl. Reſolution foll der Legitimas 
tionspimfe ausgeſetzet, und das Bergleichägefchäfte 
wit. der Stadt Emden, die für bie mitgeagotminiren 

j u +3 en 
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vo Inhalt. 
‚den Stände de rato taviren ſoll, angefangen" und’ fork⸗ 
geleget werden. $. 15. Bemerkungen über diefe kaiſerl. 

Reſolution. $. 16. Die den Emdern auferlegte Caus 
tion veranlaffet neuen Auffchub. $. 17. Mit dem Ab⸗ 
fterben Kaiſers Earl Vi. erloͤſchet die dem Könige von 
England erthellte Wolmacht. Das commiffarifche 
Derfabren ftocder, und die Commiffarien treten 
unter Eönigliyer Benchmigung die Rückreiſe an. 
$. 18. Zwar erneuert der Churfürft von Sachſen, ala 
Reichsverweſer, die. erlofchene Commiſſion, allein die ' 
Streitfeage, unter welchen Vicariat Oſtftiesland ſte⸗ 
het? und dann der aufgebrochene Sftreichifche Erbfolges 
krieg verurſachen, daß die Commiffion nicht wieder in 
Activitaͤt koͤmmt. J | 

Vierter Abſchnitt. 
F. 1. Es fällt ein ungemein harter Winter ein. $.2. 

Lange Heinrich , ein Schwaͤrmer, macht einige Profely⸗ 
sen. $. 3. Magifter Roͤling wird wegen feiner unita- 
riſchen Lehrfäge ſeines Predigerdienftes entfeßet. $. 4. 
Emder Prediger greifen Verordnungen des Magiftratd 
von den Kanzeln an. $ 5. Die Stände redueiren eis 
genmächtig die Faiferliche Salvegarde. $.6. Eine Erk 
‚minalfacbe in Dornum veranlaffet viele Weitläuftig- 
feiten. $. 7. Die Stadt Emden trift eine Convention 
mit dem Könige von Preußen. $.8. Einhalt dieſer 
Convention. $. 9. Abfterben des festen Sürften, 
Earl Edzard. | 

Bier und dreyßigſtes Buch. 

Von 1744 — 177. J 

Erſter Abſchnitt. 
— 6. 1. Nach Erloͤſchung des Mannſtammes bed ofle 
ſrieſiſchen Regierhauſes, finden ſich verſchiedene Praͤ⸗ 
tendenten ein. Es machen nämlich der König. von 
Preußen, als Churfürft von —— $. 2 und 
3. der König von England, als Churfür a 



Inhalt. N 

nover. $. 4. Die Prinzeffin Friderike Willhelmine yon 
‚Offriedland für ſich und ihre beiden Schweftern, 6. 5. 
der Graf von Wiedrunkel, $. 6. und bie Graͤfin Ma⸗ 
ria Franciska von Kaunig» Ritberg Anfprüche auf gang _ 
Dffriesland. 5. 7. Yuf Harlingerland befonderd ma» · 
chen die Gräfin von Ritberg und dee Zürft von Lichten⸗ 

ſtein Anſpruͤche. $. 9. So mie auch außerdem Die Graͤ | 
fin von Rietberg eine große Schuldfoderung in Aure⸗ 
gung bringe. 9:9. Gang und Verlauf diefer Suc⸗ 
teſſionsſtreitigkeiten. 5. 10. Ucherwiegende Gründe für’ 
die Gerechtſame des Königed von Preußen auf Ofifrid- 
land. 9. 11. Streltſchriften über die ER * | 
eſſton. 

Zweiter Abſchnitt. 
$ 1. Das unvermuthete Abſterben bed Juͤrſten wäre 

let eine ungemeine Beftärzung in dem ganzen Lande. 
$. 2. Dee Rönig Sriedrich II, von Preußerrergreife 
durch Anfchlagung der Wappen und der Patente ſchleu⸗ 
nig die Poffeffion, $. 3. und läßt fich vorläufig von  - 
dem Emder Magiſtrat und den Blerzigeyn huldigen. 

$. 4. Einhale der angefchlagenen Patente. . $..5. Die: 
Prinzeffin Friderike Willhelmine laͤßt in Aurich die Poſ⸗ 

ſeſſion ergreifen, $. 6, findet aber auch nicht einmahl‘ 

bei den gehorfamen Ständen Unterftügung. $. 7. Die 

fürftiche Millz tritt in koͤnigl. Dienſte. Die Raͤthe, 
der Magiſtrat und die Buͤrgerſchaft in Aurich erken⸗ 
nen die Fönigl. Lehnsfolge am Wider die Proteflatton 
der Prinzeffin veprotefliret ber koͤnigk. Bevollmaͤchtigte. 
8.8 Das hannoͤveriſche Minifierium fendet einen Be« 
vollmächtigten nach Aurich; um vom dem Fuͤrſtenthum 

Oſtftiesland Befig zu nehmen: Dieſer zeifet aber un⸗ 
“4 ver⸗ 



vin — AInhalt. 
verrichteter Sachen wieder ab: F. 9. Der Konig von 
Vreußen erhaͤlt von dem Kaiſer ein Reichsoberhauptli⸗ 

ches Manuteneng« Decret, nimmt die Gratulationen 
von den Reichsſtaͤnden ein, legitimiret ‚feine Geſand⸗ 
ſchaft gu dem oftfrieſiſchen Voto, und laͤßt ſich nachher 
non dem Reichsverweſer foͤrmlich mie Oſtfriesland be⸗ 
lehnen. 6. 10. Die Sequeſtration der Emder Herr· 

lichleiten wird aufgehoben, und ber Stadt wieder * 
Bert ihrer Hertlichlelten elageräum, 

| Deitter Abſchnitt. | 
$. 1. Dec König bevollmächtiget den Etatsminiſter 

von Cocceji und den Kreisdirectortal Homfeld für die 
neu -acquirirte Provinz alle zweckdienliche Anftalten und 
Verfügungen zu treffen, $.2. Die Dänen verlaffen 
dieſe Provinz und die faiferliche Salvegarde geht aus⸗ 

elnander. Die königlichen Bevollmaͤchtigten heben dag 
Collegium des geheimen Raths auf, und treffen einige ' 
Veränderungen bei ber. Regierung und Sammer: Der 
Kreisdirectorlal Homfeld wird Canzler und Chef der Ke« 
gierung. $. 4. Es wird-ein allgemeiner freier Land⸗ 
tag ausgefchrieben und eroͤſnet. Den Ständen wird 
ber Fönigl, Schug bei ihren Privilegien, Gewohnhei⸗ 
een und alten Rechten qugefichert, $. 3 Sie huldigen 
dem Köntge ihrem neuen Landesherrn, erhalten Hul« 

digungs⸗Reverſalen, $. 6. fchreiten zur Wahl ihrer: 
Officianten, befegen: das Collegium mit neuen Glie⸗ 

bern, $. 7. verlegen es von Aurich nach Emden; $. 8. 
und treffen über die Landesverfaffung eine Convention 
mit. dem Rönige. $. 9. Einhalt der zwiſchen dem 

‘ Könige und den Ständen errichteten Convention. $. 10, 
Ueberſicht der u. ZEN die ſich in fo 

Ä lurzer 



kurzer Zeit nach Abſterben des Bürften ereignet Baben, 
. 11. Union der Ritterfchaft mit. der Stadt Emden, 
$. 12. Erklärung der Seneralftaaten über ‚die preuftifche 
Defigergreifung. 6 13. Einleitung der Verhandlun⸗ 
gen zwifchen bem Könige und den Seneralftanten über 
das ſtaatiſche Intereſſe auf Oſtfriesland. 14. EßS 
wird uͤber die Sicherſtellung der hollaͤndiſchen Schuld⸗ 
foderungen eine Conventlon abgeſchloſſen. §. 15. Abs 
‚zug der hollandiſchen Befazung aus Emden, und. 
Leerort. F. 16. Fruchtlofe Verſuche des Emder Mas . 
giſtrats um Beibehaltung einer ſtaatiſchen Garniſon, 
$: 17. und um Wiederherſtellung der eingegangenen Fre 

diſchen oder ſtaͤndifchen Garniſen. 
4 

Vierter Abſchuitt 

$. 1. Der auf den 6 Det. prorogirte Landtag wird | 
eroͤfnet. Streitigkeiten über die Admiffion des Krie— 
gesraths Bügel, als Königlichen Commiſſarii. $. 2. 
Berhandlungen über die koͤnigl. Landtags: Propoſitio. 

nen. $3: Die Stände entwerfen die noch nicht abge 
ſtellten und bei der Huldigung vorbebaltenen Gravamı. 
no. $. 4. Der Canzler erhält den koͤnigl. Auftrag, 
bie. Gravamina zu unterfuchen und darüber gutacheli: 
chen Bericht adzuftatten. $.5. Die Eanzellei in Efen: 
wird aufgehoben. $ 6. Die wider daß Betragen der 
vormaligen Adminiſtratoren angeordnete Unterfuchunge 
commiffion, $. 7. nimmt ihren Anfang, wird abe 
nachher aufgehoben, und die ganze Sache wird nieder 
geſchlagen. $. 8. Streitigkeiten der Stadt Emden mi 
den Ständen über mechfelfeitige Forderungen und Ge 
genforderung. * 9. ih Aalen * 10 

| unt 7 . UN Een — — — — 



Anhalt. 

onb getroffen? neue Anordnungen auf dem merügkien: 
ER 

— Abſchnitt. 

6.1. Rach erlaſſener Edictaf « Citation geben bie. 
fürftliden Feudal - und Allodial⸗ Ereditoren ihre Fo⸗ 
derungen au, $.2. Wegen Ungufänglichfeit der Allo- 

Bial- Maffe, wird der Concurs eröfnet. $. 3. Geis 
zigfelsen über die Separation des Zeudi von dem Allo, 
Bio. $. 4, Enblicher Ausgang ber fürftlichen Erebits 

Sache. $.5 Die oflfriefifche Cammer- erhält dieſelbe 
Einrichtung, wie die andern — in ben Eöniglin, | 

chen Staaten. | | 

E Fünf und dreyßigſtes Buch. 
| Von 1747 — 1756. 

Erfter Abſchnitt. 

‘$. r. Der bisher prorogirte Landtag wird geſchloß 
Jen, $.2. und ein neuer Landtag ausgeſchrieben. 
Kine zu verbeffernde Einrichtung ‚bei dee Verwaltung: 
ber Landesmittel fol der Haupfgegenftand ber ſtaͤndi⸗ 

ı chen Beratbfchlagungen ſeyn. $ 3. Die Stände bes 
ſchließen, das Adminiſtrations - Coflegium von Emden 

« nach Aurich zu verlegen, dem Könige die Hberdirection 
‘ Biber daS fandfchaftliche Caffenwefen anzutragen, F. 4. 
„eine Reformation bes Emder Stadtwefens zu bernür 
“fen, $. 5. und die Vcchfepachten abzuichaffen, und ſu⸗ 
» Phen über dieſe Ihre gefaßten Schlüffe die Eönigliche Gen _ 

nehmigung nach. 6.6. Der Koͤnig übernimme die 
en der Aandesmittel und genehmiget die _ 

| Abcigen 
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Abeigen vandtabeſclaſt. 6.6. Der drlite Stand wäh 
let neue Adminiftratoren ein. Die Unterfuchungecon 
mifßon wider das vorige Auricher Collegium wird aufe . 
gehoben. $. 7. Königkicher Landtagsabſchied. 5. gs 
Das Adminiſtrations⸗ Collegium wird nach Aurich vers 
legt und das Perſonale des Collegii durch eine neue 
Vabl verändert. F. 9. Bemerkungen über dieſe großen 
Veränderungen. $. 10. Mach vorhergegangener Eitte 
kitung der Stände $. 11. ſchlaͤgt der Cammerpraͤſi⸗ 
dent den Emder Deputirten eine Reformation des Em 
der Stadtweſens vor. Der Magiſtrat beſchweret ſich 
bierüber bei dem Könige, 9. 12. wird von der Bürger» 
Fhaft bei einem audgebrochenen Tumult beſtuͤrmet, 6. 
23. muß dem tumultirenden Pöbel eine Amneſtie ertheie 
len, und ſubmittiret fich den Föniglichen Propofitionen 
Emden hören auf Natus in ſtatu zu feyn. $. 14 und 
25. Reform des Emder Stadtweſens. $. 16. Anfertis 
‚gung eined Competenzetats für die Stadt, $. 17. Ause 
föhnung und Vergleich zwiſchen Emden und den Stätte 
den. $. 18. Foigen diefed Vergleiches. | 

Zweiter Abſchnitt. 
F. 1x. Abſterben der verwittweten Fuͤrſtin Sophia 

Willhelmina, $. 2. und der Prinzeſſin Friderile Will- 
helmine. F. 3. Der Großcanzler von Cocceji fuͤhret uns 

ter koͤniglicher Zuſicherung, daß die Landesvertraͤge da⸗ 
durch feine Aenderung leiden ſollten, den Coder ein. 
F. 4. Der Kaiſer ertheilet Oſtfriesland ein Privileglum 
de non appellando. $. 5. Das oſtftieſiſche Sofgericht 

wird mic der Regierung combinirer. $; 6. Anords . 
nung eines Pupillen und Criminalcollegli, Einführung 

einer Hypothelen⸗Depoſital⸗ Criminal» und Ausmie⸗ 

EN ner? 



ner. Ordnung, Einführung des erſten Theil des-alls 
gemeinen Landrechtes. $. 7. Innere Einrichtung dee 
Regierung und der Untergerichte, Anordnung eined 
Eonfiftorll. $. 8. Neuer Kandtag. Kurze Gefchichte . 
Diefed vierzehnjaͤhrigen Landtages. (. 9. Abftellung 
der Accife und Einführung des Confumtionsgelded 
oder Surrogats. HG. 10. Anfegung ber Meceptoren, 

SF. 11. verbefferte Einrichtung des verwirrten Schaze 
zungsweſens. 6, 12. Anfertigung eines landſchaftli⸗ 
chen Steuer⸗ oder Competenzetats, F. 13. wie auch ch 
ned Schuldenetats. 6. 14. Das zerruͤttete und vers 
wirrte Emder Creditweſen $. 15. veranlaſſet erſt eine 
commiſſariſche Unterſuchung, dann die Eroͤfnung des 

Concurſes, und endlich einen gütlichen Vergleich mit 

den Creditoten, $. 16. welche nach dem fiebenjäprigen 
Kriege abgefunden werden. $. 17. So werden auch 

die Gläubiger, welche zu dem Deichbau der Stadt Em. 
ben Selber vorgeſtrecket Hatten, mach einer getroffenen 
gürlichen — befriediget. 

Dritter Abſchnitt. 

‚6. 1. Der König koͤmmt zum erſtenmahl In Oſtfries⸗ 

land, $. 2. und erflärt durch ein oͤffentliches Patent den 

Emder Safen zu einem Sreybafen ober Porta Fran. 

co. $. 3. In Emden wird eine oſtindiſche Compa⸗ 

gunie errichtet. F. 4. Döglelch die Holländer fie niche 
mit, gleichgültigen Augen anſehen; 5. 5. fo koͤnmt 
fie doch zu flande. Sie fendet verfchledene Schiffe nach 

China, die mit reichen Ladungen nach Emden gurüde 

fommen. 6. 6. Nach dem Ausbruch des fiebenjährigen 
Krieges, wird die Compagnie wieder aufgehoben. $- 7. 

| Rn wird. in Emden ging Bengaliſche Compagnie 
N erriche Pr 
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errichtet, bie ſich aber nur wenige Jahre erhalten har, , 
.$. 8.3 weite und lezte Reife des Koͤniges nach Dfifrieds 
land. $.9. Einrichtung des Zuchtdaufed. $. 10. Ber 

deichung des neuen Bunder» Polders. 5. 11. Diefer 
Polder wird nach einigen Behandlungen $. ı2. von der 

Landſchaft angekauft. %. 13. Hohe Waſſerfluthen 

er und — Zub. 
| Bon 1756 — 1758, | 

Erſter Abſchnitt. 

4 i. Ausbruch des febenjäprigen Ariegen. 2 
2. Der König nimmt ein Aulehn von der oftfriefifchen 

Landſchaft auf, welches aber noch während des Krie— 
ges wieder abgeführet wird. $. 3. Die Furcht für eine 
feindliche Invaſion veranlaffet die Niederfegung einer 

Landesdeputatlon und einige auf eine Invaſion Bezug 
habende Vorfehrungen.  $. 4. Dee Emder Comman⸗ 
bant von Kalkreuth trift Defenfiond. Anftalten. $. 5. 
Die Sranzofen rien in Oſtfriesland ein. Der 

Chef, Marquis Dauver nimme fein Hauptquartier zu 
Oldarſum, $. 6. und erlaͤßt verſchiedene Verordnungin. 
$. 7. Emden geht mit Capitulation über und wird vom 
den Sranzofen beſetzet. $. 8. Der König von Franfs 

reich laͤßt den Generalffsaten zu ihrer Beruhlgung vers 
fihern, daß er Oftfriesland ‚nicht für fich, ſondern fuͤr 
die Kaiſerin Königin in Befig genommen habe. . 4.9. 

Stände und Einwohner von Oſtfriesland werden anges 
wieſen, der angeordneten Faiferlicyen Adminiftration _ 
ju gehorſamen. 5. 10. Erſte Einrichtungen und Vera 

| . odordbnun⸗ 
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ordnungen der kalſerlichen Adminiſtration. '$. 11. Bus 
Kand und veränderte Berfaffung diefer Provinz. $. 12, 
Abwechfelungen ber Garniſonen in den Gtädsen und 
Sieden. $ 13. Der General Dauver trift verfchiedene 
Anordnungen $. 14. und läßt Emden befeftigen. $. 15, 

Regierung und Cammer müffen dem Grafen von Bere 

gen, Chef der kalſerlichen Adminiſtratton, einen edle 

gen m Rn 

‘ 

Suiltei Abſchnitt 

| 6. r. Die franzdſiſche Invaſion veranlaſſet die Lite 

fecung von Victualien, Fourage und andern Bebürfe 

niffen. 5. 2. Der Eommiffair „ Drdinateur Duͤmou⸗ 
rier läßt Magazine anlegen, und trift zur Verpflegung 

‚der; franzoͤſiſchen Teuppen verfcpiedene Verfügungen. 
-5, 3 und 4. Diefe Magazine werden auf landſchaftliche 

Koften vor und nad angefült. $. 5. Die großen 

Ausgaben werden vorzüglich duch Kopfſchatzungen und 
ein erzwungenes Anlehn beſtritten, $. 6. da denn die 
Getraides und Fouragelieferungen beſtaͤndig fortgeſetzt 
werden. 9.7. Bon der geforderten Rriegsfteuer zu 

360000 Pior., $. 8. wird durch : freiwillige Beiträge 

und Erecutionen dee erfte Termin aufgebracht; $. 9. 
auch muß dem Marſchall von Richelten für ausgeſtellte 

Salvegarden⸗ Patente eine Gratification zugeſi ichert 
werden. 

Dritter Abſchnitt. 

$. 1. Graf von Piſa wird von der Kalferia > 

gin zum Souverneur von Oſtfriesland beſtellt. Er 
| Er 



Inhalt. u 
Erift mit zwel Bataillonen Deftreicher und einem Ar⸗ 
tilleriecorps in Oſtfriesland ein, und nimmt ſein Stand» 
quartier in Emden. F. 2. Die Chefs der franzoͤſiſchen 
Truppen, erſt Marquis Dauvet und dann der Briga⸗ 
dier Courbiſſon nehmen ihr Hauptquartier in Aurich. 
Lifte der franzoͤſiſchen und oͤſtreichiſchen Truppen in Oſt 
friesland. 5. 3. Die Niederlage der Franzofen bei Ros⸗ 
bach 5. 4. hat einen woblthaͤtigen Einfluß auf Oſtfries⸗ 
land in Abſicht der dadurch erleichterten Einquartierun⸗ 
gen und verminderten Lieferungen. 5. 5. Frankreich 
will durch eine geheime Convention mit Dänemark Oſt⸗ 
frlesland an Dänemark abtreten, ber Plan koͤmmt aber 
nicht zu Stande. 5. 6. Dümouriet befreier zwar die 
kandſchaft von der Forderung des Marfchall von Riche⸗ 
lieu für die Salvegarden » Patente, zwingt fie aber zu 
einer Bratification für den Beneral Regiſſeur. $. 7. 
Die Landesdeputatlon ſuchet wegen ber Eontributionen 
und ſonſtigen Beläftigungen eine Erleichterung bei dem 
franzoͤſiſchen Kriegsminiſter in Paris nach. F. 8. Die 
kalſerliche Adminiſtration beleget die beiden holländifchen 
Schagungen mie Arreſt; dadurch) fcheitere eine neue 

 Geldnegotiation in Holland. $. 9. Die Bandfchaft träge 
dem Reſt der großen Contributivn von 390000 Livres 
ab. $. 10. Sranzofen und Oeftreicher machen Ans 
falten zum Abzug, 6. 11 und 12. brechen fchleunig 
auf und verlaffen Oſtfriesland. 

Vierter Abfchnitk. 
$. 1. Franzoſen und Oeſtreicher Haben bei ihrer Ans 

weſenheit in Oſtfriesland die beſte Mannszucht gebals 
in. $. 2. Urſachen des ruͤhmlichen Betragens der 
Oeſtreicher und Franzoſen in Oſtfriesland. $. 3. Be, 

rech⸗ 
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rechnung ber verauſsgabten Krlegẽkoſten. $. 4. Herzog 
Kerdinand von Braunſchweig fihert durch den Gieg bei. 

Crevelt diefe Provinz fiir eine neue Invaſion. $. 5. 

Das Adminiſtrations⸗ Collegium laͤßt das in den Ma⸗ 
gazinen vorraͤihige Getraide oͤffentlich verfaufen. 6. 6. 
Auf dem ausgeſchriebenen Landtag wird an einem Plan 

zur Aufrechthaltung des landſchaftlichen Creditweſeus 
und Tilgung der Kriegskoſten geatbeitet, koͤmmt aber 
nicht zu Stande $.7. Die Adminiſtratoten geratben 

wegen Ihres Benehmens, mährend ber feindlichen In- · 

bafion, in Inquifition, werben aber von den Anſchul⸗ 
digungen, nach genauer Unterſuchung voͤllig entbunden. 

§. 8. Merkwuͤrdige Inquiſitions⸗Proceſſe wider den 
ſtaͤndiſchen Präfidenten von dem Appelle, $. 9. und bes 

ſonders wider den Kriegsrath Hitjer. $. 10. Unterſu⸗ 
hung und Kevifion der Kriegsfoflen 

Drey 
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Dre’) und dreyßigſtes Buch. 
Von 1734 big 1744. 

% 

Erſter Abſchnitt. 
$. 1. Sürft Karl Edzard tritt die Regierung an. j. 2. 

Erhalt von dem Kaiſer veniam ætatis. $. 3. Findet aber 
nicht gerathen, die Huldigung einzunehmen.  $.4- Der 
Camler Brenneifen ſtirbt. $. 5. Dbgleich der Fürft und die 
Stande fich nach der Rube fehnen; fo werden voch feine 
Borfchrungen zur Beilegung der Irrungen getroffen. $. f 

‚ Um zu dem Effect der von dem Kaiſer verliehenen Amneflie 
zu gelangen, fenden die alten Stände eine Deputation na 
Wien ab, $.7. und 8. dieſe bringet eine guͤnſtige Kaiferliche 
Kefolution unter dem 30 Eept..1734 aus. $. 9. Nach dem 
ausgebrocbenen neuen Deichätriege wider Frankreich wird 

. Difriesiand wegen der erHittenen Drangiale von den Kreis⸗ 
fieuren und Einquartierufigen verichonet, $. 10. muß aber 
die eingemwilligten Römer + Monate entrichten, und wird ans 
gewieſen, fein Reichsmannſchafts- Contingent zu fielen. 
Dieſes Eontingent uͤbernimmt der Kaiſer negen eine bes 
glidene Summe Geldes. $. m: Die Stände beftehen auf 
der Reduction der Kaiferlichen Salve Garde, werden aber 
ungnddig bejchieden. . | — 

| ee. 
| GEL die ſchrecklichen Waſſerfluthen mit ih⸗ 

ren traurigen Foigen ſich ereigneten, und 
darin Die landverderblichen Unruhen ausbrachen, er- 
blicken wir unter der Regierung des Fürften Georg 
Albrechts eine an einander hangence Kette von Wir 
derwärt:gfriten. Daß diefe innerliche Unruhen fich 

Offe. Geſch 8. UA. baid 



2  Dren und dreyßigſtes Buch, 

. 3734balb endigen und Friebe und Eintracht wieder ein« 
treten würben, ließ ſich nod) nicht vermuten. Zwar 
hatte der verftorbene Fürft, nad) gedaͤmpftem Buͤr⸗ 
gerfriege einige Jahre hindurch die beften Ausſich⸗ 
ten, die Renitenz mit ber Wurzel auszurotten; afe 
fein die num den Renitenten ganz wider feine Abfihe 
verliehene Amneftie, und die Erlöfchung der ſubde⸗ 
legirten Commiffion, hatte ihm feinen ganzen Plan 
verrixft, Der Ausgang diefes verwirrten Zuftane 
des ließ fi) nun niche mehr durchſchauen, und der 
Gang, ven die fünftige Kaiſerliche Hofcommiffion 
nehmen würde, ließ fich nicht vorausfehen. Der 
Fürft beforgte daher, daß der Erbprinz Anftand fin« 
den möchte, in biefer critifchen Sage und bei den ers 
ſchoͤpften Finanzen die. Bürde einer fo läftigen Regie⸗ 

- rung felbft zu übernehmen. Ihm ſchwebte der Nady- 
theil vor den Augen, den die vormundfchaftliche Res 
‚gierung unter der Herzogin Chriſtine Charlotte ſei⸗ 
nem Hauſe und dem Lande zugefuͤget hatte. Dieſer 
Gedanke ließ ihn alles fuͤrchten, wenn der Erbprinz, 
gleich nach ſeinem Abſterben, das Ruder der Regie⸗ 
rung nicht ſelbſt anfaſſen ſollte. Daher verordnete 
er unter dem 16. April 1734. „Da Unfers einzi: 
„gen Sohnes und Erbprinzen Liebden das Alter von 
»18 jahren würflich erreichet hat; fo haben Wir 
„nochmals die Erklärung thun wollen, daß Wie 
„ernftlicy begehren und verlangen, daß er nad) Un⸗ 
„feem Abfterben ungeſaͤumt die Regierung antre⸗ 
„ten, und von Kaif. Majeftät veniam aetatis fuchen 
„ſolle.“ An demfelben Morgen, mie der Fürft 
verftorben war, ließ der Erbprinz Carl Edzard, 
feine geheimen Raͤthe, die Räthe der Negierung, der 
Cammer und bes Confiftorii, die vornehmften Hof⸗ 
bedienten und alle Oberofficiere zu fich auf Sandhorft 
kommen. sonen machte er befannt, daß er in Be⸗ 

folgung 
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folaung der väterlichen Verordnung die Dean 
ſelbſt antreten würde. Der Canzler Brenneifen und 
der geheime Rath und Hofmarfchall von Langeln ver« 
pflichteren fich durch. Darreichung der rechten Hand, 
den Erbprinzen, Carl Edzard, als ihren nunmehris 

‚ gen Fürften und $andesheren zu erfennen, und ihm 
Treue, Behorfam und Unterthänigkeit zu erzeigen. 
Zu eben diefer Verbindlichkeit wieß der Canzler 
Brenneiſen in einer kurzen Anrede die Übrigen anwe⸗ 
fenden Dfficianten, bis zu ihrer fpeciellen eidlichen 
Verpflichtung, vorläufig an. Hierauf. wurden an 
alle Beamte und Magifirate, jedoch mit Ausfchluß 
ber Stadt Emden Morificatorien von dem Abfterben 
des Fürften Georg Albrechts, und von: dem Antritt 
der Regierung des Fürften Carl Edgar erlafe 
fen. (2) 

| — 2. 

Auf den 17. Yun. war von den Staͤnden mit 
Genehmigung des verftorbenen Fürften der Landtag 
prorogiret. Bei diefer Prorogation ließ der neue 
Fürft, Carl Edzard, es bewenden. Bei Eröfnung' 
Diefes prorogirten $andtages machte der Canzler 
Brenneifen den Ständen das Abfterben des Fürften 
Georg Albrechte,, und den Antritt der Regierung 
Earl Edzards feierlich befannt, und foderte Diegan« 
ze Verfammlung zur iebe, Treue, Gehorfam und 
Unterthänigfeit auf. Dann machte er die Stände 
aufmerkſam, daß fie die Gevarrerfchaft des neuen 
Fürften bei der Taufe übernommen hätten, und fie 
dadurch um ſo viel mehr verbunden wären, ihreZus 
neigung und Anbänglichfeir zu dem Fürften thaͤtig 
zu bezeigen. Davon gleidy eine Probe — 
J 42 nn börhe 
(a) Regier. Acten. 
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wyagböthe fich itzt fchon die fehicklichfte Gelegenheit dar, 

da der Fürft, der erſt 18 Jahre erreicher hätte, bei 
dem Kaifer veniam aetatis nachfuchen müfte, Sein 
Vorſchlag war nemlich, die Stände follten die Kos | 

ften übernehmen. Hiezu fanden fi) aud) die Stäns 

de fofort ‚bereitwillig. Der- Zürft fuchte durch ſei⸗ 

nen geheimen Rath und an dem Kaiferlichen Hofe 
ftehenden Envoye/, Freyherrn von Gersdorf veniam 

etatis nach, und die Stände bezahlten, nad) ausge- 

loͤſtem Diplom, die ſaͤmmtlichen Sporteln an das 

Faiferliche Reichs Hofcanzeley Taramt, mit 2166 

Ketchsgulden. (b) | 

6.3. | 
Gewöhnlich fam bei dem erften Landtag nach 

Antritt der Negierung eines neuen $andesherren die 

vorzunehmende Huldigung und: der Entwurf der 

Huldigungs » Neverfalen in Anregung. Diesmal 

wurde der Huldigung gar nicht erwähnet. Der 

Grund davon war wohl unftreitig, daß der Canzler 

voraus fahe, daß die Stadt Emden und der mehre- 

fte Teil der Ritterſchaft fich zur Huldigung nicht ver⸗ 

ftehen würden. Nur bios von den geborfamen 

Ständen würde ber Fürft die Huldigung haben ein« 

‚nehmen fönnen, und fo wuͤrde er nur ein halbgehul⸗ 

digter Fuͤrſt geweſen ſeyn. Dann ſahe man von 

fürftlichee Seite die kaiſerlichen Decrete von 1721, 

und den folgenden Fahren für Fundamental» Geſezze 

der oftfriefiichen Sandesverfaffung an. Hieruͤber 

dachten die mehreften der gehorfamen $andesftände- 

nur. in fofern mit. dem Fuͤrſten gleichftimmend, als 

dadurch die Sandesverträge nicht untergraben worben, 

“und in ſoweit fie dadurch die Oberhand über die re- 
SE, 2 on | nitis 

(b) Landſchftl. Acten. 
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nitirenben Stände behielten. Entweder muſten, „ 
nun die Huldigungs - Neverfalen blos auf die Landes⸗ 
verträge, oder zugleich auch auf die Faiferlichen Des 

erete gerichtet werden. Im erften Falle praejudicire 
te ſich dadurch der Fürft, und in dem andern Falle” - 
ließ ſich auch eine Trennung zwiſchen dem Fürften 
und den gehorfamen Ständen befürchten, eine Tren- 
nung, die man bisher fo forgfältig von beiden Sels 
ten zu vermeiden gefuchet hatte. Auch hatten die 
gehorfamen Stände wegen der nod) forfmährenden _ 
dänifchen Einquartierung, wegen der Juſtiz bei dem 
Hofgeriche und andern Sachen mehr, verfchiedene 

Beſchwerden, auf deren Abftellung fie vor der Hul⸗ 
digung fidher würden angetragen haben. Auch dies 

fes Eonnte bei dieſen critiſchen Umftänden gefährliche 
Folgen haben. Es läßt ſich alfo leicht einfehen, wa⸗ 
rum das fürfffiche Minifterium es nicht rathſam gen 
funden hat, die Huldigung vorzunehmen, Nie iſt 
es nachher zur Huldigung gekommen, ſondern diejer 
legte Zürft iſt ungehuldige verſtorben. u 

$. 4 | 
Dies war der legte Landtag, dem der Canzler 

Brenneifen beimohnte. Die balfamirte Jeiche des _ 
Fürften Georg Albrecht wurde am 22ten Sept. mit 
außerordentlicher Pracht in der herrfchaftlichen Gruft, 

zu Aurich beigefeget. Schon an dem Morgen fühl- 

te ber Canzler ſich unpäslich, fo Daß er bei den So⸗ 
lennitaͤten nicht gegenwärtig fenn Fonnte, Grabe 
wie die Proceffion’ihren Anfang nehmen follte, traf 

ihn, ſtehend am Fenfter ein Schlagfluß. Diefer 
endigte ſchnell feine irrdifche Saufbahn, faft in dem⸗ 
felben Augenblick, wie die fürftliche Leiche im die 

- Gruft gefenket wurde So folgte der Ganzler 

Drenneifen feinem — deſſen Staatsruder er 

| 3. ® 
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‚273410 vieler Treue, mit fo vielem-Eifer, mit unermuͤ⸗ 
detem Fleiß, aber leider! durch feinen Starrfinn mie 
unglüdlicyer Hand gelenket hatte. Unſtreitig war 

der Canzler Brenneiſen einer der merkwuͤrdigſten 
Maͤnner, die in der ofifriefifchen Geſchichte aufges 

treten find. Er war es der bei den innerlichen Lan⸗ 
besunruhen von fürftlicher Seite die Hauptrolle über: 
nahm, der die Plane dazu entwarf, und ſolche, da 
er Das Zutrauen des Fürften in einem fo hoben Gras 
de befaßt, vurchzufegen vermochte. Won feiner merk» 
würdigften Seite als Staatsmann , hat ber 
$efer ihn aus dem vorigen Bande kennen gelernet. 
Ich enthalte mich. daher einer Wiederholung. 
As Gelehrter hat er fih durd vie ofifriefi« 
ſche Geſchichte und Landesverfaſſung, ferner durch 
die mit Anmerkungen begleitete Ueberſetzung des 
Emmiusſchen Tractats de flatu rei publicae et 

eccleſiae in Frifia Orientali, durch die mit dem Pres 
diger Funk gemechfelten theologiſchen Streitfchriften, _ 
durch verfchiedene Staatsfchriften, welche die Rech⸗ 
‚te des fürftlichen Kegier- Haufes wider die Stände, 
wider die Stadt Emden und wider das Hofgeriche 
betreffen, befonders aber durch feine unter Thomas 

ſius 1695 gehaltene Snaugural » Disputation: de 
Jure Principis circa adiaphora, bekannt gemacht. 
Der Hauptinhalt diejer Differcation ift die Behaupe _ 
tung. daß ein Sandesherr, er mag feyn von welcher 
Religion er wolle, die Befugfamfeit habe, in Mit« 
teldingen und Färimonien , welche auch in allges 
meinen Concilien verordnet find, Abänderungen zu 
machen. Diefe Differtation, wovon aud) eine teut⸗ 
fche Ueberfegung unter dem Titel: Abhandlung vom 
Recht der Fürften in Mitteldingen erfchienen ift, 
‚machte vieles Auffeben. Der $eipziger Drofeffoe 
Joh. Benedict Earpzov ſchrieb um de — 

cidEeR« 
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eidendi controverfias theologicas, (c) und bewirk·1534 
te, daß die Brenneiſenſche Diſſertation in Leipzig cona 
-fisciree wurde, Der Profeffr Ihomafius verans 
laßte hierauf Brenneifen, ſich in einem neuen Tracı 
tat: das Recht evangelifcher Fürften in -theologifchen 
Streitigkeiten, zu verantworten. Hierinn behaup« 
teteer: Es fey zur Ruhe und Frieden in dem ges 
meinen Wefen nicht nöthig, daß Unterthanen einers 
kei Religion zugethan feyen. Sn Religionsfachen fey 
has befte Mittel die Toleranz der Diffentirenden, Die 
Pflicht eines Fürften beftehe barinn, daß er den 
äußerlichen Frieden in feinem Staat erhalte, gehe 
aber nicht dahin, feine Unterthanen recht tugendhafe 
zu machen, und fey er um fo viel weniger verbun⸗ 
den, um deren Seligkeit zu forgen. Dagegen 
fam von dem Superintendenten Stolz zu Walden 
burg 1697 heraus: Kurze doch nörhige Anmerkung 
über einige Sehrfäge, welche der Proteffor Thoma- 
find und der Licent. Brennelfen in ihrem Tractat 
von dem Recht evangelifcher Fürften in theologifchen 
Streitigkeiten zu behaupten gedenten, Brenneiſen 
fchrieb hierauf: Ausführliche Antwort auf Stolgeng 
Anmerkungen über einige in dem Tractat von dem 
Hecht evangelifcher Fürften enthaltne Lehrſaͤtze 
1698. Wie fehr aber der Canzler Brenneifen von 

dieſen feinen Grundfägen nachher abgewichen, dies 
| —A4 — erhel⸗ 

(c) Dieſer Tractat war. lange nachher dem Pro; 
feffor Juſt. Henning Boͤhmer fehr anfößig: Er 
drückt fi fo auß: Carpzovius in Difs. de Iure 
decid, contr, theol, dominatum in conscientia adeo 
defendit, ut, fi hacc Proteftantium communis es- 
fet fententia, crasfisfimum Papatum adlıuc in noftris - 
fupereffe ecclefüs, dicendum eflet. Jus eccles, 
Proteſt. L. 1. T. 1, & 27. p. 49 
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{734erhele aus ber bisherigen Gefihichte. Er ſelbſt 
| drückt ſich darüber in einem Schreiben vom 22. Auguſt 

1730 an den Profeffor Walch fo aus: „Es ift zu be⸗ 
„dauren, daß auf evangeliichen Univerfitaten ſchaͤnd⸗ 
„liche Dinge der Jugend beigebracht werden,‘ wie . 
„ic, denn aud) ſelbſt nicht ohne Leidweſen daran ge⸗ 
„denke, daß in meinen academiſchen Jahren in der 
„Diſſertation de lure Principis circa adiaphöra aus 
„den grundfaifhen Principiis, fo Puffendorf und “ 
„deffen, Anhänger hegen, verſchiedene Säge zu firte 
„den find, die ic) nachher als ırrige und ſchaͤdliche 
„Dinge erkannt habe. Und hab ich daher in der 
»oftftiefifhen Hiſtorie T. 1. L. 1. c. 1. Gelegen⸗ 
„heit genommen, von dem Hecht evangelifcher Fürs 
»ſten in Kirchenfachen, und von ven Symboliſchen 
„Büchern und was Dazu gehöret, ganz anders zu 
„reden und zu. fihreiben; jedoch, daß id) von den 
„vorigen Dingen explicite nicht gedacht babe, um‘ 
„mic darüber mit Niemand in ein. Gezaͤnk einzu« 
laſſen. Aus den Schriften unferer Theologen, bes 
ſonders Gerhards hab ich gefehen, daß 'darinn die 
„Lehre de Magiftratu unvergleichlidy bejler, als in 
»Grotio und, andern, die fo hoch erhoben werden, 
„eractiret worden, und erkenne id) es mit dem 
„Herrn von Sedendorf vor eine ſchaͤdliche Sache, 
„daß ſolche Doctrin aus. der unreinen Pfüge der 
„Vernunft, und nicht aug ber ‚Heiligen Schrift ge⸗ 
leitet werden.“ (d) 

Enno Rudolph Brenneifen war⸗ gebohren zu 
Eſens am 27 Sept. 1670. Sein Vater Johann 

„Carl $udwig- Brenneiſen war Buͤrgermeiſter in 
Eſens, feine Mutter hieß Tennke Schlechts. Die 

erſten 

Walchs Einleitung in die Relig. Streitigkeiten 
3 p. 22— 31. und. z heil P — 
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erſten Grundlagen ſeiner Wiſſenſchaſten legte er in1734 
den Schulen zu Efen® und Morden. Auf dem 
Gymnaſio zu Bremen bereitete er fich zu feiner acas 
demifchen faufbahn vor.- Diefe trat er 1693 in 

Halle an, wo er fie auch vollendere. Er war ein 
aufmerffamer und fleigiger Schüler des beruͤhmten 
Profeffors Thomafius, und deſſen liebling. "Unter 
deffen Vorſitz disputirte.er über die angeführte Dife 
fertation, und erhielt die Licentiat« Würde. Auf 
ben Vorſchlag des Vicecanzlerd Aveman wurde er 
1697 fürftlicher Procurator generalis und Advo⸗ 
catus Fisci, und in dem folgenden Jahre fürftlie 
her Regierungsrath. Der Fürft, Georg Albrecht, 
ernannte ihn, gleich nad) Antritt feiner Regierung, 
1708 zu feinem. Vicecanzler. Vierzehn Jahre 
hatte er die hohe Würde, womit der Vorſitz in 
allen Collegiis verfnüpfer war, mit der größten Zu. 
friedenheit des Landesherrn bekleidet, wie er fo ſchleu⸗ 
nig im 6sften Jahre feines Alters dahin ſtarb. 

- Zweimal ift.er verheyrathet geweſen. Seine erfte 
Gemalin war eine gebohrne Bedern, die zweyte 
eine Tammena. hn überlebte fein in der zwoten 
Ehe erzeugter einziger Sohn Georg Carl, nachheri⸗ 
Be Eöniglicher Regierungsrath, mit deffen Tode ' 
feine Nachkommenſchaft erlofchen if. (e) Ich bes 
merfe nur noch, daß der Fürft die Canzler · Stelle 
nicht wieder befeget, indeffen 1735 den bisherigen 
Regierungsrat, Hartmann Chriſtoph Berker (f) 

As zu 

(e) Aus Goſſels Trauer » und Gedaͤchtnitz⸗Nede 
auf den Kanzler Brennelfen, und aus andern vers . 
mifchten Schriften. Die Brabfchrift des Canz⸗ 
lers auf dem Epitaphio in der Auricher Kirche, 
ift abgedruckt in Bertr. ‚Anal. Oflfr. p. 96. 

(f) Der Vater des BVicecanzlers, bie Gottfried 
Becker, und war Ammann in Eſens. Er ji 
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2734u (einem Wicecanzler und geheimen Kath erhoben 
babe. Der Hofmarfchall und geheime Rath von 
angeln war der erfte fürftliche Minifter, und ber 

 Wicecanzler Becker Chef der Juſtiz. 

| ge 5. | 
. . Das Abfterben des Fürften Georg Albrechts 

‚machte in den Streitigfeiren zwifchen dem Regier⸗ 
Haufe und den Renitenten nicht die mindefte Aende⸗ 
rung: Auf feinem Todes» Bette hatte der Fürft 
am 3 jun. auch unter andern folgendes verordnet: 
» Wir ermahnen unfern lieben Sohn und Erbprins 
„zen in der Sache unferer Stadt Emden und ihrer 
» Anhänger in dem bisherigen tramite fort zu geben, 

»ſich durch Feine üble und nicht wohl unterrichtete 
„Rathgeber zu einem verderblichen Vergleich ver⸗ 
„fuͤhren, noch durch auswärtige Conlilia ſich mis— 
„leiten zu laſſen.“ (g) Der neue Fuͤrſt, Carl 
Edzard, hielt fih daher verbunden, die Sache 
grade in dem Gleiſe zu erhalten, wie fie auf ihn 
übergegangen war. Seines guten Herzens, feines 
fanftmüthigen Characters, feiner friebliebenden Ges 
finnungen ohnerachtet, war alfo eine Ausföhnung, 
die aud) die vornehmſten Kenitenten, (Ch) denn aud) 

fe 
wat in Efend geboßren am 26 Aug. 1681. Mit 
feiner Srau Sophia Rofina Hegeler hat er 19 
Kinder erzeuget. Er ſtarb am 20 Jun. 1739. 

(g) Regier. Arten. 
(h) Selb von Appel ber 2 unter ben Nenitens 
ten fehnte ſich nach dem Ausgang. dieſes Laby⸗ 
rinthes. Seitdem feine Güter fequeftriret, und 
er als Adminiftrator des aufgehobenen Emder 
Collegii außer Activitaͤt gefeger war, mußte er 
fih von feinen Meublen und Praͤtioſen, die er 
vor und nach bestaufte, und von einigen Diär 

ten, 



fie waren ber Unruhen muͤde, fo fehr wünfchten, uns1734 
moͤglich, und um foviel mehr unmöglid), fo lange 
der Canzler Brenneifen lebte, denn diefer gieng fo 

. wenig ißt , wie vormals von feinem auf die ftrengfte 
Beſtrafung der Renitenten abzwecfenden Plan ab, 
Daher ‘wurde dem Magiftrat der Stadt Emden, 
nice wie den übrigen Magiffräten und Beamten dag 
Abſterben des Fuͤrſten Georg Albrechts und der Re⸗ 
gierungs · Antritt des Fürften Carl Edzard befannt 
gemacht; daher wurden in allen Reſcripten Buͤr⸗ 
germeifter und Rath in Emden, die Diequalificirten- 
und angemaßten Bürgermeifter und Rath genannt; 
und daher wurde Emden fo wenig, als die renitie 
renden Glieder der Nitterfchaft zu dem erften proto⸗ 
gieten Lindtag berufen, Die Folge davon war, 
daß die Stadt Emden ben Fürften noch zur Zeit 
nich: für. ihren Landes- Herren erfennen wollte, wis 
ber. den Landtag und alle auf dem Landtag zu foffene 
de Schlüffe, durch einen Motarium proteſtiren ließ, 
und befonders nicht zugeben wollte, daß die zum 
Behuf der fürftlihen Wermählung eingew luͤgte 

i ; j y R Kopf 

ten, die ihm dann und wann aus ber Emder 
Eämmeren » Cafe zufloffen,, fümmerlich bebeifen. 
Bon 1729 hatte ihm indeflen die Stadt Emden 
monatlid) 40 Rthlt. ausgefeßet. Wie unzufries - 
den er Kurz vor dem Abfterben des Fürften Ge 

org Albrechts gemefen, Died gebet aus feinem 
Schreiben an den flandifchen Agenten Breyer in 
dem Haag vom Febr 1735 hervor. Ice me pre- 

pare — ſchreibt er — pour, quitter ma Päatrie et 
pour m’abandonner à la Providence du Tout - Puig- 
fant, A me procurer du Pain autre part. — Er 
würde wirklich das Fand verlaffen, und fich nad) 

“> Lüneburg begeben haben, wenn. ihn nicht der 
Doctor Homfeld von feinem Vorhaben ſchriftlich 
abgemahnet haͤtte. Landſchl. Acten. J 
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1734Kopfſchatzung beigetrieben würde. Sie die Emder 
und die vornehmſten Mitglieder der Ritterſchaft hat⸗ 
sen über die wider ihren Willen angeordnete Kopf 
fhagung an den Faiferlihen Reichshofrath appelli⸗ 

ret, und auf eine Inhibition angetragen. Dee 
Appellation ohnerachtet wurde die‘ Kopffchagung von. 
der Faiferlihen Salve» Garde mit militairiſcher Eyes 
eution in den Herrlichkeiten, und in einigen Yems 
tern fo fcharf beigetrieben, daß der größte Theil der 
bewilligten 20000 Rthl. zur fürftl. Caͤmmerey · Caſſe 
in dem Ausgang diefes Jahres ausgezahlet wurde, (1) 

Diefes vermehrte ungemein das Misvergnügen in 

dem ande. 2 a 

we $. 6. . ; 

| Die Streitigkeiten zwiſchen dem Fürften und 

der Stadt Emden und ihren Anhängern blieben alfo 
auf dem vorigen alten Fuß. Der Kaifer hatte in 
dem Patente vom 13 Sept. 1728 den Nenitenten 
die Amneftie verliehen, Sie war in dem Decrete 
vom 22 Aug. 1731 dahin-näher beſtimmt, daß 

£eine Strafen ferner erequiret, die fequefteirten Gü« 

ter zurück gegeben, die Renitenten wieber zu dem 

Landtage zugelaffen, und der Indemniſationspunkt 
vor einer befondern Eaiferlichen Hofcommiffton er 

örtert werben follten. Allein, biefer kaiſerlichen 

- Verordnung ohnerachtet, wurden die Monats-Gel- 
der zum Behuf der Dänifchen,Einquartierung von 

den Nenitenten beigetrichen, Die Emder — 
ae Ye | keiten 

(i) Die Kopfſchatzung betrug nach dem Regiſter 
24538 Rthr. 24 Sch. 73 Pf. aufer der Emder 

feſtgefetzten Quote zu 4909 Rthr. Dem Zürften 
find in"diefen Jahre baar ausgegablet — 17585 

Rthr. 6 Sch. 175 Pf. Landſchl. Acten. 
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keiten und bie Guͤter einiger Privatperſonen bliebent 734 
ſequeſtriret, die Stadt Emden und ihre Anhaͤnger 
waren noch immer von dem Landtag ausgeſchloſſen, 
und bie kaiſerl. Hofcommiſſion war noch nicht an · 
geordnet. Um nun zu dem Genuß der Effecte dies 
fer Amneftie zu gelangen, befonders aber auch um 
die Aufhebung des Auricher Collegii und die Trange 
location des Aerarii nad) Emden zu bewirken, fans 
den die Emder ‚geraden, eine- Deputatien nach 
Wien zu enden. Dieſe Deputirten waren der 
DBürgermeifter Wermelskirchen und der Syndicus 
Heslingh. Dieſe traten am 25. Jul. 1733 ihre 
Reiſe nad) Wien an. Ihnen folgte einige Wochen. 
nachher Namens. der alten Stände, ver Doctor 
Homfeld, ein Mitglied der geheimen Commiſſion. 
Auch mar in Wien Graf Fridag, Häuptling von 
Göbens anmwefend, welcher fich eifrig der Stände. 
und der Stadt Emden annahm. Aber alles, was 
diefe Deputation baute, das riß der Freiherr Chris 
ſtoph Rudolph von Gersdorf, fürfilicher geheimer 
Kath und außerordentlicdjer Gefandte in Wien wies - 
‚der nieder. Dieſer arbeitere ihnen immer. entgegen. 
Befonders zweckten feine Bemühungen auf- die Ers 
‚gänzung und Erneuerung der erlofchenen fubdelegirs 
‚ten $ocalcommiffion bin. Ein fhlimmer Umftand 
für die Deputation, war ein unfer ſich felbft einge- 
tretenes Mistrauen und Misverftändniß, indem die 
Emder Depurirten alles nach ihrem Gutdünfen len« 
fen wollten. Emden mufte und fonnte allein das 
Geld zu den Deputationskoften herftrecfen; "daher 
glaubten auch die Emder Deputirten, daß fie zur 
Direction allein berechtiget wären. Der Doctor 
Homfeld, der einige mal aus Verdruß feinen Rapell 
vergebens nachfuchte, wollte nicht immer nachgeben, 

und 
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2734und fo gieng ber Bang ihrer Geſchaͤfte langfam und. 

| träge. (k) 

7 
Schon uͤber ein Jahr lag die Deputation in 

Wien, wie endlich am 30. Sept. 1734. eine kai⸗ 
ſerliche Reſolution ergieng. Den Emdern und den 
alter Ständen war 1729 nachgelaſſen, ihre Be⸗ 
ſchwerden wider bie ealerlichen Decrete, worüber fie 
bisher nicht gehöree waren, aufzumachen und zu 
‚rechtfertigen. Sie, die Emder fowop! , ai> Die als 
ten Stände, hatten unter dem: 10. und zyten os 
vember diefe ihre Gravamina dem Reichshefroth 
eingereichet, und unter dem 15. Sept. 1730. teis 
ter ausgeführee. Bisher hatten diefe Gravatorials 
Schriften geruhet, weil nach der Faiferlicyen Nefolus 
tion vom 31. Auguft,ı 730. der Fuͤrſt und die gehorfa« 
men Stände fie beantworten follten. Der verftors 

R * Fuͤrſt hatte ſich nicht darauf einlaſſen wollen, 
weil er die vorigen kaiſerlichen Decrete für Judi—⸗ 
cata anſah, die Feine‘ Abänderung litten; und die 
Emder und alten Stände hatten fich geweigert, den 
gehorfamen Ständen ihre Gravatorial» Schriften zur 
Beantwortung zuzuftellen, weil dadurch die Streis 
tigfeiten zwifchen Stände und Stände wieder rege 
würden. Sin ber jeßigen kaiſerl. Refolution vom 
89. Sept. 1734 murde nun den Emdern und den . 
alten Ständen aufgegeben, ihre 1729 und 1730 
überreichte Befchwerden dem Fuͤrſten und den ges 
borfamen Ständen binnen zwei Monaten infinuiren 
zu laffen, worauf der Fürft und die gehorfamen 
Stände binnen drei Monaten nad gefchehener In⸗ 

ſinuation ihre Beantwortung einbringen follten. 
| | Nah 

- (k) Eandfchaftl. Arten. 
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Nach eingegangener Beantwortung ſollte ſowohl me 1734 
gen des Indemniſations Punfts, als auch der Be, 
ſchwerden die Güte von einer Faiferl. Hofcommiſſion 
verjuchet, und in deren Entftehung dieſe Streitige 
feiten erörtert und becibirt werden. Vorher aber ° 
wurde ber Agent ber Emder und, der alten Stände 
von Heuniſch, () der nur blos von der Stadt Em | 
den bisher die Vollmacht beigebracht hatte, ange 
wieſen, ſich auch. von den Adhaͤrenten der Emder | 
oder den alten Ständen zu legitimiren. Der $an« 
desfaften war von Emden: nach Aurich. verleger, 
teils zur Strafe für die Renitenz, theils wegen 
übler Verwaltung der Nenitenten. Da nun, nach 
verliehener Amneftie alles das, was in poenam re- 
nitentiae verfüge worden, wieder aufgehoben were 
den follte; fo verordnete der Kaifer in diefer Reſo⸗ 
lution, daß proviſoriſch das Adminiftrations. Colles - 
gium und der Landeskaſten wieder nach Emden wer« 
leget, bingegen bis zur anbefohlenen fummarifchen 
Unterfuhung und Erörterung der Befchwerben, eg 
bei den’ vorigen Verordnungen, wegen Verwaltung ' 
der Sandesmittel verbleiben ſolite. Zugleich murde 
den Embern und ihren Anhängern bei Verluſt diefer 
DBegünftigung aufgegeben, Das Endurtheil ruhig 
abzuwarten, wider Die Faiferliche Surisdiction und 
ihre Dependenz von dem Kaifer und dem Reich ſich 
nichts anzumaßen, den gebuͤhrenden Antheil zu den 
Sandeslaften beizutragen, fich aller Thaͤtlichkeiten 
und ungebuͤhrlichen Unternehmungen zu enthalten, 
und die, welche ſie wegen ihrer Submiſſion aus ih⸗ 

| | | ven 
(1) von Heunifch war vorher Subſtitut des Keiche. 

bofraths - Agenten Gräve, diefer hatte fih der 
Agentie der Emder und ihrer Adhaͤrenten beges 

weshalb von Heuniſch wieder in feine Stelle 
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1734ren Aemtern ausgeſtoßen hatten, wieder einzuſetzen. | 

Ferner beftätigte der Kaifer die Reſelution vom 22. 
Auguft 1731, wornad) alle nad) dem 3 May 1729 
beigetriebene Geldſtrafen zurück gezahlet, und die 
fequeftrirten Güter und Capitalien, befonders aud) 
die Emder Herrlichfeiten reftituiret werden follten. 
Auch wiederholte der Kaifer die legtere Kefolution, 
wornach die Stadt Emden und ihre Anhänger wies 
ber zu den Landtagen berufen werden follten. Dann 
follten der in Norden abgeſetzte Bürgermeifter Palm 
und die beiden- Rathsverwandten die Wiedereinfezs 
zung in ihre Aemter zu gewärtigen haben, wenn fie 

ſich bei dem Reichspofrach melden, und dorten ihre 
Submifjion beibringen würden. : Wegen des be= 
gehrten Abzuges der Daͤniſchen Miliz und des Ges 
brauchs der Faäferlichen Salve, Garde bei Erccutios 
hen wurden die Stände an die fünftige Hofcommifs 
fion verriefen. In Abficht des vormaligen Admi« 

‚hiftratoris von Appel, welcher nun nod) allein von 
der Amneftie ausgefchloffen war, wollte der Kaiſer 
hoch erjt ein GOutachten des Reichshofraths abwar⸗ 

ten. Go follte auch der NReichshofrach über die 
Streitigkeiten der fürftlihen Canzelei mit dem oft 
friefifhen Hofgericht über deffelben Yurisdiction erft 
ein Gutachten abgeben, weldyes ber fünftigen Finals 

Reſolution zum Gründe gelegt werben ſollte. Da 
auch der Fuͤrſt fomohl, als die gehorfamen Stände 
fi) befchiwerer, daß die Emder die Bedingungen, 
unter welcyen ihnen die Amneftie zugefichert worden, 
durchaus nicht erfüllet härten, intem fie unter ans 
dern ihre Quote zu ven Landeslaſten nicht entrichtet, . 
die abgefegien Dfficianten nicht reflituiret, und ſich 
bei Inſinuationen Eaiferlicyer Notarien und türftli» 
cher Canzellei « Bedienten ungebübrlich betragen haͤt⸗ 

‚sen; fo follten fie fich darüber verantworten. End 

er en 4 

BE a —— 
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lich gab der Kaiſer den Abminiftratoren auf, denı 
noch zurückgebliebenen Subalternen der fubvelegir. 
ten Braunſchweigiſchen Commiffion ihre Diäten 
auszuzahlen, und refctibirte an den Herzog von 
Braunſchweig⸗ Wolfenbüttel, die Subalternen zu⸗ 
ruͤck zu rufen. Dies iſt der Hauptinhalt der kalfer⸗ 
lichen Reſolution vom 30. Sept, 1734. Bei dies 

734 

fer Gelegenheit ließ der Kaifer nody einige Reſcripte | 
ergehen, als an. den im Haag ſtehenden Faiferlichen 
Grfandten Brafen von Ulefeld, um diefe Reſolu— 
tion den Generalſtaaten mitzutheilen. Dabei wur» 
de der Graf angewieien, ſich Nahmens des Keiferg 
zu befchmweren, daß die ftaatifche Miliz fib duch 
faliche Jafinuation der Emder misteiten Toffen, 
fürfttiche Verordnungen abzureißen, und daß ans 
geblich die ſtaatiſche Garniſon verſtaͤrket worden, 
Ferner ergieng an den KRö:ig von Preußen ein 
Schreiben, weil der Obriſtlieutenant von Bezuͤt (in) 
ſich in die einlaͤndiſche Irrungen miſchte, und ven 
Emdern und ihren Anhaͤngern behuͤlflich waͤre, mit 
dem Etſuchen, den Obtiſtlieutenant zur Worant. 
wortung zu ziehen. Dem Fürften von Oftfeiesiand 
gab der Kaiſer auf, daß er für die. richtige Zahlung 
des Soldes. der Faiferlihen Salve -» Garde forgen, 
und bewerfftelligen follte,. daß dem katholiſchen 
Feldbrediger in Leer bei feinen gortesvienftlichen 
Handlungen, die die Adminiftratoten ftören wollten, 
kein. Eintrag geſchehe. Dann wurde der Baiferliche 
Hofkriegsrath angewieſen, die Veranſtaltung zu 
treffen, daß die Salve-Garde in den unausgemadh. 
nr tert 

(m) Der Obriſtlleutenant von Beste war feit 1725 
Chef der zwei preuffifchen Compagnien, 1737 
wurde er abberufen.: Un feine ielle kam der 
Major von Ampach. Emder Acten. | 

Oſtft. Geſch. 5 B. B 
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1734ten Streitigkeiten zwifchen dem Fürften und bem 
Hofgerichte, Feine Erecutionen vornehmen volle, 

Endlich wurde den Emdern durch eine befondere 
Reſolution anbefohlen, ihre Quote zu der Vermaͤh⸗ 
bungs » Steuer des Fürften zu entricyten. (n) 

§. 8. yo 

Diefe Eaiferliche Refolution war für die Stadt 
Emden und ihre Anhänger fehr guͤnſtig. Laͤnge 
waren fie von den $andtagen ausgefchloflen, bisher 
waren ihre Güter fequeftrivet, ihre Klagen, ihre 
Defchwerden wurden unter der Ausflucht der Rechts⸗ 
fraft verworfen, nie.fonnten fie Sebör erhalten, 
nie es dahin bringen, Daß fie darüber vernommen: 
wurden. Zwar hatte nad) ertheilter Amneſtie ihre 

‚Angelegenheit eine beffere Wendung genommen, 
zwar war ihnen ſchon vorher ihre Quakficarion zu 
Den tanctagen, und die Aufhebung der Sequeftras 
tion zugelichert; allein.noch harten fie zu dem Ger 
nuß diefer Begünftigung nicht gelangen koͤnnen. 
Nun aber hatten fie dazu die größte Hoffnung, meil 
der Fürft nachörüclid) angemiefen war, fie wieder. 
in den Beſitz ihrer Guͤter zu ſetzen, und ſie zu den 
ſtaͤndiſchen ‚ öffentlichen Verſammlungen zuzulaſſen. 
Ihre Ausſichten wurden nun noch heiterer, da der 
Fuͤrſt und die gehorſamen Stände ſich auf ihre Bes 
ſchwerden einlaffen, urd dann die Streitigkeiten von. - 
einer Faiferlicyen Hofcommiffion entfchieden oder bei⸗ 
geleget werden follen. So fehr fie vorhin wider. 

die kaiferl, fubdelegirte Commiſſion, die fie fo offe: 
perhorresciret hatten, eingenommen waren; fo fehr 
erwarfeten fie nun von einer Hofcommiflion eine 
firenge und unpartheiifche Juſtiz. Befenders an- 
| | | genehm 
- (vo) Sammlung kaiſerl. Patente. 
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genehm mar es ihnen daher, daß in dieſer Reſolu⸗ 1734 
tion die kaiſerliche Commiſſion ausdruͤcklich aufgeho⸗ 
ben, und der Herzog Ludwig Rudolph von Brauns 
ſchweig angewieſen war, die noch in Oſtfriesland 
zuruͤckgebliebnen Subalternen abzurufen... Dieſes 
hieng ſo zuſammen. Der Fuͤrſt Georg Albrecht 
hatte nach dem Rappel des Hofraths von Berger 
und dem Darauf erfolgten Abfterben des geheimen 
Juſtijraths von Roͤber ſich Die Redintegration der 
Commiſſion ſehr angelegen ſeyn laſſen. Um wenig⸗ 
ſtens den Schein beizubehalten, daß die Commiſſion 
nicht erloſchen ſey, hatte der Fuͤrſt es bei dem Harn ⸗ 
zog von Braunſchweig ausgewirket, daß das Braun ⸗ 
ſchweigſche Commiffions» Archiv mit dem Commiſ⸗ 
fing. Secretair Wurmb und den biden Canzellis 
fien, niche abberufen wurden, Dieſe waren nun. 
noch in Oftfriesland, und foderten, obfchon fie ganz 
außer aller Activität waren, die ihnen anfänglich 
ongewiefenen Diäten. Dieſe betrugen, für ben 
Secretair 4 Rthl. und eben fo viel für beide Can- 
zelliften , alſo überhaupt täglih KH Rthl. Nun 
follten fie zufolge der Faiferlichen: Refolution zwar 
obreifen, aber-die ‚gehorfamen Stände Gielten fich 
nicht verpflichtet, ihnen wegen ihrer Unthaͤtigkeit 
Diäten zu zahlen, und mit leeren Händen wollten 
der Commiffiong » Seeretair und die Canzelliften. 
die Kückreife nicht antreten. So ftand diefe Sache 
hin bis 1738, Durch. ein Faiferliches Decret vom. 
31, Oct. 51738. wurde ihre Forderung auf 10000 
Rthl. moderiref. Mach deren Auszahlung reifeten 
fie denn endlich ab. - Der. mwichtigfte Punfe in der 
faiferlichen Reſolution war wohl unflreitig , bie pro« 
vifoeifche Verlegung des Adminiftrations» Collegii 
und des Sandesfaften von Aurich) nach Emden. Mit 
der Aufhebung des — Emder Collegii war 

| 2 die 
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1734die Quelle verſieget, die den alten Staͤnden die 

— 

Oberhand uͤber die gehorſamen Staͤnde verſchaffet 
hatte. Kein Wunder war es daher, daß die Em— 
der und ihre Anhänger fo fehr darauf arbeiteten, daß - 

fie wieder. die Sandesmittel in ihre Gewalt erhiel« 
ten, oder welches einerlei ift, daß das Collegium 
wieder nach Emden verleget wurde, Auͤfaͤnglich 
wurde nun freilich diefe Faiferliche Refolution ‚eine 
urgemeine Beftürjung bei dem fürftlichen Minis 
fierio und den gehorſamen Ständen, allein der Ge⸗ 
Danke, daß den kaiferlichen Verfügungen foft immer 
der gebührende Nachdruck fehlte, und daß die Em⸗ 
der ſchwerlich die Bedingungen erfüllen würden, 
worunter ihnen diefe Begünftigungen verliehen wor« 
den, richtete fie bald wieder auf. (0) Und bier phi« 

Iofophirten fie, wie der Erfolg zeigen wird, ganz 

6. 9. | 
Durch das Abfterben des Königs Auguft IT, 

ven Pohlen, gerietb das deutſche Reich in neue 

Unruhe. Rußland und der Kaifer nahmen fich feis . 
nes Sohnes, des Churfürften Friedrichs Auguſt, 
ar. Diefem wollten fie die polniſche Krone vers 

' richtige 

ſchaffen, dagegen unterftüßte der, König von Franke 
-reich ‚feinen Schwiegervater Stanislaus Leszinsky, 
und brach in Verbindung mit Spanien und Gars 

dinien mit dem Kaiſer. So wie am 24. Februar 
1734 dem Kailer die Keichshülfe zugefichert ward} 
fo entſtand dann wieder ein neuer Reichskrieg wi⸗ 
der Frankreich. Dieſer Krieg hatte auf Oftfriess 
fand außer dem geforderren Kreis » und Reichscon⸗ 

tingen: einen Einfluß Don dem Kreis. Contin⸗ 
gent 

(0) Landſchaftl. Acten. 
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ent bfieb Dftfriestand diesmal verſchontet. Damitı734- 
jatte es folgende Bewandniß. Im Februar 173 1 
war zu Arhen eine Kreis: Verſammlung angeord« 
yet, um den Miederrheingich -weitphäliichen Kreis 
in eine. befondere Defenfions- Berfallung zu ftellen, 
Der Fuͤrſt Georg Albrecht hatte feinen Regierungss 
rath, Wilhelm von Hespen, nady Achen gefande, 
Diefer Hatte in einem der Kreis: Werfannmlung Übers 
reichten Memorial den traurigen Zuftand diefer Pros 
vinz, welche erft Durch die fehweren Waflerfluchen. 
jerrüttet, und dann durch Die innerlichen Unruhen 
bem Grabe ihres gänzlichen Untergangs nahe ges 
bracht war, gefchilder, Den Schaden, den die 
Renitenten dem. Fürften und dem Lande verurfachet, 
harte er auf 4401256 Rthl. oder beinahe auf 12 
Millionen oftfriefifhe Gulden angefchlagen, Diefe 
Vorſtellung machte viele Senſation, und hatte bie. 
befte Wirfung. Am 16. Mey ı731 hatte bie. 
Kreise Verſammlung befchloffen, nicht nur alle von 
Oſtfriesland rückftändige Kreisftexer niederzufchlar 
gen, fondern auch diefe Provinz von.allen künftigen 
Kreislaften ſechs Jahre lang zu verfchonen. (p)- 

| Di 2. Ma 

(p) Wie diefe ſechs Eremtiongjahre abgeflofien wa⸗ 
ren, fandte der Fuͤrſt feinen Regierungsrath— 
und Ammann Sebaftian Eberhard Yhering im 
fun. 1738 nad) Coͤln, mo damals eine Kreig- 
Berfammiung gehalten wurde, um bie Verlänges 
rung folcher Beguͤnſtigung nachzufuchen, Zwar 
erreichte dieſer nicht den eigentlichen Zweck feiner 
Beſendung, indeſſen hemmte er doch einen. von 
dem graͤflichen Aldenburgiſchen Haufe vorgenom⸗ 
menen dem Fuͤrſten und den Ständen nachtheifigen 
Schritt. Es hatte nämlich der Graf bei ber 
Kreisverſammlung angetranen, die SHerrlichfeit 

Kniphauſen unter dem SKreife als eine uns 
mittel» 
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x734ach dem nun wieder ausgebrochenen Reichskrieg 
wurde im October dieſes Jahres 1734 zu Coͤln ein 
Kreistag gehalten. Hier wurde unter andern be— 
ſchloſſen, Coͤln wegen einer zu beforgenben feindlie 

hen Sürprife in Defenfions» Stand zu fegen. Zu 
den Koſten ſollte auch Oſtfriesland mit herbei gezo— 

gen werden. Hierwider proteſtirte der fürftliche _ 
Abgefandte, der Kath und Amtsverwalter Voͤlger, 
und bezog fic) auf das Conclufum des Achener Kreise 
tages von 1731. wornach Oſtfriesland von den: 
Kreislaſten bis 1737 befreiet war. Die Kreis«- 
ftände ließen es num bei ihrer erften Refolution bes 
wenden, und fo blieb auch Oſtfriesland für diesmal 
von den Kreiskoften verfchoner. Indeſſen wurde 

Oſt riesland mit einer preußifchen Einquartierung 
bedrohet. Es follte: nämlich ein Corps preußifcher 

Truppen in dem weftphälifchen Kreife die Winters : 
quartiere beziehen. Die Subrepartition war dem 
Ehurfürften von Coͤln überlaffen. Diefer legte auf 
Hftfriesfand 77 Gavalleriften und 750 Infanteri⸗ 
fin. Weil nun auf der von dem Könige von 
Preußen felbft vorgefchriebenen Quartier» Lifte Oſt⸗ 
friestand nicht benannt war, und dann der Kaifer 

dem 

mittelbare Reichsherrſchaft incorporiren zu laſſen. 
Da der Prozes noch wegen diefer Herrlichkeit bei 
dem Reichskammergericht in Neviforio rechtshäns 
gig vorſchwebte; fo proteftirte Ihering wider dies 
fen Antrag, welcher megen der £itis. Pendenz 
nicht vor die Kreis. Verfammlung gehörte. Das 
durch unterblieb denn die Incorporation. Die 
der Kreis» Verfammlung übergebene gründliche‘ 
Anweiſung der fürftlichen Oſtfr. Befugſamkeit wi⸗ 
der die aldenburgiſche praͤtentirte Unmittelbarkeit 
—— Kniphauſen iſt beſonders abge⸗ 

ruckt. | 
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dem Fürften zugefichert hatte, daß Oſtfriesland we.1734 . 
gen Der erlittenen tandes» Calamitäten, von Ein. | 
quartierung verſchonet bleiben ſollte, fo beſchwette 
ſich Der Fürft ber die von dem Churfürften von 
Coͤln eigenmäd): iq gemachte Subrepartition. an den 
Koifer, und an en König von Preußen; auch ließ 
er feine fefte Haͤuſer und die Graͤnze mir der Faiferf. 
Salve: Garde belegen. Seine Vorftellungen hats 
ten die befte Wirkung. Dell blieb yon der 
Einquartierung befreiet. (q), 

‚S 10, 

Indeſſen blieb Oſtfriesland von den FEIERN, 
ften nicht gaͤnzlich verfchonet. So mußte dieſe Pro⸗ 
vinz die auf dem Reichstage zu Regensburg einge⸗ 
willigten 30 Roͤmermonate, in der zu 192 Reichs⸗ 
guͤlden, mit 5760 Reichsgulden an die Reichsope⸗ 
rationg» Caſſe entrichten. Zwar fuchten der Fürft 
und die. Stände auch hierüber wegen der befannten 
landes⸗Calamitaͤten den Erlaß nad); allein de 
Kalter wollte ſich mit Feiner Machficht befaffen, weil 
feine Provinz von diefer augemeinen Reichslaſt vers 
fhonet bleiben follte, und felbft die fait vollig eins 

geäfherte Stadt Goslar ihre Quote hatte: entrich— 
ten müffen. Daher mußte denn aud) dieſes Fürs 
ſtenthum die in dem folgenden Jahre wieder. einge⸗ 
willigten 60 Römermonare mit 11520 Reichsgul⸗ 
den ebenfalls an die Meichsoperarions Kaffe auge 
zahlen. Außerdem wurde von Oftirienland- vermods 
ge des Meichsfehlaffes, nach dem Fuß des Tripli, 
das Reichsmannſchafts⸗ Contingent gefordert. Hiera 
über murde zwifchen dem Faiferl. Geſandten Gr fen 
von Plettenberg und dem fürftlichen, Rath Bölger 

B 4 unter 
(g) Landſchaftl. Aeten. — 

x 
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735unter nach zu ſuchender Faiterl. Katification in Coͤln 
amı 9. Febr. 1735 folgende Convention abgefchloffen : 
3) Der Kaifer übernimmt das von dem Fürften in 
Oſtfriesland in dem gegenmärsigen Reſchskrig zu 
der Kaiſerlichen und Reichs +» Armade zu ſtellende 
Reichsmannſchafts Contingent mit allem Zubehör 
und der Feld Artillerie vom ı. un, 1735 an zu 
fielen, und. den Fuͤrſten zu verfreren, und auch Die 
Rekrutirung und Mondirung zu beforgenz Dages 
gen 2) verfpriche der Fuͤrſt für jeden Monn ohne 

Unterſchied, er fin Officier oder Gemeiner, 80 
Gulden Rheinifch zu eriigen. .) Die Frage, »b 
Emven ihr Eontingent, mir 4 felbit beitragen folle, 
wird ausgeftellif. 4) Die Vertretungs Convens 
tion währer bis zur Publication des Friedens. Weil 
indeffen der Kaifer alstenn noch nicht fo fort Die 
Truppen abdarfen kann; fo entrichtet der Fuͤrſt 
noch drei Monate nach dem Friedensſchluß bag bee 
handelte Geld Drantum 5) Sollte Oſtfriesland 
durch ſeindliche Macht ſelbſt uͤberzogen, oder durch 
andere ſchwere unvermuthete Ungluͤcksfaͤlle in ſolche 

Umſtaͤnde verſetzet werden, daß deſſen Unvermoͤgen 
"yon dem Reich und Kaiſer anerkannt wird; fo ſoll es 
auch einer billigen Moderation von dieſem beban« 
delten Dua to ſich zu erfreuen haben. Und endlich 
6) hegt der Fuͤrſt zu Ihro Faiferl, Majeft, die aller⸗ 
unterthänigfte Zuverfiht, daß, gleichwie Allere 

hboͤchſt Diefelben im vorigen Winter die befchwerliche 
Einquartierung und Coneurrenz zum Geld» Beis 
trag für die in der Nachbarfchaft einquartierten Trup⸗ 

‚ pen abgewendet, alſo aud) geruben wollen, dieſes 
Fuͤrſtenthum während gegenwärtigen Reichskrieges 
von foldyer Beläftigung mirtelft Dero allerbschiten 
Protection zu verfchonen, Unter dem 19. Merz ere 
folgte die Faiferliche Ratification. Sie hut bi 

| J zwi 

— 
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„Wir Carl VI. ꝛc. — laſſen den errichteten ag 
»giich dahin gnaͤdigſt genehm Balten, dag Wir 
„mit denen für jeven Mann, deren Anzahl fich 
„vor 3 des Gontingents auf 248 Köpfe beläuft, vers 
„slichenen go Gulden Rheiniſch zufrieden ſeyn, je» 
„doch mit dem ausdrücflichen Vorbehalt, daß wenn, 
„denen Mechten nach, die Stade Emden, die an 
„ten 357 Mann noch rejtirente Quote nicht völlig 
„zu bezahlen fd:uldig : felbige alsdenn von dem Fuͤr⸗ 
„fen, und den tandesftänden quoad refiduum vers 
„güter werden follen,* Der Fürft gab den Staͤn⸗ 
den von dieſer Convention ungefäunte Nachriche: 
Diefe danften dem Fürften für feine Vorſorge 
und übernahmen die MWertretungs s Gelder, bie 
23840 rheinifhe Gulden befrugen, aus der Lan⸗ 
bescaffe zu entrichten, nur hielten fie fi) wegen der 
Harlingerländifchen Quote ihr Recht bevor, Auf 

die am 3. Det. 1735 abgefchloffenen Friedens: Prüs 
liminarien erfolgte erſt ein Waffenftillftand, und 
dann endlich im Movemb, 1758 der Wiener Fries 
bensfchluß. Bis dahin haben die jährlichen Vers 
tretungs » Gelder bezahlet werben müffen. Allein 
mit diefen Vertretungs, Geldern ift Oftfriesiand 
von den. Kriegesbeläftigungen noch nicht: ganz frei 

. gefommen, _ Es war nämlich ein Corps Auxiltair⸗ 
Truppen angewieſen, für den Winter 1735 in Oſt⸗ 
friesland die Quartiere zu bezieben, Diefe Trup⸗ 
pen hatte ber Kaifer anderiwärts untergebracht, 
Dafür machte ereinen Anſpruch von 15307 Reichs⸗ 
gulden auf den Fuͤrſten und die Stände. Zwar 
proteftirte dawider ber in Wien noch anwefende fürftl, 
* Rath, Freiherr von Gersdorf, und bezog 
ſich auf den ſechſten Artickel der Vertretungs⸗Con⸗ 
vention. Der Reichs Vicecanzler, Graf von 
—— legte aber = Freiherrn die kaiſerl. 

5 Ratli⸗ 

+ 
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1735Ratification vor, und folgerte daraus, daß, weil 
darinn der Befreiung von Einquarti rung nicht ges 

dacht war, dev ſechſte Artikel nines mehr, als ein 
fürfttiches Project oder Poſtulat vorftellen könnte, 
Aus dem befannten Rechtsſatz: Jedermann ift der: 
befte Ausleger feiner Worte, bewies er, daß niche 
von dem Fürften, fondern von dem Kaifer die In— 
terpretation der Kr ification abhienge. Die Folge 

davon war, daß die Stän'e ſich auch bequemen muß⸗ 
ten, die 15307 Reichsgulden und 58-Kreuzer an 
die Faiferlicdye General» Kriegescafle auszuzahlen. 
Auch bemerf ic) im Vorbeigehen, daß zur- Fort⸗ 

ſetzung des Krieges mit. der oniomannifchen Pforte 
vermöge Keichsfchluffes vom 23. Dec; 1737 fun⸗ 

zig Roͤmermonate mit 9700 Reichsgulden von der 
Landſchaft entrichtet find. (rc) | j 

Ä $ ı1 A 
Ueber die Faiferliche Salvegarde entftanden eis 

nige Verdrieslichkeiten. Auſſer den monatlichen: 
Verpflegungs :» Geldern zu 1134 Thlr. muften die 
Stände noch einige Mebenfoften beftreiten. So: 
hatten fie 1728 in $eer, hier war noch immer das 
Hauptquartier, ein neues Wachthaus (s) erbauen 
laffen, und 1730 die Salvegarde neu montiren müfe 
fen, Diefe Montur Foftete ihnen so5o Thlr. Im 

Jahre 1731 verhöhte der Kaiſer die: monatlichen: 
Verpflegungsgelder von 1134 Thlr. auf 1242 
Thlr. (t) Aus diefem Ueberſchuß zu 108 Thlr. mom 

a — nat⸗ 
- (1) Landſchaftl. Acten. 

(s) Vorhin war die Wache auf ber neuen Wage. 
(t) Die Vertheilung war fo gemacht; der Oberſte ers 

hielt monatlich fürfich _ 1570 — 
Ä J fuͤr den Stab — 10 — 

fuͤr die erſte Compagnie 491 — 
fuͤr die zweit — 491 — 

1242 Thlr. 



Erſter Abſchnitt. >; 

natlich follte der Chef die Montirung ſtehen. Dierzzg 
geborfamen Stände fanden dabei Bedenklichkeiten, | 
und zahlten nur die gewöhnlichen 1234 Thlr. Mo« 
natsgelder aus.‘ Der Chef, Oberſte von Höflinger; 
war ein alter friedliebender Mann, und ließ das 
ftändifche Benehmen ungerüge. Da er um die 
Kleidung feiner Truppen fich nicht befümmerte, auch 
für feine Recrutirung forgte; fo hatte er. aud) nicht 
viele Urſache fic) „zu befchmweren, indem er für, die 
Montur Feine Ausgabe hatte, und die Loͤhnung ber, 

fehlenden Soldaten ihm zu gute kam. Er Eonnte 
alfo fehr ‚gut mie den 1134 Thlen. ausreichen. Er 
der Dberfte, Franz Ernft, Freyherr von Höflinger, 
Herr zu Bruckhauſen, Oſterhauſen und Alvesfirchen,. 
ftarb am 11. Febr. 1735. Sein Nachfolger war. 
der Dberft » Lieutenant, Freyherr von Neſſelrode, ges 
nannte Hugenpoet, - Diefer fand Die beiden Com— 
pagnien, wovon jede aus 100 Mann beftehen follte, 
faum ‚zur Hälfte vollzählig, und die Soldaten mit 
zerriffenen Schuhen, geflickten Kleidern, und abge⸗ 
nutzten Hürten, kurz beinahe, nacdend vor. Er fo⸗ 
berte nun von den Ständen nicht nur 1242 Thlr, 
monatlich, fondern auch den Reſt der monatlich er» - ' 

‚höheren 108 Thlr. von 1731 an. Hiezu bielten ff 
die Stände nicht verbunßen, glaubten auch, daß der 
Nachſtand, wenn fie ja folchen bezahlen follten, den 
Erben des Dberfien von Höflinger, nicht aber ihm, 
dem neuen Chef zuftünde. Die Hige, womit der 
Oberſte von Hugenpoet fein Gefuch anbrachte, ver ⸗ 
anlafte die Stände, daß fie auf einem Landtage im 
Januar und Februar 1736 auf die Reduction der 
Salvegarde zur Hälfte, oder bis zu einer Compagnie 
beftanden. Sie gaben ben Adminiftratoren auf, 
von nun an durchaus nicht mehr, als 600 Thlr, 
dem Oberſten Monatlich auszuzablen. — 
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3735defchwerte fi) der Oberfte bei dem Kaifer. Sehr 

“  ungnädig nahm der Kaifer das Benehmen der Stäns: 
be auf; Unter dem a1. März 1736 referibirte er 
unter andern an die Stände: 
„Denenjenigen, welche an dem. bei dem jünge 
„ften im Januar und Februar gehaltenen gandtage 
„der Paiferlichen Salvegarde halber gemachten nichtia 
„gen, und daher von Ihro Kaiſerl. Majeftät caffir« 
„ten Schluß "Theil haben, verweifen Wir ſolches ihr 
„eühnes und verwegenes Unternehmen hiemit ernft«‘ 

„lich, und wird ihnen bei Faiferlicher fchmerer Un⸗ 

„gnade und andern empfindlichen Strafen anbefoh«: 

„ien, fich im geringften nicht weiter, dergleichen et⸗ 
„was gelüften zu laffen, fonbern affes, was zur rich⸗ 
„rigen und fchleunigen Bezahlung der Faiferlichen: 

Salvegarde ſowohl ratione praeteritj, als futuri 

„beizutragen, und follen Stände und Adminiſtrato⸗ 
„ren, binnen-zwei Monafen davon Anzeige thun.® 

7 Dem Fürften gab der Kaifer auf, die Veran 

ftaltung zu treffen, Daß die landſchaftlichen Executo⸗ 
ren. unmittelbar an den Dberften yon Hugenpoet 

erft den. Ruͤckſtand von 1731 und dann monatlich‘ nr 

die r242 Thies auszahlen follten, Dies bewog dann 

die Stände, noch vorerſt dieſe Monatsgelder und 

den Ruͤckſtand felbit durch den Landrentmeiſter ause 
zahlen zu laſſen. Indeſſen fuchten fie nochmals bie: 

- Reduction der Salvegarde, wiemohl fruchtlos, 
nad). (u) 

(u) Sanbfchaftl, Acten. 
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6. 1. Raiferlihe Commiffion auf Chur - Braunfchweig zut 
Unterfuchung und Abftelung der offfrieflihen Streitigkeiten: 
F. 2. Der Fürft if mit diefer neuen Eommiffion zufrieden; 
$. 3. Nicht aber die gehorfamen Etdnde, oder deren Repraͤ⸗ 
jentanten, die dieſe Commiſſion aufzuhalten oder gar wendi 
zu machen fuchen. $. 4: Der Fuͤrſt lat den Ständen au 
dem Landtage, und dein Emder Magiſtrat befonderd die kai⸗ 
ſerliche Reſolution infinufren. „8: 5. Nachdein der König 
von England, ald Ehurfürft von Braunfchmeig, feitte Rathe, 
Doigt und von Schwarzenfeld gu jeinen aaa. Rathen 
ernannt bat, ſoll die braunſchwelgiſche Commiſſion im Jun, 
1737 zu Leer eröfnet werden. $. 6. Hiewider protefliren bie 
Adminifieatoren, Namens det gehoriamen Stände und aps 
pelliren an den Reichshofrath. 8.7. Auch find die alten 
Stande unzufrieden, daß kein oͤffentlicher Landtag ausge⸗ 
ſchrieben wird. Die ſubdelegirte gg bebrt den ans 
geordneten Termin wieder. auf. $.8. Der Fuͤrſt will den 
nachgefuchten Landtag nicht verftätten. $. 9: Indeſſen herr⸗ 
ſchet nicht ſowohl zwiſchen dem Fürfien und den alten Stans 
den oder Renitenten $: 10. aid vorzüglich zwiſchen dieſen 
und den geborfamen Ständeh eine ſtarke Verbitterung. Yes 
tere oder deren Reprdientanten fuchen das dorzunehmende 
Vergleichsgeſchaͤſte aufzuhalten und wendig zu machen $. 11: 

weil fie nad) einem aboefchloffenen Vergleich, den Verluſt 
ihrer Voten und eine Verantwortung ihrer fchlechten Wirtz 
Schaft befürchten. $.ı2. Die Adminiſtratoten erhalten auf 
ihre Appellation eine günfiige Failerliche Neiolution, auch 
wird das Anerbieten der General: Staaten durch ihre Ders 
mittelung das Wergleiche : Seichäfte zu erleichtern, abgeiiblas 
gen. $. 13. Die General; Staaten finden die kaiſerliche Re⸗ 

’ Bose widerrechtlich, und ſuchen die Aufhebung zu bes 
rken. 

§. 1. 

N der Paiferlichen Reſolution vom 30. Sept.1736 
1734. follten die Renitenten wieder zu den Landta— 
gen zugelaffen, die fequeftrirten Güter den Eigen- 
chuůmern zuruͤckgegeben, und der Landeskaſten pro« 
viſoriſch wieder von Aurich nach Emden verleget 
werden. Auch follte der Fürft ſich auf die Beſchwer⸗ 
den der Emder und der alten Stände einlaſſen. 
Wenn alles diefes geſchehen, füllte die Hofcommife 

Ä ſion 
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2736 jion eröfnee werden. Um zu dem Effect diefer Ber - 

günftigungen zu gelangen, arbeiteten eifrig die noch 
immer in Wien anmelende Deputirte, (v) und eben 
fo eifrig arbeitete ihnen der fürftliche geheime Nach 
von Gersdorf entgegen, Eine der erſten Bedin« 
gungen, die der Stade Emben zur Pflicht gemacht 
war, beftand in der Entrichtung ihres: Beitrages zu 
den Sandeslaften. Der Fürft und die gehorfamen 
Stände wollten fchlechterdings von der fechften Qüos 

te nicht abweichen, dagegen hielten die Emder fich 
lediglich an den am 2. May 1723. mit den Stän- 
den getroffenen Vergleich, wornad) fie zu jeder einfa« 
xhen Capital» und zwei Perfonal- Schaßungen 1100. 
Bulden erlegen muften. Dann mar e8 den Agen« 
ten von Heunifch unmöglic), von den alten Stän 
den zufolge der Faiferlichen Auflage ſich zu legitimis 
ren, weil eine folhe Vollmacht nicht anders, als 

auf einem $andtage oder einer fonfligen Öffentlichen 
WVerſammlung ausgeftellet werden Fonnte. | Die 

Renitenten wurden aber noch nicht zu dem Landtage 
berufen, und Conventifeln waren verboten. So 
lange daher der Agent ſich nicht von den Nenitenten 

legitimiret hatte, und fo lange die Emder.nicht würf« 
lich ihre fechfte Quote zu den Landesmitteln von 
1723. anerleget hatten, hielt der Fuͤrſt ſich nicht ‘vers 
pflichtet, fid) auf Die wider ihn eingereichten Gravas ' 

mina einzulaffen, die fequeftrirten Guͤter zurücizus > 
©’ geben, und die Emder und ihre Abhärenfen zu den 

” Sandeagen zuzulaffen. Nachdem hieriiber viele Bal⸗ 
ken Papier von 1734 bis 1736 befchrieben- waren, 
und dadurch die Streitigkeiten immer verwickelter 

wurden, enefchloß fich der. Kaifer, nochmals — 
er⸗ 

(vn) Erſt im März 1737 kamen fie von Bien zuruͤck. 

J 
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Verſuch zur Suͤhne zu machen. Dieſe Commiſſion 
vertraute der Kaiſer dem Könige Georg 1: von 
©roßbrittanien, ale Churfürften zu Braunfchweig« 
füneburg, "an. So lautet die desfällige-Faiferliche 
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Reſolution vom 12. Det. 1736. „Da Die bes 
„ſchwerlichen und in große Thatlichkeiten ausgebros 
»chenen Differenzien zu iſchen dem Fürften za Ofte 
»frierland und feinen Landſtaͤnden big anbero noch 
„nicht gehoben ‚werden tönnen; fo halten Ihro Faie 
„er. Maieſt. bei den vorkommenden Umitänden, 
„es für Das beſte und ſicherſte, wann diefe, zwie 
„ſchen der Lanoes- Obrigkeit und Unterthanen obs 
„waltende Streitſachen per viaım "amicabilis com- 
»politionis, geendiger würden. Es ſetzen Allers 
„hoͤchſt Diefelven desfallo Dero befonders Fayerlicyeg 
»Vertrauen auf den König von Grosbrittanien, we— 
„gen deſſen bekanten Gemuͤths⸗ Billigkeit und Eifer 
„für die Beilegung dergleichen hoͤchſt ſchaͤdlichen 
„Mishelligkeiten, und geſinnen Ihro kaiſerl Mas 
jeſtaͤt an denſelben, ſich dieſer Eaiterl. Commiſſion, 
„als Churfuͤrſt zu Braunſchweig KLuͤneburg willig 
m»zu unterziehen, und durch Dero ad locum abzus 
„ſchickende Subdelegirten, die Guͤte unter denen 
»Partheien, nicht allein über. die in Libello grava- 
„minum, ſo die Emder und es mit ihnen haltenden - 
„Landesſtaͤnde unter dem 10. und 29. Rovember 
»+72g:allhier eingereichet, enthaltene, fordern auch 
„alle ubrige Puncte und Beſchwerden, fo beide 
„Theile gegen einander angebracht, "infonderheit 
„aber, wegen des Landeskaſtens, ob foldyer zu Au⸗— 
„rich bleiben, oder wiederum nady Emden ,. oder ad 
„locum tertium gebracht werden, ingleichen wie 
»viel eigentlich. Die Stadt Emden zu den $andesla« 
»ften, beiznrragente Quote betragen ſolle, nach— 
„drücflic) pflegen, ‚und die von Faijerl, Majeſt. ap⸗ 

- =: pro⸗ 

Fi 
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azzoꝛprobirt fandes - Accorden,. famme denen kaiſerl. 
„ludicatis fleißig beobachten, und uͤber die vergliche⸗ 
„nen Puncte einen foͤrmllchen Receß abfaſſen, 
„bei denen übrigen aber, da die Güte wider Wer - 
„hoffen nicht verfangen würde, beider Theile Tune 
„damente ad Protocollum nehmen, und alles möge 
„lichfter maſſen, befchleunigen zu laſſen.“ Dee 
Kaiſer machte dem Fürften diefe Kefstution durch 

ein Reſcript bekannt, und gab ihm auf, den ſaͤmmt⸗ 
lichen Ständen ein beigeſchloſſenes Decret inſinui⸗ 

ren zu laſſen. Sowohl in dem Reſcripte an den 
Fürften, :ols in dem Decret an die Stände, wurs 
den Fürft und Stände ernſtlich ermahnet, alles zu 
einem Vergleich beizutragen, „damit Ihro kaiſerl. 
„Majeſt. hierunter führende reichsvaͤterliche Inten⸗ 
„tion wegen voͤlliger Herſtellung eines beſtaͤndigen 
„und dauerhaften Ruheſtandes im Lande auf das 
aſchleunigſte erreichet werben möge ® w) | 

§. 2. — 

Nach dem bisher von dem fuͤrſtlichen Miniſte | 
rio angenommenen Grundfag waren die kaiſerlichen 
Decrete Judicate, die unwandelbar feit ftehen. 
muſten. Der Canzler Brenneiſen hatte daher nie 

einen Vergleich, nie einen Verſuch zur Suͤhne zu⸗ 
‚geben wollen, weil der Fuͤrſt bei einem Vergleich 
nach ſeinem Grundſatz wohl etwas verliehren nie 
aber gewinnen konnte. Die ftrengfte Ausführung 
der kaiſerl. Decrete war das Ziel, weldyes er zu 
erreichen ſich voraefeßet hatte. Nicht fo dachte der, 
nun regierende Fürft Carl. Edzard, nicht ſo dag. 
milder gefinnte fuͤrſtliche Minıfterium. Die Ems 
der und ihre Anhänger tollten noch über die kalſerl. 

— 
(w) Sammlung kaiſerl. Patente 
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Drereten geböret werben, ihre eingereichten Be1736. 
ſchwerden follten erörtert werden, und fo mwanfte 
natürlicher weiſe die von fürftlicher Seite immer beo 
hauptete Rechtskraft der Faiferl. Decrete, die auf 
einfeitige Vorſtellung, ohne vorbergegangene Vers 
nehmung der Stände, erlaflen waren. Dieſes, 
was ber Kanzler Brenneifen nie einfehen wollte, war 
dem jetzigen fürftlichen Minifterio einleuchtend. Nur 
ein fhicklicher Vergleich) war das einzigfte Mittel - 
zur baldigen Beendigung der immer mehr fid) ver 
wickelnden Streitigkeiten. Dazu fehlen nun die 
dem Könige von England aufgetragene Commiffion 
den Weg zu bahnen. Der Fürft entfchloß fich da« 
ber, ſich diefer Commiffion zu unterwerfen. Er 
fandte zudem Ende am ıten Movember feinen Hofe 
marfchall von angeln nad) Hannover, um ſichere 
Nachricht einzuziehen, ob der König fich dieſer Com⸗ 
mifjion unterziehen wollte, und alsdenn ihn und ſein 
fuͤrſtliches Haus in feiner ißigen Sage dem Könige 
zu empfehlen. Won Sangeln erbiele Audienz bei 
dem Könige, der damals in Hannoder anweſend 
war, vernahin aus dem Munde des Königes, daß. 
er fih diefer Commiſſion unterziehen wollte, und 
wurde * den gnaͤdigſten Aeußerungen entlaſſen. (x) 

93% 
Weniger behagte den gehorſamen Staͤnden, oder 

vielmehr deren Repraͤſentanten, den Adminiſtrato⸗ 
ren und ordinair Deputirten, diefe neue Commiſſion. 
Bisher lenkten fie alle ftändiiche Angelegenheiten 
nach ihrem Gutduͤnken. Gie flanden feft in ihren 
Doften, zogen ihre jaͤhrliche Gehälter und in außer⸗ 

ordent⸗ 

Kegierungs»Yeten. | 

Ofife. Gefch, 8.2. € 
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17360rdentlichen Faͤllen, die fie zu häufen wuſten, anſehn⸗ 
liche Diäten. (y) Sonden fie etwa bei Jandtagen 
oder ſtaͤndiſchen Verſammlungen Wiverfprud), . fo 

wuſten fie ſolche Proteftanten unter dem Vorwand. 
der Renitenz von dem $andtage-abzumeifen. Wars 

Icheinlich war es, daß erſt nach eröfneter Commifs 
fion ein allgemeiner freier Landtag ausgefchrieven. 
werden würde. Dann Fonnten fie vorausfehen, daß 
die Gewalt, die fie in ihren Händen hatten, wan⸗ 
fen würde, und dann muften fie eine neue Wahl 
Iandichaftlicher Officianten befuͤrchten.  Ausjöh- 
nung, Friede und Eintracht war ihrem Intereſſe zus 
wider, und der Fortgang der Irrungen entfprach 
ihren Wünfchen, Kein. Wunder daher, daß fie 
ſich wider die Eröffnung der Commiffion fträubten. 
Sie gaͤnzlich wendig zu machen, dazu wurden trif⸗ 
tige Gründe erfodert. Dieſe batren fie nicht. Auch 
rierhen ihnen in einer befondern Conferenz die fürfte 
lichen Raͤthe das Proteftiren wider die Commilfion 
ab, weil, wenn die Emder ſich der Commiſſion un« 
terwerfen wollten, man fich durch ein foldıes Wider⸗ 
ftreben nur gehäffig machen, und der gerechten Sache _ 
ſchaden würde. Die Adminiftratoren fuchten daher. , 
erft Zeit zu gewinnen, um die Commiffion aufzu⸗ 
halten, Daher ließen fie eine Birrfchrift bei dem 
Koiſer einreichen. . Hierin ftellten fie vor, daß die 

- rechtsfräftigen Falferlichen Decrete läugftens ere⸗ 
quiret worden, und blos aus faiferlicher Onade, die . 
Kenitenten über ihre vermeinte Beſchwerden gend« 
ref, und darüber eine Suͤhne verfuche: werden follte, 
Es muften daher die Emder und ihre Anhänger ale 

| Eis | lein - 

(y) So hatten vier Adminiftratoren, Auswelſe der 
Landrechnung, in dem Jahre 1739 an Didten 
7439 5. gejogen, und fo gleng es alle Jahre. 
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fein die Commiſſions · Roften tragen. Hieruͤber ba-ı 
then fie vor Eröffnung der Commiſſion beſchieden zu 
iwerden. Gleich nachher in der Nacht vom 24. und 
25. Novemb. brach eine ſchwere Waſſerfluth ein. 
Man nennet ſie die Catharinenfluth. Dieſe richtete 
einen betraͤchtlichen Schaden an den Deichen, befon. 
ders an ber Niederemfiichen Deichacht an. (z) Auch 
diefe Wafferfluch nüsten die Adminiftratoren. Cie 
ſchilderten den elenden Zuftand des Landes und fol⸗ 
gerren daraus, baß die Provinz nicht im Stande 
wäre, ſolche beträchtliche Commiffionskoften zu bes 
ſtreiten. (a) j E " ö 

Dem Fürften war in dem falferfichen Referipte 
zur Pflicht gemacht, die Alerhöchfte Reſolution den 
ſämmtlichen Ständen infinuiren zu laſſen. Diefe 
Auflage ſetzte den Fürfter in Werlegenheit, weil eine 
fotche Inſinuation nur auf einerh allgemeinen Land⸗ 
tage vorgenommen werben fonnte; denn aufden bis. 
herigen gewöhnlichen Landtagen Fonnte nur den gehor⸗ 
ſamen Ständen die kaiſerliche Reſolution befannt ges 
macht werden. War alfo den Emdern und den 
Übrigen Renitenten, die bisher von den Landtagen 

€ 2 noch 

(z) Emden wurde durch dieſe Fluth ſehr mitgenom⸗ 
mien. Die Thuͤren von der Kettenbruͤcke waren 

gefprengt, und die lange Bruͤcke war voͤllig weg⸗ 
geriffen. Beinahe die ganze Stadt fiand unter 
Waſſer, und befonders in Faldern waren ſehr vies 
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fe Käufer beſchaͤdiget. Aufferdem blieben in die . 
fem ftürmifchen Herbſt viele Emder Schiffe. Das 
durch litt ber während der Lanteg - Unruhen ſchon 
gefunfene Emder Handel einen neuen Etoß, Ems 
ber kleine Chronif ad an. 1736. 

(a) Landfchaftl. Acten. 
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77 36noch ausgeſchloſſen waren, die kaiſerliche Relolutlon 
nicht inſinuiret; ſo hatte der Fuͤrſt dem kaiſerlichen 
Befehle nicht gelebet, und muſte er ſich einen gegruͤn⸗ 

beten Gravamen von den Emdern und ihren Anhaͤn⸗ 
gern ausfeßen, weil fie die Faiferliche Refolution zu⸗ 
nächft angieng, und zwiſchen ihnen und dem Fürften 
ber Vergleich getroffen werben ſollte. Da nun det 
Fuͤrſt durchaus feinen allgemeinen Landtag aus. 
fhreiben wollte, und doch den ſaͤmmtlichen Staͤn⸗ 
den, wozu auffer den Embdern auch vie in dem Lande 
erftreut wohnenden Renitenten gehoͤrten, die kaiſer⸗ 
* Reſolution inſinuiren laſſen ſollte; fo traf er fol⸗ 
gendes Ausfunfts- Mittel. , Er ließ denen auf dem 
fandtage vom 27. Februar 737 verfammleten ges 
horiamen Ständen die koiſerliche Reſolution vorle⸗ 
gen, mit der Auflage, ſich darnach gebührerid zu ach⸗ 
ten. Am 22. Merz ließ er die Refolution dem Mas. 
giſtrat und den Vierzigern in Emden durch einen 
Motarium infinuiren, Das fürftliche Keferipe und. 
das Motariat Inſtrument war an Bürgermeifter 
und Rath, die Vierziger und die Adhaerenten der 
Stadt Emden gerichtet. Hierauf ertheilten "der. 
Magiſtrat und die Vierziger dem Motario folgende. 
Antwort: „Wird allerhöchit befagtes Decret Ihro 
„Eailerlichen Majeltät zum allerunterthänigften Re— 
„fpect und Ehre vor infinuire angenommen; fo vief 
„aber die Adhaerenten oder diefer Stade ftändifche 
„Mitglieder anlanget, Eönnen Magiftrat und Vier⸗ 
ziger fid) fo wenig ermächtigen, allerhöchftes Des 

; .„erer als infinuirt anzunehmen, als wenig fie aus 
„dem faiferlichen nfinuations- Auftrag die desfäls 
„lige allergnädigfte kaiſeruche Willensmeinung erſe⸗ 
„ben koͤnnen; derowegen fie Se, Hochfuͤrſtlichen 
„Durchlaucht die Aueſcheelbung eines allgemeinen 

ofreien 
* 

.\ 
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„freien Landtages unterrhänig anheim geben müf.ıyy 
afen.“ (b) = — Eee 

— | 

Der König von England hatte unterbeffen die 
ihm, als Churfuͤrſten von Braunfchweig : Luͤneburg, 
aufgetragene Commiſſion angenommen, und dazu 
feinen Dber+ Appellationsrath, Johann Juſtus 
Voigt aus Celle, und feinen Juſtizrath, Anton Ger⸗ 
lach von Schwarzenfels, aus. Stade fubdelegirer, 
Diefe fubelegirten Commiffarion fandten den Can-⸗ 
zelliften Unrub nach Oſtfriesland. Diefer infinuirte 
am gten April ben Adminiſtratoren ein an die ſaͤmmt⸗ 
liche Landesſtaͤnde, wie aud) an die Deputirten und 
Adminiftratoren der Sandesmittel gerichtetes und von 
dem Könige in Eugland unter dem 8. März unters 
fhriebenes Reſcript. Hierinn wurde ihnen befannt " 
gemacht, daß auf den 12. Junii indem Fledfenseer ', 
bie Sommiffion zur Beilegung der Ferungen zwie 
ſchen dem Fürfteh und der Stadt Emden und ihren 
Anhängern durd; bie fubdelegirten Commiffarien era 
oͤfnet werden ſollte. „Wir gefinnen an Euch — 
fo lauter der Schuß — „zu folhem Ende duch 
„gnugfam bevollmächtigte Deputirte in obgedachtem: 
» Termin zu $eer zu erfeheinen, wie die Faiferliche Com⸗ 
„miffion eröfnet, und die Güte gepflogen werde, zu 
„vernehmen, auch zur Erreihung Ihro Faifer liche 
„Moajeſtaͤt Intention alles Dienſame nach Vermögen 
„beizutragen. (c) | I 

” | $. 6, en — 

Aus dieſem Reſeripte folgerten die Adminiſtra⸗ 
toren, daß fig und die gehorſamen Stände nur blos 

=. se verab: 
(b) Bandfchaftl, Neten, Se 

Ks) Landſchaftl. Arten, 
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1737 verabladet worden, um dem Verſuch zur Suͤhne 
zwiſchen dem Fuͤrſten und den Renitenten mit beie 
zumohnen, und das DVergleichsgefchäfte erleichtern 

zu helfen. Da nun nicht blos zwifchen dem Fuͤrſten 
und den Menitenten, fondern aud) zwiſchen diefen 
und den gehorfamen Ständen Streitigkeiten obwal⸗ 
teten, und dann die gehorfamen Stände bisher von 
dem Kaiſer als die mit fitigirende Hauptpartei ans 
gefehen worden : fo hielten fie es ſeltſam und det 
Faiferlicdyen Intention mwiderfprechend, daß die ges 
borfamen Stände, und fie, als deren Nepräfentan« 
ten, nur bloße Zuhörer und Figuranten vorftellen 
föllten, Der Abſicht der Emder und ihrer Anhaͤn⸗ 

ger, ſagten ſie, wuͤrde dadurch ein großes Feld ein⸗ 
geraͤumet werden, weil ſie ſich erkuͤhneten, ſich als 
die alleinigen und rechtmaͤßigen Staͤnde auszugeben. 
Und eben darum haͤtten ſie zwar dem Fuͤrſten ihre 
vermeinte Gravamina mitgetheilet, ſich aber des kai⸗ 
ſerlichen Befehls ohnerachtet, nicht bequemen wol⸗ 
len, ihre Beſchwerden denen ‚gehorfamen Ständen 
zuzuftellen. Dann aber hielten fie dafür, daß die 
Sache zur Eroͤfnung der Commiſſion noch nicht reif 
genug waͤre, ſo lange die nachgeſuchte kaiſerliche Re⸗ 
ſolution wegen der Commiſſions⸗Koſten nicht erfol⸗ 
get ſeyn wuͤrde. Endlich war es ihnen ſehr zuwi⸗ 
der, daß die Commiſſion in Leer gehalten werden 

ſollte, weil Leer zu weit abgelegen, und der vormalige 
Hauptſitz der Renitenten geweſen mar. Sie beſtan⸗ 
den auf Aurich, weil dieſe Stadt mitten im Lande 

lag, und dorten ſowol die Regierung als Landesar⸗ 
chive vorhanden waren. Aus dieſen Gründen lieſ⸗ 

ſen fie nicht nur durd) einen Motarium, wider das 
inſinuirte Reſcript proteftiren‘, fondern appellirten 

auch Darüber an ten Kaifer. Diefe Appellation uns 
.. der Fuͤrſt — wegen der in geer E 

eeroͤf⸗ 

— 
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En Commiffion Dur e eine dringende Vorſtel. 1737 
lung. (d ) 

9 7. | 
Das Churbraunſchweigiſche Reſcript gab bern 

alſo denen Adminiſtratoren die treflichſte Gelegenheit 
an die Hand, die Commiſſion aufzuhalten. So 
ſehr dagegen die Emder die Beſchleunigung der Com⸗ 
miſſion wuͤnſchten; ſo waren ſie doch nicht uͤberall 

mit der itzigen Lage der Sache zufrieden. Der Kai⸗ 
fer hatte ihnen die Translocation des Landeskaſten 
von Aurich nad) Emden proviforifch zugefichert, und 
doc) follte diefer Punck zufolge des Eaiferlichen Com⸗ 
mifforii auf den König von England ein Begenftand 
ber commiffarifchen Unterfuchung feyn. Noch mehr 
war es ihnen zumider, daß fein öffentlicher Landtag 
zu der vorzunehmenden Suͤhne ausgeſchrieben wor⸗ 
den. Hieruͤber beklagten fie ſich bei dem Kaiſer ſo⸗ 

wohl, als bei der ſubdelegirten Commiſſion. Die 
Proteftation und Appellation der Adminiſtratoren, 
‚Namens der gehorfamen Stände, und die Beſchwer⸗ 
den der Emder bewog die fubdelegirte Commiffarien 
nähere Faiferliche Befehle einzuziehen, und bis Das 
bin den auf den 12, un, angefeßten Termin wie. 
der aufzuheben. (e) | 

9. 

Das Ausfchreiben eines allgemeinen Landtages, 
flag den Emdern, vorzüglich aber ihren Adhaeren⸗ 
ten, bie ebenfalls von den Sandtagen ausgeſchloſſen 
bfieben, fehr am Herzen. Da die fürftlichen Beam⸗ 
ten ein wachſames Auge auf die in dem Sande woh⸗ 

4 | nene 
(d) gandfchaftl. Ycten. 
(e) Landfchafti. Acten. 
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3737nenben Renitenten hielten, und Feine Privatzuſam⸗ 
menfünfte duldeten; jo waren ihnen alle Wege ab» 
geſchnitten, fid) unter ſich zu befprechen, und über 
den fünftigen Gang ihrer gemeinſamen Sache Ent« 
würfe zu machen, Indeſſen wurten, der Wach am⸗ 
feıt der Beamten ohneradhtet, doch in einigen. Coma 
munen Conventikeln ‘gehalten, une es gelang eini⸗ 
gen Renitenten Vollmachten von ihren Communen - 
‚zu erhalten, der $andredynungs- Berfammlung am 
10. May als Depurirte beizumohnen, Sie erſchie— 
nen nun zwar nicht, als Renitenten, denn ſenſt wuͤr⸗ 

den ſie ſofort abgewieſen ſeyn, ſondern unter der 
Maske gehorſamer Stände. Allein dieſer Kunſt⸗ 
griff mislang, denn die fuͤrſtlichen Commiſſarien 
warfen alle Vollmachten der Deputirten, die ihnen 
verdaͤchtig vorkamen, aus. So muſten faſt alle 
Deputirten Emder und Gretmer Amts wieder ab⸗ 
treten. Weil indeſſen die Vollmachten an ſich guͤl— 
tig waren, fo veranlaßte dieſes Benehmen der fürft« 
lichen Commiffarien eine Proteftition der mehrejten | | 

Daoputirten des’ dritten Standes, und die Folge da— 
von war, daß faft der ganze dritte Stand auf einen 
allgemeinen $andtag antrug. Kinen Sandtag harten 
bie mehreften Glieder der Ritterſchaft längft werlane . 
get, und Emden drang beftändig darauf, Nun 
trug auch der dritte Stand, fogar der gehorfame drit ⸗ 
te Stand, auf einen Landtag an. Dem fuͤrſtlichen 
Miniſterio, noch mehr den Adminiſtratoren, war ins 
deffen alles daran gelegen, daß fein allgemeiner Land⸗ 
fag, wo jeder Comparent ungefcheut fein Worum 
geben dürfte, eroͤfnet würde, weil alsdann das Ue-⸗ 
bergewicht nicht bei den gehorfamen Ständen feyn 
he (x) Um nun das Verlangen des dritten 

Stan: 

@ Landſchftl. Acten, 
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Standes nicht zu einer allgemeinen Volksſprache zu1797 
machen : fo beſchloß der Fürft fehleunig alle Cons 
ventifeln ernftlich zu unterfagen, , So lautet die . 
NWerordnung vom 13. Mayı „Wir von Gotteg 
„Önaden Carl Edzard ꝛc. Fügen Unfern gerreuen 
„tandes » Eingefeffen Unterthanen gnädigft hiemit 
„zu wiſſen, welchergeſtalt Wir höchftmisfällig bei 
„der Landrechnung vernommen, daß die befannten 
„aAufwiegler, Urheber und Mirfchuldige der vorma— 
„ligen Rebellion, femme denenjenigen, welche ſich 
„denen Eaiferlichen Decreten und Reſolutionen mes 
„öer gehörig, noch zu rechter Zeit fubmittiret has 
„ben, ſich unterflehen, durch Anftellung heimlicher 
„und unordentlicher Conventifeln dahin zu, arbeis 
„een, ihre verkehrte, und Unferer Iandesväterlichen 
„Intention zuwider laufende gefährliche Abfichten, 

„nicht allein für ſich durchzutreiben, fondern auch 
„unfere gehorfame tandeseingefeflene von dem rechs 
„ten Wege abzuleiten, und von ihrer gethanen Subs 
„miffion auf die allerhöchfte Decrete wiederum abs 
„wendig zu machen. — Als wollen Wir mit Vors 
„behalt gebührender Ahndung denen Widerfpenfti- 
„gen alles Ernftes und bei Bermeidung unausbleib« 
„licher Strafe, ſich binfünftig bis zu. ordentlicher 
»landesgefegmäßiger Anmweiß » und Verfügung ſtill 
»zu halfen, infonderheit aber .aller eigenmädhtigen 
„Privatauftreibungen und Conventikeln ſich gänzlich 
„zu enthalten, hiemit befohlen haben ꝛtc. ıc..(g) 

Aus den bisher erzäblien Thatſachen muß man 
feine ftarfe Verbitterung zwiſchen dem Fürften auf 
der einen, und zwiſchen den Emdern auf der andern 

| & 5 Seite 
(6) Aus dem gedruckten Ediet. 
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‘173g Seite folgern. So lange nicht wirklich ein Ver⸗ 
gleich abgeſchloſſen war, wollte von beiden Seiten. 
Miemand etwas von feinem Rechte vergeben, und 

jedweder dachte fih nur auf den Fall zu fichern, 
wenn feine Suͤhne zu Stande kommen follte. Der 

Fuͤrſt war ein wohldentender, ſanftmuͤthiger und ger 
rechter Herr, Diefen feinen vortreflichen Character 

misfannten ſelbſt die Emder nicht. So fepr fie für 
ihre Rechte, und für ihre Privilegien eiferten; fo _ - 
ſehr fhägten fie den Fuͤrſten. Folgende Thatſache 
wird diejes bewähren. Der FZürft Georg Albredye 
hatte nad) dem Ausbruch der Sandesunruhen ſich 
nicht überwinden fönnen, Emden mit feiner Ge 
genwart zu beehren, aud) dem Prinzen war es 
niche verſtat et, dahin zu reifen. Go hatte denn 
der nun regierende Fürft, Carl'Edzard, nie, auch 
nicht einmal in feiner Jugend, diefe Stadt gefeben. 
Am 9. jan. 1738 bei einer Schlittenfarth entfchloß 
fic) der Fuͤrſt mie feiner Gemahlin bis an das Ems 
der Thor zu fahren. So bald der Magiftrat fol« 
des erfuhr, wurden die Kanonen geladen, um den 

Fuͤrſten zu bemillfommen, und verfchiedene Anftal- 
‘ sen zum Empfang des Fürften in der Eil gerroffen. 
Die Glieder ‘des Magiftrars und eine Menge Bür« 

ger giengen vor das Thor, um dem fo unvermuthet 
kommenden Fürften ihre Ehrfurcht und Liebe zu 
verſichern. Woran giengen die Schiffer mit ihren . 

Flaggen. Willlommen, willtommen, Durchlauch⸗ 
tigfter Fuͤrſt! Es lebe unfer Fürft! war ber allge 
meine Ton, der die Luft durchfchallte, wie der Zürft 
ſich näherte. Die Menge des immer mehr andrins' 
‚genden Volfs machte den Fuͤrſten beforge, dak das 
noch nicht allenthalben haltbare Eis brechen möchte, 

- Bis nad) Wolthufen war er gefommen, wie er 
wieder unter bem Donner der Kanonen, bie un 

. | en 
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den Ember Wällen abgebranne wurden ,. eftnachryag 
Riepe und dann nad) Aurich zurückkehrte, Wer. 
gnuͤgt über die ihm bezeugte Ehrerbierung batte er 
bei dem Ruͤckzug den ihm entgegen gefommenen 
Emdern verfprodhen, am 13. Jan. die Stadt Ems 
den mit feiner Gegenwart zu beehren. Er würde 
auch ſicher Wort gehalten haben, wenn nicht ein une 
vermut het eingefallenes weiches Wetter feine Reiſe 
unmoͤglich gemachet hätte. (K) Naͤher iſt nachher 
der Fuͤrſt der Stadt Emden nicht gekommen. Es iſt 
doch wohl Beiſpiellos, daß ein Landesherr, der ganze 
zehn Jahr lang regieret hat, niemals in der Haupt⸗ 
ſtadt feines Landes geweſen, Die nur vier Stunden 
von feiner Reſidenʒ entfernet iſt. 

§. 10. 
Alſo nicht zwiſchen dem Fuͤrſten, und ben Ga. 

dern und ihren Anhängern, oder den fogenannten 
Kenitenten, auch nicht einmal zwiſchen dieſen und 
dem fuͤrſtlichen Miniſterio herrſchte eine fo große 
Abneigung und Erbitterung, mie vormals bei dem geben des Canzlers Brenneifen. Selbſt ver Furfh. 
wünfchte die Ruhe, und die Emder und ihre Ads 

haͤrenten waren ebenfalls der ewigen Streitigkeiten 
müde. Warum ſuchte man denn nicht von beiden 
Seiten die Befdyleunigung der von dem Kaifer er⸗ 
kannten und auf gücliche Abftellung der Serungen 
abzweckenden Commifjien? Sol auffallend diefe Fra⸗ 

ge iſt; fo.teicht läßt fie fid) beantworten. . Der Fürft 
war is, der miglichen Sage, daß er ſich, (ich werde diefes unten näher entwiceln,) ben gehorfamen. 
Ständen oder deren nun alles vermögenden Rex 
präfentanten, öfters auch ‚wider feinen Willen 

Ä nach⸗ 
(5) Amfterdamfe Courant von 1738. 011. ° - 
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1738nachglebig bezeigen muſte. Daher hielt er es auch 

der Klugheit gemaͤß, durch die Finger zu ſehen, 
wenn ſie die Eroͤfnung der kaiſerlichen Commiſſion 
zu verzoͤgern ſuchten. Er wuͤrde ſich unſtreitig auch 
die gehorſamen Stände zu Feinden gemacht haben, 
wenn er die Beſchleunigung der Commiſſion durch⸗ 

geſetzet hätte, und die Sühne nicht zu Stande ges 
kommen wäre. Die Repraͤſentanten der gehorfamen 
Stände waren die ordinair Deputirten und Aomis 
niftratoren. Deren Intereſſe erforderte es, immer 
den Ausgang aus dieſem Labyriuth zu verftopfen, 

‚amd Verwirrung auf Verwirrung zu häufen. Das 
ber war ihnen vie neue kaiſerliche Commiffton zur 
Beilegung der Mishelligkeiten fehr zumider. Diefe 
ihre intereſſirte Abjicht legten fie [ho im Anfang 
Moos. 1736 an den Tag, mie fie die erfte Mac) 
richte von der erkannten Commiſſion erhielten. Sie 

. drangen in den Fürften, ſich ſchriftlich zu erflären, 
ob er mit ihnen darin gemeinſchaftliche Sache mas 
hen wollte, daß das Aerarium nicht von Aurich 

verruͤcket werden follte, (1) Dies mar ihre erfte 
Sorge, ihr Haup:beftreben, damit die Verlegung | 
bes Aerarii nicht eine Veränderung des Perjonale 

des Collegii nach ſich ziehen möchte. Sie ſuchten 
daher alle Kunſtgriffe hervor, die Commiſſion, wo 

nicht gar wendig zu machen, dennoch aufzuhalten. 
Daß dem Fürften ihre Abſicht ſehr wohl bekannt ges 
weſen, dies gehet aus folgendem hervor. Die Ges 
neralſtaaten waren, als Machbaren und Gläubiger, 
der großen Vorſchuͤſſe, bei den oftfriefifhen Vers 
wirrungen nicht gleichguͤltig. Sie wünfchren fange 
die Beilegung der Mispefligkeiten, „und hatten, um 
bas Vergleichsgefchäfte zu erleichtern, fich a 
. J ſen, 

a) Landfchaftl, Aeten. 
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ſen, einen Bevollmaͤchtigten nach Oſtfriesland zut738 
ſenden. Dieſes Geſchaͤſte hatten fie dem Bürger : 
meifter Cornelius Hcp, vormaligen ſtaatiſchen Am. 
bafjadeur in Paris, aufgetragen. Der Kaifer ſo⸗ 
wohl, als der König von England, die fie uns 
verzüglidy von Diefer ihrer. Abſicht benachrichrigee 
hatten, erwiederten, daß ihnen diefe Befendung ana 
genehm feyn würde Cm). Dem ohnerachtet blieb 
dieſe Deputation durch Betrieb der Ädminiſtratoren 
jurüd. Die Adminiſtratoren, die noch fo gerne 
im Trüben fiſchen wollten, faben ungerne, daß die 
faatifche Bermittelung angenommen werden moͤchte. 
Sie trugen im April 1737 dem $andfhndicus Ens 
hen (nm) auf, die nachrbeiligen Folgen einer ftaati- 
fhen Befendung dem Hofmarfchall von Sangeln vors 
äuftellen, und allenfalls, ‚vielleidye um nur erft Zeit 
zu gewinnen, es dahin einzuteiten, daß auf den Fall u 
der Fuͤrſt fich einen Mitcommiſſarium von der Kro« 
ne Dännemarf ausbirten moͤchte. Mach dem Bora 
trage des Landſynd. Ennen erwicderte der. Hofmar— 
(hal: „Ib kann meine Muthmaßung fo mir bei⸗ 
»gehet, nicht bergen, tie es das Anfehen gewinner, 
„daß die Herrn Adminiſtratoren mehr aus Furcht 
„ihrer ſchlechten Haushaltung, als wegen beforgier 
»Pa:tialirät und Influenz der Holländer die Com: 
„million abzulehnen trachten, und bie Nothwendig⸗ 
„keit eines Concommiſſarii nur verlangen: damit 
„das ganze Geſchaͤfte nur fein Tange aufgehalten 
„werte, und nie zur Activitaͤt fomme.* Auch da⸗ 
von war ſelbſt der Landſyndicus uͤberzeuget. „Dies 

ſcheint 

(m) Wagenaar vaderl. Gefch. T. 19. B. 76. p. 477. 
(n) Jun Auguft 1735 batte der Fuͤrſt den Bands 

fynd. Matthias von Wicht zum Regterungsrath 
ernannt, fein Nachfolger war Ennen. 

- 
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gſcheint wohl überhaupt ihre wahre Abſicht zu ſeyn,“ 
tar feine Antwort (0). Dem ohnerachter wuſten 

‚die Adminiftratoren.es durchzufegen, daß der Fürft 
mit ihnen gemeinſchaftliche Sache madıte, und 
durch feinen in Wien ftehenden geheimen Rath von 
Gersdorf die ſtaatiſche Deputation hintertrieb (p). 
Ob nun gleich der Fürft die Gefinnungen der Ads 
miniftratoren ſehr wohl Fannte, obgleich er über. 
zeugt war, daß alle ihre Plane dahin giengen, um 

eine Musföhnung zu erfchweren ; fo durfte er ihnen . 

u fegen möchten. 

Doch niche öffentlicy mjderfprechen, durfte ihre Plas 
ne nicht ganz verwerfen, und mufte öfters den Gang 

gehen, den die Abminiftratoren wider feinen Willen, 
"wider feine Abſicht, einleiteten. In der That muß⸗ 

te diefer gute Fürft, im diefer feiner fatalen Lage, 
den Adminiftratoren nach den Augen fehen, theils 

damit fie Die gehorfamen Stände, über die fie alles 
vermochten, niche wider ihn aufmwiegelten, theils 

‚ober, damit ihfn richtig feine Subfidien, deren er 
bei den erfchöpften Finanzen fo fehr bedurfte, aus 
der Landescaſſe bezahlet würben, und fie feinen fon, 
ftigen Anträgen und Propofitionen ſich nicht widers 

gm. 

‚Co) Aus der in den Regler. Acten befindlichen von 
bdem Nofmarfchall eigenhändig aufgefegten Regie 

‚ fratur über diefe Konferenz. 

(p) Die von. dem geheimen Rath von Gersdorf 
eingereichte und abgedruckte Schrift iſt rubriciret : 
Abermaliges allerunterthänigfted Memorial, um 

oberſtrichterliche Hintertretbung der von den Ge, 

neralftaaten reſolvirten Abſchickung einer Deputa⸗ 

tion zu der erkannten kaiſet. Commiſſton ad ten- 
tandasmı amicabilem gompofitionem, — 

Pr \ 
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‘ Mi B §. II. | 

* Der Grund, warum die Adminiſtratoren und1738 die ordinair Deputirten eine Ausſoͤhnung zwiſchen dem Fuͤrſten und den Renitenten zu vereiteln ſuch⸗ 
ten, war die Furcht fuͤr dem Verluſt ihrer Bedie⸗ 
nungen, mit welchen die Gewalt alle landſchaft⸗ 
liche Angelegenheiten nach ihrem Gutduͤnken zu lenfen, und dann eine gute Einnahme verknuͤpfet war, Go lange die Verwirrungen nicht gehoben waren, und Die Renitenten von dem Sandtage aus: geihloffen blieben, - ließ ſich feine neue Wahl der landſchaftlichen Officianten gedenfen; bis dahin wa» 
ren fie in ihren Posten geſichert. Sobald aber der dürft und Die alten Stände ſich die friedliche Hand gereichet hätten, mufte ein allgemeiner Landtag aus- 
geſchrieben werden. Sie wuſten es ſehr wohl, daß 
bei einem ſolchen allgemeinen Landtage die alten 
Stände die Majorirdr ausmachen würden, denn bie mebreften unter den gehorſamen Ständen: hats 
ten fid) den kaiſerlichen Decreten nur ans Furcht ſubmittiret, um den wider die Renitenten verfüg« tn Verfolgungen. zu entgehen. Daß diefe bei: dem freien Landtage der KRitterfchaft und der Stade: Emden wieder beitreten würden, ließ fich gar niche bezweifeln. So lieh fid denn auch vorausfehen, dag die, welche die Dfficianten der alten Stände tus ihren Poften verdränger hatten, das Wieder: dergeltungsrecht erdulden müften. Won der Auss (nung des Fürften mit den alten Ständen, mas ten alfo der Verluſt ihrer einträglichen: Einnahme, die Schmälerung ihres Anfehens und ihrer Gewalt, die Kränfung, ihre Feinde wieder in den ihnen ges nemmenen Poften zu fehen, und. dann die Werant Dorfung wegen der bisherigen Verwaltung der fan. 
desmittel die unausbleiblidyen Folgen. . Grade fo 

i ergieng 
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173Bergeng es bei dem allgemeinen Sandtage 1744. 
‚Kein Wunder alſo, daß die Adminiftratoren und 
auch die ordinair Deputirten ſich wider die Ausſoͤh⸗ 
nung des Fürften mit den alten Ständen firäubten. 
Die ihnen bevorfiehende Verantwortung über die 
Verwaltung der Sandesmittel beunruhigte fie wahre 

ſcheinlich am mehreſten. Denn obgleich der Fürft 
damals einen Inſpector bei dem Collegio hatte, ſo 
war die Wirthſchaft doch unordentlicher und ſchlech · 
ter, wie jemals vorher. Die Einnahme wurde 
durchaus vernachlaͤſſiget. Die ungeheure Summe 
von 478678 Gulden, die in ihrer letzten Rechnung 
als gültige Schagungsrefte aufgeführer war, bee | 
ftätiger es,. Nicht beffer ſtand es mir dem Pach⸗ 
tungswefen. Gar zu leichtſinnig ercheilten fie den 
Pächtern Remiſſionen. So wurden einem Paͤchter 
1290 Fl. nadgelaffen, weil der Fürft ven Gaft« - 
wirthen verboten hatte, an Sonntagen Bier und. 

- Branntmwein zu fhenfen ; ; und einem andern Päd 

ter wurden 2235 Fl. remittiret, weil er bei einer 
- Pachtvefraudation Prügel befommen hatte. Eben 
‚fo. war es auch mit.der Ausgabe befchaffen. Go 

‚ trift man jährlid) 12000 bis 17000 F. Commif« 
fionsfoften, die für Adminiftraroren und ordinaie 
Deputirten verausgabet waren, an, Die großen 
Verzehrungsfoften in den Wirthshäufern blieben auf 
dem vorigen Fuß. Sonderbar und unerhört iſt es 
wohl, daß auch fogar für die. Depurirten Elirire 

aus den Apothefen ,. zufolge der vor mir liegenden 
Rechnungen, in: Ausgabe geftellet wurden, Gelts 

ſam ift die unter dem Kapitel von außerordentlichen 
Ausgaben, vorfommende Pofition von Ausgaben, 
Die auf. mündliche Ordre bes Collegii entrichtet wa⸗ 
ren, Ich übergehe andre ähnliche Poften,. nur kann 

a) Re unbemerkbar laffen, bi das Collegium 
einem 
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einem Juden Berend Beer eine förmliche Beftal-1738 
lung eines ftändifchen Agenten ertheilee harte. Ihm Ä 
war die Correfpondenz nach Wien, Hannover und 
Holland aufgetragen. Zwar war ihm, als Agen« 
ten, nur ein mäßiges Gehalt von 150 Rthlr. zus 
geleget, indeffen wufte er ſich auf eine andre Art zu 
helfen. Unter der Rubrik von Zinfen,. Provi⸗ 
fion, Agio und Uebermachungskoſten zog er jaͤhr⸗ 
lid) 12000 F. und darüber. Da bei einer fol 

chen Wirthſchaft die Einnahme fid) verringerte, 
und die Ausgaben fliegen, fo Fonnten die noth-⸗ 
wendigen Ausgaben nicht beftrieten werden. Mans 
cher Gläubiger mufte fid) einen behandelten Abzug 
gefallen laffen, und jeder nahm, bei dem immer 
mehr geſchwaͤchten landfchaftlichen Credit, vorlieb, 
wenn er nur etwas befam. Selbjt der Fuͤrſt erhieltdie 
jährlichen 12000 Rthlr. Eubfidien nicht richtig aus⸗ 
gezahlt, fo daß die Landfchaft Immer in Ruͤckſtand 
blieb. - Hatte der Fürft dringende Ausgaben, Tb 
ließ er fid) von dem landfchaftlichen Agenten, dem 
Juden vorfchießen, dem er wieder eine Affignation: 
auf die Landrentei ertheilte. Diefer ſtand ſich fehr 
guet bei dem Handel, Erft muſte ihm der Fürft 
opfern, und dann muſte auch die Sandfchaft blu⸗ 
ten. So hatte naͤmlich diefer Jude 1738 fürfte 
liche Affignationen von 7219 Rthlr. in Händen, 
Außer der Bezahlung diefer 7219 Rthlr. erhiele er 
noch aus der $andrentey 3142 5. für Zinfen und an» 
gebliche Schaden (r). Dei einer fo verwirrten 
Wirthſchaft verlohr die Landſchaft allein bei einer 

ſolchen Kleinigkeit über 3000 F. Man fiehet alfo 
aus diefen angeführten Tharfachen, daß fich die Un- 

| | ord⸗ 

(r) Landſchaftl. Acten. 

Oſtfr. Geſch. 8.2. D 
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17880rdnungen und Misbräuche feit. Aufhebung bes 
Emder Collegii ‚nicht vermindert, fondern. gar ver⸗ 
mebret haben Die Wirthſchaft möchte vieleicht 

noch ärger aewefen fenn, wenn nicht Männer ſeibſt 
in dem Eollegio daran ihr Misfallen gehabt haͤtten. 
Allein dieſe Founten die Urorbaungen nicht heben, 
weil fie nicht immer. im, Collegio anmwefend waren, 

denn felten war das Plenum verfammie. Was 
denn nun der eine gebauet haͤtte, das riß.der andre 

An feiner Abweſenheit wieder nieder. . Doch wollten 
ſich einige mit feinen bedenflidyen Poſten beraffen, 

und huͤteten ſich für deren Afjignationen. Daher 

traf auch nachher die Werantwortung. den einen ftärs 

fer, wie den andern, Doc genug bievon. Es 

ift ausgemacht, daß ihr Intereſſe es erforderte, Die 
Ausföhnung des Fürften mit den alten Ständen zu 
verhindern. = & 

6. 12, 

. &a $eer follte denn fchon am ı2. uni 1737 

die Sommiffion eröfnet werden. Die von den ges 
horfamen Ständen interponirte Yppıllation, und die 
Beſchwerden des Fuͤrſten und der Emder hatten die 
fubdelegircen Commiffarien veranlaffer, den Termin 

aufzuheben und die kaiſerliche Reſolution abzumar- 
ten. Sie erfolgte unter dem 29. April 1738. 

Darnach wurde die Reſidenzſtadt Aurich für den 
Ort beftimmt, wo die Kommiffion vorgenommen 

werden sollte. Die geborfamen Stände und die 
Adminiftratoren follten nicht blos, um das: Were 

gleichs Gefchäfte mir anzuhören, fondern als mit« 
intreffirende Parteien vorgeladen werden. Das 
Geſuch der alten Stände, um wieder zu den Land⸗ 

. tagen :zugelaffen zu werden, murde abgefchlagen, . 

Fr = theils, 
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theils, weil ſie die ihnen in den vorigen Reſouuor o0 
nen vom Auguſt 1730 und 1731 und Sept. 1734 
zur Pfliche gemachten Bedingungen noch nicht: ere 
füllet hatten, theils aber weil eben dieſer Punct ein 
Object des Vergleichs ſeyn ſollte. Ferner follten 
die Commiſſions- Koften zur Hälfte von dem Fürs 
flen und den gehorfamen Ständen ,. und zur arte 
dern Hälfte von der Stadt Emden und deren Ad» 
baerenten getragen werden. Endlich wurde nun 
auch die von den Generalftaaten angetragene Vers 
mitielung abgefchlagen. Das des Endes an den | 

kaiſerl. Abgefandten im Haag, Grafen von Ulefeld, 
-erlaffene Referipe lauter fo: „Nachdem diefes Com» 
„miſſions-Geſchaͤfte lediglich die guͤtliche Beilegung 
„der Landes- Differenzen in Oſtfriesland, folglich 
„eine caufa Imperii domeſtica betrift, und denn 
„durch einen ordentlichen Reihsfchluß und Legem 
„Imperii von 1603 denen Herren Generalſtaaten 
„von dem Kalfer und ganzen Reich fchon öffentlich 
„improbirer worden, daß fie die Hände in dieſen 
„oftfriefifhen Streitigfeiten haben fchlagen wollen, 
„und e8 daher in Ihro kaiſerl. Maieſtaͤt Mächten, 
„wenn fie auch gleich wollten, nicht ſtehet, eine 
„ſolche Deputation zu verftatten; als hat Graf Ule 
„feld diefes ermelderen Generalftaaten behörig vors 
„zuſtellen, und feine Officia dahin anzuwenden, das 
„mit die Äntendirte Deputation unterbleibe.“ — 
Dann wurde ber König von England, als Ehurs 
fürft von Braunfchweig » &üneburg, - erfuchet, die 
fubdelegirten Commiffarien anzumeifen, ohne fer« 
nern Anftand die ftreitenden Parteien nad) diefer Hier 
folution auf einen gewiffen Termin nad) Aurich zu 
verabladen, und die Citationen und Inſinuationen 
durch Motarien und Zeugen infinuiren zulaflen, und 

D 2 dann 
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1738dann ohne gnugſame Vollmacht Niemanden zu dem 
Commiſſions· Geſchaͤfte zuzulaſſen. (s) | 

. $. 13, 

So günftig aud) in allen Puncten biefe Eaiferl. 
Kefolution vor die gehorfamen Stände ausgefale 
len war; fo fehr waren fie, oder vielmehr ihre Mes 
präfentanten, darüber unzufrieden. Mad) ihrem. 
Berzögerungs- Plan verlangten fie gar Feine Reſo— 
Intion. Jede Nefolution, fie mochte noch fo vor⸗ 
theilhaft feyn, war ‚ihnen zuwider. Dagegen hats 
ten die Emder, die ſich nach der Sühne fehnten, die 
Befchleunigung der Commiffion immer gewuͤnſchet. 
Sie beichloffen nun, fo nachtheilig ihnen auch die 

‚ kaiferliche Refolurion war, fih der Commiflion' zu 
unterwerfen, und zu dem Vergleichs-Geſtnaͤfte ſich 
anzuſchicken. Auch die Generalftaaten fahen gerne 

eine fehleunige Beilegung der vorſchwebenden Streis 
tigfeiten. Zu dem Ende hatten fie durch ihren En- 

voie Hamel Bruyninx ſchon unter dem 24. Sept. 
1737 initändigft den Kaiſer erfuchen iaffen, bie 

Commiffton bald möglichft_in Activitaͤt zu ftellen. 
Die nun erfolgte kaiſerliche Reſolution entfpracd) ine 
deffen gar nicht ihrer Erwartung. Den vorigen fais 
ferlichen Refolutionen hielten fie es mwiderfprechend, 
daß Emden, die wichrigfte Stadt in diefer Provinz, 
noch nicht zu den Landtagen zugelaffen werden > 

er | ee 

(s) Sammlung kaiferl. Patente, Eine volftändige 
Relation des Reichſshofraths, worauf dieſe Fals 

ſerl. Refolution erfolge ift, mie auch andere die 
oſtfrieſiſchen Streitigkeiten betreffende Relationen 
und kaiſerl Verfügungen trift man bei Wernher 
hinter dem dritten Tomo ſeinet observat. For, 
von pag. 120 bis 206. an. | 

/ 
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Der Vorwand, daß die Emder bie ihnen vorge· i733 
ſchriebenen Bedingungen nicht erfuͤllet haͤtten, war 
ihnen nicht einleuchtend. Die Bedingungen waren, 
daß ſie ſich auf den Landtagen ruhig betragen, und 
dann ihren Beitrag zu den Landeslaſten entrichten 
ſollten. Der erſten konnten ſie erſt dann nachkom⸗ 
men, wenn ſie wuͤrklich den Landtagen beiwohnten 
und der Beitrag zu den Landeslaſten war noch ſtrei⸗ 
tig. - Der Fürft und vie gehorfamen Stände ver⸗ 

laͤngten die fechjte Duote, die Emder beftanden auf _ 
die beglichenen 1100 5. zu jeder Schagung. Und. 

: dann behaupteten die Emder, daß fie wegen des 
Deichweſens noh im Vorſchuß wären, und bie 
Eompenfarion ftatt finde So lange alfo deie 
Strriipuncte, die eigentlich. ein Vorwurf der Com⸗ 

‚ million feyn follten, in ber Güte oder durch rechtli⸗ 
he Entſcheidung nicht ausgemacher waren, fonnten 
die Emder Eeinen Beitrag entrichten, denn das Aue 
richer Collegium wegerte fich die beglichenen und dar⸗ 
gebotenen 1100 5. zu jeder Schakung anzunehmen, 
Aud)' war es den Generalſtaaten zuwider, daß den 
fubdelegirten Commiſſarien eingefchärfer war, nur 
ſolche Deputirte zuzulaſſen, Die mit hinlänglichen 
Vollmachten verfihen ſeyn wuͤrden. Eo gegründet 
dieſe Auflage an ſich zu ſeyn ſchien; ſo bedenklich 
war fie in dem vorliegenden Falle, weil ſolche Volle 
‚machten nur auf einem öffentlichen $andtag, oder 
bei Dorfs« Verfammlungen ertheilet werden konn⸗ 
ten, Da indeſſen nur bloß die gehorfamen Stände 
zu den Landtagen zugelaffen werden follten: io mas 
ren ben Adhaͤrenten der Stadt Emden alle Wege 
abgefchnitten, zu der Commiſſion zu gelangen, weil 
es nicht moͤglich war, daß fie Vollmachten erhal. 
en fonnten. Am mebreften aber befremdete eg die 
Oeneraiftaaten, daß der Kaifer ihre nach Oſtfries⸗ 

| D 3 | land 
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17 32land zu ſendende Deputation nicht erlauben woll⸗ 

te, (t) da doch ihr Augenmerk lediglich dahin gin⸗ 
ge, durch ihre Vermittelung das Vergleichsgeſchaͤſte 
zu erleichtern. Sie verlangten nicht, ſich mit den 
Oſtſeieſiſchen Streitigkeiten zu bemengen, wenn die 
Suͤhne nicht zu Stande kommen ſollte. Dieſe Ver⸗ 
ſicherung hatten fie ſchon vorhin dem Kaiſer erthei⸗ 
let. „Seltſam, ſagten fie, wäre es, daß die fais 

‚> ferliche Refolution den alten Reichsfehluß von 1603 
berbeiholte, welcher im Abficht des darin vorfom» - 
menden Punfts von Oſtfriesland durch einfeitige 
Vorſtellungen erfhlichen worden. Diefes hätten 

. aud) gleich nachher Die. Reichsftände wohl eingeſehen, 
daher .märe dieſer Receß ohne. Effect geblieben, 
Nicht nur in demſelben Sabre, fondern auc lange 

‚nachher wären durch ihre Wermittelung verfchiedene 
et ”, Ber 

ben wollen. So helft es wenigſtens in der @us 
 ropdifchen Zeitung von 1738 n. 7. „Bon Han, 

nover bat man, daß die ſubdelegirten Commiſſa⸗ 
tien in der oflfriefifchen Sache an die Generals 

ſtaaten ein Schreiben ergehen laffen, des Inhalts: 
daß obzwar Ihro Faiferl. Maieft. nicht gehalten 
wären, bie Generalftaaten als eine intereffirte 
Partei desfalls zu erkennen und anzunehmen, 
St. Eaiferl. Maleſt. und das Reich nichts defta 

‘weniger aus Hochachtung vor Ihro Hochmög. 
geſchehen laffen wollten, daß fich ‚einige ihrer 

Eommiffarien bei den anzufellenden Eonferenzen 
mit einfänden, iedoch mit ver Bedingung, daf, 
wenn man ſich gendthiget fände, wider die Mes 
nitenten zur Execution zu fohreiten, Ihro Hochs 
mögende ſich darinn In Feine Wege meliren wuͤr⸗ 
den.“ VBerhält diefes fich fo, fo mufte fie aller 
dings diefe gleich darauf erfolgte Faiferl. Refolu- 

0 Anfänglich hat der Kaiſer die Deputation zuge⸗ 

tion ſehr befremden. 
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Vergleiche getroffen, worüber fie auf Antrag beiberı738 

- Parrheien die Garantie übernommen hätten Da . 
nun der Kaifer und das Reich es zugelaffen, daß 
fie vorhin die oftfriefifchen Streitigfeiten mit. Bes 

- willigung beider Partheyen theils entfchieden , theils 
beglichen hätten, fo fähen Tie gar feinen Grund vor» 
handen, warum fie nicht jego zur guͤtlichen Abftellung 
der Irrungen ihre freundfchaftliche Hand bieten 
follten. Da fie ayßerdem wegen ihrer Befagungen, 
die fie in Emden und $eerort hätten, wegen der vor« 
geftrecften Anlehnen und wegen der Nachbarfchaft 
bei den oftfriefifchen Werwirrungen nicht gleichgültig 
feyn Fönnten.“ . Dies waren die Hauptbemerfün- 
gen, die fie über die den Emdern fo nachtheilige, 
und in Abfiche ihrer fo unfreundſchaftliche (u) kai⸗ 
ferliche Kefotution am ıı. Jun, mochten, und dem 
englifchen Gelandten, . Baron von Spörfe, mit« 
theilten. Dielen erfucdhten fie, darüber an den Ks 
nig zu berichten, um als faiferl. Cominiffarius die 
Abſtellung diefer ihrer gerechten Beſchwerden bei dem 
Kaiſer zu bewirken. Auch feheinen Die Generale - 
ftaaten fid) zugleich unmittelbar an den Kaifer ge⸗ 
wandt zu hahen. So viel erhellet wenigftens aus 
den Acten, daß fie ihrem Abgefandten in Wien ihre 
Beſchwerden fofort zugeftellee haben. Dagegen 
fuchte der Fürft der Vermittelung der Generalſtaa- 
ten auszuweichen. Er flagte unter dem 4. Auqguſt 
dem Kaifer ihr Andringen, und bat es bei der Ne 
folution vom 29. April bemenden zu laflen. Am 
Schluß fegte er hinzu, daß wenn fich eine ftaatifche 

| DD Depu« 

(u ‘ Die fo feer onvriendelyck is ten Anfien van 
hsar Mogh. in het Stück van het doen van een 
Deputatie na Oftvriesland, Regler. Aeten. 
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3738 Deputation in Oſtfriesland einfinden ſollte, ihm | 
nicht verarget werben fönnte, die Tractaten füfore 

‚abzubrechen, da er fonft alles, was zur Erreichung 
ber Faiferlichen Intention dienen koͤnnte, gerne beis 
fragen wollte (v). ne | 

- (v) Regier. Arten. 

% 

Dritter 



Deister Abſchnitt. 
$. 1. Die Chutbtaunſchweigiſchen fubdelegirten‘ Commiffarien 

treffen in Aurich ein. $. 2. Nach fruchtlofen Kunfigriffen 
Aue Aufbaltung der Commiſſion, muͤſfen die gehorfamen 

tdnde Deputirten ernennen. 5. 3. Die kaiferlihe Braun⸗ 
ſchweigiſche Commiffion wird eröfner. Nur blos die Ems 
der fincen ſich von Seiten der alten Stände ein, daher wird 
ein neuer Prdjudicialsermin angeordnet: % 4. Der Dortor 
Homfeld ſtellet ſich als Bevolmddhtigter der Kitterichaft und 
einiger Aemter ein. Wider. feine Admiffion protetiren die 
Deputirten des Fürften und der geborfamen Stände. Weber 
die Frage, ob eine Öffentliche Vorladung aller Intereſſenten 
zu veranlaffen fey? eutfichen heftige Desarten. $. 5. Der 
Kaler unserjager der Commilfion,, eine öffentliche Citation 
zu veranlaffen, und den Doctor Homfeld als Bevoll maͤchtig⸗ 

ten und Conſulenten ‚auftreten zu laſſen. $. 6. Es wird auf. 
den 18. Dee. wiederum ein neuer Präjudicialtermin angcords 
net. $. 7. In dieſem Predjudicialtermin "finden ſich viele 
Deputirte cin. Die alten Stände oder Kenitenten erhals 
ten nun den Nahmen, gravaminirende Stände. Die Fra⸗ 
ge, ob die vorigen Gubmittenten zu den gravaminirenden 
Standen übertreten können oder nicht? veranlaffet heftige 
Streitigkeiten. 9. 8. Beſonders greift der Epndicus von Als 
tona die Dualitdt der Deputirien der geboriamen Stände 
an, und ſetzet die Adminificatoren in Verlegenheit. $. 9. 
Der Beitrag zu den Commiſſionskoſten, wird ein Gegentand 
neuer Streitigkeiten. $. 10. Die Emder dringen darauf, 
Daß mit Uebergehung aller Nebenpunfte fofort zur Haupt⸗ 
fache geſchritten werden möge, beichiveren fich auch über Vers 
fihleppung det Sache und andree Bunte bei dem siailer, 
werden aber abfcpldgig befchleden. $. 11. Die Gencralfianten 

“ intercediren bei dem Kalſer und dem Köntge von England 
für die Emder. $ 12. Die Commiflarien ſelbſt bezeiyen {hs 
sen Unmwälen über das Benehmen der Deputirten des Zürs 

‚ Ken und der geborfanien Stände. $. 13. Wie die Emder 
nochmals andringen, dab. die Hauptiache vorgenommen wer⸗ 
den möge; berichten die Commiſſarien von dem langfamen 
Gang ihrer Geſchaſte, und ſuchen Verhaltungsordre nach. 
$. 14. Nach der erfolgten Faiferlichen- Keiolution foll, der - 

Legitimations⸗ Punkt auögefeget, und das Vergleichsge⸗ 
ſMaͤfte mit der Stadt Einden, die für die mit aravaminırens 
ve Stände de raro caniren fol, angefangen und fortgefetet 
werben. $. 15. Bemerkungen über diefe Eaiferliche Kefolus 

tion. $..16. Die den Emdern auferlegte Caution verans 
lafer neuen Aufihub 5. ı7. Mit dem Abfterben Katfers 
Carl VI. ertöfchet die dem Könige von England ertheilte Bor 
macht. Das commiſſariſche Verfahren ſtockt, und die 
Commiſſarien zreren unter koͤnigi. Genehmigung die. 
Ruͤckreiſe an. $. 18. Zwar erneuert der Churfürft von Sachs 
fen, als Reichsverweſer, De erlofihene Commiſſion, allein 

e 
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Die Streitfeage , unter welchem Vicariat Ofifriesiand fichet? 
und ‚denn der ausgebrochene öoͤſtreichiſche Erbrolgetrien verurs 
fachen, daß die Eommiffion nicht wicder in Artivitat koͤmmt. 

$. 1. 

17,36, bald die vorläufige Nachricht von der Eaiferf. 
Reſolution vom 29. April in Aurich) eingieng , ver⸗ 
ſammleten fid die Adminiſtratoren. Ihre Berath⸗ 
fehl. gungen betrafen die Froge, wie man am ſchick⸗ 
lichten die Eröfnung der Commiſſion aufhalten koͤnn⸗ 
te? Sie beiyioffen ſchleunig eine Vorftellung an 
das hannöveriihe Minijterium abgeven zu laffen. 

Hierinn ſchilderten fie ihren patriotiſchen Wunſch, 
zur baldigen Abſtellung der landverderblichen Unru⸗ 
ben, und ihr Verlangen zur ſchleunigen Eroͤfnung 
der Commiſſion, baten aber doch die Commiſſorien 
anzumeilen, ihre Anhero «Reife fo lange zu verſchie⸗ 
ben, bis vorläufig ausgemacht worden, woher die 
Korten zum Behuf der Commiſſion genommen wer» 
den follten. Hier hatten fie ein weites Feld vor ſich, 
worin fie jahre lung mic den Emdern und felbft mit 
dem Fürften ftreiten Fonnten. Um desto eher ihre 
Abſicht zu erreichen, ließen fie durdy den Landſyndi⸗ 

cus Ennen .den Hofmarfchall von Sangeln erfuchen, 
den Fuͤrſten zu bewegen, mit ihnen darüber gemein. 
ſchaftliche Sache zu machen. Dem Hofmaricall 
kam es feltfam vor , eine Zufriedenheit über die Fais 
fertiche Kefolution und ein Verlangen nad) der coms 
miſſariſchen Activität zu bezeugen, und dann zu⸗ 
gleich die Verzögerung der commiſſariſchen Webers 
kunft nachzuſuchen. Er rieth ihnen diefen Schritt 
ab. Die Adminiftratoren blieben indeffen bei ihrer 
Meinung. Sie entwarfen wirklich eine folche Vor⸗ 

ſtellung. So wie fie am 27. May abgehen follte, 
erfuhten fie, daß die Commiffarien bereits ihre Reife 

| anges 
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angetreten hatten. Nun war es zu ſpaͤt, und ihr an⸗1738 
gelegter Plan ſcheiterte (w). Da nach der kaiſerl. 
Reſolution vom 29. April ohne Anſtand die Com⸗ 
miſſion eroͤfnet werden ſollte, fo fanden ſich unver⸗ 
muthet die ſubdelegirten Commiſſarien, der Ober⸗ 
appellations » Rath Johann Juſtus Voigt, und der 
Jujſtizrath Anton Gerlady von Schwarzenfels mit 
dem Kommiffions » Gecretair, Johann Conrad 
Sigismund Topp (x) ſchon am 3 May zu Aurich 
ein. Am 5. Jun. hatten fie mit vielen Solennitaͤ. 
ten Audienz bei tem Zürften (y). 

(w) Regier. Ucten. | 
(2) Dieſer iſt der berühmte nachherige Hofrath und 

Helmſtaͤdtiſche Profeffor Topp, dem wir die jur - 
riſtiſche Tabelle und den foftemat’fchen Unterricht 
zur Erlernung der gemeinen Nechte zu danken 
haben. 

: 9) Den Zug eröfnete ein Hofjunfer im einem zwey⸗ 
fpännigen Staatswagen. Ihm folgten der Hofe 
furier und vier faquaien. Dann fuhren die Com» 
miffarien in der ſechsſpaͤnnigen Paradekutſche. 
An beiden Seiten der Kutſche giengen Heiducken. 
Bor der Hauptwache trat die Wache aus und 
präfentirte dag Gewehr. So auch die Wache bei 
der erften Brüce. Bet der zweiten Brücke ſtan 

den Trabanten, die fich auf ihr Gewehr ſtuͤtzten. 
. Sa dem innern Hofe fliegen die Commiffarien aus, 
und wurden von einem Hofjunfer durch ein Ges 
wimmel von Pagen, Kammerdienern, Trompetern,. 
und Laqualien nach der Antihambre geführet. 
Hier waren alle Cavaliere, Hofjunker, Regie⸗ 
rungs- und Cammerräthe verfammlet. Der Hofe 
marſchall führte fie demnächft in den Audienzfaal. 
Hier fand der Fürft, der ihnen zwei Schritte ent« 
gegen gieng. Mach der Audienz wurden fie zur 
fürftlichen Tafel gezogen. Auch hier wurde die 
vorgefchricbene Ertiquette bis auf dir geringfte Kleis 
nigfeit genau beobachtet. Regier. Acten. 
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| §. 2. | 

3738 Die Ankunft der Commiffarien veranlaßte ben 
Fürften den im October zur Fortſetzung des noch im⸗ 
mier fortdaurenden Landtages beliebten Termin auf 
den 18 un. zu anticipiren. Dazu wurden die ges 
horſamen und getreuen Landesftände verabladet, „das 
„mit niche nur — fo lauter die fürftliche gedruckte 
„Publicatien — die zu der allechoͤchſten Faiferlichen 
„Commiſſion ſubdelegirten koͤnigl. Grosbrittaniſchen 

„und churfuͤrſtlich Braunſch weigiſch ˖ Luͤneburgiſchen 

„Herren Raͤthe die noͤthige Abladung an fie ords 
„nungsmäßig verrichten laſſen, ſondern auch Wir 

„mit Ihnen ſothanen Commiſſionsgeſchaͤfts wegen, 
„das Noͤthige berathſchlagen koͤnnen. Es haben 

„demnach dieſe unfere gehorſamen Landesſtaͤnde ſich 

„gebührend darnach zu richten, ſich gegen den vorge⸗ 
„meldeten Termin zeitig einzufinden, und ihre Be— 
„vollmächtigte anhero abzuſchicken“ (z). Auf Dies 
ſem Landtag erfchienen dann. nur die gehorfamen 

Stände. Ihnen wurde befanne gemacht, daß die 
Commiſſion auf den 5. Auguft eröfnet werden follie, 

Dabei wurde ihnen aufgegeben, Depurirte zu er 
nennen, um im Mahmen ter gehorfamen Stände 
die Vergleichs Tractaten zu pflegen. Die jegigen 
$andtags » Comparenten waren Diefelben, die ges 

woͤhnlich den Landtagen beimohnten. Faſt alle war 

ren Männer, die mit den Adminiftratoren und or» 

dinair Deputirten einverftanden waren, oder fid) 
mwenigftens von ihnen lenken ließen. Da den Ads 

miniftratoren daran gelegen war, das Vergleichs» 

gefchäfte aufzuhalten; fo fuchten fie verfchiedene Wine- 

felzüge hervor, um bdiefen Zwed zu — 

(2) Aus dem gedruckten Placate. 
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Bald war die allerhoͤchſte Reſolution nicht in gehoͤ— a738 
riger Form ihnen mitgetheilet, dann war ihnen das 
Commiſſorium der ſubdelegirten Raͤthe nicht in bes 
glaubter Abſchrift vorgeleget, dann war es ihnen an⸗ 
ſtoͤßig, daß in der Citation die Adhaͤrenten der 
Staͤdt Emden Stände genannt worden, bald dran⸗ 
gen fie darauf, daß die ordinair Deputirten und Ade 
miniftratoren beſonders verabladet werden müften, 
und dann wieder beftanden ‚fie darauf, daß der Ters 
min vielzu eng wäre, und weiter ausgeruͤcket wer⸗ 
den müfte, um von ihren Committenten gemeffene 
Inſtructionen einzuholen. Alle diefe ihre Ein:eden 
waren indeflen’frucdhtlog angebraust. Die ſubdele⸗ 
girten Commiffarien ließen es bei dem auf ven 5. - 
Auauſt augefegten Termin bewenden. Die gehor- 
famen Stände fahen ſich alto gemüßiget, Deputirte 
zu ernennen, die bei der Commiſſion erſcheinen ſoll-⸗ 
ten. Die Ritterfchaft trug dieſes Gefchäfte Ge» 
org Meldyior von Freefe, Häuptling zu Hinte und 
Edzard Jacob Tiarda von Starkenborg Häuptling 
zu Middelswehr auf. Die Srädte Morden und 
Aurich einigten fich über die Buͤrgermeiſter Berne 
hard Wilken und Hector Friedrich von Wicht, das 
"gegen ‚ernannte der dritte Stand acht Deputirte, _ 
Da die beiden erftern Stände diefes nicht zugeben 
wollten, fo entftand Darüber ein folder Lernn, daß 
eine neue Trennung unter den gehorfamn Etänden 
unvermeidlich fchien. Die Ritterſchaſt und der 
Städten. Stand muften endlichnachgeben, doch pros 
teftirten fie wider die Koften. Sie beftanden darauf, 
daß nur zwei Deputirte Leewe und Harringa aus 
der Landeskaſſe Diäten ziehen follten. Da die Stadt 
Emden und ihre- Adhärenten nicht mit zu ven Land⸗ 
tage beruten maren; fo wurde Ihnen die Citation 
durch einen Motarius infinuirer, mit ber Auflage, 

i ihre 
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1738ihre Adhärenten von dem Termin zu benachrichti. 
gen (a): — 

6. 3. 

Am 5. Auguſt wurde denn bie kaiſerliche Com⸗ 
miſſion von den ſubdelegirten Commiſſarien in. Aus 
rich eroͤfnet. Won fürftlicher Seite waren der Br 
cecanzler Becker und die Regierungsraͤthe Heinric) 
Sigismund Bacmeifter und Matthias von Widye 
anmefend. Won den gehorfamen, Ständen fanden 
fid) Die vorhin benannten Deputirten aus der Nutten» 
ſchaft und dem Städten. Stande und acht Depurirte 
aus bem dritten Stande ein. Aus dem Admins 
ftrafions » Eoltegio erichienen ſaͤmmtliche Admiris 
fratoren, und der Advocatus Patrid oder Landſyn⸗ 
dicus Kettler... Die Deputirten ver Stade Emden 
waren, der Bürgermeifter Houmo Bonno Pannens 
Burg, der Secretair Mentetus Hanfens, und der 
Dierziger Präfes Enno Paul von Wingene Wie 
das gewöhnliche Jandtags » Teremoniel geendiget 
war, äußerten die fubdelegirten Commiffarien ihr 
Defremden, daß fie außer den Deputirten der 
Stadt Emden feinen vonden gravaminirenden Stäns _ 
Den, weder aus der Kitterfchaft, nod) aus den Städs 
ten Norden und Aurich, nod) aus dem dritten Stan: · 
de vorfanden. So wie die fürftlihen Commiffarien 
und die Adminiſtratoren daraus folgerten, daß Em⸗ 
ben nur wenige oder Faft gar Feine Abhärenten hätte, 
fo führten dagegen die Emder an, daß von ihren 
Adhärenten Miemand erfcheinen fönnte, weil fie 
nicht zu dieſer Commiſſion verabladet waren. Die 
Eommiffarien erwiederten, daß eine befondere Cita. 
tion unnörhig gewelen, weil in der an Emden erlaffe 

| i BA, nen 
(@) Eandfchaftl. Acten. 
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nen Citation, die Emder und die es mit ihnen hal-1738 
tende Stände verabladet worden. Unter dieſem all 
gemeinen Ausdruc wären alle Dazu gehörige Indi⸗ 
yidıra mit begriffen. Hierauf ermiederten die : Ems 
der Depurirten, daß der Magiftrar' Feine Syurisdic- 
tion in den adlichen Herrlichkeiten, in den Städten 

Mo:den und Aurich und auf dem platten fande hätte, 
folglich auch der Magiftrat außer feinem Gerichts» 
zwang feine Citation hätte veranftalten koͤnnen. 
Außerdem wäre in der kaiferlihen Refolution vom 
12 Oct. 1736 ausdrücdlid) vorgefchrieben, daß alle 
Sintereffenten vorgeladet werden fellten. Dieſes 
koͤnnte nur durd) eine Edictal ⸗ Citation oder durch 
eine Publication. von den Kanzeln bemerfftelliget wer ⸗ 
den. Dann fudjten fie auszuführen, daß die Ein» 
gefeflenen auf dem Sande, von den fuͤrſtlichen Beam⸗ 
ten intimidiret worden, fich nicht bei der Commiſſion 
einzuftellen. Diefe fönnten aud) feine Vollniachten . 
von ihren Communen erhalten, weil fid) die Dorf. 
fchaften unter dem Vorwand der verbotenen Convens 
tifeln nicht verſammlen dürften. . Hieruber ftrite 
man ſich einige Tage hindurch. Unterdeſſen fanden . 
fi) doch aus den Aemtern vor und. nad) einige Des 
putirte ein. Da diefe einftimmend auf eine öffent: 
liche Vorladung aller Communen anfrugen; fo wur _ 
den ihre Vollmachten genau unterſuchet. Bald fand 
man Mängel in ven Formalien, bald in den War 
terialien vor, und fo fond man Gelegenheit, fie fait - 
alle zu verwerfen. Die geringe Anzahl der zuge- 
laflenen Deputirten aus zwei oder drei Aemtern fonn 
ten den ganzen dritten Stand nicht repräfentiren. 
Aus Norden und Auridy war fein Bevollmaͤchtig⸗ 
ter vorhanden, der für die Befchwerbe führende In⸗ 
tereffenten auftrat, und von der "gravamınirenden 
Riiterſchaft hatse ſich Niemand eingefunden. Der 

| | Baron 
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1738 Baron Earl Philipp von Kniphauſen Luͤtzeburg allein 
hatte ſchriſtlich feine Abweſenheit entfchuidiger, weil‘ 
er weder mittelbar noch unmittelbar vorgeladen war. 
Sp ftand von der mit dem Fürsten und den gehor« 
famen Ständen: ftreitenden Parthey die Stadt Em⸗ 
den allein auf dem Kampſplatz. Da man nun hof 
te mic Emden, verlaffen von ihren Anhängern, leicht 

‚ fertig werden zu fönnen; fo accufirten die fürfilichen 
Commiſſarien und Nahmens der gehorfamen Staͤn⸗ 
de der Landſyndieus Kettler Contumaciam der nicht 
erfchienenen Commirfenten, und trugen auf bie 
Präckufion an. Hierwider proteftirten die Emder, 
weil feine gehörige Worladung gefchehen. Die fub« 
delegirten Commiffarien fegten hierauf, fo ſehr auch 
die fürft!ichen Raͤthe und Die Deputireen der gehor⸗ 
famen Stände fich wirerfegten, auf den 17. Sept, 

einen neuen Präjudicialtermin an (b), Ra 

Bar 4. J 
In diefem Praͤſudicialtermin fand ſich der Doc⸗ 

tor Homfeld ein. Dieſer war von einigen Gliedern 
der Ritterſchaft, als von dem Grafen Burchard 
Philipp Fridag von Goͤdens, dem Würtembergifchen 

geheimen Rath und Reichstags Geſandten Johann 
Eberhard Frivag von Walbrun, dem Freyherrn 
Carl Philipp von Kniphauſen Luͤtetsburg, von Friede 

rich Ernft von Kniphauſen⸗ Jennelt Wittwe, ges 

bohrne von Ilgen, von dem Freyherrn von Wedel, 
Herrn zu Neffe, der Wittwe von Clofter zu. Lang» 
hauß, und den Euratoren der Minorennen von Pols - 
manſchen Kindern, bevollmädhtiget. Diefer trug 

Darauf an, daß die ritterfchaftlichen Glieder dem Hers . 

kommen und der fandesverfafjung gemaͤß, durch bes 
| fondere _ 

(b) Commiſſions⸗ Acten. 
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ſondere Anfchreibungen zu der Commiffion vorgela 1738 
den werden mögten. ° In Abſicht des dritten Stans 
des, (denn von verfchledenen Communen und von den. 
ganzen Aemtern Emden, Greetfpl und Leer war er 
‚ebenfalls -bevollmächtiget,) trug er auf eine Edictafs 
Citation an. Er begründete fein Gefud) dadurch), 
daß die blos der Stadt Emden infinuirte Citation 
ſich nicht auf die gravaminirende Ritterſchaft und den 
dritten Stand erftrecfen koͤnnte, weil fo wenig. die 
Ritterſchaft als der dritte Stand für Adhaͤrenten der 
Stadt Emden angefehen werben fönnten, indem 
Emden beſonders, und die übrigen Befchwerde fuͤh⸗ 
rende Stände ebenfalls befonders ihre Gravamına 
angebracht und ausgeführet hätten. Den fürftli- 
hen Raͤthen war der Doctor Homfeld länaft ges 
häffig, noch mehr aber jegt, weil er furz vorher 
von dem König von Preußen zum Directorialrarh 
des Niederrheiniſch Weftphälifchen Kreifes ernannt 
war. Die Adminiftratoren konnten ihr noch weni⸗ 
‚ger leiden, weil er ihnen fo oft die duͤrre Wahrheit 
gefager hatte, Man proteftirte daher, wider feine. 
Admiffion, weil ihm von der vorigen Farferlichen 
Commiſſion die Advocarur unterfaget war. Konnte 
er alfo in Privatproceffen die Feder nicht führen, 
um fo viel weniger, folgerten fie daraus, koͤnnte er 
als Eonfulent und Mandatarius einer ganzen Stand» 
fehaft auftreten. Seltfam, erwiderte Homfeld, 
kaͤme ihm diefe Proteftation vor, da er drei jahre 
lang die Norhdurft feiner Mandanten an dem fals 
ferlichen Hofe in Wien durch mündlichen Vortrag 
und fchriftliche Receſſe beobachtet, man damals feine 
Qualification niche angeariffen, und er von dem 
Kaifer als ftändifcher Mandatarius angenommen 
worden. Da diefe Einreden fo triftig waren, daß 
fie fich nicht fo leichte widerlegen hießen; fo zeigt 

Ofife, Gef. 8, B. € , d 

— 

— 



66 Drey und dreyßigſtes Buch, 

aazzdie fuͤrſtlichen Käthe an, daß ber Fuͤrſt ft) 
‚nicht weiter in: Tractaten einlaffen wollte, fo lan- 
ge der Kreis. Directo ialRath Homfeld, als 
Conſulent auftraͤte. Dageqen liefen verſchiedene 
Vorſtellungen aus dem dritten Stande dei der ſub⸗ 
delegirten Commiſſion en, Das Petitum gieng das 
bin aus, daß, da Homfeld bei dem Faiferlichen Hofe 
fo lange Jahre ohne alle Widerrede zugelafje:: wor⸗ 
den, Die ſubdelegirte Commiſſion doch keine Schwie⸗ 
rigfeit- machen mögte, ihn als ihren Conſulenten 
und Bevolimächiigeen anzunehmen. Sie, feßten 
die Supplicanten,. hinzu, waͤren von Des Kreis“ 
Directoriol» Rath langjährigen Erfahrung und ſei⸗ 
ner Kunde in den verwickelten Streitigkeiten, von _ 
feinem Pairiotismus, und von feiner, friedtiebenden 
Abſicht (e) Überzeuger, und hätten ein ſolches Zur 
frauen zu ihm, daß fie fich feines Beyraths nicht 
entfchlagen fünnten. Sollte diefer Punft bei dem 
Vergleichsgefchäfte einen Anftand geben, fo wollten 
fie ihre Hände in Unfchuld waichen. Aus den Aem⸗ 
tern fanden fich auch verfchiedene Deputitte ein, die 
von ihren Communen bevollmächtiger waren. Hisig 
war der Streit an beiden Seiten über die Drialifis 
cation diefer Meputirten, Won der. gravamınirens 
ben Nitterfchaft ftellte fich der Freiherr Carl Philip 
von Rniphaufen Süßeburg endlich felbft. ein. Dies 
fer batte ſchon vorhin bei der Commiſſion ſchriftlich 
angezeiget, daß er nie mit den Emdern gemein⸗ 
ſchaftliche Sache gemacht haͤtte, ſondern als ein 
ritterſchaftliches — ſeine befondere ritterſchaſt⸗ 

liche 

— Kurz vor feiner Abreiſe aus Wien — er ein 
Project zur Beilegung der Streitigkeiten entwor⸗ 
= und nach Emden gefandt. In der, Thai ges 

en hieraus friedllebende ſanfte Er bers 
* vor. 
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llche Gravamina hätte, Nun überreichte er bie von1738 
feinem Vater Friedrich Ferdinand von Kniphauſen 
1725 unterfchriebene Submiffion, wornach dirfer 
fid) den Falferlichen Decreten in fo ferne untetwor— 
fen hatte, daß er ſich auf die Faiferlicye Zufage, daß 
die Stände und die Ritkerſchaft bei ten Sandesver» 
trägen und ihren Gerechtigkeiten gefchüger werden 
follten, verlaffen wollte, Diefer Submifjion trat 
er nunmehr bei. Weil nun diefe Suomiffion von 
dem verftorbenen Fuͤrſten Georg Albrecht als bins 
länglidy angenommen war, -und dann ter Baron 

ſich zugleich) erflärte, daß er feine Gerechtſame ſeibſt 
ausführen und die dem Kreis: Directerial » Rath 
Homfeld ertheilte Vollmacht revociren weilte; fo 
konnten Feine Einreden wider feine Perfon ausge 
fonnen werden. Er wurde nun in die Landtagsfaͤ⸗ 
hige Ritterſchaft aufgenommen, und in dem folgen« 
ben Jahre wurde ihm Die noch erfedigte zwente vita 
terſchaftliche Adminiftratur anvertrauet. Die übrie 

+ 

gen Sefjionen wurden mit heftigen Debatten, über 
die Fragen, wohet die Commiſſionskoſten zu nehmen 
ſeyen, : und ob noch) eine öffentliche Worladung aller 
Intere ſſenten zu veranftalten, oder gar ein öffent 
licher Landtag auszufchreiben ſey? hingebracht — 

RN | Se. 5. —W 

Unterdeſſen hatten die ſubdelegirten Commiſſa⸗ 
rien von den Präliminair: Streitigkeiten an den Kate 
er berichtet. Hierauf verfügte der Kaiſer unter dem 
14. Detober, daß, da die bisher vorgenommehe Ci⸗ 
tation dem Proceß-und den Acten conform befun⸗ 
den worden, es dabei fein Bewenden haben, und 
feine von der Commiffion zu erlaffende Citation un⸗ 

. De Zr Ve ee 1777, 7 
(d) Commiſſions/Acten. | 
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1738mittelbar an die Ritterſchaft, die beiden Städte 

Norden und Aurich), und die Communen auf dem. 
platten Sande ſtatt finden follte. Dem Rath Homs 

feld wurde bei Strafe zehn Mark lörhigen Goldes 
unterfaget, bei dem igigen Commiffions » Gefdyäfte 

weder ald Anwald, noch als Conſulent, oder auf ir⸗ 
gend eine Weife weder mittelhar nod) unmittelbar 
fid) gebrauchen zu laflen. Dann wurde ver Stadt 
Emden befonders unterfaget, fid) des Homfelds als 

Anwald und Corfulenten zu bedienen, auch follte fie 
ihm nicht das erledigte Syndicat anvertrauen, und 

falls folches bereits gefchehen feyn follte,ihn fogleich wies · 

der entlaffen. Ferner genehmigte der Kaiſer, daß zur 

Beftreitung und richtigen Abführung der Commis- 
fions» Koften ein befonderer Fond errichtet werben 

follte, Endlich wurde der Commiſſion aufgegeben, 
einen neuen Präjudicial» Termin anzuordnen, und 

"dazu die bisher nicht erfehienenen, verabladen zu lafe 
ee) | I u 

| 6 | 

| Diefe Faiferlihe Reſolution relevirte in Abfiche 
dee Emder Syndicats nichts, weil der Magiftrat 

diefe durch das Adfterben des Syndici Gerhart Hes⸗ 
‚ling erledigte Stele mit dem Doctor Nicos 

laus von Altena ſchon befeget hatte. Hiedurch ka⸗ 
men die geborfamen Stände von dem Regen in die 
Trauffe, denn der Syndicus Altena war weit hißl« 
ger, wie der Rath Homfeld. Kr eiferte weit. heftie 
ger für die Freiheit des Landes und die Privilegien 
feiner Stadt, wie diefer, und drang nicht felten 

mit der ſatyriſchen Geiffel auf die gehorfamen Stäns 

de und deren Nepräfentanten fo los, daß fie ie 
| u 

| (e) Sammlung kaiſerl. Patente. 
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Ausweg finden Eonnten. Indeſſen blieb der Döctornyzg 
Homfeld, fo fehr fid) auch die Ritterſchaſft, und be. 

ſonders der Graf Fridag, und dann auch) die Des 
putirten des dritten Standes ſich für ihn verwende 
ten, von dem Commiffions » Geſchaͤfte ausgefchloffen. 

 &o bald nun die Fairerliche Hefolution eingegangen 
war, fegten die fubdelegirren Commiffarien einen 
neuen Präjudicial» Termin auf den 18. Dechr. an- 
Diere Citation wurde vor der fürftlichen Canzellei 
und dem Rathhaus in Emden angefchlagen. Dem 

- Magijirar in Emden wurde aufgegeben, ihren Ads 
bärenten diefe Citation zu infinuiren. Weber viefe 
commiſſariſche Verfügung befchwerten fid) ‚die Ems 
der Deputirten. Sie beftanden darauf, daß die 
Citation erft in den Aemtern.-publiciret, und als⸗ 
dann Amtsverfammlungen zur Ernennung der, Des 
putitten erlaubes werden mödren. Auch verlange, 
ten fie, daß die Citation in den Gtaͤdten Norden und 
Aurich angejchlagen werden follte. Sie wurden mit 
ihrem Geſuch enthoͤret. Daher mufte ſich der Ma- 
gijteat bequemen, zwei Motarien durch das Sand zu 
fenden, Diefe infinuirten die Citation den Befie 
gern der Herrlichfeiten, oder deren Mundatarien, 
und Dann denen vornehmften Eingefeffenen auf dem 
platten Sande. (£) 

u 

| 9 7 
Am 18. Decemb, als dem Präjudicial» Termin 

fanden fich denn wieder viele Deputirten ein. Man 
befchäftigte fic), wie gewöhnlich, mit Beftreitung dee 
Bollmadıten auf der einen, und Rechtfertigung ders 
felben auf der andern Seite, Hieraus entſtand ein 
heftiger ‚Streit über die — welche. un 

€ 3 gehoͤ⸗ 
() Eommiffions » Arten, 
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1739gehoͤren zu ven gehoriamen Ständen ? weiche zu ben 

Emdern und ihren Anhängern? ein Streit, welder 
fi in vem Ausgang diefes jahres erhob, und in 
dem talgenden ‚Jahre durchgefeget wurde, ein Streit, ” 
weicher 16 verwichelt wurde, Daß Die ſubdelegirte 
Eommiffion die beiden firrirenden ftändiichen Par⸗ 
teien zur Sühne nich: geden einander fiellen Eonute, 
nicht wuſte, welche mir dem Fürften, welche mit 
ben gehorfamen &tänden, weliche mit den Emdern 

gemeinſchaftliche Sache machten, Nach Ausbruch 
der Landesunruhen, und nad) der Spaltung unter 
den Ständen, haben wir zwei Factionen Finnen ges 
Ternef, Die alten und neuen Stände, oder wie man 
fie gewöhnlicher unterſchied, die gehorſamen Stände 
und die Ni nitenten. Nach der von vem Kaifer ven 

letztern vertiebenen Amneſtie verſchwand allmälig der 
Name der Renitenten. Sie wurden, da Emden 
während ber Jandesunruben Die Hauptrolle uͤbernom⸗ 
men hatte, turch Emder und deren Adhaerenten ber 
zeichnet, Unpaflend mar diefe Benennung, weil 
1729 die Stadt Emden ihre befondere Gravamına, 
und dann die. Ölieter ver Ritterſchoſt, und die Eins 
gefeifenen aus den Städten Norden und Aurich und 
dem dritten Stande, die ſich von den gehorſamen 
Staͤnden abgefondert hielten, wieder ihre befondere 
Gravamina dem Neichshofrath übergeben. haften, 
Brfonderg wollte die 'querulirende Ritterſchaft nicht 
für ein Anhang der Stade Emden angefehen ſeyn. 
Um alten Anſtoß zu vermeiden, bezeichnete die fubs 
delegitte Commiffion tie Emder und die übrigen Be⸗ 

ſchwerde fuͤhrende Eingefeffene unter der allgemeinen 
Benennung gravaminirende Stände, Won dieſer 
Zeit an fennen wir, um beide Zactionen zu unter⸗ 
fcheiten, bios gehorfame und gravaminirende Stän« 

der: Die fürftlichen bevollmaͤchtigten Rathe = die. 
| \ epu⸗ 

\ 
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Deputirten der gehorſamen Stände, beſtanden min739 
darauf, daß Feine Deputirten für Die gtavaminiren⸗ 
den Stande auftreten ollten, die vorbin entweder 
ſelbſt, oder Deren Eonftituenten ſich ‚den Faiferfichen 
Decreren einmal fubmiitire haften. Darauf erwie⸗ 

dert: die’ Depulirten der grapaminironden Etände, 
da; hier «as Reciprocum ſtatt finden müfte. Sie 
haͤtten es fid) gerallen laffen, wenn einige ihrer Ans 
bä.uyer zu den gehorfamen Ständen übergetreten waͤ⸗ 
ren. Kine aͤhnliche in den Rechten gegründete Toles 

ranz «rwartefen fie aud) von ihren Gegnern. Dann: 
führten fie aus, daß das Gravaminiren Feinesweges 
für em Symbol des Ungehorfams zu hakten ſey, und‘ 
tag die Submiflion die Beſugſamkeit zu gravami⸗ 
niren, nicht wegähme. Ganz Oſtfriesland, ſelbſt 
Die Stade Emden, hätte ſich den kaiſerlichen Decre⸗ 
fein unterworfen. Sr. kaiſerliche Majeſtaͤt Hatten: 
in der Reſolution vom ı2. Sent. 1729. die Paris 
ttons« Anzeigen für hinlänglicy erkannt, die Amne⸗ 
ftie verlichen, und jedem frei gefteller, die Befcmwer-' 
den wider die Neicyshofraths - Deerete anzubringen 
und auszuführen, Es ıhäte alſo nichts zur Sache, 
ob Dieter oder jener fich fehlechterdings, oder in ſo 
ferne die kaiſerl. Decrete von den Landesvertaͤgen 
nicht abwichen, fubmittirer hätte. ®erug, wer Bes 
ſchwerden anführen wollte, der wäre dazu beredjtie 
get. Es. müfte daher Jedem frei ſtehen, fid une 
gehindert zu erflären, ob er ihnen, denen gravdamis 
nivenden Ständen, die fidy fefte an den Landes. Vers 
trägen- hielten ,_ihnen tes Kindern de alten Bun-⸗ 
des, oder dem Fuͤrſten und feinen Adhörenten beis 
treten wellte? So wie die Adminiftratoren” den ere 
ſten Ausdruck Kinder des alten Bundes für eine 
Blasphemie auslegten, fo ſehr fanden fie fi Durch 
den Ausdruck: Adhaerenten des Fuͤrſten, beleidiger, 

E4 weil - 
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17 39weil dieles einen übler Eindruck auf ihre Conftituens 
sen machen moͤchte. Nach hig:sem Wortwechſel 

‚ gaben die Kommilfarien- beiden Parreyen auf, ſich 
von beiden Geiten ſchlechtweg Deputirte zu nen 

nen. (8) n 
“eh 

f SE 

Die Streitigkeiten über die Guͤltigkeit der Volle‘ 
machten, und bejunders über die Frage, ub ein 
Eubmittent fi) zu den gravaminirenden Ständen 
ſchlagen Eönnse ? veranlafte den Syndicus Altena, 
der fajt immer nicht blos für Emden, fondern auch 
für den giavaminirenden dritten Stand h) das 
Wort allein führte, von den Adminiſtratoren und 
Depunten eine beftimmte Erklärung zu fodern, ob: 

ſie es bei den kaiſerlichen Decreten ſchlechterdings, 
auch in fo ferne ſolche von den Landesvertraͤgen abs. 

wichen, bewinden laffen wollten ? und ob fie denn. 
für ji) und ihre Conſtituenten auf den, Mitgenuß 
des Vortheils, der den gravaminirenden Ständen 
durch einen Vergleich, oder durch eine fünftige Ent⸗ 
fheidung . zuwachſen würde, Verzicht leiſten woll⸗ 

ten? In dem Falle, ſagte er, muſte man die oſtfrie⸗ 
ſiſchen Staͤnde und Unterthanen in zwei Claſſen ab⸗ 
ſondern, in privilegirte und unprivilegirte. Die 
Adminiftracoren ſtutzten und geriethen in Verlegen⸗ 
heit. Bejahten ſie die Frage, ſo ſetzten ſie ſich bei 
ihren Conſtituenten in große Verantwortung; gaben 
fie eine verneinende Antwort: fo muſten fie mit den 
gravaminirenden Ständen gemeiufchajtliche Sache. 

machen, 

(8) Commiſſ. Acten ; 
b) Er hatte fpeciale Vollmacht von vielen Commu⸗ 

nen, befonders aus Emder, Leerer, Sticfhaufener - 
‚und Auricher Amt. * 

— 
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machen, und verlohren ihre Befugſamkeit, die, wel1739 
che ſich ſubmittiret hatten, won der Commiffion zus 
ruͤckzuhalten. Durch Dilations⸗Geſuche und weite 
Umzüge wichen fie immer dieſer oft wiederholten Fra⸗ 
ge aus, fo daß der Syndicus fie nicht bei der Klin« 
ge halten konnte. Der Syndieus lieg aber nicht 
nd), ſich über diefe Materie weiter auszubreiten. 
Alte Sandeseingefeflene, fagte er, wären wohl daruͤ⸗ 
bir einig, daß Die Landes - Verträge aufrecht erhal« 
gen werden müften. So daͤchten die, welche fid) den 
kaiſerlichen Decreten, mit Vorbehalt der tandesprie 
vilegien unterworfen bäiten, fo auch die, welche fich 
ohne irgend eine Reſtriction freiwillig, oder aus 
Furcht, oder aus Zwang fubmittiret hätten. - Die 
Ausſchreibung eines öffentlichen Landtages, und eine _ 
freywillige Erklärung der Landtags⸗Comparenten 
würde diefes beftätigen. Nicht aber fo dächten die 
Alminiftratoren, die nur im Trüben zu fifchen ſuch⸗ 
ten ‚ bie die Ausgaben niche rechtfertigen Eönnten, 

und feibftidie Einnahme nicht richtig aufführten. 
Würde dem Adminiftrations: Collegio die Gelegen⸗ 
beit benommen, gar zu weit in dag allgemeine $eber 
zu ſchneiden; fo würde Die Scheidewand zwifchen ge⸗ 
borfamen und gravaminirenden Ständen von felbft 
wegfallen. Dies war eine harte Rede. Der Land⸗ 
ſyndicus Kettler reſervirte den Adminiftratoren die 
Injurienklage, und trug bei der fubdelegirten Com» 
milfion an, dem Syndieus von Altena aufjulegen, 
die ehrenrührige Stelle aus diefem Receffe eigenhän« 
Dig auszumerzen. Die Commiffarien ließen aber 
fteben, was einmal gefchrieben ſtand, ermahnten 
inveffen beide Partheien ihre Hiße zu mäßigen. Der 
Syndicus von Altena fuhr aber immer weiter fort. - 
Nun griffier auch die Qualität der Deputirten von 
den gehorfamen Ständen an. Die wenigen Com⸗ 

Ä € 5 paren⸗ 
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1739parenten auf dem im Junii eroͤfneten Lendtaae, ſag⸗ 
ser, hätten ſich ohne Ruͤckſprache mit ihren Cone 
ſtituenten felbit zu. Depurirten dieſer Commiffion 
aufgeworfen. Ruͤckſprache ‚mit ihren Eonftituenten- 
bärsen fie auch gar niche nehmen koͤnnen, weil in 
dem Landtags Aurfchreiben feiner zu ernennenden 

Deputation erwähnet worden. So fange-fie alſo, 
bie Deputirten der Ritterſchaft, nicht eine in einer 
ritterfchaftlichen Verſommung ausgeftellte Wolle 

‚ mach, die ſtaͤdtiſchen Deputircen nicht eıne von den’ 
* Magifträten und. der Buͤrgerſchaft unterfchriebene: 

Vollmacht, und die Deputirten des dritten Standes - 
nicht eine in ven Aemtern und Communen angefer⸗ 
tigte Vollmacht beibringen koͤnnten, fo lange koͤnn⸗ 

te man ſich mit ſolchen disqualifieirten Deputirten 
nicht“ eintaffen. Er muͤſte um fo viel mehr darauf 
dringen , weil bem Deputirten Gretmer Amts von’ 

der dortigen Amtsverfammlung alles Geſchaͤfte bei 
der Commiſſion förmlich unterfagee worden, folglich 
Fönnte diefer nicht: als ein Deputirger Gretmer Amts 
angejehen werben. So würde es in allen Aemtern 
gehen, wenn auch) darinn Amtsverfammlungen ger 
halten worden. : Die Deputirten erwiederten, daß: 
fie feiner Vollmachten bedürften, weil ihnen dieſes 
Geſchaͤſte auf einem öffentlichen Jandtage anvertraut 
wäre. Ich kann mich nicht Tänger bei ‚diefem - 
Streitpuncte aufhalten, Dies ift.indeffen der kur⸗ 
je Einhalt det darüber in fo vielen Seffionen abge⸗ 
haltenen Protokolle. () 

9 - 
Faſt eben fo viele Weirläuftiafeiten veranlaßte 

der Commiſſionskoſten- Punct. - Nach den faiferf, 
N‘ u Be " MReſpo⸗ 

ci) Commiffions: Acten. 
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Reſolutionen vom 20. Aprilund ı 4 Oetob. 1738 ſoll 15 39 | 

ten die Kommiffionsfoften zur Hälfte von dem Für: 
ften und. den gehorfamm Ständen, und zur andern 
Hälfte :von den gravaminirenden Ständen bezahlet 
werden, und dann follte zur richtigen Abführung 
ber: Roften ein befonder Fond errichtet werden. Die- _ 
gehorſamen Stände fanden dabei wenige Schwierigs 
keiten. Sie ſchrieben Schagungen aus und bezahl⸗ 
ten. daraus für fid) und den Fuͤrſten die Hälfte der’ 
Commiſſions⸗ Diäten, und mit der andern Hälfte 
wiefen fie die fubdelegirten Commiſſarien auf die 
Emder und ihre Anhänger. hin. Dagegen mollte 

die Srabt Emden ſich zur Entrihtung der andern 
Häifte nicht verſtehen. Ihre Deputirten bezogen 
ſich auf den Emder Landtagsſchluß von 1606 Art. 
18. wornach alle kaiſerliche Commiſſions⸗ und Lega⸗ 
tionsk oſten aus der Landescaſſe bezahlet werben ſollten. 
Sie erboten ſich auch dazu ihre Quote zu liefern. 
Die Deputirten der gehorſamen Stände wollten 

. aber keinesweges von den beiden kalſerl. Reſolutio⸗ 
nen von 1738 abmeichen,: In dem Fall erwiedere 
sen die Emder muß die Sandescaffe gar nicht ange⸗ 
geiffen. werden. Jedweder Theil bringet aus feinem 

eigenen MWermögen feinen Anrheil in eine befonders 
zu errichtende Caſſe. Der Fürft zahlet dazu ein - 
Vierthel, eben fo viel die gehorfamen Stände, eben _ 
fo viel die Stade Emden, und eben fo viel die gra« 
yaminirenden Stände, Aber dazu wollte fich der 
Fürft nicht verfiehen. Und dann wurde wieder dee 
Streit rege, welche Eingeſeſſene, welche Aemter ges 
hören zu der Claſſe der- gehorſamen Stände, wel 
che zu der Claſſe der gravaminirenden Stände? Auch 
beftanden die gehorfamen Stände darauf, daß die 
Stadt Emden die Commiſſions koſten für ihre Ans 
hänger, over für die gravaminirenden Stände, = 

| weile 
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1739welches einerlel iſt, bie Hälfte von dem Ganzen ein- 

tegen follte. Der Syndicus von Alterla erwieder⸗ 
. te, daß wenn gleich der Stadt Emden durch bie 
noch fortwährende Sequeftration ihrer Herrlichkei⸗ 

ten und durch Vorenthaltung der Zinfen von ben 
landſchaft ichen Capitalien an ihre Eingefeffenen ein 
foldyes Bad zubereitet worden, doß fie weder unter« 

tauchen noch ſchwimmen fönnte: fo wäre fie doc) 
erbötig, zum Behuf der Commifliongfoften ihre bes 
glicyene Quote an die Sandescaffe zu zahlen, oder 
wenn ein Fundus Separatus errichtet werden follte, 

ihren vierten Theil zu erlegen. . Mehr Fönnte von 
ihr nicht, gefoder: werden... Um indeflen ihren gu⸗ 
ten Willen zu bezeigen; fo wollten fie eine große ori⸗ 
ginale Landſchoſtliche Obligation in folutum und als 

eine Abſchlaagezahlung überreihen. Auch diefes 

wurde verworfen. Die fubdelegirten Cotnmiffarien 
ließen es fic) fehr angelegen feyn, Dielen Punct in 

Nichtigkeit zu bringen, weit fie bis dahin nur im« 
mer die Hälfte ihrer Diäten ausgezahlet erhielten, 
Aber alle ihre Arbeit, ihre Bemühung mar ums 
fonft. (k) | = 

S. 10. 
Die Emder gaben bei jeder Gelegenheit ihren 

Wunſch nach Abſtellung aller Irrungen und nach 

einer Ausſoͤhnung mit dem Fuͤrſten zu erkennen. 
Sie trugen bei der Commiſſion an, zu verfuͤgen, 

daß die Koſten aus den allgemeinen Landesmitteln 
genommen, und dann ſofort zur Hauptſache geſchrit⸗ 
ten werden follte. Ihre Gegner drangen aber da⸗ 
rauf, daß zunörderft der Qualifications. und Koften« 

Punct ausgemittelt werden müfte. Im —— 
ul. 

(k) Commiſſions⸗ Acten. 
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Jul. wiederholten die Emder nochmals ihr Geſuch 1739. 
„laſſen Sie ſich — fchrieben fie an die ſubdelegirten 
»Commiſſarien — um der Liebe Gottes willen hoch⸗ 
„geneigtſt gefallen, endlich zur Hauptſache zu ſchrei. 
„ten. Wenn die Hauptpuncte zur beiderſeitigen 
„Zufriedenheit ausgemitteit worden; fo werden die 
‚„dilatorijcyen Umzüge ſchon von felbft wegfallen.“ 
Sie beſchwerten ſich aud) bei dem Reichs hofrath 
über die Commiſſionskoſten, die man ihnen zur 
Hälfte abörıngen wollte, über Die Berfchieppung 
der Hauptfache, uͤber Die verwegerte Mitcheitung 
einiger fürjilichen Eingaben, über ihre Ausfchlies- 
fung von dem Sandtage, und über die nicht verftate 
tete Separat. Citation der gravaminirenden@lieder der 
Ritterſchaft und des dritten Standes. Go be 
ſchwerte ſich aud) die gravaminırende Ritterſchaft, 
dag ihr Mandararius, der Kath Honfeld, von 
dem Eommiflions « Gefchäfte ausgefchloffen blieb, 
Ueber dieſe Beſchwerden, und über vie Anfragen 
der ſubdelegirten Commiſſion, erließ der Kaiſer une 
ter dem 7. Auguſt eine Allerhoͤchſte Reſoluion, des 
sen wefentlichen Einhalt ich hieber iege: „Ihro 
„kaiſerliche Majeſtaͤt approbıren gnaͤdigſt, was big 
„anhero von kaiſerlicher Commiſſions wegen geſchehen 
»und verfuͤget worden. Es hat der Stadt Emten 
»Begehten in puncto der Commiſſionskoſten nicht 
»ſtatt; ſondern iſt dieſelbe die ihr und ihren Aohaͤ⸗ 
„renten zuerkannte Hälfte proviſoriſch, und bis dieſe 
»ausjündig gemacht, und der fundus feparatus in _ 
„Richtigkeit gefeger worden, inzwiſchen allein, fi 
„wohl ratione praeteriti als Futuri, abzuführen 
„ſchuldig; und) jind,foldye, da nöthig, mer execiiti 
„»onem von ıhr einzurreiben, jedoch falvo regreflu 
ꝓwiler ihre Litisconlorten. Was hiernaͤchſt die 
„zoifchen dem Herrn Zürften und der Stade Em« 

i „ben 

5 
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739 den in Ihren Particulier » Streitigkeiten angefange⸗ 
„ne gütliche Tractaten betrift, find folche mit alien 
„Fleiß -fortzufegen, und wird die von der Stade 
„Emden bedungene claufula refolutiva vel infecti (1) 
„als unzuläflig verworfen. Wie es denn auch bei 
„dem kaiſerlichen Commifforio die Meinung niche 
„gehabt, einen gewiffen ordinem tradtandorum 
„vorzufchreiben,, fondern der Commiſſion allerdings 
„frei bleiber einen Punce vor dem andern vorzuneh⸗ 
„men, Es hat auch die von den Emdern verlangte 
„Communication einiger fürftlichen Exbibitorum, da 
„es lediglich auf amicabilem compofitionem ans 
„koͤmmt, ingleichen wegen Homfelds gänzlicher 
»Ausfchliegung zu den dandtagen, und in puncto 
„Citatiönis feparatae nicht ftatt, Endlich wird dem 
„Syndicus Altena feine ungebüprliche Schreibart Hie« 
„mit veriiefen, und gewarhet, bei Wermeidung _ 
„willführlicher Strafe ſich dergleichen in Zukunft 
„gänzlich zu: enthalten.“ (m) e 

— | — G. 11. ae | 

Von diefer Faiferlichen Reſolution erhielten die 
Generalftaaten von ihrem in. Wien ftehenden Ene 
voye Burmannia fofort eine Abſchriſt. Sie fanden- 

dieſe Verfügung den Faiferlichen Refolutionen vom 
31: Auguft 1730 vom 22, Auguft 1731 und 30, 
September 1734 und befonders der ihnen von dem. 
Grafen von Sintzendorf am 20, Febr. 1732 übere 
reichten kaiſerlichen Declaration durchaus nicht = 
Pr | f pres. 

(1). d. i. die erft Horgenommenen und beglichenen 
Puncte folen feinen Effert haben, wenn fein ges, 

“ - neraler Vergleich ſtatt finden follte, ae 
| (m) Commiffions » Acten und Sammlung faiferl, 

= 

Patenten. 
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ſprechend, indem die Emder darnach noch von denry3g 

Landtagen ausgeſchloſſen blieben, und die Sequeftta 
tion ihrer Herrlichkeiten noc) nicht aufgehoben wor⸗ 
den. Empfindlich war ihnen dieſes, weil fie eben 
durch diefe kaiſerliche Derlaration fid) hatten bewe⸗ 
gen ‚laffen, dem Wiener Tracrate beizutreten. SL 
cher, fagten fie, wäre es für Emden und die mit. 
gravaminirenden Stände ein trautiges Loos, daß 
die Eaiferlichen .Decrere und Refolutionen, die ven 
Emdern die Amneſtie und die Wiedereinfegung ih 
den vorigen Stand fo’ heilig zuficherten, ohne Wuͤr⸗ 
fung blieben. Sie -fönnten feine Scheingründe aus⸗ 

fündig madyen, woher die Emoer-und ihre Anhäns 
ger aus ihrem Privat: Vermögen. die Hälfte der 
Eommiffionsfoften ſtehen follten, da der Fürft und 
Die jogenannten gehorfäamen Stände die andere Hälfte 
aus den allgemeinen Landesmitteln nähmen, wozu 
die Emder und ihre Adhärenten von ihren Landguͤ⸗ 
tern ebenfalls contribuirten. Sie müften alſo dop⸗ 
pelt bezahlen. Unmoͤglich waͤre es die Partheien zu 
vereinigen, und Die Ruhe in Oftfriestand wieder her⸗ 

zuſtellen, fo lange die unter den Druck feufzende 
Partheien, die fo fehr eine guͤtliche Auskunft . 
wünfchten, mit ihren Vorftellungen nicht geböret, 
dagegen aber Incidentpuncte nur bervorgejuchee 
and cufgeführer würden, um Die Hauptfache in die 
$änge zu ziehen, und die den Emdern zugeftandene 
Amneftie wirfloß zu machen, Die Generalftaas 
ten theilten diefe ihre Bemerfungen dem engliichen 
Geſandten, Baron von Steinbergen mit, und. er« 
fuchten ihn, davon an den König von England zu bes 
richten. Sie verfprachen fid) von der Weisheit und 
Gerechtigkeit des Königes, daß er, als Failerl.cher 
Commiſſarius ein ſchickliches Mitret zur Beendi⸗ 
gung der Unruhen ausfuͤndig machen wuͤrde. Auch 

uͤber⸗ 
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1739uͤberſandten fie einen Extract dieſer ihrer Reſolution 
ihrem Envoye von Burmannia. Sie gaben ihm auf, 
davon bei der erften Gelegenheit Gebrauch zu ma⸗ 
chen, und es dahin einzuleiten, daß die Faiferliche 
KRefolution vom 7. Auguſt fuspendiret werden mö« 

Zur N. 

Die Ember interponirten wiber bie ihnen nach— 
£heilige Eaiferliche Reſolution die Appellation. In 

der Zwifchengeit fuchten die fubdelegirten Commiffa-. 
rien, die nur noch immer die Hälfte ihrer Diäten 
monatlic) erhielten, die flreitenden Partheien über 
die Errichtung eines fundi feparati zu den Commis» 
fionskoften zu vereinbaren. Die Emder beftanden 
darauf, daß die fammtlichen Koften proviforifch aus 
der Sandescaffe genommen werden müften, weil aud) 

die gehorfamen Stände und der Fürft ihren Antheil 
aus der Landrentey entrichteten, und fogar felbit die 

Deputirten der gehorfamen Stände ihre ſchwere Die 
äten von diefer Commiflion aus den Landesmitteln 
zoͤgen, ferner weil die Beilegung der Streitigkeiten 
das allgemeine Befte beziele, und alfo aud) die Ko« 
ften aus den gemeinen Landesmitteln beftritten wer⸗ 

> den müften, dann aud) ohnedem die gravaminiren« 

den Staͤnde und fie felbjt die Emder von ihten Land⸗ 
gütern die Schagungen zu der Sandescafle liefern. 

müjten, und alfo nicht doppelt angejtrenget werden _ 

koͤnnten, und endlich bisher immerhin alle Come, 

miſſions koſten von der Landſchaft mit gleichen Schule 
tern getragen worden. Die fürjilihen Käche und, 

die Deputirten der gehorfamen Stäude Fonnten dieſe 

| Ä Grüne 

.(n) Estradt wit de Regift. van de Hoog Moog. in 

- den Landichaftlichen Arsen. | 
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Gruͤnde nicht widerlegen, hielten ſich aber lediglich 
an die-Fatierliche Reſolution. Die Emder boten 
hierauf mir Vorbehalt ihrer Appellation vorerſt 2000 

1739 

Athle. an. Auch Diefes wurde von der Hand, gewie⸗ 
fen. Die tubdelegirten Commiffarien entwarfen 
nun, drei verſchiedene Plane uͤber die Errichtung ei« 
nes Fundi feparati. Die Deputirten der gehorfa- 
m:n Stände wollten fid) gar nicht darauf einlaffen. 
Die fürftlichen Raͤthe fanden bei allen dreien Pro» 
jeecten fo viel Bedenfen, daß fie feing annehmen 
konnten. Daß das ganze Benehmen der gehorfas 
men Stände bei allen Verhandlungen fich um die 
Are der Ehicane drehte, und ſich von ihnen auch 
ſelbſt die fuͤrſtlichen Raͤthe misleiten ließen, dies ga« 
ben die Commiſſarien nicht undeutlich zu verſtehen. 
Unwillig forderten fie die Raͤthe auf, ein viertes und 
befferes Project in Vorſchlag zu bringen, Ihre 
Antwort war, daß fie feine Auskunſts mittel ausfün« 
dig machen Fönnten. Das Refultat war, daß die 
Eommiffarien nicht weiter vorwärts kamen, und nur 
die Hälfte ihrer Diäten erhielten Co), 

13. 

Die Emder befchmwerten fich bei der Commiffion, a 
daß man fich fo lange bei Worbereitungs'. und Mies 
benpunften aufbielte. Sie baten inftändigft, daß 
man ſolche Punkte vorerſt ruhen laſſen, und ſo ſort 
zur Hauptſache ſchreiten mögte. - Ihr Antrag fand. 
in ſo ferne bei der Commiſſion Eingang, daß ſie die 
Streitfrage eroͤfnete, ob Emden nunmehr zu den 
Landtagen zugelaffen werden Fönnte, oder nicht? 
Wichtig war allerdings diefe Frage ,- weil bei einer 

beja. 

(0) Commiffiong; Acten. 

Gſift. Geſch. 8. B. F 
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| 1739bejahenben Entſcheidung aud) damit die Verlegung 

des Auricher Collegii nah Emien, und die Reſti— 

tution der fequeftrirten Herrlichfeiten verfnüpfer war. 

Denn alles diefes war den Emdern von dem Kaifer 
zugefichert, wenn fie ſich ruhig verhalten, und ihve 

Quote zu den Sandesmitieln abführen wü:den. rs 

fieres, fagten tie Emder, verſptechen wir heilig, 
und in Abſicht des legtern wollen wir. von dem Aue 

genblif an, daß wir auf den Landtagen erſcheinen, 

. nad) der vor der legten Unruhe ın Obſervanz gewe⸗ 

fenen Proportion.. zu ben tancesluften beitragen. 
Ob fie aber die ſechſte Quote immerhin,. oder, nad) 

dem mit den Ständer ‚getrojfenen Vergleich, 1100 

3. zu jeder Schagung bezahlen follten ,. Dies: wollten 

fie der Faiferlichen Entſcheidung uͤberlaſſen. Diefer 
Erklaͤrung der Emder konnten die gehorfamen ftän« 

difchen Deputirten feine triftigen Entkräftungsgrüns 

de entgegen fegen. Vielleicht würde es den Emidern 

nun gelungen feyn, endlidy zu vem Genuß. der ihnen 

veriprochenen Anneftie zu gelangen. Ein Buch⸗ 

drucker in Emden vervarb ihnen aber die ganze Sas 

che. Diefer gab jaͤhrlich den fogenannten Uphufer 

Wunder Almanach heraus. Dem Lerte waren, 
wie gewoͤhnlich, Furze und elende Reimgedichre bei⸗ 

gefüger. Diele fpielten auf den damaligen Zuftand » 

dieſer Provinz an. Beſonders wurde darinn das 

unwirthſchaftliche Verfahren der Adminiſtratoren 

bitter durchgezogen. Ich will einige Strophen Date 
aus hieher ſetzen. | J 

Hyr fcheert er een het Schap, 

een ander fcheert het Vercken 

Noch is de Huismann blind, 

- dat hy het niet kan merken, 

O Land! Land!- 

E * 

Hoa 



.- 
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Hoe hebt gy u Vriedoon: verpannt | z 175g: 

Door fchone Woorden 
4 “= En geen Accorden, 

O Huysmann! Huysmann! 

'Beloven is der Edlen Gontt, 
Woord houden is der Boeren Kontt. 
Hier ftaan wy Boeren, | 

Ons Hofd is befchoren 
Om te eeren | 
Ons Land’s Heeren! 
De Knegt (p) bedriegt fyn eigen Heer, = / 

. | Syn Meefter (q) doet van’t felve weer! 

Das Gedicht endigt ſich: 

Elck doe ſym beſt 

Nu op het leſt! | 

Doen ik dit fchreef, fat 

ik en dagt P 

Mog’t Land var Twift 

eens fyn-verlooft. 

Diefen Calender machten ſich die Adminiſtrato⸗ 
ren und Deputirten zu Nutze. Die Emder, ſagten 
ſie, predigen laut durch Schriften, die in die Haͤnde 
des gemeinen Mannes kommen, Aufruhr. ie 
kann man auf ihre Verficherung, daß fie ſich ruhig 
verhalten wollen, bauen, ba fie ihre aufrührifchen 
Geſinnungen fo öffentlich) an den Tag legen? Es 
iſt alfo noch nicht der Zeitpunkt da, daß man fie zu 
den Sandtagen zulajfen fann. Den Einwand der 
Emder, daß der Verleger hy fo arg niche gemeinee 

. 2 | babe, 
(p) Der Landrentmeifter. 
(9) Die Adminiftratoren.. 
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— und daß ohne Vorwiſſen des Magiftrats der 
Galender abgedruckt worden, w.ırde verworfen ‚ı da 
der Magiftrat Die Cenfur aller in Emden gedrudten 
Schriften hatte. Auch wurde den. Emdern vorges 
worfen, dag auf ihr Anfuchen: die Generalftaaten 
fidy für fie an den König von England verwantt haͤt⸗ 
ten, und ſich wiederum in ie hierlaͤndiſchen Strei 
tigfeiten michten. Hieruͤber beſchwerte fich ver . 

Fuͤrſt durch eine befondere Vorftellung an ven Kais 
fer. Hierin bat: er am Schluß „den Emdern auf 
„äugeben, den fo hoch verpönten Recours ad ex- 

‚ „teros nicht weiter fortzufegen, fondern von ihrem 
„Ungehorſam abzuttehen, und fich den Eaiferlichen 
„Dberitrichterlichen Verordnungen gehorſamſt zu uns 
„terwerfen.“ Dagegen Flagıen die Emder in einer 
an den Kaifer gerichteten Bittſchrift, daß man von 
Seiten des Fürften und der gehorſamen Staͤnde 
neue Streitigkeiten auf die Bahn braͤchte, wovon 

in den verhandelten Acten nichts vorkaͤme, und jede 
Kleinigkeit hervorſuchte, um nür die Hauptiache zu 
verewigen. Sie baten nochmals. ihnen endlich zu- 
äuftehen, was ihnen ſchon dreimal bewilliget wor, 
den. Auch die Commiſſarien berichteten nach Wien 
von dem-bieherigen larigfsmen Gang der Sache, 
und fuchten naͤhere Verhaltungs « Drdre nad) (r). 

S§. 14 
Man wartete nun die kaiſerliche Reſolution ob, 

Sie gieng erft im September ein, obgleich fie bes 
reits am 1. Jul. ausgeferrigt war. In der Zwi⸗ 
fehenzeit vom März bis dahin fiocfte das commiffar 
riſche Verfahren. Nach dieſer koiſerlichen Refoltie | 
tion:vom ı Jul. wurden die Emder mit ihrem 1 

uch 
® Commirfions- Acten. 
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ſuch wegen Translocation des Aerarii, Keabmiffionrygo 
zu den andfagen und Reſtltution ihrer Herrlichkei- 

. ten an die Commiſſion verwiefen. Diefe follte dar. 
über unter den Partheien die Güte. verfuchen, und 

"in Entftezumg derfelben ihren gutachtlichen Bericht 
abſtatten. Auch füllte es bei der proviforifchen Ver: 
ordnung vom 7. Auguſt 1734 wegen der Commif 

- fionsfoften fein Beenden behalten. Dabei wurde 
der Stadt Emden zur Pfliche gemacht, das com« 
miffarifhe Verfahren ruhig abzuwarten, und fi 

nicht wieder unmiitelbar an des Kaifers Majeſtaͤt 
zu werden. Dahingegen wollte der Kaifer geſche⸗ 
hen laſſen, daß die Suͤhne in ter Hauptſache mit 
der Stadt Emten allıın angefangen und fortgefeger 
werden könnte, obqleich der Legitimationspunkt wer 
gen ihrer Litisco jorten noch nicht erörtert worden ; 
indeftenkfollte fie di-ferhalb Cautionem rati, jedod) 
geſtalten Unſtanden nad), nur mit ihren’ gemeinen 
Stadrgütern zu bejtellen, ſchuldig feyn (s).- | 

| ir 

Dadurch, daß der Legitimationspunkt, welcher ° 
bisher die Zögerung veranlaffer hatte, ausgeſtellet 
mar, erhielt es das Anfehen, daß der Hauptfache 
näher getteten werden föınte, und das commiſſari⸗ 
ſche Gefchäfte erleichterr würde. Dies war aud) 
unftreitig die Abfiche des Kaifere. Um nun allem 
Aufenthalt vorzubeugen, hatte der Kaifer verördnet, 
daß das Vergleichsgeichäfte allein mir der Stadt 
Emden vorgenommen werden follte. Hieraus ent« 
ftand nun die Srage, wie foll es mit den gravami⸗ 
nivenden Ständen, oder Den Adhärenten der Stadt 

Enmden gehalten werden? Diefen gordifchen Knoten 
| 0083 — looͤſte 

(s) Sammlung kaiſerl. Patente, J 
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1740löfte der Kaifer mit der Caution de rato auf, bie: - 

| die Stadt Emden ftellen follte. Das war, ein 
fhlimmer Umftand für die mit gravaminirenden. 
Stände aus der Ritterfchaft, aus den Städten Nor⸗ 
den und Aurich, und dem dritten Stande, daß fie; 
fid) unter die Curatel von Emden fegen laffen folle 
ten. Auch hatte jeder Stand außer den allgemei⸗ 
nen Beſchwerden, nod) feine beſondere Beſchwer⸗ 
den. Auf diefe Fonnten die Emder fich gar nicht eine 
laffen, und in Abſicht der erftern dachten Die gra⸗ 
vaminirenden Stände nicht überall gleichitimmend 

‚mit. Emden. Ueberhaupt würde Emden ihr eigenes 
Intereſſe vorzüglid) beberziget, und darauf. tie Suͤh⸗ 
ne gebauet haben, Es ließ. fid) alfo wohl voraus⸗ 
fehen, daß die gravaminirenden Stände den mit Ems 
ben zu treffenden Vergleich nicht genehmigen würe 
den. DBorausgefegt, daß der Vergleich zwiſchen 
dem Fürften und den Ständen zu Stande fommen 
würde; fo ftand dem Fürften auf den ohnehin wahr⸗ 
feheinlichen Fall, daß die gravaminirenden Stände 
dem Vergleich nicht beitreten würden, aus der von 

. Emden geleifteten Caution de rato actio ex fli- 
pulato zu. Dafi hieraus neue Weitläuftigkeiten here 

vorfließen würden, befonders da-die zur Sicherheit 
und Entichädigung des Fürften zu beftellende Cau« . 

+ tion nicht auf eine nabmhafte Summe eingerichtee _ 
- war, fällt fofore in die Augen. Vielleicht würde 

gar die Aufhebung des gefchloffenen Vergleichs, die 
Folge davon gemwefen feyn. Das Vergleichsgeſchaͤf⸗ 
te dürfte aber mehr fimpliftchret ſeyn, wenn der Kai« 
fer der Commiſſion aufgegeben hätte, zwiſchen dem 
Fürften und der Stade Emden ohne Kücficht auf 
Die. gravaminitenden, Stände, und ohne Beläftigung 
der Stadt Emden mit der Caution de rato einen 
Verſuch zur Suͤhne zu treffen. Moͤgte nun bie 
a er Bi Suͤhne 
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Suͤhne getroffen werden, fo wuͤrden dadurch dio1740 
Streitigkeiten zwiſchen bem Fuͤrſten und Emden ges 
hoben feyn, und. blieben nur blos der Furft und bie . 
gravamınirenden Stände aus.der Kitterfchaft, Mor 
den und Aurich. und dem dritten Stande auf dem 
Kampfplag über. Diefe würden, da fie die Em» 
der, ihre Stüße, verlohren, fid) gerne zu einer Aus⸗ 

. gleicyung bequemet haben. In Entftehung. eines 
Vergleiche zwiſchen ihnen und dem Fuͤrſten würde 
die Faiferliche oberftrichterliche Entfcheidung ihrer ans 
gebrachten. Befchwerden auch dieſe Zwiftigfeisen: 
ſchon beendiget haben. Aber: noch ein größerer 
Stein des Anftoßes hätte billig aus dem: Wege ges’ 
räumet werden muͤſſen. Die gehorfamen Stände, 
oder eigentlich deren. Repräfentanten, die Deputir⸗ 
ten und Adminiftratoren fanden ihr Intereſſe nicht 
bei einer. Yusföhnung. "Sie waren es, bie. dem 
Vergleiche entgegen arbeiteten, und immer Wins 
felzuge hervorfuchten, das ganze Geichäfte‘ in die 
Sänge zu ziehen. Diefe hätten vor allen Dingen dem 
Vergleichsgeſchaͤfte zwiſchen dem Fürften und der 
Stadt Emden nicht beiwohnen muͤſſen. Hätte es dar 

ber. in der letztern Failerlichen Kefolution geheißen,die 
Süpne foll zwiſchen dem Furſten allein und Emden 
allein vorgenommen werden: fo würden Fürft und Ein - 
den ein großes Feld gewonnen haben und fic viels 
leicht näher getreten feyn. ' Da aber ver Kaifer ver: 
ordnete, daß der Vergleich zwifchen dem Fürften 

‚und Emden allein, das ift mit Ausſchluß der gras 
Yaminirenden Staͤnde, nicht aber. mit Ausſchluß der 
gehoriamen Stände, angefangen werden follte; fo 
-durfte die. ſubdelegirte Commiffion es nicht wagen, 
die gehorlamen Stände, die auf Faiferlichen Befehl 
gleid) anfangs mit zugegen waren, auszufchliehen. 

| F 4 Bei 



88 ODrey und dreyßigſtes Buch. 

1740 Bei dieſer Lage ließ ſich ſchon erwarten, daß ein 
Vergleich zwiſchen dem Fuͤrſten und Emden ſchei⸗ 
tern wuͤrde. | | 

ln ER %. 16: u. F 
In Conformitaͤt dieſer im September eingezo⸗ 

‚genen kaiſerlichen Reſolution ließ die ſubdelegitrte 
Commiſſion die fuͤrſtlichen Commiſſarien, die: Des. 
putirten der gehorſamen Stände, die Adminiſtrato-⸗ 
ren und die Deputirten der Stadt Emden auf den 
19.Oct. vorladen, um, mie es in der Citation hieß, 
zu .gewärtigen, daß mit dem Verſuch zur Yusgleie 
hung mit der Stadt Emden, ohnerachtet der Legi⸗ 
timationspunkt noch nicht erörtert worden, der Ans 
fang. gemachet werde, . Die Cautio de rato war: 
der erfte ausgeworfene Zankapfel, Die Emder über« 
reichten ein Synftrument, worin der Magiftrat diefe 
Caution mittelft Verfchreibung der fämmtlidyen ges: 
meinen Stadtgüter beſtellte. ihre Gegner. hiel- 

ten dieſe Berfchreibung niche für hinreichend, : Sie 
verlangten eine fidejufforifche Caution und dabei von 
Seiten. der Emder eine förmtiche Verzichtleiſtung 
auf die den Bürgen zuftehenden Rechtswohlthaten. 
Dagegen bezogen fich die Emder auf die wörtliche 
Vorſchrift der Faiferlichen Reſolution, wodurch fie 
mit einmal die gegnerifchen Einreven übern Haufen 
warfen. Nun beitanden die fürftlihen Commiffa- 
rien und die Adminiftratoren darauf, daß die Stadt⸗ 
güter befonders namhaft gemacht. werden müften, 
und Dann fanden fie in den Zormalien der Verſchrei⸗ 
bung Mängel vor. Verdrießlich über folche dila⸗ 
torifche Einftreuungen, erfuchten die Emder Depus 
firten die, fubdelegirten Commiffarien ein Formular 
zu entwerfen, und erboten fich die Unterſchrift ihrer 
Mandanten zu beforgen. - Aber auch diefe Erflä- 
tung war den fürftlichen Commiffarien und den Ad 

mini 
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— nicht genugthuend. Sie beftandenz740 
darauf, daß man bei dem Faiferlichen Reichshofrath 
anfragen müfte, wie bie Cautio de rato- einzurich | 
ten fen ?: Dann fanden fid) einige Deputirte des 
gravanıinirenden dritten Standes ein. Dieſe pro⸗ 
teftirten wider die mie Emden allein vorzunehmen» 
ben Verhandlungen, weil fie befonders wegen der 

Emder Garniſon und Verlegung des Aerarii ganz 
anders daͤchten, wie die Emder, Die Emder Des 

putirten ſagten laut, Dies wäre eine Cabale. Gie 
‚wollten erweiſen, daß dieſe Leute unter Verheißung 
der “Befreiung von Daͤniſcher Einquartierung und 
der Monatsgelder. zu diefem Protefte aufgemachet 
worden. Auch Fönnten zwei oder drei Deputirte 

nicht den ganzen dritten Stand repräfentiren. he 
Proteſt koͤnnte alfo nichts releviren. Ueber dDiefe 
und andere Nebenpunfte ſtritt man ſich eben fo befe | 
tig , wie vorhin (t). 

| 9 17% | 

Noch war man nicht zur Hauptfache gefchritten, 
‚wie unvermuther das ganze commiffarifche Verfah⸗ 
ren ſtockte. Am 20. Dct, war der Kaifer Carl VI, 
verftorben. Die Nachricht von dem Ableben bes 

Kaiſers gieng am 4. November in Aurich ‚ein, und 
von diefem Tage an, wurde das commiffarifche Ver⸗ 
fahren abgebrochen, weil mit dem Tode des Kaifers 

die den Principal. Commiffarien ertheilte Vollmacht 
erlofchen war. Es ftand nun dahin, ob die Reichs» 
verwefer, oder der neu zu erwählende Kaifer bie 
Commiſſion erneuern würden. Diefes war nun 

freilich mohl zu vermuthen, um aber längern Auf⸗ 
fhub zu erhalten, wuͤnſchten die ——— 

nur 
(t) Commiffiong, Acten. 
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a740nur erſt der ſubdelegirten Commiſſarien los zu wer⸗ 
den. Sie theilten ihr Gutachten den fuͤrſtlichen Raͤ⸗ 

then mit. Der Fuͤrſt fand aber gut, ſeine Ertlaͤ⸗ 
rung bis den 6. December auszuſetzen. Er geneh⸗ 
migte zwar an dieſem Tage das Project der Admi⸗ 
niftratoren, überließ ihnen aber die Ausführung. 

. Sie ließen hirrauf turdy den Landſyndicum Kettler 
‚den beiden fubdelegirten Commiffarien eröfnen, daß 
fie aus befonderer Eonfideration dem $andrenrmeifter. 
aufgegeben hätten, ihnen nod) bis zu Ende diefes 
December » Monats die Hälfte der Diäten und der 

. mambaft zu madjenden Reiſekoſten auszuzahlen. 
Durch dieſen unerwarteten Antrag glaubten bie 

Conmmiſſarien beleidiget zw feyn. Sie gaben münd« 
lid) ihr Misvergatigen darüber zu erfennen, und 
antworteten an dem rolgenden Tage fchriftlich, daß, 
fo lange fie von den Könige von England den Aller- 
bödyiten Berebl zur Abreife nicht erhalten, fie niche 
abreiſen dürften, Dagegen aber hoften, daß ihnen 
bis dahin die Diäten richtig ausgezahlet werden würs 

den. Die Unthärigfeit, worin die fubdelegirten 
Eommiffarien durd) das Ybfterben des Kaifers ver 

ſetzet worden, noch mehr-die Ungewißheit ob und 
woher fie ihre Diäten und Entfchädigung erhalten 
würden, machte ihren fängern Aufenthalt in Oft: 
friesland unangenehm. Sie traten unter Genehmi« 
gung des Königes im Anfang des Januars ihre 
Ruͤckreiſe an (u). J —— 

§. 18. 

Kurz vor ihrer Abreiſe gieng im December von 
dem Koͤnig in Pohlen und Churfuͤrſten von Sach⸗ 
fen, als Reichsvicarius, “ein Reſcript an den Fürs 

| . ſten 
- (u) Regler. und landſchaftl. Acten. 

* 
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ſten ein. Hierin wurde dem Fürften bekannt ge⸗1 
macht, daß die durch das Ableben des Kaifers er. 
loſchene Commifjion von Neichevicariats wegen auf 
den König von England, als Churfürften von. 
Draunfchweig » $üneburg erneuert, und tranfcribi- 

ret worden. Die unausgemachte Streitfrage, ob 
Oſtſriesland unter das fächfifche oder rheinifche 
Vicariat gehöre? dor dem Fürften die befte Ger 

749. 

legenheit an die Hand, der von Churſachſen erneus 
erten Kommiffion auszumeichen. Der Fürft beant- 
wortete das Nefeript unter andern ſo: „Es haben 
„die Churfürften von Pfalz und Bayern ‘ unter 
„tem Nahmen eines gemeinen Reichsvicariats eben. 
„falls ein Vicariats » Schreiben an mich ergehen 
„laffen (v). Da nun mir feinesweges gebühren 
„will, einem oder dem andern hohen Reichsvicariat 
„darunter vorzugreifen, und zu entfcheiden, unter 
„welches von beiden Vicariaten diefe oder jene Pro- 
„vinz gehöre; fo habe zu Em, König. Maj. das ges 
horſam zuverfichtliche Vertrauen, Höchftdiefeiben 
„werden Darunter nicht. weiter in mich dringen.“ 
So bald die abgereiften fubdelegirten Commiffarien 
von der Renovation der Commiffion legale Na 
riche erhielten, beflimmten fie unter dem 28. an. 
1741 einen Termin auf den 12, April, um alsdenn 
die abgebrochenen Tractaten wieder anzufangen. 
Sie erfuchten den Fürften diefen Termin gehörig be, 
kannt machen zu laffen. Der Fürft und die Depu⸗ 

| \ tirten 

‚Xv) Diefed hatten unter dem 30. Det. die beiden - 
Churfürften Carl Albrecht von Bayern und Carl 
Philip von Pfalz nach der unter ihnen getroffe- 
nen Vereinbarung gemeinfchaftlich: von ihrem in 
Augsburgangeordneten Vicariats / Hofgericht aus⸗ 

feettigen laffen, 
* 
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zrgofirten Der gehorſamen Stänte befürchtete: , daß bie 
jubvelegirten Commiffarien ihre Reife befchleunigen 
mögten, und eben ſo unerwartet: wie vorhin, fi 
einfinden würden. Dieſes zu verhindern machte der 
Fürft ſowohl dem hannoͤveriſchen Minijterio, als 
den! Commiffarien- ſelbſt, befannt, daß er ſich an 
den König von England gewendet babe. Dabei 
äußerte er den Wunſch, Daß die Commiſſarien ihre 
Abreiſe ausfegen mögten,, bis die koͤnigliche Reſolu⸗ 
tion eingegangen feyn wirrce. In dem Schreiben 
an den König harte der Fürft Die Vicariats Streis 
tigteiten über Oftfriesland entwickelt, und am Schluß: 
gebeten, mit Eröfnung der erneuerten Commitfton 
bis zur verrichteren Kaiferwahl Anftand zu nehmen. 
Unter dem 10 Marz antwortete der König: „Gleich⸗ 
„wie Die gemachte Einwendung eigentlich des Küni« 

„ges von Pohlen Majeftät, als Reichsvicarius 
„angehet; alto laſſen Wir audy es dahin geftellet 
„feyn, wie Diefelben folches anfehen, ‘und was 
„Sie deshalben weiter vertiigen werden“ (w). An 
dem gleich nach dem Abflerben des Kaifers Earl VE 
ausgebrochenen öttreichifchenErbfolgefrieg nahm auch 
der König von Pohlen Ancheil. Daher war der 
Dresdner Bicariats» Hof mit Gegenftänvden befhäfe 
tiger, die wichtiger ıwaren, als die Erneuerung 

ber Commiffion zur Beilegung der oftfriefifhen 
Streitigkeiten. Mitten unter diefen Unruhen bee 
flieg am 24 Yun 1742 Earl VII. den faiferliben 
Thron... Während feiner ganzen Regierung wurde 
der Erbfolgefrieg und zwar für ihn ungluͤcklich fort- 
geführet. Er konnte fih noch weniger mir den oſt⸗ 
friefiichen Streitigfeiten befaffen. Da mittlerweile 
das fuͤrſtliche Regierhauß mit dem lezten ; — | 

Gar 
| —E Regier. und landſchaftl. Aeten. 
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Earl Edzard erloſch, und dadurdh fich Die Sage der 740 
Sachen in Oſtfriesland durchaus veränderte; ſo iſt 

die kaiſerliche Commiſſion nie wieder in Activitaͤt ge⸗ 
fommen. So hoͤrte denn mit dem Jahre 1740 
auch dieſe letztere kaiſerliche Commiſſion auf, die 

dem Lande nichts gefrommet, aber viel gekoſtet 
hatte (x)., Was fo wenig die erſte ſaͤchſiſch-braun⸗ 
ſchweigiſche, als. diefe letztere hannoͤve iſche Com ⸗ 
miſſion in ſo vielen Jahren verrichten konnte, das 
brachte vier Jahre nachher der Groscanzler Coccei 
in wenigen Tagen zu Stande. Er rin die Scheide⸗ 
wand zwiſchen gehorfamen und gravamtinirenden 
Ständen weg, legte die Faiferlichen Decrere bei 

Seite, gieng zur Quelle über, .beftätigte die alten 
$andesverträge ; und gründere darauf mit Zufricdene 
beit des Landesherrn und der Stände eine neue Con⸗ 
2 t — ſtitu⸗ * 

(z) Die Commiſſarien erbielten taͤalich mit Einſchluß 
des Serretaitd 25 Rthlr. Diefe ıbre Diäten fins 
gen fchon zu laufen an wie fie ihre Inftruction 

' erhielten, und noch in Hannover und Zelle wa⸗ 
ren. Außer diefen Diäten muften Reiſekoſten, 
ADuartiergelder, und außerordentlidhe Ausgaben - 

' entrichtet werden: Dieſes alles berräat nach aus⸗ 
weife der Landrechnungen eıne Summe von ohns 
gefähr 6000 Bulden, wovon vie geborfamen 
Stände indeffen nur immer die Hälfte bezahlten, 
und die Commiffarien mit der andern Hälfte auf 
Emden binverwiefen hatten. Gie felbft, die Du - 
putirten der geborfamen Stände und Adminifiras 

toren, haben oͤffentlich für ſich ohngefehr 20000 
5. an &ommiffions. Diäten berechner, weit mehr. 
aber unter den beiden Gapiteln von Commiſſions⸗ 
keſten, und außerordentlichen Ausgab-n verſteckt, 

fo. aß diefe Commiſſion ficher dem Lande über 
100000 F. gefoftet hat. 

— 
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ygoftitution. Von beiden Seiten wurden einftimmend 

‚die Faiferlichen Decrete verworfen, und fo hatten fie, 
von der Zeit an, nicht den mindeften Einfluß mehr 
auf die oſtfrieſiſche Stantsverfaffung. — 

Biere · 



Dierter Abſchnitt. 
51. € ſallt ein ungemein harter Winter ein. 6.2. Lange — ein Echwdrmer macht einige Profelpten. 5.3. 

agtiter Röltng wird wegen feiner unitäriichen Lehridtze ſei⸗ nes Predigerdienſtes entſetzet. $. 4. Emder Prediger greiffen Derordnungen des Maxifirats von den Ganzeln an. 6.5, 
Die Stände redueiren eigenmächtig die Ratferl, Salvegarde. $. 6. Eine Criminal⸗Sache in Dornum.veranlaifer viele Weitlduftigkeiten. . $. 7. Die Stadt imden trift eine Gons vention mit dem Könige von Preußen. $ 3 Einhalt diefer — $. 9, Abſterben des letzten Sürften, Cari 
Edzard. 

§. 1. 

M awůꝛdig bleibet das Jahr 1740 wegen desrygn 
einyetallenen harten Winters. Auſſerordentlich war 
ber fharfe Froſt in dem Jahre 1709. Die Stren— 
ge defielben fieng aber erft im Anfang Januar an, 
und ließ ſchon am 25. deffeiben . Monates nad). 
Zwar fegte der Froſt gleich darauf, aber lange fo 
ſtrenge nicht wieder an, indeffen ſtellte in der Mit⸗ 
‚te bes Februars ſich ſchon wieder weiches Werter ein. 
Der höchfte Grad der Kälte war damals am ı — 

"Jan. da das Thermometer auf 86 und einen balben 
Grad fand (y). Bertram glaubt, daß der Grad 
der Kälte in diefem Winter, der Kälte von 1709 
gleichgefommen, wo nicht gar übertroffen habe. Er 
bezieher ſich auf Wetterbeobachter (z). Soviel ift 
indeffen gewiß, daß die Kälte in dem Winter 1740 

. anhaltender, und daher nachtheiliger geweſen if, wie 
in dem Jahre 1709. Schon im November 1739 
fieng der Froſt an, und wäprte anhaltend fort, big 

Br in 

* 

(y) Funk Chronik 3. Theil, p. 32. 
(2) Bertrams Betrachtung der Winter⸗Kaͤlte, von 

1740. p. 15. 
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1740in den Monat März herein. Der höchfte Grad der 

Kälte war vom 9. bis ı 1. Januar. Auf dieſe Käls 
te folgte ein Falter Frühling. Der Sandmann würde 
durch den Froft verhindert, das Vieh in die Weide 

zu bringen. Dadurch entſtand ein folcher Mangel 
an Heu, daß vieles Mieh vor Hunger und Kälte auf 
dem Stall umfiel.. Das Heu war fo rar, daß ein 
fleiner Haufen, welcher nicht einmal zwei Fuder ent- 
biele, vor 95 Gulden bei öffentlicher Ausnumerei 
am &. April verfauft wurde. Auch war ei ſolcher 

- Mangel an Torf, daß jedes Stüd für ein Viertel 
Stuͤber in Emden verfauft wurde (2). „Wie 

„ſchlecht und traurig — ſchreibt Bertram — 
„ſiehet eg nicht ist im Monat May bei uns in Oſt⸗ 

„friesland aus! Welch eine. Menge Wiehes. ıft 
„darauf gegangen, und fälle nod) täglich dahin, die⸗ 
„weil es Fein Futter hat. In Harlingerlaud zähle 
„man bereits über drittehalb taufend Stüd, Elein 
„und großen Viehes, fodahin gefallen. Siehet man 
„noch lebendiges Vieh, fo ift es ganz mager, kahl 
„und ſchmachtend, und zeiget durch das erbaͤrmliche 
„Blöcen an, wie ſchlecht es darum ftehe (b).“ - Auch 
in dem Sommer hielt die falte Witterung an. Am 

- 17. un. fror es noch) ftarf, und am 3. Auguftreife 
te es noch. Da in dem vorigen Jahre 1739. dag 
Getreide nicht gerathen war, und man wegen der 

lang anhaltenden Kälte wieder einen Miswachs bes 
fürchtere, fo ftiegen {don im Fruͤhjahre die Preife 

des Öerreides aller Art (c). Dies veranlafte ven 
Fuͤrſten mit Beirath der Stände die Ausfuhr des 
Getraides fo gar bei Strafe des Staupenfcylages . 

| | .“ und 

a) Ravinga p. 164. 
8 — —2XX Winterkaͤlte. p. 25. 
(c) Ravinga p. 165. | | 
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und ber Landesverweiſung unter dem 11. Maͤrz zuꝛ740 
verbieten. So wie dieſe Sperre angelegt war, uns ' 
terfagte der Emdet Magiftrat bei fehmerer Strafe 
die Ausfuhr des Gerraides aus der Stadt. Der 
FZürft fandte zwei Motarien nach Emden, und ließ: 

durch fie wider diefe Sperre proteftiren. Er: befahl 
dem Magiftrat, das Ausfuhrverbor innerhalb ı2 
Stunden wieder aufzuheben, und drohte, im Fall’ 
Bürgermeifter und Rath diefem Befehl nicht gele« 

. ben würden, die Zufuhr nad) der Stadt zu unterfas 
gen, und alles Commerz mit ihr aufzuheben. Bürs 
germeifter und Rath) erwiederten, daß das fuͤrſtliche 
Minifterium und die fogenannten gehorfamen Stäne 
de ſchon längftens wegen der fchlechten Ausfichten 
und des zu beforgenden Mangels anf Anlegung der 
Magazine in dem Sande hätten bedacht feyn müffen, 
Ihre Pflicht waͤre es, erft für die Stadt zu forgen. 
Zu dem Ende wollten fie Magazine anlegen, und 
damit Diele ihre zum Beften der Stadt gereichende 
Abſicht nicht vereitelt würde, hätten fie die Ausfuhr, 
verboten. Aus dem Grunde fönnten fie dem fürft«. 
lihen Befehl nicht nacdyfommen, und müften ſich 
die Erfüllung der angehängten Bedrohung verbieten. 
Gleich nachher liefen aus der Dfifee verfchiedene. 
reich mit Korn beladene Schiffe in den Emder Ha⸗ 
fen ein. Dies veranlaßte den Magiftrat, daraus. 
ihre Magazine anzufüllen, und bei binlänglichem . 
Vorrath die Sperre wieder aufzuheben, dadurch fie⸗ 
len denn die hierüber erregten Streitigkeiten von. 

ſelbſt um ſo viel mehr weg, weil aud) der Fuͤrſt uns 
ter dem 20. Auguſt die Ausfuhr wieder erlaubte (d). 
Uebrigens war nad) diefem harten Winter die Erndte 
indem Herbſt fo gefegnet, daß Vorrath genug vorhan⸗ de 

(d) Banbfchafel. Acten, 
Ofife, Bei, 8. B. G 
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2740den war. Noch ergiebiger war die Erndte des folgen 
ben jahres, Sie fol die reichfte gemefen ſeyn, vie 

ſich bei Menfchen Denfen ereigner hat (e). Auch 

— 

bemerke ich noch, daß der harte Winter von 1740 
die hieſigen Auſter⸗Baͤnke durchaus verdorben habe. 
Um fie wieder herzuſtellen, ließ der Fuͤrſt den Aus 

“ fterfang bei Eenfiscation der Schiffe nicht blog den - 
ze ‚fondern auch d den Einlaͤndern Be 
gen (f). 

$ 2 

Von ber Reformation an iſt Oſtfriesland, es 
weiſen dies die in den vorigen Bänden angeführten 

2 = daß er in die — — Jerthuͤmer verfiel. 

Thatſachen nach, voller Schwaͤrmer geweſen. Auch 
igtzo that ſich eine neue Secte hervor, die fid) beſon⸗ 

ders in dem Jahre 1740 fehr ausbreitere. Ihr 
" Stifter war ein Bauer in Freyfum, Heinrich Fanfe 

fen, der. wegen feiner fangen. Statur, hier unter dem 
Namen Lange Hinrich bekannt ift. Ein auswärtie 
ger Schriftiteller meldet von ihm: „Man hat.in 
„Oſtfriesland eine Rotte neuer Schwaͤrmer und-fos 
„genannten tibertiner wahrgenommen, die fich Hin 
„und wieder unter den Lutheranern und Mennoniten, 
gvorzüglicy aber unter den Reformirten ausbreiter. 
„Ihr Stifter iſt ein Bauer Heinrich Janſſen, der 
„zwar in der lutheriſchen Religion gebohren, nach ⸗ 
„ber ſich aber zu den Reformirten gewendet hat. 
„Sein ungeuͤbter Verſtand verwickelte ſich in die 
„sehre von dem unbedingten Rathſchluſſe Gottes, 

„oe | 

6) ln: “ Er 
(N) Fuͤrſtl. Edict vom 24. Nob. 1741 „zu Gonfer- 

vation der Aufter » Bänke, findet man "auch, hei 
—— von 1730 und 1737 vor. — 

— 

u ® 
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„Er rühmte ſich goͤttlicher Offenbahrungen, verkuͤn⸗ 1740 

»digte ſchwere Gerichte, und fand unter dem Schein 
pdber Gottſeligkeit, befonders bei den Einfältigen 

‚ „vielen Eingang. , Seine Irrthuͤmer find vorzüg« - 
„lich folgende: Die heilige Schrift reder nad) Eine 
„bildung der Menfchen, Gott if dag seben und die - 
„ewige Kraft in allen Geſchoͤpfen. Gleichwie alle 
»Dinge aus dem göttlichen Weſen ausgefloffen, alfo 
„müffen fie aud) einmal in daffelbe wieder einkeh⸗ 

„ten. In dem goͤttlichen Weſen find nicht drei un— 
„terſchiedene Perfonen. Chrifius hat erſt angefan⸗ 
»gen zu ſeyn, als ihn Maria empfangen hat. Die 
„Welt iſt nicht aus nichts geſchaffen, ſondern aus 
„Gott gefloſſen. Gute Engel find von Gott aus— 
»gefandte Boten oder Seelen ſeligverſtorbener Mens 
„hen. Die Teufel hingegen find-böfe Menſchen. 
„Gott erbarmet ſich nad) feinem ewigen Rathſchluß 
„einiger Menſchen, andere aber verhaͤrtet und ver⸗ 

‚nflodet er. Die Bekehrung eines Menſchen iſt, 
„wenn Gott zu einem gewiſſen Zeitpunct ſich 
„feinem Auserwäßlten offenbahre. Uebrigeng hal 
„ten Heinrich Janſſen und feine Anhänger nicht : 
„viel vom Gebete, fondern rühmen ſich göttlicher 
„Offenbarung, predigen eine allgemeine zufünftige 
»Defehrung , und ziehen auf das Predigtamt und 
„die Kitchen » Anftalt los (g).“ Man fieher bieraus, 
daß Heinrich Janſſen theils aug der Quelle der Piea 
tiſten gefchöpfee (h), theils aber auch fich fein eigen 
— 62... Cpflem 

. (8) Kurze Fragen aus der Rirchenhifforie nach ber 
Methode Huͤbners Zweite Fortſetzung, h. 1299, 
(h) Dies gehet noch mehr aus dem Emder Coͤtual⸗ 

Protocoll von 2 Junii 1739 herdor. Hy heft 
ſſinadelyk gefprooken var de Predik dient, be- 
zonder van onbekesrde Lecraren, dat die geen 

Ä Waar- | 
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1740Syſtem gebildet habe. Der Emder Coͤtus foderte 
ihn 1739 einige mal vor ſich, konnte aber nichts 
mit ihm anfangen. Wie fid) feine dehre immer weis _ 
ter ausbreitete (1), berichtete der Coͤtus an den Fuͤr⸗ 
fin. Der Fuͤrſt befahl dem Coͤtus, den Heinrich 
Janſſen nochma's vorzunehmen, und ihn von feiner 
Sgrriehre zurück zu führen. Wie er fid) aber erfläre 

te, daß er von feiner Meinung nicht abgehen koͤnn⸗ 
te, fo follte er nad) einer Sentenz vom Jul. 1740 

das fand räumen. Er ließ ſich durch dieſes Urtheil 
nicht anfechten, blieb in feinem Dorfe und lehrte 
und predigte, wievorhin. Hierauf wurde er ergrife 
fen, eirigeichiffer und nach Gröningerland gebracht. 
Bald nachher fand er fich unter dem Vorwand wies 
der ein, Gott habe ihm feinen Beruf gegeben, außer 
Dftfriestand zu ehren. Endlich wurde er wieder 

⸗ 

aufgeholet, und nach Groͤningen gebracht. Dort 
endigte er nach einigen Jahren ſein Leben in dem 
Zuchthauſe Die Zahl ſeiner Proſelyten ſoll ſich 
auf einige Hundert erſtrecket haben (k). Noch bis 
auf dieſe Stunde iſt ſeine Secte nicht voͤllig ausge⸗ 
ſtorben. Einer der erſten Diſcipeln des Heinrich 
Janſſen war ein Bauer in Wirdum Abbe Gerdes. 
Der Prediger des Orts Menkema weigerte ſich, auch 
nach erlaſſenem fuͤrſtlichen Befehl, deſſen Kind zu 
taufen, und bezog ſich auf die Grundgefege der refor⸗ 
mirten Religion. Der Fürft foderte Hierauf ein’ 

| Dutochten von dem Emder Coͤtus. Alle Glieder 
waren 

Woarheid kunnen — noch eenige Kentee- 
kenen van Gnade voordragen, dus andre afraden 
van de middelen. Emder Acten. 

(i) Dum Virus fuum undequaque fpargat in regione 
nuſtra prorfus blaspheme, Protoc. Coet, 3. May 
‚1740 — 

(k) Kurze Fragen L. c. und Emder Acten. 

f 
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waren zwar einftimmend der Meinung, daB ein1740 
Kind von einem Keger , ber öffentlid) die Dreiein 
beit abläugnete, nicht von einem reformirten Predis 
‚ger getaufet werden koͤnnte; doch hielten einige Glie— 
der davor, daß der Prediger ohne Verlegung feines 
Gemiffens in dem vorliegenden Fall dag Kind mohl 
taufen fönnte, weil die Großmutter, eine untadel. 
bafte Frau, ſich erboten hatte, die Stelle ber Eltern 
zu vertreten, und das Kind zu erziehen. Die Ma 
joritäe wollte aber diefe Ausnahme von der Regel 
nicht: gelten laſſen, und fo blieb das Kind ungetaus 
ſet. Mac einigen Monaten gab aber der Cörug, 
um ein größeres Uebel vorzubeugen, die Taufhandr 
lung zu (I) Pe 

* 

F 6, 3. | 

Ein andrer Mann, der zwar Fein folcher Schwär« 
mer war, wie der fange Heinrich, machte in Ofte 
friesland wegen feiner heterodoxen Lehrſaͤtze vieles 
Auffehen. Dieſer war der Magilter Johann Joa⸗ 
him Roͤling. Er war eines Predigers Cohn aus 
Dornum, und 1705 gebohren. Mir der Mogiſter⸗ 
Würde befleider, fam er. von der jenaifcyen Acades . 
mie nad) Oſtfriesland zurück, wurde «732 Prediger 
zu Pogum, und in dem folgenden jahre zu Bin— 
gum. Hier breitete er feine focinifche oder eigent⸗ 
lich unitarifche Lehre öffentlidy aus. Hieruͤber ges 
rieth er in Inquiſition, und wurde von dem jürftli- 
en: 3 den“ 

di) Coetus iudicat, dictae fententiae — dem erften 
Gutachten — effe inhaerendum, aft iam in calu 
infantis praefcripti ob rationes fonticas conceden- 
dum baptismum, five concedi poſſe autumant fra- 

_ tres unanimes, quo minus nempe periculum evite- 
tur. Protoc, Coetuale de 1741, 
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1740chen Confiftorio im San. 1738 vorerſt fuspendiret, 

Daß er in Bingum einen ftarfen Anhang gehabt, 
und ſehr beliebt geweſen, ift ſchon daraus abzunehe 
men, daß die Gemeine die Aufhebung der Euspen« 
fion bei dem Confiftorio im Jun deſſelben Jahres 
nachgeſuchet hatte. Unterdeſſen waren die Inqui⸗ 
ſitions / Acten an die theologiſche und iuriſtiſche Fa⸗ 

cultaͤt in Jena verſandt. Nach der hierauf erfolgten 
Sentenz wurde es zwar bei der Suepenfion gelafe. 

fen; indeſſen follte er noch nicht als Keßer feines 
Dienftes völlig entfeget, fondern vorher von Sad): 
Fundigen Theologen geprüfet werden, ob er feine 
Meinung etwa geändert haben möchte? Wie ihn 
hierauf der Generalſuperintendent Lindhammer (m), 
der Hofprediger Bertram, und der Pridiger Gofe 
fel (n) vornahmen, fo zog er feine Lehrſaͤtze zuruͤck, 

gab 
(m) Johann Ludwig Lindhammer war ein Sohn ek 

nes Predigers im Sulzbachiſchen. Er war ge⸗ 
bohren 1689... Von 1715 arbeitete er mit Ram⸗ 
bay an der Harmonie der Evangeliften, 1720 
wurde er Prediger bei den Gens d' Armes in 
Berlin, 1725 Prediger in. Halle, und nach dem 

Tode des Generalfuperintendenten Coldewey 1730 
Generalſuperintendent über Oſtfriesland und Har⸗ 
lingerland, Oberhofprediger und Conſiſtortalrath. 
Er erreichte 82 Jahre, und ſtarb 1771. Von ihm 
und feinen Schriften f. Reershem. Luth. Pred. 

. Denfmal, p 95. ’ - 
(n) Andreas Arnold Goffel war eines Predigers 

Sohn aus Efeng, gebohren 1700. 1723 wurde 
er Prediger zu Werdum ‚1730 Prediger an der 
Stadtkirche zu Aurich, -1741  Hofprebiger und 
Confiftorialrath, und nach des Fürften Tode wie— 
der Stadtprediger in Aurich und Conſiſtorlalrath. 
Er flarb 1770. „Seine Echriften find von 
Reershem. angeführee. Luther. Pred. Denkmal, 
P. 98. | vr 

\ * 
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gab fie für Anfechtung des Teufels aus, und beharr 1748 
te Dabei während der ganzen Inquiſition. Symmits 

telſt wurden die Acten weiter nach Roſtock verſandt. | 
Much dem von der Facultät eingeholten Gutachten, 
follte er zufolge der Sentenz vom 17. Yan. 1740 
feines Predigerdienftes völlig entjeget, aus dem geiſt⸗ 
lichen Orden ausgefioßen und des Landes verwiefen 
werden. In der Nevijions + Inſtanz wurde diefeg 
Urtheil am 4: Sul. 1741 dahin gemildert, daß er 

von der Landes⸗ Verweiſung en bleiben ,. in⸗ 
deffen fich ruhig verhalten follte. Nun erft wurde 
die erledigte Stelle in Bingum befeget, Er ließ 
ſich Hierauferft in Dornumumd dann in Neffe nieder, _ 
and lebte von einem Kram. Winkel (0). Wie er 
fi) unter Koͤnigl. Negierung von neuen geruͤhret und 
eine unitariſche Genieine ſtiften wollen, wird in dem 
ſolgenden Bande — Ar 187% 

— EZ ur Ye 
2 Dee Magiſtrat in Emden hatte auch mit den 
Predigern diefer ‚Stadt feine liebe Noch. Sie 

wollten gar zu gerne mit-regieren. Dem Prediger 
Johann Chriſtoph Brucherus behagten nicht ſo 
recht einige Verfuͤgungen des Magiſtrats. Es ge⸗ 
ſiel ihm, heftig von der Canzel auf den Magiſtrat 
los zuztehen. Er. wurde hierauf auf das Rathhaus 
vorgefodert, und erhielt eine ſcharfe Weiſung. Sein 
hitziger Kopf verleitete ihn aber, nochmals den Ma⸗ 
giſtrat von der Canzel anzugreifen. Dadurch zog 
er ſich eine ihm auſerlegte Geld-Buße zu, die er 
den Armen auszahlen mufter Dies verdroß feinen 
Eoflegen Gerhard Swarte. Diefer hielt ihm im 
der Kirche eine Öffentliche Apologie, worinn er fein 

4 Dart 
„m Regier. Aeten. 
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1740 Benehmen eifrig vertheidigte. Auch dieſer muſte 
| darüber auf das Kathhaus, mo ihm feine Unvorfich- 

tigkeit in ernfthaften Ausdrücken vorgehalten. wurde, 
‚Dies wurmte den dritten Prediger Johann Hein 
rich Janſſonius, der ſich wieder feiner beiden gedex - 
muͤthigten Collegen annahm. In einer am 21. 
December gehaltenen Predigt, druͤckte er fid) unser 
:andern fo aus: „Nu moet ick voort laaft noch‘ de 
„Vryheid gebrüiken oufe Machten an. te fpreken, 
„Ik hadde voorgenomen in’t eerfte hier van geheel _ 
'„te,fwygen, om doch, op allerlei Wyzete arbei. 
„den op Vreedzamheid; msar'nu. konnen wy 
„niet [wygen, naar dat op’t niew twe van onfe 
„Amptgenoten opentlyk'zyn angetaft. Ik moet 
‘„dit openbaer voor de ganze Gemeinte zeggen, 
om de. op te. wecken uit den Slaap, en te roe- 

„pen: t'is hoog Tydt om hier. eindelyk te ont- 
„waken en wacker te worden, daar des Heeren 
„Boden Smaatheyd wordangedaan, und dann fere 

‚net: „Hoort dan ghy Richters der Aarde : warooın 
„woeden de Heydenen, en bedenken de Volcken 
„Ydelheyd! .Die in den Heemel woont zal lachen, 
„Zekerlyk de Heere zal ze:bespotten. Neem 
„doch ter Oren en bandelt verftandelyk, Ver- 
„needert UE voor den Heere en doet Belydenis, 
„Geft Godt de Eere mischien zult ghy verbor- 
„gen worden in den Dag des Quaats. Laat U 
„dan tügtigen en küffet den Zone, dat hy niet en» 

.  „torne,“ — Nun wollte der Magiſtrat ernſthaf⸗ 
tere Maasregeln wider diefen ungeftümen Prediger 
‚ treffen, das Gonfiftorium in Emden legte ſich aber 
in dag Mittel, und bewog den Magiſtrat zur Ges 
lindigkeit. Mit einer mündlichen Abbitte und Be 
zeugung feiner Reue Fam der Prediger Yanffonius 
ſrey. Er muß es aber nachher noch wohl ärger * 

| made 



VBrierter Abfehmitt: "og 
macht haben, weil er 1745: feines Dienftes entlaf 2745 
fen :wurde (p). Et Be; 

| En un 7 — 
Zwiſchen ben Ständen und dem kaiſerl. Ober⸗ 
ften von Neſſelrode genannt Hugenport herrfchte ſchon 
lange kein gutes Bernehmen, Die Stände beſchwer⸗ 
ten fich befonderg darüber, daß der Oberfte liederkis 
bes Gefindel, Delinquenten und Zigeuner aufnahm; 

ſchlechte Mannszucht hielt, und auch folchen Leuten 
Militaͤrpaͤſſe ertheilte, die keine wuͤrkliche Dienſte 
thaten. Noch empfindlicher war es ihnen, daß.der 
Oberſte Dis Auguſt 1741 an Möntirungs: Geldern 
13644 Rthl. aus der Landescaſſe gezogen, und dar 
zu nur 3500 Rthl. verwendet. hatte, Sie hielten 
Davor, daß fie nad) Abfterben des Kaiſers das Zwi⸗ 
ſchen · Reich nutzen muͤſten, um fich des Oberften zu 
entledigen. Sie entſchloſſen ſich, die Salvegarde 
eingehen zu laſſen. Ihre Gruͤnde waren folgende: 
Nie, ſagten ſie, waͤre es die Intention des Kaiſers 
geweſen, daß die Solve⸗-Garde eine ewige faltdeg 
Landes feyn jollte. Da die Empörung der Neniten 
ten in dem Lande laͤngſtens gedämpfer wäre: fo wuͤr⸗ 

‚ de.nunmıbr Die Salve» Garde unnuͤtz und überflüffig 
feyn, und fönnten die Werpflegungs » Gelder zu 
Ausgaben verwendet werden, Die dem Sande weit er⸗ 
ſprieß icher waͤren. Ohnedem hielten fie eine Faiferl. 
‚Salve, Garde, zufolge des $. 18. der Artifel- Briefe 
der Kaifer Ferdinands und feopolds, mit dem Tode 
eines Kaiſers erloſchen. Wenigſtens hielten fie fich 
auf alle Faͤlle zu einer Reduction beredhtiget, indem 
fie 1727 ſich die Wermehrung der Salve- Garde un, 
ter der ausdrücklichen Bedingung gefallen laffen, 
u? | 5 baß, 

x 

(p) Emder Acten. 
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»?43daß, wenn; die Gefahr für eine Fünftige Empörung 
überftanden,, die Zahl der Salve» Garde verringert 
werben follte. Nicht fo dachte ver Fuͤrſt. Er ließ 
ben gehorfamen Ständen vorftellen, daß man ſich, 
wenn fie aufihren Vorſatz beharrten, neuen Thärlich« 
keiten der Stade Emden bloß ftellen würbe, und das _ 

durch die. Aufhebung der Sequeftration der Herrlich 
fetten leicht bewuͤrket werden koͤnnte. Der fehlimmfte 
Umftand wäre noch, wenn der Oberſte fi) an eines 
ber beiden Vicariat ⸗ Gerichte wenden würde, und 
mon alsdenn vielleicht gezwungen werden follte, ent“ 

. wöder das fächfifche oder: rheiniſche Wicarlat anzuere 
‘ feniien, da doch Oſtfriesland fich bisher in dem Bes 
fi6 Der Exemtion von dem Bitariate befunden- hättes 
Die Stände fahen: nun wohl ein, daß die völlige 
Abſchaffung der Salve: Barde ſchlimme Folgen has 
ben könnte, daher entſchloſſen fie ſich, ſie ſo zu 
ſchwaͤchen, daß nur bloß der Schatten uͤberbleiben 
ſollte. Sie liegen: die eine Compagnie woͤllig einge⸗ 
hen, und reducirten die andere auf die Haͤlſte, oder 
auf 50 Mann. Zu deren Verpflegung ſetzten fie 
monatlich 462 Rthlr. 14 Schl. 10 Wpf. aus. Sie 
machten unverzuͤglich dem Oberſten Hugenport die⸗ 
fen ihren Entſchluß bekannt, und fuͤgten, um felbi« 
gem Nachdruck zu geben, Hinzu, daß fie nur bis: 
Ausgang Auguſt die gewöhnlichen Verpflegungsgek 
der entrichten, vom Sept. an aber nur monarlic) 
462 Rthlr. auszahlen würden. Dadurch geriech 
der Dberfte in Die größte Werlegenheit, Er erfuchte 
den Färften, nur vorerft, bis er gehörigen Orts 
Verhaltungs » Ordre- eingezogen, eine interimiftis 
ſche Verfügung ‚auf den vorigen Fuß zu treffen, das 
mit feine Leute nicht auseinander: liefen. Die dess 
halb veranlafite fürfttiche Propofirion fand aber niche 

den geringften Eindrucd bei den Ständen. = | 
. er» 
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Oberſte beſchwerte ſich hierauf bei dem Vicariats 1,45 
Hofe in Dresden und brachte unter. degr2 7. Detober er. 
ein Reſcript an den Fürften aus.. Hierin ward dem 
Fürften aufgegeben, ſchleunig zu berichten welche 
DBewandniß es mit Der in Oſtfriesland liegenden kai⸗ 
ferlichen Salve. Garde habe... Zugleich wurde dem 
Jürgen aufgegeben,, ‚die Veranſtanung zu treffen, 
die Salve: Garde in dem Stande zu Jaffen, morin 
fie bei dem Abſterben des Kaijers gewefen, denn 
das Vicariat könnte nicht.abfehen, wie die Stände - 
fid) ermaͤchtigen könnten, eine unter Faiferlicher Au» 
torität getroffene Anordnung eigenmaͤchtig abzuſtel⸗ 
len. Um das ſaͤchſiſche Vicariat nicht anzuerkennen, 
wurde dieſe Sache bis zur neuen Kaiſer « Wahl 
verfchleppet. Wie Carl VII im Januar 1743; den 
kaiſerlichen Thron beitiegen hatte, beſchaͤſtigte ihn 
‚der ſchwere oefterreichifche Erbfolge Krieg fo, doß 
er ſich wenig um Oſtfriesland befümmern Eonnte, 
Erft unter Dem 27. September erfolgte auf die wies 
derholte Beſchwerden des Dberften ein kaiſerliches 
Reſcript. Hierinn wurde dem Fürften anbefohlen, 
dem Oberſten, befjen Korps durch den fo lange zu. 
rücfgehaltenen Spid in den Eläglichiten Zuftand ge⸗ 
rathen war, die wuͤrkliche Befriedigung durch die 
ſchleunigſten Mittel angedeihen zu lafen. Dieſem faie 

 ferlichen Reſcripte ohnerachtet, beftander-die Stän« 
de auf die Kecuction,. zahlten nur. monatlid) 462 
Kehle. aus, und ließen dem Koifer ihre. Berantwor« 
tung einreichen., Dadurch verzog fich diefe Sache 
-bis zu. dem Abfterben des Fürften, mit deffen Tode 
bei der Succeffions » Veränderung die Salve- Gaw 
de aufbörte. (q) 

“eg $. 6. 

(q) Landſchaftliche Acten. 
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1741-- Eine Eriminals Sacdye machte ein großes Aufe 
ſehen in dieſer Provinz. Ein brutaler Kerl aus der 

Herrlichkeit Dornum, Weyert Wilms, gewöhnlich 
Knur genannt, vermundere im Juni 1741 erfi auf 
der Heerſtraße mit einem Mefler einen Mann, und 
‚anderthalb Stunden nachher, einen andern in einen 
Wirthshauſe. Erſter überlebte feine Wunde nur vier 

. "Stunden, und legter ftarb acht Tage nachher. Er 
wurde in der. Herrlichfeit Dornum ergriffen. . Der 
Gerichtsverwalter, Doctor Eyels inftruirte den In⸗ 
quiſitions ⸗ Proc, und verfandte die geſchloſſenen 
Aeten nach Rinteln, Die dortige Yuriften Facul⸗ 
tät erfannte am 15. December, daß der Inquiſit 
'mit dem Schwerte vom Leben zum Tode zu bringen, 
und fein Körper auf das. Rad zu flechten ſey. Wie 
"hierauf der Gerichtsverwalter Vorkehrungen zur Eres 
cution traf, wandte fich der Defenfor des nquifle 
«ten an den Fürften, und bach, da er ſowohl bei 
den Zormalien als Materialien des Proceffes Maͤn⸗ 
‚gel vorzufinden glaubte, un Avocation der Acten 
und um eine Inhibition, nicht mit der Eprenrion 
fortzufahren. Die fuͤrſtliche Canzellei foderte am 
22. Januar 1742 einen Bericht von dem Gerichts⸗ 
Werwalter, und unterſaate ihm bei 200° Gold» 
"Gilden Strafe, mit der Errcution bis zu Austrag 
der Sache Anftand zu nehmen. Won diefer Inhi⸗ 
bition appellirtte der Gerichtsverwalter an das 
Reichs · Cammer · Gericht zu Weglar. Unterdeffen 

requirirte er den Magiftrat in Emden, um durd) 

den dortigen Scharfrichter die Erecution verrichten 
zu laffen. Der Scharfrichrer ‚fand ſich wuͤrklich in 
Dornum ein um mit dem Gerichts» Verwalter ſich 
vorläufig über die Execution zubefprechen. Wie der 

Fuͤrſt diefes erfuhr, ließ ’er am 7. Februar es in 
or⸗ 
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Dornum anmefenden Scharfrichter bei Pranger:1744 
Sirafe unterfagen, mit der. Erecution wider den 
Weyert Wilms zu verfahren. Ich kann nicht ums 
bin, hiebei anzumerfen,. wie forgfältig die fürftlie 
che Canjellei die Wuͤrde und Gerechtſame des Fuͤr⸗ 
ſten in Abſicht der Titulatur gegen den Scharfrichter 
aufrecht zu erhalten geſuchet habe In dem Man—⸗ 

date an den Scharfrichter war der ſelbe Ihr genannt. 
Dieſer Fehler wurde erſt ein halbes Jahr nachher 
bemerket. Solchen zu verbeſſern wurde folgende 
ausgefertigte Angabe in der Canzellei am 2. Auguſt 
publiciret, und angeſchlagen: „Wird der in Der 
„Ausfertigung begangene Irthum, da der Scharfe 
„richter Ihr anſtatt Du genannt worden, hiemit von 
„Gerichtswegen wieder aufgehoben, undfollen, wie 
„fonit bishero, alfo auch finftig, die Scharfrichter 
„nach Anleitung des 98 Artikels der peinlichen Hals« 
„gerichts» Ordnung gedußet werden.“ Doch dieſes 
im Worbeigehen. Eine Anzeige des Defenfors, wora 
nach diefer vermutbere, daß der Scharfrichter die 
Erecution durch feine Knechte verrichten laffen‘würs 

de, veranlaßte die Canzellei fich des Abends fpäc zu 
verlammlen. Sie erließ ein Mandat an den Echarfe 
richter, wornad) ihm unter der naͤhmlichen Strafe 
verboten wurde, den Delinquenten aud) nicht durch 
feine Knechte hinrichten zu laſſen. Ein neues Ges 
rücht, daß aller dieſer Verfügungen ohnerachtet die 
Erecution ſchleunig vollzogen werden follte, bewuͤrk⸗ 
te ein Mandat an fammtliche Eingefeffene der Herr 
lichfeit Dornum, daß ſich Feiner bei 1000 Golds 
Bilden Strafe unterfargen follte, der Erecution 
beizumohnen. Der Motarius Wilde wurde requiri⸗ 
ret, bie fämmtlichen Eingefeffene durch Glockenſchlag 
zu verfommien, und ihnen diefen fürftlichen Befchl 
befannt zu machen. Schon des Morgens am 8. 

Februar 
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7742 Februar gleich nach fünf Uhr mar diefe Inhibition, 
und die Kequifition an den Notarius wie aud) ein 

‚gefchärftes Reſcript an den Gerichts. Verwalter ers 
pediret. Die Herren Raͤthe werden alfo eine Furze 
Mache gehabt haben. Wie der Motarius fich in 
Dornum einfand, - infinuirte er das Nefeript dem 
Gerichts Verwalter. Diefer nahm zwar das Ne 
feript an, proteftirte aber wider den Glockenſchlag, 
indeffen erlaubte er dem Notarius, daf er das Mans 
dat in den Wirthshäufern befanne machen koͤnnte. 
Bon dieſem ganzen Vorgang berichtete der Gerichts⸗ 
Bermwalter an feinen Herrn, ben Befißer der Herr- 
lichfeit, Eberhard Friedrid) von Walbrun, welcher 
als Würtenbergifcher Comitial » Gefandter damals 

An Regensburg anwefend war. Diefer befchwerte 
fih) im April bei dem Reichshofrath wider den Füre 
ften über die Beeinträchtigung feiner Criminal⸗Ju⸗ 
risdietion. Er deducirte feine Gerechtfame aus dem 
Emder Landtagsſchluß von 1618, dem ofterhufifchen 
Accord, den Eoncordaten, und dem Hagiſchen Vera 
gleich von 1662. Dagegen bezog fich der Fürft auf 
die kaiſerliche Nefolution von 1597, auf den Huldi⸗ 
Hungs » Eid’ der Ritterſchaft, und vorzüglich auf die 
Zerritoriat» Superiorität. Am mehreſten befrens 
dete es ihn, daß man ihm die Befugfamfeit, auf 
Mullitäts; Duerelen und Klagen über denegirte oder 
verzögerte Juſtiz in bürgerlichen und peinlichen Fäls 

len oberrichterliche Verfügungen zu treffen, ftreitig 
machen wollte, So meirläufig als hitzig wurde von 

beiden Seiten diefe Streitfache durchgeſetzet. Wie, 
mun auch die Inquiſitions, Acten dem Reichshof⸗ 
rath eingefandt waren; fo erfolgte unter dem 1. 

- März 1743 ein faiferliches Decret. Darnach wurs 
‘den, weil bei dem nquifitions» Procefle Feine Nullis 

täten vorgefunden waren, und In quift ſelbſt 
oo. + v ' af 
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That eingeſtanden Harte, die Inhibitionen wiederi742 
aufgehoben. Nun füumte der Berichtsverwaltr. 

nicht, den Inquiſuen hinrichten zu laſſen (1). Die 
fer Gerichts verwalter Dockor Eyels ſcheint ein rede 
ter Starrkopf geweſen zu ſeyn. Eine unter dem 
20, November 174: erlaffene Trauer» Verordnung, 
und eine andere Verordnung vom 20, April 1742 
wegen Unterhaltung verarniter- Perfonen waren in 
dem ganzen Sande publicire. Mur der Docter Eye 
bes wollte die Publication dieſer Verordnungen d 

der Herrlichfeie Dotnum nicht zugeben, Beide 
Verordnungen waren auf öffentlichem $andrage zmin | 
fehen dem Fürften und den Ständen: verabredet. 
Weil nun der Freiherr von Walbrun nicht zu dem 
gehorfamen Ständen gehörte, alfo auch nicht zu den 
Landtagen zugelaflen wurde; fo mag vielleicht diefes 

den Öerichtsverwalter veranlaſſet Haben, fic wider 
die Publication’ diefer Verordnungen zu fperren. 
Der Fuͤrſt gab hierauf einem: Notario auf, unter 
Deckung eines Commando beide Verordnungen in 
Dornum zu publieiren und zu aifigiren. Wieder 

Notarius mit dem: Commando in Dornum erjchien, 
farid er den Thurm verſchloſſen. Da er die Thüre 
nicht “fprengen , ind die Eingeſeſſene durch Glocken⸗ 
ſchlag nicht -vertammien  Fonnte, -publicirte er die 
Verordnung auf dem Kirchhofe und theilte einige 
Eremptere den zuſammen gelatrfenen Leuten ‘aus, 
Wegen der aufgegangenen Koſten fies der Notarius 
den: Gerichtsverwalter durch den Unterofficier und ' 

die Soldaten erccutiren. Der Serichtsverwalter 
hatte ſchon einen andern Notarium bei der Hand, 
und ließ durch diefen wider diefes Berfabren protes 

ſtiren und an den Reichshofrath appelliren. Da der 
# | | ke Unter« 
(1) Negierungs » Herten. | 
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1742Unterofficier ſich durch Proteſtiren und Appelliren nicht 

ſtoͤren ließ, und die gepfaͤndeten Sachen mit. ſich 
nahm; ſo muſte der Gerichtsverwalter ſich durch 

Zahlung der Gebuͤhren zur Einlöjung anſchicken (). 

§. 7. 

Die gehorſamen Staͤnde hatten ſich wider die 
Eroͤfnung der kaiſerlichen Commiſſion lange gefiraus 

bet, nad) der Eroͤfnung derſelben das Vergleichs— 

geſchaͤfte aufgehalten, , und nachher der Ergänzung 

der erloſchenen Commiſſion entgegen  geatbeiter, 

Aber auch die Emder, die fid) doch jo fehr nach der 

kaiſetlichen Commiffion gefehnet, und eine guͤtliche 

Abſtellung der Irrungen gewuͤnſchet hatten, ließen 

ſich auch nicht mehr die Erneuerung der Commiſſion 

angelegen ſeyn. Denn ſie ſahen es voraus, daß, ſo 

lange die gehorſamen Stände nicht von dem’ Ver⸗ 

gleichsgeſchaͤſte entfernet würden, nie eine Ausſoͤh⸗ 

nung zu Stande fommen, und nie die Gravamına 

gehoben werden koͤnnten. Dielängft in Emden nies 

dergefegte geheime Deputation war gleid) nach dem 

Anfterben des Kaifers zufammen getreten. Sie hate 

te davor gehalten, daß, Da bei allem commiſſariſchen 

Verfahren nach der damaligen ‚Lage nichts heraus 

kommen fonnte, man einen andern Weg einfchlae 

gen müffe. Sie richtere nun. ihr. Auge auf Hola 

land, und trug einem irer Mitglieder auf, bei 

dem Greifier. Fagel febriftlich-anzuftagen, ob Em« 

- den und die gravaminirenden Stände ſich auf eine: 

ehätige ſtaatiſche Hülfe zur Handhabung der garane 

tirten Verträge verlaffen könnte? Won dem Greifter 

gieng auf dieſes erlajjene Schreiben; gar Feine Ant⸗ 

wort ein. Wie nun bald darauf der Emder Agent 
| in 

| (5) gandf chaftl. Acten. 
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in Haag fchrieb, daß die Generalftaaten, wie erı742 
aus fichern Umftänden vermuthete, fich mit den: oft- 
friefifhen Angelegenheiten mit erforderlichem Nach⸗ I 
druck nicht befaſſen würden; fo wurden die Depu⸗ 
tirten ſchluͤſſig, fid) an den König von Preußen zu 
wenden. Indeſſen fanden fie gut, vorher unmits 
telbar den Generalftanten zu berichten, daf der ges 
genwärtige Nothftand fie zwaͤnge, um einmal aus 
ihrem Elende erlöfee zu werden, anderwaͤrts ihre 
Zuflucht zu nehmen... Dabei fegten fie voraus, daß 
Ihro Hocdhmögenden diefen ihren Echritt nicht un» 
günftig aufnehmen würden. Da nun hierauf feine 
Antwort einging; fo folgerten fie daraus eine ftills 

ſchweigende Zuftimmung. .. Sie eröfneten nun dem 
-  Niederrheinifch» Weftppälifchen Kreis: Directoriaf« 

tath Homfeld, daß fie ſich entſchloſſen hätten, fich 
mit dem Könige von Preußen in Tractaten einzus 
laſſen, doch unter der Vorbedingung, daß vie Gas 
rantie der Öeneralftaaten und deren Beſotzungsrecht 
dadurch auf feine Weile gekraͤnkt werden ſollte. Auf 
den hieruͤber von dem Directorialrath Homfeld an 
den Koͤnig abgeſtatteten Bericht, erhielt dieſer un⸗ 

ter dem 18 März 1741 eine koͤnigliche Vollmacht, 
um fomohl'über das koͤnigl. Intereſſe bei Dftfriege 
land, und über die förmliche Anerkennung der koͤ⸗ 
nigl. Anmwartfchaft, als auch über die Abftellung der. , 
vorfchwebenden Sandes» Differenzen, und. infonders: 
beit über die Sicherftellung der Stadt Emden bei 
ihren Rechten. und Freiheiten, jedoch unter Vorbe— 
halt der koͤnigl. Ratification, eine ſchickliche Con— 
vention mit den Emdern zu treffen. Hierauf wurs 
den die Tractaten zwifchen dem Kreis: Directorials 
rath Homfeld an der einen Seite, und dem Büre 
germeifter, Wermelskirchen, dem Bierziger, Präfes 
von Wingen und dem Syndicus ze Altena an der 

Oſifr. Befch. 8. B. ans 
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2174 zandern Seite, ungefäumt eröftiet: Wie biefe Trae⸗ 

‚taten wider Vermuthen fid) in die Laͤnge jogen; fo 
festen die Deputirten ein Mißtrouen auf den Direc, 
torialrath Homfeld, und gaben ihm felbft niche un⸗ 
deutlich zu verſtehen, daß ſie nur ihm allein dieſen 
Verzug zur Laſt legen koͤnnten. Ihnen ſelbſt, den De⸗ 
putirten, war bei dieſen Tractaten nicht wohl zu 
Muthe. Sie drangen in ihn, ihnen fie ihre Pers 
fonen ein fönigl. Protectorium auf den Fall zu wir« 

ſchaffen, wenn Die Tractaten ficy zerfchlagen follten. 
Ein ſolches Protectorium hielten fie um fo viel noͤ⸗ 
thiger , weil das ganze Gefchäfte heimlich betrieben 
wurde, und fie dazu Feine beiondere Vollmacht von 
dem Magiftrae und den vierzigern hatten. So 

1783 ſtand diefe Sache bis 1743 hin, wie der Mitdepus 
tirte, Bürgermeifter Wermelsfirchen ftarb. Def- 
fen” Stelle in diefer Separatcommilfion wurde nun 
zwar wieder durch den Bürgermeifter Pennneborg 
beſetzt, allein die Deputirten trauten ſich nun nicht 
mehr in dieſer Sache für ſich Fortſchritte zu machen, 
und fie zum Schluß zu bringen. Sie hielten’ ee; 
um fid) demnächft. feiner Werantwortung bey tem 
Könige und der - Stadt auszufegen, zutraͤglich, 
mit offenen Thüren zu handeln, Sie ftellten da« 
ber dem Magiſtrat und den Vierzigern bei der 
fricifchen Sage der Stadt die Nothwendigkeit vor, 
mit dem Könige von Preußen eine -Convention 
zu treffen, und zeigten dabei an, daß fie zur Eine 
leitung der Tractaten bereits den Anfang gemachee 
hätten. Hierauf erhielten fie im Auguft eine unbe« 

dingte Vollmacht, die Tractaten mir dem koͤnigl. 
Bevollmaͤchtigten Homfeld zum Schluß zu brin⸗ 
gen. So wie die Tractaten nun faft zur Reife‘ 
gediehen waren, fuchte die Commiffion an, nad): 
einen engern Ausfchuß anzuordnen, dem fie den‘ 

* — — Gang ” — 
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Gang ber bisherigen Geſchaͤfte vorlegen, und mit1?44 
dem fie vor dem Schluß darüber Ruͤckſprache neh» 
men fönnten. Diefe im Febr. 1744 nieberge'eßte 
Deputation beftand aus vier Gliedern des Magi« 
firats, und vier Vierzigern. Nun wurde eifrig 
an der Convention gearbeiter. ‚Sie fam baid zu 
Stande, "und wurde nad ausaewechfelten Wolls 

' machten von dem Directorialrarh Sebaftian An 
ton Homfeld als’ koͤnigl. Bevollmächtigter und dann 
von dem Buͤrgermeiſter Penneborg, dem Syndicus 
von Altona, und dem VBierzigers Präfes Enno 
Paul von Wingen am 11. März unterfchrieben. 
Die Fönigl. Ratification erfolgte am 10. April (t), 

$, 8. 

Die Hauptſtellen aus dieſer ſo merkwuͤrdigen 
Convention ſind folgende. §. I. „Zufoͤrderſt haben 
„Buͤrgermeiſter und Rath, ſammt den Deputirten 
„der Buͤrgerſchaft oder den Vierzigern nachfolgens 
„de befondere Agnirionsacte des Pönigl. Succeijtongs 
„rechtee ausgeftellee, welche fo lautet: Mir Buͤr. 
»germeifter, Spndicus und Rathsherrn, fanımt don 
» Deputirten der Bürgerfchaft over dem Collegio der 
„Vierziger diefer Stadt Emden urfunden, beken— 
„nen und deelariven biedurch wiſſentlich und wohl⸗ 
„bedaͤchtlich vor ung, unſere Erben und Mache 
„fommen und von megen Ddiefer ganzen. Stade 
„Emden und derfelben angehoͤrigen Herrlichkeiten, 
„daß wir insgefammt und ein jeder insbefondere 
„das Sr. Königk, Majeft. in Preußen ‚ an dem. 
»gefammten oftfriefiichen Reichslehn zuftehende 
a Succeffionsreche, wie felbiges aus weil. Kaiſers 
„Leopold dem Roͤnigl. Ehurhaufe Brandenburg 

| | an 21694 
(c Emder Acthen. 
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1744, 1694 verliehenen Erpectanzbrief herfließet, aller⸗ 
„dings vor gültig und, rechtsbeſtaͤndig Fraft dieſes 
„balten und erfennen, und in Anſehung der, na 
„dem Erdfnundsfall anzutretenden $andesregierungs 
„unter ausdrüdlichem Borbehalt aller und jeder der 
„Stadt und derer Herrlichkeiten zuftändigen Rech— 
„ten, Privilegien und Statuten annehmen. Wir, 
„verfprehen — bei wahren Worten, Treue und 
„Glauben, anftatt eines folennen Förperlichen Eides, 
„daß wenn hiernächft bei gänzlich erloͤſchenden fürftl. 
„oftfriefifchen Mannsftamm, die oſtfrieſiſchen Reichs⸗ 
„lehnen, an hoͤchſtgedachte Sr. Koͤnigl. Maj. oder 

„den alsdann regierenden König in Preußen und 
„Churfuͤrſten von Brandenburg ſich eröfnen, und 
„Ihnen heimfaller werden, Wir fammt und fon« 
„ders — Gr. Königl. Maj., oder den zu ber Zeit 
„regierenden König für den alleinigen und recht⸗ 
„mäßigen Sürften von Oſtfriesland erfennen und ans 
„nehmen, Diefelben davor refpectiren,, auch getreu 
„und hold feyn wollen, und zwar alles nach dem 
Inhalt diefer Stade Privilegien, Rechten, alten 

„Herkommen, Gewohnheiten und Gerectigfeiten, 
„wie auch zwiſchen ben oftfriefifchen Landesherren und 
„diefer Stadt aufgerichteten — unverändert zu be« 
‚„laffenden, und bey vorkommenden. Succeffionss 
„fällen — zu confirmirenden Accorden und Vertraͤ⸗ 
„gen. Diefe Agnitions» Acte fol bei Ausmwechfes 
„lung der Katificationen diefer Convention dem Dis 
„rectorialrath Homfeld eingehändiger werden. — 

6.2. Wenn nun über kurz oder lang Sr, Koͤ⸗ 
„nigl. Majeft, die oftfriefischen Reichslehen heimfals 
„len möchten — fo ift man übereingefommen, daß . 
„zur nöthigen Beſitznehmung Sr. Königl. Majeftär 
„Wappen an dem Thore der hiefigen Burg, — 
| | „ohne 
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„ohne Concurrenz eines Stadtdieners angeſchlagen, 1744 
„die dienlich geſundenen Patente aber, auf die von 
„den Fönigl. Commiffarien bei dem präfidirenden 
»DBürgermeifter geſchehene Nequifition , von einem 
„Stadtdiener unter Begleitung zweier Motarien, 
gan gewöhnliche Derter affigiret werden follen, 

»6 3. Danebſt bat man ſich von Seiten ber 
„Stadt Emden — hiedurch auf das bündigfte ane 
„heiſchig gemacht, daß, nad dem Erdfnungsfall 
„der ojtfriefifchen Neichslehne, der emdiſche Magis 
„fttat fich fofore an Sr, Koͤnigl. Majeftät oder 
„Dero Nadyfommen falvisubique privilegiis, liber- 
„tatibus et: praerogativis verpflichten, und zu dem 
„Ende den bei dem 31. Artikel der Eaiferlichen Res 
„folution von 1597 feſtgeſezten Eid — an vie koͤnigl. 
„Commiflarien vorläufig ausftelen follen. 

"24 Und wie Sr. Königl. Majeftät die 
„Commiffion ertheilen wollen, den auf den ı. San. 
„erwählten und Fünftig dergeſtalt, ohne die gering« 
Iſte Sperrung zu ermwählenden Magiftret auf: den 
»7. Jan. durch Dero verordneten Commiffarium, 
„welcher feinen Eid auf die Landesaccorde der Stadf 
„Emden zuförderft wird eingefandt haben, — con« 

- pfirmiren und nach berichtigtem Formular beeidigen 
„zu Yaffen „ oder in Entſtehung ſolcher Confirmation 
„die erwählten Perfonen nad) Anleitung der. Accor⸗ 
„de auf den gedachten wirklich unter fich geleifteren 
„Eid, anzutreten befugt feyn follen; alfo foll folche 
„Eonfirmation und Beeidigung ſowohl als die vor« 
Zlaͤufige Ausftellung des fchriftlichen Eides, im gl - 
„alsdenn das Homagial- Gefdyäfte, und die dabei 
„dorgehende folenne Eonfirmation der Stadt. Em- 
„den Privifegien — annoch nicht verfüges, werden 

H 3 ↄtoͤn⸗ 
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1744, koͤnnen, befagter Stade nicht allein unſchaͤdlich, 

„»fondern vielmehr derſelben in ihren Herrlichkeiten/ 
„Privilegien, Rechten und Gerechtigkeiten, ipfo 
»jure, ipfoque momento der an Seiten des Mas 

nslhrars geihepenen Verpflichtung, als betäigek 
» geachtet, und Des Endes verſichert feyn, daß Sr: 
„Koͤnigl. Möjeftät — es alfo achten , als wenn das 

„ganze Homagial- Geſchaͤfte und was davon depen- 
„diret, Der Landes⸗ und in [pecie der Stadt: Ver. 
„faſſung zufoige,>bereits wirklich ad effectum obli- 

»gatıonis vollzogen wäre. Ten | 

»$. 5. Inſonderheit Haben Sr. Könige, Mas 
»jeftät — denen von Emden zur Benehmung aller 
„Beſorgniß verfichern laffen, daß, feine Perfon um 
„in Ihro Könige, Majeſtaͤt hohen Nahmen — vos 
„tum et fellionem bei dem Magiſtrat zu präfendie 
„ren, demſelben zugefüget, noch jemand der Mas 
»giftratsperfonen oder der Stadt Bedienten, aug allera 
o hoͤchſter Föniglicher Autorität, außer dem ordent- 
„lichen Wege Rechtens von feinem Amte oder Bei 
odienung fuspendiret oder caffiret, — aud) in bürs 
»gerlichen Streitfachen dem Magiftrat in Adminis 
»ftration der Juſtiz — einige Hinderung gemadher, 
»fondern alleine denen etwa gravirten Partheyen ver 
„ordentlidye Weg der Appellation an das Hofgericht 
»geſtattet werden ſoll, — wie auch, daß der Juris⸗ 
„diction des Magiſtrats, durch die derſelben nicht 

‚ »unterworfene fondern davon eximirte Burg, oder 
„denjenigen, fo darin jedesmal Befehl haben wird; 
„kein Eintrag gefcheben, fondern ein Maleficant 
„oder anderer, fo bei dem Magiftrat einiger Mals 
„verfation halber oder fonften in Rechten befprochen 
„wird, feine Zuflucht dahin zu nehmen ſich unters 
fangen wolle, alsbald, auf des Magiſtrats Ber . 

Ze geh⸗ 
* 

⸗ 
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»gehren, ohnweigerlich, zur Bonfürhrung der Ju⸗. 1744 
af 13 an ihn — Bea werden folle,“ 

6, 6. — Dann haben Se. Königl. Majeft. 
zäur Bezeugung Dero allergnädigften Gemüthsnei« 
»gung ‚gegen die von Emden, für ſich und Dero: 
„fuccedirenden Nachkommen, hierdurch verbindlichſt 
„declariren laſſ n, daß die Stadt bei dem alleinigen 
»Genuß der Zoll-und Licentgelder ſowohl, als aud) 
„der von Vergleitung der in ihren Ringmauern woh⸗ 
„nenden Mennoniten und Juden herrührenGefällen — 
»Sperrung oder Eintrag gelaffen werden ſollen, jen 
„doch daß. Juden, welche außerhalb Emden im fans 
„de fi) aufhalten und etwa Handel treiben wollen, : 
„bie Vergleitung und den Schuß bei der hohen Lan 
„desobrigfeit zu. fuchen, fchuldig feyn, die in Em« 
„den wohnenden Mennoniten aber von allem an die 
„hohe Sandesobrigfeit zu gebenden Schutzgeld, nach 
„wie vor befreiet bleiben ſollen; ferner auch der Stadt 
„weder das an das offriefifche Regierhaus jährlich 
„zu erlegende Recognitionsgeld gefteigert, noch eie 
„nige andere Abgaben wider die Jandesaccorde und 
„das Herfommen, unter einigem Vorwand, “air, 
» gebürdet werden folen.« 

- Und mie nach Inhel bes 10. Artikels 
„bes — — Vergleichs uͤnd des 9 Artikels des 

„Hagiſchen Accords von 1603 wegen der übrigen 

’c 

„Stadteinfünfte, fo wenig als wegen deren Vers. 
„waltung, Verwendung und Berechnung einiger. 
„Streit vorwalten kann; fo foll es auch dabei nad) 
„derer, von Emden geſchehenen Antrag (u) fein 

4 unver⸗ 

(u).Um nämlich niemals darüber zur Verantwor⸗ 
fung gezogen, auch ihnen nicht zugemuthet wer⸗ 

den 

5 

& 
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7744 unveranderliches Bewenden haben, und die Stadt 

„tiber Das Herkommen und den bisherigen Gebrauch 
„auf feine Weife beeinträchtiget werden,“ 

_.»$ 8. Wie denn auch Er. König. Majes 
»ftät — allergnäbigft verfichern laſſen, daß der 
»Stadt Emden zur Beförderung und Unterhaltung, 

„guter bürgerlicher‘ Policey nothwendige Statute zu 
»machen, doc), daß fie des Landesherrn Hoheit und. 
»Berechtigkeit nicht ſchmaͤlern, nod) des Hoſgerichts 

Juris diction unterbrechen, Fein Eintrag gefches 
„hen, fondern diefelbe bei denen gemachten und fera 
„ner zu machenden Statuten, der kaiſerl. Kefolution 
„von 1597 gemäß allerdings geſchuͤtzet und gehand« 
»haber werden folle.“ 

9 9. Anreichend aber die denen General« 
*»Staaten aufzutragende Manutenenz, haben Se. _ 
»Kön. Majeft. nicht gefunden, daß es bermalen. 
»thunlich, desfalls etwas feltzufegen, fo lange nicht 

. „bie Herren General: Staaten Sr. Königl Majeſt. 
»oſtfrieſ. Succeffions - Recht agnosciret haben: Im 
„Fall aber fothane Agnition von denenfelben erfol« 
»get feyn wird; fo wollen Sr. Königl. Majeftär ge⸗ 
„ſchehen laffen, daß das in denen $andes » Accorden 
„etablierte Öaranties und Manutenenzrecht, nach wie 
„vorhin, in Kräften bleiben möge, 

»$. 10. — Auch haben Se, Koͤnigl. Majeſt. 
„„denen von Emden für ſich und deto Succefforen in - 
„dem ofife. Reichslehn verfichern laffen, — daß 

g „dene 

den follen, bel Ab⸗ und Einnahme der Rechnung 
einen koͤnigl Commiſſarium zuzulaſſen, oder die. 
Rechnung einer Eramination zu unterwerfen. Seo 
lautete Ihr Antrag. | 
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— Eingeſeſſen der Stadt: und — Herr. 1744 Ä 
lichkeiten, welche ſolche Fürftliche Obligationen in J 

„Haͤnden haben, woraus erſichtlich, daß die Capi-⸗ 
„talicn zur Tilgung der Lichtenſteiniſchen Schuld conz 
»irahiret, deren Bezahlung als ein onus ‚feudo in- 

ꝓoumbens angedeihen, ober ihnen ber Genuß derer 
„dafür im Beſitz habenden Unterpfänder ungeflört 
„gelaffen werden folle; wegen derjenigen Capitalien 
„aber, — fo ex allodio refundiret werden muͤſſen, — 
„derfpredien Se. Könige. Majeftät forhanen Eredie | 
„toren Ihre maͤchtige Protection, Affiftenz und Huͤl ⸗ 
‚fe angedrihen zu laflen, damit ſolche von denen 
„fürftlichen oftfriefifchen Allodial Erben ohne Weite 
»läufizfeit befriediget werden mögen, bis dahin 
„aber ihre von dem fuͤrſtl. oſtfrieſi ſchen Regierhauſe 
rechtmaͤßig erlangte und inne habende Hypotheken 

onpnicht entzogen werden follen.“ · 

„F. 11. Nebſt dem haben Sr. Koͤnigl. Maj. noch 
„weiter in Conformitaͤt des vormaligen Commercien⸗ 
„Tractats von 1683 von neuen erklaͤren laſſen, — 

„daß bei ereignenden Kriegen der Republik Holland 
„oder andermärrigen Kriegen zur See — Allerhoͤchſt⸗ 
„diejelben aller Orten, da es nöthig und dienfam, 
„Sie fid) bemühen wollen, damit die oftfriefifhen 
„Emdiſchen Schiffe, welche mit Se, Koͤnigl. Mar | 
„jeſtaͤt Paͤſſen verfehen, und Dero Flaggen führen, 

“frei und ungehindert handeln, paffiren und ar 
»Commerz treiben koͤnnen.“ — 

v§. 12. Wollen auch &. Koͤnigl. Majeſtaͤt 
„bei / Ihro Koͤnigl. Majeſtaͤt zu Daͤnnemark ſich 
„bewerben, damit ſolche emdiſche Commercianten 
„in Zoͤllen, Wifitationen der Schiffe und fonften’ 
„anderen Nationen und abfonderlih Er. Koͤnigl. 

H5 »Majeſt. 
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1544, Majeſt. Unterthanen gleich. tractiret — werben 

09. 13. Haben Sr. Koͤnigl. Majeſtaͤt denen 
zemdiſchen Commercianten allergnädigit verfpro« 

„chen, daß fie nicht allein in allen Dero Zöllen von 
„alten Warren und Kaufmaunfhaften — Diro an 
»gebohrnen Unterthanen allerdings gleich tractiret 
»werden, fonvern aud) bei denen Zöllen einige hie« 
„bei fpeciticirte Vortheile zu genießen haben follen, 

pwenn nämlid) Me den embdifchen Eingefeffenen zus 
„gehörigen Schiffe-in die Föniglichen Häfen mit koͤ⸗ 
„nigl. Seepäffen und unter Gr. König, Majeftät: 
» Pavillon fegeln werden, « | 

 »9 14. Wenn auch) die emdifhen — Schiffe, 
„welche nad) erfolgter Jandes, Succeſſion unter St, 
„Koͤnigl. Majeftät Protection und Flagge — geben, 
„von Jemand wider das Völkerrecht — turbiree 
„und angehalten werden follten: So verjprechen Sie 
„Allerhoͤchſt 10. viel möglich die wirkliche Kedreffi- 
„tung und Erjegung des Schadens zu befördern — 
„dahingegen verfprecdyen die von Emden, daß Sr. 
„Königl. Majeftät commereirenden Unterthanen in 
„der Stadt Emden eben diefelben Immunitaͤten 
„und Freiheiten, als deren Bürgern und Eingefeffe- 
„nen felbjt genießen, auch ihre Schiffe und Waa⸗ 
„ren zu aller Zeit,. jedod) vor Sonnen» Untergang. 
„und Schließung des Baums, in: Emden frei und 
„ungehindert herein und heraus gelaflen werben fol 

„fen, und mit vollfommner Sicherheit darin feyn 
‚ „and verbleiben.mögen. « u 

»$. 15. Wie denn die von Emden auch ferner 
- »vverſprechen, nicht aflein nad) den koͤnigl. Hafen in 
„der Oſtſee, ſoviel immer wird geſchehen koͤnnen, 

Kr . „ihren 
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„ihren Sande zu richten, und ihre. — 00-1744 
„hin zu dirigiren, _ fondern auch , ven Handel des 
„Magdeburgiſchen Sales in Emden, nach aller. 
„Moͤglichkoit, zu etabliren.. Richt weniger: wollen 
„alle emdifche See» Commercianten — Ihro Ma— 
„jettät Flaggen fuͤhren, und von Ihro die Dazu bes 
„nöfhigten Seepäffe nach ihrem freien Willen und 
„Gutfinden, jedoch auch), ohne Kränfung des dem - 

 „emdiichen Magiftrat nach dem Art. 27. der kaiſer⸗ 
„lichen Reſolution von 1597 zuflehenden Rechtes, 
„Seebriefe auszugeben, als welches demſelben allera 
„dings bevor bleibet, fuchen, weiche ihnen denn ges 
„gen Erlegung eines Kofenobels von jeden SAN 
»— follen-gegeben werden. * ' 

»§. 16. Endlich haben Se. Könige. Majes 
„tät — verfichern laffen,, daß die Einwohner. der _ 
„Stadt und ihrer Herrlichfeiten denen Landesaccor⸗ 
„den gemäß mit, Eingyartirung und Enrolirung - 
„der Stadt niche beſchweret, auch auf keine gemalts 
„ame Weile zu Kriegesvienjten angeworben oder 
„angehalten werden follen. Wobei gleichwohl die 
„Emder fi) verpflichten, daß fie im Nothfall — 
„hinreichende Verwahrungsmittel an die Hand nehe 
„men, und fid) den Sandesaccorden — allerdings 

„gemäß betragen follen, jedoch auch die landesherr⸗ 
„liche Protection erheiſchender Nothdurft nad) aller» 
„unferthänigft zu fuchen , fid) vorbihalten, und viele 
„weniger — die fönigl. erforderlichen Kriegesleute 
„und Befeßung zur Defenfion der Stadt und. des 
„Landes einzunehmen verweigern wollen, noch fols 
„ten; jedoch daß in folhem Nothfall Bürger und 
„Einwohner der Stadt und derer Herrlichfeiten 
„nicht: genörbigef werden follen, ohne der Stadt 
„vorherige Einwiligung, Militairperſouen in re 

„Haͤu⸗ 
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< 3744, Haͤuſer aufzunehmen, oder denenfelben auf ihre 

„Koſten Quartiere zu verſchaffen, weniger dann zu 
— einiger Kriegesdienſte ſich zwingen zu 
„laffen.“ | a x | 

In der hierauf unter dem 10. April mit ber 
Föniglihen Unterſchrift vollzogenen Karification, 
genehmigte der König diefe Convention in allen ih⸗ 
ren Puneten, und verfprach für Sich und Dero 
Nachfolgern in der Krone und Ehur, daß dieſer 

Convention nad) Eröfnungs. Fall des ofifriefifchen 
Heichs» Lehns unverbruͤchlich nachgelebet,, in ber 
Huldigungs- Keverfalen namentlich beftätiger, und 
auch damwider unter dem etwaigen Vorwand ermanı 
geinder Faiferlichen Konfirmation nichts attentiret 
werden folle (v). 

F. 3. | 

Diefe Convention war nur auf ben Fall errich- 
fet, wenn das oftfriefiiche Reichs ⸗ gehn eröfnet were 
den würde, und diefer Fall trat ſchon in demfelben 
Monat ein, wie die beiden Originalen der Conven⸗ 
tion zwifchen dem föniglichen Bevollmächtigten und 
dem Magiftrar gegen einander ausgewechſelt wur⸗ 
den (w), Der Fuͤrſt ftarb in der Macht vom 25. 
bis 26. May. Mit ihm erloſch der Mannſtamm 
des oftfriefifchen Nrgierpaufes. Diefer letzte Fuͤrſt 

aus vem Haufe Cirffena, Carl Edzard, war: geboh⸗ 
ren am 19. uni 1716, Er hatte fi) 1734 Ei 

> Os 

(v) Diefe Convention iſt abgedruckt in der Ausfuͤh⸗ 
rung des der Stadt Emden aus dem Privilegio. 

— Kaiſers Magimiliang zuſtaͤndigen Rechts der Vor⸗ 
beifahrt 1745. 
(w) Die Auswechſelung geſchah am 13. May. 
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Sophia Wilpelmina, der dritsen Tochter des Marg.ızag 
grafen zu Brandenburg Culmbach vermaͤhlet, und 
in demfelben Jahre, nach Abfterben feines Waters 
die Regierung angetreten. Mit einem Alter von 
28 Jahren und einigen Monaten erreichte er ſchon 
das Ende feiner irrdifchen Saufbahn, woraufer mehr 
Dornen als Roſen vorgefunden hatte. Er war ein 
großer, ſtarker, wohlgewachſener Hern. Regel⸗ 
maͤßig war ſeine Geſichtsbildung, die durch eine ma⸗ 
jeſtaͤtiſche Naſe erhoͤhet wurde. Man hielt ihn all⸗ 

gemein ſuͤr einen ſchoͤnen Herrn, nur war er, nach 
ſeinem Alter zu korpulent. Auch war er kurzſichtig 

und muſte ſeinen Augen mit einer Lorgnette zu Huͤlfe 
kommen. Im Umgange war er leutſelig, herab⸗ 
laſſend, und hoͤflich gegen jedermann. Den Elen⸗ 
ben zu helfen, die Armen zu unterfiügen war feine 
Wonne Treu und redlich waren feine Gefinnum gen. Er ſprach, wie er dachte, und hielt, feine 
Zufage, Sein Ehebette hielt er fo unbefieckt, wie 
fein Gewiffen. Er liebte die Religion, verfaumte 
nie den Gortesdienft. Das Leſen in der Bibel und : 
in theologischen Schriften war fein Tagewerk. Edel 
war fein Herz und bieder. feine Denfungsart. ft 
ein einziger Tadel auf diefen jungen Fürften zu 
werfen, fo mag es diefer feyn, daß er Die Sectüre 
den Negierungs» Gefchäften vorgog, Bei diefem 
vortreflichen Character, den auch nie der eifrigite 
Renitent verfannt bar, blieb diefer Fuͤrſt, der feine 
Unterthanen liebte, und von ihnen wieder geliebet 
wurde, ein unglüclicher Regent. Bei Antritt feis 

‚ner Regierung trafier eine erfchöpfte Caſſe, und ein 
zerruͤttetes Finanz ⸗Weſen vor, welches er nach der _ 
damaligen $äge auch bei der ftrengften Menage nicht 
wieder berftellen konnte. So gerne er auch wollte, 
und fo fehr ihm fein vortreflicher Geheimer Kath 

| | von 
x 
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274400n Langeln dazu die Hilfreiche Hand borh, fo wer : 

nig war er im Stande, die druͤckende Schuldenlaft 
von feinem Haufe abzumälzen. Die richtige Zah 
bung der laufenden Zinfen und der Abtrag vieler ruͤck⸗ 
ftändigen. Zinſen, ift fehon ein ficherer Beweiß, daß 

" der Fürft ein guter. Deconom geweſen. Auf ihn 
verfiammten die unfeligen Mishelligfeiten zwifchen 

' dem Regierhauſe und den Ständen. Wie gerne 
hätte er nicht nach feinem fanften Character feine 
friedliebende Hand zur Beilegung diefer Streitigkei— 
ten, die er nicht erreget hatte, und die nicht unter 
feiner Regierung entftanden waren, dargeboten! 
Wie gerne hätte er es gethan, da aud) die gravami- 
‚nirenden Stände fid) nad) einer Ausföhnung fehnten ! 
Die, weldye unter der Maske der gehorfamen Stän- 
be daher fchlichen, die waren es, welche aus mlaya 
terer Abſicht Verwirrung auf Verwirrung häuften, 
und alle Quellen zu einer Ausföhnung verſtopften. 
So ftarb diefer Fürfk, welcher nie die Hauptftade 
feines Sandes geſehen hatte, unausgeſoͤhnt mit feinen 
Unterthanen, und fo wenig von gehorfamen als uns 

- gehorfamen Ständen gehuldiger. Auch als Ehegate 
te hatte ihm die Vorfehung wenige vergnügie Tage 
gewähret. Sein fehnlicher Wunſch den Fuͤrſtenhut 
auf feine Nachfommenfchaft zu verpflangen, biieb uns 
erfüll, Mur eine Pringeffin Elifaberd Sophie 

Magdalene Caroline, - die feine Gemahlin am 5. _ 
December 1740 zur Welt brachte, mar die einzige ' 
Frucht feines Eheftandes, und auch diefe feine Prin« 
zeſſin Tochter wurde ihm ſchon am 14. uni 1742 
wieder durch den Tod entriffen, wie er abmwefend 
war, und ſich mit feiner Gemahlin in dem Embfer 
Bade befand. Zwar fehmeichelte er fih, noch eis 
nige Monathe vor feinem Tode mit einer abermali» 
gen Schwangerfchaft feiner Gemahlin; allein m 

| 9* ald 
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bald darauf feine Hofnung getaͤuſchet. Die ſchont⸗44 
abgedruckten Dankſagungen und Vorbitten von ben 
Canzeln wurden wieder eingezogen. Das lebhafte, 
muntere Temperament der Fürftin ; und ihre Nei⸗ 
gung zu Luſtbarkeiten und Wolleben, ließen fich nicht 
immer mit der Religioſitaͤt des Fuͤrſten, mit deflen 

ſtillem Character und eingezogenem teben vereinba- · 
rem - Es war Feine Harmonie in diefer Ehe. Man " 

ſpuͤrte befonders von Seiten der Fürftin mehr Abnei⸗ 
gung, als Zuneigung, Es lebte Alfo der Fürfk, 
auch nicht einmal als Gemähl, feiner Tage froh (x). 
Eine ſchwache teibes» Conſtitution, und gichtiſche Zu. 
fälle vermebrren die Zahl feiner Leiden. Ym Fahr 
1738 und nachher 1743 befuchte er ausländifche 
Bäder, fand aber wenig Linderung. eine leßre 
Kranfheit nahm mit einem Froſte am 16. May ih. 
ten Anfang. Der Arzt (y) vermurbete, daß der. 
Fuͤrſt ſich durch ſtarkes Spatzirengehen erhitzet und 
durch den Genuß kalter Buttermiſch geſchadet 
habe. Erſt des Abends am 24. May fand er die 
Unpäslicyfeit des Fürften bedenklich, mie fid) erſt 
kin gelindes froſtiges Zeichen und Schaudern ohne 
alle äußerliche Kälte, und bald darauf Convulſtonen 
einſtellten. An dem folgenden Tage hatte der Arzt 
bie beſte Hofnung und ſah auch feine Gefahr mehr 
ein, wie ein zurüchgetretener Ausſchlag und Ges 
ſchwulſt der Hände wieder zum Vorſchein kamen. 
F - - Am 

(x) Aus Herfchiedenen Acten und mündlichen Kelati. 
onen alter Leute, die den Fürften gekannt. has- 

Ay. Wahrfcheinlich der Leibarzt, Mathias Jacob 
Bacmeiſter, der ſeinem zwey Jahr vorher verſtor⸗ 
benen Vater Eberhard Bacmeiſter als Leibarzt ger 
folget war. one 

' 
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‚27444 m Abend bes folgenden Tages fanden die Convul⸗ 

fionen fidy wieder ein. Auf einmal richtete fi) ver » 
Fürft aufrecht in dem Bette auf, fiel in horizonta⸗ 
ler Sage nieder , und verlohr Sprache, Begriffe und 
Empfindung. Dies gefchab in einem Augenbiicf 
gegen 11 Uhr. Vor zwölf Uhr erfolgte ſchon das 
felige und fanfre Ende diefes guten Fürjten (z). En 
langes $eben hatte man zwar dem Fürften nicht zu » 
gefchrieben, indeffen fonnte dody Niemand ein fo 
fchleuniges Abfterben vermuthen.. Sonderbar, daß 
man von diefem legten Fürften außer einem Driyingl 
Portrait und einem von Eyben gezeichneten und von 
Fritſch geftochenen wohlgerathenen Kupſerſtich, vor 
dem oſtfrieſiſchen Gejangbud) von 1739 nicht das 

mindefte aufzumeifen hat. Keine von ihm verſchoͤ⸗ 
nerte, vielmeniger neu errichtete Gebäude, Feine ans 

gelegte Gärten, feine eingedeichte Polvder, fat gar 

feine Münzen (a), nicht einmal fonft gemöhnlidye 
ö ges 

(z) Aus einem medicinifchen Bericht an den Leib» 
Medicus Werlhof in Hannover. 

(a) Außer Scheidemünzen findet fich nur ein z vom 
1738 mit ded Fürften Bruftbild vor, Indeſſen 
hat der Fuͤrſt 1734 vielleicht gleich bei Antritt fels 
ner Regierung einen fehr raren Thaler fchlagen 
laffen. Köhler hat von diefem Thaler in feinen, 
Muͤnzbeluſtigungen im ı9. Theil S. 417 ein Kus 
pfer geliefert und, befchreibet denfelben fo; die 
vordere Seite zeiget des Fürften schlecht gefchnite 
tenes geharnifchtes und gegen der linfen Seite ges 
wendetes Bruftbild, mit einer gar elenden Peru 
que, und. umgefchlagenen Gewand mit dem Ele 

‚ phanten Drdensband, und umſtehenden Titels Ca- 
rolus Edzardus D. Gr. Pr. Fr, Or, Auf der Gegens 
fette befinder fich das fürfiliche Wappen mit der 

darunter ‚gefetsten Jahreszahl 1734 Umher mit 
dem fortlaufenden Titel: Dominus Esen. Stedes. 

& Witm. So jung, fegt er Hinzu, biefer u 
’ 
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gedruckte Perfonalien bei ben Seichenreden find vona744 
ihm vorhanden. Nur an feinem Sarge ftehet auf - 

einer fübernen Platte‘ folgende nfchrift Cb); 

J Adeſſe. N j 

Pietas, Iuventa. Candor.., _ Nr 
Parentalia. Paramus, 

Non. Apio. Non Mola, Sala. ee 
Sed. Luctu. Salfo. Ba 

Ä Prinipp | 
- Pio. Iuveni. Candido 

EDZARDO, III. 
 Grethanorum, Poftremo. 

N. XV. Cal,. Febr. MDCCXVL. 
Sed VII. Cal. Junii MDCCXLIV. 

In Vivis. Nullo. - 
Hoc; Solum. Poft. Fata, Felic, 

Quod. Longa. Spe. 

Inteftato Heredem 
ex Affe . 

2202 Habserit 
'  FRIDERICUM : BORUSSUM. 

Ite ; 

Adum EA, 

a m, oO, q. pP» 
Ä 5 

4, fo tar iſt er zu ſchaͤtzen, meil der ühel ges ⸗ 
fchnittene Stempel dem Fürften fo fehr misfallen - 
hat, daß er denfelben, nachdem nur einige Srüs . 

- fe davon gepräget worden, vernichten laffn. 
In der That iſt diefer Thaler Außerft rar, und 
wird man denſelben auch bier in der Provinz 
ſchwerlich erhalten, wenigſtens iſt es mir nicht 
gelungen. ER WER | ER 

: (b) Der VBerfaffer war Chriftian Ludwig Pfizer, 
sormaliger Informator des Zürften, damaliger 

Tanzleyverwalter zu Elend, nachheriger koͤnigl. 
Regierungsrath und Director des Pupifiencolegit. 

OB I Wim 
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Bier und dreyßigſtes Bud. 

Von 1744 bis 1747. 

————— 

Erſter Abſchnitt. 
$. 1. Nach Erldſchung des Mannſtammes bes oftfriefifchen Re⸗ 
gierhauſes, fanden ſich verfwiedene Prärendensen ein. Es 
machen nämlich der König von Preußen, als Ehurfürk von 
Brandenburg. $. 2 und 3. Der König von England, als 
Ehurfürft von Hannover, $ 4- Die Prinzeſſin Friederike 
MWillhelmine von Ditfriesland, für fib und ihre beiden Schwe⸗ 
feen. 9 5. Der Graf von Wied: Nuntel. $ 6. Und die 
Gräfin Maria Sranrisfa von Kaunig s Rittherg Aniprüche 
auf ganz Oftfriestand $.7. Auf Haelingerlind beionders 

‚ » machen die Grdfin von Rittberg, und der Fürſt von Lichtens 
ſtein Anſpruͤche. $. 8 Go wie auch außerdem die Srdfin 
von Rittberg eine große Schuldforderung in Anregung bins . ’ 

- get. $. 9. Gang und Verlauf diefer Euccelfionsfreitigfeiten. 
$. 10, Weberwiegende Gründe für die Gerechtſame des Könis 
ges von Preußen anf Dfifriesiand. $ ın Gtreitfchriften 
über die ofifrlefifche Succeſſion. 

8. 3 | 

1744 Sag bisherige oftfriefifche Regierhaus harte ohn⸗ 
gefehr dreihundert jahre, feit feiner Gründung ge- 
ftanden, wie nun der Mannftamm deffeiben mir dem. 
Abfterben des legten Fürften, Carl Edzard erloſch (a). 
Anfprüche auf dieies Fürftentyum machte der König 
von Preußen, , ver Könıg von England, die Gräfin 
von Kaunig Niteberg, der Graf von Wied⸗Runkel, 

| | | 2 und 

(a) Der Hauptſtamm mie den Nehrenlinlen iſt in der 
ah Bande beigefügten Gefchlechtstafel vorzu- 
nden. | 
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und die Prinzeſſin Friderike Wilhelmine für fih und1744 
ihre beide Schweftern (b), Außerdem füchten die 
‚Gräfin von Kaunitz-Rittberg und der Fuͤrſt von 
Uchtenſtein einen Anfpruch befonders auf Harlinger- 
land zu begründen. » Die triftigften Gründe hatte: 
mohl unftreitig der König von Preufien vor fich. 

"Seinem Vorfahren, dem Churfürften Fridrich Wil. 
helm dem Großen mar bereits 1675. dutch einen ſo⸗ 
lennen Reichsſchluß eine Indemnlſation Ber durch 
den Reichskrieg erliitenen Schäden zugeſichert. Die 

ſer große Ehurfürft erlebte nicht die Erfüllung dies 
fes folennen Verfprechens, Etft 1694 verlieh Kai⸗ 
fer Leopold dem Churfuͤrſten Friedrich III zu einiger 
Schadensetſetzung bei Abgang des öftjriefifchen 
Mannſtamms die Anwartſchaft auf Dftfriesiand. 
Diefe dem Churfürftlichen Haufe Brandenburg 
‚ertheilte Anwartung ift von den Kaifern Zofeph und : 
Earl VI. 1707 und 1715 mit Zuflimmung bet 
Churfurſten, welche zut-Zeit der verliehenen Efpec« 

tanz Sitz und Stimme in dem Churfürftlichen Col— 
legio Hatten, feierlich beftätiget worden, Dadurch 
hat denn. diefe verlichene Expectanz ihre völlige 
Reichsconftitutionsmäßige Guͤltigkeit erhalten: 

J 5. 2. 

Der Koͤnig von England als Chutfuͤrſt von 
Hannover gründete. feine Anſpruͤche auf Oſtfriesland 
auf die 1091 zwiſchen dem damaligen Herzog, nach: 

herigen Churfuͤrſten von Hannover, Ernſt Auguſt 
errichtete Erbverbruͤderung und Erbvereinigung, und 
war der Meinung, daß ſolche durch die drey Sabre 

2 fpäter 
(b) Eine Stamrütafel der aus dem offfriefifchen 
Hauſe entfproffenen Praͤtendenten iſt ebenfalls 
dieſem Bande beigefügt; | © 
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174a/päter ben Brandenburgifchen Haufe verliebene Eye - 
- pectanz nicht habe entfrafter werten können. Ks 
wurde denn von hannöprifcher Seite behauptet, Oft« 
friesland (ey ein wahres Eiblehn, welches jeder Be⸗ 
figer nad) Gefallen, ohne Zuftimmung des Lehn⸗ 
Heren und der Agnaten, veräußern koͤnnte. Hier⸗ 

“ aus wurde gefolgert, daß Fuͤrſt Chriftian Eberhard 
befugt geweſen, dieſes Erblehn durch eine Erbver⸗ 
brüderung auf das Churhaus Braunſchweig zu brin⸗ 
gen. Holgenve Säge find die wichtigiten, die zur 
Begrimdung des hannöverifchen Anſpruches dienen 
follten. Die aufgerragenen gehnen find in Mieters 
deutichland gewoͤhnlich Erblehne. Dem Grafes Uls 
rich I. find in dem erften Lehuabriefe von 7454 die 
naͤhmlichen Verbindlichkeiten aufgeleget, wozu die 

Grafen von Bentheim und Steinfurth verpflichtet 
waren, welche ihre Sraffchaften von jeher nicht als 
Mannlehne, fondern als Erblehne befeffen haben. 
Graf Ulrid) I. iſt für fi) uno feine eheliche Leibeser⸗ 
ben mit der Graffchaft belehnet, folglich, find die 
weiblichen Erben nicht ausgeſchloſſen: Alſo ift-auch 
Oſtfriesland Fein Mannlehn. Dielen Gründen wurde 
von Seiten des Churhauſes Brandenburg entgegen 
geſetzet, daß fich bier ein einziges Nequifitum eines 

“ wahren und alienablen Erblehns vorfinven laffe, viele 
mehr aus den oftfriefifchen Lehnbriefen hervor gebe, 

Graf Ulrich) habe die Graſſchaft für fich und feine 
eheliche Erben zu Lehn empfangen,. alıo feyn alle 
fremde Erben, die nicht. aus dem gehn entfproffen, 
ausgefchlojfen worden. Dann füccedirten in ein 
wahres Erblehn die Vafallen nicht ex pacto et pro- 
videntia maiorum, fondern ex beneficio ultims des: 

functi. Da nun in dem tepnhriefe alle Leibeserben 
namentlicdy zur Succeilion berufen, und dann in der 
Dispofition des . Edzard I,, welshe in m 

ehn 
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Lehnbrief des Kaifers Rudolph IT. ausdrücklich wie 1744 
derholet ift, die Erbfolge genau beflimmer worden: ' 
fo laſſe ſich Hier Erine Succeflion ex beneficio ultımi 
defundti' gedenken. Endlich ſey Oftfriestone um ſo 
vielweniger ein alienables Lehn, weil in dem Primo⸗ 
genitur · Diplom und dem darauf erſolgten Lehnbrief 
allen Beſitzern ver Grafichaft die Weräufferung des 
‚ganzen Lehns oder eines Theiles derfelben ausdruͤck⸗ 
lich unterfaget worden. Uebrigens koͤnne die Lehn⸗ 
barfeit her Grafſchaft Bentheim und Steinfurt dem 
oſtfrieſiſchen gehn niche zur Rich ſchnut dienen weil 
das Diplom von ı 554 nie zur Confiftenz gefommen, 
und die angeführte Stelle — gleichwie der Graf von 
Bentheim und Steinfurt verpflichtet ift — aus dem 
neuen und Adıten Diplom von 1464 ausgelaflen 
fey. Auch habe diefe Stelle Feinesweges Bezug auf 
die Sueceffion gehabt, fordern Graf Ulric) ſey nur 
8 aͤhnlichen Dienſtpflichten, die den Grafen von 

entheim und Steinfurt oblaͤgen, angewieſen. 
Wenn nun nach obigen Grundſaͤtzen Oſtfriesland 
kein wahres Erblehn ſeyn koͤnne, ſo muͤſſe es ent⸗ 
weder ein Feudum hereditarium mixtum, das iſt, 
ein weibliches Lehn, oder ein Stamm⸗ und Mann⸗ 
lehn ſeyn. In beiden Fällen ſey die Erbverbruͤde⸗ 

rung unſtatthaft. Syn dem erften Falle ſtehe dem 
Churhauſe Hannover die noch nicht erloſchene weib⸗ 
liche Linie des oſtfrieſiſchen Regierhauſes, und in dem 
letztern die dem Brandenburgiſchen Hauſe verliehene 
Expectanz entgegen. Daß man aber hier nicht ein⸗ 
mahl ein weibliches Lehn annehmen koͤnne, ſondern 
vielmehr Oſtfriesland ein wahres Reichs: Manniehn 
fey, iſt aus folgenden Gründen bewaͤhret. Alle 
Meichslehne find gemeiniglich Manntehne, morin 
die Töchter von der Succeffion ausgefchloffen were 
den, wenn fie nicht befonders in den Lehnbriefen 

EL wa 3%. benannt 
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1744benannt ſind. Daher kann man unter ehelichen 
Leibeserben nur.männtiche Erben verſtehen. Man 

hat auch deshalb bei Reichslehnen keinen Unterſchied 
unter gegebenen und aufgetragenen Lehnen zu mas 
hen, weil auch die aufgetragenen Lehnen propriam 
Feudorum indolem behalten, fo lange nicht ein an« - 
ders durch Verträge oder rechtliche Beſtimmung aus 

gemacht worden, denn welcher feing Guͤter zu sehn 
offerirct, unterwirſt ſich der gemeinen Feudalqualis 
rät, mithin aud) der gewöhnlichen Seudalfucceffion, 
Ein ſolches wahres Mannlepn har das oſtſrieſiſche 
Regierhaus beftandig anerfannt, So bat Graf Ed» 
zard 1. in feinem Teftament von ı5 12 die Lehns folge 
und Succeſſion auf die männlichen Erben mit dem 
Vorzugsrecht ber Erſtgeburt eingefchränfer, und 
daruͤber ein kaiſerliches Privilegium erhalten. Hier⸗ 
in heiſt es: „Es wird ihm und feinen männlichen: 

‚seibeslehnserben, ſammt derfelben Erben, folche in 
bem Stamın und Gefchlecht derer Grafen entftandes 

nen Gewohnheit (die Primpgenitur) confirmiret, ders 
geſtalt und alfo, daß bie,ganze Graffchaft dem erſt⸗ 
gebohrnen Sohn, als dem einigen Lehnsfolger, ober 
ba die erjte $inie an männlichen ehelich gebohrnen 
geibeslehngerben gänzlich verfiele, alsdenn Dem ans 

dern Sohn, und nach deſſen Abgang dem dritten, 
vierten ꝛc. und derſelben abfteigenden $inien männlie 
cher Geburt immer und ewiglic dahin zu verſtehen, 
daB zwifchen denen Grafen und Derfelben Befchleche 
männlichen Stammes, zum ewigen unaufhörlichen 

Recht die Succeſſion der Graffchaft auf den Primo». 
genitum, dem es aus rechten ehelichen männlichen 
oſtfrieſiſchen Stamm zukoͤmmt, vererbet, auch dem⸗ 

ſelben primogenito und ehelich gebohrnen maͤnnli⸗ 
chen Erben alleine gehuldiget werden ſolle.“ Das 
ber iſt nachher die Erbfolge immer auf die un 

| iche 
— 
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lichen Lehnserben eingefchränfer, ihnen ift allein ges1744 . 
huldiget, und. die Töchter haben ſich ohne Referva- 
tion mit der Ausſteuer begnuͤget. Es hat auch 
Graf Enno in einer Vorſtellung an die Generalſtaa⸗ 
ten 1611 ausdruͤcklich erklaͤret, daß Oſtfriesiand 
ein maͤnnliches Lehn des Reiches ſey , und er daher 
niche befuge ſey, eine Aenderung in feinem Staat 
zu machen, So hat audy die Herzogin Ehriftine 
Charlotte, damalige vormundfcyaftlicdye Regentin, 
1671 ein Atteft von dem Magiftrat in Emden ver 
— und erhalten, daß Reiderland eine Pertinenz 
des oftfriefifchen Reichs » Manntepn fe Auch hat 
der Fürft Epriftian Eberhard in dem Tractat von 
der Sandesjuperiorität, durch feinen Canzler Stam⸗ 
ler 1687 oͤffentlich vor dem Reid) declariret, daß 
Graf Ulrich I. mit Oftfriesland für ſich und, feine 
männlichen Deſcendenten und Lehnsſolger belehnet 

worden, und daß die Lehnsfolger in Feudo Oſifri- 
fico ex pacto et. providentia Majorum fecundum 
mores imperii fugcediren. Endlich haben auch die 
Kaifer, als Oberlehnsheren die Qualität des oſtfrle⸗ 
fifchen Keiche- Mannlebens ſchon eben dadurch vor 
dem ganzen Reiche anerfannt, daß Kaifer Leopold 
dem Churhaufe Brandenburg die Erpectany auf 
Ditfriesland ertheilet, und deſſen Nachfolger Jo⸗ 
ſeph und Caͤrl VI. diefe Anwartſchaft beſtaͤtiget ha⸗ 
ben. Nie haͤtte Brandenburg dieſe Anwartſchaft 
erhalten koͤnnen, wenn die Oberlehnsherrn die weib⸗ 
liche Linien fuccerfionsfähig gehalten hätten. Darinn . 
alfo, daß in dem Lehnbrief der Vaſall und deffen Lei⸗ 
beserben und zwar zum Reichslehn beliehen worden, 
ferner daß durch Familien » Verträge befondersdurdy 
die eingeführte Primogenitur die Succeflion blog 
auf den Manniiamm und deffen männliche Erben 
die — eingeſchraͤnket worden, und dann die 

J4 Vaſal⸗ 
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1744 Vaſallen ſelbſt ſowohl als die Oberlehnsherrn das 

* 

maͤnnliche Lehn anerkannt haben, iſt die Behaup⸗ 
fung des Churhauſes Brandenburg, daß Oſtfries⸗ 
land ein Reichslehn fey, gegruͤndet. IE 

$. > + 

Bar nun Oſtfriesland ein Reichs» Mannlehn, 
fo mufte Churbrendenburg, nach Erloͤſchung des 
Mannftamm:s nunmehr zur Succeſſion gelangen, 
fo bald die dieſem Haufe verlieyene Erpectanz ıhre 
Richtigkeit harte. Aber auch die Gültigkeit diefer 
Anwartſchaft felbft wurde angegriffen, weil es an 
einem churfürftlichen Collegialfchluß mangelte, und . 

% 

‚die Zuftimmung des fuͤrſtlichen Collegii. nidjt erfols 
‚get war, Dagegen entfannte Churbrandenburg die 
Nothwendigkeit der Zuftimmung des fürftiichen Cola 
legii, weil fie nicht in den geopoldinifchen und Jo⸗ 
fephinifchen Eapitutationen erfodert wurde, Dar» 
über war man indeffen von beiden Seiten einig, daß. 
der Eonfens der Ehurfürften ein nothwendig Requi⸗ 
fit zur Guͤligkeit einer Anwartfchaft auf Reiches 
lehne fey, nur beftand man hännöverifcher Seits 
auf einen churfürftlichen Collegialfchluß. - Hierwie 
ber. behauptete Brandenburg, daß ein ertracoliegia« 
liter ‚ertheilter Confens der Ehurfürften hinlaͤnglich 
fey, und die Zuftimmung der fämmtlichen Churfürs 
ften bis auf Churbraunfchweig » Hannover wirklich 
erfolget ſey; deffen Zuftimmung fey aber ganz übers 
fluͤſſig geweſen, weil Hannover, zu der Zeit, wie 
die Anwartſchaft ertheilet worden, nod) feinen Sig 
in dem churfürftlichen Collegio gehabt hatte. Heb- 
rigens koͤnnte man auch fogar wohl annehmen, daß 
virtualiter ein churfürftlicher Collegialſchiuß vorhan - 
den geweſen fen, weil das ganze churfürftliche Colles 
gium einmapl collegialiter beſchloſſen, daß Bran⸗ 

j re denburg 
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denburg indemnifiret werben follte, diefe Anwartsı 
x 

ſchaft aber eben für die förmlich. zugeficherte Ente 
ſchaͤdigung ertbeilet worden. Dagegen wurde nun 
auc) von brandenburgifcher Seite die zwifchen Hans 
nover und Dftfriesland 1691 getroffene Erbverbrüs 
derung felbft angegriffen. Folgende triftige Gründe, 
wurden dieſer Erbverbrüderung entgegen geftellet, 
1) Es fehlten der nad) den Neichsgefegen erforder 
liche Conſens des Kaifers, als Dberlehnsheren. 
2) Die Zuftimmung der Stände, die rad) der 

744 

. Meinung eines Grotius, Myler, Stryck, Schilter, 
Klock, Mofer und aller bewährten Publiciften noth⸗ 
wendig fey, und 3) der Conſens beiderfeitiger Ag« 
noten, auch fey 4) die Erbverbrüderung nie zur 
Eonfiftenz gediehen, weil die Bedingungen nicht 
eriüllet worden. Es hatten naͤmlich die Contra⸗ 
henten fich von beiden Seiten ausdruͤcklich verbuns 
den, den Confens des Kaifers und der Agnaten bei⸗ 
zubringen, diefer Confens ift aber niemals nachgee 
fuchet worden. 5) Hätten Eontrahenten diefe Erb⸗ 

verbruͤderung nur für ein Project, nicht aber-als 
eine rechtsbeftändige Handlung angefehen, indem 
nachher felbft Ver Churfürft von Hannover dem Fuͤr⸗ 
ften Chriſtian Eberhard angerarhen hätte, eine Erb: 
verbriiderung mit dem Churfürften von Branden» 
"burg einzugeben, worüber auch wirklich fchon ein 
Plan projectiver worden, Dieſe Gründe ſuchte man 
von hannoͤveriſcher Site Dadurch zu entfräften, daß 

. die Kaifer Leopold, Joſeph und Earl VI, in ihren 
Wahlcapitufationen angelobet hätten, alle unter Fürs 
ften aufgerichtete Erbverbraderungen zu beftätigen. 
Es bedürfe alfo Feiner befondern Beftätigung, da 
fie ſchon in dieſen Wahlcapitulationen läge. Ab⸗ 
ſeiten Hannovers ſey eine ſolche Beſtaͤtigung ganz 

J > Ba erde über: 
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374güberflüffig, weil nach der goldenen Bulle (c) einem 

Churfuͤrſten die Befugſamkeit zuftünde, Land und 
Leute ohne kaiſerlichen Conſens an ſich zu bringen. 
Die Einwilligung der Staͤnde, ſey auch heutigen 
Tages nicht mehr. noͤthig. Auch ſey der Conſens 
der Agnaten bei Erblehnen, worüber der lezte Va⸗ 
fall disponiren Fönnte, nicht erforderlich, Uebri— 
gens fen die Erbverbrüderung zwiſchen Branden⸗ 
burg und Oſtfriesland nie zu Sande gekommen, 
und fönne alfo auf diefe Streitfache nicht den mins 
beiten Einfluß haben, wie denn auch der in dem Erb» 

‚  verbrüperungs » Contract vorbehaltene Conſens deg 
Kaiſers und des Reiches nod) zu allen Zeiten nach⸗ 
geſuchet und ‚beigebracht werden koͤnnte. Dies find 
die Haupfgründe und Gegengründe, welche in den 

uͤber die oftfriefiiche Succeffion zwiſchen den Chur⸗ 
fuͤrſten oon Örandenburg und Hannover gewechfels 

. ten weitläufigen Schriften aufgeftellee find, 

Ä 9 4 | 
1 Der Mannftamm: des fürftlichen oftfriefifchen 
Regierhauſes mar mit dem lezten Fuͤrſten, Carl Eds 
zard, unftreitig erlofchen, - Denn von dem erften 
Bafallen, Grafen Ulrich I. mar Fein Defcenvent 
männlichen Gefchlechts, deffen Vater ein gebohrner 

- Graf von Oſtfriesland geweſen, mehr vorhanden. 
Mur waren verſchiedene Defcendenten, theils weib⸗ 
lichen Geſchlechtes, theils auch männlichen Gefchlech« 
tes, welche leztere aber aus einer weiblichen $inie- 
‚entfprungen waren, noch am Leben. Diefe ſaͤmmt⸗ 

lichen Defcendenten, mad)ten nad) dem Tode bes 
Jezten Fuͤrſten Anfpruch auf Oſtfriesland, ſtritten 
‚mit dem Könige won Preußen über die Erpectanz, 

und 

(e) Ti. 10, m 
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und unter ſich über die Proximitaͤt. Die Prinzeſ⸗1744 
fin Friderike Willhelmine und ihre beiden Schwe— 
ftern Chriftine Sophie verwittwete Fuͤrſtin in 
Echmarzburg  Rudolftadt, und. Maria. Charlotta, 
Gräfin zu Oſtfriesland und Chrichingen waren die 
naͤchſten Anverwandten des leztverſtorbenen Fuͤrſten, 
Carl Edzard. Sie, die Prinzeſſin, war der Mein 

. nung, daß Oſtfriesland ein Weiberlehn fey, welches 
nach Erlöfchung des Mannſtammes den naͤchſten 
Verwandten des leztern Vuſallen anheim fallen 
muͤſſe. Da nun fie und ihre Schweitern volle 
Tanten bes verftorbenen Fürften waren, fo glaub⸗ 
ten fie alle übrige entferntere Collateral Werwand« 
ten ausfchließen zu koͤnnen. Dies war menigftens 
ihre Idee, wie fie gleich nad) dem Abiterben des 
ig Vorkehrungen zur Poſſeſſions, Ergreifung 
ftaf. 

5,5 
Nicht fo dachte ihre Schwefter, Marla Char⸗ 
lotte, Gräfin von Hftfriesland und Chrichingen, 

“ Zwar flimmte Diele in der Huuptſache mit ihr 
darin uͤberein, daß Oſtfriesland ein Weiberlehn 
fey, nur behauptete fie, daß fo lange in ber weib⸗ 

lichen Sinie Perfonen männlichen Gefchlechtes vor 
handen, fein Frauenzimmer, ‚wenn es gleich dem. 
leztern Vaſallen näher ftünde, zur Succeſſion ge⸗ 

langen koͤune. Diefe Meinung feheint wohl allere 
dings gegründet zu feyn, wenn man Oſtfriesland 

für ein Weiberlehn halten will (d). Nach dieſer 
ihrer Behauptung mufte denn das Bucceflionse 

" | | recht 

(d) Non enim patet locus Feminae in Feudĩ fuccefüo- 
ne, donec .Masculus fupereft ex eo, qui primug 

‚de hoc Feudo fugrit inveſſitus. IL, Fend, 17. pr 
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iy4stecht allein auf ihren Alteften Enkel, Cart Lud⸗ 
wig, Grafen zu Wied »- Runfel und Chrichingen 
fallen. Das Wied - und Chrichingifhe Haus ſuch⸗ 

te aus den nämlichen Gruͤnden, die zwiſchen Bran . 
denburg und Hannover debattiret wurden die brans 
Denburgifche Erpectanz und die hannoͤveriſche oftirie» 
fifche Erbverbrüderung zu entkraͤften, und dann zu 

deduciren, daß Oftfriestand fo wenig ein Stamm 

— 

als Erblehn, ſondern ein Feudum promiscuum ſey, 
worin zwar das weibliche Geſchlecht ſucceſſionsfaͤ⸗ 

big ſey, indeſſen dem maͤnnlichen Geſchlechte nach⸗ 
ſtehen muͤſſe. Die Schlußfolge davon war, daß 

dem Grafen Carl Ludwig von Wied. Runkel, als 

dem naͤchſten Anverwandten männlichen Geſchlech⸗ 

tes des leztverftorbenen Fürften, die Lehnsfolge ger 
bühre. Die Hauptgründe find aus dem erften Lehn⸗ 

brieſe von 1454 hergenommen, wornach die ehelt⸗ 

chen Leibeserben dieſes erſten Vaſallen mit der Graf⸗ 
ſchaft Oſtfriesland belehnet ſind. Der Graf von 

Wied war der Meinung, daß bei einem aufgetrage⸗ 
nen Lehn unter ehelichen Leibeserben, auch die weib⸗ 

lichen Deſcendenten verſtanden werden muͤſſen, und 
ſolche nach Abgang des Mannſtammes zur Succeſ⸗ 
ſion gelangen koͤnnen. Er glaubte, daß das allgemeine 
Herkommen Niederteutſchlandes, die gemeinen deut⸗ 
ſchen Sehnrechte, das longobardiſche Lehnrecht, das 

roͤmiſchbuͤrgerliche Recht und dann die Meinung der 
Feudiſten ihm das Wort redeten. Dagegen beſtand 

Churbrandenburg aus denen in der Streitſache mit 
Hannover bereits angeführten Gründen darauf, daß 
auch bei einem-aufgerranenen Lehn durch das Wort 

eheliche $eibeserben befonders in dieſem vorliegenden 

Falle blos heredes Feudi- capaces, folglich blos 

männliche Erben verftanden werden fönnen, und 

daß zur Zeit der Oblation diefe Grafſchaft ein wah⸗ 
| res 
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res Mannlehn geweſen ſey. Warum man vonıy44 
preußiſcher Seite beitändig und ausbrüdlih fo 

ſchlechtweg zugegeben bat, daß Dfifriesiand ur⸗ 
fprünglich ein Feudum oblatum fey, vermag ich 
nicht einzufehen. Der erfte- tehnbrief von 1454 
‚worauf fid) ſowohl Ehurhannover, ‚als der Gxaf 
von Wied » Runfel vorzüglid) beziehen, und wel⸗ 
her nachher allen folgenden $ehnbriefen einverlei⸗ 
bet ift, und alſo zur Grundlage berfelben Diener, . 
lautet wörtlich. fo! »— Haben mit wohlbedadjeen 
„Muth, guten Kath, Unfer und des Reichs Fürften, . 

„Grafen, Edelen und Getreuen, durch Unſer eis 
gen Bewegniß und rechten Wiſſen, den genanten 

„Ulrich, Herren zu Dilfriesland, und feine ehrliche 
„teibeserben, ohne einiges Bitten Uns der- 
„wegen von ihm gethan, mit den Schlöffern, 
„Staͤoten, Emden ic, und foniien andern Schloͤſ- 
„ſern, Städten und Doͤrfern, die da liegen von der 
„Weſter⸗ Emfe an Oftwärts bis an die Wefer, mit - 
Butjadinger und Stadt» fand — alles und jedes 
„mit ihren Nutzungen Eh Herriichfeir und allen Zu⸗ 
»gehörungen, die Une und dein heiligen Reich 
„von altem Herkommen rechtlich zugebsren 
„und zu mannigen Zeiten partheiiſch und ungehorſam 
»gemeft find, under diefelben Lande mit großer Tu⸗ 
„gend und Vernunft vereiniger hat, und fürbaß 
»zu vereinigen gedenfer, und Uns und dem 
„heiligen Reiche alle und jede zu Lehn gemachet hat, 
„zu einer Öraffchaft des heiligen römifchen Reichs, 
„aus römischer Faiferlichen Macht - Vollkommenheit, 

„erhebt, gemacht und gefchöpft ꝛc.“ | 

Wenn der Eigehrhlümer eines Alfodial» Gntes 
foldyes einem dritten unter der Bedingung uͤbergiebt, 
daß dieſer ihn wieder damit belehnet; fo entſtehet 

. | Daraus 
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1744daraus ein aufgetragenes Lehn (e). Nun gehet aus 

dem Diplom ſelbſt hervor, daß Graf Ulrich auch 
mit Laͤndern belehnet worden, woran er nicht das 
geringſte Eigenthum hatte, und deren Eingeſeſſene 
ihn nicht fuͤr ihr Oberhaupt erkannten. Er hatte 
feine Beſitzungen, feine Gerechtſame in Oſtringen, 
Ruͤſtringen, Wangerland, Butjadingerland und 
Stadtland. Er konnte alſo auch dieſe Laͤnder, die 
er nicht beſaß, ſondern erſt kuͤnftig, wie das Dip⸗ 

lom lautet, fuͤrbaß zu vereinigen dachte, dem 
Kaifer nicht zum gehn darbieren, und dann wieder 
von den Kaiſer die Infeudation daruͤber nachſuchen. 
Dies hat er auch nicht gethan, ſondern der Kaiſer 
bat nach dem woͤrtlichen Einhalt des Diplom, den 
Grafen Ulrich ohne einiges Bitten, ſondern aus 

eigener Bewegniß mit Laͤndern belehnet, die ihm, 
dem Kaiſer und dem heiligen Reiche vorhin 
rechtlich gehoͤret, und die Graf Ulridy theils 
vereiniget "harte, theils nod) zu vereinigen Dach» 
te. Nicht alfo darum wurde Uleich I. mit den täns 
dern zwiſchen der Emfe und der Weſer belehnet, weil 
er fie als ein Allodial Gut dem Kaiſet aufgetragen, 
und die Infeudation wieder nachgeſuchet hatte, denn 
beides verhält fich fo nicht, fondern weil Diefe Laͤn⸗ 
der vorhin. zu dem deutſchen Reiche gehoͤret, durch 
Widerſpenſtigkeit aber davon gettennet, Ulrich fie 
aber zum Theil ſchon vereiniget, und theils zum 
Beſten des Reichs ferner zu vereinigen Dachte. Als 

| eine 

(e) Quae ex allodio proprio in Feudum offeruntur; 
dicuntur Feuda oblata. Struvii jurispr, Feudal, 
£. 10. $. 15. Feudum oblatum oritur ex oblatione 
rei in Feudum, qua quis alteri rem ca lege tradit, 
ut fibi infeudetur. Boehmeri Princip. lur. Feud, 
Le 1. Sect I, 6. 45: 
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* Belehnung für dieſe feine zum Beſten des Rei— —* 
ches angewandte Bemuͤhung gab der Kaiſer dieſe 
Laͤnder zu einem Reichslehn. Nach dem ganzen Zur 
ſammenhang kann man ſich hier kein aufgetragenes 
Lehn denken, ſondern man muß ein nicht nachge« 
fuchtes von bem Raifer aus freien Willen gegebenes 
Reichslehn annehmen. Iſt daher mein Sag rich⸗ 
tig,. daß Oftfriestand ein Feudum Imperii datum 
ift, fo fallen alle aus dem Begrif eines Feudi oblati 
wider Ehurbrandenburg gezegene Folgerungen von 
felbft weg, fo kann, nad) den Grundfäßen der Lehn⸗ 
rechte, der Austruck: eheliche Leibeserben, nicht 
auf das weibliche Geſchlecht ausgedehner werden, 
und fo muß nothwendig Oſtfriesland € ein —— 
Mannlehn feyn. 

$. 6. 

— glaubte die an den Grafen Morintiben 
Ulrich von KRauniß » Kiteberg vermählte Graͤfin Mas 
tia Franciska einen gegründeten Anfprudy auf ganz 
Oſtfriesland, befonders aber auf Harlingerland zu 
haben. „Sie hielt fo wenig die dem Churhaufe 
Brandenburg. verliehene Erpectanz, als die zwi⸗ 
ſchen Churhannover und Oſtfriesland getroffene Erbs 
verbruͤderung zu Recht beftändig. Ihre Behauptung 
gieng dahin, daß Oſtfriesland kein Feudum Impe- 
rii masculinum, ſondern ad Foeminas tranſitori- 
um ſey, und ihr dieſes Fuͤrſtenthum, als der näch» 
ften weiblichen Defcenventin, angefallen fey. - Da 
fie Eeine neuen Gründe wider die Erpectanz und Erbe 
verbrüderung angebracht hat, fo übergehe ich ihre 
Säge, und beziehe mid) auf das, was id) fehon 
oben darüber vor und wider angeführee habe. Ich 
will hier nur blos die bisher noch nicht in Anregung 
gefommene fireitige Frage kurz berühren, gb in dem 

Falle 
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1744Falle, wenn Hftfriesiand Fein Neichs -Mannfehn. 
feyn follte, dem gräflih Wied» Runfelfchen oder 
Kaunitz⸗ Rittbergiſchen Haufe der Worzug gebühre 2 
Die Pringefjin Friderike Wilhelmine und ihre bei- 
den Schweftern waren unftreitig die naͤchſten An⸗ 

verwandten des lejtverjtorbenen Zürften. Weil nun 
der Graf Earl $udwig von Wied » Kunfel behaup⸗ 
tete, . daß ſo lange noch maͤnnliche Deſcendenten 
vorhanden waͤren, dieſe das naͤher verwandte weib⸗ 
liche Geſchlecht ausſchloͤſſen; ſo glaubte er zur Suc⸗ 
ceſſion am erften berechtiget zu ſeyn. Dagegen bes 
ſtand die Graͤfin Maria Erneſtina Franciska von 
‚Kauniz » Rittberg darauf, daß man die Prorimi« 
tät nicht nach dem lezten Bafallen, fondern nad) dem 

gemeinſchaftlichen Stammvater und _erften Vaſallen 
berechnen müfte. Syn dem Falle war fieumelnen Grad . _ 
näher verwandt, als die Prinzefjin Friderike Will« 
helmine und deren Schwefter,: und fand dem ges 
‚meinfchaftlicyen Stamnivater um drei Grabe näher 

als ber Graf von Wied. Diefem wollte fie um fo 
viel weniger den Vorzug einräumen, weil fie eine 
im Mannftamm gebohrne oftfriefifche Agnatin war, 
die zugleich von urgroßmuͤtterlicher Geite die Cog⸗ 
nation und alſo ein doppeltes Vinculum vor ſich hat⸗ 
te, er hergegen nicht in dem oſtfrieſiſchen Mann⸗ 
ſtamm erzeuget war, folglich als bloßer Cognatus 
einer gebohrnen Gräfin von Oſtfriesland nicht vor⸗ 
gehen Fünne. In dem Fall aber, daß männliche 
Defcendenten das weibliche Geſchlecht ausfchliegen 
follten, war ihr Sohn Graf Wenzel Anton vorhane. 
den, welcher wiederum dem erften Wafallen um 
zwei Grade näher trat, als der Graf von Wied. 
Dann fagte fie, daß es hier gar nicht auf die Proris 
mität anfäme, weil von ihrer Urgroßmutter, Der 
ie Sabina Catharina, ein unumftößliches Suc⸗ 
2) | ceſſions⸗ 
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reſſionsrecht bahurch auf ſie verſtammet worben, —— 
dieſe und deren Schweſter, die an das idlenſie 
niſche Haus vermaͤhlte Gräfin‘ Agnes, fich durch 
das in dem Berumiſchen Vergleich liegende Pactuim 
fücceflorium 'reciprocum den Rückfall der :Gtafe 
fchaft Oſtfriesland für. ſich und ihre Erben unmittel⸗ 
bar nach Abgang des Mannſtammes ſtipuliret und 
vorbehalten haͤtte. Wenn man nun dieſe leztere 
Behauptung, um ſich nicht zu weit auszubreiten, 
bei ihrem Grund oder Ungrund bewenden laͤßt; ſo 
beruhet dieſer Streitpunkt vorzuͤglich auf der ber 
kannten Streitfrage, wird dem erften — 
Wer dem leztern Beſitzer ———— 

7. 

6. 7 — 

Der Gräfin: von Kaunig- Kirtberg fiheine « m 
wohl nicye fo ſehr Ernſt geivefen: zu: feyn‘, zu- der 
Succeſſion von Oftfriesfand E gelangen, weil ihr 
die gültige · brandenburgiſche xpeetanz gar zu ſehr 
in dem Wege ſtand. Mehr ließ fie ſich es -angele 
gen ſeyn, ihre Anfprüche auf’Hatlinger · Land, oder 
anf die-Herrfchaften Efens, Stedesdorf und - Wie 
mund geltend zu machen. Auf Oftfriesiand machte 
fie, wie ich oben angefuͤhret habe/ privativen An⸗ 
ſpruch, auf Hatlinger » Sand >aber “einen:: gemeitts 
fchaftlichen - Anſpruch mir dem fürftlichen Haufe Lich⸗ 

eenſtein. Aus folgenden Gründen wurde dieſe ges 
meinfchaftliche "Prätenfion deduciret. Harlinger⸗ 
fand har niemals zu Oſtfriesland gehöret. Es iff 
ein gelderifches Weiberlehn gewotden, worinn das 
weibliche Gefchlecht immer fucceffiofisfähig geweſen 
iſt. Die- Erbtöchter Harlingerlandes waren die 
Gräfinnen Sabina Catharina“ und Agnes; die 
Stamm, Muteer der Rittbergiſchen und Achtenſtei⸗ 
nifchen Haͤuſer. Dieſe haben: in ‘dem Berumer - 
Gſifr. Befch, 8. B. K Ver⸗ 
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2744 Vergleich von 1600 ihrem Vater Grafen Enno IH, 

von Oſtfriesland das ihnen angeftammie Harlıngers 
land mit Bewilligung des geldrifchen Lehnhofes fo 
dange für zoonco Rthl. abgeireten, als Mann» - 
Lehnserben von dem gräflicyen, Kegierhaufe vorhan⸗ 
den feyn würden, woberihnen, den beiden Graͤfinnen 
and deren Erben, nach Abgang des oſtfrieſiſchen 
Mann» Stammes, ihre gebührende Succeflion auge 
drüclich vorbehalten il. Machher har vie Graͤ⸗ 
fin Sabina Garharina in einem Bergleiche.von. 1617 
zwar auf alle ihre väterliche fo wohl. belehnte als 
anbelehnte Guͤter Verzicht gethan, aber. nur ſo lan⸗ 
ge, als ber värerlidhe Mann Stanım blühen wuͤr⸗ 
de, indem fie ſich alles das, was wegender Succeſ⸗ 
fion und &ehns » Folge in Harlingerland, in dem bes 
rumiſchen Vergleich beglichen. worden, ausdruͤcklich 
wieder vorbehalten hat. Auch waren That Sa« 
chen vorhanden, woraus bewaͤhret werden Founte, 
daß das. oftfriefifche Regierhaus heftändig das Nike 
bergifche und. Lichtenfteinifche Succefjions» Recht. auf 
SHarlingerland anerfannt habe. Aus dieſem Br: nude 
glaubte die Gräfin Maria Erneftina Francisca, nad 
Erlöfhung des oftfriefiihen Mann Stammes, das 
num ihr und dem fürftlichen lichtenſteiniſchen Haufe 
zugefallene Erbrecht auf Harlingerfand begründet, zu 

haben, weil der. Kaifer und das Reich nicht: berech⸗ 
tiget gewefen, ‚über ein geldriſches Leyn Guth zu 
disponiren, und darüber zu ihren Nachtheil einem 
dritten eine Erpectang zu verleihen: Sie war der 
Meinung, daß Die brandinburgifche Erpertanz dieſe 
ihre Gerechtfame um jo viel weniger wenuss machen 
Fönnte, weil. folche Dusch folgende dem, Erpectunge 

Briefe einverleibte Elaufel verwahret worden ; „Je⸗ 
„doch ſoll dieſe Conceſſion den männlichen Lehnser⸗ 
„ben und maͤnniglich an ihren Rechten, jo entweder, 
et R „erwie⸗ 
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veiwieſen, oder insfünftige erwiefen werden moͤchte, 1744 
„benanntlich aber dem Haufe Jichtenftein umd Rit⸗ 
„berg an den drei Herrfchaften, Efens, Stedesdorf 
„und Witmund competirenden Iuribus unvorgreif. 
„lich und unfchädlich feyn.“ Um nun diefe Prä- 
tenfion geltend zu machen, : hatten der Fürft Carl 
Mepomusenus von tichtenftein, und der Graf Marke 
milian Utrich von Kaunig-Ritberg bereits unter- 
dem 4. April 1740, auf die Churfürften von Coͤln 
unb Pfalz, als mit ausfchreibende Fürften des Nike 
derrheinifch · Weſtphaͤliſchen Kreifes, ein Faiferlicyes 
Commiſſorium ausgebracht. Darinn war beiden 
hurfürften aufgegeben, den Fürften von Lichtens 
ftein und den Grafen von Kauniz. Mitberg vor fich 
und allen übrigen von: ber Gräfin Wolpurgis von 
Ritberg · abſtammenden Erben, männlichen und 
‚weiblichen Gefchlehts in die drei Herrfchaften 
Eiens , "Stedesdorf und Witmund, unter Eaiferlis 
her. Autorität, ſogleich nad) erfolgter gänzlichen Er⸗ 
loͤſchung des oſtfrie ſiſchen Ma. Stammes zu im⸗ 
mittiren, und fie in dem Beſitz derſelben zu hand» 
haben und zu fehügen. Dabei waren Faiferliche Pas 
tente an alle Unterthanen und Bediente der drei 
Herrſchaften ausgefertiget, ‚worinn ihnen befanntge- 
madıt war, daß denen Häufern Sichtenftein und Kau⸗ 
niz · Ritberg ipfo fadto nad) Erlöfchung des oſtfrie⸗ 
ſiſchen Mann » Stammes die Poffefjion zuftehe, und 
biefe allein für bie rechtmaͤßige Landesherren zu ers 
ennen feyen. Dagegen behauptete Churbranden⸗ 

burg, daß aus dieſen angeführsen Thatſachen, die 
Anfprüche des Kaunitz . Rirbergifchen Haufes auf 
Harlingerland nicht gefolgert werden fünne, Aus 
der Geichichte wurde von brandenburgifcher Seite 
ausgeführet,. daß Oſtfriesland von den älteften Zei- 
sen — eine Pertinenz Pie deutſchen Reiches, Pod 

ar⸗ 
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1744 Harlingerland von jeher eine Pertinenz von Oſtfries⸗ 
land geweſen fen, daß ſo gar Ulrich, ehe er ind:n _ 
Grafenftanderhoben worden, dem Sibet Atiena von 
Dornum, die beiden Herrfchaften Efens und Sıa 
deadorf, als ein oſtfrieſiſches Mann, than uͤbertra⸗ 
‚gen habe, daß bald nachher 1454 Ulrich und feine 
Nachkommen von dem Kaifer mit ganz Oſtfriesland 
und aud) ausdrücklich mit Harlingerland, oder den 
Herrfchaften Efens, Stebestorf und Witmund: bes 
lehnet worden, daß ferner die Häuptlinge von Har⸗ 
lingerland die Lehns und $anvdesherrlichen echte 
bes gräflichen oftfriefiichen Haufes anerfannt haͤt⸗ 
ten, und folde nachher durch den zwiſchen Graten 
Enno und Balthafer Häuptling von Harlingerland 
1530 getroffenen Wergleih nochmals :beftätiget _ 
worden. Aus diefem allen. wurde gefolgere, baß 
‚Harlingerlaud bis 1530 zu dem Reichs + Manne 
‚sehn von Offfriesland gehöret habe, und beiondees 
‚auch die beiden Herrfchaften Efens und Sted:sdorf 
ein Afterlehn von Oſtfriesland geworben ſey. 
Hieraus wurde die Schluß - Folge gezogen, daß ver 
von Balthaſar, Häuptling von Harlingerland, vor 

“ gerommene geldrifche $ehns. Auftrag null und nic) 
tig fey, und weder dem deutfchen Reiche, noch dem 
mit der Erpectanz verliehenen brandenburgifchen 
Haufe nadıtheilig feyn fönne, fodann aud), daß der 
berumifche Vergleich dem beutſchen Reich an ſeinen 
Gerrchtſamen nicht ſchaden koͤnne. Auch wurde 
nachgewieſen, daß ſelbſt der berumiſche Vergleich 
nicht einmal das Succeſſionsrecht der Töchter des. 
Grafen Enno und deren Erben in Harlingeriand 
enthalte, indem nach dem ganzen Zufammenhange 
das darinn vorbehaltene Succeſſions Recht nur 
von den vaͤterlichen und muͤtterlichen Allodial · Guͤ⸗ 
tern zu verſtehen ſey, — auch bie Meinung des 

Kai⸗ 
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| ** als Ober Lehnoherten, und auch ſibſ desı744 
aflichen eifriefifchen Hauſes geweſen fey.. Es ers 
lite dieſes klar aus dem bald nad) dem berummi⸗ 

ſchen Vergleich. erfolgten Lehnbriefe, indem darinn 
Oraf Enno Lil. und feine männliche Leibeserben, wie: 
aud) ‚feine Brüder mit ben harlinger Herrfcyatten, 
als zur. Grafſchaft Dfifriesland ‚wiederherzugebrache 
ten Pertinenzftücken, beliehen worden. Wäre alfo- - 
Sie ganze Grafſchaft Oſtfriesland ein Reichsmann⸗ 
lehn geweſen; ſo koͤnnte auch Harlingerland als eine 

ertinenz von Oſtfriesland nicht: von: dieſer Graf⸗ 
ſchaft getreunet werden. So hätte auch das graͤfli⸗ 
che Haus gedacht, denn in ‚der. bruͤderlichen Erbver⸗ 
einigung haͤtten ſich die graͤflichen Gebruͤder, und 
unter dieſen auch Graf Johann von Oſtfriesland und 
Ritberg ſich verpflichtet; alles dasjenige zu verthei⸗ 
digen , was. wegen des Rechts der Erfigeburt ,; der. 
Succeſſion der männlicyen Lehnsfolge und der wies 
der erneuerten Bereinigung der Harlinger — 
ten mit ber Grafſchaft Oſtfriesland, von dem Kai⸗ 
‚fer Fridrich Ill. und allen nachiolgenden Kaifern ver⸗ 
ordnet und. in der am 19. Sept. i600 erlangten 
Keichs- Belehnung: beftätiget worden. Es muͤſte 
alfo mit der Succeffion und Lehnsfolge in Harlin⸗ 

getland eben die Bewandnis haben, wie mit der 
Succeſſion und Sehnsfolge in Ditfriesland, Uebri⸗ 
gens koͤnnte die in dem Erpecrangbriefe enthaltene 
Clauſel den lihtenfteinifchen und ritbergifchen Häus 
fern fein groͤßeres Recht geben, als fie wuͤrklich haͤt⸗ 

‘ ten unb nachweifen fönnten, und wäre die 1740 
ercheilte kaiſerliche Immiſſion und ManutenengVer- 
fügung.auf. einfeıtige. Vorftellung offenbar erfchlis 
hen, koͤnnte alſo Feine rechtliche Wuͤrkung haben. 

K3 -— S. 8. 
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| Außer biefem Anfprucd auf Harlingerland Hatte 
auch der Fürft von Sichtenftein eine auf das fuͤrſtliche 
oſtfrieſiſche Regierhaus haftende große Sthuldfodes 

. nung. bieausdem Berummiſchen Vergleich ihren era 
fen Urfprung genommen hatte. Ich habe dieſer 

Schuldfoderung ſchon bei einer andern Gelegenheit 
im fuͤnften Bande erwaͤhnet, und beziehe mich ledig 
dahin. Dann behauptete auch die Gräfih von Kau⸗ 
nitz-Rittberg, daß ihr ein liquides und privilegirtes 
Capital von 1 30000 Nryfei nebft vieljaͤhrigen Zinſen 
zuftünde, fo jedem Schusfolger des Fürftenthums 
Oſtfriesland zur Laſt fiele, ' Es hatte naͤmlich Graf 
Enno Hl, in einem Vergleiche vom 134. Derember 
1606 feirem Bruber Grafen Johann von Oſtfries⸗ 
land und Rittberg, ihrem Urgrosvater,, und: deffen: 
Erben männlicyen: und fräulichen Geſchlechts zur 
vollfommenen Abfindung 1 850000 Kthlr; verfehrieben. 
Und dann hatte Graf Ennd IT, feiner Tochter Sabi. 
na Catharina, Grafen Johann Gemahlin‘, am 29. 
December 1606 zur Ausſteuer 30000 Rthlr. ause 
geſetzet. Von beiden Capitalien waren bis 1689 
bie Zinſen bezahlet. Wie aber nach den -churcöfnie 
ſchen Wahlftreitigkeiten and dem mit der Krone 
Frankteich entſtandenem Krieg, der coͤlniſche Doms’ 
— Graf Franz Adolph von Rietberg ſich nach 

trasburg begeben, hatte, und anf die kaiſerlicher 
Hoocations. Mandate nicht wieder nach Cöln zus 
rüc'gefebret war, fo war 1689 von tem Kaifer dem 
fürftlichen oftfriefifchen Haufe aufgegeben ;; dem ge» 
dachten Domherrn und Grafen Bran) Adolph fo wer 
nig das Capital, als die Zinfen aus zuzahlen, ſon⸗ 
bern dieſe Gelder; bis auf fernere kaiſerliche Verord⸗ 
nung verwahrlich aufzuheben. Seit dieſer Zeit wa⸗ 
ren gar keine Zinſen bezahlet. Da indeſſen ut 
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Ferdinand Maximilian von Rittberg nachher nach / 1744 
gZewieſen, daß ihm dieſe Foderung von feinem Bru⸗ 
der dem Domherrn, vor deſſen Abzug nad) Stras⸗ 

burg, cediret worden; fo’ hatte dieſer im Johre 

4700 die Aufhebung des vorhin gedachten kaiſerl. 
Mandats bewuͤrket. Der Fürft hatte aber die Zins⸗ 
zahlung und die Abreagung des Hauptſtuhls gewe⸗ 

gert: : Der barüber. bei dem Reichshofrath entſtan⸗ 

dene Proceß lag damals noch unentſchieden. Auf 

diefe von der Sraͤſin von Kaunitz ⸗ Rittberg ange⸗ 
brachte Thatſachen ließ der König von Preußen er⸗ 

wiedern, daß bereits in dem vorgedachten Proceſſe 

von dem oſtfrieſiſchen Regierhauſe durch rittbergi⸗ 

ſche Quittungen nachgewieſen worden, daß das Sup | 

Rittberg nicht nur dieſe Capitalien, ſondern nod); 
224389 Rthlr. mehr, als. demfelben-zugefommen, 

erhalten habe, weiches dem allodio bes: oſtfrieſiſchen 

Hauſes annoch erſetzet werden muͤſte. Da auch 

Graf Enno II, vermoͤge des Peimogenitur⸗Diploms 

nichts mehr, als ein gebuͤhrendes Deputat und graͤf⸗ 

lichen Unterhalt gu leiſten, ſchuldig geweſen; fo haͤt⸗ 

ge er ſeinen Bruͤdern zur groͤſten Beſchwerde des 

Reichslehns Feine Tonnen Goldes zur Abſindung ver , 
ſprechen koͤnnen. Dies waͤre alſo eine Schuld, die 

nicht zum Beſten, ſondern zum Nachtheil des Lehns 

contrahiret worden, die alſo ſo wenig das deutſche 

Reich, als den Lehnsfolger verbinden koͤnnte. 

| 9. 9 . | 

2... Die Prinzeffin Friderike Wilhelmine hat ihre 

Anſpruͤche auf Dfifriesland gleich nady der preuffis 

{chen Befigergreifung. ſchwinden laffen. Dagegen 

Sieh der König von England als Ehurfürft von 
Hannover, die Gräfin Maria Erneftina Sranzisfa. ' 

von Kaunig- Nittberg, und der Graf Johan tud» 
2,3%: K4 nz wig 

© 
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3744wig: Adolbhvon Wied, bereits im’ Fulir744.5et 
deni-Ruuxchspoirach wider die von tem Könige von. 
Preußen nachgefüchte Inveſtitur und alle vorzuneh⸗ 
mende praͤjudicitliche Handlungen proteſtiren. Das 
graͤfliche Wied⸗ Runtelſche Hauß ſcheint bei dieſer 
Proteſtation, und der zur Verwahrung feiner Ge⸗ 
vechtfame abgebrudten Deduction , es bewenden 

gelaſſen zu haben. Deſto mehr: rührten ſich Chur⸗ 
hannover und die Haͤuſer Kaunitz · Rittberg uni fich« 
tenſtein. Schon 1744 trug der hannoͤbriſche Ge⸗ 

ſandte bei dem Neichs- Eonvent an, nichts zu bes 
willigen, was dem Churhaufe Hannover nachtheilig 
feyn koͤnnte, befouders aber es dahin einzuleiten, 
daß das von Churbrandenburg angemaßte Votum 

von Oſtfriesland, bis die Streitſache ausgemachet 
worden, ruhen moͤchte. In einem am 9. Auguſt 
1746 zur Dictatur gebrachten Memorial, wurde Dies 
fes Geſuch wiederholer. Die Gründe waren, weil 

Oſtfriesland nie zu einem Fürftenehum erhoben wor⸗ 
ben, das Stimmrecht daher: nicht auf dem Sande 
baftete, fondern nur dem Fürften-und beflen Leibes⸗ 
Erben ertheilet worden, weshalb benn ein fremder 
Succeſſor ohne erneuerte Bewilligung des Reichs 
fid) Diefes Stimmrecht nicye anmaßen Eönnte. Won 
brandenburgifcher Seite wurde erwiedert, daß der: 
König die Befigergreifung den fämmtlichen Reichs 
Ständen bekannt gemacht, zu dem oſtfrieſiſchen Vo⸗ 
to feine Gefandefchaft ohne allen Widerſpruch legi⸗ 
timiret, auch darüber die Gratulationen von allen 
Ständen empfangen habe. Hierin läge alſo ſchon 
die Bewilligung bes Reiches zu dem Stimmrecht, 
die indeſſen überflüßig wäre, weil die ojtfriefifhen 
Fuͤrſten niche für ihre Perfonen, -fondern, von dem 

‚Sande Sig und Stimme in dem Fürften« Kath ge: 
führe hätten. Erft 1751 ſtellte — den 

| Eu rin⸗ 
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foͤrmlichen Proceß uͤber die oſtfrieſiſche Succeſſton bein 74 
dem kaiſerlichen Reichshofrath an. Eben dieſen 
Weg ſchlugen die Fuͤrſten Joſeph Wenzel von Lich⸗ 
tenſtein und: Anton von Kaunitz⸗ Rietberg über die 
Succeſſion von: Harlingerland ein. Dieſe heide 
Haͤuſer ſowohl, als Churhannover behaupteten, daß 
über'die Apertur eines Reichslehns Niemand als des 

Reihe Oberhaupt, der Kaiſer und deſſen Reichs— 
hofrath, Richter ſeyhn koͤnnten, und daß der Froͤnig 
von Preußen ſich dem kuͤnftigen richterlichen Aus⸗ 
ſpruch des Reichshofraths um ſoviel mehr unterwer⸗ 

fen muͤſte, weil der Koͤnig in den bei der Occupatlon 
erlaſſenen Patenten ſich ausdrücklich erklaͤret hätte, 
jedem gehoͤrigen Orts zu Recht zu ſtehen, welcher 

an. das Fuͤrſtenthum Oſtfriesland Recht und Ans 
ſpruͤche zu ‚haben: vermeinte. Dagegen wollte der 

König von Preußen. ſich durchaus nicht vor dem 
Reichshofrath einlaffen. Die Gründe waren folgen« 
de: Der Kaifer hätte mit Bewilligung des Reichs 
dem Churbaufe Brandenburg nad) Abgang des ofte 
friefifchen Mannftammes die'Erpectanz auf Oſtſries⸗ 
fand verliehen. Nachdem diefer Mannſtamm mit 
dem legten Fürften erloſchen, häste Brandenburg 
ruhig den Beſitz ergriffen, diefe Poffeffions- Ergrei« 

fung den ſaͤmmtlichen Reichsftänden befannt gemas 

het; darüber von dem Kaifer Earl VIL, als Obere 
lehnsherrn, ein Manutenernz- Mandat, und gleich 

- nah dem darauf erfolgten Abfterben des Kaiſers 

. von dem rheinifchen Vicariat die ordentliche Inveſti⸗ 
tur erhalten. : Ihm wäre feither; von allen Reichs⸗ 
ftänden die Titulatur eines Fürften von-Oftfriesiand 
zugeftanden, hätte noch jüngft 1730 das Privilegis 
um de non appellando für Oſtfriesland erhalten, 
und würde von dem ganzen Neid) als rechrmäßiger 

tandesherr von Oftfriesland anerkannt und gehalten, 
— K5 Der 
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2744 der Majsftät des Reiches würde es verkleinerlich 

ſeyn, über eine fo klare Sache, die ſich zu feinem 
rıchrerlichen Ausſpruch qualificirte,. einen Proceß zu 
führen. Micht umſonſt, niche als ein Geſchenk, 
fordern titulo onerofo hätte das Churhauß Bran⸗ 
denburg diefe Erpeetanz erhalten; wodurch fid) dee 
Kaifer und das Neid nur von einer übernommenen 
Schuldigkeit entladet hätten. Sollte. alfo ja ein 
Proceß itatı finden; fo müfte folcher nicht mic Brans 

denburg, ſondern mit dem Kaifer und dem Neid) ges 
führer werden; und wenn es auch denklich wäre) 
daß der Reichshofrath guͤnſtig Für die Praͤtendenten 
entſcheiden koͤnne; ſo waͤre doch das brandenburgi⸗ 
ſche Hauß hefugt, ſich fo lange des Retentions⸗ 
Rechtes zu bedienen, bis fuͤr daſſelbe eine andere 
Schadloshaltung ausfuͤndig gemachet und ihm wuͤrk⸗ 
lich verſchaffet worden. Da bei Reichslehnen ſo⸗ 
wohl nad) den Longobardiſchen Lehnrechten, als nach 
den Reichsgeſetzen das Fuͤrſtenrecht ſtatt fuͤnde, wo⸗ 
tinn- Pares Curiae Richter ſeyn muͤſten: ſo koͤnnte 
dieſe Sache der Entſcheidung des kaiſerlichen Reichs⸗ 
hofraths nicht uͤberlaſſen werden. Nicht alſo vor 
den Reichshofrath gehörten die Streitigkeiten über 
Reichslehne, ſondern man muͤſte darin die Entſchei⸗ 
dung von dem Kaiſer, von den Churfuͤrſten und von 
den Staͤnden gewaͤrtigen. Dieſes Fuͤrſtenrecht waͤ⸗ 
rein dem Noͤrdlinger Reichsabſchiede von 1466 ‚in 
dem paſſauer Wertrage von 1552 und in dem müns 
fterifchen Frieden (K) gegruͤndet. Dieſes Zürften 
recht, dieſes Kteinod der deutſchen Freiheit, hätte 
ſich noch jetzo unter der neuern Benennung des Re- 
vut ſus ad Comitia erhalten. Daher wäre das Fo- 
rüm des Reichshoſraths incomperent und müfte no 
2,4 7 er 

(Hr 55.. 



der Koͤnig des Reeurſes an den: Kaiſer and die1744 
Reichsverſammlung bedienen, da denn dieſe wichtige 
lehnsſache von dem Koiſerimit Zuziehung der Chut · 
fürften und einiger Fur ſten, oder auf offenem Reichs⸗ 
tage, abgemachet werben: muͤſte. Ueberdem waͤre 
die reichshofraͤthliche Jurisdiction in der erſten In⸗ 

ſtanz nicht gegruͤndet/ weil der Reichsverfaſſung ges 
inaͤß, erſt die Austraͤgal⸗ Inſtanz erlediget werden 
muſte · Endlich aber; gab Der Koͤnigrgleich zu ver, 

ſtehen, wie er auf ‚alle Faͤlle in dieſer Sache das 
Reichs hofgericht recuſtren muͤſte, weil die fuͤrſt · und 
graͤſlichen Haͤuſer Lichtenftein und Kaunitz = Ritt⸗ 
"bergian dem kaiſerlichen Hofe Die-vornehmfien, Civil 
und Militairchargen belleideten, und ſewohl in die 
Direction:;der Staatsſachen als in die reichshof⸗ 
zärhlichen Geſchaͤſte ſtarken Einfluß · haͤtten (). Der 
Mn oz ELBE FL Ber y4 Schluß 

) Die war allerdings wohl gegründet, denn ber 
ae ana regierende —*— Joſeph Wenzel don Lich» 

tenſtein war Ealferlicher wuͤrklicher geheimer Rath 
und Generalfeldmarfhal. Ihn ehrte die Kaiferin 

Maria’ Therefia, mie ihren Vater. Archenbolg 
Seſch. des fiebenjäprigen Krieges 1 Buch p. 186- 
— * der Graf nachheriger Reichsfuͤrſt, Wenzd 
- Anton von Kauniz » Nittberg, dieſer berühmte 

Hof» und Staatscanzler , und erfier Minifter, 
an. dem faiferiichen Hofe vermogte, und wie fehr 
er dem preußiſchen Haufe immerhin abgeneigt ge 

wegen, Died iſt allgemein bekannt. So fehr der 
Graf Brühl in: Dresden, und der Graf Beftus 

ſchef In Petersburg, das preußifche Haug zu uns 
ergraben ſuchten, eben fo. ſehr, und noch mehr, 
Uieß ſich der Fuͤrſt von Kaunig: Nittberg angele⸗ 
gen ſeyn, den König zu fhürgen. Diefer Weile, 
deſſen Adlersblicken nichts verborgen bfieb, drückt 

fi) darsber fo aus: „Sobald ber Fuͤrſt von 
„raunig « Nittberg In das Minifterium kam, 
„arbeitete er daran, Buͤndulſſe für die Kaiſerin 

zu 

> 

, x 



156 Vier und dreyßigſtes Bud. 

ty44 Schluß der Tejteren koͤnigl. Vorſtellung an den Rate 
fer von: #755 lautet: „Sr. Königl. Majeftät: has 
„ben daher, vor der Hand für das befte und: und 
ichuldigſte Mittel gehalten ,; deshalb: mit geziemen⸗ 
„der Hochachtung, den’ Reeurs an Se. Kaiſerl. 
Majeſtaͤt zu nehm n. In der ohngezweifelten Zus 
„verſicht, es werden Allerhoͤchſtdieſelben darauf al⸗ 
lergerechteſt reflectiren, und an hochpreißl. Reichs⸗ 
„bofrach die Verordnung ergehen laſſen, um in die⸗ 

„fer Sache mit weiterer. Cognition an ſich zu hal⸗ 
„ten: allermaßen Se. Koͤnigl. Majeſtaͤt auf ſoiche 
„Weiſe gegen alles etwa vorzunehmende veichshofe 
„rärhliche Verfahren, gegiemend' proteſtiren, Dero 

Gerechtſame ‘überall feieclich verwahren und ſich 
„auf alle Falle den Recurſum ad Comitia, auch 
„fonft alle andere reicheſatzungsmaͤßige Beneficia 
„ausdruͤcklich vorbehalten haben wollen.“ So ſtand 
dieſe wichtige Sache, wie gleich nachher.der ſieben⸗ 
jährige Krieg ausbrach, und auch dem Gang, diefer 
Angelegenheit eine Aenderung verfchafte., Bisher 

| | | herrſchte 

u ſchließen, und den König von Preußen dee 
„Seinigen zu berauben, um auf dieſe Art den 
„Entwurf vorzubereiten, welcher der Kaiferin fo 
„ſehr am Herzen lag, nämlich: Schleflen wieder 
„zu erobern, und ben König niederzudrücken. 
„Hinterlaſſene Werke Friederichs IL. Kon, in Pr. 

„2 Th. p. 22.“ Sch merke nur noch an, daß 
‚ ber Füeft von Kaunitz fich beftändig der Titula⸗ 

tur: Erbherr der Herrfchaften Efend, Stedes 
dorf und Witmund bedienet Babe. Vermoͤgten 
wir die ganze Kette der Begebenheiten, welche den 
re Krieg und die angelegten Piane dag 
preußifche Haug zu ſchwaͤchen, verurfachet baten, 
zu überfchauen, vielleicht midchten wir auch in 
Oſtfriesland ein Glied diefer Kette finden. 
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herrſchte zwiſchen den: Kronen England und Preuſ⸗ 1744 
‚fen Fein gutes Vernehmen. Der König von Preuf- 
fen nennet ausdruͤcklich den König pon England ei⸗ 
nen. Feind von Preußen Ch). Es laͤßt ſich hieraus 
‚begreifen, woher diefe Streitigkeiten über: die oſt⸗ 
feiefifche Sueceflion von dem preußilchen Gefandten 
von Pollmann und: dem englifchen Gefanbten Hugo 
und nachher Behr mit fo sieler.Hige ,. daß auch der 
Anſtand aus den. Augen geſetzet wurde, bis. 1755 
auf dem: Reichstag zur. Dictatur gebracht worden (i). 
Indeſſen veranlaßten die Gränzierungen: zwifchen 
Frankreich und England über Canada 1755 Untere _ 

- handlungen zwiſchen England und Preußen, veren ' 
Folge der am 16. Januar in London abgeſchloſſene 
Bertrag war. In ben erfien Artikeln verfprachen 
beide Mächte einander die. Gemäßrleiftung ihrer eige ⸗ 
nen Staaten. Da nun der König von. England 
in Dem gleich nachher ausgebrochenen fiebenjährigen 
Kriege. ein Allürter des Königs von Preußen wurde, 
und er nach dem Londner Wertrage die Gewaͤhrlei⸗ 
ſtung der preußiſchen Staaten übernommen hatte, - 

ſo konnten auch die Anfprüche aus der Erbverbrüdes 
rung auf Oftfriesland nicht weiter fortgefeget werden. 
Auch "die. Häufer Lichtenſtein, Kaunig- Rietberg 
und Wied Runkel ‚haben: ihr vermeihtes Succeſ⸗ 
fionsrecht nicht weiter in Anregung gebracht. Es 
würde diefes von erfteren aber waheſcheinlich geiches 
hen ſeyn, wenn der Plan — wäre, das preußi · 
ſche a. zu ſch —— | 

S. ER i 

Aus dem, was über dieſe Succeſſionsſtreitigkeit 
bier angeführt ift, gehet klar hervor, dag Oſtfries⸗ 

land 

* (h) Hinterlaffene Werke dee Koͤnigs 1 Theil 6 Kap, 
690 Die mehreſten Memorialien ſind abgedruckt. 
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274land Fin Reichs⸗ Mannlehn iſt/ und dag die dem 
Churhauſe Brandenburg verliehene Anwartſchaſt, 
ihre reichsconſtitutionsmaͤßige Gültigkeit. erhalten 
hat. Es haben auch wohl nie die "übrigen Praͤ⸗ 
tendenten auf eine guͤnſtigere richterliche Entfchele- 

bung Rechnung machen koͤnnen. Weil über die vote 
ſchiedenen Anſpruͤche auf Oſtfriesland fo viel gefchrieben 
ift, und. die preußifche Succeſſion hin und wieder in ein 
ſchiefes Licht geſtellt iſt: fo: habe. nicht umhin gekonnt, 
Diefe Materie, um den Leſer mit dem flatu controverfize 
befannt zu machen, etwas ausfuͤhrlicher zu beruͤhten. 

1J i ze. gan td 

Die bisher erwähnten Gründe, womit die ver⸗ 
ſchiedenen Praͤtendenten ihre Anfprüche auf Oſtfries⸗ 
land und Harlingerland zu rechtfertigen geſuchet ha⸗ 
ben, hab ich aus. den vorhandenen gedruckten Des 
Buctionen gezogen. Auch diefe will ich dem Sefer 
nicht vorenthalten. : Zuerft und ſchon 1740: fam 
heraus: ‚gründlicher Bericht von der Befchafferipeie 
des: oftfriefifchen Reichs Mannfehns; und der den 
Koͤnigl. und Churhauſe Brandenburg in: dieſem 
Reichslehn auf Abgang des: oftfriefifchen Mannftams 
mes zuſtehenden Succeſſion. Der ungenannte Vers 
faſſer war der damalige Kreis» Directorialrath, 
nachheriger Canzler Homfeld. Von dieſer gruͤnd 
lichen Schrift‘; find. 1744 Machdruͤcke erſchienen. 
Auch hat man eine -franzöfiiche Leberfegung;,' unter 
dem Titels Memoire inftructif, dans lequel on 

etablit invinciblement, que. la Comte d’ Offfrife 
eſt un Fief mafculin de L’Empire, et que la Suc- 
ceffion à la dite Comté fera devolue & la Maifon 

Royale de Proffe, Die Streitigkeiten über die oft 
- friefifche Lehnsfolge mit dem Könige von Eugland, 
find in folgenden Schriften ee, ; 

ar Leer wind a UT ZEIT grund⸗ 
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gruͤndlicher Unterricht von dem Sr. Koͤnigl. Maj.!744 
von Grosbrittanien,, als Churfürften von Braun -· 
ſchweig und Lüneburg zuftehenden Succeſſiorsrecht 
in die Grafſchaft Oftfriesiond. und dazu gehörigen 
Herrſchaften 1744. Sierauf folgte: Entheckter 
Ungrund des ſogenannten gründlichen Unterrichts 
von dem Sr. Fünigl. Majeftät von Grosbrittauien 
zur Ungebühr prätendirten Sucesffiinsredht 1745. 
Der Verfaſſer fol der Großranzler Samuel von 
Cocceh gewefen ſeyn. Vertheidigung des gründlis 
den Unterrichts. Hannover 1745. Remarquen 
über. die koͤniglich grosbrirtaniiche Wertheidigung 
des, fogenannten- gruͤndlichen Unterrichts Berlin 
1245 (k). Auszug aus denen fönigl. preußiidien 
Remarquen 1746. Prüfung der koͤnigl. preußi⸗ 
ſchen Remarquen über die koͤnigl. ‚grosbritrarifche 
Vertheidigung des ſogenannten gründlichen Unter⸗ 
xichts. Regensburg 1747. Der ungenannte Vers 
faſſer war der damalige Doctor nachheriger gehei⸗ 

mer Nach, Prefeffor und Director der Univerſitaͤt 
Frankfurth Joachim Georg. Daries. Gutachten, 
wie ein paftiotifchgefinnter unparthenifcher Relchs⸗ 

ſtand die oſtfrieſiſche Sache bei. dem Reichsconvent 
anzuſehen babe. 1752. benſées fur I’ Avis nou- 
vellement paru dans Affaire d' Oſt· Friſe. Be⸗ 
trachtung über dieſes Gutachten 1753. Gegenan⸗ 
——— is er u Mer⸗ 

unter den Schriften des geh. Narbe Formey 
finde ich in Meuſels gelehrt. Teutſchl. oder Lexic. 
int lebender teutſchen Schtiftſteller mis autge⸗ 
fuͤhrt: Remargqucs de la Cour de Pruffe conger-. 

ninat le.droig &,la fuccefüon de Offriefe. Tradu- 
it de PAllemand & Berlin 1746 Wabrſcheinlich 

wird es Die Ueberfegung-oblger Remarquen feyn, 
VSormey ‚war. damahls Traducteur beim auswaͤr⸗ 

tigen Departement. a 
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1744merkungen zu dem fogenannten Betrachtungen über 
das (äutachten, wie ein patriotifchgefinnter Reichs⸗ 
ſtand die oftfriefifhe Sache anzufehen habe 1753. 
Bon gräflid” Wied-Runkelſcher Seite erfchierr: 
Entnvurf des gräflih Wied -« Nunfelfehen Succef⸗ 

ſionsrechts in Oftfriesland. Seanffurch 7744. Diefe 
Schrift wurde beantwortet, durch: Schteiben eines 
Freundes an feinen Freund, betreffend dcs von gräfe 
licher Wied » Runkelifcher Seiten prätendirten Suc⸗ 
ceffionsrechts in Dftfriesland. Frankfurth 1744. 
Hierauf erſchien: Beweis des gräflichen Wied» und 
Eprichingifchen Sueceffionsrechres in Oftfriesfand, 
1745. Endlich ließ das gräfliche Kaunitz Rittbergl- 
ſche Haus drucken: Vorläufiger Unterricht von dem 
der Frau Gräfin Maria Erneftina Franciska privas 
tive zuftehendem Eucceflionsrecht in bie Grafſchaft 
Oſtftiesland, wie auch in die dem hochfuͤrſtlich Sich» 

tenſiteiniſchen Haufe und hochernannter Frau Gräfin 
gemeinſchaftlich zuruͤckgefallenen drei Herrſchaften 

Eſens, Stedesdorf und Wittmund. 1745. Dieſe 
Deduction wurde von koͤnigl. preußiſcher Seite be⸗ 

antwortet, durch: Beweis der Rechte Sr. Koͤnigl. 
- Majeftät in Preußen auf das Harlingerland, aus 

den Reichsgefegen, actis publicis und Diplomatibus 

hergeleitet, worin zugleich die ſaͤmmtlichen Anfoder 
tungen der Fuͤrſt · und gräflichen Häufer Lichtenſtein 

imd Rittberg auf eine überzeugende Art widerleget 
werden. Bremen, ohne Jahrzahl ( ). 

(1) Einige dieſer Deductionen findet man auch In 
den Select. Juris publici novilimi von König theils 

vollſtaͤndia, theils Auszugsweiſe vor, als von 
der Beſchaffenheit des oftfriefiichen Reichsmann⸗ 
lehns im 7. Theil p. 417-455. und im 8. En 

ul Le p.'360. 
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p. 360413. Berner von dem gründlichen Unter-1744 
richt im 9. Theil p. 143—195. Bon dem entdede 
ten Ungrund im 11. Theil p. 240—329. und 12, 

Thetil p. 16— 231. Von der Vertheidigung ‚dei 
. gränblichen Unterrichts im 13. Theile p. 265 = 

03. und, 15. Theile p. 428— 465. Von dem 
uszuge aus den’Remarquen im 17. Theile p. 

g0—ı155 Bon ber Prüfung der Remarquen im 18. 
Tbhbeile p. 336—448. und endlich von dem gräfli« 

hen Wiebifchen Succeffionsrecht im 10. Theil p, 
157168 

. | 

Of Geſch.8. B. 3gwel⸗ 
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un ‚Zweiter Abſchnitt. 

4.1. Das unvermuthete Abſterben des Fuüͤrſten wuͤrket eine uns 
gemeine Beſtuͤrzung in dem ganzen Laude. $-2. Der Koͤnig 
Friederich II. von Preußen ergreift durch Anſchlagung der 

Idler und der Patente ſchleunig die Poſſeſſion, $. 3. und 

läßt ſich vorldufig von dem Emder Mastirat und den Vierzl⸗ 
gern huldigen. $. 4. Einhalt der angeichlagenen Patente. 

$. 5. Die Prinzeſſin Sriderite Willpelmine laßt ın Aurich die 

Moffeffion ergreifen, 8. 6. findet aber auch nicht einmabl bef 

den gehorfamen Ständen — So $. 7. Die fuͤrſtliche 
SRiliz tritt in koͤnigl. Dienſte. ie Näthe, der Magiſtrat 

und die Bürgerfchaft in Aurich erkeiinen die Fönigliche Lehus⸗ 

folge an. Wider die Vroteftation der Prinzeifin reproteſtiret 

der königliche Tevollindchtigte. 9. 8. Das hanndverifche Mis 

nifterium fendet einen Bevolmdchtigten nad Aurich, um 

von dem Zürftenthum Dffriesland Befig zu nehmen “Dies 

fer veifet unverrichteter Sachen wieder ab. $. 9. Der Kd⸗ 

- nie von Preußen erhält von dem Kaiſer ein reichsober haupt⸗ 

iiches Manutenenzdecret . himmt die Bratulationen von den 

Reichsſtanden ein, legitimirer jeine Seiandrichaft zu dem 
offriefiihen Voto, und läßt fi nachher von dem Reiches 

yerweier förmlich mit Oftfriesland belehnen. $. 10. Die Ges 

Zuefiration dee Emder Herrlichkeiten wird aufgehoben, und. 

der Stadt wieder der Beſitz ihrer Derrlichkeiten eingerdumet. 

6. 1 

Veseratt in dem ganzen Sande fteflte fich eine bange 

Stille, eine allgemeine Betäubung ein,’ wie das 

Gerücht von dem ſchleunigen Abfterben des legten 

Fuͤrſten erfholl. Die Fürstin hörte auf die Ge⸗ 

mahlin eines regierenden Fuͤrſten und Landesmutter 

zu feyn. Sie verlohr alles. Die Prinzeffin Fri⸗ 

derife Willhelmine fehwebre zwiſchen Sucht und 

Hofnung, entiveber Die lifregierung auf fie ver« 

ftammet zu: feben, oder ſich mit einem ſchmalen Deu 

putat begnügen zu laſſen. Sollte ver fürftliche Hof 

eingehen, fü war das bisherige Perſonale des Ho⸗ 

fes entbehrlich. Dies war ein ſchrecklicher Gedanke 

fuͤr die, welche bisher an dem fuͤrſtlichen er ges 
eu ſtan⸗ 

V 
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iftanden , und Befeldung und Unterhaft genoffen hat. 1740 
ten. Wer ſollte nun für die fuͤrſtlichen Schulden, 
und für den richtigen Abtrag’ der. Zinfen bürgen ? 
Dieſe gleich mit dem Tede auffallende Frage, kuͤm⸗ 
merte die Menge der in dem Sande wohnenden 
Glaͤubiger. Alte Civil: und Militairbediente konn⸗ 
ten nicht vorausſehen, was aus ihnen werden ſollte. 

/ 

am 14. März zwiſchen ihnen und den Fönigl. preußle 
ſchen Bevollmächtigten volljogene aber noch nicht in 

‚Die gehorfamen Stände, befonders die damals alles - 
“permögenden Adminiftratoren zitterten. Bei den 
'gravaminirenden Ständen lebte zwar bie.Hofnung 
eines beſſern Schickſals auf, . dod) fürchteten fie eine 
‚neue Erfchritterung der durch die faiferlichen Decrete 
ſchwankend gewordenen Sandesverfaffung. Niemand 
konnte mit Gewißheit fagen, wem er als fünftigen - 
Landesherrn huldigen würde. Alle diefe Beforgs 
‚niffe verftärfte der große Comet, der im Anfang 
dieſes Jahres einige Wochen lang fid) gezeiget hatte. 
Unwiſſenheit und Aberglaube hielten diefen Cometen 
‚für einen Vorboten von Drangfalen und Sandescas 

lamitaͤten. Micht blos der Poͤbel, auch feute von 
„mehrerer Einficht , hielten fich feft überzeuger, daß 
der lange Schweif ‚des Kometen: auf das Abfterben 
‚des Fürften hinge wiefen habe. - Mur allein der Ma» 
giſtrat in Emden und die Vierziger waren durd) die 

«dem Sande verlautbarte Eonvention berubiger. 

G. 2 

Kaum war das Gerüchte von dem Abſterben des 
Fuͤrſten erſchollen, ſo ſah man ſchon an dem naͤmli⸗ 
chen Tage die preußiſchen Adler an den Wachthaͤu⸗ 
fern, Thoren und Poſthaͤuſern, erſt in Emden und 
dann in. dem ganzen Sande angefihlagen. Der Ofts 
ſrieſe Raunie fie. an, Es war ihm ein unaufloͤsli⸗ 

12 ches 
N / 
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174aches Raͤthſel, woher in fo kurzer Zeit die ſchwarzen 
Adler gekommen ſeyn moͤchten, und wie ſo ſchleu⸗ 
nig die angeſchlagenen koͤnigl. Patente abgedrucket 
werden koͤnnen. Alles ſchien ihnen ein Traum zu 
ſeyn. Allein das Wappen und die Patente lagen ſchon 
ſeit einigen Jahren vorraͤthig in Emden in der Woh⸗ 
nung des Majors von Kalkreuth, und ſo ließ ſich 
dieſes Raͤthſel leicht entwickeln. So gegruͤndet auch 
die Anſpruͤche des koͤnigl. preußiſchen und Churhau⸗ 
ſes Brandenburg auf Oftfriesiand waren: fo hielt 

es doch der König Friedrich Il. gerathen, den an» 
dern Prätendenten mit der Poſſeſſions Ergreifung 
zuvorzukommen. Das unter dim 4. April 1740 
von den Lichrenfteinifhen und Kaunig : Nittbergi- 
ſchen Häufern auf die Ehurfürften von Köln und 
‚Pfalz ausgebradyte Commifforium, um dieſe beiden 

+ Häufer nad) Abfterben des Fürften in Harlingerland 
zu immittiren, mag vielleidyt den flets wachenden 
großen König bewogen haben, fichere Maasregeln 
zur fühftigen “Befigergreifung, wenn das ofifriefie 
ſche Lehn erfediget feyn würde, zu faflen und zu bes 
fhleunigen. Mur einige Tage hatte der König den 
preußifchen Thron beftiegen (m), fo ertheilte er ſchon 
unter dem 6. Jun. 1740., dem Chef der in Emden 
liegenden beiden Compagnien, dem Major Ernft 
Georg von Kalkreuth (n) und dem Kreis: Directo⸗ 
rialrath Homfeld fpeciale Vollmacht, um im Nahe 
men des fönigl. preußiichen Hauſes nad) Ausgang 
| — des 

(m) Der Vater König Friedrich Willhelm ſtarb am 
31 Map 1740 — 
(n) Er war vorhin Major bei dem Prinz Friedrich⸗ 

ſchen Regiment, und wurde damals 1740 nah 
Abiterben des Major von Ampach Chef der beiden 

In, Emden kegenden Eompagnien. | 
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' De Mannſtammes des ofifriefifchen Regierhaufesıyg4 

Die Poffefiion zu ergreifen, die in den fürftlicden 
Dienften geftandenen Dfficiere und Soldaten in 
Pride zu nehmen, alle zur Antretung und For 
führung ‘der Föniglichen Regierung erforderfiche Acs 
£us zu eperciren, befonders aber aud) den Ständen 
und Unterthanen die Beitätigung ihrer Privilegien, 
die Abfchaffung der Contraventionen und den königl: 
Schuß zu verjichern (o). 

$. 3 Ber 
Am 26, May zur frühen Tageszeit erhielten bie 
koͤnigl. Bevollmächtigten der Major von Kalkreuth 
ind der Kreis: Direcrorialrach Homfeld in Emden 
Nachricht von. dem Abfterben des Fürften. Auf ihr. 
Beranlaflen verfammieten ſich der Magiſtrat und die 
Vierziger ſchon des Morgens um 8 Uhr. Sie er- 
klaͤrten ſich fofore einftimmend, in Befolgung der 
Convention vom 4. März, da der fürftliche Manns 

ftamm nunmehro erloichen war, den König Fried⸗ 
rich II. für den rechtmäßigen Lehnsfolger und ihren 
$andesheren zu erfennen. Um diefe ihre Gefinnuns 
gen zu beftätigen, nahmen fie feinen Anftand, einen; 
ausgeftellten und von fämmtlichen Gliedern untere 
fehriebenen eidlichen Revers, worin fie dem Könige 
und deffen Machfolgern in der Regierung Treue und 
Gehorfam zuficherten,, den Föniglichen Bevollmaͤch⸗ 

tigten einzubändigen. Sie machten hierauf dem 
ftaatifben Commandanten, dem Generalmajor , 
Weltman bekannt, daß fie den König von Preuſ⸗ 
fen als ihren. neuen Landesherrn erfennten, und fich 
bereits vorläufig von der Huldigungspflicht entledis 
get hätten. Sie eröfneten * zugleich, daß durch 

3 Na 

(0):Diefe Vollmacht iſt befonders abgedruckt. 
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1744Xnfchlagung der Fönigl. Patente und des koͤniglichen 
Wappens an der Burg die oͤffentliche Poffeflisise 
ergreifung ihren Anfang nehmen würte. Der Ge⸗⸗ 
neralmajor war erft verlegen, wir er fich Dabei ver⸗ 
halten ſollte. Wie ihm aber-der Magiitrat verfiche . 
erte, daß in der mit dem Könige gerroffenen Con⸗ 
vention, die etwargen Nechte und Beiugniffe der 
Generalftaaten auf Oftfriesland, befonders aber das . 

G © irantiereht, ausdrüdlicd) vorbehalten worden: fo 
erklärte er fi), daß er fid) bei der vorzunehmenden 
Poffeffiongergreifung paffiv verhalten wollte. Hier⸗ 
auf liefen dann die koͤnigl. Bevollmächtigten Durch 
einen Notarium das fürftliche Wappen von d:r 
Burg abnehmen, und dagegen das Fönigliche Wap⸗ 
pen, wie auch das gedruckte Patent wieder anſchla⸗ 
gen. Auf eben diefe Art wurde durch verichiedene 
Notarien, denen diefes Gejcyäfte aufgetragen war, 
‚in Oftfriesland fowohl, als in Harlingerland ver⸗ 
"fahren (p). 

| 6. 4 | | 

So lautet in ben mwefentlihen Stellen das koͤ⸗ 
nigliche Patente: „Wir Friderich, König ꝛc. hun . 

„fund, was geitalt 1694 Kaijer feopold, Unfers 
„Herren Großvaters des Königes Majeftät, und 

»Dero Defcendenten, auch von Unferem Heren Ael-⸗ 
oters Vater, Churfürft Friedrich Wilhelm, Chrifte 
„milder Gedaͤchtniß, abftanimenden Prinzen, zu eie 
„niger Indemniſation Unfers Churbaufes in dem 
„wider Frankreich und Schweden geführten durd) 
„den Nimwegiſchen Kriedensfchlus geendigten 
„Reichs⸗-Krieg erlittenen großen Schadens und Uns 
„gemachs die Anmwartung auf Oftfriesiand verliehen 
„vhat — deswegen dann auch, nachdem der ofifrie« 

I | »ſiſche 
(p} Emder Acten. 
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„fifhe Mann» Stamm ausgeftorben, Wir aller: 1744 
„dings befugt find, den würflichen Befig zu ergrei» .- 
„fen; immaßen Wir diefelbe durch Unfere Bevolle 
„mächtige fo wohl, als durd) Publicirung und Afa 

‚nfigirung dieſes Unfers Parents vor Uns und Uns 
„ſere nn ergriffen und Uns zugeeignet has 
„ben, in der zu Ihro Kaiſ. Majeftär, und. gefamme 
„ten des Reichs Ehurfürften, Zürften und Ständen 
„gefegten- Zuverfiht, Sie werden foldy Unfer rechte 
„liches Verfahren nicht ungleich deuten, fondern eg - 
„vielmehr apprubiren, und Uns gegen Jedermaͤn⸗ 

 „niglich, weldyer etwas ehätliches dawider unterneh« 
„men wollte, £räftig fchügen und beiſtehen. — Wir 
„erklären Uns dagegen, daß Wir durch dieſe von 
„Oſtfriesland chuende Poffefiions » Ergreifung Nies 
„manden an feinen. Rechten Nachtheil oder Präjudiz 

zzuzuſuͤgen gemeinet, fondern ‚allen und jeden des« 
„folls, gehörigen Orts, zu Recht zu ftehen, erbötig 
„find, — Und igleichwie Wir, das allgemeine Vers 

ztrauen zu ben ofttriefiichen Landſtaͤnden und Unters 
»thanen haben, daß fie fid) an Uns, als ihren nun 
„mehrigen Fürften und Herren, alleine halten, und 
ses. an fehuloiger Treue und Unterthänigkeit gegen - 
„Uns nicht ermangeln laſſen werden: alfo verfpres 
schen Wir aud hiermit, daß Wir ermeldete Staͤn⸗ 
„de und Unterthanen bei ihren alt hergebrachten Pris. 
„vilegien, guten Gewohnheiten und allen Rechten 
„eräftig fhüsen und .dawider nicht das geringfte, _ 

weder von Une felbft thun, noch daß es durd) ans 

Zdere gelchehen durfte, verftatten, aud) was in voris 
„gen Zeiten dawider ergangen, baldmöglichft vemen 
„dien, und fonften auch alles, was zu. der Stände. 

- und Unterthanen Beſten gedeihen u Landesvaͤ⸗ 
wre horkeiten wollen (D s 

Y 5. 
@ Aus dem sed — 
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$ 5. 9 | 
2744 Der preußifchen Poffeffionsergreifung hätte eine 

große Schwierigkeit entgegen ſtehen Fonnen, wenn 
die verwittwete Fuͤrſtin ſchwauger gewefen waͤre, 
oder nur eine Schwangerſchaft vorgeſchuͤtzet haͤtte. 
Einen ſolchen Querſtrich ſcheint der Kreis - Directos, , 

rialrath Homfeld, wie aus einem gewiſſen Schrei⸗ 
ben erhellet, befürdhtee zu haben. Dieſe Betorunig. 
war um fo viel mehr gegründet, weil vie Fuͤrſtin ſich 
mehrmalen ſchwanger wähnte, und nod) vor einigen, 
Monathen für ipre Schwangerſchaft öffentliche Kir⸗ 
chengebete angejtellet waren, Allein Diefe Schwies 

‚ tigkeit ward gleid) gehoben, Die Fuͤrſtin erfannte 
ſogleich nach Abfterben ihres Gemahls die preußi⸗ 
ſche Succeſſion an, erklaͤrte ſich ſchriſtlich, daß fie 
ſich auch auf die entfernſte Art nicht in die Regie⸗ 
rungsgeſchaͤfte miſchen wollte, und empfohl Sich als 
eine troſtloſe Wittwe der Protection und Generoſi⸗ 
taͤt des Koͤnigs. So nahm denn ruhig in dem gan⸗ 
zen Sande, ſowohl in Oſitfriesland, als in Harlin⸗ 
gerland die preußiſche Poſſeſſions · Ergreifung ihren 
ſchleunigen Fortgang. Doch fanden ſich in Aurich 
nod) einige Hinderniſſe vor. Die Pringefjm Frides ' 
rife Wilhelmine lieg gleich in.der Nacht, wie der 
Fuͤrſt verftorben war, das geheime Katbscollegium 
äujammen treten. Diefes.beftand aus dem Chef 
aller Obercollegien, dem geheimen Kach und Hofe 

marſchall von Sangeln, aus den beiden Kegierungse. 
rächen, Heinrich Sigismund Bacmeifter, und 
Matthias von Wicht, und aus dem Kegierungse 
und Cammerrath, Sebaftian Eberhard Ihering. 
Sie, die Pringeffin, eröfnete ihnen, daß fie, als 
nächfte Anverwandtin des verftorbenen Fürften fich 
entſchloſſen Hätte, für fi) und in dem Namen ihrer 

beiden Schweitern Chriftine Sophie, ag 
Us 
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Fuͤrſtin zu Schwarzburg Rudolſtadt, und Marierrgg 
Charlotte, verwitiweten und regierenden Graͤfin von 
Crichingen die Regierung anzutreten. Wie daruͤber 
der geheime Kath von Langeln möge gedacht haben, 
iſt mir nicht bekannt; doch ſcheint er ihr das Wort 
nicht geredet zu haben, weil er auf der Stelle, oder 

wenigſtens an dem folgenden Tage feine Dimiffion 
nahm. Auch. der Regierungs- und Cammerrath 
Ihering fand nichr gerathen, ſich mit dieſer critifchen 
Angelegenheit zu befaſſen. Er hielt fid) vorerft 
neuttal. Dagegen waren die Regierungsräche 
Bacmeiſter und von Wide der Meinung, daß die 
Prinzefiin und ihre beide Schweſtern, das nädıfte 

XR“cecht zur Lehnsfolge hätten. Sie nahmen feinen 
Anıtand, die anzuıretende Landes» Megierung diefer 
dreien Damen als rechtmäßig anzuerkennen, und 
ihnen Gehorfam und Treue anzugeloben. Dieſe 
beide Regierungsraͤthe ließen verfchievene.zur Bes 
gründung der ‚Pofleffions - Ergreifung abzielende 
Handlungen verrichten, und ſowohl das Auricher, 
als das Berummn:r Scylog mit 18 Mann von dee 
dänifchen Miliz befegen. Dann verfügten fie ſich 
in. die Verſammlung der Stände, weldye, weil der 
abgebrodyene Landtag von dem verftorbenen Fürften 
auf den 26. May prorogiret war, damals grade zu⸗ 
-fammen getreten waren. Sie machten den Stäns 
den befancıt, daß die Prinzeffin Friderike Wilhelmi« 
ne für fic) und in dem Mamen ihrer beiden Schwe⸗ 

ſtern ſich der Regierung dieſes Fuͤrſtenthums untere 
zogen habe, und ſie ſich zu den treugehorſamen 
Staͤnden in Gnaden verſichert hielte, daß auch ſie, 
da die Gerechtſame der fraͤulichen Deſcendenz ge⸗ 
gruͤndet wäre, die Befugnis der fraͤulichen Poſteri- 

tät zur Antretung der Negierung anerkennen würe 
den. Daß die Stände feine carhegerifche Erklaͤ⸗ 

I ze mung 
l 
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1744tung von ſich geben würden, mar wohl zu vermu⸗ 
pen, Die Ritterſchaft erwiederte, fie wärg in fo 

geringer Anzahl gegenwärtig, daß fie noch vorerſt 
mit ihrer Erklärung an fich halten müfte. Die übris 
gen Deputirten antworteren, fie fönnten ohne Rüde 
fprache mir ihren Conſtituenten ſich auf eine fo wich⸗ 
tige Sache nicht e nlaſſen. Auch von dem Hoige⸗ 

richte, von der Regierung und dem Conſiſtorio ers 
hielten dieſe beide bevollmaͤchtigte Käthe der Prin« 
zeſſin Feine beſtimmte Erklärungen, fondern dilatorie 
ſche Antworten. Mur der Magiftrat und die Bier - 

ziger der Stade Emden, fagten deutlich ihre Mei— 
“mung. An fie war ebenfalls von der Prinzeffin fol⸗ 

gendis Reſcript am 26. May abgegangen: „Bon 
„Gottes Gnaden, Friverifa Wilhelmina, Fürftin, 
„zu Ditfriesland, Frau zu Efens, Stedesvorf und 
„Wittmund. Nachdem es Gott gefallen, den Fürs 
„ften Kart Edzard in der nächft verwichenen Nacht 

zabzufodern, und alfa durch die folchergeftalt geſche⸗ 
nbhene Erloͤſchung des oftfriefifchen Mann.» Stam« 

„mes die Negierung auf Uns und Unfere Schwes 
„ftern, die Fuͤrſtin Maria Charlotta, verwittwete 
„und regierende Gräfin von Crichingen, und. Chri« 

„flina Sophia, vermählte Fürftin zu Schwarzburg: 
»devolviret it, Wir Uns auch durd) Ergreifung der 
„Poſſeſſion mie gewöhnlidyen Solennitaͤten für Ung 
„und Unfere Schweftern unterzogen haben; als ver⸗ 
„feben Wir Uns zu Euch, daß Unfere hohe Befug⸗ 
„nis Darunter anerfannt, und bei einem Landesge⸗ 

‚vfeßmäßigem Kegiment an Seiten unfer Stadt 
„Enden, alle fchuldige Treue und Gehorfam werde _ 
„bewähret werden,“ — Hierauf antworteten Ma«_ . 
giftrat und die WVierziger: „Da Oftfriesland ein 

, „Reiche Mannlehn ift, welches mit dem Tode des 
„Fuͤrſten erloſchen iſt: fo haben wir Feinen Umgang 

„neh. | 
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xnehmen koͤnnen, uns ©. Koͤnigl. Mojeſtat ir 1544 
„Preußen, qs jetzigem rechtmäßigen Lehns⸗Erbſol⸗ 
gern und unſerm theuerſten Landesvater zu unter⸗ 
„werſen. Es werden daher Ew. Durchl. es dieſer 

EStadt zu Gnaden halten, daß ſelbige ſich nicht 
zermächtiget ſiehet, ſich Hochderoſelben Anſinnen zu 
Biegeonnnöbiren 0. 

6 
Auf die gehorſamen Staͤnde, hatte die Drink 

fin nod) dag größte: Zutrauen gefeget. Aber auch 
diefe nahmen fid), wie ſchon aus Der vorgedachten 
zweideutigen Antwort erhellet, ihrer/nicht an, Nach 
fo ſchleunig veränderter Lage der Sachen, gieng viel. 
mehr der Wunfc der gehorfamen Stände dahin, 
fid) mit den Emdern auszuföhnen. Zu den Ende 
hatten fie ſchon am 26. May den Magiſtrat erſu⸗ 
chen laſſen, eine Deputation nach Aurich zu fenden, 
um mit ihnen das Wohl des Vaterlandes in Erwäs 

gung zu ziehen, und einen gemeinfamen Schluß zu _ 
ſaſſen. Die. Emder, meiche fo viele Jahre lang 
von den flandifhen Verſammlungen in allen öffent 
lien Sondesangelegenheiten ausgefchloffen waren, 
lehnten diefes unerwartete Anliegen zwar auf eine 
böfliche Art ab; doch merften Lie geborfamen Staͤn⸗ 
de daraus bald, daß die Ember fie ihrem Edikfl 
überfafjen wollten, Wie fie num wohl vorausfehen \ 
——— daß die Pringeffi in’ Feiderife Düßelmine, 

die 

"© Ender und Landſchaftl Acten. Von dem An⸗ 
tritt der koͤnigl. Regierung, und von den. dabef 
vorgefallenen Begebenheiten, - findet fich in dem 
Regierungs, Archive wenig vor, weilder Große 
canzler von Cocceij die Arten mie fich nad Ders 
lin genommen haben fol. 
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1744die dem: brandenburgiſchen Hauſe verliehene Erper⸗ 

tanz nicht wendig machen tonute: fo machten ſie dem 
koͤnigl. Bevollmaͤchtigten, dem Kreis. Directorial⸗ 
rath Homfeld, am, 29. May ſchriftlich dekannt, daß 
fie ſich entſchloſſen haͤtten, die koͤnigl. Erbfolge ana 
zuerkennen, und ſie ſich dagegen die Zuſicherung der 
Landes. Conſtitutionsmaͤßigen Freiheiten und Bore 
zuge ausbäthen. Unterieffen fuͤhrten die baden 
Regierungsräthe Bacmeifter und von Wicht, im 
Namen ver Prinzerfin und.ihrer Schweſtern die Re⸗ 
gierung zwar fort, doch fanden ſie gerashen, das 
daͤmſche Commando, zur Verhütung etwaiger Kole 
liſionen wieder von dem Auricher Schloß, abziehen zu 
lofjen. | sr h r 

ı 7 | | 
So fanden die Sachen, wie der preußifche Ca- 
pitein von Tresfau aus Emden am ı. Jun. mit 
80 Mann in Aurich einrücte. _ Diefer nahm. in 
Gegenwart des tönigl. Bevollmaͤchtigten Homeld 
auch ın Aurich für den König von Preußen förmlich 
Poffefiion. Sobald das koͤnigl Parent vor ver 
Hauptwache publiciret und affigiret war, trat dee 

Oberſt Schwerman, Chef der fürftlichen Truppen, 
mit feiner ganzen Mannſchaft in koͤnigliche Dien⸗ 
ſte (5). Er ſelbſt, die Officire und Gemeinen 
ſchworen dem Könige den. gewöhnlichen Eid der 
Treue und des Gehorſams. Doc) fudjte der Obere 

ſte gleid) darauf feine Dimifjion nad), die er au) 
auf. eme ehrenvolle Art erhielt. Auch wurden die 

| er fürfte 

(No ein Fahr lang trug dieſe Miliz die fuͤrſtli⸗ 
che Uniform, die aus rothen Roͤcken mit gelben 
Yuffchlägen beftand, nachher erhielt fie erſt die 
preußtfche Uniform, 
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fürftlichen Civilbediente aufgefodert, die koͤnigliche 1744 

Regierung anzuerkennen. Dazu wurde der folgen. | 
de Tag, der 2. Jun. angefeger. Einige Käthe 
fanden annoch Bedenklichkeiten Dabei vor, und frus 
; gen, um fich auffer Verantwortung zu feßen, bei der 
Prinzeffin Friderifa Wülhelmina um Verhaltung 
an. Hierauf erfolgte unter dem 2. un. nachſte⸗ 
hendes Refeript: „Wir von Gottes Gnaden, Fri ⸗ 
„verifa Wilhelmina, für Uns und Unfere Frauen 
„Schweſtern, urfunben und befennen biemir, daß 

„Wir auf unterehänigfte Vorſtellung der zum oſt⸗ 
„frief. geh. Rathsdepartement verordneren Regie⸗ 
„rungs»Räthen, Bacmeifter, von Wicht und Ihe⸗ 
„ring, wasmaßen ihre Erklärung in Abficht der. 
„Beerbung dieſes Fuͤrſtenthums abfeiten Ihro Koͤ⸗ 
niql. Mojeft von Preußen durch Deroſelben Be⸗ 
 „vollmädhtigte dermalen gefodert worden, mithin fie 
„vorbemeldere Raͤthe ſowohl für ſich, als auch für die 
„übrigen Glieder der Regierung, des Confiftorit, 
„und der Oberrentey und deren Subalternen darüber 
: „mit unferer fpecialen Inſtruction verfehen zu wer⸗ 
„den, ſubmiſſeſt verlangten, und dann Wie 
„nach vorfommenden Umftänden Bedenfen finden, 
'„befagten Räthen ze. zum Behuf Unfer und Unferer 
„Frauen Schweftern weiter zu erponiren; Wir Uns 
"„in Gnaden enrfchloffen haben, Sie ſammt und fon. : 
„ders ihrer Eiden und Pflichten, womit fie Uns 
„verwandt geweſen, von nun an völlig zu entlaffer, 
„mithin verftarten, über fic) in Abfiche der Anneh⸗ 
‚mung anderwärtiger Dienfte und fonften allenthats 
„ben nad) eigener Willführ zu difponiren.« — 
Hierauf haben denn fämmtliche Käthe, wie auch die 
Eubalternen, ferner das Hofgericht, dann der Ma— 
giſtrat, die Bürgerfchaft und die Dfficiere der bei— 
den Bürger Compagnien , die eidlichen Neverfe, 

dem 
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.ı744dem Kreisdirectorialrath Homfeld eingefändider. | 
Hierinn erkannten fie mit Worbehalt der foͤrmlich 
einzunehmenten General» Huldigung und der von 
dem Könige dagegen auszuftellenden Huldigungs« 
Reverfalen, die Königl, Regierung an. Dagegen 
aber ließ die Prinzefjin Friderike Wiihelmine wider 

. die Poffeffiong » Ergreifung proteftiren, und diefe Pro- 
teftation denn Kreisdirectorialrath Homfeld einreis 
hen, welcher aber die Rechte feines Königes Durch 
‚eine Neproteftation verwahrte. Wie nun auch iu 
Auric) die Poſſeſſions Ergreifung ohne Wiverftand 

‚verzichtet war, z0g der Hauptmann von Tresfau 
mit feiner Mannfchaft wieder nad) Emden zuruͤck (t). 

* 

Da der letzte Furſt Carl Edzard, Feine Jeibese 
erben hatte; jo mar aud) das hannoͤveriſche Mini- 

„fterium auf den Fall vorbereitet, wenn derſelbe mit 
dem Tode abgehen tolle, um andern Prätenventen 
mit der Poffeffionsergreifung vorzufommen, Wars 
ſcheinlich harte diefes Minifterium feinen Cotreſpon⸗ 
denten in Aurich; denn fchon unter dem 30. May 

war die koͤnigliche und. churfürftliche Vollmacht auf 
den Ober» Appellationsrach Voigt bereits ausgeftel« 
let. Sie lauter: „Wir ꝛc. bevollmächtigen unfern 

‚ „Ober: Appellationsrath Voigt, daß er fic) foͤrder— 
„famft nad) Aurich verfügen folle, um das. Fraft 
„der Erbverdrüderung Uns und Unſerm föniglichen 
„und Churhaufe zugefullene von des Fürften Liebden 
„bis in feinen Tod befeffene Fuͤrſtenthum Oftfriegs 
„land in Beſitz zu nehmen, ‚und die Uns zuflepende 
„Befugniſſe und Jura zu beobachten und zu beſor⸗ 
„gen,“ Wie der Ober Appellationsrath air 

Vo se 
0 Landſchi. —*? und Auricher Aeten. 
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Voigt ſich in Aurich einfand, war fihon Überall dier744 
koͤniglich preußiſche Lehnsfolge anerkannt. Die -. 
kurze Anzeige von der aus der 1691 errichteten Erb» 

-perbrüderung. entipringenden Gerechtſame des Rd. 
niges von Engla:d, als Churfüriten von Hannover, 
auf Oſtſriesland, und die Proteftation wiber die koͤ— 
niglich preußiſche Poffellionss Ergreifung, Fonnte, 
er ſo wenig bei dem Hofgerichte, bei der Negierung, 
und dem Auricher Magiftrat, als bei ven Staͤnden 

inſinuirt erhalten, denn Fein Notarius wollte ſich da— 
zu gebrauchen laffen. Er wandte ſich endlich ſelbſt 
an die Stände, uud fuchte fie auf die Aniprüche des 
Koͤnigs von England auſmerkſam zu machen, fuͤg⸗ 
te indeſſen hinzu, Daß feine Abſicht bei dieſer An— 
zeige gar nicht wäre, die Stände von der bereits ge— 
ſchehenen Succe ſions, Agnitton abwendig zu mas . 
den, fondern nur um die Jura des föniglichen und 
braunichweigifhen luͤneburgiſchen Haufes zu reſer⸗ 

‚viren, - Die Stände eriviederten, daf die Erbver⸗ 
„brüderung, da fie nicht von dem Kaifer beftätiger, 
‚und ohne ihr Vorwiſſen getroffen werben, fie niche 
das mindefte anginge, Dann gaben fie dem Ober⸗ 
‚Appellationsrath ihre Befremdung zu verftehen, wa⸗ 
‚rum man mit diefer Entdeckung fo fpät hervor ruͤck 
‚te, da doch der König von Preußen ſchon zehn Jah⸗ 

‚se und länger oͤffentlich Titel und Wappen von Oſt⸗ 
friesland angenommen hätte? Auch reichte er feine 
Voꝛſtellung den koͤniglichen Commiſſarien ein. Daß 

‚er. and) hier keinen Troſt fand, iſt wohl zu vermu« 
then. Hierauf reiſete denn der Dover, Appellationge- 
‚kath von Voigt unvertichteter Sachen wieder ab (u), 

wi. | er | $. % 

y Landſchaftliche und Emder Acten. 
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1744 So hatte benn ber König von Preußen von bie» 
fem Fuͤrſtenthum, da das bisherige oſtfrieſiſche Re⸗ 

gierhaug mit dem Abfterben des legten Füriten, Carl 
Edzard, aufgeftorben war, zufolge der dem bran. 
denburgifchen Haufe von dem Kaifer und dem Reis 
che verliehenen Expectanz Öffentlichen und ruhigen 
Befig genommen. Diele Befigergreifung ließ der 
‚König dem Kaifer gleich nachher befannt madyen, 
und erhielt darüber ein reichsoberhauptlidyes Manu⸗ 
tenenz» Decre. Demnaͤchſt ließ auch der König 
diefe Befigergreifung den ſaͤmmtlichen Keichsftän 

den eröfnen, legieimirte feine Gefandefchaft zu dem 
oftfriefifchen Voto, nahm die Gratulationen von den 

Keichsftänden ein, und ließ ſich in dem folgenden 
Jahre am 16. September 1745 von dem Ehurfürs 

ften von Bayern, als damaligen Reichsverweſer, 

mit Oftfriestand belehnen (v). Wegen Harlingere 
landes bemerfe ich nur noch, daß der König in dem 
Jahre 1745 durch ten Canzler Homfeld die öftes 

reichiſchen und ftaatifchen gelvrifchen Lehnshoͤſe zu 

Rüremonde und Arnheim von der Poſſeſſions Era 

greifung beuachrichtigen und dabei anzeigen laffen, 
daf wenn gleich das vorige öfifriefiiche Regierhauß 

gewiffermaßen Harlingerland als ein geldriſches Lehn 
recognosciret hätte, man fich doch jego zu einer förme 
lichen Muthung nicht verftehen fönnte, indem der 

erſte Sehnbrief Grafen Ulrichs 1. ferner das 1538 mie © 

ſchen Grafen Enno II. und dem Herzog von Geldern 
gefchloffene Buͤndniß und dann die Primogenitur 

Ber 

(v) Gegen Anmerk. über das Gutachten, mie ein 
“ Patriot. gefinnter Reichsſtand bie ofifriefifhen Sa⸗ 

chen anzufehen Babe p. 25. \ 
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Verſchreibung von 1595 Harlingerland unter dem1744 
oſtſrieſiſchen Reichsmannlehn begriffen hätten, : u 
deffen bat fich der König; erboten, hierüber nähere 
Nachrichten einzuziehen, und für dieſes mal von den 
beiden gelderifchen Lehnshoͤſen, jeboch mit ausdruͤck⸗ 
lichen Vorbehalt der Gereihtfame des Kaifers, des 
Keichs, und des: Churhaufes Brandenburg, ſich 
belehnen zu laffen. Zu diefer bedingfen und eventu« 
ellen Empfängniß war aud) ſchon der Efener Droft 
von Larrey bevollmächtiget; fie unterblieb aber, wie 
ber Fuͤrſt von Lichtenſtein und ber Grof von Rauniß« 
Miteberg am 1. April 1746 die Lehnsmuthung in 
KRüremonde unvermuthet chun ließen. Doch diefe 
‚Belehnung von bem öftereichfchen Lehnhofe hatte 
nicht die mindefte Würfung, und fo blieb der König 
‚ohne ſich mit dem Lehnsempfaͤngniß zu befaffen, auch 
in dem ruhigen Befis von Harlingerland, Ich füs 
ge nur noch hinzu, daß, wie nach dem Abjterben 

- der Kalferin Maria Therefia Kaiſer Joſeph IT, zur 
Surceſſion der oͤſtereichiſchen Erbländer gelangte, der 

König von Preußen 1781 von dem Statthalter ber 
geldeifchen $ehne zu Ruͤremonde zur Lehnserneue⸗ 
rung aufgefordert worden. Der König yar hierauf 
die Gründe ausführen laffen, warum er ten geldri⸗ 
ſchen Feudal-- Nexum ferner hin nicht anerfennen koͤn⸗ 
ne, er auch bereit die Sehnen über Ojlfriesiand 
und dem damit incorporirten Harlingerland gemuthet 
habe, und er daher diefelbe Handlung in Abfiche 

- Harlingerlandes nicht in Geldern noch einmal vor⸗ 
nehmen laffen koͤnnte. Hierauf ift gar feine Ant · 
‚wort erfolget, und fo ift es dabei verblieben (w). 

1 

| 6 1 ö, 

(w) Regierungs Acten. 

Vſifr. Geſch.8. B. mM 
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% $. 10. ! Ä 
So bald die Stade Emden die fönigliche Negies 

rung am 26. May förmlic) anerkannt harte, erwar⸗ 
tete fie auch fchon die Aufhebung der Sequeftration 
ihrer Herrlidyfeiten, Lange harte fie den Beſitz der 
felben entbehret, und nun hoffte fie zufolge der mit 
‚dem Könige getroffenen Convention vom März mie 
der in den vorigen Stand zu treten. Ihr Wunſch 
wurde ſchon an dem folgenden Tage, am 27. May 
erfüllet. - Ein preußifches Detachement ging nach 
Dldarfum, und wieß die auf der Burg ſtehende kai⸗ 
ferliche Salve » Garde an, abzuzieben. Diefe 
fand dabei feine Bedenflichkeit, padte ein, und 
309 ab. Ein requirirter Notarius nahm das faifer« 
lie Salve- Garde Schild ab, und überlieferte mit 
den gehörigen Solemnitäten die nun erledigte "Burg 
einer anmefenden Deputation aus dem Magiftrae 
und den Vierzigern. Hierauf wurden alle Ofncian» 
ten, Prediger und Eingefeffene der Herrlichkeit durch 
Glocenfchlag zur Kirche eingeladen. Der Major 
von Kalkreuth machte der Verſammlung befannt, 

daß die Regierung diefes Landes, nad) Abgang des 
oſtfrieſiſchen Mannftammes an Sr. königlichen Mar - 

jeftät in Preußen verfallen; wie auch, daß Aller 
hoͤchſt Diefelben diefe Herrlichkeit von der Sequeftra. 
tion erlediget, und ſolche hiemit der Stadt Emden, 
als vorigen rechtmäßigen Beſitzerin, wieder einges 
räumer babe. Alle anmefende Eingefeflene bezeig- 
ten ihre Freude über diefe fchleunige Weränderung, 
und verfprachen ihrem neuen Landesherrn Unterthaͤ⸗ 
nigfeit, Treue und Geborfam. Auf. die nämlidye 
Are wurde die Stadt Emden nody an demfelben Ta⸗ 
ge wieber ‚in den Beſitz ber Herrlichfeiren Borſſum 
und Up-und Wolthufen gefeger. Der als Gerichts⸗ 

Verweſer diefer drey Herrlichkeiten beſtellte Amt- 
‚mann 
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mann Funk wurde ſeiner Dienſte entlaffen. Dagerıy44 : 
gen wurden Dothias Wilhelm Wiarda in Olderſum, 
Hemmo Suur in Borſſum, und Johann Duif in 
Up »und Wolthuſen wieder als Amtmaͤnner angeſe⸗ 
get. Die Emder waren über diefe für fie fo bes 
glücte Veränderung fo erfreut, daß der Magiftrat 
auf den 10. Juni einen allgemeinen Dank⸗ und Bet⸗ 
tag in der Stadt und in’ den Herrlichfeiten anordne⸗ 
te, um dem Höchften für die ihnen gefchenkte Gna⸗ 
de zu danken, und den Gegen für den — und 
das Vaterland zu erbitten (w). | 

(m) Emder Acten. 

Mi Drite 
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sch Dritter Abſchnitt. 
$.1. Der König bevolmächtiget den Etatsminlſtet von Cocceit 

und den Kreis Directorialeath Homſeld für die neu acquis 

eirte-Vrovinz ale zweckdienliche Anftalten und Verfügungen 
zu treffen.._$. 2. Die Dünen verlaifen diefe Provinz und die - 

faiferliche Salvegarde geht auseinander. $. 3. Die köntgl- 

Bevollmächtigten heben das Collegium des geheimen Rats 
‚auf, und treffen einige Veränderungen bei der Negicrung 

und Cammer. Der Krels-Directorialrath Homfeld wird 

Eanzler und Chef der Regierung. 5. 4. Es wird ein allges . 

meiner freier Landiag ausgeichrieben und eröfnet. Den 

Ständen wird der koͤnigl⸗ Schug bei ihren Privilegien, Ges 

rechtigfeiten und alten Rechten zugeſichert. 8. 5. &ie hul⸗ 

digen dem Könige, ihrem neuen Zandesberen, erhalten Huls 

digungs» Neverfalen. $. 6. Schreiten zur Wahl ihrer Offi⸗ 
etanten, beieten das Colleglum mit neuen Öliedern. $. 7. 

SBerlegen ed von Aurich nach Enden. $- 8. Und treffen über 

die Landesverfafung eine Convention mir dem Könige. 
$. 9. Einhalt ter zwifhen dem Könige und den Ständen ers 
yichteten Convention. $. 10. Ueberjicht der großen Beräns 

derungen / die fich, in ſo kurzer Zeit nach Abſterben des Fürſten 
ereignet haben. 11. Unlon der Ritterſchaft mit der Stadt 

Emden. $. 12. Erklaͤrung der Generalſtaaten über Die preuſ⸗ 

ſiſche Beligergreifung. 5. 13. Einleitung der VBerhandluns 

gen, zwiſchen dem, Könige und den Generalffanten über das 

natifche Intereſſe auf Oftfriesland. $ 14: Es wird über 

- die Sicberfiellang der hollaͤndiſchen Schuldfoderungen eine 

Gonvention adgeichleffen. 5. ı5. Abzug der holländijchen 

Seſattzung aus Emden und Leerget. $ 16. Bruchtlofe Ver⸗ 
7° »fuche des Emder Magiſtrats um Beibehaltung einer flaatis 

fen Garniſon, $. 17. und um Wiederherſtellung der einges 
gangenen emdifchen oder Kändifchen Garnifon. 

* 6, I» 

Hi Poffeffionsergreifung und alle darauf Bezug 

habende Vorkehrungen waren von den koͤnigl. Be— 
vollmächtigten von Kalkreuth und Homfeld noch eher 
veranftaltet, als der König von dem Abfterben des 

Fuͤrſten benachrichtigee war. Der König; war das 
mals in Pyrmont und bediente fich der Brunnencur, 

mie ihm ein Courier, ein Offizier von dem Kalt. 
reuthiſchen Bataillon, ſchon am 28 May den Ber 

Ä cxicht 
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richt von dem Tode des Fürften überreichte, Unterrygg 
dem ı Jun. ertheilteder König dem geheimen Etats: 
minifter, Freiherrn Samuel von Gocceji (x) und 
dem Kreis: Directorialrach Homfeld generale Voll⸗ 
macht alles dasjenige, mas zur Confolidirung des 
bereits ergriffenen Befiges nöthig erachtet werten 
mögte, vorzunehmen, beſonders aber alle Officiere ‘ 
und Soldaten, . wie aud) übrige Civilbediente, in 
Pflicht zu nehmen, und zur behörigen Verwaltung 
der Juſtiz und der Sandeseinfünfte die erfoderlichen ' 
Anftalten zu machen. Vorzüglich aber follten diefe 
beiden Bevollmächtigten die Stände und Unterchas 

‚nen des Fuͤrſtenthums Oftfriesland und zugehörigen 
Herrfchaften die Beftätigung ihrer Privilegien und 

Abſtellung aller etwaigen Contraventionen, wie auch 
den: fönigl. ftarfen Schutz und Protection bei ihrer 

- gegen den König zu erweifenden Pflicht und Schul⸗ 
digkeit auf das befte verfihern. Weil auch etwa 
ber Fortſetzung des ergriffenen Befiges noch einige 
Hinderniffe gemachet werden fönnten, fo traf der 
König die Veranjtaltung, daß von ber Garnifon 

aus Weſel einige wenige Truppen nad) Oſtfriesland 
aufbrachen. Am 6 un. traf ſchon der Etatsmi⸗ 
nifter von Cocceji mit feinem Sohn den Legations⸗ 
rath in Aurich ein. An dem folgenden Tage am 
7. Sun. rückten unter dem Commando des Oberften 

| 3 . 

(z) Sreiherr Samuel von Coceeji nme feit 1727 
koͤnigl. Staats» und Kriegsminifter, wurde 1738 
Chef der Zuftiz in den fämmtlichen preußifchen 
Gtaaten und 1746 Groscanzler. Wie fehr er fich 
die Juſtiz angelegen feyn laffen, zeiget der von 
ihm auggearbeitete Codex — Er ſtarb 
1755. alt 76 * 
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1744 Franz Carl Ludwig / Grafen von Neuwied (y), FR 
Mann aus Weſel it Dftfriesland, und am 8. ‚Jun. 
in Aurich ein. Diefes Korps beftand aus einem 
Detachement von den Riedeſelſchen und zu 
Regimentern (z). ” 

$. 2, 

Noch lag in Oſtfriesland eine Compagnie Dir 
nen. Ihr Chef mar der Hauptmann von. Roͤps⸗ 
dorf. Diefe Compagnie lag beitändig auf der Gräne 
je, und war in ben Flecken Weener, Jemgum und 

‚ Detern einquartierer. Die Nenitenten muften mo« 
natlidy eine Steuer erlegen, Diefe floß in eine ber 
fondere Caſſe, die lediglich) zum Unterhalt der Daͤ⸗ 
nifchen Compagnie beflimmer war. Diefe Steuer 
hörte gleich mit dem Antritt ber Fönigl, Regierung 
auf, An dem nämlichen Tage wie der Graf von 
Neuwied in Oftfriesland einrücte, brach auch der 
Hauptmann von Röpsdorf mit feiner Compagnie 
auf, und führte fie in die Graffhaft Oldenburg 

zuruͤck. Der Aufbruch gefchah mit folcher Eilfertig⸗ 
feit, daß er fich niche die Zeit gönnte, afe feine deu⸗ 
fe zufammen zu ziehen. Kaum hatte er bei dem 

- Abzuge die halbe Compagnie bei einander, Bon 
den zurückgebliebenen folgten ihm einige Soldaten 

nach, andre feßten fid) in Oftfriesland an. Dies 
war das Ende der Daͤniſchen Einquartierung, * 

nd 

(y War ein Bruder bed regierenden Grafen For 
hann Sriedrich. Alegander yon Neuwied. Er ftarb 
1765 als foniglich preußifcher Generallteutenang 

der Infanterie. Er war alfo nicht auß ber Lie - 
nie der Grafen von Wied » Kunfel und Erichine 

gen, die Prätenfion- auf Oſtfriesland machten, 
@ tannracrth und Emder Acten. 
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nicht nur den Kenitenten fo läftig gemelen war, ſon⸗ 1744 
dern auch) die Unzufrieberiheit der gehorfamen Staͤn · 
de erreget hatte. Auch ftand feit 1682 die Faiferlis 

" che Salvegarde noch in Oftfriesland. Ihr Haupts 
quartier war von ihrer erſten Errichtung an, bis, 

hiezu, in $eer. Ein fleines Commando ftand in 

Norden, und auf der Burg in Olderfum hielten fid) 
ein paar Soldaten mit einem Unterofficier auf. Da 

diefe kaiſerliche Salvegarde dem Sande feinen weſent⸗ 
lichen Nutzen brachte, dagegen aber ihre Unterhal« 
“tung, bie aus der $andescaffe beftritten wurde, aͤuſ⸗ 

ſerſt koſtbar fiel: ſo hatten ſelbſt die gehorſamen 

Stände oft auf die Aufhebung derſelben, wiewohl 

fruchtlos, angedrungen. Wie bei der Poſſeſſions⸗ 

ergreifung die bin und wieder angefchlagenen Salve 
garden. Schilde. abgenommen wurden, und mit 

einmahl die Zahlung aus der Landescaſſe aufhörte, 
konnte die Eaiferliche Salvegarde ſchon ihr Schick⸗ 

fal von felbft vorausfehen. Der Etatsminifter von 

Eocceij war fein Freund von Weitläufigkeiten. Er 
machte der Salvegarde einen kurzen Proceß. Von 
koͤnigl. Commiffions wegen ließer und fein Mitbevolle 

mächtigter Homfeld unter ben ı 1. un. den ſaͤmmt⸗ 
lichen Eingefeffenen in.seer und Norden anmeifen, - 

denen deuten von der Faiferlichen Salvedarde Fein 
Obdach mehr einzuräumen, Nur denen fönnten fie 

Aufenthalt verftatten, die fi) fchriftlic erklären 

würden, ihre bisherigen Dienfte niederzulegen, 
Hiezu verftanden ſich faft alle Gemeine, die zum 

Theil gebohrne Oftfriefen waren, oder als Hands 
‘ werfer und Arbeiter fic) Unterhalt: verfchaffen konn⸗ 

ten. Selbſt der Synterims » Chef, "Hauptmann 
Krüger — die Stelle des verftorbenen Oberften 
Hugenport war bisher unbefege — legte feine Dien- 
fte nieder, und privatifirre in $eer. Einige wenige 

| M 4 Dfficiere 
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17 400fficlere und Soldaten verließen dieſe Provinz. So 
gieng, deun auch die Faiferliche Salvegarde ausein« 
ander. Ihr bisheriges Wachthaus wurde gleich 
ne in ein Amthaus umgeſchaffen @). 

9. % 

Der Etatsminifter von Cocceji traf —— feie 
ner Anweſenheit verfchiedene zum Beften des koͤnigl. 
Haufes und des Landes abzweckende Verfügungen. 
So ließ er fi) den Schuldenefat des verftorbenen 
Fuͤrſten vorlegen, und fand zu ſeinem Erſtaunen 

nach einem von ihm gemachten ungefähren Ueber⸗ 
ſchlag, daß dieſe Schuldenlaſt weit uber eine 
Million Neichsthaler betrug. Daher war er ſchon 
gleich darauf bedacht, dag das Allodium von dem 
Feudo getrennet werben müfte, ein öffentlich Pros 
elama wider die fürftlichen Gläubiger zu veranlaffen 
fey, und alle mögliche Menage zum Beften der Allos 
dialgläubiger beobachtet werden muͤſte. Daher Fam 

es denn auch, daß bei dem fürftlichen Leichenbegaͤng⸗ 
niß aller unnüger Pracht vermieden, und die Leiche 
zwar anftändig, jedoch in aller Stille, am 1. Auguft 
in ber berrefchaftlichen Gruft in Aurich beigefegee 
wurde. Das Collegium des geheimen Raths, wor⸗ 
in der Hofmarfchall von Sangeln den Vorſitz hatte, _ 
und welches mit einigen Gliedern der Kegierung und 

" einem. Mitglied aus der. Cammer befeget war;, wur⸗ 
de völlig aufgehoben. Der Hofmarfchall und ges 
heimer Rath von BR (b) haite —* gleich nach 

dem 

* Pe Acten und Ravinga p. 169. 
(b) Er war Hofmarfhall, geheimer Rath, Chef 

bes geheimen Raths⸗-Collegii, der Regierung und 
der Cammer, und Droſt zu Eſens. € war Be 

ter 
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dem Abſterben des Fuͤrſten die Entlaſſung ſeiner Be⸗744 
dienungen genommen. Die beiden Cammerraͤthe 
Olk und Ihering blieben. Ihnen wurde der Kries 
gesrarh Bügel, welcher bisher als Kriegesrath hei 
der Miindenfchen Cammer geftanden, vorgeſetzet. 
Dieſer kam gleich nad) dem Etatsminiſter von Coc» 
ceji in Oſtfriesland. Dieſes Collegium welches da⸗ 
mals die Oberrentcammer hieß, erhielt bald nach⸗ 
her das Praͤdicat einer Kriegs⸗ und Domainencam⸗ 
mer... Die Canzeley und Regierung war bei dem 
Abfterben des Fuͤrſten mit dem Hofmarfchall vor 
Langeln, und den Niegierungs » und Canzeleiräthen 
Heinrich Siegismund Bacmeifter, Matthias von 

Wicht, Ihering und Eoldewey befeger Die bei-⸗ 
den älteften Näche von Wicht und Bacmeifter wur- 
den am. 14. Jun. auf unmittelbaren Pönigl. Befehl. 
unvermuthet aufgehoben, und nach Gretſyl gebracht. 
Hier muften fie ohngefaͤhr 18 Wochen aushatren (c), 
und erlangten dann nach) geleiftetem Eide ſich auf- 
Feine Weile zu rächen, zwar ihre Freiheit, niche 
‚aber ihre Bedienungen wieder. Dieſe beiden Nas. 
the hatten für die Prinzeffin Friderike Willhelmine 

“die e Pofieffon ergeilien, und in deren Nahmen die 
Ms Regie⸗ 

ter des — Ordens und des Bayreu⸗ 
thiſchen Ordens de la Sincerite, Wie er Oftfrieg- . 

. land verlief, gieng er nad) Wisbaden. Dort 
wurde er. bald nachher als Conpfioriel » Prafi- — 
dent angeſtellet. 

(e) Sie ſollen hier anfaͤnglich ſtreng bewahret ge⸗ 
worden ſeyn. Auch ſcheint es, daß ihnen ſogar 
der Gebrauch der Feder und Dinte unterfaget 
worden. Ich vermuthe e8 daraus, weil ich un« 
ter den von Megier. Rath von Wicht aus feinem 
Arreft gefchriebenen Briefen, die erfteren mit ur 
wer Bleifeder geſchrleben —2 
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1744Regierung zu verwalten angefangen. Unvorſichtige 
Aeußerungen oder gewagte Handlungen bei dieſem 
ihren Benehmen, dienten zwar dieſem Arreſt zur 
Grundlage. Indeſſen war Rache einiger der vor⸗ 
nehmſten vormaligen Renitenten und beſonders des 
Emder Magiſtrats die erſte veranlaſſende Urſache 

i 

zu diefem Arrefte. Kaum war der Minifter Frei: 
herr von Eocceij in Aurich angefommen, fo zeigten 
fhon am 7. Jun. die Kitterfchaft und der Emder 
Magiftrat in einer ſchriſtlichen Vorftellung an, daß 
vorzüglich diefe beiden Männer nicht nur die Uneis 
nigfeiten zwifchen dem vorigen Regierhauſe und den 
Ständen, fündern aud) das Succeſſionsrecht des 
Königes zu ſchmaͤhlern geſuchet hätten. Ihr Ans 
trag gieng dahin, beide Raͤthe zur Beruhigung der 

Stände ihrer Dienfte zu entlaffen: Bon Wicht (d) 
Ä ! | war 

(d) Matthias von Wicht, beſſen Vorfahren die al⸗ 
ten oſtfrieſiſchen Haͤuptlinge von Wichte aus Bes 

rumer Amte waren, wurde gebehren am 24. 
März 1694. Er mar erft Advocatus Patriä 
bei dem Auricher Coflegio, nachher fürftlicher Res 
gierungsrath. Wie er und der Reg. Rath Bars 
meifter ihres Atreſtes entlaffen waren, giengen 
beide ſchon im Anfang Novemb. 1744 nad) Bere 
lin. Der Endzweck ihrer Neife war, ihre Des 
dienungen wieder zu erhalten. Kine Vorſchrei⸗ 
bung der Herzogin von Braunſchweig, die gnaͤ⸗ 
digße Aufnahme bei der ihnen von ber Königin 
werftatteten Audienz, das Wohlmwollen und die 
Zuneigung des Juſtizminiſters von Coccelj, und 
noch mehr ein gutes Gewiſſen, und dag Bewuſt⸗ 

fenn ihrer Unſchuld, gaben ihnen die beften Yus- 

fichten das Ziel ihrer Wünfche zu erreichen. Diele 
ieicht würde es ihnen gelungen feyn, waͤre ber 

Decem⸗ 
Koͤnig in Berlin geweſen. So kamen ſie am 9. 
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war Ennbicus oder Advocatus Patriaͤ bei dem Au⸗1744 
richer Collegio gemwefen, hatte viele Deductionen 
wider die gravaminirenden Stände entworfen und 
fie nicht felten heftig angegriffen, Bacmeiſter = 

ae: g i 

December mit Vertroͤſtungen zuruͤck, die aber 
nicht erfuͤllet wurden. Der Gtaf von Podewils 
hatte ihnen zwar feine Unterſtuͤtzung zu auslaͤndi⸗ 
ſchen Befsrderungen angetragen , fie fanden aber 
Bedenken, ſich darauf einzulaffen. Bis 1747 
privatifirte von Wicht In Aurich, damals wurde 
er Hofgerichtsaffeffor, und bei der Combination 
des Hofgerichts mit der Regierung wieder Megie- 
rungsrath. 1768 murbe er als Emeritus auf 
Penfion gefeßet. Zwar nahmen mit dem wach“ 
fenden Alter feine Geifteskräfte ab, ihm blieb aber 
fein deutfcher biederer Character und ein muntes 

res immer fröhliches Herz, His an fein Abfterben 
getreu. Diefes erfolgte am 17. April 1778. Die 
Groͤninger Societaͤt pro excolendo Jure patriae, 
deren Mitglied er war, nennt ihn 1. T. 1. P. 196. 
den grooten van Wicht, een Grylaert, die by 
den Naneef de Graflamp der Oudheit zal heten. 
Kein unpartheiifcher Kenner deutfcher Alterchümer, 
der alten nordiſchen Sprachen und des germanis 
fchen echtes wird ihm den erſten Plag auf der 
gelehrten Bank In diefem Fache verfagen. Sein 
Arreſt und der Berluft feiner Bedienung gab ibm 
Muße, und diefe fegte ihn in ben Stand, bie 
gelehrte Vorrede zu. dem ofifriefifhen Landrecht 
und die ſchaͤtzbaren Noten unter dem Terte zu bes 
arbeiten. Unter feinem Handeremplar hinter der 
Vorrede ſtehet: Sctipf maximam hujus praefatio- 
nis partem fub gladio, pari fere cum Menagio fato. 
Märe er in feinem gefchäftvollen Poften geblieben, 
fo würde die Nachwelt Feine Gelegenheit! gehabt 
haben, ihn fo zu fchägen,; mie er es verdiente, 
Sp welß die Vorſicht auch die, größten Widers 
waͤrtigkelten zum Beſten einzuleiten, 
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1744bei dem Abfterben des Fürften Regierungsrath und 

Inſpector Eollegii. In dieſer legten Qualität war 
er den Emdern und ihren Anhängern ein. Stein des 
Anſtoßes. Gründe genug, warum biefe beiden 
Männer fo fehr gehaſſet wurden, und nun auf eine 
nachtheilige und übertriebene Schilderung ihrer Per 
fonen ihre Bedienungen verloren! An ihrer State 
wurden jedod) erft in dem folgenden Jahre zwei an« 

dere Raͤthe Pfiger und von Velfen angefeget. Nun 
fehlte es. noch an einem Chef der Juſtiz, der den 
Vorſitz in der Kegierung haben follte. Diefe wich« 
tige Stelle wurde . mit dem Kreis» Directorialrath 
Homfeld am 3. Jul. beſetzet, den der König zum 
Canzler und geheimen Rath ernannte (e). Bet 
dem Hofgerichte fielen Feine, Weranderungen vor. 
Der Hofrichter von Starfenborg, der Vicehofrich— 
ter Tammena und’ die übrigen Affefforen von ter 

| adlichen 

le) Sebaſtian Anton Homfeld war im Sept. 1639 
in Aurich gebohren. - Er mar verheurathet mit 
der Tochter des Canzlers Ruſſel, und farb am 
30. May 1761. Als Doctor Juris hatte er vor⸗ 
ber eine ausgebreitete Praxis. Dabei war er Ges 
richtöverwalter in Sjennelt, und Syndicus oder 
Advocatus Patrik bei dem Emder Adminiſtra⸗ 
tiongcolegio. Wie diefed eingieng, blieb er noch 
immer Confulent der alten Stände, murde tie 
gleich Gerichtsfchulge bei dem preußifchen Bar 

taillon in Emden, dann fönigl. Kreis. Directos 
rialrath, und nun nach Antritt dee koͤnigl. Res 
giecung geheimer Rath und Canzler. Geine Me- 
ditamenta theoretico pradtica. Bremen 1712. und 
Differtatio epiftolaris de ratione ftatus. Auricae 1712. 

Stin Tractat von dem Mechte der Kandtage, fein 
gründlicher Bericht von der Befchaffenheit des oſt⸗ 

frief. Reichs- Mannlehns, und andere Schriften 
bewähren es, daß er ein gelehrter Mann geweſen. 
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adlichen und der gelehrten Banf behielten ihre Be1744 
dienungen. “ Ueber vie bisherige Verwaltung ver 

Juſtiz ſowohl bei dem Hofgerichte als der Regierung 
bezeigte der Miniſter feine „Zufriedenheit. Nur 
mißfiel es ihm, daß die Unterthanen fo ſehr mit fis— 

caliſchen Proceſſen uͤber jede Kleinigkeit behelliget 
wurden. Er ließ ſich dieſes Suͤndenregiſter vorle⸗ 

gen, und caſſirte uͤber hundert fiscaliſche Proceſſe. 
Die mehreſten dieſer Proceſſe hatten den Uebertritt 
aus den Schranken der Keuſchheit zum Gegenſtand. 

Dann verſuchte er es auch, die Eſener Canzelei mie 
der oſtfrieſiſchen Regierung zu verbinden, doch dieſes 
Project blieb noch erſt ausgeſtellt. Bei den Magi-⸗ 

ſtraten und Beamten fielen gar Feine Veraͤnderun- 
‚gen vor (D. 

| 904 - 

Die Einnehmung der Erbhuldigung, und die 
darauf Bezug habenden, Verhandlungen mi: den 
Staͤnden, war das wichtigſte Geſchaͤfte, welches die 
koͤnigl. Bevollmaͤchtigten vornahmen. Sie ſchrieben 
im Nahmen des Koͤniges einen allgemeinen Landtag 
auf den 20. Juny nach Aurich aus. Zufolge des 
Landtagsausſchreibens ſollte Das Homagial⸗Geſchaͤftle 
die von dem Kaiſer bereits 1734 verordnete Trans⸗ 

‚ Iocation des Landeskaſtens von Aurich nad) Emden, 
‚und die den Ständen überlaffene Wahl landſchaftli⸗ 
— Officianten, die erſten Gegenſtaͤnde dieſes neu⸗ 

en Landtages ſeyn. Durch dieſen allgemeinen freien 
Landtag fiel die Scheidewand, welche fo viele Jahre 
hindurch zum Ruin des Landes und ſelbſt zum Nach⸗ 

theil der beiden lezten Fuͤrſten, die gehorſamen und 
gravaminirenden Staͤnde getrennet hatte, mit ein⸗ 

mal 
© Regler. und landſchaftl. Acten. 
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1744mal nieder, Nunmehr ſah man nur eine Heerde 
und einen Hirten. Die Wichtigkeit der vorzuneh- 
menden Verhandlungen veranlafte eine ungemeine 
zahlreiche Verſammlung der Stände. Die ganze 
Ritterſchaft, welche neune in der Provinz wohnende 
Glieder ausmachte, funfzehn Deputirte aus den 
Städten, und 180 aus dem dritten Stande, war 

ren auf diefem Landtag anweſend. Der Graf Bur- 
hard Philip von Fridag, Häuptling von Gödens, 

‘der bisher‘ von den Sandtagen ausgeichloffen war, 
nahm nım als älteftes Mirglied der Ritterſchaft, dem 
Herkommen gemäß, den Präfidentenituhl an. Er 
machte die Stände auf diefe fo fihleunige als große 
Veränderung aufmerffam, ermahnte fie alle bishes 
rige Spaltungen und Irrungen zw vergeflen, und 
foderte fie dagegen auf, mit zufammen geſuͤgten 
Kräften und brüderlicher Einigfeit das Wohl des 
Vaterlandes auf diefem allgemeinen freien Landtag 
patriotifch zu beherzigen. Gleich nachher fanden ſich 
die koͤnigl. Landtags⸗ Kommiffarien, der Etatsmir 
nifter von Cocceij und der Kreis + Dircetorialrach ‘ 

‚ Homfeld ein. Der Etatsminifter eröfnete durch ' 
eine furze Anrede die von dem ftändifchen Präfiven« 
ten ‚beantwortet wurde, biefen Landtag. “Beide 
Eommiffarien übergaben ihre von dem Könige hoͤchſt⸗ 
eigenhändig unterfchriebene Vollmacht, und ließen 
dann die abgedrudte $andtags« Propofition, wel⸗ 
che die vorzunehmende Erbhuldigung betraf, publi- 
ciren, Die Stände fonnten noch nicht mit Gewiße 
beit vorausfehen, was aus ihrer durch die kaiſerl. 
Decrete erfchütterten Sandesverfaffung werden follte; 
allein die Fönigliche Zuficherung in dieſer Landtags⸗ 
propofiion beruhigte fie völlig. So lautet fie wörte 
lich: 

E Sr. 
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„Sr. koͤnigl. Majeftät haben in der geſchoͤpftent744 
„guten Zuverſicht, es werden geſammte Sandftände 

„durch ein geziemendes, und der Sandesverfaflung 
gemaͤßes Berragen, Ihro hoͤchſte Fönigl. Gnade, 
„ſich ein vor allemal zu erwerben, aͤußerſt befliffen 
»ſeyn, Föniglich entſchloſſen, als ein wahrer tan. 
„desvater,, ermeldete Stände fammt und jonders bei 
»ihren wohlhergebrachten Privilegien, ‚guten Ger 
nwohnbeiten und alten Rechten ‚. Fräftig zu ſchuͤtzen, 

„und Dawider nicht Das geringile, weder vor Ihro 
Selbſt zu thun, noch daß es durch andere geſchehen 

»duͤrfe, zu verſtatten, auch, was in vorigen Zeiten, 
»etwa dawider vorgegangen, bald moͤglichſt zu re- 
‚„mediren,, und fonften auch alles, was zu der ' 
„Stände und Unterthanen Beſten gereichen Eann, 
„landesväterlich zu befördern“ (g), 

Das war ein ungewöhnlicher Ton. Hätte auch 
‚der Fürft Georg Albrecht. fo gefprochen, hätte auch 
er einen allgemeinen freien Landtag ausgefihrieben, 

nie würde Oftfriesland in ein folches Labyrinth ges 
rathen feyn. | | 

| 6. 5. 

Die Fönigl. Bevollmächtigten und die Staͤnde 
hatten fic) :iber das Homagial» Geſchaͤfte dahin vere 
glihen, daß die Yuldigung nad) dem Fuß der juͤng⸗ 

ſten Huldigung von 1708 vorgenommen werden foll« | 
‚se, benn ber lezte Sürft war ungehuldigt verftorben. | 

| | Ä Der 

(8) Landtags » Protokoll. Diefer Landtag iſt erſt 
1748 gefhlofien. Ein unvolltändiger Auszug 

aus diefem Protofoll it mit ven wichtigfien Dei 
lagen unter dem Titel Diarium des Landtags von 
744 abgedruckt. — 

— 
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1744 Der Huldigungseid der Stände lautete fo: „Wir 

„Ritterfehaft, Städte und dritter Stand, repräs 
„fentirende Stönde von Ofifriestand geloben und vers 
„fprechen den Allerdurchlauchtigſten, Grofmaͤchtlg⸗ 
„ften König und Seren, Herrn Sriedrich König in 
„Preußen ꝛc. als unſern allergnädigften- König, 
„Fuͤtſten und Heren zu erfennen, zu rejpectiren und 
„zu geherfamen, and) Demfelben getreu und hold 

„zu fen; alles nad) Einhale der Accorde, bei wahr 
„ren Worten, Treu und Glauben, anftatt eines ſo⸗ 
„lennen förperlichen Eides, ohne einige Erception 

„und Einrede. Urkundlich unferer eigenhändigen 
„ Unterfchrift und beigedruckten Petſchaften. So 

„gefchehen Aurich auf allgemeinen Landtage den 23. 

„Sun. 1744.“ Der von ber Stadt Emden beſon⸗ 

ders ausgeftellte Huldigungseid war von dem nam» 
lichen. Inhalt, nur hatte er folgenden Zufaß: „Al- 

„tes nad) Einhalt diefer Stadt Privilegien und Ges 
„rechtigfeiten, wie auch zwifchen denen vormialigeu 

„Fürften und diefer Stade aufgerichteten Accorden 

„und Verträgen, ſodann Se. Fönigl. Majeft. unter 

„dem 14: März jüngftgin getroffenen und den 10, 
1, April von Allerhoͤchſtderoſelben ratificirten Conven⸗ 

„tion.“ Dabei ftellte Emden einen Nevers aus, 
daß diefe fchriftliche Huldigung weder dem Sandes« 

herrn, noch der Stadt Emden an ihren habenden 
Rechten in Foderung und Leiſtung des perfönlichen 

Homagial · Eydes nachtheilig feyn follee. In den 
koͤnigl. Huldigungs; Reverſalen wurden die kaiſerl. 

Deerete und Reſolutionen von 1589 bis 13. Oct. 
1597 beſtaͤtiget, mit dom Zuſatz, daß der 207 Ar⸗ 
titel diefer lezten kaiſerlichen Reſolution, daß näms 

lic) in Sandes » und Regierungsſachen Eingebodrne 

und nicht Auslaͤnder gebrauchet und beflellet werben 

follen, wuͤrklich efjeetuiret werben ſollte. Und denn 

heiſt 
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heiſt es weiter „Verſprechen auch fernet Unferer ge⸗144 
„treuen Ritterſchaft, Städten und dritten Stand, 
gta in genere quam in fpecie, diefelbe bei allen ' 
„ihren Privilegien und Freiheiten, alten Herkom · 
„men, Gebraͤuchen, Ordnungen, Recht und Ge— 
„rechtigkeiten zu ſchuͤten und zu handhaben, und ge 
„ruhiglich dabei zu laſſen. Wie Wir denn nicht 
„weniger wohlwiſſentlich verfprecyen, die mentionirs 

„ten Faiferl. Decrete, Erecutiong Keceffe, und Re— 
„folutionen, auch alle zwiſchen Unfern Vorfahren 
„und denen Ständen. errichtete Compact, Werträs 
»ge, Receſſen, Apoftillen, Decifen, Abſchiede, 

„Siegel und Briefe fammt und fonders , in fpecie 
„ben Norder-Landtagsſchluß von 1620., und. was 
„bis 1662 und 1663 inclufive und hiernaͤchſt 1693 
„zu Hannover und 1699 zu Aurich gefchloffen und. 
„verglichen worden — in allen Puncten und Claw 
oſeln, Fraft dieſes wohlwiffentlich und wohlbedaͤcht⸗ 
„lich confirmiren und beftätigen, alfo, daß ſolches 
„in allen Punkten ſtriete unterhalten, und dawider 
„von Uns felbft noch Unfern Bedienten oder Je⸗ 
„mand anders nichts vornehmen, attentiret, odet 

. „gehandelt werden ſolle, in keinerlei Weiſe noch Wer 
„ge, daß auch alle dawider laufende Eontraventioe | 
„nen dem zufolge ungefäumt abgefchaffer werden fole 

„len; getreulidy und ohne Gefährde, bei koͤniglichen 
„Worten und Glauben an Endes. Statt, ohne Ex⸗ 
„ceprion.und Einrede.“ Die Stade Emden erhiele 
ebenfalls befondere Huldigungs, Reverfalen. Hier⸗ 
in wurde außer den allgemeinen Vertraͤgen auch die 
Convention vom 14. Maͤrz beſtaͤtiget, und dann 
wurde ihr zugeſichert, daß Canzler, Raͤthe, Sand. 

richter ‚und Rentmeiſter bei Antritt ihrer Bedienung 
auf die Accorde und die Convention vom 14. Märg 
verpflichtet, ‚und’dem Magiſtrat Die von diefen Bes: 

VWſãfr. Gſch.8. B. N dienten 
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3744dienten zu unterfchreibende Eides ⸗ Formularen zuge» 
ftellet werden follten. Die Nitterfchaft hatte in dem 
vorigen Säculo dem Landesherrn nur blog Treue und 
Huld, nicht aber Gehorfam geſchworen. Da fie 
num den generalen Huldigungseid mit unterfchrieben, 
fo hatte fie fich auch zugleich zum Gehorfam mit ver» 
pflichtet. Dann aber fahen aud) die Fönigl.Bevolle 
mächtigten gerne, daß bie Huldigung perſoͤnlich und 
muͤndlich, nicht aber ſchriftlich verrichtet wuͤrde. 
Ueber beide Punkte wurden Reverſe ausgeſtelletz 
daß nämlich in Abſicht der Ritterſchaft das einge⸗ 
euͤckte Wort Gehorfam, und überhaupt die ſchriftli⸗ 
de Huldigung diesmal ohne Conſequenz und Praͤ- 

judiz jedes Theiles beliebet worden. . Da ferner die 
Mopdification in wie ferne aud) Ausländer zu Lan⸗ 
des « und Regierungs » Aemtern befördert werden 
könnten, feit 1693 ftreitig geblieben war; fo reſer⸗ 

virten ſich die koͤnigl. Bevollmächtigten und bie 
Stände, daß die Ausftellung des koͤnigl. Huldi⸗ 
gungs» Neverfes in dieſem Punkte nicht präjudicire 
Jich feyn ſollte. Endlich muften verfaffungsmäßig 
vor Einnehmung der Huldigung die Gravamina ab« 
geftellet werden, da aber folches wegen Kürze ber 
Zeit niche.gefchehen konnte; fo erhielten Die Stände 
darüber folgende Werfiherung: „Da die Stände 

 „allerunterthänigft zu erkennen gegeben, daß ver- 
' „möge derer Sandesverträge vor Einnehmung der 

Huldigung die Abthuung derer etwa vorhandenen 
„Befchwerden zu bewerfftelligen fey, folches gleich» 
„wohl dermalen wegen verfchiedener unterlaufenden 
„Umftänden niche füglich gefchehen koͤnnen; So 
„werden von Unſerer alfergnädigften Willensmeis 
„nung geſammte Stände hiedurch verfichert, daß 
„Bir anädigft gerne geneig: feyn, die Sanbes« und 
„jeden Standes Beſchwerden ſechs = 

„en 



* 

* 

„chen' a dato dieſes, auf den Grund der Landesac.1744 
„eorbe, und nach aller. Billigkeie zu fehlichten und 
„abzuftellen ꝛc.“ Diefe Huldigungseide, die koͤnig. 
Huldigungs » Neverfalen, und die wechſelſeitigen 
Keverfen wurden am 23. Sun. öffentlich vorgelefen, 
collationiret, unterfchrieben und befiegelt ; und bier» 
auf zu gleicher Zeit zwifchen den Eönigl, Commiſſa⸗ 
rien und den Ständen gegen einander ausgeliefert. 
So war denn. hiemit das Homagialgefchäfte unter 
beiderfeitiger Zufriedenheit. beendiget Ch). Die all- 
gemeine Freude und der laute Jubelton über diefe 
fo bald. und fo glücklich) vollbrachte Erbhuldigung 
hallte felbft aus Jena zurüd. Die dortigen oſtfrie⸗ 

ſiſchen Stubenten fangen unter andern: 

Der Länder, die Dein Arm befhügt; 
Der Länder reizendes Gedeihen, 
Dies peift, o Here! auch Friesland ige 

‚ Som Heil und Gluͤcke prophezeiben. 

Da wallt das Herz in jeder Bruſt, 
UUnd jeder dringt mit reger Luft | 

An jenen Drt, und ſchwoͤrt dir Freue: 

Damit das Glück, das dir dient, 

Auch unser Deinem, Schuß ihn grünt, - | 

Und mit vermehrter Macht fih wiederum ernene: 

D komm denn guͤtigſter Trajan 
In unſers Baterlandes Grenzen! 

Auch hier wirft Du dem Unterthaw, 

Mas ſeinem Wohlſepn fehle ergänzen. 
| Na Ä Sie 

(b) In dem Didrio find die Huldigunggelde, | bie 
- nigl. Reverfalen, und die verfchiedenen Rever⸗ 

fen vollſtaͤndig abgedruckt. p. 8-31. 



196 Vier und dreyßigſtes Buch. 
2744 Hier ſlebſt Du ein verwaiſtes Land. 

Das ſtets gehaͤuften Schmerz empfand, 
Seit Edzards Reſt Die Grube fuͤllet. 
Ihm fehlt zu der gemünfchten Ruh 

Ein Fuͤrſt, ein ſolcher Fuͤrſt, wie Du: 
Durch Dich und Deine Huld wird Schmerz und 

RE ae! Wunſch geflilet 2a (i. 

Un dem folgenden Tage nach eingenommener 
Huldigung wurden der Stade Emden zwölf metalles 
ne und. noch) einige eiferne Kanonen wieder zugcftels 

let die der Fürft Georg Albrecht von ihe erbeutet 
hatte. Bei der Ueberlieferung wurden die emdi⸗ 
ſchen Commiſſarien, welche dieſe Kanonen in Ems 
pfang nahmen, auf £öniglichen Befehl. ermahnet, 
fidy nicht wieder gelüften zu laffen, dieſes Geſchuͤtz 
je wider ihren Landesherrn zu gebrauchen (k). 

| §. 6. , | 

- Am 24. und 25. Sun. befchäftigeen fih die 
Stände mit der Wahl landfchafilicher Officianten. 
Sie vereinbahrten ſich, daß fie bei dieſem Gefchäfte 
‚lediglich das Wohl des Warerlandee vor Augen hal« 
ten, und blos auf redlihe und geſchickte Männer 
Ruͤckſicht nehmen wollten. Zu dem Ende festen 
fie fefte, daß ſowohl alle diejenigen, welche igt oder 
fünftig, bei Ambirung landfchaftliher Bedienungen 
Geſchenke darböten, oder mwürflidy geben, oder ſich 
fonftiger Corruptions - Mittel bedienen würden, 
8 Ze als 

Gi) Sriedrich II. dag Heil feiner Unterthanen bei bee 
Erbhuldigungsfeier in einer Dde bewundert von 

- denen in Jena ftudierenden Oſtfrieſen 1744. °; 
(k) Emder Acten und Berliner Nachrichten von 
Staats / und gelehreen Gachen. 3744 n. 84. 
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als bie, weſche Geſchenke annehmen ſollten, auf im-1744 
mier von. allen ftändifc;en Bedienungen und Vers 

fammiungen ausgefchloffen bleiben follten.. Um de 
sen Sandidaten alle Wege zur Stimm: Werbung 
abzufchneiden: fo umterfagten fie ihnen unter glei» 
cher Verwarnung, freye. Zechen in den Wirthehäus 
ſern anzuſtellen. Es war ein ganz außerordentlicher 
Fall, daß alle landſchaftlichen Dfficianten unter bie 

Adminiftrator, der wechfelsweife dann aus Morden, 
dann wieder aus ‚Yurich genorimen wurde. Seit 
dem aber Emden in Rebellions Stand. gefeget, und 
ſowohl von den Landtagen, als der Adminiſtratur 
ausgeſchloſſen war, hatten die Staͤdte Aurich und 
Norben jede ihren beſondern Adminiſtrator, um das 
Gleichgewicht des Staͤdten ⸗Standes mit den beiden 
andern Staͤnden zu erhalten, die ebenfalls zwei Ad⸗ 
miniſtratoren in dem Collegio hatten. Nun aber 
Emden in ihre vorige Rechte eingetreten war, mu⸗ 
ſten nothwendig Norden und Aurich ſich wieder mit 
einem gemeinſchaftlichen Adminiſtrator begnügen laſ⸗ 
fen. Es kam aljo nur darauf an, ob dieſer Admi⸗ 
niſtrator aus Norden, oder aus Aurich genommen 
werden ſollte! Und dis war der Gegenſtand der 
Streitigkeiten. Die Staͤnde traten in das Mittel, 
und ſtifteten einen Vergleich. Darnach ſollte für 
dieſes mal ein Norder die Adminiſtratur bekleiden, 
und bis May 1747. Seſſion behalten; dann aber 
ſollte wieder ein Adminiſtrator aus Aurich eingewaͤh⸗ 
let werden. Auch konnte ſich Frideburger Amt uͤber 
ihren ordinair Deputirten nicht einigen. Die De⸗ 

| — NzB354 putir⸗ 
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‚I744pütickeh nahmen die Wuͤrffel zum Schledsrichter, 

und fo endigte friedlich das Loos auch dieſe Streitig» 
feit. Die Wahl als Adminiſtratoren traf aus der 
Nitrerfchaft den Heren von dem Appelfe, und ten 
Freyherrn Earl Philipp von Zn und Kniphauſen⸗ 
Jüretsburg ; aus dem Städten - Stände wegen Em⸗ 
den, den Vierziger Präfes von Wingen, und mes 
gen Norden und Aurich ven Bürgermeifter Palms; 
und Aus dem dritten Stande, Johann Lonhard 

- Bluhın und Heinrich Gronefeld.. Der Freyherr 
von Kniphauſen war alfo Der einzige, der als bishes 
riger Adminiſtrator in das nene Collegium uͤberge⸗ 
ben konnte. Auch bfieben der Sandfyndicus Kettler 
und der erfte Secretair Harrings von Hagum in ihe 
ten Poſten. Dagegen wurde ftatt des bisherigen 
Santrentmeifters Schütte, fo fehr er fich auch fhrifte 
lid) und mündlich fräubte, der Doctor Ibeling Wil 

‚ beim de Pottere, und ftart des zweiten Secretairg 
Hinrichfen, ber Advocat Georg Ludwig Wiarda, er 
ſter zum Landrentmeiſter, legter zum Secretair ers 
nannt. Die Wahl ber Procuratoren, Executoren, 
des Pedellen und der Boten, wurde zwar lebiglich 
dem Abminiftrations » Eollegis überlaffen, doch wur» 
de dabey dem Kollegio aufgegeben, vorzüglich auf 
alle vormalige Bediente Ruͤckſicht zu nehmen, die 
durd) bie Sandestroublen ihrer Dienfte entſetzet wor⸗ 
den. Mon den ordinaie Deputirten, wollen wir nur 
anführen, daß die Etände die mehreften abgeben, 
bie übrigen aber continuiren ließen (). Alle diefe 

J neu 

( Die Ritterſchaft, Emden und Rorden hatten 
zwei Dedinaie» Deputirten, Aurich einen, Ems 
der⸗Amt 4, Gretmer und Leerer Amt 3, Uurich 

and Stickhauſer Amt 2, Norder, Berumer und 
* Sriedeburger Amt einen er 
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nen eingewählten Dfficianten muften in Gegenwarti740 
der ganzen ftändifthen Merfammlung, mitreift Dar 

seichung der rechten Hand an ben ſtaͤndiſchen Präfte 
denten, an Eidesſtatt verfichern, baß fie durch feine 
Geſchenke und Gaben, oder Durch unerlaubte Wege 
diefe Bedienungen erhalten hatten (m). 

8. 72. 

Am 28. uni wurde einhellig beſchloſſen, daß 
das Adminiftrationg ; Collegium mit dem Landeska⸗ 

fien wieder nach Emden verleget werben follte. Die 
koͤniglichen Commiffarien wurden erfucher, diefen 

Schluß zum würflichen Effect zu bringen. Siera 
auf erfolgte fchon an dem folgenden Tage nachfleden« 
de Reſolution: „Nachdem Er. koͤniglichen Majes 
„flär zum allergnädigften Wohlgejallen gereichet, 
„daß die Stände auch ihrer Seits durch einmürhige 
„Schlüffe, die Trauslocation des Collegii von hier 
„nad Enden bewilliget, und zur Beftellung ſotha⸗ 

„nen Collegii die dazu gehörigen Officianten allente 
„halben per unaniınia erwählet haben; als wird im 
„Namen Ihro koͤniglichen Majeftät die Transferi« 
„rung des Sandesfaftens nach Emden hierdurch cons 
„firmiret und beftätiget, und werden die Landſtaͤnde 
„diefeibe ferner zu bewerfftelligen, auch die erwaͤhl⸗ 
„ten Adminiſtratoren, nad) deren Beeidigung, 

j Na Kom 

Es waren alfo zufammen 24 Drdinalr « Deputir⸗ 
ten. Don diefen blieben nur 7 in ihren Poften, 
‘nämlich 2 and der Kitterfchaft, 2 aus Norden, 1 

— ı aus Auricher -und 2 aus Berumer . | 

(m) Landtags⸗Protokoll. 
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1744. Confirmation und Inttoduction, ‚ihre Obliegen⸗ 
„heiten zu beobachten wiſſen.“ Am 30. juni wur⸗ 

den bereits bie Adminijtratoren von dem Ganzler. 
Homfeld verpflichter, Hierauf wurde das Archiv 
eingepadet, und ınic dem Landeskaſten nad) Emden. 

uͤbergebracht. Die erfte Seffion des Kollegii wurde, 
bereits am 9. Juli auf der Klunderburg gehalten. 
Denen Adminiftratoren war die Anftellung cer Sub» 
alternen überlaffen. Der bisherige Pevell und die 
ſechs Boten, welche fofort ihre Schilde ablegen mus 
ften, wurden dimittiret, und an deren Stelle wieda 

- andere ernannt. Der neue Pedell und faſt alle Bo⸗ 
ten waren grade die $eute, weldye bei Dem vorigen 
Emder Collegio in Dienften geftanden, und von dem 
Auricher Eollegio entlaffen waren. So muften aud) 

dieſe brodlos gewordenen $eute für Sünden buͤßen, 
die fie nicht begangen hatten, und die nur ihren 
Borgefegten zur Saft geleget wurden. Eben fo wurs 
de mit den Pacht» Procuratoren,- Pacht⸗ Comtoir⸗ 
Schreibern, Erecutoren und Schagungshebern ver« 
nem Um einen fihern Correfpondenter in Ber⸗ 

in zu haben, ernannten die Adminiſtratoren den 
bei dem Tribunal angefegten Procurator Meander 
mit einem jährlichen Gehalt von 150 Kthtr. zu ih⸗ 
rem Agenten. ine Stelle blieb indeflen bei dem 
Adminiftrationg » Eollegio noch vorerft unbefegt, und 
diefe war das Inſpectorat, welches bei dem Abfter- 
ben des Fürften der Regierungsrath Bacmeiſter 
befleidee harte. Ob überhaupt ein koͤniglicher In⸗ 
fpector wieder. anzuftellen fey, wie feine Inſtruction 
abzufaſſen fey, ob er ein Einländer feyn müffe, und 
ob er mit unbeweglichen Gütern angefeffen ſeyn muͤſ⸗ 
fe? darüber murden weitläuftige Verhandlungen 
zwiſchen den Föniglihen Commiſſarien und ben 
Ständen gepflogen. Erft 1746. wurde der Negies 

Ä rungs⸗ 



Dtritter Abſchnitt. 20 
tungs/ Director Ihering zum Interims ⸗ Ynfpectort744 
exnannt (n). Bu Ben, u 

i 1:8 , Wr $, 8. — er | 

Der legte Fürft hatte das Ende ber auf ihn ver⸗ 
ſtammten Streitigfeiten des Negierhaufes mit den 
“Ständen nicht erlebet. Auf den Koͤnig von Preua 
‚Ben, der als Lehnsfolger in Die Rechte und Verbind⸗ 
lichkeiten des erloſchenen fuͤrſtlichen Hauſes trat, was - 
ren denn auch nun dieſe noch weit ausſehende Irrun- 
gen übergegangen. Drey Wege liefen ſich zur Abs 
helfung diefer Streitigfeicen nur gedenfen: . Entwe⸗ 
der muſte der vor dem Neichshofrach ſchwebende fo 
fehr verwicelte Proceß fortgefeger ‚werden, oder 
aber es muſte die Eaiferliche Commiſſion zur guͤtll⸗ 
en Abftellung der Streitigkeiten erneuert werden ; 
ober endlich der Landesherr mufte ohne fremde Ver⸗ 
mittelung durd einen ſchicklichen Vergleich mit den 
Ständen diefe Irrungen heben. Fuͤr leßteres wa« 
ren. fo wohl die Föniglichen Bevollmädjtigeen, als 
die Stände. Die von dem Fürfien Georg Albrecht 
einſeitig ausgebrachten Laiferlichen Decrete hatten 
bisher alle dieſe Verwirrungen angerichte. Won 
der einen Geite hielt man fie für Judicate, von 
der andern für Nullitäten. Das fürftlihe Hauß 
behauptete, daß dieſe Decrete der Landes» Verfafs 
fung entſpraͤchen. Die Stände waren der Meinung, 
daß fie Die Landes ⸗ Verträge durchloͤcherten. Dies 
fer wichtige Punct-mufte vor allen Dingen erft aus⸗ 
gemachet werden. Man murde von beiden Seiten 
fofort darüber einig, daß diefe Quelle.aller unter den 

. beiden legten Fuͤrſten entftandenen und fortgefeßten. 
Unruhen verftopfet a müfte Zu dem Ende 

| 5 — Üs 
.. (a) Lande: Brot. und Landfchaftl. Acten. 

Sn 
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aaſollten die kaiſerlichen Decrete nicht mehr zur 
Grundlage der Landes ⸗ Verfaſſung dienen, ſondern 
die Landes⸗ Conftitutlon und das Verhaͤltniß des 
Sandesherrn zu ben Ständen und Unterthanen follten 
Auf die in dem banriöverifchen Wertrage von 1693 
beitätigten Accorbe gebauet werben. Nach Anleis 
tung dieſer Landes⸗ Verträge, wurden benn bie 
wichtigſten Streit » Puncte kurz abgemacht. Ans 
dere Streitigkelten von weniger Belang blieben aus« - 
geftellt, indem die Stände fi) vorbehielten, bie 
Gravamina aufzumachen, und die Eöniglidyen Bes 
vollmaͤchtigten die gütliche oder rechtliche Abſtellun 
derfeiben verficherten. Die beiden ſchlimmſten Danc 
te betrafen eine jährliche Rectuten tieferung, und 
die Beftimmüng der koͤniglichen Subfivin. Der 
Etats - Miniffer von Cocceji beftand fefte' darauf, 
daß das Sand jährlich 400 Recruten liefern muͤſte. 
Dagegen wollten fi) die Stände unter Provocas 
tion auf bie $andes - Verträge und befonders 
auf ben hagiſchen Wergleih von 1662 und 
den Emder Vergleich von 1663 durchaus nicht auf 

eine Kecruten Lieferung einläffen. Dann mollten 
die Stände anfänglich nicht mehr als 12000 Rrhle. 
jährlich an Subſidien ausfegen. Die Föniglichen. 
Bevollmächtigten ftellten ihnen dagegen vor, daß 

die Landescaſſe, die nun von der Loͤhnung ber Faifer« 
lichen Salve Garde und mehreren andern Poften _ 
entlafter worden, zur Erhöhung der Landesherrli. 
chen Subfidien Feine neue Einwilligung ober Belds 
ftigung der Unterthanen bebürfte. Diefer Bewe⸗ 
gungsgeund ſchien ben Ständen nicht einfeuchtend 
genug, weil fie dafür hielten, daß biefes Land da⸗ 
Durch viel verliere, weil nicht nur diefe Subfidien 
foridern aud) Landesherrlichen Einkünfte ars der Pros 

vinz gezogen würden; ba unter ber vorigen Regie⸗ 
rung 
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rung dieſe anfehnlichen Summen immer in bem San-ı744 
de circuliret hätten. Wie ſich bie Stände fo wenig 
auf die Recruten  $ieferung, als die Erhöhung der 

Subſidien einlaffen wollten, machte ihnen der Etats⸗ 
Minifter am 5. Juli befanne, daß er an dem fol⸗ 
genden Tage abreifen wollte... Meine Gegenwart, 
fo drüdte er ſich aus, ſcheint nunmehr unnüg zw 
ſeyn, darum kann id, hier niche länger veriveilen. 
Mein König wird indeffer ſchon ein paar Regimen⸗ 
ter in das Land fenten, um die Oftfriefen zur Sub⸗ 
fidien » Bewilligung und Recruten » Lieferung facil 
zu machen. Die Stände, befonderd die Emder 
Deputirten erfuchten den Minifier, nur noch einen, 
Tag zu verweilen. Sie fonnten ihn indeffen niche 
dazu bewegen. Mur zwey Stunden zum Aufſchub 
diefer Abreife gab er nach. Endlich enefchloffen Hp 
die Stände 24000 Rthlr. an Subfivien, und 16000 

Rthlr. für die Befreiung von aller Werbung zu erle⸗ 
gen. . Seldyemnad) fam. denn noch am 6. “Juli die 
Eonvention zuStande. Sie wurde an bem folgen« 
den Tage unterfchrieben, befiegele und gegen einan« 
der ausgewechſelt. Am 8. Juli trat der Etats 
Minifter die Ruͤckreiſe an (0). ' 

; 99% | 
Dieſe jene: den Föniglichen Bevollmächtigten 
und den Ständen getroffene Convention iſt hoͤchſt 
eigenhändig von bes Königs Majeftät am 31. Ju⸗ 

li beftätiget. Da die Jandesverfaffung noch jetzo 
auf dieſer Convention beruhet: fo kann ich nicht um⸗ 
bin, fie vollſtaͤndig hierher zu feßen. 

Nachdem Sr. königliche Majeftät in Preußen, 
Sich von Uns, als zu Negulirung hiefigen Fürftens 

Ä thums, 
(0) Landſchaftl. und Emder Actem 
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3744thums a allerhoͤchſt verordneten Commiffariis, aller: ' 
unterthänigft vortragen laffen, wie denen getreuen 
Landſtaͤnden es zur beſondern Gnade gereichen wuͤr⸗ 
de, wenn Hoͤchſtdieſelbe die Haupt »Gravamina, welche 
bishero in denen gedruckten Schriften zum Vorſchein 
gekommen, vorläufig decidiren, und dadurd) die 
Wurzel aller Mißhelligfeiten auf einmal ausreißen 

wollten: fo haben Ihro fönigliche Majeftät ohne der 
Stände Grabamina zu erwarten, und um foldyen 
zu zeigen, wie willig Diefelben feyn, alles dasjenige, 

was zur Etablirung eines völligen Vertrauens zwis 
ſchen dem Landeshetrn und denen Ständen gereichen 
ann, Ihrerſeits beizutragen,, die. Haupt » Grava- 
mina zu heben befohlen: zu welchem Ende vorges 
dachte Commillärii, bis auf Sr. Föniglihen Majes 
ſtaͤt Katification und Approbation, declariret haben: 

1. Daß die Accorde, nad) Anleitung des 
hannoͤveriſchen Vertrages vom 18. Februar 1693 

Art. 1. und Damals ſchon ‚ergangenen und 
agnofeirten Faiferlichen Decreten, vor Grundfe⸗ 
ften der oſtfrieſiſchen Regierung gehalten werden 
ſollen. 

2. Daß Dero getreuen Ständen freyſtehen fol« 
fe, zu Behauptung Ihrer Gerechtſame, ſich uns 
ter einander zu verbinden und zu vereinigen, mit⸗ 

hin, conjunctim ihre Rechte zu vertreten, fo 
wie es die Rechte und Sandesverträge mit ſich 
bringen, und daß dabei nichts gegen den Landes⸗ 
heren, und deffen in denen Accorden fundirte Ju⸗ 

ra vorgenommen und befchleffen werde. | 

3. Sollen Er, koͤniglichen Majeftät Canzler, 
Raͤthe, tandrichtere, Dentmeifter und andere 
tergleichen Beamte, nach Maaßgebung des Aus 

richer Vergleichs de Anno 1699 capı 2. ” 
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ſo dann dieſer nunmehrigen Reſolution, auf ſothane44 

‚Art. 1. beruͤhrte Accorden, vereidet, und ſoll das 
von ein Formular in authentica Copia, denen 

Staͤnden over Deroſelben Ordinair. Deputirten, 
und in ſpecie der Stadt Emden, eingeſandt wer 
Den, * 

4. Alles, was auf dem Landtage, in allgemei- 
nen Landesſachen, nad) Landtagsrecht, per Ma- 
jora, abgehandelt und beſchloſſen wird, ſoll zur. 
Erecution gebracht werden, wen auch ſchon ein 
ober ander fi rennen und diffentiren wollte. 
Ihro Fönigliche Majeſtaͤt verſprechen auch, 

daß Sie alles dasjenige, was beſchloſſen worden, 
ohne Die geringſte Aenderung, confirmiren wols 

len, wenn nichts wider die Accorden und darin⸗ 
. nen fundirte Landesfuͤrſtliche Hoheit enthalten iſt. 

5. Es foll der Sandtag jedesmal, ia einem uti⸗ 
befeſtigten Orte, gehalten werden. Ä 
6. Wann einige Uneinigfeit unter denen 
Ständen ſich ereignet, wollen. Er, koͤnigliche 

Majeſtaͤt, vor Sich, die Sache nicht decidiren, 
ſondern zufoͤrderſt dergleichen Zwiſtigkeiten guͤtlich 
zu ſchlichten ſuchen: Wann aber die Guͤte bei ei⸗ 
nem oder dem andern Theile nicht verfangen woll⸗ 
te, ſoll die Sache an das Hofgerichte, als das 
Forum ordinarium (falvis reinediis an die Reichs⸗ 
gerichte) remittiret werden. ze | 

7 Die Einwilligung, Erhebung und Wera 
Maltung derer gefammten $andesmitcel ‚ infonders 
beit. die Verwendung ver Verſchickungs » Coma 

- miffiong- und Landes⸗ Proceffoften, follen venen 
Ständen und dem zu deren Adminiſtration be, 

ſtelleten Collegio, in fo weit ſolches denen confir⸗ 
BR, mirten 
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174 mirten Accorden und der wohlhergebrachten fan. 
‘des: Verfaſſung gemäß iſt, ſchlechterdings uͤber⸗ 
laſſen werben, und, wollen der Landeshetr, ‚fo we⸗ 
nig in Krieges» als Friedens» Zeiten, Sich eis 
niger Eognition oder Direction darüber anmapen ; 

auchſ foll der Landesherrliche Inſpector, bei dem 
Landſchaftlichen Colleglo, und der zur, Abnahme 
der jährlichen Rechnung zu deputirende Commiſ⸗ 
farius, ſich des Voti und der Kognition enthal« 

ten, jedody muß dem befagten Inſpectori, fo‘ 
wohl als dem Commiffario, freyſtehen, bei Ab. 
nahme der Rechnung, Monita dagegen zu formis 
ven, und wenn er gegen Die Juſtification der el⸗ 
ben etwas einzuwenden hätte, foldes bei dem 
nächften Sandtage vorzutragen; da dann die Stän« 
de, incorpore, die Notata unterfuchen und fol 

che decidiren können, ‚wobei 68 dann lediglich gen 
laſſen werden foll. ' | 

g. Soll bie Entſcheidung der Waßlftreitigkeis 
ten wegen ber neuen Adminiftratoren, Denen 

Ständen, nad) Anleitung der Accorden lediglich 
uͤberlaſſen werden.‘ 

9: Die Unterfchrift derer von denen Advocaten 
verfertigten Schriften, als welche Ceremonie erſt 

‘ neuerlich erfordert worden, foll hiedurch abges 

ſchaffet ſeyn. 
so. Soll fünftig das von denen Landſtaͤnden 

ans der Landescaſſe Accordirte Quantum, welches 
unten fub Nun. 1, determiniret werden foll, zu. 

eroigen Zeiten, es mag Krieg ober Friede feyn, . 
nicht erhoͤhet, noch mit neuen koͤniglichen Anfote 
derungen vermehret, auch das fand weder mit 

Einquartirung noch mit einiger gewaltfamen Wer⸗ 

"bung, zu feiner Zeit, und unter feinem Pekat 
| | le⸗ 
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befeget werden; wie dann aud) nicht weniger all744 
len und jeden, jaͤhrlich in großer Anzahl, zur 
noch wendigen Arbeit. dahin kommenden Fremden, 
ſowohl als denen Handelsleuten und. Reiſenden, 
hiemit alle Freiheit wider alle Werbungen ‚auf 
das kraͤftigſte verſichert, denen Sandesftänden 
auch zugleich verſtattet wird, folches jegt und 
Eünftighin in ‚denen öffentlichen Zeitungen, oder 
fonften beftermaßen befannt zu machen. 

11. Alle übrige unerledigt gebliebene gedruck. 
te Gravamina, und diejenige welche die Stände 
noch einbringen werden, follen binnen der gefeße ' 

ten Zeit, entweder in der Güte oder durd) Recht 
ausgemad)et werden, 

Gleichwie nun die Stände, diefe Erflärung 
mit aklerunterthänigftem Danfe erfennen ; alfo wol« 
len Sie auch ihre Erkenntlichkeit gegen ihren fo 
huldreichen Landesherrn darinnen zeigen, daß fie ein 
übriges hiebei thun, und ein mehrers als der gegen« 

waͤrtige Zuftand des Landesvermoͤgens leiden mögte, 
zu accordiren entfchloffen feyn. | | 

Zu dem Ende verfprechen diefelbe: 
1. Sr. fönigl. Majeſtaͤt jährlich 24006 Reichs. 

thaler als ein perperuum Subfidium, und vordie _ 
Reecrutirung, fodann Abfaufung der Werb- und 

Einquartirung 2c/ 20. an Gelde 16000 Reichs⸗ 
thaler, einfolglich in allem Vierzig Tanfend Reichs. 

thaler, jeden zu 54 bier jegt gangbarer Stü. 
‚ver (p) gerechnet, pro Ordinario & Extraordi- 

| Ä nario 

| (p) Damals waren die Münzen, nach dem Reipziaer 
. - Zuß, die Mark fein zu 12 Kuplr. — | 

Nachher 1750 Fam der neue Muͤnzfuß auf, wor— Ha 
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2744 nsriqsquartaliter mit Zehn Taufend Reichsthaler, 

in jebesmal allhier kaufender unverrufener Gold» 
obere Silbermuͤnze, an hiefige Oberrentecammer, 
ohne Aufgeld zu liefern, und ein Viertel» Fahr 
nad) dem erften biefes jezt laufenden Monats Yus 

lii damit den Anfang’ zu machen; jedoch mit der 

ausdruͤcklichen Bedingung, dag nice allein ver- 
ſprochenermaßen, alle Einquartirung und gewalt ⸗ 
ſame Werbung, ratione der. Ausländer und Ein« 
heimifchen zu Krieges » und Friedenszeiten, auf 
ewig: abgefchaffet, fondern aud) die Vertretung 

des Reichs/- und Kreiscontingents mit darunter 
begriffen feyn folle, — 

2. Bitten die Staͤnde, daß es ihnen anheim 

geſtellet bleiben moͤge, die ihnen und der gemei⸗ 
nen Landſchaft zu Tragung und Tilgung der Lan⸗ 
desſchulden und oben verſprochenen Abgabe der 
40000 Reichsthaler am convenableſten vorkom⸗ 
mende Modos collectandi & contribuendi gene- 

rales, 

nach 14 Rthlr. aus der Mark fein gepräget wur⸗ 
den. Died veranlaßte den König 1768 auf die 
"Erfegung des dadurch der koͤnigl. Caſſe zugewach⸗ 
fenen Abgangeg bei den Ständen antragen zu lafe 
fen, indem die jährlich zu entrichtenden 40900 

Rthlr. nach dem innerlichen Werth des Geldcours 
fe8 zur Zeit des Contractes entrichtet werden müßs 

‚ ten. Nach einigen Verhandlungen entfchloffen fich 
die Stände, welche erſt darauf befanden, daß 

. fie allenfalls mit Gold zufolge der Convention zus 
fteben koͤnnten, von 1768 am zu einem jährlichen 
Zuschuß oder einem verfional» Quanto von 

» 66663 Nıblr. Bon der Zeit an find bis hiezu an 
Supfidien und für Befreiung von Werb > und Ein« 
quartiruma flatt dev erft fefigefegten 40000 Rthlr. 
tun 466663 Rehle. jährlich ensrichten. Landfehl, 
Acten. 
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tales, mithin auch über alle ind jede koͤnigl. undı744 
$andfchafts » Bediente, unter der Maßgebung, daß | 
aud) jene weiter als es die Sandes» Accorden 
mit fic) bringen, beſchweret werben mögten, aus 
zufinden und in den Gang zu dringen. 

3. Wie nicht weniger, daß Ihro Föntgt. Mar 
jeftäc im Fall gligemeine Ueberſchwemmungen und ' 
Waſſerfluthen oder andere Haupt · Calamitären fich 
ereignen follten, fo lange diefelbe währen, in de⸗ 
ren allergnädigfter Eonfideration, pro rata, et⸗ 
was von dem Quanto contribuendo fallen faffen. 

4. Allerhöchftdiefelbe auch ‚ aus feinem Fun⸗ 
dbamento, wegen vorheriger Conventionum, ei« 
nige Anforderungen auf dieſes fo tief verfchuldere 

- Jand zu machen, fondern vielmehr folches alles 
für gerödtet zu halten und zu declariren, allermil« 
beft geruhen mögten, 

Was nun die erfle Conditlon anbetrift ſo haben 
Commiſſarii bis auf Sr. koͤnigl. Majeſtaͤt allergnaͤ⸗ 
digſte Approbation, ſothane ſaͤmmtliche Punkten ac⸗ 
cordiret. 

Die andere Conditlon findet bey — Com⸗ 
miſſariis formirtermaßen kein Bedenken. 

Ad ztlum zweifeln Commiſſarii nicht, daß Sr. 
koͤnigl. Majeſtaͤt, wenn dergleichen Caſus arrivirten, 
der Billigkeit nach, Sich wuͤrden finden laſſen. 
Ald 4fum iſt verabredet worden, dieſerwegen 
Er. koͤnigl. Majeſtaͤt die allerunterthaͤnigſte Wor · 
ſtellung zu thun, daß dieſes Begehren in der Billige 
keit gegründet fey. 

Urkundlich iſt diefes in quadruplo von ro 
koͤnigl. Majeſtaͤt Hoͤchſtverordneten Herren Com: 

miſſoriis und denen dazu ſpecialiter auctoriſirten 
Oſtfr. Geſch. 8. B. O Staͤn⸗ 
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| 1744 5tänbifchen Herren Deputirten, fubfcribiret und 

mit Ihren Pierfchaften bedrucket. So geſchehen zu 
Aurich den 7ten Julii 1744. N 

| (L.S.) ©. Freyherr Cocceji. 
(L.8.) S. A. Homfeld. 

Bon wegen der Landſtaͤnde. 

(LS) B. P. Graf von Fridag. 
(L8.) €. P. Sıh. zu Jn- und Kniph. 
(L.S.) Houwo Bonno —— | 
(L.S.) N. von Altena. 

(LS) Bermannus Kitjer. 
(L.S.) haycko George wen. 
(L.S.) 5. 3. vom Appell. 

, (LSJ A. Stanz Sch. von Wedel. 
- (LS.) Ludewig Wenckebach. 
(LS) Ulrich Sarmens. | 
(LS.) Goſſel Rudolph von Wingene. 
(L,S.) Adolph von Lewen. 

| Allerhoͤchſte Ratification vorſtehen⸗ 
der Convention. 

Machdem Sr. koͤnigl. Majeſtaͤt Sich die Con 
vention, welche Dero zu Einrichtung derer Sachen 
in dem Fuͤrſtenchum Oſtfriesland verordnete Come 
miffarii mit Dero dortigen: getreuen Landftänden, 
unter dem ten Julit dieſes laufenden Jahres, bis 
auf allerhödyft Dero Approbation und Ratification 

geſchloſſen, nad) ihrem ganzen Inhalt allerunter⸗ 
thaͤnigſt haben vortragen laſſen: So declariren Sie 
hieourch zufoͤrderſt, daß Sie all dasjenige allergnä- 

digſt genegm halten, ce und beftärigen, -- 
| I was. 
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was befagte Commiſſarii in Dero höchften Nahmeni7 44 
denen Staͤnden zu Stiftung und Befeſtigung eines 
vollkommenen, reſpective gnaͤdigſten und unterthaͤ⸗ 
nigſten Vertrauens, zwiſchen Ihro, als dem Lan⸗ 
desherrn und gedachten Staͤnden, durch vorlaͤufige 
Erledigung einiger von vorigen Fuͤrſtlichen Regie⸗ 
rungen annod). — Haupt » Gravaminum 
in Eif unterfchiedenen Punkten zugeflanden, verfle - 
chert und verfprochen haben, und wollen, daß es 
bei allen und jeden Artifuln fein beftäntiges und uns 
veränderliches Verbleiben haben folle, 

Nebſt dem aber nehmen Sr. koͤnigl. Majefiäe 
aud) hiemit zu allergnädigften Wohlgefallen an, und 
acceptiren die Summa von Bierzig Taufend Reichs⸗ 
thaler, jeden zu 54 dort gangbaren Stüber gerech« 
net, welche Dero getreue Stände des Fuͤrſtenthums 

Oſtfriesland Ihro dagegen, aus allerunterthaͤnig— 
ſter Erkenntlichkeit, jaͤhrlich, und zwar Vier und 

zwanzig⸗ Taufend Reichsthaler als ein perpetuum 
Subfidium, und Sechszehn Tauſend Reichsthaler 
als ein Surrogatum an Gelde, vor die denen Staͤn⸗ 

. den anfänglich angefonnene nachgehends aberin Gna⸗ 
ben nachgelaffene Recrutirung der Truppen in natu- 
a, wie auch vor die dabey alfergnäbigft zugefagte 
Verſchonung mit der Werb. und Einquartirung und 
zugleich vor die mit zu übernehmende Vertretung des 
oftfriefifchen Reichs. und Kreis: Mannfchafts.Contin« 
gents, einmürbig bewilliget haben, aljo und derges 
ftalt, daß dieſes accordirte Yuantum Der 40000 
Reichsthaler pro ordinario & extraordinario, quar- 

taliter mit Zehen Tauſend Reichsthaler in guter une 
verrufener, dort gäng » und gäbiger Gold. oder 
Silbermünze, an tie fönigl. Oſtfrieſiſche Oberrent⸗ 
Cammer abgeliefert „ und mit dem erfien Quartal, 

92 | vom 



212  DBierund dreyßigſtes Buch. 

j74gvom xften diefes Monats Full anzurechnen, der 
Anfang auf den 1 Dctober diefes Jahres gemacht 
werden folle, | Ä 

Wobei die Stände, ſowohl wegen ber fich ab⸗ 

gebetenen Einquartirung, als gewaltiamen Wers 
bung, ganz ohne Sorge feyn fönnen, indem Eeine 
koͤnigliche Majeftät hierunter foldye allergnädigite 
gandesväterliche Worforge tragen ‘werden, daß das 

- Sand. keine befugte Urfache darüber zu klagen haben 
folle. A | — 

Und wie Seine koͤnigl. Majeſtaͤt zweytens, al» 

lergnaͤdigſt verſtatten, daß fie zu bequemerer Auf⸗ 

bringung obgedachter jaͤhrlichen Summe von 40000 

Reichsthaler, wie auch zu beſſerer Beſtreitung und 
Abtilgung der gemeinen Landesſchulden, die billige 

ſte und convenablefte modos collectaudi & con- 
\  tribuendi generales auefinden und in Gang und Ue« 

bung bringen mögen, jedoch alfo, daß dadurd) nie 

mand vor dem andern, und weiter als es die Lan⸗ 
des» Accorden mit fi) bringen, befchweret werde. 

Alfo werben Sie auch drittens, auf ben Fall, 
da ſich allgemeine Ueberſchwemmungen und Waffers 

fluthen, oder Haupt: Calamitäten im Sande ereigs 
nen follten, Sic) alsdann und fo langefolche fürdauren, 

- dergeftalt mitleivig gegen Dero getreue Stände und 
Unterthanen in Oftfriesland bezeigen, daß felbige 
Dero Landesvaͤterliche Mildigkeit im Werke felbjt, 
durd) proportionirte Minderung des Contributions- 

Quanti zu veripüren haben werden. Was aber übr 
rigens und viertens die oſtfrieſiſche Stände alleruns 

terthänigft gebeten, daß Sr. koͤnigl. Majeftät auch 
feine weitere Anforberung aus einigen vorherigen 
Eonventionen machen, fondern foldyes alles, in An« 

ſehung, 

⸗ 
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fehung , daß das Sand fo tief verſchuldet, gänglichr744 
fhmwinden zu faffen, und für getödter zu erklären, 
allergnädigft geruhen mögten, darüber werden alleri 
hoͤchſt Diefelde Sid) hiernächft allermildeft näher 
äußern, fobald Sie dieferhalb die benoͤthigte Nach⸗ 
richten werden eingezogen haben, und Sid) bavon 
binlänglich werden haben informireu_ laffen, 2 

Zu Urkund deffen haben Sr. Fönigl. Majeftäe 
diefe Dero Ratiſiration und Declaration Höchftei« 
genhändig unterfchrieben und mit Dero Pänigt. In⸗ 
fiegel bedrucken laſſen. So gefchehen Berlin ben 
31 Julii 1744 

(LS) Friedrich. 

©: » v. Podewils; C. W. Borcke. | ' 

Dies ift alfo bie wiſchen dem Koͤnige und den 
Staͤnden getroffene Convention, die noch itzo zu den 
Fundamentalgeſetzen der oſtfrieſiſchen Staatsverfafs 
fung gehöre, und wodurd) die wichtigften Streitig- 
feiten des vormäligen fürftlichen Negierhaufes mit 
den Ständen gehoben find. Die Auflöfung der fat: 
ferl. Decrete, die Beftätigung der Landesaccorde, 
die den Oftfriefen zugeficherte Werbefreiheit, die fefte 
Beftimmung der landesherrliden Subfidien, und 

* die Entlaftung von allen Neichsanlagen bleiben die 
wichtigſten Gegenftände diefer Wereinbarung. Dis 
den 20. Julii blieben die Stände noch in Aurich 
verfammlet, um fich über einige‘ Landesangelegen⸗ 
heiten ferner zu berathen, gienarn dann auseinander 
und prorogirten den Landtag auf den 6, October GE 

O3 $. 10. 

.(g) Die Sonvention iſt befonderd abgedruckt. Auch “ 
trift man fie in dem Ah Diario vom 7 

4 
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m  & 19, :. f 

Das Jahr 1744. worin ſich fo viele neue Auf⸗ 
tritte in ſo kurzer Zeit ereignet haben, wird immer 
eine wichtige Epoche in ter oſtfrieſiſchen Geſchichte 
machen. Hoch in dem Monate May war der Fürft 
Karl Edzard, der lezte maͤnnliche Abkoͤmmling aus 
dem cirkſenaiſchen Haufe, Landesherr über Dftfriese 
‚land. Noch war es ungewiß, wie lange ihm bie 
Vorſehung das geben friften würde, und ob er feie 
beserben nachlaffen würde,. oder nicht? Noch im 

dieſem Monate war zwiſchen den gehorfamen Staͤn⸗ 

! 

‘den und patriotifchen Ständen eine große Kluft bes 
feftiget. Dieſe wurden ‚gedränger von dem fürftli« 
chen Minifterio und -untergedrücfee von Ihren Mit 
Brüdern. Bon allen Bedienungen wurden fie ent« 
fernet gehalten, von Landtagen und ftändifchen Ver - 
fammlungen blieben fie ausgeſchloſſen. Die Güter 
der reichften Patriocen oder Renitenten waren cons 
fisciret, und felbft die Herrlidykeiten der Stadt Em⸗ 
den waren fequeftriret., Die Nepräfentanten der 
geborfamen Stände verbiendeten die Augen des Fürs 
ften und ihrer eignen Eonftituenten, fie-fifchten im 
Trüben, duldeten feine freie Sprache. auf Landta⸗ 
gen, vereitelten den Effect der ihren Gegnern vers 
liehenen Amneftie, fegten das ganze fand in Ber 
wirrung, und. ließen felbft dem Landesherrn ihre 
Macht empfinden. Daher der allgemeine Nationale 
groll des Ditfriefen wider den Ofifriefen, ein Grolf 
den ſchon das Kind an ber Bruft der Mutter einfog. 
“Brüder, und Schweſtern, und Schwäger, und- 
Vettern ja felbft Eiern und Kinder haften und vers 

| folg · 

> 

im erſten Stüd p. 41-44 und zweiten Stück 
P-.24—26. und in Oſtfries⸗ und Narlingerland 
von Freeſe I. 82— 91 an. | 
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folgten einander, weil der eine ſich zur patriotiſchen, 1744, 
der andere zur gehorfamen Parthey hielt. Schwan: 
find war die ganze Landesverfaſſung. Sie mar 
durch einfeitig ausgebrachte kaiſerl. Deerete erfchlite 
tert. Ob auch diefe Decrefe zu den Fundamental⸗ 
gelegen der oftfriefifchen Staatsverfaffung zu rechnen 

.“ feyen ? dies war der wichtigfte Streitpunft, welcher 
Empörung und Ölutveraießen erregt hatte, der Streit« 
punct, worüber fo viele Ballen Papier verfchrieben was 
ren, und welcher fogar die Cabinetter der vornehmſten 
Europaͤiſchen Höfe in Bewegung gefeßer hatte. Zwar 
haften die grauaminirendeh Stände; es endlid) dahin 
gebracht, Daß fie über ihre Beſchwerden gehöret 
werden follten, wegen des Erfolges ließ fich aber 

nicht in die Zufunft ſchauen. Alle dieſe jegige und 
vormalige Unruhen hatten verurfachet,, daß Dftfries- 
fand mit fremden Truppen befeget war... In Ems 
den und auf Gretiyl lagen Preuken; in Emden und 
auf Leerort Holländer; in Meiderland Daͤnen; in 
Leer und Morten die Faiferl. Salvegarde, und in 
Aurich, Berum, Friedeburg und Stickhauſen die 

fuͤrſtliche Miliz. So fah es in Oſtfriesland aus, 

« - 

wie Carl Edzard diefer wohldenkende Fürfl, dieſer 
‚Herr von dem beften Character, Ber Ruhe fuchte‘ 
und fie nirgends fand, nach einer zehnjährigen vers 
wirrten Regierung, dahin fanf. Mit einmal vers 
änderte fi) nun die Scene. Oſtfriesland erhielt 
einen neuen Sandesherrn aus einem fremden Haufe, 
und diefer war Friedrich I. der große König, dem 
Auch die fpätefte Nachwelt, fo lange Syahrbücher auf 
dleſem Erdball fern werben, als Negenten, Helden 
und Weiſen verehren und bewundern wird, Mit 
Diefer neuen Regierung flürzte fofort die Scheide⸗ 
wand nieder, die die gehorfamen Stande von den 
Datrioten abgefontert- harte. - Die Sequeftration 

| | O 4 der 
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1740der Emder Herrlichfeiten wurde aufgehoben. Die 
vornehmſten der vorigen Kenitenten oder. Patrioten 

erhielten ihre configeirten Güter wieder, bie daͤni⸗ 
ſchen Monatsgelder hörten auf, und der bisherige 
fo lange prorogirte Landtag war gefchloffen. Nun. 
wurde allen landtagsfähigen Oſtfrieſen ein allgemei» 
ner freier Landtag verftattet. Hier verſammleten fich die 
Disher von den Landtagen ausgefchloffenen Emder, 
und die vormaligen Renitenten aus der Kieterichaft, 
aus den Städten und von dem platten Sande, zus 
gleich mit denen Die ſich bisher die gehorfanıen Staͤn⸗ 
be genannt haften, Hier hörte man. zum erſten⸗ 
male wieder eine freie Sprache, die man feic vielen 
Jahren nicht yernommen hafte. Hier redete jeder 
ungefcheuf,; wie er dachte. Die Kepräfentanten der. 
geborfamen Stände verfhmwanden, und ihre Stellen 
wurben, nicht etwa durch Cabalen, nicht durch Bes - 
ſiiechungen, nicht. durd; Drohungen, nich durch tu. multarifhe Veranſtaltungen, fondern, durch eine 
file einffimmende Wahl der Nation wieder. mit 
Patrioten befeger. Haft alle neue Glieder des Ad⸗ 
miniftrations» Collegii, und ‚die Ordinairdepurirten 
waren folche Männer, die ſich vorzüglich als Patric. 
oten anggezeichnee hatten, Gelbft von dem Ap⸗ 

pelle, der für vogelfrei erfläret war, der von der. 
£aiferl. Amneſtie alleine ausgefchloffen war, und. - 
von bem ber ausgebrochene Bürgerkrieg feine Ber 

nennung hatte, gelangte zur Adminiftratur. Der 
Zeitraum, worin er von feinen Gütern verbannee 
war, wurden für Die Jahre feineg Marterehums ges 
achtet. Zu feiner Entichädigung erhielt er aus der. 
$anbescaffe ein Geſchenk von 10000. Bulden. Auch 
gegen ben Kreis» Directorialrach Honıfeld bezeigten 
fid) die Stände danfbar. Ihm, der fo viel für das 
Waterland gearbeitet hatte, feßten fie eine u 
— | Sume 
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— von ohngeſehr 10000 Rthlt. aus, 1001744 
mit feine ruͤckſtaͤndigen Salariengelder, als vormas 
liger ſtaͤndiſcher Conſulent und feine Diäten» Fobes, 

‚tung getifget wurden. So belohnten ihn bie Stän« 
de, und der Sanbeshere fegte ihn auf den: nämlis 

chen Canzlerſtuhl, von welchem Brenneifen vorhin, 
die. Donnerfeile wider ihn herabgefchleudere harter 
Der Graf Burchard Philipp von Zridag, der fo eif⸗ 
rig für Die Rechte feines Baterlandes jin Wien ger 
fochten hatte, dem der Eintritt in die fkändifchen 
Berfammlungen verfchloffen war, nahm nun unter 
den Ständen den Präfidentenftuhl ein, und erhielt 

an Diäten und Auslagen bei der Wiener Deputa- 
tion 6000 Reichsthaler. Die Stadt Emden, bie 
zu feinen landfchaftlichen Angelegenheiten bisher 
zugeloffen wurde, die feinen Deputirten unter den 
Ständen und feinen Adminiftrator in dem Collegio 

hatte, wurde wieder der Gig in das Adminiftratis 
ons« Collegium eingeräumer, Was der Kaifer und. 
bie. Faiferlichen Commiffarien ‚, und das fuͤrſtliche 
Miniſterium in zwanzig Jahren und daruͤber nicht 
vermogt hatten, das brachten der Etatsminiſter 

von Cocceji und der Canzler Homfeld in wenigen 
Tagen zu Stande. Sie warfen den bisherigen 
Zanfapfel, die Faiferlichen Decrete, weg, giengen zur 
Duelle, zu den fandesverträgen über, und gründe 
ten darauf zur Zufriedenheit des Sandesherrn und 
der Unterthanen eine neue fefte Convention. So 
wurde die bisherige ſchwankende Staatsverfafflung 
wieder befeſtiget, und nach diefer gezogenen Grenz⸗ 
linie zwifchen den Nechten und Pflichten der Staͤn⸗ 
de zu ihrem Sandesheren frat Ruhe und Eintracht 
wieder in unfer Baterland ein. Hätte es dem Für- 
ften Georg Albrecht gefallen mögen, den Weg zu 
—— den die koͤnigl. Bevollmächtigien einſchlu⸗ 

05 gen, 
I 
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1744gen, wie gluͤcklich hätte er, wie glücflich fein Mache 
folger ſeyn koͤnnen, wie bald hätte ſich das gefunfe« 
ne Lond erholen koͤnnen? Große-Beränderung litt 
auch der Mititairftand. Die fürftlichen Soldaten 

fuͤgten fich zu ber preußifchen Fahne, Die kaiſerl. 
Salvegarde wurde auseinander gejagee, und bie 
Dänen fanden felbft gut, die Provinz zu verlaſſen. 
Auſſer der hollaͤndiſchen Beſatzung waren nun keine 
andern Truppen mehr, als Preußen vorhanden. 
Alle dieſe Veraͤnderungen geſchahen in einem Zeit⸗ 

raum von zwei Monaten. 

| $. In 

Die Stadt Emden war gleich nach Antritt der 
koͤnigl. Regierung ſehr beguͤnſtiget. Sie, die bis⸗ 
ber nichts vermochte, ſchien jetzt alles ausrichten zu 
koͤnnen. Dles veranlaßte die Ritterſchaft ſich naͤher 
an Emden anzuſchließen. Schon am 30 May fan⸗ 
Ken ſich faſt alle Glieder der Ritterſchaft in Emden 
ein, und baten ſich eine Abſchrift der am 14 May 
mit dem Könige getroffenen Convention aus, bie 
fie für die Grundlage des jegigen Emder Wohlſtan⸗ 
des hielten. Die Willfaͤhrigkeit des Magiltrats ih⸗ 
nen diefe Abſchrift fofore mitzucheilen, bahnte ſchon 
fofore den Weg zu einer neuen Verbindung. Diefe 

‚+ Union zwiſchen Emden und der Nitterfchaft fam am 
18 ul. zu Stande. Darnach verpflichteten ſich 
beide Theile in allgemeinen $andesangelegenheiten 

mit gemeinfchaftlichen Rath zu handeln, und ohne 
Vorwiſſen des einen oder bes andern Thelg Peine 
auf alfgemeine Sandesangelegenheiten Bezug haben⸗ 

. de Sachen vorzunehmen. Beſonders verpflichtete 
fih die Stadt Emden, feine Sachen von Wichtige 
feit weder an ben Sandesherm gelangen zu laſſen, 
oder bei ee und andern Öffentlichen INES Ä 

| eis 
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Verſammlungen vorzunehmen, bevor nicht bavon1744 
dem Präfidenten der Nitterfchaft Anzeige geſchehen, 
und mit ihm darüber Ruͤckſprache genommen worden. 

Dann verſprach die Ritterfchaft die Intranslocabi⸗ 
litaͤt des Aerarii in Emden, und die beftändige Bes 
fegung des Collegii mit einem Abminiftrator aus: 
Emden zu unterfiügen. Auch verſprach fie dahin zu 
arbeiten, daß die Emder Schagungsrefte niederger 
ſchlagen, oder doch erleichtert werden follten, und 
daß es bei der Emder Quote zu 1100 5. bei jeder 
Schagung fein Bewenden behalten follte. Endlich 
verficherte fie dan Magitirat ver Stade Emden zur 
Miederberftellung ihrer vormaligen während der fans 
Desunruhen aber eingegangenen Garnifon, wie auch 
zur Beibehaltung ihres Rechts der Vorbeifahrt bes 
huͤlflich zu ſeyn. Die Aufrechrhaltung der Gerecht⸗ 
ſame ſowohl der Emder Herrlichkeiten als der uͤbri⸗ 
gen immatriculirten adlichen Guͤter, eine. Schaz⸗ 
zungsexemtion von wenigſtens 530 Grafen bei jedem 
immatriculirten Guthe, ein zu behandelndes maͤßi⸗ 
ges Schatzungsquantum für jedes adliche Gurh, das 
den Befigern. der Herrlichkeiten zuſtehende jus col- 
ledtandi in ihren Herrlichfeiten, und endlich die 
Wiederherſtellung des Deichwefing auf dem alten Fuß, 
dies waren die legten Punkte, die fich die Ritters 
{daft und die Stade Emden wechſelsweiſe zuſicher⸗ 
ten (rd; . Wie kange diefe Union gewähret bat, ift 
mir nicht bewußt, wahrſcheinlich ift fte mit der neus 
en Veränderung 1749 flillfehweigend aufgehoben. 

a $. 12. \ | 
Die Holländer hatten zwar lange nicht mehr 

den Einfluß auf die Staatsverfaffung und Angeler 
gen« 

c() Emder Acten. Diefe Unlon findet fi volftäns 
dig abgebrucht bei Freeſe 1. 91 —99. 
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744genheiten dieſer Provinz, den fie in dem vorigen | 
„Jahrhundert gehabt hatten ; dennoch bliebenifie im⸗ 
mer wegen ber Machbarfchaft,. wegen ihrer. Beſaz⸗ 
zungen in Emden und $eerort, und wegen ihrer Bor 
ſchuͤſſe und der übernommenen Manutenenz der Lan- 
desverträge bei dem Schickſal Oſtfrieslandes noch 
fehr intereſſirt. Die oftfriefifche Kegierungsveräns / 
derung konnte ihnen alfo wohl nicht fo ganz gleiche 
gültig feyn. So viel ift woh! gewiß, daß fie lieber 
einen kleinen Fuͤrſten, als. einen mächtigen König 
zum Machbarn harten, - Die Stade Emden wünfdy 
te wegen ihrer vorigen Verbindung mit den Genes 
ralftaaten, wegen Aufrechthaltung der Landesver⸗ 
träge, wegen der von ihnen unter ftaatifcher Garan⸗ 
tie in Holland aufgenommenen Gelder, und dann 
wegen ihres Seehandels allen. Anftoß mit der vereis 
nigten Republik zu vermeiden. Sie eröfnete ſchon 
in einem Schreiben vom 26 May den Generalflage 
ten, daß ber König von Preußen zufolge der dem 
brandenburgifchen Haufe verliehenen Expectanz bie 
Poſſeſſion von Dftfriesland genonrmen, und fie den. 
König bereits für ihren Landesherrn anerfannt hät 
te, Dabei führte fie zugieich an, daß fie zufolge 
ber am ı4 März mie den koͤnigl. Bevollmächtigten 
‚abgefchloffenen Convention, dazu verpflichtet gewe⸗ 
fen, indeſſen in diefer Convention ſich ausdruͤcklich 
ausbebungen hätten, daß die ftaatifche Manuteneng 
der Sanbesverträge auf Feine Weife dadurch gefährs 
det werden follte; wenn nur Ihre Hochmögenden 
die preußifcye Succeffion anerfennen würden: Une 
ter dem 6 jun. antmworteten bie Generafftaaten: 
»Wy hebben altyt Deel genoomen in de Welftand - 
„van Ooflfriesland, dat wy hopen en wenſchen, 
„dat door .defe Veranderinge de voorige Ruft em 
„Enigheyd aldaar weder fal werden herftelt op de 

| „Gron- 
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Gronden van de Accorden, ‚Verdragen en Deci : 
„fen, die de fondamentale Wetten van dat Land 
„uitinaken. Wy hzbben daarby oock met An- 
»genamheid vernomen, de Voordeelen, die UE, 
ꝓ„hebben bedongen by een Conventie yan den 14 
„Meert; by welke ock bedongen ſoude ſya, dat 
„anſe Garantie of Manutenüe geen het miuſſe Na- 
„deel ſoude Iyden, waneer wy het Suceeffions- 
„recht van ſyne Majeſt. fouden erkennen, . Defe 
„Erkentenifle an hoogfiged. Majeft, Succeffie fal 
„by ons geen Swarigheid vinden — (5).« Kalt 
war nun freilich wohl diefe Antwort; indeffen war“ 
fie den Emdern genugthuend. Dieſe hatten ſich 
durch ihr Schreiben von einer Hoͤflichkeit) und bie 
Generalftaaten durch ihre Antwort von einem Com» 
plimene entlediget, id 

I 4. 13. | 

Zwiſchen dem König von Preußen und den Hol. 
ländern muften wegen der ſtoatiſchen Beſatzung in 
Emden und $eerort, und dann aud) wegen der Vor⸗ 
ſchuͤſſe, die die Holländer dem fürftlichen Haufe, der 
Sandfchaft und der Stade Emden vorgeſtrecket hats 
‚ten , nothwendig Verhandlungen gepflogen werden. 

— 

744 

Denn fo leicht, wie die Dänen, die Faiferliche Salve⸗ | 
Garde und die fürftlihen Truppen verſchwunden 
waren, ließ fih der Abzug der ftaatifchen Befogun. 
gen nicht gedenfen. . Schon in dem vorigen Jahre 
unterftüßten die Holländer die Königin von Ungarn 
mit Hülfstruppen, und diefe verdoppelten fie in die, 
fem Jahre, mie Frankreich die Barrierpläge an⸗ 
grif. Zwar faß der König von Preußen nach dem 
"Breslauer Frieden ſtille, indeffen ließ die im Merz 

1744. 
(e) Emder Acten. 
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17441744. zwiſchen dem Kaiſer Carl VII. dem Könige 
von’Preußen und einigen Reichsfuͤrſten zu Franke - 

furt gefchloffene Union: den Ausbrud) eines neuen 

Krieges mit der Königin von Ungarn befürchten, 
Auch bald zeigte fid) die Würfung diefer Union, 

wie der König unvermurhet im Auguſt die Waffen 

ergrif, und in Böhmen einfiel, dem Kaifer feine 
Würde, Deutfchland feine Freiheit, und Europa 

feine Ruhe wieder zu geben. Da ber König ben 

Ausbruch diefes Krieges fchon bei ber oftfriefifchen 
Poſſeſſions · Ergreifung, denn damals war ſchon die 

„Sranffurter Union zu flande gefsmmen, voraus 

fah: fo wurde er vielleicht dadurch um foviel mehr 

bewogen, jeden Anftos mit den Holländern zu vers. 

meiden, und mit aller Mäßigung die Tractaten mie . 

ihnen über Oſtfriesland einzuleiten. Bereits unter 

dem 6. Jun. ließ der König durch feinen aufferors 

dentlichen Gefandten im Haag, den Grafen von Po« 

dewils den General» Staaten von der oſtfrieſiſchen 

Poſſeſſions ⸗Ergreifung Nachricht ertheilen, und zus 

gleich dabei anzeigen, daß Sr. Königl, Moajeſtaͤt 

geneigt waͤren, mit Ihro Hochmoͤgenden uͤber der⸗ 

ſelben Intereſſe und Convenienz bei dieſen Conjuns 

eturen Verhandlungen zu pflegen. Die Generals 

Staaten erwiederten, daß fie den König als recht⸗ 

mäfiigen Lehnsfolger des verftorbenen Zürften anere 

Fennten, und nichts lieber fähen, als mit Sr: Ma- 

jeftär gute Machbarfchaft und Freundſchaft zu unter» 

halten ; inbeffen wuͤnſchten fie, daß die von ihnen 

iidernommene Garantie der Landesverträge, ihre Bea 
faßungen in Emden und $eerort und die Sicherheit | 

ihrer Vorſchuͤſſe, dadurch nicht feiden möchten (t). 

Gleich kierauf erfuchte der Graf von Podewils bie 

= | 5 Genes 

ct) Emder Aeten. | 
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"General Staaten, ‚ihre Truppen aus Oftfrießlandızg 
zuruͤckzuziehen, und gab ihnen dabei im Namen ſei⸗ 

nes Koͤniges die Verficherung, daß fie für ben rich⸗ 
tigen Abrrag ihrer Vorſchuͤſſe unbeforge bleiben 
koͤnnten (). er 

; . F. 14. | | 

Die General: Stoaten ernannten fofort Com: 
mifferien, die mit dem preußifchen Gefandten in Uns 
terhandlung freten ſollten. Diefe übergaben dem 
Grafen von Podewils am 30. Jul, folgendeg Pro. 

ject. Der König von Preußen moͤchte ihnen für 
die richtige Zins zahlung und den Abtrag der Haupta 
funmen, die dem Fürften, den Ständen und der 
Stadt Emden vorgeſtrecket waren, die Gewähr lei. 

⸗ 

ſten. Der Betrag dieſer Schulden war von Geh | 
ten der Stände — 627500 fl. 
der Stade Enten 7 — 532850 — 
und des ausgeſtorbenen Regierhauſes 340000 fl. (v) 

| | Für 

. (u) Wagenzer Deel 19. Bock 76. p. 479, 
(v) Die Staͤude biteben ſchuldig | 

1) ben Reſt der 1720 aufgenom. 6C0000F.mit 40000 
2) den Reſt der 172 1 negotiirten 300000 — 

1722 — — 150c00 
1723 — — 150000 

| .  6ooooo mit 587500 
— | 627500 
Die Stadt Emden | 

4) auß einem Anlehn von 1723 zu 500000 
den Ruͤckſtand mit — 47500 

2) aus einem Anlehn von 1740 _ 250.0 
3) aus Borfgüflen von 1725 bis 1734 — 32850 

532559 

um) 
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1744 Jür die ftändifche Schuld, hafteten die Sanbesmitteln 

überhaupt , und beſonders noch die verpfaͤndeten 
Emder, Leerorter und Norder Pacht-Comtoiren, 
wobei die General » Staaten befondere Receptoren 
angeftellee hatten (w). Für die fürftlidren Schuf« 
den waren die Herrlidyfeiten Efens, Stedesdorf ud 
Wittmund und derjelben Intraden verpfändet. Auf 

Ä 
jer 

und das fürftliche Haus 
1) aus einem Vorſchus von 1705 

zu 125000 F. den Reſt mit — 20000 

2) aus einem Anlehn von 1250008; 
den Reſt mit — 120000 

3) aus einem Anlehn bon 1724 zu — 200008 

( 

Landfchaftl. und Emder Acten. 340000 

w) Fuͤr das Anlehn von 1720 hatten die Stände 
drei Pachtcomtoiren verfchrieben. Bis auf 

40000 $. war dieſes Anlehn abgetragen. Dies 

fen Reft führten die Stände 1746 ab, und erbiels 

gen die ganze Berfchreibung von 600000 F. quit⸗ 

tirt zuruͤck. Nun fetten ſich die Stände wieder 
in Poſſeſſion der für das abgetragene Aulehn ver- 

pfändet gewefenen Comteiren, und banften die 

bisherigen fiaatifchen Empfänger ad. Dies nahe 

men die General» Staaten anfanglich fehr übel. 

Daſe Streitigkeiten wurden aber 1747 dahin bele 

geleget, daß die Adminiftratoren fich eidlich ver⸗ 

pflichteten, aus zwei doppelten Capital, und vier 
Perfonal- Schagungen durch den Yandrentmeifter 

unmittelbar an bag General: Gomtoir im Haag 

järlich auf Abfchlag des Haupt» Stuhls 50000 fl. 

wie auch die Zinfen richtig abführen zu laffen, 

Dieſe hollaͤndifche Schuld ift dann vor und nady 

abgetragen, und 1792 voͤllig getilget. Es ift alfo 

die Landfchaft von den in den Jahren 1720 bie 

1723. negofilrten 120C000 5. eber an Capital, 

noch an Zinſen das mindeſte mehr ſchuldig. 

Landſchaftl. Arten. 
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‚fer der allgemeinen Gewaͤhrleiſtung ſaͤmmtlicheri744 
Schulden, beſtanden die General⸗Staaten in Ab« 
ſicht der landſchaſtlichen Schulden auf die ‚Königliche 
Deftätigung der von ihnen ‚bei den gedachten Tom— 
toiren angeftellten Meceptoren, und In Abfiche der 

.  fürftlihen Schulden, atıf die Verbindung des Kin 
niges, dieſe Schuld felbft zu übernehmen, oder falls 
dieſe Herruchkeiten einen andern Befiger erkalten . 
mödten, diejeiben zum Abtrag des Häuptſtuhls 

‚ und der Zinfen zu verpflichten. ' So bald nun ͤhnen 
uͤber dieſe Bedingungen die Verſicherung ertheilet 
ſeynn wuͤrde; fo wollten fie zwei Monate nachher ihre 
Truppen aus Emden und Leerort wieder zurüchzies 
hen. - Der Graf von Podewils nahm diefen ſchrift · 
lichen Vorſchlag zu ſich, eilte nach Berlin hin, und 
überreichte fie dem Könige. Die koͤnigliche Ant, 
wort, die der Braf bei feiner Zuruͤckkunft den Gene, 
tal» Staaten uͤberbrachte, entfprach dem Wunſch 
der General: Staaten. Der König verpflichtete 

ſich, alle. vorgelegte Bedingungen zu erfüllen. So 
wurde dieſe Convention am 21. Aug. gefchloffen und 
unterſchrieben (x), ' | | 

— 915, | 
Die hollaͤndiſche Befagung, die in Emden und 

geerort lag, beitand aus den Regimentern Orange 
Sriesland, und Drange Gröningen. Jedwedes 
Regiment beftand aus zwölf Compagnien. Ihr 

Chef war der Generalmajor von Veltmann. Wie 
nun die vorgedachte Convention abgeſchloſſen war, 
machte die hollaͤndiſche Beſatzung Anſtalten zum 
Abzuge. Am 22; Det. räumte die Beſatzung auf 

* 2 : * feet. 

\ 

(a9 Emder Acten und Wagenaar l. e. p. 479 —483. 

Ojife. Geſch. 8. B. pP - 



226 Vier und dreyßigſtes Buch, 
. 3r4afeerort dieſe Feſtung dem preußiſchen Capitain von 
Haack ein. Dieſer beiegte fie wieder mit feiner 

- Compagnie. Die holländifcdhe Befagung aus Leer⸗ 
ort fam am 23. Det. in Emden an. Vor dem Ems 
der Hafen lag ſchon eine Flotte von go Segeln, um. 

„beide. Negimenter abzuholen. Am 2. November 
wurden die Kmmtlichen Truppen, nachdem vorher 
der Birgerfchaft bie Hauptwache und einige andere 
Poſten eingeräumet waren, eingefchiffe. Das Re⸗ 

giment Orange Friesland wurde nach $eumarden, 

; und. Orange Gröningen nad) Coevorden, Bour—⸗ 
tange und der neuen Schanze verleget. Go eudige - 
te fich die ftaatifche Befagung, die ohngefähr an« 
derthalb Jahrhundert in Djifriesiand geftanden 
“hatte (y). Bon Leerort bemerfen wir nur noch, daß 

‚mit Abzug der holländifchen Garnifon, auch. der lezte 
"Prediger mit weggegogen, und bie bisherige Leeror⸗ 
ter Kirchengemeine eingegangen iſt (2). Die 

pteußiſche Beſatzung zog 1749 nad) Emden. Nach 

bieſer Zeit iſt nie wieder eine Beſatzung auf Leerort 
e geweſen (a). : / | 

. r . 16. 

Die hollaͤndiſche Beſatzung in Emden war 
‚ohngefähr 2000 Mann ſtark. Mit Einſchluß der 
Weiber und Kinder berechnete man fie auf beinahe 

5000 Köpfe. . Die Loͤhnung der Befatzung betrug 
monatlich 18000 fl. Diefes Geld und die fonfti- 

gen Einfünfte verfchiedener reichen Dificiere circu⸗ 
| | on lirte 

(y) Emder Acten und Ravinga, p. 171. 
(z) Das Verzeichniß der Prediger auf Leerort fin 

det man in Reershemil Predigers Denfmal, zte 

| Auflage, p. 656. 
(a) Emder Acten. | 
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lirte in Emden. Der Eigner ‚machte eine hohet744 
Mierhe von feinen Häufern und Stuben, der Buͤr⸗ 
ger harte ftarte Nahrung, der Kaufmann reichen 
Abfag feiner Waaren, und der Handwerker beftän- 
dige Arbeit. Selbſt die Cämmerei Caffe, 309 an. 
ſehnliche Summen von der Acciſe. Es läßt fi da⸗ 
her leicht begreifen, daß die Emder den Abzug Dies 
fer Beſatzung, zu deren Beſoldung die Stade nichts 
beitrug, ihr aber vieles einbrachte, ungerne ſahen. 
Der Magiftrat hatte ſich unmittelbar an den König 
gewandt, und um Beibehaltung der ſtaa iſchen Gare 
nifon gebeten. Die Gründe waren aus dem gar-zu 

großen Nachrpeil, den die Stadt durch den Abzug 
der Garniſon leiden würde, hergenommen. Auch 
glaubte der Magiftrar, daß felbit der König dabei 
gewinnen würde, indem die Stadt feiner preußie 
ſchen Befagung alsdenn ‚bedürfte, und diefe Trups 
pen bei dem nyn ausgebrochenen Kriege nüglic)e 
Dienſte leiten koͤnnten. Allein dieſe Gründe hielt 
der König nicht hinlaͤnglich, dieſes Geſuch zu bewil⸗ 

ligen. a m September erhielt der Canzler Hom⸗ 
“feld den Auftrag, dem Magiftrat zu beveuten, daß 
“der Privarvortheil dieſer oder jener Stadt dem allge. 
meinen Intereſſe nachftehen müßte. Indeſſen fönnte 
die Stadt verfichert feyn, daß Sr. Fünigl. Majeſtaͤt 

darauf bedacht feyn würden, ihr durch andere Wege 
wieder Bortheile zuguwenden (b). | 

6, I7s " 

Bei dieſer im Septbr. erfolgten abfchlägigen 
* ‚Antwort, und bei der Hofnung einer andermweitigen 

Beguͤnſtigung beruhigte fi nun zwar der Magie 
ſtrat und die Bürgerfchaft; indeffen hielten ſie num 

| P 2 . mehr 
0) Emder Acten. | | 
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37 44mehr auf die Wiederherſtellung der bei den Lander⸗ 
: Unruhen eingegangenen Emder oder ftähdifchen Gars 
niſon auf Tandfchaftliche Koften on. Ihr Plan bei 
Wiederherftellung ihrer eigenen Garnifon mar in 
dem Geſchmack des Zeitalters angeleget, wie Eins 
den ſich noch eine Republikz zu ſeyn wähnte, und 

- war der preußifhen Militair» Werfaflung durchaus 
nicht angemeffen. Aus den Purcten, die fie dem 

"Könige in dem Anfange des folgenden Jahres wuͤrk⸗ 
lich überreichen ließen, feße id) folgende hieher. = 

ı) Die Garnifon muß nach) Anleitung der Ac⸗ 
corden aus vier Compagnien, jede zu hundert Mann 
beſtehen, doch iſt man. hufrieben, daß allenfalls nur 
zwey Compagnien, jede zu 125 Mann angeworben 
- werben, um die Zahl ber ftäbtifchen Garniſon mit dee 
preußiſchen Befagung gleich zu machen. 
- 2) Diefe Garnifon muß mit der koͤnigl. Garni⸗ 
fon combinireet werden, und bei Beitellung eines 

Kommandanten, ift der fiebente Artikel des Ver⸗ | 
gleiche von 1683 zu beobachten. 

9) Das ganze Corps ſchwoͤret dem Sandesherrn, 
den Ständen und der Stadt Emden den in denen, 
Accorden vorgefchriebenen Eid. 

10) Der Commandant muß reformirter Reli⸗ 
gion ſeyn. 

11) Taͤglich ziehet eine halbe Compognie der 
koͤniglichen, und eine halbe Compagnie der ſtaͤndi— 

ſchen Garniſon auf. ‚Die Wache wird wechſeleweiſe 
an einem Tage von einem‘ föniglichen, an dem fols 
genden von einem fiändifcyen Capitain aufgeführet, 

16) Um Saloufie und Unfug zu verbüten, muß 
feine Präeminenz zwiſchen der koͤniglichen und ſtaͤn⸗ 
diſchen Miliz in dem Dienſte vorwalten. | 

18) Die Stände wählen den Gerichts. Schul 
zen und Krieges » Gecretair. Falls Jemand burch 

sk 
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den Ausſpruch des Krieges⸗Gerichtes beſchweret feynıy4g 
maoͤchte; fo ſtehet dieſem die Befugſamkeit zu, an 

den Magiſtrat zu appelliren. Eine hoͤhere Juſtanz | 
findet niche ſtatt. 
23) Der praͤſidirende Buͤrgermeiſter cheilet täge 
lich die Parole aus, 
29) Gehet ein Mitglied des Magiſtrats der 
Wache oder einer einzelnen Schildwache vorbey, ſo 
wiberfahren ihm dieſelben Honneurs, die dem zeitl⸗ | 
gen Eommandanten erwiefen werden. 

30) Wenn der ganze Magiftrat von dem Rath⸗ 
Haufe herunter „kommt, muß die ganze Hauptwache 
mit dem Capitain unter ben Wafjen fo lange. para 

dieren, bis ſaͤmmtliche Magiſtiats · Perjonen vorbei» 
‚gegangen iind. 

. 31) Die Mufterung ber fländifchen Compagnien 
geſchieht von den Depnfirten ber Stände und der 
Stadt Emden: 7... etz 

ESs laͤßt ſich nun. wohl gleich vermusfen, daß der 
Koͤnig dieſen Plan nicht genehmigen wuͤrde. Der 
Magiſtrat wurde unbeſchieden gelaſſen, und fo Fam; 

die NEE ſtandſſche Garniſon on zu — 
9 

Emder Acten. 
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WVWViierter Abſchnitt. 
$. 1. Der auf den 6. Det. protogirte Landtag wird eroͤfnet. 

Etreitigkeiten über die Admiifion des ſtriegesraths Bügel, 
als königlichen Commiffarit: $. 2. Verhandlungen über die 
königl. Landtags⸗ Propofitionen. $.3. Die Stände entwers ; 
fen.die noch nicht abgeiiellten und bei der HYuldigung vor bes 
baltenen Gravamina. $. 4. Der Eanzler erhalt den koͤnigl. 
Auftrag, die Gravamina zu unterfuchen, und darüber de 
gutachtlichen Bericht absufatien. $ s-. Die Ganzelei in, 

end wied aufgehoben. $. 6. Die wider das Betragen der’ 
vormaligen Adininikratoren angeordnete Unterfuchungs: Com» - 
miſſion $. 7; nimme ihren Anfang, wird aber nachher aufges 
boben, und die ganze Sache wird nicdergelchlagen. $. 8. 
Streitigkeiten der Stadt Emden mit den Ständen über wech⸗ 
Selfeitige Soderungen und Gegenfoderungen. $. 9- Fernere 
Derbandlungen $, 10. und getroffene neue Anpranungen . auf 
dem prorogirten Landtage. 

En 

F. 1. 

17442 ur den 6. October war ber im Juli abgebrochene 
tandtag prorogiret. An diefeni beftimmten Tage 
fanden ſich denn die Stände wieder in Aurich ein. - 
Die vorigen föniglichen $andtags - Commiffarien 
waren der Etats » Minifter von Cocceij und- der 

- Eanzler Homfeld gewefen. jener war nicht mehr 
in der Provinz. Statt feiner hatte der König den 
Kriegsrath Bügel bevollmächtige. So wie die 
Stände;diefes vernahmen, proteftirten fie wider die 
Perſon des Kriegesrarhes, weil nady den Accorden 
zu ben $andtags «Handlungen. bloß Eingebohrne zu« 
‚gelaffen werden muͤſten, und dann aud), weil er eini» 
ge den Landesvertraͤgen nicht entfprechende Handlun⸗ 
gen vorgenommen hatte. Der Canzler Homfeld bes 
mühte fich fehr, die Stände zu überholen, den 
Kriegsrach als Föniglihen Mit, Commiffarium zu 
erkennen. Er führte einige Beiſpiele von ausländis 
ſchen Landtags⸗Commiſſarien unter fürftlicher > 

\ | gie⸗ 
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glerung an, und entſchuldigte das Benehmen bes1744, 
Kriegsrarhes mit der Unfunde der oftfricfifchen San , 
des verfaſſung. Dann ſuchte er die Staͤnde auf den 
uͤblen Eindruck aufmerkſam zu machen, dem ſie ſich 
bei dem König ausſetzen würden, wenn fie auf ſoiche 

geringfügige Sormalitäten beftünden. Endlich rieih 
. er ihnen an, ben Kriegsrath mit Vorbehalt ihrer 

‚ Accordenmäpigen Gerechtſame zu abmittiren, Als 
fein alle diefe Vorſtellungen halfen nichts. Die 
Stände faßten den Schluß, unmittelbar davon an. 
ten König zu berichten, ven Landtag abzubrechen, 
und fid) auf den 24. November wicder- zu. verfamm« , 
len; da fie denn in der- Zwifchenzeit eine gewierige 

 Kefolution zu erhalten hoften. Der Canzler hielt, 
indeffen die Stände. noch, beifemmen, und.handelte 
mit ihnen ganzer drey Wochen hindurch— bis auf den, 
28. Detober uͤber dieſen Punct. Es gelang ihm 

endlich. damals einen Vergleich zu cxeffen, wornach 
Die Stände den Kriegsrath Bügel, nach einem 
ausgeſtellten Revers, als koͤniglichen Landtags ⸗Com⸗ 
—— erkennen und auf dem Landtag zulaſſen wolle, 

So lauten die Hauptſtellen dieſes Reverſes: 
8. von Seiten der loͤblichen Landſtaͤnde wider, 
„mid) ex capite juris indigenatus und wegen angege ⸗ 
„bener vermeintlichen Gravaminum, Beſchwerde 
„erreget, und die Admittirung meiner: Perfon zu, 
„den Landtags⸗ Handlungen ver beten haben; — ſo 
„refervire. mich und habe, fo viel an-mir iſt, verſi⸗ 
„chern wollen, daB. die, Agnoscirung.des koͤniglichen 
„Concommiffariats ipnen:pro-futuro weder nachibel« 

slig feyn foll, noch weniger mir vors kuͤnſtige daher 
‘ „einige, Dualification zueignen- werde, bevor. der Ju⸗ 

„digeniat » Punct wird ausgemacher ſeyn; -fondern, 
»die jigige einzige Agnoscirung meines Concom⸗ 
wiſſeriat⸗ zur a re Reſpect und Ehe - 

P 4 „ren 
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J 

1744 ren St. koͤniglichen Majeſtaͤt geſchehen zu ſeyn, "in. 
—Zalle Wege erachten, und hingegen ın keinerley Ab» 

»ficht präfendiren wolle, daß dadurd) denen ſtaͤn⸗ 
„diſchen Gerechtſamm zu einigen praͤjudicirlichen 

„ygolgen, das allergeringſte derogiret ſeyn folle.« ‘ 
Der Koͤnig nahm indeſſen die ſtaͤndiſche Remonſtra⸗ 

tion wider den Kriegesrath Bügel ungnaͤdig auf. 
Dies bewaͤhret das hierauf erfolgte Reſcript vom 14. 
November Hierin heift es unter andern: „Wir 
„koͤnnen nicht finden, mit welchem Fug die Stände’ 
„ſich anmapen wollen, Uns, als dem tandesberen, 
„vorzuſchreiben, was für Perfonen Wir zu Unfern: 
»Kommiffarien bei den Landtagen gebrauchen follen, 
„da eines fheils deren Poftulatum, daß Feine andere, 
„als Einheimifcye, zu denen von Uns dependiren⸗ 
‚„den Bedienungen im Sande emploiret werden moͤ⸗ 
»öen, auf den gegenwärtigen Fall gar nicht quadrirt, 
„und. andern theils foldyes bei der Uns .geleifteten 
„Landes⸗ Huidigung, mittelft einer befonderen. Re—⸗ 
„fervation annoch zur kuͤnftigen Modification ausge 
»feget worden. — Mebft dem muß es ſchlechter⸗ 
„dings in Unferer freien Wilkühr ftehen, od Wir: 
„einem oder anderm- von Unferen Raͤthen bei ber. 
„Cammer, oder bei der Kegierung die Commilfion- 
„bei den Sandtage auftragen wollen und wen wir. 
„dazu tüchtig erachten, — Wir fehen dannenhero 

. „ben von Euch dem Krieges und Domainen»Kath- 
»Dügel ausgefteflien Revers als ein bloßes Privat⸗ 
»WBerk,an, und da Wir alfo jolchen Unferer Seits zw 
„ratificiten und zu beftätigen, billig Bedenken tra⸗ 

„gen muͤſſen, fo kann und foll derſelbe niemals zum 
2Praͤjudiz Unſerer Landesfuͤrſtlichen Befugniß an⸗ 

⸗gezogen werden.“ | * 
Wider dieſes Reſcript ließen die Staͤnde noch⸗ 

mals eine Remonſtration an das Koͤnigliche Hofla⸗ 
ger 
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ger abgehen, und.erreichten in.dem Ausgang des fot 1744, 
- genden Jahres das Ziel ihrer Winjche, indem der 

König ſtatt des: Kriegesraths Buͤgel den Regie— 
rungs⸗und Kriegesrath Ihering, einen gebohrnen 
Oſtfrieſen, als Landesherrlichen Mitcommifferium, 
ernannte. Dieſe koͤnigliche Verfuͤgung veranlaßte 
bie Staͤnde zu einer beſondern Dankadreſſe (de: 

«lt . N t §. 2. 8* * * a 

Am 28. October wurde benn erft der Landtag er- 
oͤſnet. Die föniglichen tandtdgs » Propefitionen 
betrafen, außer einer Berficherlung, daß keine hier⸗ 
laͤndiſche Bedienung erkaufet werden ſolle, ) die: 
Verruffung und Reduction geringhaltiger Gold.» und 
Silber-Muͤnzen. 2) Die Befoͤrderung der einlaͤndi⸗ 

ſchen Torfgräbereien, und eine zu dem Ende auf 
fremden ‚Torf anzulegende Acciſe, die ver Landſchaft 
zufließen ſollte, 3) Die Egalifirung Der verichieden. 

‚nen Eien, Maaßen ımd Gewichte. 4) Die Abe. 
fchaffung ‚der bisher gebräuchiichen und Die Eigen⸗ 
uͤthmer der Merhländer fo fehr beeinträchrigenten Bor» 
Und Nachweiden. 5) Die Abitellung Der Lieferun⸗ 
Yen der: Natural; Gefälle gegen einen, zu behandeln« 

den billigen. Preiß. 6). Die Bertheilung der in ver 
fehiedenen Jahren fälligen Meiden auf den jährlis 
chen Canon. . Und 7) vis. monatliche Entrichtung 
der königlichen Subfidienin Piftolen oder. sDucaten. _ 
Saft alle diefe koͤniglichen Propofitionen wurden den 
ganzen Landtag, der erft 1748 geſchloſſen wurde, 
hindurch geleiter, und am Ende Fam nichts heraus. 
Das ſpaniſche Gold und beſonders die Quadrupeln 

u ee —— wur« 
° (d) ‚Gebr. Landtag Diarium vom Detober 1744 P. 
“28 und 5ı und 59 und vom Dctober 1745 P- 

19 und 63. De TE 
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1944 vurben nicht verrufen, fondern nur um eine Klei⸗ 

nigfeit reduciret, Weil aber diejes Gold in: der 
That leicht war, und bei den Eaffen nicht angenom⸗ 
men wurde: fo fam es vor und nad) von felbit aus: 
fer Cours. Bei Egalifirung der verfchiedenen Ele: 
len, Maaßen und Gewichte, waren die Stände der 
Meinung, daß man die Emder Ellen und. Maaßen, 
und das cöinifche Gewicht überall einführen müftez 
doch fanden fie auch dabei fo viele Bedenklichkeiten, 
daß es "bei den verfchiedenen Maaßen, Ellen und 
Gewichten fein Bewenden behielt. Auch wurde das: 
Bor. und Nachweiden nicht abgeftellee. Auf Abs 

ſchaffung ber Naturalı Gefälle gegen ein Surrogat 
von Gelde, wollten die Stänte fid) nicht einlaffen, 
fondern hielten fid) lediglich an den bisherigen accor« 
denmäßigen Gebrauch und an die. Special» Pertraͤ⸗ 
ge von 1612. Da aber der Preiß der Waaren 
nachher fo fehr geftiegen, ift, fo trift nun den Landes⸗ 
heren der Wortheil und die Machreue die Staͤnde, 
daß. diefe Behandlung. nicht zu flande gekommen; 
ift (e). Bei Vertheilung der Meiden (f) fanden 
die Stände in Abſicht der Laudemial · Gebühren bei 
Alienations » Fällen, und bes Interuſurii viele 
Scywierigfeiten. Wegen menatlicher Entrichtung 
der koͤniglichen Subſidien, hielten fie es nicht rath⸗ 
fam von. der Convention.vom 7. Juli abzumeichen. 
Die auf. den fremden Torf zu legende Accife — | 

(8) Der Ynfchlag nach dem Mittel. Preige war für 
.. die Sonne Rocken so F. Gerfle 65. Malz 53. Das 
.. ber 34 $. u. ſ. w. gemachet. | 

(£) Zür Ausländer bemerke, daß die Verdoppelung 
das Tanons Melde genannt wird, Gewoͤnlich 
wird um das 7se oder Kte Jahr der Canon doppelt 
bezahlt, oder die Meide entrichten | 
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ie därffte Bewegung. Die Föniglichen Commiffa-1744 
rien flellten den’ Ständen den Vortheil vor, der Dar- 
aus fir die Jandfchaftliche Eaffe und für das ganze 
Land entfpringen würde. Vorerſt, ſagten fie, wuͤr⸗ 
de die Caſſe dadurch eine große Einnahme erhalten, 
die: zum Abtrtag der Schulden, oder zu nuͤtzlichen 
Anftalten verwendet werden könnte; dann würde das! 
ganze Land dabei:gewinnen, weil durch Anſchnei⸗ 
düng mehrerer Fehne die Wafferleitungen befördert, 
Kanäle angeleget, derinländifche Handel und Schif · 
fart belebet, und das wuͤſte Land urbar gemacht wuͤr⸗ 
de, wobei fo viele Unterthanen immer ihr Brod fin⸗ 
den Fönnten, und endlidy würden die großen Sum⸗ 
men, die jährlich für fremden Torf auswärts gingen, 
in;dem Lande felbft circuliren. Allein diefe Motte 
ven ſchienen den Ständen nicht: einleuchtend genug 
an, auf eine Impoſtirung des fremden Torfes zu 
ftimmen. Sie beforgten, daß der auswärtige Torf | 
alsdenn verdränget und das fand Mangel leiden würs 
de, weil die einländifchen Fehnen nicht binreichren, 
ben nothwendigen Bedarf zu liefern: Dann hielten 
fie den eintändifchen Torf theurer und dabei ſchlech⸗ 
ter, als den fremden Torf. Auch befürchreten fie, 
daß das Stift Münfter und die Provinz Gröningen 
Nepreffalien gebrauchen, und die eingehenden oftfries 
ſiſchen Produete zum Nachtheil des Handels: mit. 
einer Aceife belegen. möchten. Beſonders aber pro⸗ 
teftirten die: Emder Gretſyler, Norder und Leerer 
Deputirten wider eine Acciſe, weil dieſe druͤckende 
Saft nicht das ganze Land, ſondern vorzuͤglich ihre 
Aemter, die nad): ihrer age den fremben Torf niche 
entbehren koͤnnten, allein oder doch vorzuͤglich treffen 
muͤſte. Endlih wurde durch Mehrheit der. Stim⸗ 
men eine Acciſe von drey Gulden auf jede Laſt, un« 
ter ber Vorausſetzung bewilliget, wenn auf * 

and⸗ 

— 
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1744landtage den Ständen bewaͤhret werden koͤnnte, daß 

der einlaͤndiſche Torf in der Qualitaͤt und dem Prei⸗ 
ße dein ausländifchen nicht nachſtuͤnde, und die hie⸗ 
ſigen Fehnen im Stande waͤren, das ganze Land mit 
dem Torf» Bedarf zu verſorgen. Dieſes iſt aber nie. 
nachgewieſen, und fo blieb denn auch diefe Sache: 
ftehen (8). ES 3 —— 

Durch die am 7. Juli getroffene Convention 
waren vie Haupt» Gravamina gehoben. Es blieben 
indeſſen noch verfchiedene Beſchwerden uͤber, auf de⸗ 
ren Erledigung die Stände beſtanden. Sie erhiel⸗ 

ten auch die Verſicherung, daß dieſe ausgeſetzten 
Beſchwerden binnen ſechs Monaten erörtert und ent⸗ 
weder durch einen Vergleich, oder durch den Aeg - 
Rechtens abgeftellee werden follten. Mit Aufman . 
ung dieſer Beſchwerden "hatte fich ein ſtaͤndiſcher 
engerer Ausſchuß bisher bejchäftiger.. Am 5. Des, . 
 cember- wurden erft:diefe, Gravamina den koͤniglichen 
Landtags · Commiſſarien eingereicher. An der Spi« 
Ge ftellfen die Stände;die Beſchwerden uͤber die Ju⸗ 
ftiß, und befonders über die Furisdiction und Were. 
fafjung des Hofgerichts. Dann ließen fie die allges 
meiuen Beſchwerden fämmtlicher Stände folgen. . 
Die: wwichtigften darunter betrafen, die Anlegung : 
neuer Zölle, : das Alluvionsrecht, die Rachſteuer 
oder Gabelle (h), die verbotene Ausführung bes * 

Tr Kg en. 

».(8). Landtags» Diarium von 1744—1743.' | 
„(b) Mämlicy von Erbfchaften, die aus dem Lande _ 

nach Emden verfielen. Dieſe Nachfieuer war . 
von dent fürftlichen Mintfterio, als eine Netorfis 
—on des in Emden ftatt findenden Collateralab⸗ 
vr gugögeldes eingefuͤhret. Die Stabt Emden uns j 
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ben Garns, das gefoderte Aufgeld von beherdifhen!744 
Heuren, die doppelte Laudemialgebuͤhren -oder joge-. 
nannte Auf » und Abfahrisgelder, die Verſtattung 
der Roßmühlen, die von den Ständen verlangte 
Errihrung eines mit reiormirten und lutheriſchen 
Theologen und Suriften zu befegenten Conſiſtorii, 
das herrſchaftliche Stimmrecht bei Kirchen » und 

Schulvacanzen, das Geldgeben für Prediger und 
- Scyulmeifter- Eonfirmationen, die Confirmstionen 
der Kirchen. und Armenvorfieher, die Geldfedes - 

rungen der Beamten für Ehezeitel, die Sportel- 
ſucht der Sandrichter, die Abweichung von ver Un-⸗ 
tergerich sordnung, den Auſbot der Einwohner wis - 
ber das fremde Gefindel, das von dem. fürftlichen 
Kegierhaufe verlangte Stimmrecht bei der Wahl 

"der Deich und Syhlachts. Bedienten, dageingeführte - 
Directorium bei der Ober» und Miederemfiichen 
Deichacht, die Cognitien, Judicatur und Inhibi— 
tionen in Deich⸗ ünd Syhlſachen, das Schreibgeld 

der Rentmeifter von den beherdiſchen Heuren, vie 
Contraventionen einiger Beamten wider die Spes 

cialvertraͤge, die Stöhrung der Schüättmeifter in 
“ihren Amtsverrichtungen, die Beeinträchtigung ter 
 Eingefeffenen bei. den Wesfihauungen der Beam 
. ten, die Hemmung bes freien Fiſchens und des Was 
“ gelfangens und, Schießen, die behinderte Eultur des 
Moorlandes zum Buchweißenban, den gefperrten 

“ freien Gebraud) einiger gemeinen Weiden, und bie 
Eremtion einiger Bedienten von gemeinen $aften. 
Die Ritterfchaft befonders behauptete ihr Recht über 

. die Qualifisation ihrer Mitglieder zu cognofeiren und 
| 0.0 fle 

in einem befondern an den König gerichteten Me⸗ 
morial auf die Betätigung diefer ihrer Gerecht⸗ 

ſame an, und lieh diefes Memorial abdrucktu. 
— 

* “ 
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1744lie zu recipiren, ihren Gerichtsverwaltern in ben 

Herrlichkeiten das Prädicat der Beamten zu geben, 
Juden aufzunehmen und ihnen das Geleit zu erthei⸗ 
ten. Sie brachte einige Contraventionen wider ihre 
Civil · Matrimonial » und Criminal » Furisdieuon 
an, und verbarh fi) Die von der Canzelei an ihre 
Beamten erlaffene Befehlſchreiben, ſtatt der ges 

woͤhnlichen Nequifitorialen, und der Vorſchreibung 
— der Haltung derer Bettage. Dies waren die vor⸗ 

nehmften Gravamina der Ritterſchaft. Die. Specie 
al⸗Gravamina der Stadt Emden beſtanden vorzügs 

- Sich in zer Beeinträchtigung ihrer Jurisdiction aufe 

- fer ihren Thoren, in Der Evocation ihrer in der era 
ſten Inftanz unter dem Magiftrat ftehenden Ein 
wohner, in dem geſchmaͤhlerten Stapel» oder Vor⸗ 
beifahrtsrechte (i), in den von Emder Waaren zu 

Halte und Stickhauſen gefoderten Zöllen, "und in 
der von dem fürjtlihen Miniſterio veranftalteten 

Aufhebung des in Leer beinahe 150 Jahre etablire 
gewefenen Emder Correfpondenz Comtoirs zur Spes 

dirung der nad) Deutſchland und Holland gehenden 

Kaufmannsbriefe. Die Stadt Norden wurde wer _ 
. gen der Einmiſchung des Amtsverwalters in ihre Ju . 

ſtiz · und Policey » Verfaffung, wegen Juris dicti⸗ 
ons⸗ Streitigkeiten mit dem Amtgerichte, wegen 

der Juden, die zum Nachtheil der Buͤrgerſchaft 

‚Handlung trieben und ſich gar zu ſehr vermehrten, 
— .. | wegen 

6) Befonderd klagten die Emder über die Leerer 
Kaufleute, die ihre Zölle defraudirten und ihre 

Stapelrecht fehmälerten. Die veranlaßre fie 
1745 folgenden Tractat abdruden zu laffen: Aus⸗ 

führung des der Stadt Emden aus dem Pris 

vllegio Kalfers Marimilian I, 1494 zuſtaͤndigen 

Rechts der Vorbeifahrs oder Niederlage. 
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wegen fängft verſprochenen Einrichtung eines geift 1744 
lichen Coͤtus und wegen andern Kleinigkeiten eben | 
falls veranlaſſet, befönders zu gravamın ren.- Aud) 

hotte die Stadt Aurich ihre frparate Gravamina, 
. bie fie unter andern aus der verlangten Kegulirung 
der Grenzfheidung der Jurisdictlon zwiſchen dem 
Amte und der Stadt, den Befreiungen einiger Per» 

ſonen von den bürgerlichen Laſten, ihrer befchränften 
Jurisdiction über herrſchaftliche fubalterne Bediene' 

. te, ber ihr privative zuftehenden Beſtellung eines 
. Wagenmeifters, der: ihr aufgedrungenen Eonfirma« 
tion und Beſtallung der Bürger: Hauptleute und 
Ueutenants, dem Hindel, Wucher und Anzahl der 
Juden, ber Jurisdiction des Pornaffes über die 
Juden, denen den Predigern unmittelbar und nicht 

dem Magijtrat von ber Canzellei zugeftellten Publi. 
cationszetieln, der befchränften Ausrottung des Hol. 
„308 auf den Waͤllen der Kaͤmpe, der Beſchaͤdigung 
der Kämpe durd) die Dfter = Egelfche Schaͤferei, 

‚und aus ber Beſetzung der Stadithore mit einer mi» 
litairiſchen Wache hernahmen. Endlich würden 
auch aus jedem Amte noch einige Specialgravami. 
na eingebracht, die aber an fic) von wenigem Be 
‚lang waren (k). Ä | | 
: 4‘ | 

Auf die Supplication, womit diefe Gravamina 
‚überreichet wurden, erhielt der Canzler Homfeld den 
Fönigl. Auftrag, ale diefe Gravamina zu unterſu⸗ 
chen, daruͤber mit den Ständen in Eonferenz zu tree _ 
ten, und demnaͤchſt feinen gutachtlichen Bericht ab⸗ 
zuſtatten. Sid) durch 137 Gravamina ), fo viel 
9 => maren 
E) Landfchaftf. Acten. 
(l) Von der Jurisdiction des Hofgerichte waren 19 Befchwerden angebrachte. Die gr | 

#- 
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: 2744mwaren threr, mit der gehörigen Umſicht hindurch zu 
winden, ſich mit jedem Poſten genau befannt zu 

“ machen, fie bis zur erften Quelle zurüczuführen, 
und fich dazu ‚mitteljt Durchſchauung einer unabfehe - 

- baren Menge Acten vorzubereiten, das war eine Are 

beit, die den Kräften eines einzelnen Manngs faft 
nicht angemeffen war. Die vielen Befchäftigungen, - 

“ die der Canzler in dem Syuftiz- und Kegierungsfache 
- hatte, hinderten ihn ohnedem, fo ſchleunig die | 
Hand an diefes fo mähfame Werk zu legen, mie. 
die Stände es wohl wuͤnſchten. Erſt am ıı Jul. 

» 1747 wurde die erfte Conferenz zwifchen dem Canz · 

fer und einem ftändifchen engern Ausfchuffe gehal⸗ 

ten. Diefe Eeffionen wurden einige Tage fortge« 

feßet, und dann wieder abgebrochen. Der neue zur 
Continuation der Verhandlung von beiden Seiten bes 

Ulebte Termin’ wurde immer von einer Zeit zur ans 

dern aufgehoben, und am Ende gar nicht abgehals 

ten. So find denn alle diefe Gravamina auf immer 

- unerdrtere liegen geblieben (m). WBielleicht moͤchten 

; die Beſchwerden durd) einen Vergleich ober durch 

den Weg Rechtens ihre Erledigung gefunden haben, 

wenn die Stände ihre Beſchwerden nicht gar zu fehe 

gehäufer, oder wenigftens Die wichtigiten Gravami⸗ 

na vorangefeget, und die geringfügigiten als Defie 

deria nachgefüger haͤtten. Wären nun die erfteren 
zur Zufriedenheit des tandesheren und ber Stände 

"gehoben; fo, würde die Abſtellung ber legiern we⸗ 

nige Schwierigkeiten gefunden haben, —— 
| ee: ann 

Beſchwerden waren 43 an der Zahl. Die Rit- ” 

terfchafe hatte 13, Emden 10, Norden 6, Aus 

rich 22, und die Acmter 24 Gravamina. | 

(u) Landſchaftl. Acten. 
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kann ich dabei nicht unbemerfer laſſen, daß der1744 
Knauel fämmtliher Befdywerden, mit der Zeit, 
durch dieſe oder jene veränderte Umſtaͤnde von felbft 
fo abgehoffen ift, daß faft gar Feine von denfelben 

mehr übrig geblieben find, Daher haben die Stäns 
de bei Auffiellung der. 1786 eingereichten Beſchwer⸗ 
den nicht nöthig erachtet, auf diefe Gravamina von 
1744 zuruͤck zu geben. | 

$ 5. Ä 
Alte bisher angeführte nach dem Abfterben des 

Fürften vorgefallene Veränderungen trafen blos Oſt⸗ 
——— nicht aber Harlingerland, welches ſeine 

eſondere Verfaſſung ſowohl damals hatte, als auch 
noch hat, Dieſe drei Herrſchaften Efens, Stedes- 
dorf und Witmund, flanden nur in fo ferne mit 
Oſtfriesland in Verbindung, daß fie mit dieſem Für- 
ſtenthum unter einem Landesherrn ftanden, und zu 
gemeinfchaftlichen Sandeslaften die fünfte Quote ent 
richten mußten. Nicht das oftfriefifche Landrecht, 
nicht die oftfriefifchen Jandesaccorde, nicht die faa- 
tifche Garantie erſtreckte ſich über diefe drei Herr⸗ 
fchaften. Sie waren nicht in der mit dem Könige 

. getroffenen Convention mit einbegriffen, und die 
ſtaͤndiſchen Gravamina waren außer ihrem Cirfel. 
Ihr bisheriges Verhaͤltniß zu dem fürftlihen Haus 
fe blieb das nämlicdye Verhaͤltniß zu ihrem neuen 
Sandesheren. Ihre vorige Verfaſſung, ihre Ob» 
liegenheiten, ihre Rechte erhielten Feine andere Rich⸗ 
fung. Nur ihre Gerichtsverfafung litt 1745 einery45 
Abänderung. Harlingerland hatte beftändig fein 
eignes Ober » und Appellationsgeridhe, unter der 

- Benennung der Harlıngerländifchen oder der Efener - 
Ganzeljei gehabt. Das vormalige oftfriefiiche Kies 
gierhaus wollte Harlingerland aus politifchen Grün- 

Oftfe. Geb. 88, Q | den 
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1745den nicht als eine Pertineng von Hftfriesland, fon: 
dern als ein befonderes Territorium und als ein 
geldrifches Lehn angefrhen haben, um es von dem 
Keichsmatricular» Eontingent zu befreien, und dann 
aud um alle Verbindung Harlingerlandeg mit Oft 
friesland zu vermeiden, meil fonft die Harlingerlän« 
der dereinft zum Machtheil des Kegierhaufes an eis 
nigen oftfriefifchen Worrechten Antheil nehmen moͤch⸗ 
ten. Daher fuchten.:die Grafen und nachher die, 
Fuͤrſten alle Verbindung Harlingerlandes mit Oſt⸗ 
friesfand und felöft mit dem deutſchen Reiche forg« 
fältig zu vermeiden. So verftatteten fie aus Har⸗ 
lingeriand feine Appellafionen an die Keichsgerichte, 
behaupteten ein Privilegium de non appellando, 

- und fanden nicht gerathen, die Efener Canzellei mit 
der Auricher Canzellei zu verbinden. Die Harlin: 
gerländifche Canzellei war von jeher in Eſens anges 
ordnet, Das ganze Perfonate diefer Canzellei bes 
ftand nur. bei dem Abfterben des legten Fürften, — ehe⸗ 
mals fcheint fie ftärfer beſetzet geweſen zu ſeyn, — aus 
einem Canzellei » Verwalter und einem Secretair. 
Und dennoch hatte diefe Canzellei eine fehr ample 
Jurisdiction. So ftanden in der erften Inſtanz 
alle avliche Perfonen und einige erimirte Bediente 
in Harlingerland unmittelbar unter diefer Canzellei, 
Alle Erbſchafts » und Vormundfchaftsfachen gehörs 
ten zu ihrem Reſſort, und in Efens mußtenalle Kla⸗ 
gen, deren Object 200 Gulden überftieg, und alle 
Proceffe zwifchen Bürger und Bürger an die Can- 
zellei abgegeben werden, Das Juſtizfach des Eſe⸗ 
ner Stadrgerichtes war alfo ſehr ſchmal. Es harte 

‚auch wohl der Magiſtrat Feine fonderlihe Urfahe ' 
fid) darüber zu befcyweren. Ich finde wenigfteng, 
dat bei Antrire der Eönigl. Regierung der Efener 
Magiſtrat mir einem Kaufmann, mit einem Münzs 

| meiſter 
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meiſter und einem Candidaten der Theologie befeßertyzs 
gewefen. Von einem ſolchen Gerichte laffen fich 
wohl in wichtigen und kritiſchen Fällen feine gruͤnd 
lichen Ureheile vermurhen. Bon den Amtgerichten _ 
Efens und Witmund giengen die Appellarionen in 
Sachen über 50 Gulden, dies war die appellabfe 
Summe, an die Canzellei, und von derſelben die 
Reviſion an die oftfriefifche Regierung. - So war 
die Eſener Canzellei befchaffen, wie das fürftliche 
Regierhaus erlofch,. Der König fand gut, diefe 
Canzellei eingeben zu laffen. Am 25. Oct. 1745 
wurde fie gejchloffen. Die Acten wurden nach Aus 
rich ‚ transportiret, und der bisherige Canzelleiver; 
walter Pfiger erhielt nun als Regierungsrath heſtaͤn⸗ 
digen Sig und Stimme in der Regierung: Dies 

war das Ende der Eſener Canzellei; - wodurch die 
Amtgerichte in Witmund und Eſens diefelben Ein 
richtungen und Berfaffungen erhielten, . die die ats 
dern Amtgerichte in Oftfriesland hatten. Der Ges 
richtszwang des Efener Magiftrars blieb indeſſen 

noch in einigen Stüden durdy die Jurisdiction des 
Amtgerichts eingefchränfer. Einige Harlingerlän. 
difche Deputirten, unterſtuͤtzet von dem Regierungs. 
rath Pfiger, der gerne in Eſens in feinen vorigen 
Poften und bei feinem Gehalte von 300 Rthlr. und 
wenigftens 500 Rthlr. Sporteln geblieben wäre, 
fuchten zwar die Keftirution der Canzellei had),. fie 
wurden aber abfchlägig befchieden (0), E 

n 5 — $. 6, * RE BER? 

Das Perfonale des Adminiſtrationscollegii war, 
‚wie ich vorhin erwaͤhnet habe, Durchaus: verändert, 
Blos der Freiherr Carl Philipp von In⸗ und Knips 
BREITE 82 hauſen 

(0) Regier. Acten. int 
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1745hauſen » Luͤtzeburg harte als, ritterſchaftlicher Admi⸗ 
niſtrator feinen Poſten behalten. Dieſer hatte ſich 

immer allee harten Ausdruͤcke wider die gravamini⸗ 
renden Staͤnde entaͤußert, ſich der Mitunterſchrift 
bedenklicher Verfuͤgungen des Collegii enthalten, wi⸗ 
"der Minifterial- Verfügungen die den Landes eccor⸗ 
ben nicht entfprachen, jederzeit proteftirt, Feine Rech⸗ 
nungen affigniret, die ihneiner Verantwortung auge 

ſetzen fonnten, und ſich uͤberhaupt durch ſein vor⸗ 
ſichtiges Benehmen fuͤr den allgemeinen Haß und 
Verfolgung an beiden Seiten geſichert. Daher 
war er nicht allein wieder eingerählet , fondern blieb 
auch von der wider feine vorigen Collegen verhängten 
Unterfuchung allein verfchonet. - So bald die neue 

Wahl vorgenommen war, trugen die Stände uns 
mittelbar bei Hofe darauf an, daß die übrigen vor⸗ 
maligen fünf Adminiftratoren ven Hane, Weſten⸗ 
burg, von Wicht (p), Röfing und von Briefen 
zur Verantwortung gezogen, und die drei leztern 
Sandrechnungen von 1741 big 1744 — dieſe was 
ven bisher fo wenig revidiret als quictiret — genau 
unterſuchet werden mögten. Daß die Stände von 
Paſſionen nicht fo. ganz frei gewefen, dies zeiget ſchon 
ber inhalt ihrer Bittſchrift. „Nach gluͤcklich voll- 
„brachrer Erbhuldigung — fo lautet unter andern 
die Supplication — »iſt der Staͤnde erſte Obſorge 
»geweſen, ihr unter voriger Regierung ſehr verruͤckt 
»gewordenes Finanz- Adminiftrationswefen zu her⸗ 
„ftellen, und auch die Verwaltung der Landesmittel 
„bahin unterfuchen au laffen, die noch) unabges 

* „thanen 

) Hector von Wicht, ein Bruder des Regierung 
raths Matthias von Wicht. Er war erft zulezt in 
das Collegium gefommen; daher fonnte ihn Feine 
ſchwere Verantwortuus treffen. Se, 
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thanen dreijaͤhrigen Landesrechnungen nach landes / 45 
„üblichen Herkommen revidiret, von einer ſtaͤndi⸗ 
„ſchen Deputation die Maͤngel ausgeſetzet, und nicht 
„allein in Abſicht der Unwirthſchaft, ſondern auch 
„des Eigennutzes ber vorigen Adminiſtratoren, den 
„Freiherrn von Kuiphaufen » Luͤtzeburg befonders, 
„ausgenommen, die höchftverantwortlich in Rech⸗ 
„nung gebrachten Poften ausgemuftert werden. — 
Und am Schluß — „Da durdy den gewöhnlichen 
„Weg Nechtens bie ganze Sache zu folcher Weite 
„läufigfeie getrieben werden dürfte, daß das Sand 
oſchwerlich die geringfte Erjegung, dagegen die ſub 

„reatu baftenden Adminiſtratoren eine völlige ihnen 
„ergögliche Befreiung erhalten möchten: Als iſt 
„unſer allerunterchänigftes Geſuch: Em. Fönigl, 
„Mojeftät gerufen — da der cafus. extraordinarius 
„extraordinaria remedia erfordert — allergnaͤdigſt 
»äu genehmigen, daß in obbemeldetem außerordent⸗ 
„lichen Vorfall, die getreueſten Landſtaͤnde zur fere 
„nern Berichtigung und rechtlicher. Enefiheidung 
„imentionirter Malverfationen, um eine befondere 
„koͤnigl. Commiſſion cum praeclufione cuiusve fo- 
„Ti, evocationis, avocationis, et appellationis, 
„allerunterrhänigft imploriren, welche fub praelidio 
„eines' hiefigen einbeimifchen auf die Landesaccorde 
„ beeidigten Miniftri in Beifißung ſtaͤndiſcher Depu⸗ 
weirten des Örafen von Fridag, des Adminiſtrato⸗ 
„ren von dem Appelle, des Syndici von Altena, 
„bes Bürgermeifters Wilfens, und. der Deputir 
‚„ten Haafe und Ewen, movon feiner derer Beſchul⸗ 
„bigten , weder mit einiger Feind» noch Freundfchaft _ 
„zugethan, niederzufegen, welche die Reos citando 
„vor fic) befcheiden , felbige absque firepitu judiciali 
„über die gemachten, Notaten nicht weniger mit ih⸗ 
„ter Defenfion hören und vernehmen, fic) über ein 

Q3 „guß 
⸗ 
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3745, ,Qutadiliches «Vorumvereinbatem; und ſolches denen 

/ 

(q) Landt. Diar, 9. Stüd p. 27. 

„Ständen, um darnach vie endliche Entſcheldung 
„bei einer Landeagsverfammiung vbzufafien, eine 
„ſchicken folen* (q). Der König ewährte den. 
Ständen ihr Geſuch und trug das Haupt: Commife, 

ſionsgeſchaͤfte dem Canzler Homfeld auf. So lau⸗ 
tet das koͤnigl. Commiſſoriale vom 17 Febr: 1745. 

„Wie Wir nun daraus Unſerer getreuen Land⸗ 
„fände Sorgfalt für das Wohlſeyn ihres Water 
Alandes gnädigffgerne vernommen; fo haben Wir 
Zauch Fein Bedenken gefunden, die beruͤhrte Untere 
Hfuchungs » Commiſſion hiemit Yu autorifiren, und 
Euch Unferm Canzler Homfelb die Commiffion 
„dahin aufzueragen, daß Ihr, als Unfer landesherr⸗ 
„licher Commiffarius mit denen von Unfern getreuen 
»Sandftänden ernannten Deputirten die befagfen 
Landrechnungen von 1741, 7742 und ı 743 vor⸗ 

nehmet, dieſelben ohne Nebenabſichten eraminiret, 
„die unrichtigen Poſten notiret, die vorgeweſenen 
Adminiſtratoren über die Notaten mit ihrer Deſen⸗ 
»fion, jedoch ohne Weitlaͤuftigkeit — hoͤret "und 
„vernehmet, auch wenn diefes Gefchäfte zur behoͤri⸗ 
gen Na wird inftruirer ſeyn, desfalls an 
„Uns —- berichtet, damit ſowohl eure Monita, 
„als auch das; gutachtlihe Votum ber ftändifchen 
'»Deputirten, und darüber, was Recht und billig 
v ſeyn wird; berahmee und befchloffen werden Fönne, 
„Wir find auch geneigt, den gefaßten Schluß — 
„Unſerer Sandfchaft zum Beſten, zur Erecution brin⸗ 
„gen zu laffen (q). | * 

$. 7. 
J— 
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Die Commiſſion war geößtentheils mit folchen 
- Männern befeget, die ſich bei ven vorigen, Landesun— 

ruhen, als.die eifrigften Patrioten ‚ausgezeichnet hate 
- gen, und die aud) eben darum von den-Häuptern der 
Gegenpart hey fo fehr verfolget und gehaffer waren, 
Bon einer foldyen Commiffion Eonnten die vormali⸗ 
gen Adminiftratoren Feine Nachſicht und feine guͤn⸗ 
ſtige Beurtheilung erwarten, Auch bei den Staͤn⸗ 
den konnten ſie auf keine Vorſprache rechnen, weil 
ihnen dazu die Canaͤle abgeſchnitten waren. Die 
Commiſſion hatte es naͤmlich bei den Ständen ein⸗ 
geleitet, daß ſie, fo lange ſie ihre Rechnungen nicht 
würden juſtificiret haben, bei öffentlichen Verſamm⸗ 
lungen nicht geduldet werden ſollten. — 
alſo grade mit dem Maaße wleder gemeſſen, womit 
ſie vormals gemeſſen hatten. Kein Wunder daher, 
daß fie ſich ſo ſehr wider dieſe Commiſſion fträubten, 
und auf eine allgemeine Amneſtie antrugen. Sie 
wurden mit ihrem Geſuch enthoͤret. Am 24. Aus 
guft hielt die Commiffion ihre. erfie Sigung; . Sie- 
gieng bie Drei unabgelegten Rechnungen durch, und 
machte Darüber Monita, Die vorzüglichfien betra« 
fen gezogene hohe Diäten, häufige Verzehrungsko- 
sten, quittirte Rechnungen, worinn die caufa;debendi 
nicht bemerket waren, Rechnungen ohne fpeciale Be⸗ 
läge, Caſſen widrige Nachſicht bei. Pacht-- und 
Scyagungs- Reftanten, ungeheure Pacht» Kemiffios 
nen, die die Pächter von ‚den Adminiftratoren durch 
Geſchenke erkaufet haben follen, Annahme-der Ges 
ſchenke für. ausgeftellee Affıgnationen, und wucher⸗ 

.- liche Geld -Pegotiationen. mit den Juden, beſon⸗ 
ders mit ihrem Agenten Beer. Keinem wurde ſchaͤr⸗ 
fer zugeſetzet, wie diefem Agent Beer. Ihm wurde 

- ‚aus den Rechnungen nadıgemwiefen, daß ex ‚öfters 
. | — 4, auſſer 

— 
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3745 auſſer Proviſion und Agio blos an Zinſen 30 von 

hundert gezogen habe. Läugnen Forınte'er dieſe That⸗ 
Sache nicht, fie war klar. Seine Entfchuldigune 
"gen giengen aber immer dahin aus: „Es war ein 
Riſico, ein Handel, wozu nicht ich die Adminiſtrato⸗ 

‚ren, fondern diefe mid) überholet haben. Ich ſah 
es für einen Zufall.on, ob ic) den ganzen Worſchuß, 
oder nur einen Theil, oder gar etwas wieder dafür 
erhalten würde. Faſt immer hab ic) die Aſſigna⸗ 
tionen auf die Landrentey mit Gelde erkaufen muͤſ⸗ 
fen, urib ſo blieb mir wenig von den Zinſen über; 

muſte noch wohl oben drein mit Schaden handeln. 
Ich bemerfe hiebei, daß ſowohl diefe Anſchuldigung, 
als afle übrigen, bie fid) auf Gefchenfe und Gaben 
gründeten, von den Abminiftratoren durchaus ent— 
kannt ſind. Wie fie ſich über alle andere angefchuls 
digte Pofitioren verantwortet haben, dies ift zu 
weitläufig , bier anzuführen. Won ‘dem fernern 
Gang diefes commiflarifchen Gefchäftes, will ich nur 
noch anführen, daß die Hitze, womit die Commiſſion 
ihren Anfang nahm, allmählig verraudhte. Der 

Canzler Homfeld war mit dem fuͤrſtlichen Creditwe⸗ 
ſen und mit anderer Arbeit ſo beſchaͤftiget, daß er 
die Seſſionen öfters ausſetzen muſte. Dadurch 
gieng die Operation langſam. Wie 1746.' der 
Graf von Fridag verſtarb, ſtockte anfänglich die Com⸗ 
miſſton, weil die angeſchuldeten Adminiſtratoren ſich 
nicht verpflichtet hielten, ſich eher wieder einzulaſſen, 
bis ein neues Mitglied von den Staͤnden ernannt 
und von dem Könige beſtaͤtiget worden. Sie trın 
gen auch zugleich auf Mederſchlagung der Commiſ⸗ 
ſion, welche nach ihrem Vorgeben aus Neid, Rach⸗ 
ſucht und falſchen Erzaͤhlungen erſchlichen war, und 
dann auf Ihre Readmiſſion zu den Landtagen unmits 

telbar bei des Königes Majeflät an, . Es gelang ih⸗ 
> nen 

/ 
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nen, daß von dem Canzler Homfeld und dem: Cam⸗ 1745 
mer · Director Buͤgel hierüber ein: Beticht geſodert | 
wurde...; Der Bericht fiel aber nicht guͤnſtig aus. 
Sie blieben, noch von dem Landtage ausgefchloffen 
und bie) Unterſuchungs ⸗Commiſſion nahm: ihren 
Fortgang. Indeſſen fand.der Auricher Bürgermeis 

ſter und Adminiſtrator won Wicht gerathen, ſich 
von feinen: vorigen Amtsgenoſſen zu trennen, und 
feine Defenſion allein und: befonders  zu:. führen: 
Denn wenn er gleich ſich nicht völlig fo vorſichtig be⸗ 
nommen haite, wieder Baron von Kuiphaufen, ſo 
hatte: er fid) doc) mit den bedenklichften Poften nie 
bemengen. wollen, und vie Aſſignationen ſolcher Muss 
gaben, die den Adminiſtratoren vorzüglich zur Laſt 
geleget wurden, führten nicht feine Mitunterfchrift- 
Im Dets:1747. gieng “der: Advocat Hegeler, dieſer 

Hatte das Patroeinium: der. Aominiftratoren. über 
nommen, nach Berlin. Er wuͤrkte unter dem 24. 
Derember ein allerhöchftes Nefeript aus, Hiernach 

ſollten die vormaligen Adminiſtratoren wieder zu Den 
Landtagen zugelaſſen werben, und wurden zu allen 
landſchaftlichen Bedienungen und EhrenisXemtern - 
wieder fähig erklaͤret, jedocdy unter der Bedingung, 
daß die Unterfucdhungs »Commiffion ihren Fortgang 
behalten follte. So erſchienen denn von Hane als 
ritterſchaftliches Mitglied, und die übrigen Admini⸗ 
ſtratoren, als Deputirte, am, 1 7ten April zum erften 
mal wieder auf.dem Sandtag. Das vorgedachte koͤ⸗ 
nigliche: Refeript Harte befonders für den Buͤrger⸗ 
meifter voun Wichtdie beſte Folge. Er ftellte ſich 
wieder wahlbar, und trat am 10. May 1748 als 

Aominiftrator der beiden Städte Aurich und Mor- 
den wuͤrklich wieder ein. Der Barometer der'vors 
maligen Adminiftraroren fieng nad) der Schilderung, 
die der Adyocat, uadgerige Krieges» Rath Hegeler, 

5 von 

— 
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2747von dem Perſonale der Unterſuchungs⸗ Commiſſion 

in Berlin entworfen hatte, immer mehr zu ſteigen 
an. Das Miniſterium hielt die Commiſſion nicht 
fo ganz partheilos mehr. Dem Canzler und den 
‚übrigen Commiſſarien wurde unter dem 163: Febr. 
aufgegeben,’ ohne alle Mebenabſichten und ohne Anis 
moſitaͤt die Sache ſchleunig zu beendigen. Im 
Jun. war die Commiſſion ſo weit gekommen, daß 
die Sache zum Hauptgutachten ſchon reif wär, und 
einer Entſcheidung und ihrem Ende. nahe: ftand, 
ie aber die Neugierde des: Publicums uͤber den 
Ausgang dieſer Sache, die ſo viel Aufſehen in dem 
Lande gemacht hatte, auf das: hoͤchſte geſpannt war, 

wurde auf allerhoͤchſten Befehl die Unterſuchungs⸗ 
Commiſſion aufgehoben, und die ganze Sache nieder⸗ 
geſchlagen (r).. Dies werd ich unten noch: weiter 
berühren. Ob die Adminiftratoren fih von allen 
Anfchuldigungen geſaͤubert haben, und. ob fie, wenn 
nad) firengem Rechte, . erkannt feyn würde; eine 
voͤllige Abſolution erhalten haͤtten; dies will]; ich 
nad) den vor mir liegenden Acten, eben nicht behaup⸗ 
ten. Indeſſen halt ich; mich überzeuger , baß fie fich 
mehr Unordnung , Unachtſamkeit, unzeitige Nach. 

ſicht und Nachlaͤßigkeit als Eigennug haben zu ſchul⸗ 
den kommen: laffen. "Wäre Eigennuß die :vorzüge 
lichſte Triebfeder ihrer Handlungen geweſen; fo. müs 
ſten fie'nothmendig als begüterte Männer, von den 
Doften:abgetreten feyn, die ſie ſo lange bekleidet hate 
ten, und doch war von allen dieſen fünf Adminiftras 
toren nur eit einziger reich und bemittelt. 

gt 

(+) Laudſchaftl. und Commiſſtons-Aeten. 
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ee, nen 
Die Stadt Emden fuchte eine ‚große: Foderung 

» auf die. Landſchaft geltend zu machen. :. Diefe Fobe; 
rungen der Stabt Emden betrugen mit Einfehluß 
der Zinfen 882932 Gulden 8 Schl. Sie ruͤhrten 
von der Wiener. Deputation, von vorgefchoflenen 
Proceßkoſten, von bezahlten Diäten der emdiſchen 
Deputirten bei der. hannoͤveriſchen Deputation, von 
der emdiſchen Garniſon, und verſchiedenen Erpedis 

tionen her. Faſt keinen einzigen dieſer Poſten ſa⸗ 
hen die ‚Stände für gültig an... Sie entkannten 

sheils die Nichtigkeit dieſer Rechnungen, theils aber 
auch ihre. :Werbindlichfeit zur -Zahlung. Dann 
machten ſie eine Gegenfoderung ‚von 518796 F. 
Es hatte naͤmlich die Stadt. Emden, ſeit der Zeit 

das Aminiftrationss Collegium nad) Aurid) verler 
get war, feine Schagungen zu der Sandes » Caſſe 

entrichtet: - :. Diefen Schagungs » Rückftand berech⸗ 
heten die Stände,nach der fechften Quote, die Ems 
den zu den allgemeinen $Sandeglaften.entrichten mufte. 
Dagegen. gründete ſich Emden, auf den 1723 mit 

* den Ständen-getroffenen Vergleich, wornach fie zu 
einer jeden einfachen Schagung nur 1 100 Gulden er- 

- legen follte: _ Sie zeigten ſich bereit, ihren Scha⸗ 
zzungs⸗ Ruͤckſtand) nach einer darnach aufzumachen⸗ 
den Rechnung, von ihrer Foderung kuͤrzen zu laſſen. 
Auſſerdem machte Emden eine große Praͤtenſion 
aus dem Deichbau · Contract vom 8. Aug. 1723. 

Dieſen Deichbau hatte die Stadt für ßooooo F. 
übernommen, Die Wiederbezahlung ſollte fie aus ei⸗ 
‚ner Deichſchatzung der unter den ober» und nieder⸗ 
emſiſchen Deichachten liegenden Sander erhalten. 
‚Der Deidyfchos war auf zwanzig Gulden für jedes 

Graß Landes beftimmet, und der Anfchlag aller Laͤn⸗ 
dereyen in den beiden Deichachten war auf 

rq⸗ 
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1746 Graſen gemacht. Hieraus? folgerte Emden, daß 
grade fo viele contribuable Graſen nothwendig haͤt⸗ 

ten vorhanden ſeyn muͤſſen, und daß die Landſchaft 
berpflichret gemefen, ‘den etwaigen Abgang zu erſe⸗ 
Sen. Da Emden der Meinung war, daß Kirchen⸗ 
und Schufländer von diefer Schagung frei wären, . 
fo brachte fie 8879 Grafenin Abgang, und berech⸗ 
nete von den übrigen Grafen nicht das, was fie 
hätte. erheben follen, fonbern was fie nur würflidy 
erhoben Hatte. Dagegen behaupteten die Stände, 

daß die Kirchen -und Schul: Länder immer Deich⸗ 
pflichtig geweſen, diefe folglidy auch diefen aufferor« 
bentlichen Deichfchos entrichten müften.. Dann 
vermeinten fie auch niche fehuldig zu feyn , für die 
Machfiche der Stade Emden zu büßen. Nach die⸗ 

fen Grundfägen führten fie 41134 Grafen 285 Dias 
drat» Ruthen auf. PHievon hätte Emden erhalten _ 
folfen — — 822715 
Aus der Landescaſſe hatte Emden ei- - zu: 
nen Vorſchus von 30000 Rthlr.oder 81000 ©“ 

erhalten. Hiezu Zinfen - — . ‚89100. 
Er Yon , u zum + 2. So 

PETE, — | 992815 — 

Nah Abzug de 800000 
— — —— 

muſte Emden alſo noch zuruͤckzahlen 192815 F. 

Dieſe ſaͤmmtliche Foderungen und Gegenfoderungen 
der Stadt Emden und der Stände waren fo weit 
von einander entfernt, und fo verwidelt, daß ſich in 

fangen (jahren weder eine rechtliche nod) guͤtliche 

Auskunft gehenken ließ: Dies bewog die Stände 
des Königs Majeſtaͤt anzutreten, und auf die Ue— 

Bernahme einer gütlichen Schlichtung diefer Stri« 

tigkeiten anzutragen. In dem $andtags- Schluß 
vom 12. Nov. 1746 erhielten die Stände die Vera _ 

ſicherung, daß der König über dieſe Streitigteiten | 

u | einen 

⸗ 
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einen Verſuch zur Suͤhne machen faffen toürden.1746 
Den Auftrag dazu erhielten in dem Anfange des 
folgenden Jahres der Canzler Homfeld und der Res 
glerungs. Director Ihering. Aufferordentliche Mir 
he gaben fich dieje beiden Männer diefes Werk zur 
Zufriedenheit der Stände und der Stadt Emden zu 
Stande zu dringen. Ihre Arbeit war aber um 

ſonſt. Erft 1749 wurden diefe Streitigkeiten zwie 
fhen den Ständen und der Stade Emden unverinus 
thet beigeleget. Dies wird unten weiter ausgefühs 
tet werden (Ss). 

6. 9. 
Der gleich nach Antritt der: Fönigl, Regierung 

eröfnete Sandtag wurde, nad) vielfältigen Prorogas 
tionen, immer noch fortgefeget. Die Verhandlun« 
gen über die Eönigl. Landtags » Propofitionen haben 
wir vorhin bereits erwaͤhnet. Es traten indeffen 
vor Und nach verfchiedenen neue Propofitionen hinzu. 
Diefe betrafen die Einführung des Magdeburgis 
ſchen Salzes, die Conſervation der Inſeln, die Be⸗ 

ſtellung zweier Deichgrafen oder Deichinſpectoren, 
ein feſtzuſetzendes Inſpectorat ⸗/ Gehalt bei dem Ad» 
miniftrations » Eollegio, die Verbeflerung der Pfer⸗ 
dezucht, die Nectificirung der Schagungs » Regifter, 
die Anfertigung eines Schulden: Etats, und die 
Anlequng eines Zuchthauſes. Wegen des Magdes 
burgifchen. Salzes war den Ständen zugefichert, 
daß es in Abſicht des Preifes und der Güte dem 

Luͤneburgiſchen Salze nicht nachſtehen follte. Nach 
verſchiedenen Proben fanden die Stände bei der Eins 
führung des Salzes Bedenklichkeiten. Zur Eon« 
—— der Inſeln ſetzten ſie proviſoriſch eine 

ums 

6 gandfchaftl Acten. 
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1746 Summe aus. Die Beftellung der Deichgrafen vers ° 
baten fie ſich. Sie glaubten, daß bie Direction 

und Aufficht einer Deichlinie von 70 Stundenlang, 
nicht das Werf zweler einzelner Männer feyn Föns 
ne. Jede Deichacht, fagten, fie, wäre in Anfes - 
bung des Eröreiches der Deiche, des. Stromes und 

der Gewalt des Waffers fehr verfchieden. Daher 
_ wären von jeher in jeder Deichacht befondere dort 
angefeffene Deichrichter, (t) die von Jugend aufihre 
Deiche kennen gelernet, angeftellet. Dabei muͤſte 
es um ſoviel mehr bleiben, weil in den Jandes» Ges 
feßen ausdrücklid) verordnet worden, daß die Deich. 
richter in ihren Communen felbft gemählet, und ih» 

nen nicht aufgedrungen werden follten. Es murde 
nun zwar den Ständen vorgeftellet, daß die Deich— 

richter allerdings beibehalten werden follten, allein 
die Stände befürchteten, daß durd) eine ſolche gene» 

raͤle Direction die fpeciale Auffihe der Deichrichter 
ſehr feiden möchte. Sie wollten nan zwar denen 

Deich » Directoren feine, theoretifche Kenntnig ab 
fprechen, fie Hielten'aber davor, daß in Deichſachen 
die Erfahrung die befte Sehrmeifterin fey. So ver« 
baten fie ſich beſtaͤndig die Anordnung zweier Deich 
Inſpectoren. Wegen Berbefferung der Pferde 

Zucht fam man nicht weiter, als daß die Stände 
zugaben, daß es der Pferdezucht nachtheilig ſey, wenn. 
jedweder nach Willkuͤhr fehlechte Beſchaͤler halten 

fkoͤnnte (u). Bei der Rectificirung der Schagungs- 
| | treegiſter 

( 360 find in den 36 Deichachten 60 Deichrichter 
‚vorhanden. » Sreefe-E. 302. h 

(u) Daher wurden 1754: drei Koͤhrmeiſter ernannt. 
Diefen müffen zu beitimmten Zeiten jährlich die 
Hengfte vorgeführet werden, da fie denn. biefels 
ben für gut erklären, oder abtoͤhten. Im Jahr 
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regiſter fand man um ſoviel mehr viele Schwierig 1744 
feiten, weil bie Fönigl. Commiffatien auf eine gene: 
rale Vermeſſung der ſaͤmmtlichen Laͤndereyen dran⸗ 
gen, um darnach für jeden Beſitzer ein richtiges 
Ebenmaaß zum Schagungs Ertrag ausfüntig zu 
machen. Kine ſolche generale Vermeſſung "fanden 
die Stände gar zu weitläuffig und zu Fofibar, An 
der Anfertigung eines richtigen Schuldenetats wurde 
zwar immer gearbeitet, man kam aber ‘damit eben 
jo wenig, wie mit der projectirten Anlegung eines 
Zuchthaufes vorwärts (v). | 

: Ay 10. SL hr ‘ 

"Dies waren die wichtigften Verhandlungen die 
auf dem Landtage vorzüglich 1746 vorgenommen 
und zum Theil bis zudem Schluß des Landtages 
1748 fortgefeßet wurden, Außerdem wurden ver 
ſchiedene Einrichtungen auf dieſem Landtage getrofs 
fen. So war endlich) der auf landſchaftliche Koſten 
veranftaitete Abdruck des bisher" in Handfchriften 
nur gebrauchten oftfriefifchen Landrechtes 1746 vollen« 
der. Die Stände fiellten davon in dem folgenden 
Jahre 1747 den hiefiger Ober» und Untergerichten 1747 
und den uriften » Facultäten zu Jena, Rinteln, 
Göttingen, Helmftäde, Leipzig, Wittenberg, Frank. | 

furt und Erfürch Epemplaren zu. Mie fehr ſich 
der Regierungsrath von Wide, dem die Ausgabe 

i | \ 2. ander» 
1791. find zur Veredlung der Pferdezucht drei 
ausländiihe Hengſte auf Iandfchaftliche Koften 
angefchaffet, ferner find Prämien auf die vorzus - 
führenden. befien Hengfte und Stuten ausgefeget, 
und dann iſt eine befondere ftändifche Commiffion - 

zur Verbeſſerung der Pferdezucht angeordnet. 
Landſchaftl. Acten. ” 

(v) Landtags.» Protocol, 
r 
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1747 anvertrauet war, durch die Ueberſetzung, durch bie 

critiſchen Anmerkungen und den gelehreen Vorbe⸗ 
richt um das Vaterland verdient gemachet hatte, dies 
war zwar einleuchtend, wurde auch nicht verkannt; 
indeſſen traute man ihm, als vormaligen Syndicug 
ber gehorſamen Stände nicht ſo recht. Eben daher 

fuͤgten die Stände bei Ueberſendung eines jeden Er, 
emplars eine Salvations. Schrift zu. Darin ver« 
wahrten fie ſich wider etwaige nachtheilige Säge, 
die ſich in. der Verfion, in den Anmerkungen oder in 
der Vorrede,. befinden möchten. Ferner wurden 
die wöchentlichen oftfeiefifchen Anzeigen veranſtaltet. 
Dazu fegten Die Stände einen jährlichen Beitrag aus. 
Das erfte Blatt.diefer zum gemeinen Bejien.und zur 
Beförderung des Handels und Wantels errichteten 
und noch fortwährenden Anzeigen, erfchien. am 21, 
Auguft 1747. Herner wurde in eben dieſem Jahre 
das Poftwefen auf einen ordentlichern und richtigern 
Br eingerichtet. Zu dem Ende wurden in Aurich, 

orden, Eſens, Leer und, Wittmund preußiiche 
Poſtaͤmter angeordnet. Mit dem Muͤnzweſen bes 
fchäftigee man ſich vorzüglich auf dieſem $andtage. 
Wie unter andern 1747 der holländifdie Gulden auf 
28 Stüber reduciret wurde, fleilten die Stände bei 
der Cammer vor, daß eine ſolche Reduͤction dem 
Handel durchaus nachtheilig wäre, intem der Cours 
des Geldes fid) nad) dem unbeftändigen Lauf des 

Wechfels richtete. Ihre Worftellungen hatten nur 
die Wuͤrkung, daß eine Verordnung erfolgte, more 
had) Niemand gehalten feyn follte, den hotlandifchen 
Gulden. über 28 Stüber anzunehmen. Die nachthei⸗ 
lige Folge davon_war, Daß das holländifcdhe Geld 
mit einmal verſchwand, und die Verordnung von 
ſelbſt erloſch. Einer, der wichtigſten Gegenftände 

biefes Sandtages war die Viehſeuche. Dieſe em 

/ 
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Sie ee * Anfange des Jahres 1745 hier ein.1443 Sie hielt viele Fahre hindurch an. Bald wuͤthete 
ſie heſtig, bald ließ ſie allmaͤlig nach, und bald 

ftellse fie ſich dann hier, dann dert wieder ein. 1746 
nahm diefe epidemifche Krankheit fo fehr überhand, : 

daß eine gefeudyte Kuh mit 70 bis 100 Neichsthaler 
bezableet wurde. Sm Holland war faft alles Vieh 
umgsfallen. Dies veranlaßte die Holländer in Oft 
friesland vieles Vieh aufzufaufen. - Der Bauer bes 
fürchtete den Verluſt feines Viehes durdy die Sen 
che. - Sollte fein ganzer Viehſtand umfallen; fo bes 
bielt er nichts. Verkaufte er fein Vieh, fo rettete 
er doch fein Geld, Und fo gingen denn viele Kühe 
in das Ausland. Dadurch wurde der Hof bewogen, 
ſchon 1745 die Ausführ des Hornviehes zu unters 
fagen, Ob nun eine ſolche Sperre bei diefer Sage 
bem Sandmann vortheilhaft, oder nachtheilig fey, dars 
über wurden zwifchen der Kammer und den Ständen 
viele Verhandlungen gepflogen. Nach vorwaltenden 
Umftänden wurde nun die Sperre bald aufgehoben, 
bald wieder angelegt. So gieng es bis 1761, nach· 
dem die Seuche beinahe fechszehn Fahre lang anhal⸗ 
tend, oder nachlaſſend, heftiger ober ſchwaͤcher ger 
wuͤthet hatte, und endlich dann ganz aufförte. In 
den erften fünf Jahren war die Seuche am heftig. 
ften. Ueberhaupt har die Provinz durch diefe Seu⸗ 
che über 260000 Stud Vieh verlohren (w), Dann 
* | Haben 

-{w) Vom Fruͤbjahr 1745 bis Trinit, 1747 — 83972 St. 
| — Trinit. 17497° — 1748 204 

— 7 1743 — 1750 — 57865 — — 1710 — 17752 - 28226 — 
— ———— a en 

3. jun. — ' 75 70 1 1756— 1693 — 

Pi. Geſch. 8. | R a. Jun. 
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13747gaben auch einige neue Edicte, als von ben Leinen⸗ 
Manufacturen, von Heide» Brennen, und wegen 

der geftempelten Galender, um beswillen zu vielen . 
Discuffionen Anlaß, weil ſolche ohne ftändifche-Zus _ 
flimmung erloffen worden, Auf desfällige ſtaͤn⸗ 
difche Beſchwerden, erfolgte unter dam 23. Febr, 
1748 folgendes Nefeript: „Wir haben, als regies 
„render Fürft von Oftfriesland, zwar nach den Ace 
„eorden dag Fuͤrſtenthum zu regieren übernommen, 
„feineswegeg aber Uns denen vom Kaifer und Reich 
„verliehenen Regalien, und der anflebenden potes- 
„tati legislatoriae, in fo ferne ſolche denen durd) die 
„Accorden beftätigeen Sandesgefegen nicht contrair, 
„niemalen begeben wollen“ (x), | 

Ich bemerfe übrigens nech, daß der Graf Burs 
- hard Philipp von Freitag, Here zu Goͤdens (y) auf 

Ä ‘ Dies 

1. Sun 0 017560. 177m 213237 — 
1. un. —-. 1737.°0— 1758 — 10826 — 
1. Sun — 1758 bi8 Sept. 1758 — 56 — 
1. Jul. — 1760 bie Jun. 1761 — 27315 — 

Aus Cammer» Xcten.: 260505 St; 

(x) Landſchaftl. Prot. und Landfchaftl, Acten, wie 
auch Kammer, Acten. | 

() Alme von Hldenbocum, eine Erbtocher von 
Goͤdens, brachte diefe Herrlichkeit ihrem Gemahl 
Franz von Freitag zu. ſ. 1. Theil 15. Tafel. Defs 
fen letzter Defcendent war ber Graf Burcharb 
Philipp von Freitag. ſ. 6. Band p. 254 Geine 
einzige Schweſter Marta Juliana war feine Er» 
bin. Sie mar vermäblet mit dem Freyherrn 
Anton Franz von Wedel. Go iſt dann diefe 
Herrlichkeit Goͤdens auf bie. frepberrlihe nun.. 
mehr gräfliche Familie von Wedel gekommen, die 
fie noch jetzo beſitzet. | | 
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dieſem Landtage bis 1746 das Präfidium gefuͤhret 747 

und nad) deſſen Abſterben am 19, October 1746, 
Heinrich Bernhard von dem Appelle, als aͤlteſtes 
Ritterſchaftliches Mitglied das ſtaͤndiſche Präfidium 
wieder uͤbergenommen habe. 

J 
— 
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Fünfter Abfchnitt. 

$r Nab erlaſſener Edietal s Citation geben bie fürticen 
Feudal⸗ und Allodial: Ereditoren ihre Foderungen an. $. 2. 
Wegen Unzuldnglichkeit der Alodlal » Maffe, wird der — 
eroͤfnet. 6. 3 Streitigkeiten über * Separation des Feudi 
von dem Allodio. $. 4. Endlicher Ausgang der fuͤrſtlichen 
Credit⸗ Sache. Die oſtfrieſiſche Cammer erhält dieſelbe Eins 
zu: wie die andern Cammern in den tdulglichen 

— 

& rn 

177 Don an verfchiedenen Stellen iſt angeführet, 
daß das fuͤrſtliche Regierhaus mit “einer großen 
Schuldenlaft befchweret gemefen. Bald nach Ans 
tritt der Föniglichen Regierung bereits unter dem 3. 
Juli 1744 wurde dem Canzler Honfeld und dem 
Wice- Präfidenten in Minden, Freyherrn von Schel⸗ 
lersheim aufgetragen, die fürftlichen oſtfrieſiſchen 
Edyulden genau zu unterfuchen, und foldye Schul⸗ 
den, die dem Könige als Succeffori ſingulari, zur 
Laſt fallen möchten, von den Schulden, welche die 
Allodialerben zu tragen hatten, gehörig abzufondern. 

Durch eine Edictal », Citation vom 28. Auguft wur⸗ 
den fammtliche Gläubiger dee füritlichen Hauſes pes 

ı remtorifch vorgeladen, um ihre Foderungen gegen 
den 9. Movember vor der Commiffion anzugeben. 
Nach der gefchehenen Angabe unterfuchten der Canzs 

lar Homfeld und ber mindiſche Regierungsrarh von 
Gulemann die annotirten Foderungen und erſtatteten 
darüber ihr Gutachten nach Hofe. Nachdem durch 
eine in Berlin niedergeſetzte Reviſions⸗Commiſſion 
das commiſſariſche Gutachten gepruͤfet war, wurde 
1747 eine neue Commiſſion zur ferneren Unterſu⸗ 
chung und Berichtigung des fuͤrſtlichen oſtfrieſiſchen 

| rare und zur Behandlung mit den Credi⸗ 
| foren 
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toren — Dieſe Commiſſion beſtand —* 
dem Canzler Homſeld, dem Cammer Director Bis 
gel, dem Regierungsrath Pfitzer und dem Cammer, 
Rath oder Kriegesrath Old. Bon diefer Commife 
fion wurden vermöge der unter bem 8. Febr. 1747 
erlaflenen Patente alle Gläubiger bes vormaligen 

oſtſrieſiſchen Negierhaufes, welche die Qualität einer 
Lehnſchuld nicht gehörig beigebracht hatten, auf den 
15. May vergeladen, die Verwendung ihrer Vor⸗ 
ſchuͤſſe zum Bin des oftfriefifchen Reichslehns nach⸗ 

zuweiſen. Langſam gingen die Schritte der Com ⸗ 
miſſion. Der Hof in Berlin wurde deshalb mit 
häufigen Klagen über Zoͤgerungen behelliget. Dies 
veranlaßte ein hartes Refeript unter dem 20. Sept. 
1748. Hierinn wurde ber Commiffion aufgegeben, 
ihre Berichte und Gutachten. bei hundert Ducaten 
Strafe pofkäglich.einzufenden. Keine Entſchuldi⸗ 
gungen ſollten zur Abwendung biefer Brüchen hin⸗ 

reigend ſeyn, auch nicht einmal die etwaige Abwe⸗ 
ſenheit des Canzlers. Nach geſchloſſenen Acten, 
die mehr als 600 Fascikeln ausmachten, fand ſich, 
daß Die Schulden⸗ Mes weit eine Million Reichs⸗ 
fhaler uͤberſtieg. Die Commiffion hatte die anger 
gebine_Sculden...in -befondere Elaffen — 
Darnach waren angegeben, ale 

Ueigentliche u. unſtrei⸗ 
EN (z) 3655221 3 5 — 

R 3 ®) ſtaa⸗ 

260) Hieruater fickt pe das lichtenſteiniſche Her 
ftant » Capital zu 165000 Thlr. Die Quäflions 
ob auch dieſes Neftant.Eapital zu den Lehn⸗ 
Schulden gehöret? iſt im der Gentenz vom Se 
3731. ausgeſetzt. 

—* 
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— ſtaatiſche Termin⸗ 

Gelder — 21330 Thlr. 10 — — 
an Vorſchuͤſſen zur | 

Verbeſſerung der | | 
! ößngüteer — - 233350 — — ——— 
4) an Vorfchüffen zur 

Bezahlung der Lich- 
| — — 

"ah golänbifchen | 
ESchulden 179520 — — mg 
6) an Schulden aus | 
der Emder Conden« 
tion — 3040 — — u 

ni 5 an Foberungen ber - | 5 
Kirchen und from- | 
mer Stiftungen 373235 = 1 [u 

8) an Foderungen ber FI 
fürftlichen Witwen 152185 — 3 — 5— 

9) an Borfchüffen zur | Ä 
Bezahlung der UÜch⸗ s | 

. tenfteinifchen Zinfen 37112 — 8 — ı — 
10) an Allodial-Schul. — 

den * 404739 — 25 — 2— 
dann traten noch hinzu » BR 

11) völlig ülliquide Ä 
Schulden, und 85297 u u 

12) Foderungen, 100 u Zr 
mit die Creditoren 
gleich Anfangs abs 
gewiefen waren | ‚996 — 8s —-— 

Saͤmtliche Angaben Br ji 
trugen alfo 1162634 Tplr. Achl. 32 Ipf. 

7a — 1-1 — 
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Verh aͤln ßmaͤßig mar die Zinſenlaſt nicht groß.r74? 
Nur an liquiden Zinfen waren 32254 Rthlr. 3 
Schl. 4 Pf rücftändig. Dies iſi ein ——— 
— * der legte Fuͤrſt ein guter Deconom 

| Ns — * 

j | ‚$ 2 | 

uUnm ben Sufatmenung nicht gu — 
| My wir die Geſchichte der fürftlichen Creditſache 

Bis: zu Deren Ausgang kurz durchführen, Wie die 
Acten hier geſchloſſen waren, würde in Berlin eine 
befonbere Commiſſion niedergefeßet. Dieſe eröfnete 
unter dem 22. Juni 1751 die Sentenz. Darnad) 
find die in dem vorigen $. angeführten Poften unter 
den Nummern 1. 2. 3. 4. für Lehns ſchulden erfannt 
Weil auch der König in dem hagifchen Tracrat hei 
Holländern, in der mit der Stadt Emden gefchlöffet 
hen Convention. den Einwohnern der. Stadt Emden 

und der Emder Herrlichkeiten die Abführung ihrer 
Schuͤldfoberungen zugefichert hatte; fo wurden auch 
die beiden folgenden Angaben 5 und 6 als Lehnſchul⸗ 
den angenommen, die dem Könige zur Saft fallen 
mäften. Indeſſen fortiren unter diefen ſechs erften 
Augaben verichienene Poften, worüber dem Fiscus 

wieder der Regreß an das Allodium vorbehalten wur; 
be. Dieſe betrugen zufammen 209769 Nthlr.; 
womit fid) hernach der Fiscus wiederum als Credi⸗ 
tör bei dern Allobialcöncurg gemeldet hat. Die An: 

ben der Kirchen und frommen Stiftungen, der 

Füge Wittwen, die Vorfhüfe zur Bezahlung 
er Sichrenfteinifchen Schulden, und die Allodials 

ſchulden felbften, wurden fchlechterdings an bas Allo⸗ 
er verroiefen, Die illiquiden Schulden wurden 

N 4 Ä aber 
(a) Aus dem Acten des fuͤtſilichen 
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1747aber vorerft ausgefeget. "Den Schluß der Genteng 

ſetze ich wörtlid) hieber ; 
„Und da nunmehr offenbar am Tage lieger, 

„daß. die Verlaffenfchaft des leztverftorbenen Fuͤrſten 
„nicht zureichet, die Schulden zu bezahlen; fo wird, 
»biedurd) dee Concurs eroͤfnet, und folien nun⸗ 
„mehr die Allodialcreditoren, von der Regierung 
„ad; liquidandum citiret, und ein Contrabictor br 
„ftellet werden. Zur Adminiftration des Allodiale - 
„vermoͤgens ſollen zwei beſondere Euratoren - mit 
„nächften benennet werden, welche zugleic) die fex _ 
„parationem Feudi et Allodii vornehmen follen * (bs 

$. 3+ % 

Bei diefer Sentenz haben fi) die Allodialgläue 
biger nicht beruhiget. Cie waren der Meinung; 
daß fie fo lange die Vermuthung vor ſich hätten, _ 
daß ihre Anlehne zum Beſten des Lehns verwendet 
worden, bis das Gegentheil erwielen worden, 
Dann fchienen ihnen die Gründe, woher. dem Könis 
ge wegen verfchiedener übernommenen Schulden, die 

ſich zuſammen 209769 Rthlr. betrugen, der Re⸗ 
greß auf das Allodium vorbehalten worden, nicht 

triftig genug an. Diefe und andere Punkte mehe 
veranlaßten die Ereditoren, die Appellation wider. 

- bie vorgedachte Sentenz zu. interponiren. Diefeg 
. Appeliarorium ift nach dem Ausbruch des fiebenjäh« 

rigen Krieges.auf allerhoͤchſten Befehl ſiſtirt. Zwar 
iſt nachher diefe Sache wieder in den Gang gebracht, 
und befonders hat man fich mit der Separation des 
Feudi von dem Allodio fehr beſchaͤftiget, allein dies 
wat grabe der Knoten, der unaufloͤslich zu feyn ane 
(dien. Die Ereditoren fuchten nämlich zu behaupe 

ven, 

&) Fuͤrſtl. Ereditacten, | 
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Ay. bob alle Güter, welche die Werfahren-desrz * | 

ſuͤrſtlichen Hauſes vor der kaiſerlichen eriten Beleh .·. 
mung eigenthuͤmlich beſeſſen, zu der AÄllodialcoſſe 

8 

gezogen werden muͤßten. Dahin rechneten ſie auch 
alle nachher-orquiririe Länder, als ganz Harlinger- 
land /alle eingedeichte Polder , und alle anerfaufte 
Domainen · Güfer. ‘Der koͤnigl. Cammerfiscal bes 
Hauptete das Gegentheil. Man ftrite ſich über dieſe 
Saͤtze jo weitläufig herum, daß die Separation des 
dehns von dem Allodio nicht zu Stande gefommen _ 
iſt (c). en Ze — 

— — $. % RER 

Endblich wurde 1774 in Berlin eine. Commiſſion 
angeordnet; um: einen. Vergleich mit den Allodiale 

glaͤubigern zu vermitteln. Die Ereditoren wurden 
auf den 24 Sctober verabladet, mit der beigefügr - 
ten Andentung, Daß bie Erfcheinenben fid) Die Mehr» 
Heit der Stimmen: gefallen laſſen, und tiejenigen, 

- welche; fich nicht: einfinden, ober aber ihre Erklaͤrun⸗ 
gen nicht abgeben würden, für Mitzuftimmende ge 
achtet werden follten. Weil indeffen die mehreften 

Allodialglaͤubiger Eingebohrne waren: fo wurde in - 
Aurich zugleid) eine ſubdelegirte Commiſſion Anger 
ordnet. Dieſe beftand aus den beiden Präfidenten 

der Regierung und Cammer von Derfihau und Eos 
Tomb; Denen in Berlin fid) eingefundenen Credis 

coren geſchah der Antrag, daß ihnen. aus dem fuͤrſt· 
lichen Alodialfond (d), welcher unter. der Werwal - 
ren 0 Ang 

jr {e) Fürftl. Greditasten. Ba 
0) Diefer beftand vorzüglich dus der fürftlichen Mo⸗ 
N biliarnakhläffenfchaft.. Die Meublen und die Bib⸗ 

liothek, die aus 7947 Bürkern und. obngefäbe 
| 12008 

— 
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 ay4rtung der Regierung berußte, und damals aus —* 
gefaͤhr 150000 Rthlr. beſtand, 26 Procent ihre 
liquiden Capitals ausgezahier werden ſollten. 
gegen ſollten ſie auf alle fernere Anſpruͤche an Zin⸗ 
ſen, und an ein weiteres Allodium, als welches 
nun von der oſtfrieſiſchen Regierung adminiftriret 
würde, förmlich Verzicht thun; wog⸗gen denn Sr, 
koͤnigl. Majeftät Höchftderorelben fiecaliſchen Anſpruͤ⸗ 
che an das fuͤrſtliche Allodium zum Beſten ver trans 
figivenden Creditoren ſich begeben wollten. -Diefen 
Antrag ließen ſich die Gläubiger in Berlin gefallen, 
Nach einigen VBerhandlung;n bei der ſubdelegirten 
Commiffion in Aurich traten aud) die mehreften der 
biefigen Gläubiger diefem Vergleich bei. Bei dem 
Empfang: der beglichenen Summe: begaben : fie ſich 
aller Anjprüche: an den König und den Fiscum und- 
auf alle etwaige:Anfprüche des oſtfrieſiſchen Allodii. 
Es haben alfo die Feudalglaͤubiger, Die Emder Con⸗ | 
ventioniften, und die Holländer ihre. liquiden Fode⸗ 
gungen völlig bezahle erhalten. Dagegen find. die 

- Allodialgläubiger mit 26 Procent von dem Haupt⸗ 
ſtuhl und dreißigjährigen Zinfen abgefunden. : Und 
biefen Durch Mehrheit der Stimmen abgefchloffenen 
Vergleich Haben fich denn auch die nicht conſentiren⸗ 
den Allodialglaubiger gefallen laſſen muͤſſen. Se 
fautet :die.am 21. März 1778 publicirte Finalſen⸗ 
tenz: „Erfennet die Immediat⸗ Commiſſion für 
„Recht, daß, nachdem die fubdelegirte Commiſſion 
„unter bem 29.:December 1774 bie zur Behand⸗ 
lung an fie gewiefene oftfricfifchen Altodial- Credi⸗ 

‚ „toren in Anfehung bes von den mehreften Gläubis 
„gern 

12000 Bänden befand, waren in Aurich, und 
— 1754 wurden die Praͤtioſa in Berlin ver⸗ 

J 
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Agern angenommenen Vergleichs für einwilligend74 

„geachtet hat, nunmehr auch alle uͤbrige fuͤrſtliche 
ʒoſtſtieſiſche Allodial⸗ Creditoren dem vorgedachten 
WBergleich beizutreten ſchuldig und mit ihren Ein⸗ 
„reden zu praͤckudiren ſeyn.“ So endigte ſich die 
Ehiße Credit · Sache (e). | | 

8. 5. | 
Unter fürftlicher Regierung befchäftigte- ſich die 

Cammer, oder wie man fie bamals noch hieß, bie 
Ober » Rentey, lediglich mit landesherrlichen Do« 
‚mainen, mit Mercantil« Sacher; und mit der Polte 
zey. So bald aber in dem Mercantif- und Polizeys 
fache neue Weranftaltungen getroffen, oder Vers 
orönungen publiciree werden follten: fo gebörete ſol⸗ 
ches zu dem Reſſort der Regierung. So bald ver 
Kriegsrath Bügel in Oftfriestand Fam, ſuchte er 
die Ober⸗Rentey, die nun dag Prädicat einer fös 
niglichen Krieges» und Domainen» Caminer erhielt, 
äuf preußifchen Fuß einzuridyeen. Dies befremdete 
die Staͤnde. Sie zeigten bei dem Hoflager an, 
daß man in dieſer Provinz nie andere Ober» Gerich ⸗ 
de, als das Hofgericht und die Canzellei gekannt has 
be, und die Cammer nie eine Jurisdiction in dem 
Finanz - und Policey- Fach gehabt habe. Sie wie 
fen durch eine rechtskraͤftige hofgerichtliche Senteng 
vom 31. März 1732 na, daß ein Camera» Des 
eret um deswillen cafliret fey, weil nad) der Wera 
faffung der Sammer feine Jurisdiction zugeftanden 
iverden koͤnnte. Sie flagten daher über die Juris⸗ 
dieilong » Anmaßungen der Cammer, und bathen 
fie anzuweifen, ſich aller Eitationen, Inhibitionen 
und Cognitionen gänzlich. au enthalten. Befonders 

war 
(e) fürftliche Eredie /Acten und Freeſe J. 46 — 49. 
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"2747 war es ihnen empfindlich, wenn die Cammer in Deich⸗ 
Sachen Verfügungen machen wolle. In einıe 
3745 nad) Hofe erlaffınen Vorſtellung berichte⸗ 
ten fie unter andern, daß ci: Raͤthe ber der Cammer 
nicht das mindeſte von dem Deichbau verftünden, 
und nicht die geringite Kenntruß von diefer Seekuͤſte 

hätten. Den Beweiß führten fie durdy eine kurz 
vorher -erlaffene Sameral» Verordnung , wornach 

— die von Hamburg und Norwegen mir Holz befrach⸗ 
teren Schiffe nicht in einen Haſen einjaufen, ſoudern 
fo fort bei tem Deiche, wo das Holz gebraudyet were 
ben jollte, anlegen follten. Dies war nun ‚freilich 
eine Verordnung, die fi auf gaͤnzliche Unfunde 
der untiefen Seefüfte gründete. Solche Proteſta⸗ 
tionen, Beſchwerden und Rorfiellungen kamen täg« 
lich vor. Sie gingen faft Immer dahin aus, daß 
die Cammer nie auf die Juftiz verpflichter wäre, „und 
nie eine Sjurisdierion gehabt hätte, man fie alſo 

‚nicht als ein Landes“ Collegium anfehen koͤnnte (F), 

So dachte auch befonders die Stadt Emden, . bie 
unter andern vie Cammer eine gewiffe Stelle in bem 
Uphaufer Almanach, anftößig fand, und ſich berechti⸗ 
get biele, Den Umdrud des Bogens zu verlangen; 

antwortete ter Magiftrat unter dem 20. Febr. 1747. 
„Sp mwenig Urfsche wir haben, Em. Wohlgeborn 
„und Hochebelgeborn zu mißgönnen, daß Diefelben 
„von Sr. Königl.. Majeftät immebiat ihre Depen⸗ 
„denz haben, fo leichte und geneigt werben Sie bes 

„greiien, daß folches feine Subordination zwiſchen 
„der hochloͤblichen Cammer und dieſer Stadt ‚oder 
„deutlicher zu reden, einige Depenbenz der Stade 
„von der Cammer zumege bringen koͤnne; und in 
„folder Abſicht beftehen wir nicht ohne Ralſon 

| | „das 

ſ) Landſchaftliche Acten. 

— 
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„darauf, boh— wenn einige Bedeutung, zur Madhı 1747 
„ac;tung über dieſes oder jenes zu bewerfitslligen, 
„die Verfügung von der hosen Landes-Regierung 
„unter allerzöchften Fönigl, Namen und nicht von 
„den Gliedern der Kammer an uns gelangen moͤge, 
immaſſen wir gerne geſtehen, daß ſolches zu. Dero⸗ 
eiben Departement gehoͤren ſolite, wir noch zur 

| Reit nicht belebret feyn(g). 
Die Stände hatten nicht das mindefte Zutrauen 

"zu der Sammer. ie glaubten, daß in jeder neufn 
‚Beranftaltung ein Reim zur Unrergeabung der ans 
desvertraͤge und ihrer Gerechtfame verborgen läge. 
Zu verſchiedenen malen gaben fie dieſes oͤffentlich zu 

verſtehen. So druckten ſich unter an ern Die Staͤn⸗ 
de in ihrem Lond ags Öutadyren vom 21. April 
"1747 au8: „Wir bezeugen unfere ungefärbte Dir 
„votion über Ew. König: Majeſtaͤt überall vorwale 
„tenden landesvärerlicdyen Eifer zur vollkommenſten 
„Gerechtigkeit und Billigkeit, ſchaͤtzen jedoch dieſe 
„Provinz, vor andern, darinn ungluͤcklich, daß 
man wegen der vielen ſchmerzhaften Proceduren 
„ber Cammer, ſich der Erfuͤllung der allertheuers 
„ſten fönigl. Intention nicht verfichere halten mag, 
„fondern gar leicht auf allerhand Beforgniffe gera« 
„then kann 2c. Ch). 

‚ Und in dem Gutachten vom 19, October 1747. 
„Die Stände bitten ferner allerſubmiſſeſt, Em. för 
Sniglichen Majeſtaͤt mollen doch, in Anfehung der ges _ 
„äußerten Beforgni wider die Cammer, landes—⸗ 
„vaͤterlich beberzigen, mie oft und viel die allerge« 
„borfamften andes- Stände, wegen der Proceduren 
„der befagten Gammer, Ew. koͤniglichen Majeſtaͤt 

“dom 

(8) Cammer- Kten. | 
(h) Gedrucktes Land. Diarium 7. Stüd. p- 37. 
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1747„vom Beginn Dero Regierung an, aus allen ihren 
„Verſammlungen, haben imploriren muͤſſen. — 
„Und daher wollen denn Allerhoͤchſtdieſelbe, ohne 
„Anfuͤhrung mehrerer Specialien, in landesvaͤterli⸗ 

scher Huld, bemerken, wenn denen geſammten 

„Staͤnden, zu ihrem wahren Leidweſen, das zu 
„wuͤnſchende Vertrauen zu der Cammer fehler (i).“ 

Und wie. die Stände vernahmen, daß ein Ref 
fort » Reglement zwiſchen der Regierung und der 
Gammer gemacht werden follte; fo bathen fie um 
die Mittheilung eines ſolchen Reglements, um fie 
darüber vorläufig zu hoͤren; und dann au), daß 
überhaupt ein folches Regulativ fo eingerichtet wers 

den möchte, Daß doch der Cammer Feine ausgedehns 
tere Macht gegeben würde, als es Die Jandes» Ac- 
eorden erlaubten, Diefes Mißtrauen der Stände 
flieg £äglicy in dem Grade, wie das Anfehen und 
die Autorität der Sammer immer mehr heranwuchs. 
Wie der Kriegsrath "Bügel, der den Vorſitz in dein 
Cammer. Collegio hatte, 1747 das Prädicat eines 
Gammer » Directors erhielt, und bald nachher die 
Cammer anfing Referipte zu ertheilen, mit der Un 
terfchrife: Namens und wegen Sr. töniglidyeh 
Majeltät, von der Zeit an, wurde fie allmälig als 

‚ ein Oberlandes. Collegium angefehen. Zwar wur» 
' de nun der Sthyl in den ſtaͤndiſchen Berichten an die 
Cammer gemäßigter, doc) wurden die Zwiftigfeis 
ten dadurd) nicht gehoben, vielmehr nahm das Mige 
trauen auch felbft nad) dem Abfterben des Cammer⸗ 

‘ Directors Bügel immermehr zu (k), Er ſtarb 
1748. Ihm folgte der Geheimerach und Sammer . 

| u Direstor 
(i) Landtags Diar. 8. Stüd p. 35. 
(6) Landichaftl. Arten 
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Director Lenz (I). Unter ihm erhielt die Cammer1747 
grade die Finrichfung , wie in den übrigen Pönigli. 

hen Staaten, fo daß fie auch jegt, eben fo wohl 
wie die Kegierung, ein Oberlandes- Collegium ift. 

(1) Daniel Lenz wurde 1695 zu Stendal gebohren, 
fludirte in Halle, wurde 1719 Auditeur bei vem 
Marggraf Friedrichſchen Enraffier Regiment, daun 
Kegiments » Duartiermeifter, ferner Hofrath in 
Schwedt, nachher Ober - Gerichtsrath in der Alie 
marf und bierauf Krirg$» uud Domamenrath in 

. Bumbinnen im Königreich Preußen‘ 1748 wur⸗ 
be er, ald Geheimerrath und Gammer » Director, 
bei der oſtfrieſiſchen Cammer angefitet. 1751 
wurde er zum Präflsenten diefer Cammer ernannt. 
1767 fuchte er feine Dimiſſton nach, die er Eh⸗ 
'eenvoll von dem Könige erhielt. Er Karb im 
Man 1768 auf feinem Gute Riede in Churfach« 
fen an einem Echlagfluffe. Er war, dies Zeugs 
nig wird ihm Niemand, der ihn gelannt hat ver« 
fagen, ein hellſehender, Eluger, und arbeitfanier 
Mann, ein Mann, der bei allen feinen Seſchaͤf⸗ 
ten das Intereſſe feines Koͤniges ſtets vor Augen 
hatte. Von feinem Wis und feiner Laune zeugen 
einige geſchriebene Gedichte und die gedruckte Eleie 
ne Abhandlung: Beweiß, dag bie Weftphälinger 
Chriſtum gefreuziget haben. 

Sunf 
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Fuͤnf und dreyßigſtes Buch. 
Von 1747 bis 1756. 

— 

Erſter Abſchnitt. 

5. 1. Der blaher prorogiete Landtag wird gefchloffen, S. 2. und 
ein neuer Landtag ausgefihrieben. ine ’ zu verbeffernde 

Einrichtung bei der Verwaltung der Landesmitteln fol ber 
Hauptgegenftand der Adndiich

en Beraihſchagungen jeun. $.3. 

Die Stände beichliggen, das Ubminiitrations »Collegium von 

Emten nad Aurich su verlegen, dem Könige die Oberdi⸗ 

- geerion über das landfchaftliche Caſſenweſen anzutragen. $. 4. 
Eine Reformation des Emder Stadtmefens zu bewirken, $-5- 

und die Aceifes Pachten abzuſchaffen, und fuchen über dieie 

„ bpre gefaßte Schlüffe die fünigliche Genehmigung nad. $. 6. 
Der Bönig übernimmt die Öberdirection der Landes⸗ 

7." mitteln, und genehmiget die-übrigen Landtags » Sthlüfe. 

$. 6..Der dritte Stand wäblet neue ZAdminiiiiatoren ein. ” 

Die Unterfuchungs ⸗
Commiſſion wider das vorige Auricher 

ETolegium wird aufgehoben, $- 7. Königl. Landtags s Abs 

fhled. $. 8. Das Alminifcariong » Collegium wird nad 

Aurich verleat und das Verfonale des Collenit durch eine 
neue Wahl verändert. 5. S; Hemerfungen über diefe große 
. Meränderungen. $. 10. Nach vorhergegangener Einleitung 

- der Stände $. n. fdlägt der Cammer
 » Prüäfident den Emder 

Heputirten eine Reformatton des Emder Stadt» ZWelens vor. 

Der Magifirat beſchweret ſich bierüber bei dem Könige, $. 12. 

Fied von der Bürgeritaft bei einem ausgebrochenen Tus 

mult beffürmet. $- 13. Muß dem tumultutrenden Wöbeleine 

Amnejtie erteilen, und fubmittiret ſich den fönialichen Pros 

pofitionen. Emden börer auf fatus in fatu zu feyn. 

5. 14 und 15. Neiorm des Emder Stadtweiens. $. 16. An⸗ 

fertisung eimes Competenz » Etats für die Stadt. $.17. 

Yusiöhnung and. Vergleich zwiſchen Emden und den Stäns 

den. $. 18. Folgen dieſes Vergleiches. 

$. 1. 

wa 2. November 1747. gaben unvermuthet bie | 

koͤaigl. Commiffarien den Ständen in Conformität . 

* eines 

* 
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eines allerhoͤchſten Reſcripts zu erkennen, daß wegen1747. 
Zoͤgerungen und Unzulaͤnglichkelt der ſtaͤndiſchen 
Entſchließungen auf die ſaͤmmtlichen Landtagspropo⸗ 
ſitionen, feine Prorogation weiter ſtatt finden koͤnn⸗ 
te, und der Landtug geſchloſſen werden ſollte. Dieſe 

Eroͤfnung machte die ſtaͤndiſche Verſammlung be 
ſtuͤrzt. Auf den Fall, wenn der tandrag wuͤrklich 
geſchloſſen werden follte, ſetzte ſie eine Deputation 
nieber. . Mit diefer folten die Adminiftratoren ſich 
in wichtigen Jandesangelegenheiten berathen, und 
darüber im Namen der Stände Entfhlüffe foſſen. 
Indeſſen trugen die Stände in Dem Sandrags Gut⸗ 
achten im Nov. 1747 auf die abermalige Prolonga- * 
tion des Landtages an. Diesmal bewürften fie auch 
noch die Prolongation auf den 17. April 1748 und!748 
In dem Landtags⸗ Abfchiede vom 27. April erhielten 
fie die Verficherung, daß ihnen die in accordennäfis 
ger gebührender Ordnung zu ſuchende Prorogation 
des Landtages nicht verfaget werben ſoilte. Nun 
wurde zwar der Sandtag auf den 15. Detöber aber. 

. mals prorogiret z aber ganz wider Vermurben erfolgte 
. am 3. September ein Pönigliches Kefeript des Eins 

balts: „Fügen hiemit zu wiffen, daß Wir gut ges 
»funden haben, anſtatt des bisher protogieten Sands 
‚tag, nad) fo vielfältigen Prorogationen, einen 
„neuen Landtag auszufchreiben. — Wegen des Ter⸗ 
„mins wird Unfere nähere Verordnung erfolgen.« 
Der Baron von Wedel und der Landſyndicus Kettler 
erhielten hierauf den ftändifchen Auftrag, ſich ſchleu⸗ 
nig nach Berlin zu verfuͤgen. Dorten ſollten ſie 
uͤber die widrigen Berichte genaue Erkundigung ein⸗ 
sieben, das bisherige ſtaͤndiſche Benehmen rechtferti⸗ 

gen, und beſonders der Ausſchreibung eines neuen 
andtages vorzubeugen, und die Fottſetzung des jetzi⸗ 
gen Landtages zu bewuͤrken ſuchen. In Berlin tra⸗ 

Oſtfr. Geſch. 8. B. S fen 
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1748fen fie ſchon im Detober ein. Der Zeitpunct ihrer 

Ahwefenheit war ihnen gar nicht günftig. Giefan- 

den den vormaligen Adminijtrator von Briefen, ben 

Gonfulent der vormaligen Adminiſtratoren Hegeler, 

und den Negierungsrath Bacmeifter dafelbit vor 

Diefe waren ihnen zuvor gefommen, Sie erfuhren 

zu ihrer Beſtuͤrzung gleich bei ihrer Ankunft, daß 

Baemeiſter (a) wieder die Beſtallung als Inſpector 

- bei dem Adminiftrationg » Collegio erhalten hatte, 

und dies war grade der Mann, den bie igigen Re⸗ 

praͤſentanten der Staͤnde ſo ſehr verfolget hatten. 

Noch ſchmerzhafter fiel es ihnen, daß der Conſu⸗ 

lent Hegeler und ber Adminiſtrator von Brieſen guͤn⸗ 

ſtig in Berlin aufgenommen wurden, und daß die 

wider die Adminiſtratoren verhängte Inquiſition nie» 

dergefchlagen werden ſollte. Sie fpürten bald, en 
. ihre 

(a) Heinrich Gigfenund Baemeiſter war bei dem 
Abſterben des Fuͤrſten Negierungsrath und In⸗ 
fpector Collegii. Er verlor bei Antritt der koͤnig⸗ 

fihen Regierung beide Stellen, und wurde durch 

Mitwuͤrkung einiger ftändifchen Glieder zugleich 
mit dem Megierungsrard von Wicht arretiret, 

Bis 1748 war dem Regierung: Director he 

ring dag nterims + Infpectorat anvertrauet. 

Diefer wurde von dem Jnſpectorat dispenſiret, 
and nun wurde Bacmeifter 1749 wieder wuͤrkll⸗ 

cher Inſpector. Bei der AYuftigveränderung 1750 _ 

hatte er gegründete Hofnung wieder als Regie⸗ 

rungsrath angefebet zu werden. Er war feiner‘ 

Sachen fo gewiß, daß er eigenmächtiger Weiſe 

dag Inſpectorat niederlegte. Der König nahm 

diefen übereilten Schritt ungnädig auf, und un⸗ 

terfagte dem Großcanzler von Coccefi, je Back⸗ 
meifter als Regierungsrath in Vorſchlag zu brin⸗ 
gen. Er verlisß hierauf fchleunig Oſtfriesland/ 

und. wurde Hofgerichtsaſſeſſor in Stade. | 
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lhre Anweſenheit nicht von Nutzen ſeyn wuͤrde, und1748 

ſie ſich außer Stande befuͤnden, den angelegten Plan I 
umzuftürzen, und den zu befürchtenden neuen Land⸗ A 
tag zu verhuͤten. Diefe ihre Beſorgniß wurde das 

durch vergrößert, wie fie eine Allerhoͤchſte Nefolus 
tion erhielten, wornach fie angemwiefen wurden, ihre . 
Mücreife zu befchleunigeh und ihre Committenten 
auf rahigere Gedanken zu Bringen. Im December 
traten fie ihre Rückreife an, und brachten beunruhi⸗ 
gende Machrichten ihren Conftituenten ‚zurück (b); 
Konnte, möge man fragen, den Ständen und 
befonders deren Mepräfentanten, ben Adminiſtrato⸗ 
ren es nicht gleichgültig feyn, ob dir alte Landtag 
prorogiret, oder ein neuet ausgefchrieben werden 
follte? War es etwa Starefinn, daß fie fic) fs ſehr 
wider einen neuen Landtag fperrien? Mein Aug 
verfchiedenen Umftänden bemerkten fie, daß an einer 
Aenderung in der ftändifchen Verfaſſung und an eis 
ner neuen Wahl ftändifcher Officianten gearbeiteg 
wurde, Beides Fonnte, wie ich gleich zeigen werde, 
nicht auf einem prorogirten, wohl aber auf einem 
neuen Sandtage bemerfitelliget werden. Die für 
Aufrechthaltung der Sandesverträge und für die va⸗ 

terlaͤndiſche Freiheit fters eifernden Adminiftratoren 
waren gehäffig bei det Commer, tveil fie ſich jeder. 
Eameralverfügung, audy weiches wohl nicht zu ent⸗ 

kennen ift, felbft in, gleichguͤſtigen Sadyen widers 
fegten, und noch mehr gehälfig, bei ven vormaligen 
Adminiftratoren, deren vormalige Pläge fie nun 
einnahmen, und die durch ihre. Weranlaffung zur 
Berantwortung gezogen waren. Emden war vor⸗ 
züglich nicht gelitten, weil fie noch immer ſich ein 
republifanifches Anfehen gab, und der Magiftrae 

| | S 2 frei 
(6) Landſchaftl. Aeten, | 

— 



174 

276 Sünfund dreyßigſtes Buch. 

Bfrei dachte, fprach und ſchrieb. Emben zu bemüs. 
thigen, und ficd) dureh eine neue Einrichtung größern 
Einfluß in die landſchaftlichen Angelegenheiten und 
mehrere Autorität bei dem Adminiftrationscoflegio 
zu verfchaffen, dies wünfchte die Cammer, Die Res 
motion derzeitigen Adminiftratoren, dies war eg, 
was die vormaligen noch theils lebenden Adminiſtra⸗ 

toren und noch andere Perfonen bezielten, welche 
ebenfalls ſich nad) einer Adminiſtratur ſehnten. Auf 
ferdem lag den vorigen Adminiftratören die Nieder⸗ 
ſchlagung der wider fie verhängten Unterſuchung 
ſehr am Herzen. Das Ziel diefer ſaͤmmtlichen Wuͤn⸗ 

ſche ließ fi) auf einem prorogirten Sandtage nicht füge 
Jich erreichen. Auf dem prorogirten Landtage war 
der Canzler Homfeld koͤnigl. Commiſſarius. Diefer 
hatte ſich längft mit der Sammer überworfen, und 
war den vormaligen Adiminiftratoren- fo ungünftig, 
wie er dert zeitigen Adminiſtratoren gewogen war. 
Auch hatte er felbft als Fönigl. Bevollmächtigter die 
Convention mit ben Ständen abgefchloffen. , Sel 
bige aufrecht zu halten, und feinen guten Nahmen 

- in dem Sande zu erhalten; dies hieng genau mit eitte 
ander zufammen, Durd) feine Einleiting würde 
alſo wahrſcheinlich der angelegte Plan gefcheitert ſeyn. 
Dann erfihienen auf einem prorogirten Landtage, 
diefelben Deputirten, die einmal ihre Vollmachten 
übergeben harten. Auch diefe Deputirten waren 
groͤßtentheils Anhänger der zeitigen Abminiftratos 
ten und eifrige Vertheidiger der Landesptivilegien, 
und diefe würden fich Denn ebenfalls dem Plan wes _ 

nigſtens durch Die Majeritär ‚niderfeget haben, Es 
war alfo ein neuer Landtag nöthig, mo ein anderer 
fönigl. Eommiflarius ernendee werden ‚mmußte, und 
wo neue Deputirte fich aus den Städten, und dem 
dristen Stande einfinden konnten. s 

, \ 2 
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F. 2. F 1748 

All⸗ angewandte Bemuͤhungen ber Abminiftra- 
foreh, einem neuen $andtag vorzubeugen, waren . 
fruchtlos. Auf den 16. Januar 1749 murbe dies 
fer Landtag nach Aurich ausgefchrieben. Die fönigl. 

. Sandtags- Commiffarien waren, der Regierungs⸗ 
rath Coldewey und der Kriegerarhd Colomb (c). 
„Die Deliberanda — fo lautet das Landtagsaus⸗ 
ſchreiben — „werden hauptſaͤchlich die bei der Ad« 
„Mminiftration der Landesmitteln eingeſchlichenen Mis⸗ 
obraͤuche und Unordnungen zum Augenmerk haben, “ 
„dergeſtalt, daß ein jeder Deputatus feine Mei— 
„nung deshalb ungeſcheut vorzutragen, auch auf 
„billige Nemedirung zu inſiſtiren befugt. feyn foll, 
„wobei er ſich Unfers Eönigl. kräftigen Schußes völe 
„fig verfichert halten fann.“ Am ro Januar 1749. 
wurde denn ber Landtag in einer ungemein zahlrei⸗ 
chen Berfammlung der Stände eroͤfnet. Zolgetides 
ift dee Hauptinhalt der vorgelefenen Landtags propo⸗ 

ſition; „Wir haben in Hofnung, daß Unſeren fo 
avielfaͤltig gethanen ernſtlichen Erinnerungen und 
„Befehlen, wegen Abſchaffuug der nirgends erhoͤr⸗ 
te, und zim gänzlichen Ruin des dritten Standes 
„gereichenden Misbräuchen und unverantwortlichen 
„Unordnungen bei Berwaltung der Landesmittel, 
endlich nachgefommen werden dürfte, acht proro⸗ 
„Hirte Sandtage allergnädiaft bemwifligee. Wir has 
ben aber auch mit vielem Miffellen wahrgenom- 
„men, wie alles, was Wir heilfames auf den Sand» 
„tagen verlangen laffen, zu feinem Effect gefomi 
„men, ſondern lauter Widerfpruc) und Aufichub ges 
»funden, die Unordnungen indeſſen mehr und mehr 

S 3 „eins 

(c) —— Cammerpraͤfident von Colomb. 
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1749, eingeriffen und der publique Fond den Credit vers 

ten, und dann die nicht gehörig abgeführeen hole 

„lohren, mithin das fand zu feinem Ruin eile: Wir 
„wollen demnach nunmehr unfern getreuen Jandes« 

„ftänden ſelbſt überlaffen, ihren Zuftand zu erwaͤ⸗ 
„gen, und die dienlichen Mittel zur Abwendung 

„ferner böfen Folgen, zu ergreifen, und ſolche zu 
‚„Unferer allerböchtten Approbation gelangen zu lafe 
„fen“ (cy. Kurz, die Ahftelung aller bisherigen. 
Mißbraͤuche und Unordnungen follte der Gegenſtand 

ber ftändifchen Berathſchlagungen ſeyn. Won Eis 
gennuß und daraus fließenden unred;tmäßigen Hands 
Jungen war gar die Rede nicht. Sie, die dama⸗ 
ligen Adminiftratgren, waren faft alle reich und be« 
mittelt, Sie bedurften der Landescaſſe nicht, ſich 
zu erholen, Als ehrliche Männer waren fie befannt, 
Auch hatten fie feinen einzigen Poften verdunfelt, 
die Einnahme richtig berechnet, uno die Ausgabe 
mit güftigen Belägen juſtificiret. Mur die, aufges 
ſchwollenen Reſte der Schagungen und der Pach⸗ 

ländifchen Schulden waren ihnen zur Laſt geleger. 
©ie wiefen aber nach, daß auch dieſer Vorwurfnicht 
fo fehr gegründee wäre. Denn die alten bei Antritt - 
ihrer Bedienung 1744 ſchon vorhanden geweſenen 
‚Pacht » und Schatzungsreſtanten hätten fie nicht alle 

heben können, weil fo viele Debenten verarmet, und 
guc manche Rückftände irrig oder wenigfiens dun⸗ 
fel wären, In Abſicht der neuen Ruͤckſtaͤnde aber 
hätten fie wegen der Viehfeuche vielen Reftantiarie 
en Remiß und Aufſchub erteilen müffen Auf die 

hollan« 

. (4) Landtags Diarium von 1749 p. 3942. Dies | 
ſes gedruckte Diarium iſt ein Auszug auf dem 
Landtags» Protokoll. Zu | 

— 



Erpſter Abſchnitt. 29 
erregen Zinfen und auf Abfchlag des Haupt.2y4g 

ſtuhls Härten fie von 1744 bis zur Eröfnung des 
Sandtages 140301 Gulden bezahlee, und mehr 
Härte ihr Eaffenzuftand nicht erlauben wollen (e). 
Daß fie als ehrliche Männer abgetreten find, dies. 
iſt ſchon daraus fichtbar, daß nicht die mindefte Un« 
terſuchung wider fie verhaͤnget ift. Die abgelegten 

“ Sandrechnungen find richtig befunden, und quittirt. 
Indeſſen ift nicht zu verkennen, daß das Landſchaft⸗ 
liche Caſſenweſen einer beſſern Einrichtung bedurfte. 
Durch Unterſchleiſe der Schatzungsheber, durch 

acht» Defraudationen, durch Verdunkelung der 
chatzungsregiſter, und Durch gar zu große Nadh« 

Hiebigfeit der Adminiſtratoren bei Kemiffionen und 
Dilationen war die Einnahme nicht fo ergiebig, mie: 

ſie feyn ſollte. Auch war nod) Fein landfthaftlicher 
Etat .angefertiget. Ja es fehlte fogar an einem Res 
giſter der landſchaftlichen Schulden. Die Adminis 
Rratoren wußten fo wenig, wie ber $andrentmeilter 
die genaue Summe der Schuldenmäffe anzugeben. 
Bon vielen Eapitatien waren die Zinfen zehn, funfs 
zehn und zwanzig Jahre aufgefchwollen. Nach Be 
wanbtniß der Umftände, mie ein Gläubiger mehr 
‚oder weniger des’ Geldes benoͤthiget war, ftärfer oder 
ſchwaͤcher auf die Zahlung drang, oder Gönner und 
Freunde in dem Collegio hatte oder nicht, erhielt 

er größereoder minder beträchtlichere Abfchlag - Zah 
lung der. Zinfen. Das waren denn freilicdy) Unorda_ 
nungen und Misbräuche, die nothwendig gehoben 
werden .mußten, und zum Theil wahrſcheinlich be« 
reits würden gehoben geweſen fenn, wenn bie Ada 

miniſtratoren nur betriebfamer geweſen wären. 

Sa | s $ 3 

(2) Landfchaftl, Aeten. | | 
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Ss mie bie Stände den Anfang machen wolle ° 
ten, ſich über eine beſſere Einzichtung bei ven Landes⸗ 
Mitteln zu beratben, brachten zwei ’ritierfchaftliche 
Mitglieder von Hane und von Freitag in Propofitie 
on, daß die Translocation des Aerarii, und folglich 
aud) des ganzen Adminiſtrations-Collegii von Em⸗ 
den nach Aurich von Stund an feftzuiegen, und 
fowohl darüber, als: Aber Das ganze landſchaftliche 
Caſſenweſen die königliche Manutenenz, Oberauf⸗ 
ſicht und Direction zu erbitten ſey. Die mebreften 
Glieder der Ritterſchaſt ſtimmten dieſer Propofiiion 

bei, und ſo wurde ſie, obgleich die Ritterſchaft in 
der 1744 mit Emden getroffenen Union die Intrans⸗ 
locabilität des Aerarii den Emdern zugeſichert hatte/ 
ein vitterfchaftliches Votum. Erft traten hierauf 
die Städte Norden und Aurich, und Dann auch 
durch Mehrheit der Stimmen ber dritte Stand die⸗ 
fem Voto bei: Es iſt wohl ficher zu vermuthen, 
daß -auf dieſe fo ganz unerwartet angebrachte Propo⸗ 
fition die mehreſten Deputirten vorbereitet geweſen, 
weil fiein fo kurzer Zeit und faſt ohne alfe Debarten 
in einen. durch Mehrheit der Stimmen gefaßten. 
Landtagsſchluß übergieng. Mur Empen proteftixte: 
heftig. Ihre Depurirten fagten, daß nach der er⸗ 
ften Einrichtung’ und nad) den Aceorden der Sig. 
des Adminiftrationg » Coflegii in Emden feyn müfte, 
fie auch 1744 die Fönigliche Verſicherung erhalten ” 
hätten, daß das damalige Adminiftrationg » Kollegis 
um von Aurich nach Emiden verleget und dorten vera 
bleiben ſollte. Sie wären daher der felten Meis- ' 
nung, daß die Stände zu folchen denen Accorden 
und dem Foniglichen Worte wiberftreitenden Hande 
lungen nicht ermaͤchtiget ſeyn. Dabei zeigten fie an, 
daß fie ſich unmittelbar an des Königes Majeſtaͤt 

/ j Wene 

1 



Erſter Abſchnitt. 2 
wenden mollten, und hathen daher inſtaͤndigſt, bis1749.. 

zur erfolgten Koͤniglichen Reſolution dieſe Sache ru» 
ben zu laſſen. Allein dleſes Dilations⸗ Geſuch, fo 
billig es auch anfchien, fand bei der ſtaͤnhbiſchen Ber» 
fammlung Peinen Eingang, Es wurde vielmehr 
beſchloſſen, ohne Zeitverluft, den: Landeskaſten nach 

Aurich herüber zu bringen, und auch ſelbſt die ſo 
nahe bevorſtehende Pacht · Verheurung in Aurich 

vorzunehmen (f). Die ſo ſchleunig beſchloſſene 
Translocation des Aecrarii gründete ſich diesmal 
wohl hauptſaͤchlich in der Jalouſie der mehreſten 
ſtaͤndiſchen Glieder wider die Stadt Emden; indeſſen 
iſt doch wohl nicht zu verkennen, daß Aurich zum 
Sitz des Adminiftrarions: Collegii angemeſſener ift, 

als Emden, indem jene Stadt mitten in der Pre 
vinz liege, dieſe aber Öfters in den. Wintertagen gar 
nicht zugänglich ift« .. Da auch) die Negierung ung 
Cammer in Aurich angeordnet find; fo würde mans 
he Zögerung in Den zwifchen vielen beiden fandescole 
fegien and dem Abminiftrationscoflegio vorfommens 
den Gefchäften veranlaffet werden, wenn: leßtereg an | 
einem andern Orte ftehen ſollte. Der Grund, 
warum bei Errichtung. des Collegüi folches in Emden 

etabliret worden, mar wohl, daß der Landesherr bei 
entſtehenden Unruhen ſich der Sandesmitteln nicht bee 
mächtigen follte; und diefer Grund fiel nun, nad) 
Heränberter Megierung, yon felbft weg. So viel iſt 
wohl ausgemacht, daß die Verlegung des Adminis ' 
ſtrations » Eollegii von Emden nad) Aurich ſich leich« 
ger rechtfertigen laͤßt, als die folgenden Schritte, weh 
ehe die Stände wider. Emden vornahmen, 

= 5 5. A 
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IE — 
Enmden noch mehr zu kraͤnken, beſchloſſen die 
Stände, jeboth had) einigen Debatten und durch 
Mehrheit der Stimmen, bei dem König auf die Res 
"formation des Emder Stadt» Welens anzuiragen, 
'und um folcyes auf. einen den andern Städien Oſt⸗ 
frieslandes ähnlichen Fuß einzurichten, oder welches 
einerlei iſt, Die Privilegien und Worzüge der Stadt 
Emden vor den Städten Norden und Auric) aufzu⸗ 

heben. Dies hielten fie für dag einzigſte Mittel, 
wodurd Emden alimälig ihren Olaͤubigern gerecht 
werden könnte. Und hierauf gründeten fie ihr Ge⸗ 
ſuch. „Dies find —. erwiederten die Emder Des 
putirten „unfreundliche, liebloſe und unbillige Ges 
»finnungen. Zur Unterfuchung der emdifchen pri 
„vativen Haushaltung und Kgalifirung. diefer 
Stade mit den andern Städten diefes Fürften« 
»thums haften wir die Stände fo wenig befugt und 

yqualificirt; als wenig man billig und recht finden 
smwürde,- wenn Emden fic) einfallen ließe, uns. eine 
» Annullirung derer den übrigen Ständen privative 
„zuftehbenden oder wohlhergebrachten Rechten Ihro 
„Koͤnigl. Majeſtaͤt afterunterthänigft anzuflehen.* 
So trifiig aud) diefe Einreden der Emder Depufire 

ten waren; fo wenig richteten fie ans. Vielmehr 
giengen die Stände nod) einen Schritt weiter, Sie 

beſtanden darauf, daß von dem eriten April an Peine 
Emder Deputirten zu Landtags / und Landrechnungs⸗ 
verſammlungen verſchrieben werden ſollten, auch 

kein Adminiſtrator als Repraͤſentant der Stadt Eme . 
den Sitz und Stimme in dem Collegio haben ſollte, 
wenn nicht vor Ausgang März die Stade auf Ab⸗ 
flag ihrer Schuld 10900 Thlr. baar zur fandes« 
Caſſe abgeführee haben würde. ‚Emden hatte bis⸗ 
ber die Nichtigkeit der ſtaͤndiſchen Anfprüche- auf fie 

a, um. 
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zum Theil nicht entkannt, und dann eine Gegenfo.1749 
‚derung: formicef, die größer war, wie ihre Pafjiv« 

- Schuld, Da diefe Rechnungen und Gegenrech⸗ 
nungen fo fehr verwicelt waren, fo hatten Die Stän- 

de 1746 zur Belegung bdiefer Streitigkeiten ſich 
die koͤnigl. Vermitielung erbethen, die auch von des 
Koͤniges Majeftät übernommen war. Die Emder 

 Deputieten fanden ſowohl wegen der Illiquiditaͤt der 
Schuld, als aud) wegen des von den Ständen 

. felbft an den König genommenen Recurſes das igige 
ſtaͤndiſche Poftularum einer Abfchlags» Zahlung, 
und die angehängte Drohung. fo feltfem als uns 
gereht. Sie proteflirten dawider und erflärten 

ſich, fo bald nur ihr Quantum Contributionis aus» 
“ gemittele ſeyn würde, ſolche zur Landes⸗Caſſe zu 

entrichten. Auch diefer Proieft war. ohne Wuͤr . 
fung (gı ” j 

\ 

5. | 
+ Ein Hauptgegenftand diefes Landtages war eine. 
beffere Einrichtung bei den Landesmitteln zu treffen. 

- DiesStände waren faft einftimmend der Meinung, _ 
daß es dem Lande am zuträglichften wäre, wenn 
man das ganze Pachtweſen wegen ver Damit ver« 
fnüpften Unordnungen und Misbräuche abfchafte, 
und die bisherigen Erecutoren ihrer Dienfte.entließe, 
Dagegen aber andere einträglichere und den Eingefefe 
fenen minder läftigere Eontributions: Mittel ausfine 
dig machte und einführte (h). Daher wurde denn 
auch die Abſtellung ver Accifer Pachten ein ftändis 
ſches Concluſum. Ueber dieſe ſaͤmmtliche gefaßten 
Schluͤſſe wegen Verlegung des Adminiſtrations- 
ER | Col⸗ 

) Landt. Diar, 
e (h) Landt. Diar. 
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| 1749Coliegil, der oem Könige zu übertragenden Oberä 

direction, der Reformation des Emder Stadtwe⸗ 
ſens, und Abfchaffung der Accife: Verpachtungen, 
hatten einige ftändiiche Mitglieder unter fid) eine 

Vorſtellung an ben König entworfen. Diele bereite 
unterſchriebene Borfteflung wurde am ı. Febr. der 

ſtaͤndiſchen Berfammlung vorgelegt und vorgelefeng 
Der ftändifche Präfidene von dem Appelle, dee 
Freyherr von Kniphauſen, und die Emder Depu« 
tirten proföftirren damider, weil die Vorſtellung 
nicht. Drdnungsmäßig in Comitiis coneertiret wor« 
den. zn wurde erwiederf, daß man fich in öffente 
licher Verſammlung über ſaͤmmtliche Puncte bera- 
a und darüber Gchlüffe gefaffer hätte, und diefe 

orftellung den Concluſis conform wäre Man, 
ließ- es “daher bei der Vorftellung bewenden, und 
fandte fie mie einer Eftaferte nad) Berlins Dieſe 
allerunterthänigfte Bitcfchrifg.ift fo wichtigen Eine 
balts, daß ich fie hier ganz herſetze. „Wir untere 
„fhriebene treugeborfamfte Stände imploriren Ew. 
„Koͤnlal. Majeftät in tieffter Submiſſion, daBes _ 
„Ew. Koͤnigl. Majeſtaͤt in Gnaben gefallen möge: 
1) Den $anteg» Kaften und das Adminiſtra⸗ 

„tions · Collegium, noch unter dieſem Landtage, auf 
„Emden weg, und anhero nad) Aurich zu verlegen; 
„als wofelbft dieſes Collegium ehemals geweſen, die 

„Stadt Aurich auch mitten in der Provinz lieget, 
„100 ein jeder aus denen Aemtern am leichteften Hine 

„kommen Fann. 

„2) Daß Em. Könige. Majeftär die Oberdi-⸗ 
Zrection und höchfte Auflicht, auch Mänutenenz als 

„ler zu machenden gufen Ordnung bei diefem Colle⸗ 
„gio zu übernehmen, ‚in Gnaben geruhen mögen. 

„Diefes weſentliche Stuͤck der landesherrlichen Ho⸗ 

„heit exerciren Ew. Koͤnigl. Majeſtaͤt in allen Dero 
„übrte 
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„übrigen Provinzen, ‚die dabei bluͤhen und ihrer749 
„Wohlfahrt dabei täglich höher treiben, rvannendero 
„wir ein gleiches Glück aus diefer neuen Verſaſſung 
„ſicher erwarten. | 

53) Da die Stade Emden, bei ihrer jegigen 
„Einrihtung, zu Grunde gehet, und fo wenig die. 
„sandes»Onera tragen hilft, als tie Zinfen von ih⸗ 
„ren fhnldigen Capitalien abzahlet, beim ganzen Lan⸗ 
„de.alfo daran gelegen ift, daB die Stade conferol. 
„tet bleibe; als bitten Ew. Koͤnigl. Majeftät wie 
„alleruntetrhänigft, das Stadtweſen in Emden res 
„formiren, und ſolches auf den Fuß feßen zu laffen, 
„wie es in andern Städten Oſtfrieslands gebräuche 
„lich ift, alsbann fi) bald finden wird, daß die 
„Stadt zu denen fandes- Mitteln contribuiren, und 
„ihren Creditoribus allmaͤlig gerecht werden koͤnne. 

4) Weil wir die Verpachtungen derer Acciſen, 
„fpecialiter die Beibehaltung der Erieutoren, dem 

„Stande höchft ſchaͤdlich zu feyn befinden: fo bitten 
„wir um allerhöcyite Approbation, daß die Erecus 
„tores a batoan, und auf ewig abgeſchaffet fenn, 
„die Pachtungen gleichergeftalt, von fünftigen Mor 
»nath Augufti an, gänzlich cefjiren mögen. | 

„Wir werden einen engern Ausfchuß ernennen, 
„welcher forberfamft, mit denen von Em, Königl. 
„Majeftät zu fegenden Commiffariis einen beffern 
»Modum Contribuendi ausfündig mache, und zu 
Em. Königl. Majeftär allergnaͤdigſter Approbation 
„in Vorſchlag bringe. in RN 

| „Diefes halten wir für die folideften Mittel, 
„unfer Vaterland aus feinem Verfall wieder gufzu« 
»helfen, und uns in Stand zu feßen, daß wir nicht - 
„allein die fchuldige Zinfen alle Jaht richtig abfüh- 
„ten, fondern auch die Capitalia felbjt allmaͤhlig 
wtilgen können. ! 

„Den 
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1749 „Den Fond dazu haben wir theils in unſerer ge⸗ 

„woͤhnlichen Schagung, die aber einer ftarfen und 
„baldigen Revifion bedirftig ft, theils in derjeni⸗ 

„gen Collection, die wir in Platz der Aciſe Wera " - 
„pachtung ausfinden wollen, welche zwei Hebungen 

„uns hinlänglih die Mittel reichen, obigen Ends 
„zweck zu erhalten, wenn nur Ew. Könige. Majejtät 
„Hoͤchſte Direction des Werfs dazu koͤmmt. 

- „Bir bitten ung Diefes, als eine hohe Königl. 
„Gnade, aus, und verharren in allerciefiter Sub» - 
„miffion (1). — 

Die koͤnigl. Reſolution auf Die vorgedachte Bitt⸗ 
ſchriſt war ſchon unter dem 6. Febr. in Berlin aus⸗ 
gefertiget, und durch die Unterſchrift des Koͤniges 
vollzogen. So lautet fie: St. Koͤnigl. Majeſtaͤt 

approbiren F 
> 92) daß ber dortige Landes-Kaſten, mit ber 
„ganzen dazu gehörigen Regiſtratur, ſogleich, und 
„ohne allen Anftand, von Emden weg, und nacys 
„her Aurich gebracht werde. | 

en „3) Rehmen Sr. Königl, Majeftät die Deros 

„felben angetragene Oberbirection der Landesmitteln 
„über Sich, und werden feinen andern Gebraudy 
„davon machen, alsnur allein die Wohlfahrt des fans 
„des dadurch zu befördern. ee 

3) Da Hochgedachter Sr. Koͤnigl. Majeftät 
„nicht unbekannt iſt, wie die Stadt Emden bergen 
„ftalt in Schulden vertiefet ſtecket, daß felbige, fo 

„wenig zu den Landes⸗Laſten contribuiren, als ihren 

x »gutwilligen Creditoren die jährlichen Zinfen vonfden 

„erborgten Capitalien abzahlen kann, mithin daruͤ⸗ 
„ber zu Grunde gehet, dem dortigen Sande aber - 

„höchftens daran gelegen iſt, daß gedachte Stadt 

| — „con⸗ 

(ij: gedruckte Diat · p. 53 55. 
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„eonferbiret bleibe; als werben Hoͤchſtdieſelben Diem 5 »Werfaffung des dafigen gemeinen Wefens beffiee 
„einrichten laffen, und alle dienfame Mittel vorkeh · 
„ren, um dieſer Stadt zu helfen. a 

»4). Approbiren Gr, Königl. Majeftär, daß 
- „borten die fo genannten Ererutoren 'abgefihaffee 
„und die Schatzungs⸗-Reſte durch ordentliche Ges - 

„richtsbiener beigetrieben werben. Es foll auch die 
Acciſe auf dem platten Sande, und derſelben Wer 

‚ »Ppadjtung vom 2, Yug. c. a, anzurechnen, ceſſiren. 
» Denen Städten aber recommandiren Höchfidiefle 
»ihr Contributions: Quantum durch eine ordentlihe _ 
„Acciſe auf Abminiftration zu eolligiven, als wobei X | 
„„diefelbe gewis wahl fahren werden, Inzwiſchen J 
„wollen Hoͤchſtgedachte Sr. Koͤnigl. Majeſtaͤt m 
„warfen, was ber engere Ausſchuß für einen heuen 
sModum colledtandi ausfündig machen wird, und 
„werden naͤchſtens jemanden von Dero Kärhen jum 
„Commiffario ernennen, der fich diefer Arbeit mie 
sunterzieben foll (k), un | 

’ 
G 6 | 

Die vorigen Abminiftrarotem, Die vorzüglich - 
diefe Revolution bewuͤrket hatten, ließen ihr eigenes 
Intereſſe Feinesweges aus ten Augen. Ihr Wunſch 
war, die Wiedererlangung ihrer vorigen Brdienuns 
gen, und Daun die Aufhebung der Unterfuchungse 
Commiſſion über die Land Rechnungen von 1748 
bis.1743. Bei den ritterfchaftlichen und ſtaͤdtiſchen 
Adminiſtraturen konnte noch zur Zeit Peine Veraͤnde⸗ tung vorgenommen werden, weil die adlichen Abm. 
niftraturen nicht auf einem $andtage, fondern ver. 
foffungsmäßig auf einem Rittertage vergeben werben 

| | | muflen, _ (k) gedrudt. Diarium p. SI und 62. | = 
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“ z4gnuften, und man in Abſicht der fädeifchen Admini⸗ 

ſtraturen erft das Verhalten ver Stadt Emden ab» 
warten wollte, ob fie vor Ausgang Merz Die vers 

langte Abfchlagszahlung mit 10000 Rthir. abfuͤh⸗ 
ren würde? Blog alfo nur unter Dem dritten Stans 

28 

#ar 

| ſchon erfolgter Erledigung der Dienitorum ınöge bes 

de konnte eine neue Adminiftraruren Wahl zu ſtande 
gebracht werden... Ganz unvermurhet gab der dritte 
Star am 26. Januat der ſtaͤndiſchen Verſamm⸗ 

lung zu vernehmen, daß derfelbe eine Verwechſelung 
‚der Arminiftratoren nothwendig gefunden und von 
Briefen und Ewen zu Adminiftratoren erwaͤhlet has 
be. Einige ftandiiche Glieder ſahen dieſe unerwar⸗ 
tete Handlung des dritten Standes unfdenlich-an, 
weil eines theils die Adminiftratur · Wahl conſtitu⸗ 

tionsmäßig im May vorgenommen werden müfte, 
andern theils aber die Fönigliche Landtags· Propofis 

tion nicht Auf eine Veränderung der ſtaͤndiſchen Of 

ficianten gerichtet wat, Durch Diefe Proreftation x: 

ließen fich die Deputirten des dritten Standes nicht 
ftören. Sie erwiderten, daß fie für Diefes mal, je⸗ 
doch ohne alle Conſequenz, grade fo handelten, wie 

“man 1744 gebandele hätte, - Schon am 36 Jan. 
wurden diefe neu, erwaͤhlten Adminiſtratoren von den 
töniglichen Landtags · Commiffarien confirmiret, am 
8. Februar verpflichtet, und andemnäpmlichen Tage 

in das Collegium eingeführet, Nachher trugen die 
Etände darauf an, daß über färnmtliche von dem 
vormaligen Auricher Collegio geführee Sandrechnuns 

gen feine weitere Nac;forfchungen angefteller were 

den möchten ; die wegen der Landrechnungen von dee 
nen Jahren 1741 bis 1744 angeordnete Commiſ⸗ 
fion völlig aufzuheben fey, und dann es aud) endlich 

bei der von den jegigen Adminiftrateren gefchehenen 

Juſtification ihrer bisherigen Landrechnungen nad) 

dafjen 

Sn 

\ 
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laſſen werben (I). Alle dieſe Anträge erhialten nach⸗ 1749 
her die koͤnigliche allerhoͤchſte Genehmigung , auch ‚ 

- wurde dem. vormaligen fürftlichen Synfpector und 
Hoſgerichts Aſſeſſor Bacmeifter, ſtatt des bisheri- 
gen Interims⸗Inſpectors, des Kegierungs: Direce 
tors Ihering, das Inſpectorat wieder anvertraus 

| §. 7 = 
Am 26. Februar wurde diefer fo merkwürdige 

Sandtag vorerft geſchloſſen. In dem Föniglicdyen 
 Sandtags +» Abfdyiede vom 26. Februar wurde es noche 
mals bei dem ohne allen ferneren Anftand nach Aus 
rich zu verlegenden Landeskaſten, bei ver dem Koͤ— 
nige aufgetragenen Oberdirection bei denen Landes⸗ 
Mitteln, bei Verbefferung des Emder Stadtweſens 
und bei Abſchaffung der Acciſen geloffen. Die von 
den Ständen zur Einrichtung einer beffern Ordnung 
bei denen Sandesmitteln niedergefeßte Deputation.. 
follte mit einem von dem Könige zu ernennenden 
Eommiffario: | 

1) Saͤmmtliche Mängel der bisherigen Verwal. ” 
tung ber Landesmittel unterfuchen, folche durch 
ein erforderlihes Menage» Reglement und 
Eompetenz. Etat von Einnahme und Ausga- 

be 

(1) Sehöft Die Stände, die fo, fehr wider dad Em⸗ 
der Collegium eingenommen: waren, muften alfo 
geftehen, daß die Monita gehoben waren. Ein 

unverwerfliches Zeugniß, daß die Adminiftratos 
‚ren diefed Emder Collegit als redlihe Männer 
abgetreten find. ’ 

(m) Lande. Acten und gedrucktes Diarium’p. 15. 17. 
21. und 63. u 27T 

— 

VOſtft. Geſch. 8. B. T 
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1749 .be abpelfen und ein zuverläßiges Schulbens 
+. Megifter der Landſchaft formiren. | j 

: 2) Einenbequemen modum contribuendi an ſtatt 
der Accife» Pachten ausfindig machen. | 

- 3). Beftimmen, wie die Schagungen ohne Exe⸗ 
cutoren beizutreiben feyn, \ 

4) und überlegen, wie die Kevifion des Cataſtri 
zum neuen Schagungswefen am füglichflen zu 
Stande zu bringen fey ? | 

In Abſicht der Stade Emden. wollten Sr. fö 

nigl. Majeftät das Vermögen und bie Kräfte der 
Stadt unterfuchen, und ausfündig machen laflen, 

wie viel fie, nad) ihrem verfchuldeten Zuftande, zu 
den allgemeinen tandeslaften beitragen Fönne? Ends 

lich wurde auf das ftändifche Prorogationsgefuc) Dies 
fes Landtages noch vorerft die fonigl. Genehmigung 

ausgeftelle. Dies find die vorziglichften Punkte, 

die der Sandtagsabfchied enthält. Weber das noch⸗ 
gefügte frändifche Gutachten, worin um Siſtirung 
aller in den vorigen Zeiten geführten Landrechnun⸗ 

gen, um die Aufhebung der Unterfuchungscommife 
fion über die Landrechnungen von 1741 bis 1744, 

um die Fönigl. Genehmigung, es bei der Juſtifica- 

tion des Emder Collegii wegen der von demfelben 
gefuͤhrten Rechnungen, nad) der bereits geſchehe⸗ 
nen Erledigung der Monitorum, zu belaffen, und 
um Approbation der Diäten und Reiſekoſten des 
Freiherrn von Wedel und Landſyndici Kettler bei ih⸗ 
ser vorjährigen Berliner Deputation angetragen 
war, erfolgte zu gleicher Zeit am 26 Febr. die för 
nigl. Refolution. Hierin wurde der lezte Punkt 

- ‚völlig abgefchlagen, weil die Verſchickung nur von 
den Emder Adminiftrations » Eollegio, nicht aber 

von den fämmelichen Ständen bifchloffen war. Das 
- gegew: 
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gegen wollten Sr; koͤnigl. Majeſtaͤt in Abfiche deriy4g 
drei erften Punfte noch vorher von den Ständen, 

eine genaue Anzeige der Nahmen derjenigen, wel. 
che dabei intereffiret waren, und dann des Ddject, 
fo niedergeichlagen werden follte, gewärtigen (n); 
Hiebei bemerfe ich, daß über alle diefe Punkte nach⸗ 
ber die koͤnigl. Genehmigung erfolgee ift. Uebrigens 
führe ich hier nur gleich an, daß die von den Stan— 
den nachgefuchte Prorogation verftatter, der proro. 
girte Landtag am 26 November eröfnet, und am 
zıten December völlig gefchloffen worden. Mad) 

dem koͤniglichen Landtagsausſchreibenn, ſollte die 
Ausſindung einer verbeſſerten Schatzungshebung, 

und. dann die Combination des Hoſgerichts mit der 
Regierung die Gegenſtaͤnde der fländifchen Dellbe. 
rationen ſeyn. Beide Punkte kamen aber nicht zu 
‚Stande, fondern wurden ausgeftelle. Indeſſen 
wurde auf dieſem Landtage der Vergleich zwiſchen 
den Staͤnden und der Stadt Emden abgeſchloſſen. 
Dieſen Vergleich werde ich nachher erwaͤhnen (0). 

Das landſchaftliche Archiv, und dag Aerarlum 
wurden ſo wie die Stände auseinander gegangen was 
ren, fofort von Emden nach Aurich gefuͤhret. Am 
12 März wurde die erſte Seffion in dem nun nach 
Aurich verlegten Eollegio gehalten. Die Veraͤnde⸗ 
rung bes ganzen Perſonale des Adminiſtratins. 
collegii war auf dieſem Sandtage nur vorbereitet, dag 
Project war aber noch nicht zur Reife gediehen und 
Eonnte nur Schrittweife ausgejührer werden. Blog: 
REN T 2 | bei 
(n) Gedr. Diar. p. 68-73. U | 

60) Landſchaftl. Arten. Von dieſem prorogirten Landtage iſt das Diatlum nicht abgedruct· 
1 
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1749dem ganzen Sande nachtheilig, oder vorcheilhäft ger 
weſen, biefes ift noch wohl Eurz zu bewähren, Jh 
will nicht unterſuchen, ob die Seände berechtiget ge» 
weſen, ben Landeskaſten von Emden mweazuzieben, 
ob fie ‚befugt gewefen, Emden von allen. ftändifchen 
Berfammlungen ‚zu verdrängen und aus dem Kolle- 
gio auszufchließen, auch nicht, ob mit gucam Füge 

- die Veränderung des Perfonale bei dem Adminiſtta⸗ 
tionscollegio. vorgenommen worden? Nur glaub ic), 
daß es auf das Intereſſe der Jandfchaft keinen großen 
Einfluß haben konnte, ob das Adminiſtrationscolle⸗ 
gium feinen Sig in Emden oder Aurich harte, Wiel⸗ 
mehr iſt eg unverkennbar, daß die Sage der State 
Aurich dazu viel bequemer war, als Emden, .. Auch 
gewann und'verlohr die Landſchaft nicht das mindefte 
durch das veränderte Perfonale.des Collegii, wenn 
nur die Landesmittel richtig verwaltet wurden. Auch 
wurde Einnahme und Ausgabe dadurch nicht alteri⸗ 
tet, daß Emden ‚feinen Sig in dem Collegio hatte, 
weil durch Morden und Aurich die beiden ſtaͤdtiſchen 

Adminiſtraturen wieber ‚befeger. waren. Ohnehin 
harte die Erclujion.der Stadt Emden feine fonderlie 
che Folge, da fie bald nachher wieber in das Colle⸗ 
gium eintrat, Sitte nun gleic) Durch diefe Reform 
eine einzelne Stade, litten "einzelne Familien, bie . 
‚wieder andern Pla machen mußten; fo kann man 
doch nicht behaupten, daß das ganze Sand dabei vers 
Iohren Habe, Von ‚perennirenben Folgen und wich» 

“tiger dem Lande war die dem Könige-übergetragene 
Oberdirection des Sandesmittel. Darnach fiel der 7 
Artikel der am.7 ul, 1744. Abgefchloffenen Com 
vention aus. Zufolge diefes Artikels follte die Eine 
soilfigung und Erhebung und Verwaltung ber. ge⸗ 
ſammten $andesmittel den Ständen und dem Admi⸗ 
niftvationgeollegio ſchlechterdings uͤberlaſſen werden, 
; | urnd 
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und wollte der Sandeshert ſo wenig in Kricges- ale 1749 
Srietenszeiten, fich einiger Cognition oder Direm 

tion darüber anmaßen, Nunmehr aber mußte dann 

über jede neue Einrichfung, die auf Verwaltung der 

$andesmittel Bezug hatte, und über alle außerors - 
dentliche oder ‚nicht. etatsmäßige Ausgaben die lan⸗ 
besherrliche Genehmigung nachgeſuchet werden. _ 

Hirraus folget denn auch ſchon von felbft, daß dar 
durch der bisher befchränfte Einfluß der Cammer 

auf die Landfehaftlichen Angelenenheiten fehr ermeir 

tert werden mußte, . Die den Ständen vorhin über 
laſſene fo ganz willführliche Difpofition über die farte 
desmittel hat der Sandfchaft gewis nicht zum Vor⸗ 
theil gereichet, und iſt ihr befonders in den untuhi⸗ 
gen Zeiten nachtheilig geweſen, wie fich die Admis 

niſtratoren felbft über ihre Conftituenten, die Srän- 
de, erhoben haften. Mach. übertragener Oberdi⸗ 

rection ließen ſich Feine Unrichtigfeiten mehr gebens 

fen, den unmigen Verf hwendungen wurde Einhalt 
gethan, und den Misbraͤuchen und Unordnungen 

.. ‚wurde ein Riegel vorgeſchoben. Allerdings iſt und 
_ Nerbet daher diefe landesherrliche Oberbireetion über 
die Sandesmittel dem Sande heilſam und nüglich, fo 

lange fie den flaren Ausdrücen des ſtaͤndiſchen Aue 
trages und ber. Föniglichen Aecceptation entfpricht, 

‚oder in den Schranken bleibet, die ihr nach. der da« 
maligen Abficht und Idee des Königes und ber 

Stände angemwiefen. if. Durd) dieſe Oberdirection 

und durch die übrigen Weränderungen ift alfo die 

sandesverfaffung nicht erſchuͤttert. Die Landesver⸗ 
träge blieben in ihren Kräften,-dienten nachher, fo 

wie nod) itzo, zur Grundlage bei allen vorfommen« _ 

den Streitigfeiten, wurden zu verfchiedenen malen, 

unnd beſonders bei der Huldigung 1786, von neuen 

beftätiget, nur wurde blos ber fiebente Artikel. der 
— T4 Con⸗ 
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— von 1744 abgeaͤndert. Nicht ſo in 

Emden. Dort wurde das ganze Stadtweſen see 
formiret, | 

G. 10. 

Nach Antritt der Fönigl. Regierung verſchwan⸗ 
ben die Benennungen: gehorfame Stände und Re⸗ 
nitenten, fürftlic) gefinnte Stände und Patrioten. 
Der Nahme war verlofhen, aber der Geift ber Un« 
duldſamkeit, und der Verfolgung blieb noch immer 
tief eingewurzelt. Wor Erlöfchung bes fürftlichen 
Megierhaufes hatten „die gehorfamen Stände die 
Macht in den Händen und drängten hart ihre Mite 
brüber, die anders dachten, bie anders handelten, 
wie fie. Mad) Ancrite der koͤnigl. Regierung wen⸗ 
bete fi das Blatt. Die vormaligen Patrioten 
ober alten Stände erhielten bie Oberhand. Diefe 
unterdrücten und verfolgten nun ihre wormaligen 
Widerſacher, entfernten fie von allen landſchaftlichen 

Aemtern, und fegten fie vorerft außer den Wehr: 
ftand, Rache und Intereſſe belebten nun die gehor⸗ 

‚ famen Stande von neuen. Sie hatten feit einiger 
Zeit an einer Miene gearbeitet, die fie auf dem 

Landtage 1249 fprengen ließen. Die alten Stände 
ober Patrioten fanken nieder, und die vormaligen 
gehorfamen Stände erhoben fic) aus ihren Trüme 
mern empor. Die Stadt Emden, weiche bei allen 
wichtigen Veränderungen die erfte Rolle uͤbernom⸗ 
men hatte, und welche denn aud) auf Dem Landtage 
1744 alle zum Sturz der fogenannten. gehorſamen 
Stände abzwedende Maafregeln ausgefonnen und 
ausgeführet hatte, war ihnen befonders gehäflig. 
Um die Stade zu Pränfen, verlegten fie den $an« 
desfaften nad) Aurich, um ihr allen Einfluß in fans 
besfachen zu benehmen nahmen fie ihr die Admini⸗ 

ſtratur 
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ſtratrr und ſchloſſen fie von allen ſtaͤndiſchen Ver˖ 1749 
ſammlungen aus, und um ihr die Maske einer re⸗ 
publikaniſchen Geſtalt, die der Magiſtrat auch bei 
veränderter Regierung ungerne ablegen wollte, zu 
‚entreißen: fo trugen fie auf eine Neformation des 
Emder Stabtwefens an. Der Magiftrat harte bis. 
ber theils allein, theils mit Concurrenz der Vierzi⸗ 
ger die unbedingte freie Dispofifion in dem oͤcono⸗ 

miſchen · Finanz. und militatrifchen Fächern. Dem 
Magiftrat die Hände zu binden, und ihn unter Cu⸗ 
ratel zu fegen, dies war die Abſicht der Stände: 
Und biefe ihre Abſicht glaubten fie um fo viel eher 
erreichen zu koͤnnen, weil ihnen die Cammer nicht 
-ungewogen war, und diefe, befonders wegen ber 
beftändigen Mißhelligkeiten, zwifchen ihr und dem 
Magiftrat, gar zu gerne einen Binbe- und Sie 
ſchluͤſſel laͤngſt gewuͤnſchet harte, Wie nun die Neu. 
formation des Enit-; Stadtweſens eingeleitet, bee 
wuͤrket und ausgeführee worden, bies werben wir 
jezt erzählen. . * 

6. 11. | | 

Nachdem dleſes alles gehörrg eingeleitet war , fo 
‘ proponirte im Anfang Febr. der geheime Rath fenz 
denen auf dem Auricher Sandtage anmwefenden Em- N 

der Deputirten in einer Privatconferenz 1) die Haupt⸗ 
wache, den Hafen und zwei Thore der Föniglichen 
Garnifon einzuräumen, =) dem Könige bie Confire - 

mation der von den Bierzigern jährlich einzumählen« 
‚den Magiftratsperfonen nach allerhöchft Derofelben - 

Gutſinden anheim zu flellen, 3) die Direction des 
Stadtweſens, eben fo mie es die Jandfcyafe gethan, 
Er. königl. Mojeftät zu Übertragen, und A) ſich 
allen landesvaͤterlichen Verordnungen zu unterwers 
fen, und nicht mehr Statum in flatu zu fermiren. 

— x; Diefe 
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3749 Diefe unerwartete Propofition betäubre die Ember 

-  Deputirten. Gie ftanden, wie verfteinere, und 
wußten feine paflende Antwort vorzubringen. - Sie 
reiſeten fchleunig nadı Emden ab, und theilten ih- 
ren Gonftituenten, dem Magiftrat und den -Wierzie 
gern, oder, wie es ſcheint, nur ben vier Präfiden« 

. „ten der Bierziger den Vortrag des. Präfidenten Lenz 
‚mit. Der Magiftrat und die Vierziger hielten ſich 
überzeugt, daß dieſe Propofition auf den Ynfturz 
ihrer, ftädeifchen Verfoffung, und auf eine völlige 
Abmeichung der Konvention vom 14 März 1744 
abziele.. Sie wandten ſich hierauf unter dem 5. 
Febr. unmittelbar an den König, , Ihre Schlufbitte 
gieng dahin, die Konvention aufrecht zu erhalten, 
„Sollten aber — fügten fie hinzu — Gr. koͤnigl. 
„Majeſtaͤt Willensmeinung feyn, mit diefer Stade 
‚„eine fo große Veränderung vorzunehmen; fo ift-. 
„man zwar biefleits viel zu (Kmach, ſich dagegen 
„zu fträuben, nur bitten wir allerunterthänigfi, dem 
„geheimen Kath Lenz aufzugeben, darüber legaliter 
» zu fractiren, und die Stadt nicht zu übereilen“ (q). 

| 9 12 | | 

. Der Magiftrat hatte felt einiger Zeit eine Gaͤh⸗ 
zung unter verfchiedenen Bürgern geſpuͤret. Diefe 
fiengen an, ben Magiftrat und. bie Wierziger für 
£leine. Tyrannen anzufeben, unter deren Despotie 
fie ſeufzten. Bei ihnen wurde der Wunfch rege, 
ein ſolches Joch abzuſchuͤtteln. Wer ihnen dieſe 
Idee beigebracht hatte, dies gehet nicht aus den Ac⸗ 
ten hervor. Indeſſen war der Magiſtrat einiger 

maßen davon unterrichtes, ‚Dies bewog denfelben, 
die Propofition des geheimen Raths Lenz -- 

| noch 

(q) Sammer» und Emder Acten. we 
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noch zu verheimlichen. Zu dem Ende verſammlete1749 
ſich der Magiſtrat, oder vielmehr ein enger Aus- 
ſchuß, nicht auf dem. Rarhhaufe, fondern in aller 
Stille auf der abgelegenen Kiunderburg, um fi 
über die Propofition ferner zu berathen. Hier war 
denn aud) das vorgebachte Schreiben an den König 
entworfen. Unterdeffen war in der Stadt dag Ges: 
ruͤcht ausgebreitet, daß dem Magiftrate Punfte vor 

geieget wären, die zum Vortheil der Bürgerfchaft 
gereichen follten. Aller angewandten Wachſamkeit 
ohneradhtet, war aud) der Verſammlungsort, die 
Kiunderburg, ausgeſpaͤhet. Auf einmal fand fid) 
hier eine ganze- Schaar ‘Bürger ein. Gie umjiu- 
‚gelten die Klunderburg und-verlangten von den an⸗ 
wefenden Magiltratsgliedern zu wiflen, mas vor» 
gienge? und worliber fie fich berathfchlagten? Cine 

- fluge vorfichtige Antwort befänftigee Diesmal die - 
Bürger: - Sie giengen auseinander. Dies fiel am 
5 Febr. vor. Die Erplofion der indes noch fort 
währenden Gährung brach drei Tage nachher, am 
8 Febr. aus. Der Magiftrat war mın mit den 

WVierzigern am Nachmittage auf dem Rathhauſe were 
ſammlet. Mit einmal liefen Bürger und Pöbel 
zu, und drangen auf ben fogenannten Rummel des | 
Rathhauſes. Sie verlangten-mit Ungeftüm, ihnen 
Die Refolution des Magiftratd aufbiedemfelbenvorgee 
legten Punfre zu eroͤfnen, und drangen darauf, daß der 
Magiſtrat fammtliche Artikel fchlechterdings bewilli⸗ 
gen ſollte. Der in der Rathsſtube bloquirte Magie 
ſtrat fandte den Syndicus von Altena und den Stadt» · 
‚procurator Voß zu den Bürgern ab. Mac) einem - 
kurzjen Wortwechfel wurde lezterer die Treppe herun⸗ 
ter geworfen. Moch ein härteres Schickſal mußte 
der Syndicus von Altena erbulden, Er wurde ge⸗ 

ſchlagen, ihm wurden die. Kleider. von dem. Leibe 
| | herun⸗ 
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1749heruntergeriſſen, und nun follte er aus dem Fenſter 

| geftürget werden. Ihn rettete fein Körperbam. . 
Sein breiter Rüden konnte nicht durch den ſchma⸗ 
len Kreuzrahm des Fenſters gebracht werben. Da⸗ 

—durch gewann ex. fo viel Zeit, daß einige aus dem 
Haufen, die Achrung für feine Perfon hatten, für 

ihn fpradyen, ihn umyzingelten, und mitten durch 
den Haufen nach feinem Haufe abführten (r), Der 

Magiſtrat war noch immer eingofchloffen, und von 
oller Hülfe entblößet. Der Major von Kalkreuth 
blieb ruhiger Zufchauer und ließ fein Bataillon nicht 
anruͤcken. Auf die Bürger - Compagnien Eonnte 
ber Magiftrat ſich nod) weniger verlaffen, "weil eben 
Die, welche unter den Bürgerfahnen ftanden, groͤß⸗ 
tentheils an dem Auflauf Antheil: nahmen, oder mes 
nigiteng gegen ihre Mitbürger nicht fechten wollten. 

" Gute Worte waren die einzig möglicyfien Mittel den 
aufbraufenden Pöbel zu befänftigen. Dies geſchah, 
und dadurd) wurde nun zwar die Evacuation de& 
Rathhauſes bewuͤrket; allein nun durchfirömte der 
Poͤbel die Stade, beftürmte, einige Häufer, fchlug 
Fenſter ein, und begieng vielfache Eprceffe. + Die, 
welche die Convention vom März 1744 unterfchries 
ben hatten, waren vorzüglich der Wuth des Poͤbels 
ausgefeßet, „weil, fo heißt es in dem nad) Hofe ge⸗ 
gangenen Cameral» Zeitungsberichte, die Emder 

Buͤrgerſchaft mit gutem Grunde dafür halt, daß 
diefe Convention alleine eingerichtet ift, ben Zwang 
des Masiftrats über fie zu flabiliren“ (s). % 

: $. I3o 

(re) Der Syndicus von Altena nahm bald nach 
biefem Auftritt feine Dimiffion, und wurde dare 

auf Landrichter in Goͤdens. 3 * 

(s) Cammer⸗ und Emder Acten. 
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. 13. s 17; 

Am 10 Febr. * ſich der geheime Rath lenz — 
in Emden ein, Er veranſtaltete eine Zufammen 
Eunft des Magiftrats, der Wierziger und der Des 
puttrten der Aemter und Gilven. , Im Mamen des 
Königes wiederholte er die in Hurid) dem Emder Ma« 
giitrat gemachte Propofitionen. Zufoͤrderſt mußte 
der Magiftrar folgerdes Publicandum ergeben lajlenz 
„Kund und zu miffen fen hiemit, daß heute daro 
»Bürgermeifter und Rath der Stadt Emden aus 
„Conſid eration für Die ‚gute Bürgerfchaft und befon, 
„ders auf dienftliche Interceſſion der hieſigen Schife 
„ferzunft refolviret haben, daß fie, foviel an ihnen, 
„die am gten diefes auf dem Rathhauſe vorgenom⸗ 
„inenen Inſulten an Niemand der Thäter auf irgend 
„eine Weife raͤchen wollen.“ Go mußte denn der 

- Magiftrat, der noch vor 25 Jahren dem Kaijer ges 
‚troßet, die Cabinetter vieler europäifhen Höfe in - 
Bewegung gefeget, feinen Landesherrn befehdee, 
und feiner Mitftänden Gefege vorgeichrieben hatte, 
nun dem Pöbel, der ihn fo grob beleidiget hatte, ver⸗ 
zeihen, und auf alle rechtliche Ahndung Verzicht lel⸗ 

ften! An dem folgenden Tage, am ı ten Febr, 
fübmittirten fih Bürgermeifter und Rath und bie 
Vierziger den Föniglichen Propofitionen. Darnach 
uͤberließen ſie den koͤniglichen Truppen die Beſetzung 
der Hauptwache, der Thore und des Hafens. Sie 
ſtanden dem Koͤnige die Befugſamkeit zu, die jaͤhr⸗ 
liche Wahl des Magiſtrats zu beſtaͤtigen oder zu ver⸗ 
werfen. Sie übertrugen dem Könige die Oberbi⸗ 
section über den Empfang und die Ausgabe und die 
neue Einrichtung des Stadtweſens. Endlich er 
lärten fie, daß die Stade fernerhin feinen Statum 
in ftatu formiren, fondern fich den Pöniglichen Ver⸗ 
ordnungen unterwerfen wollte, So z0g denn Em⸗ 

ben 
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1749den ihr republifanifches Gewand aus, und legte es 
zu den Füßen ihres Landesherrn nieder, welcher hier⸗ 

‚auf vermöge der übertragenen Öberdirection einen bes 
ſondern Commijfarium loci anordnete. Diefer erfte 

Föniglihe Commiſſarius loci war der Kriegesrard 
Krüger aus Cleve (t). Ä 

14 | 

Wie diefe große Veränderung nun in Emden 
zu Stande gebracht war, muſte für die inneriiche 
Ruhe der Stade geforget werden. Dieje zu erhals 
fen, wurde die auf $eerort unter dem Commando veg 
Hauptmann von Weiß ſtehende Garnifon ſchon im 
Febr. nady Emden verlegt, und am 3. März wurde 
durd) Trommeljchlag befannt gemacht, daß jeder 
ſich ſtille Halten ſollte. Bei Vermeidung barter 
Ahndung wurden alle Conventifeln unterſaget. 
Nun follte denn aud) das Policey- und Cämmereys 
Weſen umgeſchmolzen und beffer eingerichtet wer⸗ 
den. Zur Unterſuchung der in dieſen Faͤchern vor⸗ 
ſchwebenden Maͤngeln und um ſolchen abzuhelfen, er⸗ 
hielten der geheime Rath Lenz, der Kriegesrath Hi⸗ 
tier, und der Regierungs⸗Fiscal Hegeler, das Fir 
nigliche Commifforium. Dieſe Commiffion nahm 

‘ om ıc. Jul. ihren Anfang. Vor ihr erfchienen 
- einige Depurirte aus dem Magiftrate, die vier Praͤ⸗ 

fides des Vierziger Collegli, und ſechs Deputirten 
von den Anıts Gilden, oder aus ter Buͤrgerſchaft. 

Dieſe waren ein Eiſenhaͤndlir, Brantweinbreiner, 
ein Höcer, ein Zwirnmacher, Nadelmacher und 
ein Schifsrheder. Da grade diefe ſechs Deputirs 
ten vorzuͤglichen Antheil an dem Auflauf genommen 
hatten: fo konnte der Magiſtrat ſich von dieſen Feine 

6) Cammer⸗ und Emder Acten. 
ihm 
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ihm gönftige Aeußerungen verſprechen. Der Ma-ı749 
gijtrat und felbft-einige Bürger proteftirten anfaͤng⸗ 
lid) wider. dieje Bevollmaͤchtigten der Bürgerfchaftz 
allein diefer Proteft hatte nicht die mindeſte Würr 
fung. Diefe Deputirte brachten nun achtzehn ver⸗ 
ſchiedene Puncte vor, deren Aenterungen oder Ab» 
ſchaffung fie verlangten. Sie trugen nämlid auf 
die Aufhebung der Hovetlingen ⸗Cammer, auf Die 
Abftellumg der gerichtlichen Commifftonen in den 
Wurthshaͤuſern, weil die Partpeien bie koſtbaren 
Zechen bezahlen muften, und.auf die Abſchaffung der 
bürgerlichen Krieges. Cammer an. Ferner beftan, 
den fie darauf, daß die Vierziger von den Deputir- 
ten der Zünfte erwählet werden müßten, und kein 
Wierziger eine Bedienung befleiven follte, die von 
dem Magiftrat abhienge, fodann, daß die Priviies 
gien der Judenſchaft eingefchränfer, ihre Zahl ges 
nau beftimmer, und ihnen das Haufieren gänzlich 
unterſaget werden follte. Weil die übrigen anges 

hrachten Gravamina, — die mehreften derfelben bes 
trafen die Yuftiz, und fanden größtentheilg bei der 
nachherigen Juſtiz Reform ihre Abänderung, — allge 
gelegt und nicht erörtert wurden: fo übergebe ich fie. 
Dagegen finde ich nöthig, zur Erläuterung der vor⸗ 
gedachten Befdywerden, noch etwas hinzuzufügen. 
Bon der Benennung, dem Perfonale und den Amts⸗ 
pflichten der Häuptlingen. Sammer hab idybereits in 
dem dritten ‘Bande auf der 107. Seite gehandelt. 
Ich beziehe mich dahin, . Mur fann ich nicht unbe⸗ 
merket laſſen, daß diefe Höverlingen, denen die Auf 
ficht bei Reinigung’ der Gaffen und der offenen Plä« 
Ge oblag, wegen der von. ihnen auserfannten Bruͤ⸗ 
chen, Sportein und einiger. Placereien, befonders ” 
aber wegen ihrer häufigen Schmaufereien, wobei 
die Bürgerjchaft nicht zugezogen wurde, fehr verhaßt 

waren. 
\ 
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2749waren. Folgende Feſte wurden jaͤhrlich auf der Hoͤ⸗ 

vetlingen · Cammer zu gewiſſen beſtimmten Jahres⸗ 
zeiten ſtattlich gefelert; Zwei Kerzen⸗Kauf⸗ Maple 
zeiten, eine Häring, und eine Erdbeeren ⸗Mahlzeit, 

zwei bocadırbare Magiftrars. Mahlzeiten, eine 
- Rummel» Mahlzeit und eine Ladys» Mahlzeit. Diem 
nodtemgue continuare potando nulli probrum, So 
ſchreibt Tacitus von den alten Germaniern, und fo 
finden wir es bei der Hoͤvetlingen Cammer. wahr, 
Auch in die Emder Bürger Krieges» Cammer (u), 
muß ich den Leſer einführen. Die. Emder Bürgers 
fhaft war in vier Regimenter abgetheilet, die zu⸗ 
fanımen 23.Compagnien -ausmadhten. Jede Come 
pagnie war ohngefähr go Mann ftarf. Bel jedem 
Bürger» Regimente ftand ein Capitain, oder auch 
Eolonel ‚genannt, ein $ieutenant und ein Faͤhnrich. 

Dieſe vier Eapitains, ein Wachemeifter und ein 
Seeccretair machten die Bürger Krieges - Cammer 
aus. ihre Haupt. neumbenz beftand in Regu⸗ 
lierung der Stadt» Wachen, in Edlichtung bee . 
Streitigkeiten auf den Wachen, und dann vorzüge 
lich in vorzußehrenden Anftalten zur Sicherheit der 
Stadt. jeder Capitain erhielt jährlic) ein Gehalt 
von 50 Thfe. Auch hatten fie den Genuß des Gra⸗ 

ſes von den Wällen. Seit dem Antritt der fönige 
lichen Regierung , 308 ‚täglicy eine Compagnie auf. 
Diefe bezog tie Bürger - Wache, und patroullirte, 

durch die Stadt. Schildwache durfte indeſſen fein. 
Buͤrger ftehen, dazu hatte die Stadt andere Leute. 
Diefe wurden Bürger, Soldaten, ‚oder “Bürgers 
Wächter genannt. Sie trugen eine graulicdye Unis 

form, erhielten auch feinen Cold, fondern ihnen wur⸗ 
de für jede Nachtwache fünf Stuͤber u 

| or 
| w Bon ihrer Errichtung, 3. Band, p. 257. 

4 
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Vor der Thuͤre eines jeden Buͤrgermeiſters, mufterz49 

ein ſolcher Buͤrger · Wächrer Schildwache ſtehen. 
Mur aus 32 Mann beſtand dieſes ganze. Corps, 

Außerdem hatte der Magiftrar, wie 1744 bie hole, 
laͤndiſche Garnifon auszog, noch go Mann ange» 
nommen. Man nannte fie gewöhnlich Croaten. 
Sie hatten feine Uniform. . Woͤchentlich erhielt je 

der 28 Stüber. Ihre Obliegenheit war, täglich 
mit der Bürger - Comragnie aufzuziehen, die Thore 
zu beiegen, und Schildwache zu fichen. Go fah 
das Emder Militair « Wefen (v) vor diefer Reform 
von 1749 aus. Die Mehrheit der Buͤrgerſchaft 
war aud) dem. Militaitiwefen und der Kriegeskam⸗ 
mer nicht gut, und daher beſtond fie auf die gänge 
liche Abſtellung dieſer Kriegeskammer. Aber eins 
immend, indeſſen aus verſchiedenen Gefichts« 

Puncten, ſtuͤrmten faſt alle Zünfte auf die arme 
Judenſchaſt fo. Die Materialiften verlangten, 
daß die Juden nicht mit Toback, Kaffe, Thee, Talch, 
Wachs und Färber- Waaren handeln follten; vie 

Krämer, daß fie Feine offene Laden halten, und 
- ‚Beine Stoffen, Treffen, Bänder, Neſſeltuch, Zwirn 

| Ä en | | und 

n Daß die Stade auch noch fo ziemlich mit Krie 
ge8» Bedürfniffen verfeben-gervefen, gehet aus 
dem bei den Acten liegenden Inventario hervor. 
Darnah waren außer Schiffs. Canonen und. 

Moͤrſern 17 metallene und 47 eiferne Kanonen, 
Außer einer Menge Steinkugeln, 41038 eiferne 
Kanonenkugeln, 26503 Pfund Schi:s. Pulver, 
einige Bomben, 3000 Hand, Granaten, 2753 
Pfund Schroot, 1280 Feuerfleine, 4000 Fußan⸗ 
geln Und andere Kriegesinarerialien vorhanden. 

Unter andern fanden fich auch 172 Eigfporne vor, 
‚ Etwa zu einer Nachabmung Friedrich Wilhelms 

bes Großen zu eins Eislandung ? | 

Ofife. Geſch.8. B. En 
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17 49und Leinwand verfaufen ſollten; die Kupferfchmiebe, 
: daß fie fein altes Kupfer auffaufen follten; bie Pes 

ruquenmacher, daß fie feine Haare einhandeln und 
Peruquen verfaufen follten; die Schneider, daß fie 
fi) des Einfaufs alter Kleider und des Verkaufs 
derfelben enthalten follten; und die Goldſchmiede, 
daß fie, nidye mit Juwelen, Gold und Eilber han⸗ 
dein, auch nichs Pirfchiere ftechen follten, und alle 

Zuͤnfte, ohne Unterfchied, daß fein Zube mehr hau 
ſieren follte (w). | BE 

$ 15. 

Unter dem 27. Auguft ergieng ein allerhoͤch⸗ 
ſtes Reſcript an die koͤnigliche Commiffarien, Lenz, 
Hitier und Hegeler. Hierinn wurden ſie auf ihren 
abgeſtatteten Bericht von den Beſchwerden der Em⸗ 
der Burgerſchaſt umſtaͤndlich beſchieden. Darnach 
ſollte denn die zum Druck der Buͤrgerſchaft gerei⸗ 
chende Hoͤvetlingen - Kammer gänzlich abgeſchaffet 
werden. Alle bisherige Ofſicia ſollten von dem 
Magiftrat wahrgenommen und unter denfelben vers 

theilet werden. Zu dem Enbe follte dem Magiſtrat 
die fämmtlichen Acten abgeliefert werden. Die 

Döle oder das Schügenhaus follte verfaufer ober. 
verheuret werden. Mad) der zweiten Beſchwerde 
follten Feine Commiſſionen Fünftig in den Weinhäus 
fern vorgenommen, fondern auf dem Rathhauſe abe 
gehalten werden. Mac) der dritten Beſchwerde 
follte auch die Bürger Krieges- Rammer völlig abs 
gefchaffee werden, damit die ohnedem genug bela⸗ 
ſtete Bürgerfchaft mit unnörhigen Koften und Ber 
fäumniß ihrer Dahrung verfchonet bliebe. Jedoch 
Fönnte man gefcheben laffen, daß die Buͤrgerſchaft | Ä in. 

(w) Emder und Cammer » Yeten. 



ee 
in vier Regimenter und in zwölf Compagnien verthel 1749 

let bliebe. Ferner wurde auf das vierte Gravamen, 
dem Magiſtrat unterſaget, ſich mit der Wahl der 

Vierziger zu befaffen. - Es ſollten vielmehr die 
Vierziger von der Buͤrgerſchaft ſelbſt gewaͤhlet wer 
den (x), und dann ſollte es den Vierzigern freyge⸗ 

ſtellet bleiben, die. Magiftrats» Perfonen jährlich ein⸗ 
zuwaͤhlen. Auf das fünfte Gravamen follte Fein 
Vierziger in dem Collegio-bleiben, wenn er ein don 
‚dem Magiſtrat anhängendes Officium erhielt. Hie⸗ 
von follte allein. die Adminiſtratur⸗ Bedienung ‚die 
mit dem Stadtweſen nichts zu ſchaffen hätte, ausge, 

ar —** bleiben, Endlich ſollten nach dem 6. und 
7. Gravamen mit der Zeit die. Juden » Familien 
eingeſchraͤnket werden; auch follte näher unterfuchee 
werden, in wie ferne ihnen dag Hauſieren zu untere 
Fagen ſey. So wurden denn, nad) Anleitung die. 
ſes Immediat ⸗ Reſcripts auffer einigen andern Aen. 
‚derungen die —— und die Krie⸗ 
‚ges. Kammer abgeſchaffet; indeſſen blieb die Bü 
gerſchaft ned) in vier Regimenrer abgeiheilee (y). 

9 16. 

, Die Einnahme und Ausgabe der Emder Stade. 
Caͤmmerei, wurde zwar richtig berechnet, und mie’ 
‚gültigen Belegen juftificiretz - aflein der Rentmei— 
„fter Hob nur, was: ihm eingeliefere wurde, und be⸗ 

ie MR ſtritt 

u 

3 F 

C(2) So wurden denn auch an dem gewoͤhnlichen 
5 Wabltane am ı. Jan. 1750 bie damals vacante 

15 Stellen in dem Vierziger Collegio von der 
. » Bürgerfchaft wieder befeger. Die Schiffer haben 

indeſſen darauf renunciıret, weil fie mit der gan 
zen: Sache nıcht# weiter zu fchaffen Haben woůten. 

: 49) Cammer und Emder Asten. J 
— 
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7aſoſtritt theils nad) feinem Gutfinden, cheils nach nd» 
herer Anweiſung von dem Magiftrat die norhwene - 
digften Ausgaben, fo weit.es der. Caffenzuftand era - 
laubte. Da nun aber die Stadt dem Könige die 
Ober: Direerion über ihr Finanzweſen übertragen 
hatte; fo mufte nothwendig bei der Caͤmmerey · Caſſe 

eine beſſere Ordnung eingefuͤhret werden. Zu dem 
Ende wurde im Auguſt ein beſonderer Competenz⸗ 
Etat angefertiget, wornach die ſaͤmmtlichen Ausga⸗ 
ben mit 41550 Thlr. 48 Str. jaͤhrlich beſtritten were 
den mußten. Eben fo hoch wurde denn audy bie 
Einnahme berechnet. Da ſich indeffen beider Ein« 
"nahme ein Weberfchuß von 2000 hir. vorfand; fo 
offerirte die Stade Emden diefen jährlichen Ueber⸗ 
ſchuß aus eigener Bewegung der Föniglichen Ober⸗ 
Rentey, wohin denn diefe 2000 Thlr. nachher im 
‚mer abgeliefert wurden (z). Der fchlimmfte Punct 
‚war nun noch zurücd, und biefer war das Ember 
mißliche Credit · Weſen auf eine geſchickte Art aus⸗ 
einander zu ſetzen. Wie dieſer ſo ſtark geſchuͤrzte 
rg gelöfet worden, dies werde ich unten er⸗ 
aͤhlen. 

4. 17% 

Vorhin iſt bereits angefuͤhret, daß der am 26. 
Februar abgebrochene Landtag am 26. November wie⸗ 
der eroͤfnet worden. Auf dieſem prorogirten Land⸗ 
tage ſoͤhnten ſich die Staͤnde mit der Stadt wieder 
aus. Wenn nıan bie Animoſitaͤt einiger ſtaͤndiſchen 
‚Mitglieder.wider Emden, das Intereſſe der beiden 
Städte Norder und Aurich), um Emden aus dem 
Adminiftrarions » Collegto verdränger zu halten, fere 
ner die fireitige Emder » Quote zu den Landeslaſten, 
diefen mehr als hundert Jahren zwiſchen Emden 

und 
(2) Eammer » und Empe.em, 
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und den Ständen ſchwebenden Zankapfel, und end 1709 
lid) das fo fehr verwickelte Liquidations · Gefchäfte 
über die Foderungen und Gegenfoderungen der Sande 
ſchaft und der Stade Emden ermäget: fo wird ber. 

‚gehe ſicher vermurgen, Daß durch lange Borbereis 
tung und mühfame Arbeiten der Weg zu einem Were 
gleiche gebahner, und dann endlich zu ftande ges 
bracht worden So war es aber nicht. In einer 
ei. zigen Seffion war das Aufföpnungs » Gefchäfte 

veorgenommen und vollbracht, Der Stifter diefes 
- wichtigen Vergleichs. war ber Geheimerrath und 
Cammer⸗ Director Lenz, ein Mann, der mit a 

sidentlichen Fähigkeiten zu Unterhandlungen begabet 
war, und der eben fo geſchickt war, einen Plan u 
entwerfen, ols ihn auezuführen. Am 23. Novem⸗ 
ber brachte der Geheimerath Lenz eine Vereindd 
tung der Stadt Emden mit ben Ständen bei einem 
ftändifchen engern Ausfhuß in Vorſchlag. Diefer 
engere Ausfchuß referirte davon an die Stände. 
Wie biefe dabei viele Schwierigkeiten fanden; ſo 
verfügte ſich der Geheimerath Lenz felbft am 4. Da: 
cember zu: der ftändifchen Verfammlung, . Er fiellte 
den Nachtheil der bisherigen Mishelligkeiten. vor, | 
und. erboth fich durch feine Wermittelung die Stres - .. 

tigkeiten zu verebnen, Die Stände nahmen feine 
Mediation an. Moch an demfelden Morgen am 4. 
December, wurde der Vergleich getroffen, bie Ute 
Funde angefertiget, abgefchrieben, unterſchrieben 

und beſiegelt. Won einer fo ſchleunigen Operation 
iſt in der oſtfrleſiſchen Geſchichte fein ähnliches Bey · 
ſpiel vorzufinden. Die Hauptſtellen aus dieſem fü 

merfwirdigen Vergleiche find folgende: | 
tb Ale und jede Foberungen . zroifchen dem 

:$ande und der Stadt Emden follen gänzlic) gegen 
einander nn, und Er ewig miorkificiret ſeyn. 

— u 3 22 m 
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245 2, und 3. Emden hält ſich ihr Necht vor, aus 
dem Deid). —* von 1723 dem Deich» Schoß 
Bon den Paftorei: Kirchen⸗ Armen und Schul» Laͤn⸗ 
Berti," Welche unter der Ober. und Niederemſiſchen 
Deichacht belegen find, ingleichen den von einzeinett 
Iniereſſenten —— Deichſchoß zu 20 Gulden 
don jedem Graſe mit Zinien und Koiten zu fodern,une 
terwirft ſich aber über dieſe in Proceß befangenen Pune⸗ 
te der koͤniglichen immediat » Entſcheidung. Bis 
dahin follten diele zwifchen Emden un? den Deich 
adts » ————— vorſchwebende Proceſſe ſiſtiret 

. Enmden verpflichtet ſich vorerſt ſechs Jahre 
ke vom 1. Januar 1750 an, jährlich 3600 Rthlr. 
‚und alfo vierteljaͤhrig g00 Rthlr. ohne einige Excep⸗ 
tion, Compenſation, Gegenrechnung oder Abkuͤr⸗ 
‚dung unmittelbar der Sand» Rentei zu entrichten. 

'5 Mac Ablauf der beftimmten ſechs Jahre 
wird man von beiden Seiten von neuen auf eine ge⸗ 
rechte und billige Abfindung bedacht feyn. er 

6. die Streltfrage, ob Emden für die Laͤnder 
ber fogenannten kleinen Deichacht einen befondern 
Beitrag zu entrichten habe? wird bis zur Reguli. 
rung eines neuen Sthatzungs Cataſtri ausgeſtellet. 

7. Auch iſt wegen ber Adminiſtratur der dreyen 
Staͤdten folgende Ordnung auf die ſechs Vergleiche 
ungs«» Jahre vom 10. May 1750 an beliebet. 

 Saapre 1750 fi geni im Eollegio Emden u. Norden 
1751 —  Emdenu.Norden 

= | 1752 pe — . Emden u. Aurich 
= ‚3753 °— — Norden u. Aurich 

1754 — — Emden u. Norden 

1755 — — Emben u Aurich). 
damie 
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bamit ſolchergeſtalt in ſechs Fahren Emben fünft74g 
Jahre, Norden vier und Aurich drei Jahre einen 
Ad miniſtrator bei dem landſchaftlichen Collegio habe. 
8. Diefer Vergleich wird dem Geheimenrath 

enz zur Bewuͤrkung der koͤniglichen Genehmigung 
And Garantie zugeſtellet () J·····. 

§. 18. N | 

Bei biefem Vergleiche bemerfe ih, daß bie 
nachgeſuchte fönigliche Genehmigung erfolget ift, die 

Sttreitigkeiten mit den Deidyachts » ntereffenten 
nachher gehoben find, und die Streitfrage wegen 
des Beytrages von ber Fleinen Deichacht noch immer 
ausgeftellet geblieben if. Uebrigens waren denn, 
durch diefen Vergleich alle Foderungen und Gegen⸗ 
foderungen der Stände und der Stadt Emden getödr 
tet, tie Streitigkeiten über den Emder Beitrag wa⸗ 
ten aus dem Wege geräumet, und, Emden erhielt 
wieder Sig und Stimme in dem Abminiftrationg- 
Eoflegio (b). Zwar war der Vergleich über den 
Emder Beitrag, und über den ftädeifchen Admini⸗ 
firatur » Turnum nur proviforifch auf fechs Jahre 
getroffen , indeffen ift es bis auf ‘den heutigen Tag 
dabei verblieben. Auf der Sandrechnungs » Ver 
fammlung May. 1755 wie nunmehr die fechs Jah⸗ 
ke abgefloffen ‚waren, beftanden die Städte Nor 
u: u u 4 den 

ka) Landſchaftl. Acten. 5 
(b) Nämlich vom May 1750 an, bis dahin blieben 

die Adminiftratoren von Norden und Aurich In 
dem Collegio ſitzen, indeffen erhielt, ausweiſe der 
Landrechnung der vormalige Adminiftrator von 
Wingen das voͤllige Salarium von 1749 bid 1750, 
obſchon er dieſes ganze Jahr hindurch vaciret bat» 
“ So günftig dachte man nun wieder für Em» 
en 
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-3749den und Aurich darauf ‚ daß Emden befler zu einem | 

- 

Beitrog herbeigezogen, und der Adminiſtratur⸗ 
Turnus geändert weroen müpte, Die Ruterſchaft 
und der dritte Stand ließen es indeffen bei dem Ver⸗ 
gleih von 1749 bewenden, und verlängerien Geile 
felben wiederum auf ſechs Jahre. Morden und Aue 
rid) bradyten 1762 wiederum die Abänderung des 
Turni und die Erhöhung des Emder Beitrages in 
Anregung. Emden behauptete dagegen, daß fie, 
als Die Hauptſtadt des Landes, Immerhin vorher ei⸗ 
nen perpetuellen Aominiftrator in dem Collegio ges 
‚habt habe, und verlangte in ihre alte Rechte wie- 
ber einzutreten. Dagegen wollten Norden und Aue 
rich ihr nicht den geringften Vorzug einräumen, 
Die andern Mitftände hielten diere Debatten für 
haͤusliche Streitigkeiten zwifchen dem Staͤdten · Stan⸗ 
de, und wollten ſich daher damit nicht befaſſen. In⸗ 
deſſen trat die Ritterſchaft und der dritte Stand den 
Städten Norden und Aurich wegen Verhöhung des 
Emder Beitrages bei. Dagegen glaubte Emden, 
daß ihr eine Verminderung zuftatten kommen müs 
fte, weil feit. Errichtung des Vergleichs von 1749 
ihre Umftände während des fiebenjährigen Krieges 
durch die ſchwere Einquartierungen, durd) Untere 
haltung der Hofpitäler, und dann auch durd) außer⸗ 
ordentlichen Aufwand zum Seebau und Abnahme. 
der Acciſe ſich fehr verſchlimmert Härten, Den Vor⸗ 
wurf, daß Emden in den ältern Zeiten die ſechste 
Duote zu den. Sandeslaften entrichtet habe, lehnten 
die Emder Deputirten durch ein dargelegtes Ver⸗ 
haͤltniß des damaligen Flors und der jegigen Ent⸗ 
kraͤftung dep Stadt, und denn der fo fehr in der vo⸗ 
rigen Periode und dem jegigen Zeitalter abweichen. 
ben Volksmenge ab, indem nach ihrer Angabe vor 
mals die Stadt 20000 Menſchen gezaͤhlet hatte, 
j | | F | die 
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die aber nun auf 8000 Köpfe verringert worden. 
Wenn man aber fidyer annehmen Fönnte, daß die 
Volksmenge in dem ganzen Lande fid) über J. ver- 
mehret habe; fo glaubten fie, daß Emden nad ih⸗ 
ren Umſtaͤnden und der Volksmenge eben fo viel 
und noch mehr zu den Sandestaften beitrüge, wie 
vormals. Da ſich nun die Stände wegen des Bei⸗ 
trages mit Emden nicht einigen Fonnten ; fo wurde 
dem Adminiftrationg» Eoflegio aufgegeben, den Pros 
ceß wider Emden anzuſtellen. Die mit der Duplic 
-gefchloffene Acten wurden 1763 von der Cammer 
zur allerhöchften koͤnigl. Decifion nach Berlin ges 
fonds. Inmittelſt wurden die Stände und Emden 

wegen Kriegesfoften,, deren Erfag Emden von der 
Landſchaft verlangte, in neue Streitigkeiten verwik⸗ 
kelt. Die Sandichaft bezahlte diefe Koften nicht, 

und Emden hielt ihren Beytrag der jährlich zu ent⸗ 
richtenden 3600 Rthlr. zuruͤk. Am g Yun. 1766 

“wurden biefe Streitigkeiten ausgeglichen. Mad) 

749 

dieſem Vergleiche liegen die Stände den Küdfland 
— des Emder Beitrages zu 4547 Rthlr. ſchwinden, 

und ſtellten der Stadt Emden eine Obligation von 
16000 Rthlr. aus, die fie bis zur Ablöfung mit 5 
Procent zu verzinfen übernahmen. Dagegen leiſte⸗ 
te Emden auf ihre Foderung von den aus ihrer, 
Gämmereicaffe zum: allgemeinen $andesbeften ver: 
ausgabten Kriegeskoften (c) Verzicht, und verfprach 

außer dem beftimmten Beitrag der 3600 Rthlr. zu 
dem damals ausgefchriebenen außerordentlichen Sur- _‘ 

togat fernerhin 1300 Rthlr. jährlich fo Lange zu ent- 
richten, als diefes ertraordinaire Surrogat ſtatt fine 
den follte. Uebrigens eh der Vergleich vom 4 

5 Decems , 

(6) Zur Beftreitung der Kriegeskoſten war ein ex⸗ 
traordinaires Surrogat bewilliget. 
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— —— 1749 bis May 1777 wieder prolonglret 

und der zur koͤniglichen Entſcheidung ſtehende Pro⸗ 
ceß auſgehoben. Bis 1782 war der Vergleich von 
1749 ſtillſchweigend verlängert. Nachher iſt der 

Emder Beitrag 1782 1784 und 1791 wieder in 
Anregung gebracht. Die Verhandlungen ſind aber 
immer geſtocket, fo daß bis hlezu der Vergleich fon 
wohl in Abficht des, Eder Beitrages, als des Ad« 
miniftratur ‚ Turni keine rn gelitten 4 (d). 

“(d) Banbfhaft Dre 

Sivehr 
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©. Bweiter Abſchnitt. 
$. 1, Abſterben der vermittwweten Fuͤrſtin Eopbie Wilhelmine, 

— 5. 2 und der Priuzeſſin "Par Uhelmine. 6. 3. 
WGroßeanler von Coceejt' führe unter ſoͤniglicher Zuſicherung, 
dat die Kandesverträge dadurch feine Aenderung leiden follen, 
„ben Cover ein. $.4. Der Katfer ertheilet Öfiftiedland ein 
 Pelvtientum de non appellande. $. 5. Das ofifriefiihe Hof: 
.. gericht wird mit der Regierung combiniret. $. 6. Au⸗ 

prötung eines Pupillen und Griminalcollegit, Einführung 
einer Hopotheten⸗, Depofitals, Criminal⸗, und Ausmiener 

‚ nung, Einführung des erfien Theild des allgemeinen Lands 
rechtes. $. 7, Innere Einrichtung der Megierung, und ber 
Untergerichte. Anortnung eines Eonfiftorit. Wbftelung der 
fanigerichte: . $. 8. Neuer Landeag. ‚Kurze Geſchichte Dies 

ſes vierjehnjährigen Kandtages. $. 9. Abftellung der Accife 
und Einführung des Confumtions » Geides oder Gurrogats. - 

8 16. Aufegung ber Receptoren. $. 11. Verbefierte Einrichs 
. sung des verwireten Schagungsmweiens. -$. ı2: Anfertigung 

eines Landfchaifliben Steuer s oder Gomperenz ; Etatd, $. 13. 
wie auch eined Schuldenetats. $. 14. Das. jerrüftete u 
verwirrte "mders Ereritweien, $. 7 veranlaffet erſt eine 

e 

rn 

toren, $ 16 melde nach dem fiebenjährigen Kriege abgefung | 
— . 1% ©; 
zu dem Deichbau der Stadt Emden Gelder vorgeſtrecket habs 

aach einer getroffenen gätlichen Behandlung beiriediget- 

. $. 1 A — 

Ir dem Schloſſe zu Aurich ftarb am T Septem- 1749 
ber die verwittwere Fürftin von Oftfriestand Sophia 
Willpelmine, Tochter des Margrafen Georg Fried» 
rich Carl von Brandenburg» Bayreuth. Sie war 
den am 4 Jun. 1714. vermählet mit dem lez⸗ 
ten Sürften damaligen Erbpringen, Carl Edzärd, 
am 25 May 1732 wurde Witwe am 25 Ma 
1744 und flarb im 36 Jahre ihres Alters. Nach 
dem Abfterben ihres Gemahls empfohl fie ſich der 
Fönialichen Protection. Der König ladete fie ein, 
nach Bertin zu fommen. Dort follte fie einen ihr 

| —— rem 
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1749.em Stande angemeſſenen Aufenthalt haben. Ihre 

ſchwache Leibesconſtitution erlaubte es ihr aber nicht, 
von diefer koͤnigllchen Gunft Gebraud) zu machen. 
Dagegen bewohnte fie mit königlicher Genehmigung 
die ganze innere Burg des Auricher Echloffes. . Ein 

‚Theil der fürftlichen Equipage , das Silber, Tafel 
zeug und die beften fürftlichen Meublen wären. ihr: 
Zeit ihres Lebens überlaffen. Auch blieben die fürfte 
lichen Gärten bei Aurich, nämlich die Julianenburg 
und Carolinenburg, mie auch bie Orangerie, zu 
ihrer Dispofition.. Das ihr von dem Fürften ges 

PR fohentte Luſtſchloß Nanienholz, nachher Willhelmi⸗ 
nenhoͤlz genannt, blieb ihr Eigenthum. Zu ihrem 
Hofſtaate gehoͤrten ihr Hofmarſchall von Larray, die 
Hofmeifterin von Wurmb, vier Hoffraͤulein von 
Berlichingen, von Ungern» Sternberg, von — 
und von Weſelau, ferner eine Cammerjungfer, ein 

Kuͤchenmeiſter, Silberdiener, zwei Laquaien, und 
‚andere Bediente. Wegen ihrer kraͤnklichen Umſtaͤn⸗ 

de mangelte ihr Kraft und Luſt, vielen Aufwand: zu 
machen. Daher fonnte fie von ihren jährlichen 
Einfünften zu 7426 Rthlr. (e) nicht nur die ſaͤmmt⸗ 
fichen Koſten beftreiten, fondern auch noch fo viel. 

eeruͤbrigen, daß die von ihr als regierende Fürftin.ges 
ge; machte Schulden, die fich opngefähr 8000 Xthir. 
‚betrugen, bei ihrem Abfterben getilget waren. Gleich 

nad) dem Ableben bes — wurde ſie krank und 
| äußerft 

(e) Sie hatte an Wiethums. Gelbern — 6eoo RXthl. | 
b — — vonder Morgengabe — 200 

fuͤr die ihr ausgeſetzten Naturalien = 646ß — 
— fuür Torft — — — 500 — 
— fuͤr zwei Weiden — 12 — 
— Pr Rune, — 66 — 

—D 
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Außerſt ſchwach. Sie war beinahe ganz verfähme.r749 
In den Anfange des folgenden. Jahres 1745 war 

ſie lahm, blind und wafferfüchtig. In Begleitung 
Ihres Hofmarfchalls.von array (f) trat fie eine Reiſe 
‚nach Achen an, um fich der warmen Bäter zu be⸗ 

dienen. Im Detober Fam fie wieder nad) Aurich 
zuruͤck. Sie war foweit wieder bergeftellet, daß fie 
in der Stube auf und nieder geben fonnte. Au 

war Ihe Geficht etwas wieder geftärker. Mit einem . 
ſolchen ſiechen Körper quaͤlte fie fid) bis am 28 Aug. 
-1749.. Ein fie damals gerroffener Schlagfiuß war 
der-Vorbote ihres Todes und das Ente ihres Lei⸗ 
dens, welches bann am 7 September erfolgte. Ihr 
Erbe war ihre Bruder der Marggraf Friedrich von 
Bayreuth, Schwager des Königes von Preußen. 

Der Marggraf fandte feinen geheimen Kath von 
Rothkirchen nad Oſtfriesland. Diefer ließ Will 

helminenholz verfaufen, berichtigte die Erbmaffe, 
und nahm mit fi) nad) Bayreuth, mag; übrig ges | 
‚blieben war. Nach ihrem Abfterben giengen die zu 
"ihrem Hofitaäte gehörende Bediente auseinander. 
"Die vier Hofiränlein erhielten zjufammen eine Pen- 
ion von 426 Rthlr. .(g). Die $eiche der verwitt⸗ 
weten Fürftin wurde. in der fürftlichen Gruft beige» 
ſetzet. Die Inſchrift auf der an dem Sarge .anges 

brachten filbernen Platte lautet: Hic. Batrem, Fi- 
Aium. Inter. Et. Filia. Coniux. Orba Utroque, Anre, 

‘Diem. Hoc. Tamen, Simul. ac, Viribus Orba. 
Sophia 

z M Thomas Iſaac von Lartay wurde bei Antrict 
der koͤnigl. Regierung, Droſt zu Eſens, und blieb 
Hofmarſchall bei der verwittweten Fuͤrſtin. 1748 

und dann in Gravenhaag nieder. 

60) Regier. und. Cammer⸗ Acten. 

nahm ex feine Dimiſſion, ließ ſich erſt in Varet 
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749Sophia Willhelmina. Brandenburgica. Exacto. Vi. 
duitatis. "Aerumnolae. Quinquennio, Oſſa. Reponi. 
luſſit. Cuius. Excelfi. Animi. Dotibus. Addidifler. 
Nou, Parein. Et. Animo. Et. Corpore. Frifonum. 
Falli. Loquerentur. Not. D. 4. Jun. MDCCXIV. 
Denat. d, 7. Spt. MDCCXLIX. U.Q.U, (h), 

$. 2 

In dem folgenden Jahre ftarb auch die Prin« 
zeſſin Friderike Willdelmine, eine Tochter des Für 
ſten Ehriftian Be Sie war am gten Dctbr. 
1695 gebohren. ad) dem Tore ihres Vaters 
1708 nahm ihre Tante, die Fürftin von Naflau 
Idſtein, fie zu ſich und erzog fie an ihrem Hof. Nach⸗ 
‚ber wurde fie Kanoniffin zu Hervorden. Wie fie 
nach Erlöfchung des oſtfrieſiſchen Mannftammes fid) 
Hofnung zur Succefjion gemachet habe, dies ift vor 

‚bin fchon angeführee. Durch das Abfterben des Fuͤr⸗ 

en verlohr fie viel. Sie bediente ſich vorhlu der 
fuͤrſtlichen Equipagen. Ihre Hoffräul-ins, Zunge 

fern und Domeſtiquen beſoldete der Fuͤrſt und ihre 

ganze Oeconomie war auf Koſten des Fuͤrſten einge⸗ 
richte. Nach deſſen Abſterben mußte fie ſich mie 
der Apanage von 1500 Rchlr. behelfen. Sie blieb 
in Aurich und bewohnte einige Zimmer auf dem 
Schloſſe. Hier ftarb fie an einem hıgigen Fieber 
am 2gten ul. 1750. Die, welde fir gekannt 

haben, ſchildern fie als eine kluge, gusmürhige und 

- ‚feutfelige Dame... Sie war: die lezte Prinzeſſin von 

dem fürftlichen Haufe, die ſich in Oſtfriesland aufe 
gehal⸗ 

Ch) Oſtfrieſ. Wochenblaͤtter von 1794 p. 344. Ein 
Kupferſtich vom ihr, welchen Fritſch geſtochen, 

findet ſich vor dem offrieftfchen Gefangbucp von 

1739. | u 
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gehalten Hatte, und in der. fürfllichen Gruft beige⸗1749 
feget war. ihre noch lebende einzige Schweſter, 
Mario Charlotte, verwittwete Gräfin von Oſtfties⸗ 
land und Eridingen, die in Dierdorf refidirre, war 
ihre „Univerfalerbin. Dieſe wollte ſich zu den vers 
langten Abzugsgeidern von diefer Fleinen Erbfchaft - 
nicht verftehen. . Sie behauptete, daß ein Abſchoß 
nur von der Machlaffenfchaft der Unterthanen, niche 
aber von ber Erbfchaft einer Prinzeffin gefodert wer⸗ 
den koͤnnte, die in einem. Sande verfiorben wäre, 
worinn ihre Vorfahren Neichsfürften gemefen, und. 
wovon fie felbft bis an ihr Ende Nahmen und Tirel 

gefuͤhret hätte. Sie flräubte ſich um fo viel mehr 
wider diefen Abſchoß, weil die Grafen von Runkel 

niemals eine Babelle von Oſtfrieslaud gefodert haͤt⸗ 
ten. So higig auch diefer Streit betrieben wurde, 
fo unerheblid) war. derfelbe. Die Baarfchaften bes 
fanden in 453 Str. Die activa in einer landſchaftli⸗ 

chen DObligation von 2000 Rthlr. und das Sefchmeis 
. de der Prinzeffin betrug nad) der angefertigten Tore 

1479 Rthlr. Alles diefes wurde von der Schul— 
denlaſt weit überwogen. So theilten ſich die Ere⸗ 
bitoren in die Mafle, Die Gräfin Maria’ Charlorte . 
erhielt nidyts, und von der Gabelle war Eeine Rede 
mehr (i). 

| $. 3° —J 

Am 8 Jan. 1749 wurde den Staͤnden auſge⸗ 
geben, einige Deputirte zu ernennen, um mit dem 
Canzler Homfeld wegen Verbeſſerung des Juſtiz-· 
weſens und beſonders wegen Einfuͤhrung des Fride⸗ 
ricianiſchen Coder Verabredungen zu treffen. Wie 
dieſe Deputation niedergeſetzet war, trug der Canz⸗ 

— — ler 
(i) Regler, und Eammer» Acten. ; 

J 
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#749ler vor, daß die Negierung und das Hofgericht noth⸗ 
wendig combiniret werden mußten, um die bicheri« 

gen Collifionen zwiſchen dieſen beiden. Sandescolles 
gien zu heben, und dann auch, daß, zur Verkuͤr⸗ 
zung der Prorefle die Appellationen an die Reichsge⸗ 
richte und die Verfchicfungen der Acten an auswärs 
sige Rechtsgelehrte, abzuftellen feyn. Alle dieſe 
Propofitionen , die Einführung des Codicis, die 
Eombination des Hofgerihts mit der Regierung 
und die Abftellung der Appellationen an die Keid)ga 
gerichte waren nicht nach dem Geſchmack dir ftäns 
difchen Deputirten. Belonders fhügten fie wegen 
der beiden legten Punfte den Abgang der ftäntifchen 
Inſtruction vor. Sie glaubten nicht berechtiger zu 
feyn, ſich hierauf ohne Autorifation ihrer Commit⸗ 
tenten- einzulaffen. Wie nun der Canzler auf eine 
cathegoriſche Erflärung drang und dabei zu erken⸗ 
nen gab, daß widrigenfalls Er. koͤnigliche Majeftät 
ohne weitere Zuziehung der Stände darunter Ver⸗ 
fügungen machen würden; fo beſchwerte fid) tie Des 
purätion durch eine Jamedilatvorſtellung bei dem 
‚Könige. Die nachher hierauf erfolgte aflerhödjfte 
Reſolution nieng dahin, daß Er. koͤnigl. Majeftät 
fowohl die Kombination der beiden Obergerichten, 
als . aud) die Abftellung der Appellationen an bie 
Meichsgerichte dem gemeinen Beſten noͤthig und vor⸗ 

traͤglich erachteten, und daher die Deputation bei⸗ 
des zu beſoͤrdern ſuchen muͤſten. Mitilerweile traf 
der Großcanzler von Cocceji am 29 Auguſt ſelbſt in 
Aurich ein, um die neue Einrichtung bei der Juſtiz 
zu treffen. Der Großcanzler machte mit der Bilie 
fation des Hofgerichts den Anfang, und wohnte den | 
Seflionen bei, wozu er aud die ſtaͤndiſchen Depu⸗ 
tirten zuzog. Er gab öffenilih den ſaͤmmtlichen 
Bliedern des Hojgerichts das Zeugniß, DaB ſie ge 

| . wiegte 

\ 



wiegte und gefchichte Männer ‚wären, und er kein 1749 
Collegium. bisher gefunden, : welches im Ganzen: ge⸗ 
nomnien, mit: folchen rechtsfundigen Mänriern bea ' 
feger wäre Nur mißfiel ihm die Proceßordnung, ' 
weil fie die Proceffe verewigte (k), daher drang er 
auf die Einführung des Codieis. Indeſſen harten 

das Hofgericht umd die ſtaͤndiſche Deputarion- eine’ 
Verbeſſerung der Hofgerichtsoranung ausgearbeiter, 

Sie war aus der Hofgerichtsordnung und aus dem 
Eoder zufammen gefeget. Eben fo war auch bie 

. bisherige Untergerichtsordnung umgearbeitet. Man 
glaubte mit diefem Opfer dem Großcanzler ein Ge⸗ 
nüge zu thun. Diefer fand biefes projectirte Zwit⸗ 
terwerf nicht. annehmlich , und beftand auf die Ein« 
führung des Codicis. Wenn indeffen das Hofger 
richt und die Deputation einen Plan entwerfen koͤnn⸗ 
ten, welcher der koͤniglichen Intention zur Verkuͤr⸗ 
jung der Procefle eben fo entfprechen würde, wie dee 
Eoder, fo wollte er ſich folchen gerne gefallen laſſen 
Um die Deputirten und dem Hofgericht eine practi. 
ſche Kenntniß von der neuen Proceßordnung zu vere 
ſchaffen, ließ er eine Probe mit dem Conftitutioni- 
ren und Referiren bei der Kegierimg vornehmen und 
dazu einen Ausſchuß aus der fländifchen Deputa- 
‚tion und das ganze Hofgericht einladen. Den Ein 
wand der-Deputirten - daß der Coder mit den Lan⸗ 
besveiträgen: und der Sandesverfaflung nicht üben 

u ein kommen miste, re der Großcanzler das 
| durch, 

A). Einem antvefenden frändifchen Deputicten machte 
der Groscanzler den Vorwurf, daß er und feine: 
Borfahren in einer- Kache 36 mal appelliret bäte 
sen. Died gebt natürlich. auseinander, erwider» 

' te ber .Deputicte, ac ‚wir. 20 mal — ge 
wefen find. — 

Onit. Geſcoas B. F 
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749durch, daß der Coder nur blos die Proceßordnung 

enthieite, fich aber auf feine Materialien, vielweni⸗ 
ger auf Sanbesverträge und Sanbesveriaffung aus⸗ 
dehnte, Sr. koͤnigl. Majeftät, ſagte der Groß 
eanzler ließen es bei den Accorben, Eoncordaten und 

allen Sandes » Fundamentalgefegen bewenben, nur 
ſollten Die Proceffe abgefürzer werden. Mach einie 

gen Verhandlungen erklärte fid) am sten Sept. das 
Hofgericht, daß es den Coder, als eine Proceßord⸗ 

nung, und in fo fern fie auf die Sandesverfaffung 

feinen Einfluß hätte, annehmen und fid) darnach 
richten würde. Auch ftimmte die ftändifche Depu⸗ 

sation bei. Hierauf erflärte nochmals der Große _ 
canzler, daß den Eingefeffenen und den Ständen ihre 

Rechte ungefränft bleiben, und die Einführung des 

Codieis nur blos die Verfürzung und Verminde⸗ 

rung der Proceffe bezielen follte. Hierauf ließ der 

Groscanʒier unter dem 18 Sept. durch ein gedruck⸗ 

tes Publicandum befannt machen. „Sr. königliche 

Majeſtaͤt haben nörhig gefunden, den Codicem 

FFridericianum aud) in Oſtfriesland einzuführen — 

Wobei Er. koͤnigl. Majeft. zugleich declariren, daß, 

Zwenn nach introducirtem Codice bei denen gericht - 

„lichen Handlunzen fh finden‘ follte, daß etwas 

“ „barinn wider bie Accorde enfhalten; folchen motiret 
Zund durch eine befondere Conſtitution geaͤndert were 

TJIden ſollte. Es befehlen alſo Sr. koͤnigl. Majeſt. 

„Dero Regierung und Hoigericht a dato Publica« 

Ztionis an nad) dem Codice Fridericiano als einem 

„ewigen und beſtaͤndigen Geſetze zu halten — und 
„folfen ſich auch alle Untergerichte bei 100 Gold 

 „gülden Strafe darnach richten“ Am 24 Sept. 

wurde das Hofgericht auf den Gober vereidet, So 

einleuchtend auch der-Worzug ‚des Eodicis, vor der 
bisherigen Hofgerichtsordnung und der Untergerichtse 

u ord⸗ 
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ordnung iſt, fo fcheint es doch, daR einige Unter-ı 
gerichte ſich nicht haben in-diefe Neuerung fügen 
wollen, Einige Richter hielen,noch:die Hofgerichts. 
ordnung und bie Untergerichtserdnung bei. Daher 
 antflonden neue Berwirrungen, Dies veranlafte 

749 

den König in der Regierungs. Inſtruction von 175 r- 
Ser. wiederholend zu befehlen, . daß der Coder bei - allen Ober» und. Untergerichten, als ein ewiges Ge⸗ 
ſeb gelten forte. 00 

5 Die Hauptabſicht des Röniges bei Einführung 
Des Codicis in feinen Staaten war die Virfürzung 

der Proceſſe. Dieſe koͤnigl. Abfiche Fonnte in Oſt⸗ 
friesland nicht erreicht werden, ſo lange die noch 
nicht aufgehobenen Appellationen an die Keichsges 

cichte ſtatt ſanden. Daher ſuchte der Koͤnig bei dem 
RKaiſer für Oſtfriesland ein illimitirtes Privilegium 
de non appellando nach. Unter dem ı5 Febr. 
‚2750 ertheilte der Kaiſer für Oſtfriesland ein ſoſches 

Privileglum. So lauter die Hauptſtelle dieſes Fair 
ſerl. Diploms. „Wir Franz von Gottes Gnaden, 
„erwählter roͤmiſcher Kaiſer — Wenn Uns der 
»Durchlauchtigſte Großmächtigfte Fürft, Kerr 

‚ »ötiedrich, zu Preußen Koͤaig — geziemend vor, 
»geitellet, was maßen. die Regierungs⸗ Ganzellei, 

.. „das Hofgericht, Reviſions⸗ Appellations. und &D» 
rige Inſtonzen der Graſſchaſt Oſtfriesland durch» _ 
⸗gehends mit ſolchen gelehrten, tapfern, emſigen 
„und gewiſſenhaften Männern beſetzet ſeyn, daß ſo⸗ 
„wohl die Oſtfrieſen als Ausländer ſich allda ohn. 
„parthelifcher ſchleuniger Rechtspflege zuverläffig zu. 

„erfreuen haben; und daher Uns erſuchet, — aus 

©) Sandfchaftl. Acten. 

£ 
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3749, ſolch und mehr triftigen Urſachen eih Befönties 
„privilegium de non appellando illimitatam auf _ 

+ „die Graffchaft Offfriesland cum annexis und ſaͤmmt⸗ 
„lid darinnen befindliche Rechts oder Gerichtse 
„Stellen zu ertheilen: So haben Wir — ſothanes 
„Privilegium de non appellando illimitatum ju 
„verleihen und zu ertheilen gnadigft entſchloſſen: 

„than das — und wollen, daß nun binführo zu 
„ewigen Zeiten von feinem Bey» oder Endurtheil, 
„Erkenntniß, Decret oder Abfchied der Negierungse 
„Canzellei, Hofgericht, Nevifions » Appellationge 
„und übrigen Inſtanzen der Grafſchaft Oſtfriesland, 
„von Niemanden, wes Würden, Standes oder 
„Wefens er. fey, an Uns und Unferer Nachkommen 
„Hof · und Cammergericht oder Jemand andern, re 
„ſpectu erwehnter, ſaͤmmtlicher Nechts »" und Ger 
„richrsftellen der Grafſchaft Oſtfriesland eine Appel 
„latlon, Provocation, Querel oder Reduction: ſtatt 
„haben follte, unangefehen aller Eonftitutionen, 
 „feß und Ordnungen, die hiewider gemacht feyn, 
„oder Fünftig gemacht werden mögten; dann Wie 
„bdenenfelben allen und jeden — hiemit abfürgen und 
„widerfprechen, und alles, was dawider gehandelt 
„würde, zernichten und gänzlich abthun. — Ge ⸗ 
„bieten darauf u. f. w.“ (m). Nach Publication 
diefes Faiferlichen Privilegii wurden denn aus Ofls 
friestand Feine Proceſſe weiter an die Keichsgerichte 

verſandt. Die Verfendung der Acten an die Ju 
riſten⸗ Faculaten war ſchon in dem Codex unterſa⸗ 
get, indeſſen glaubten die Stände nach Anleltung 
des sten Artikels des oſtfrieſiſchen Accordes berech⸗ 
tiget zu ſeyn, die Acten an die Juriſten · Facultaͤ⸗ 

ten 

(m) Ubgebeuch = * pi Docenblätten Jahr» 
gang 1750. N | 
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„ten gelangen zu daffen, wenn zwifchen ihnen undi750 
dem Landesherrn ein Proceß entftchen follte, Die 

. ‚Bewilligung diefes ihres Geſuchs konnten fie aber. 
nicht erlangen Seltfamer war indeffen ihr nachher 
angebrachtes Geſuch, von den Cammerzielern aus 

dem Grunde. befreiet zu werden, weil fie nunmehr 
mie den Reichsgerichten nichts zu ſchaffen hätten. 
Weil aber Oftfriestand durch das erhaltene ‘Privie 
legium de non appellando nicht aus der Verbin 

dung mit dem Koifer- und dem Neich gefeget war, 

fo wurden fie mit: dem Exemtionsgeſuch enthoͤret. 
AIch bemerke hiebey beiläufig, daß Oftfriesland an⸗ 
Bu im Sjahre 1520 für jeden Zieler zu 59: 

aifergulden oder 39 Thlr. 16 Gg angeſchlagen/ 
nachher aber auf 45 Thlr. 89 Kreuzer erhöhet wor⸗ 
den. Von 1720 an mußte aber dieſe Provinz nach 
der fogenannten Uſual » Matrikel 160 Thlr. 86 

Kremer entrichten. Dagegen traf der König 1167 

die Verfuͤgung, daß der Zieler wieder auf 45 Thlr 

89 Zr. erniedriget wurde. Go werden denn au 

noch igo aus der Sandescaffe jährlich für die beiden 
Bieler 91 Thlr. 88 Er. bezahle (n). ; | 

J §. 5+ 

;: ‚Zwar war nun der Cober eingefüßret, und bie 
Proceſſe nahmen: einen fchleunigern und richtigern 
Gang, indeffen blieb zur völligen Einrichtung der. 
Juſtiz noch vieles zu veranftalten über. Um dazu 

die nöthigen Anftalten zu treffen und Die Juſtiz ⸗Ver⸗ 

faffung auf einen foliden Fuß zu feßen, erhielten ber - 

elevifche Regierungs · Präfident von Körnen, und 

der oftfriefifche Cammer · Präfidene Lenz unter dem 

6. April 1751 den ge Auftrag. Der Canz 
% 3 Ä ler 

| (n) Sandfchaftl. Acten und Freeſe J. 56; 



- am 23. Yug. 1751 die koͤnigl. Commitjion eröfnet 

26 Fuͤnf und drevßigſtes Buch. | 

1751er Homfeld war von dieſer Commiſſion wohl um 

beswitlen ausgeichloffen, weil er fich mit dem Große: 
Canzler von Eocreji bei deffen letzurn Anweſenheit 
aeftoßen hatte. Die erfte Sorge dieler koͤniglichen 
Eommiffarien war, die Combination der Regierung 
mit dem Hofgerichte zu Stande zu bringen. Früchte 
los hatte Daran bisher der Großcanzler gearbeitet, 
obgleich er die Verſicherung ertherler hatte, daß bie 
Zahl der hofgerichrlichen Glieder nicht eingeſchraͤn⸗ 
tet, die DBefoldungen nicht vermindert, und die Ju⸗ 
risdietion nicht gefchmälert werden ſollte. Der Uns‘ 
wifle des Hoſgerichts, ſich mit der Regierung incor- 
poriren zu laffen (0), und die Beforgnis der Staͤn⸗ 
‚de, da die andesprivilegien dadurch leiden moͤch⸗ 
ten, legten dem Großcanzler fo viele Sinderniffe in 
ben Weg, daß er feinen Plan, wo nicht aufheben, 
dennoch ausfegen muſte. Mac) Abreife des Große 
canzlers haften indeflen die Stände auf dem Land⸗ 
tage im Decemb. 1749 ſich die Wereinigung des 

Hofgerichtes mit ber Regierung unter gewiſſen Bes - 
Dingungen gefallen laffen. Noch harte man fich aber 

über biefe Bedingungen nicht vereinbaret , noch 
“war fein fefter Plan über eine ſolche Combinarion 

“ angeleget, wie den Ständen, oder eigentlicy der 
ftändifchen Deputation befannt gemacht wurde, daß 

Were 

(o0) Das Hofgericht wollte ſich vorzuͤglich auch um 
deßwillen nicht mit ber. Regieruͤng combiniren 
laſſen, weil die Sporteln wegfielen. Nach ſeiner 
eigenen Angabe hatte im —* jeder ge⸗ 
lehrte Aſſeſſor Über 200 Thlr. ber erſte Secretair 

uber 800 Thlr. und der Viceſecretair ohngefähe 
230 Thlr. an Sporteln jährlich zu genießen. Lands 
ſchaftl. Acten. a 
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werben ſollte. Die koͤnigl. Commiſſarien, die bei⸗1756 
\ den: Präfidenten. von Koͤnen und Lenz veranlaßten 
om 23. Auguft in dem Kegierungs «Saale eine Zus 
fammenfunft der Regierung und des Hofgerichts. 
Auch bejchieden fie die. ſtaͤndiſche Deputation auf bie 

- Hegierung. <,Die Commiffarien trafen die Verfuͤ⸗ 
gung, daß; fämmeliche Hoſgerichts » Affefloren und 
Hegierungs„Räthe nach. dem Alter, ihrer Bedienun⸗ 
gen ſich um den Tiſch ſetzten. Hierauf wurde dieſe 

Kefjion mit einer Rede eroͤfnet, die von dem Nach⸗ 
theil der bisherigen Collifignen zwiſchen dieſen beiden 
Landes⸗ Kollegien, und dem Bortheil, welher aus _ 

derſelben Vereinbarung fließen würde, handelte, 

14 #+ 
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375r00n Starfenburg; und die beiden adlichen Hofge 
richts⸗ Affefforen von Wedel und von Freitag behiel⸗ 
ten ihre Charactere, ats Hofrichter und Hofgerichtse 
Aſſeſſoren. Die Ritterſchaft erhielt die Werfiches 
tung, daß biefe Ehrenſtellen und die damit verfnüpfe 
ten Gehalter nicht eingehen follten. So haben wir 
denn nod) igo einen Hofrichter und’ zwei adlicye Af 
fefferen. Dem Bice. Hofrichter Sdjnodermann, 
wurde: der Character eines R:gierungs; Direccoris 
beigeleget. Die Regierung wurde in zwei Senate 
abgetheilet. Chef der Regierung: blieb der Canzler. 
Dieſer praͤſidirte, wenn das Plenum verfimmiee 

. war. Der Regierungs/ Director hatte den Vorſitz 
in dem erſten Senat. : Mit den Gehalierin wurde 
feine Aenderung getroffen. Der Canzler und die 
vormaligen vier Kegierungs- Käthe - würden , wie 
vorhin, aus ‘der koͤniglichen Caſſe bezahlet,; dagegen 
wurden die aus der Landescaſſe bisher beftriftene Sa⸗ 
farieri des Hofrichters, der beiden adtichen- Affefforen 
und der vormaligen gelehrten Aflefforeny nunmehri⸗ 
gen Regierungs · Raͤthe, ferner aus der fandescaffe 
genommen (p). Uebrigens erhielten: die Stände 
die Z:ifage, daß bei Belegung der vacanten Stellen 
vorzügtih auf Eingeborne Ruͤckſicht genommen 
merden ſollte. Go viel von dem Ende des 1590 
errichteten Hofgerichts, ‚und dem Anfang der neu 
eingerichteten Regierung, als des nunmehrigen ein- 
ee 

(p) Aus der-Landescaffe wurden ber Hofrichter, bie 
“ beiden adlichen Aſſeſſoren, fünf gelehrte Affeffo- 

zen, ber Secretair, Viceſecretair und Pedei mie 
5280 Thlr. beſoldet. So erhalten dann auch ißo 
no die adlichen Ehrenmitglieder, fünf Regie⸗ 
rungs⸗ Raͤthe, zwei Secretarien und ein Wedel - 
vorgsbachte Salarien aus der Landrentey. 
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Da für Unmänbige, - Minderjährige und 6186. 
finnige Perfonen bisher nicht gehörig geforget war: | 
fo führte die zur Einricytung des Juſtizweſens im 
Ditjriesland verordnete koͤnigl. Commiſſion ein bes 
ſonderes Pupillen· Kollegium ein. Zu Pupillen · 
Raͤthen. wurden einige Mesierungs: Raͤthe genom- 
men. Vor dieſem Pupillen-Collegio gehören die 
Vormimdſchaften der von erimirten Perfonen nach⸗ 
‚gelaffenen Prpilfen: Bisher harten die in den Con 
“tracten Protecollen ingreſſirten Verſchreib⸗mgen bei 
Concurſen die; Praefetenz. Weil aber dieſe Ein⸗ 
richtung ſehr mangelhaft war, und fo wenig die Eis 
genthümer der Grundſtuͤcke, als die Gläubiger das 
rinn gehörige Sicherheit fanden ; fo führte Die Come 
miffion auf allerhöchften Befehl die ſchleſiſche Hypo⸗ 
theken ⸗Ordnung vom 4. Auguſt 1750 ein. Därs 
nad) muſten tenn bei jedem Gerichte, nad) Vor⸗ 
fchrift Dieter Ordnung die Grund » und Hppothequen« 
Bücher eingerichtet werden. - Much muften alle in 
"den Controcten⸗ Protofollen noch offenftehende Eres 
dita in diefe Hppoth-quen » Bücher übertragen wer⸗ 
den. So mühfam, fo weitläufig diefes Werf für 
‚die Beamte war, fo lucrativ war es ihnen cudy. 
Zu geicher Zeit wurde auch die Depofital- Ordnung 
vom 4. Auguft 1750 eingeführe. Dann ließ die 
Regierung die Churmarfbrandenburgifche Criminal⸗ 
‚Ordnung, vom 1. März 1717, die erneuerte Wech- 
fil- Ortnung vom 30. an. 1751 und dann in dem 
Folgeaten Jahre die verbefferte und erneyerte Aus⸗ 

5 | miner, 

(g) Laudſchaſu Acten. Fe 
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a7srminer · Ordnung, vom 24. Jun. 1752gur Nach⸗ 
achtung publiciren. Endlich wurden. die bisherigen 

Colliſionen zwiſchen der Regierung und der num bes 
reits völlig eingerichteten Cammer durch das au) 
in Difriesland eingeführte Reſſort Reglement vom 
.39. Jun. 1749 (r) gehoben. : Mun hatte diefe Pro» 
vinz zwar eine neue Proceß ⸗ Ordnung, den Coder, 
es fehlte ihr aber noch ein gutes Gefegbuh. Diee | 
fen Mangel abzubelfen, bewirkte. der Groficanzler, 
DaB auch das 1749 edirte Project des Corporis Iu- 
ris Fridericiani oder das allgemeine Landrecht in 

Oſtfriesland eingeführee wurde., Den ‚Ständen 
war. tchen in dem Ausgang des „Jahres 1749: nadye 
gelaſſen, ihre Monita wider dieſes Landrecht abzus 
foffen, und. die Abweichungen von dem. flatutarie 
ſchen Rechte und den Dbfervanzen einzufenden,. Al⸗ 
fein dieſe Arbeit war zwar eifrig angejangen, wurde 

aber fo fchläfrig forrgefeger, daß am Ende nichts 

herausfam. Der erite Theil behandelte blos die 
Samilienrechte und Vormundſchaften. Da bei Dies 
fen beiden Dbjecten nicht Las oftfriefifche Landrecht, 
fondern das römifche, Recht den Richtern bisher zur 
Richtſchnur gediener hatte, fo konnte das oſtfrieſiſche 

| ' | | = Pros 

(x) Wider die Einführung dieſes Reſſort⸗ Regle⸗ 
ments haben die Staͤnde auf dem Landtage am 
10. December 1749. ſich nach Hofe gewendet. Sie 

erhielten hierauf unter dem 2. Jan. 1750 bie kö⸗ 
nigliche Reſolution, daß, da in dem Reglement 

(6.13) verordnet toorden, daß in denen Provine 
sen, morian die Cammern bisher Feine Yuflize 
Sachen gehabt, diefelben anch fich damit nicht bes 

fangen follten, ed alfo auch wegen der Cammer 
in Aurich, die fich mie in Juſtiz Sachen gemen“ 

get, Feiner befondern Remouftration der Euppli- 
canten bedurft hätte, bandſchaftl. Acten. 



Provinzial, Recht mie dem preußiſchen alfgemelneh1rgt 
Landrechte nicht in Collifion Fommen. Es konnten 
alfo die Stände ben erften Theil diefes allgemeine‘ 

oandrechts ohne Bebenflichfeit um’ fo viel eher an⸗ 
nehmen, weil der Grofcanzler aus der Quelle des 
In dieſen Materien in Oſtfriesland blos geltenden 
roͤmiſchen Rechtes gefchöpfer, und, ich moͤchte faſf 
behaupten, des Lauterbachs Compendium nur uͤber⸗ 
ſetzet und dabei einige Controverſen 'fefigefegee hatte} 
So war tennnun aud) derserfte Theil des allge⸗ 
nwinen Geſetzbuches in Oſtfriesland recipirt (5). 
Daß die beiden andern ſpaͤter herausgekommenen 

Theile nie Geſetzeskraſt erhalten haben, iſt bekannt. 

m © oh, $. 7. | 

Endlich wurde die Juſtiz ⸗Verfaſſung bei, ber 
neu etablirten Regierung und den. Untergerichten 
naiach der publ:eirten Negierungs» und Untergerichts« 
Inſtructlon vom 18. November 1751 genau: bes 
ftimmt. Darnach biieb zwar der Canzler Homfeld 
Chef der Regierung ; indeſſen wurde noch der Cle⸗ 
vifche geheime Regierungsrath von Derſchau, als: 
Drafident bei der Regierung angeordnet. Mach 
Abfterben des Canzlers follte die Canzlerftelle aber 
eingehen, und der Präfivent Chef der-ganzen Regie 
zung ſeyn. Die Titulatur der Negierung war nun . 
Canzler, Präfidene, Director und Käthe. Unter 
der Direction bes Canzlers ſtand das Hoheits De⸗ 
partement, wozu die geiftlichen, Kirchen und Schul. 
ſachen, die Collecten, die Gränzftreitigkeiten mit 
Auswärtigen, die Veeidigung der Bedienten und 
die Belehnungen gehören... Der Eanzler hatte das _ 

| | | Praͤ⸗ 
)Aus den verſchiedenen Edieten, und Regier. und 
Landſchaftl. Acten. ee 
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1751 Präfidium in Hnbeitsfachen,; ſerner auch in Gegen ⸗ 
"wart des Präfidenten bei den ‚Relationen. in dem 
weiten Senat, dann in dem’ Conſiſtorio und indem, 
Pupillen · Collegio. Alle Verorirtungen.der Regie⸗ 

rung, die zu dem Departement des; Canzlers gehoͤr⸗ 
ten; wurden von /demſelben allein, die uͤbrigen aber 
yon dem Praͤſidenten und dem Director unterſchrie⸗ 
ben: Dagegen war der Präfident; Chef der Fuflig 

und bes Sriminal Faches: (t). Die Eriminal-Sar 
chen ‚gehörten blos vor den erſten; Seuat. Alle in 
dem. erſten Senat ſitzende Regierungs ⸗ Raͤthe waren 
zugleich Criminal» Raͤthe. Ihnen wurden noch vier 
andere Eriminal. Käthe zugeordnet, wozu Regie⸗ 
rungss Advocuten genommen wurden. Zum Reſ— 
fort bes zweiten Senats wurden gleidy nachher die 

vormundſchaftlichen und geifttishen Sachen ; verwies 
ſen. Die in dioſem Senate figenden Rärhe, waren 
alſo zuqleich Pupillen · und Conſiſtorial⸗ Raͤthe. Aufe 
fer: dieſen war-das Conſiſtorium noch mit dem Gene⸗ 

ral Superintendenten und einem geiſtlichen Conſi⸗ 
ſiorial Rath beſetzet· Dann wurden bei der Regle⸗ 
rung Referendarien und Auscultatoren angeſetzet. 
In Abſicht der Juſtiz hatte der erſte Senat der Re⸗ 
gierung privative die erſte Inſtanz in allen Ehe⸗ 
Lehns⸗ und geiſtlichen Sachen, und dann In Proceſ⸗ 

ſen, wo eine erimirte Perfon Beflagte war. Won 
den. Sentenjen des erften Senats giengen die Ap⸗ 
ar oe $ pella⸗ 

() So waren bie Limiten zwiſchen dem Kanzler und 
Praͤſidenten in dem Reicripto inſtruct. wornach 
Ganzler und Praͤſident die Direction der Regie 
rung ohne alle Streitigfeit zu führen haben, von 

“1756 beſtimmt. Anfänglich waren fie nach der 
. en von 1751. andere ‚be 



Zweiter Abſchnitt. 333 
pellatlonen an· den zweiten Senat." "Die dritte odernyz 
Reviſions · Inſtanz war bei der Regierung in Min⸗ 
on’, wenn das Obitctum Uitis feine 400 Thln 
austrug; war Has Öhject größer, fo wurden die 

Acten an das Ober Appellations· Gericht in Berlin 

ſtiz · Viſitation vornahm, muſten ſich die Conſulen⸗ 

verſandt. War die erſte Inſtanj bei den Unterge⸗ 
richten‘, ſo war die zwweite Inſtaitz bei dem erſten 
Eenar,’ und die dritte Jnſtanz bei dem zweiten Se⸗ 
nat der Regierung. Auch erhielten die Untergerich® 
cte oder die Mägifträte ihre beſondern Anmweifungen, 
wie fie ſich in den vorkommenden Gerichts⸗ und: be⸗ 
ſonders Preceß · Sachen verhalten ſollten. Es iſt 
bier nicht der Ort dies alles anzuführen, Mur des 
merke ich, daß die drei Landrichter zu $eer, Morten 
“und Eſens, aus ihrer Activltaͤt geſetzet wurden, in- 
dem die Landgerichte num völlig auſgehbben und Die 
fischlifchen Sachen denen Beamten Koks Orts beir 
geleget wurden.” Die Stadt Emden erhielriwegen 
des Fuftiz- Wefens ein beſonderes Reglement. Dar 
rinn wurden ihre Privilegien in Anſehung ihrer jur 
visbiction beftätiget. Dem Magiſtrat wurde das 

Recht, Veniam Aetatis, und In der Sfade fo wohl, 
als in den Herrlichkeiten Moratoria zu ertheilen, bes 
ſtaͤtiget. In Verlöbniß- und Ehefachen behielt dee 
Magiftrat die privative Jurisdiction in der erſten 
Inſtanz. Auch behielt die Stadt die Criminal⸗ 

uͤrisdiction. Dann wurde dem Mogiſtrat die Ju⸗ 
risdiction uͤber die ſogenannte kleine Deichacht bei⸗ 
geleget, und endlich der Regierung unterſaget, kei⸗ 
nen Emder Bürger in der erſten Inſtanz zu evoei⸗ 
ren. Dann war eine befondere Sportel» Ordnung 
ſowohl für die Kegierung, als die Untergerichte, 
wornach ſich Richter und Advocaten achten muften, | 
angeferriger.. Wie der Großcanzler 1749 die Ju 

ten, 
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175 ıgierungsrath Coldeway und ber Kriegeerath Colomb 

koͤnigliche Landiags ⸗Commiſſarien (w). 

F. 9. — 

Zufolge der koͤniglichen Landtags⸗Propoſition 
vom 15. Maͤtz 1751 follten 1) eine Behandlung 
des Surrogats mit den Communen um foldhes als 
ein Fixum anzunehmen und unter fid) zu repartiren, 
2) die Einführung eines neuen Hebungs » Modi 
duch Schagungs» Heber, und Tann 3) die Bere 
beſſerung des Scyagungsmefens Vorwuͤrfe der ſtaͤn⸗ 
difchen Deliberationen und ‚ter Landtags⸗ Schluͤſſe 

feyn. Zur. Beftreitung Ger landfcyaftlichen Auge 

gaben fleffen bisher zwey verfchiederie Steuern, bie 

verpachteten Aeciſen und vie Schatzungen in die fans 
descaſſe. Die Accife oder der Impoſt af gewiſſe 
beftimmte Cenſumtibil en wurde von dem Admini⸗ 
ſtrations + Collegio oͤffentlich zwehmal in dem Jahre 
im Fruͤhjahr und Herbſt verpachtet. Daher harte 
man jährlid) eine Sommer» und eine Winter. Pacht. 
Der das mehrefte borh und für das ofſerirte Pacht 

Quantum DVorftand leiften Fonnte, erhielt den Zus 
flag. Oſtfriesland war in 6 Kiuften eingetheilet. 
Da nun- jede Kluft befonders verpachtet wurde; fo 

harte man, wenn nicht etwa einer zweh Kluften 
pachtete, immer fehs Pächter (x); Won dem Im⸗ 

pofte, den der redlihde Mann, ber richtig feine: 

accisbare Waare angab, wuͤrklich erlegte, floR nicht 

die Hälfte, wenigſtens nicht 4: in die Landescafles 

Denn von diefem Impoſt ging zuvoͤrderſt der Vor⸗ 

heil ab, den der Pächter von der Pacht hatte und 
En u N au: 

dw) Bandfchaftl. Acte.— j 
(x) Von der Einrichtung diefed Acciſeweſeus ſ. 3. 

‚Band p. 513 2. Band p 3 und 3z33. 

f 

f 
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auch fir feine Arbeit und für feine Riſico haben mu⸗ 1751 ſte. Daß eirie folche Pache einträglicy gemefen, fol 
‚get auch fhon daraus, daß ein Pachter gewöhnlich 

. in gewiſſen Bogteien oder in Communen Unterpäch« 
‚ter antegte, die denn ebenfalls niche umſonſt zu ar⸗ 

beiten dachten, und ihren Mugen von der Unterpadht . 
zogen, Wollte nun der Pächter feinen Schaden 

leiden, fo mußte er die Abgänge bei Uebernahme der 
Pacht in Anfchlag bringen (y). Dieſe beftanden 
in den Behältern, die er den Pacht/-Officianten 
entrichten mußte, in den Procenten die er gemöhn« 

lich feinem Buͤrgen, der für ihn bei dem Gollegio 
Vor ſtand leiſten mußte, abgab, in der Berreiung 
ber. Beamten und Gerichts» Bedienren von der Ac— 
cife für die Manutenenz der Pacht Comtoiren, und 
noch mehr in den häufigen Accife- Defraudationen, 
und dann aud) in den Proceßfoften, wenn er vie 

Defraudationen nicht nachweifen Bonnie, und fach 
fallig wurde (2). Diefe Abgänge trafen mittelbar 
‚die Sandescaffe. Wenn man nun die häufigen Kes 
miffionen „ die die Pächter bald aus diefem, bald 
aus jenem Grunde erhielten, und dann die großen 
Ruͤckſtaͤnde der Pacht, die fo öfters, wenn Pächter 

und - 

pP So mußte zum Benfplel der Pächter der Emder⸗ 
RKRluft 9. Contoir⸗ Schreiber mit 208. monatlich 

und4 Padıt-Dienern oder Gollectoren mit 16%. 110% 
natlich befolden. Died machte alleine fchon eine 
&unme von beinahe — F. jaͤhrlich aus. Au— 
ßerdem hatten die Paͤchter ihre Viſitatoren, die 
ebenfalls ein Gehalt zogen. Die ſaͤmmtlichen Gas 
larien⸗Selder aller Comtoir. Schreiber und 
Pachtdiener betrugen 12238 8. 

(3) Die Pächter hatten bet dem Collegio zwey Pro, 
euratoren, welche fie befoldeten und ihre vieifäß 
tige Proceſſe wahrnehmen mußten. 

x Ofifr, Geſch. 8. B. 9 
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175 ‚und Bürgen verarmet waren, benn mit der Cau⸗ 

tion nahm man es damals fo genau nicht, hinzuſuͤ⸗ 
get; fo iſt wohl nicht die Haͤlſte der Acciſe, welche 

der redliche Mann zahlte, zur Landescaſſe gekom⸗ 
men.. Dann war das Accifewefen den Eingefeffenen 
läftig und. unangenehm. — Der Kaufmann mußte 
zugeben, daß die Vifitaroren oder fogenannte Kies 
fer, fo oftes ihnen gefiel, fein Waaren » tager durch» 
wühlten. Er mußte feinen Handlungs » Etat dem ' 
Pächter cffen legen, der ſo gut, wie er felbft, den 
Abfag ſeiner Waaren berechnen fonnte. Jeder 
Haußvater mußte auf Befehl .eines foldyen gemeinen 
Kerls feinen Keller oͤnen. Wollte ter Haußva⸗ 
ter ein Schwein ſchlachten, wolite er Wein oder 
Bier einlegen, wollfe er Seife oder Salz in fein 
Hauß bringen, wollte er Korn zur Mühle hidden; 
fo mußte er ſich erft an das Pacht Comuoir wenden, 
und von dem Comtoir » Schreiber einen Accife» Zerrel 
löfen. _ Welche läftige Unbequemlichkeiten! War 
nun gar- ein folhes Pacht » Comtoir zwey Stunden 
und darüber, wie es fich zutragen fonnte, von dem. 
Wohnort des Haufivaters entfernet; fo mußte der 
aus ſolchem Zeitverluft entipringende Nachtheil, be= 
fonders zur Zeit der Ernte, für den Landmann be⸗ 
trächtlicy feyn. Sid) von foldyen Unbequemlichkei⸗ 
ten zu entlaften, hatten: viele Haußvaͤter, ja öfters 
ganze Communen ſich mit den Paͤchtern über ein ge⸗ 
wiffes Quantum vereinbahrer; durch deffen Entrid)e 
tung fie die Accife, Freiheit erhielten. Dies alles. 
hatten Die Staͤnde auf dem Landtage am 31. Juni 
1749 einftimmend veranlaffet, zum Beften der Lan⸗ 
descaffe und zum Mugen und Frommen der Einges 
feffenen die Verpachtung der Accifen Fünftig einzuſtel⸗ 
len, und dagegen einen befjern modum colledtandi 
ausfündig zu machen. Dies Gefcyäfte war, nach 

erfolg 
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erfolgter Einiglicen Genehmigung, der Cammer, iy531 

dem Adminiſtrations⸗Collegio und einer ſtaͤndiſchen 
Deputation aufgetragen. Man vereinigte ſich, daß . 
jedwede Stadt ,Flecken und Commun ein gewife 
fes firistes Quantum ſtatt der Accije übernehmen 
follte, und. machte ven Anfchlag, daß diefe Conrris - 
bution‘ jährlic) 46806 Rchlr. aufbringen mußte. 
Damit nun uͤberall das Ebenmaaß nad) Verhaͤlt⸗ 
niß der Menſchen⸗ Zahl, des Gewerbes und der 

Conſumtion, ſoviel möglich, getroſſen werden moͤch - 
te, wurden verſchiedene Maasregeln genommen. 
In dem ganzen Lande wurde im Juni 17.49 eine 
Eonfeription aller Häufer und Familien veranftaltet, 
Alle Einwohner, jedoch mit Ausſchluß der Kinder 
unter zo „Jahren wurden verzeichnet (a). Dübel 
mußte der Stand und Das Gewerbe eines jeden Hauß- 
Baters, und.die Größe und Qualität der von ihm 
genugten $ändereyen geneu angegeben werden. . Je⸗ 
de Statt, Flecken und Commun mußte ein foldıes we 
Verzeichniß felbft anfertigen, und es von dem Pre» 
diger des Orts und den Gerichtsbedienten arteftiren. 
laffen.. Dieſe eingefandte Werzeichniffe brachte die 
ſtaͤndiſche Deputation in Tabellen, und diefe Ta: 
bellen wurden denen Beamten wieder zugeftellet, um 
fie mit Zuziehung eines oder mehreren Heerdbeſi⸗ 
Sers,. eines Warfsmanns und eines Profsfiioniften 
aus jeder. Commun zu revidiren. Da aus den 
Comtoir⸗ Buͤchern hervorging, wie viel jeder Ein« 
gefeflene, er mochte mit dem Pächter in Accord ges 
ſtanden, oder jedesmal ae geloͤſet haben, an 

Na Acciſe 

(a) Bad | den eingefommenen Liften fanden fih aus - - 
ßer der Stade Emden 15259 contribuable Fami 
lien und 46564 eontribuable ‚Perfonen aber 10 
Jahre vor, ; 
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2751 Acciſe entrichter hatte, fo war im September ben 

abgegangenen Pächtern ſaͤmmtlicher Kluften aufges 
— , die Accord⸗ und Monat⸗ Bücher aller ihrer 
omeoiren, dem Abminiftrations » Collegio einzu 

-fenden. Der auf 46806 Rtehlr. fiate der Accife 
feftgefegte jährliche Beitrag wurde erft nad) Maabe 
2 bes bisherigen Pacht» Duanti unter den ſechs 

Iuften repartirt. Dann wurde Das auf eine Kluft 
repartirte Quantum wiederum unter den Commu⸗ 
"nen, die unter einer ſolchen Kluft fortirten, verthei⸗ 
bet. Hiezu wurden denn die vorgedachten Tabellen 
und dann Die Comtoir » Bücher zum Grunde geles 
get. Die Subrepartition bes den Communen zus 
gerviefenen Quanti wurde den Communen felbft 

 überlaffen. Diefer neue Beitrag war indeffen nur 
vorerft als eine Probe anf ein Fahr vom ı0. May 
1750 bis 175 1 proviforifch belleber. Weil nun dies 

ſe Contribution ftatt der Accife eingeführer und ein 
Sruurrogat derfelben war, . und fie denn zur freien 

Eonfumtion diente; fo nannte man fie gleich An⸗ 
fangs, fo wie auch noch jest, bald Conſumtions⸗ 

Geld, bald fchlecht roeg Las Surrogat. Bel diefer 
Neuerung fonnte es nicht an vielfacdyen Beſchwerden 
ttheils ganzer Communen über das ihnen zugewieſene 
und ihnen zu hoc) Dünfende Quantum, theils eine 

jelner Eingefeffenen über vie Subrepartition fehlen. 
Ein fo großes Heer der eingefommenen Beſchwerden 
war ein fchmwerer Stein des Anftoßes das proviſo⸗ 
riſch angeordnete Surrogat, als ein Fixum, einzue 
führen. Diefes zu bewürfen, war der Haupt «Bots 
wurf des Landtages vom 15. März 1751. Die 
"ganze Nation.und auch felbft Die Cammer waren eine 
mal für Abſchaffung der Acciſe, und ſo fam ohne 
viele Schwierigkeiten der ftändifche Schluß, das 
Surrogat, indeſſen nur vorerft auf zwey Sabre 

| als 
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als ein Fixum zu übernehmen, um ſoviel eher zurz5t 
Stande, weil denen Communen, welche in der Tor 
calität ‚gegen andere beſchweret feyn möchten, bie 

. mögliche Abftellung ihrer Klagen und eine Erfeich» 
gerung zugefichert wurde, Wie der Landtag gefchlofe 
Ten war, mußtenun die Behandlung mit den Staͤd⸗ 
sen Morten. und. Auric) und mit jeder Commun 
in dem ganzen Lande über ein jedod) nur vorerft auf 
zwey Jahre zu firirendes Quantum vorgenomm 
‚werben, Dieſe Arbeit zu erleichtern, hatte man ges 
so.ffe Principia feſtgeſetzet. So follte zum Beifpiel 
Niemand, wes Standes und Wuͤrden er auch feyn 
mögte, von vem Surrogat brfreiet feyn. Nur nie, 
welche koͤnigl. Häufer bewohnten, Soldaten, Ritt» 

der unter.12 Jahren, und Fundbare. Armen mach. 
‚ten eine Ausnahme von der Regel (b). Commer« 
cianten follten mit. 4 unter der Pachtlifte frei ſtehen. 
Da fich die Konfumtion auf dem platten Lande nach 

der Hröße und Bauart des tandes und nad) dem Um⸗ 
fauge der Deconomie richtet, ſo war eine Tabelle 
angefertiget, wornach jediweber Landmann fich bei 
entftehender Streitigkeit einer feftgefegten Tare une 
terwerfen mußte (c), Die Behandlung nad) allen 

D3 ». diefen 
W) Nachher traten approbirte Hebammen, Colos 

— niiſten, auf 15 Jahre und eingefommene Ausläns 
: ber auf 2 “Fahre Hinzu. 
(ec) Eo muß zum Beifptel der Befiter von 15 Bras 

fin Marſchbauland 3 Reichsthaler, von Marſch⸗ 
grünland 23 Thlr., ſchlecht Marfchgrünland ot, 
Heideland 15 Thlr., ein Befiger von 200 Gra⸗ 
fen nach vorerwehnter Befchaffenheit refpective 18, 
26, 15 und 13 Reichsthaler entrichten. Erfter 

haͤlt 3 Perfonen, und lezter 10 Perfonen in feiner 
Haushaltung frey. Für Br übrige Perſon wird 
3 Thlr. entrichtet. Nach diefer Proportion iſt 
die ganze Tabelle formiret, die noch itzo zur Richt ⸗ 
ſchnur dienet. 
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‘4y5ıdiefen Grundſaͤtzen, wurde nun‘ mit den beiden 
Staͤdten Morden und Aurich und. ſaͤmmtliche 274 

Communen vorgenommen, Dieſe Arbeit vollendete 
"das Adminiftrations: Kollegium in einem Zeitraum 

von 8 Wochen am 12 ul, Das Surrogarum 
ſoollte nach dem erften Anfchlag 46806 Thlr: auf- 

‚bringen, bievon Eonnten ‚aber die Beiträge ter in 
jedem -Gaffenjahre ausgeftorbenen , verarmten und 
Herzogenen Familien in Abgang gebracht werden. 
Weil nun nach diefem Grundfag der Gaffenertrag 

ſchwankend und ungewiß wurde; fo wurde das Sure 
togar auf 43728 Thlr, 14 Schl, 71 Wpf. heruntergee 
ſetzet, Dagegen mußte aber jede Stadt und Commu⸗ 
ne ihrer behandelten und übernommenen Beitrag 
ohne Abgang (d) zur Eaffe liefern. Won diefem 
Duanto hatte die Nitterfchaft 142-Thlr. für ihre 
Familien, nicht für. ihre Herrlichkeiten, mit deren 

als Communen befonders über einen Beitrag gehane 
beit wurde, übernommen ;, die übrigen 43586 Thlr. 
14 Scht. 73 Wpf. waren nad) gefchehener Behand" 

"Jung auf die beiden Städte und auf das platte Land 
verlegt. - Jede Kommune: und die beiden Stähte 
haben hierauf die auf fie gefallene Beiträge unter 

- ihre Intereſſenten ſelbſt vertheilet, davon Regiſter 
angeſertiget, und ſolche dem Adminiſtrationscollegio 
zur Hebung eingefandt. Dies iſt Die Geſchichte dex 
in dem ganzen Lande, jedoch mit Ausſchluß der Stadt 
Emden, die ihre beſondere Accisverfaſſung behielt, 
und ihren behandelten Beitrag mit 3600 Thlr. zur 

Landescaſſe entrichtete, zum wahren Beſten ber er 

Kd) Gewoͤhnllch überfleiget das. in bem Confunti- - 
ongregifter angefezte Quantum den Caffenertrag, 
Mit diefem Plus biftreiteg die Commun den «fr 

Wwaigen Abgang. ; Bu 
2,3 
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ſchaft und eines jeden einzelnen Eingeſeſſenen abge⸗1751 
ſcbhaften Acciſe und des dagegen eingeführten Con⸗ 

ſuͤmtions · Geldes oder Surrogats. Jedweder er ⸗ 

kannte den Vortheil, dieſer ‚jedoch nur proviſoriſch 
auf zwei Jahre getroffenen neuen Einrichtung (e 
Daher wurde fie. einſtimmend erſt bie. 1755. und 

- dann bis 1759 verlängert, und endlich iſt es bis 

auf den heutigen Tag bei-dem Surrogat geblieben, 
nur ift dag generale Quantum, : wie. der neu einge⸗ 
teichte Bunder» Polder hinzugetreten iſt, um 300 
Thlr. verhoͤhet (N. | 

| 10. | — 

"Sn der Hebung herrſchten bei der Landescaſſe 
viele Verwirrungen. Dieſe abzuſtellen, war der 

zweite Vorwurf des Laudtages. Die Hebung der 
Accispacht gieng noch fo ziemlich ordentlich ausein · 

der. Das Pachtquantum erhellete aus den Pacht⸗ 

protokollen. ¶ Dieſes lieferte der Paͤchter unmittel« 
bar, freilich nach Abzug der ihm gewöhnlich verſtat . 

teten Remiffignen, an Die Landrentey ab.. Blieb er: 
im Ruͤckſtand, fo ließ der Landrentmeilter von ihm, 

oder wenn er nicht pfandbar war, von dem Bürgen: 
die Gelder durch den landſchaftlichen Erecutor beis 

treiben. Mißlicher fah es mir der Schatzungshe⸗ 

— >94 bung 

(6) Zwar famen damals, fo. wie noch itt täglich 
Beſchwerden über. das Gurrogat aus den Staͤd⸗ 

ten, Flecken und Dörfern ein. Diefe betreffen 
aber nicht das Surcogat an ih, denn Niemand 
münfchet die Acciſe zurück. Es find nur Klagen 
die in der Miückficht angebracht werden, daß der 
Duerulant in Abfiche feiner Mircontribuenten gu 
hoch angeſchlagen iſt. a 

E) Landſchaftl. Acten. 
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ırsıbung cus. Der Schatzungsertrag, welchen jede 

Commune nad) den Regiſtern von 1663 und 1672 
entrichten mußte, wurde durch einen Privatheber bei. 
den Haͤuſern geſammlet. Dieſer Privatheber war 
der zeitherige Bauerrichter, oder wie er in einigen 
Communen genannt wird, der Rottmeiſter oder 
Schuͤttmeiſter. Weil nun. das Bauerrichier ⸗·Amt 
jährlid) wechſelte, ſo war in jeder Commune alle, 
Fahr ein neuer Schegungspeber oder Sammier. 
DBaid war nun ein folcher Schatzungoheber ſein ver⸗ 
nuͤnftiger Mann, bald ein einfaͤltiger Tropf, bald 
ein junger Mann, dann wieder ein betayter Greis, 
auch wohl gar eine Wittwe, und, wie es ſich oͤf⸗ 
ters zutrug, ein Mann, der weder leſen noch ſchreiben 
konnte. Dies mußte nothwendig ſchon Unordnun⸗ 
gen veranlaſſen. Aber Unterſchleife veraͤrgerten dieſe 
mißliche Sache. Das Adminiſtrations · Collegium 
wußte nun zwar nad) den Regiſtern von 1663 und 
7672 ben Caſſenertrag einer jeden Kommune, Fauns 
te aber nicht den Beitrag jedes einzelnen Intereſſen⸗ 
ten inder Commune, weil die 1663. und 4672 cas 
taftrirre Haushaltungen und Grunoftüce nicht um⸗ 
gefchrieben waren, fondern noch auf den alten Nah⸗ 
men fanden. Daher wußten vor und nach bie 
Schatzungsheber die kiften, wornad) fie die Schaz⸗ 
zungen einfammileren, ſo zu erfünfteln, daß fie 
mebr hoben, als der Caffenertrag war. Diefe Kunfte 
griffe wurden ihnen befonbers in ſolchen Communen 
bei der Perfonal- Schagung erleichtert, worinn ſich 
nad) 1663 mehrere Haushaltungen angefeger hatten, 
Vorzuͤglich famen ihnen die ‚fogenannten gültigen 
und ungültigen Abgänge zu ftatten, die fie zwar der 
$andrentey von ihrer Hebung in Abgang bradıten, 
aber nicht immer völlig ihrer Commune validiren 
ließen. So hatte denn ber —— har 

us, 
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und dieſes Plus ſteckte er in die Taſche. 1758 

Dann lag der Schaßungsheber zum Nachtheil der 
Jandescafje mit dem Erecutor nicht felten unter- einer, 
Decke. Diefes hänge fo zufammen, der Schaz« 
zungsheber berechnete ſich nicht unmittelbar mit dem: 
Sandrentmeifter. Er mußte feine gehobene Gelder. 
und die Keftanten» tifte dem landſchaftlichen Erecus 
tor einliefern. Dieſe Reftanten « Lifte war öfters 
falfch. Sie enthielt fingirte Nahmen von folcyen 
Derfonen, die nicht vorhanden waren, oder es Was 
ten $eute darinn aufgeführer, die bezahlet hatten. 
Diele wurden nun von dem Erecutor, wenn er ſich 
mit dem Landrentmeiſter berechnete, für Leute ans 

gegeben, die nicht pfandbar ‘waren. Eben fo vera 
fupr der Erecutor mit den richtigen Reſtanten. 
wußte ſich mit den Reſtantiarien für ein Gefcjent abe 
äufinden, und ‘gab bei der Landrentey an, daß fie 
nicht. erecutionsfähig wären. Hatte ein. gewiſſen⸗ 

loſer Executor einen zwar reblichen aber einfältigen 
Heber vor fih, fo half er fi) mit Verdunkelung 
feines Buches. Defto -ftrenger verfuhr er nicht fel« 
ten mit foldyen Leuten, die ihm niche opfern wollten, 
Es waren acht folher Erecutoren in dem ande. 
Eie jtanden in Eid und. Pflicht des Adminiftrationge ⸗ 
Kollegii, und mußten Caution fielen, Sie hatten 
keine feſten Gehälter, fondern lebten von Erecuti= 
ons. Gebühren, und befonders bei der Schagungss 
hebung von Unterfcleifen (g). Diefe überall vr 

hal 

(8) Wie bie Stände um Niederfchlagung der 15593 
5. momit die Ereeutoren in Ruͤckſtand geblieben, 
angehalten hatten, erhielt Kerunter dem 22 
Nov. 1752 eine allerböchfte RMution, worinn 
es unter andern fo heißt: Es befremdet Ing fehr, 
daß ihr für dieſe Executoren, welche die son 
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a751häffige Executoren waren von den Ständen mit lan⸗ 
desherrlicher Genehmigung auf dem Landtage 1749 
abgeſchaffet. Dagegen war einer jeden Stadt, je⸗ 
dem Flecken, Amte, Vogtey und Commune freige« 

laſſen, einen beſondern Schatzheber, der dem Admi⸗ 
niſtrationscollegio angezeiget werden mußte, zu bes 

ſtellen. Ein folcher ee follte Feine 
Argänge, als nur die gewoͤhnlſchen, in Rechnung 
bringen, Dagegen folite er für feine Bemuͤhung 

2 Procent der Landrentey abzuziehen berechtiger ſeyn. 
Der Schatzheber ließ nun durch einen ven der Come 

mune beftellten $äufer den Schatzungsertrag eincaf- 
firen, hatte ſelbſt die parate Erecution wider die Re⸗ 
ftantiarien, und lieferte die theils in der Guͤte geho⸗ 
benen, theils durch executiviſch Verfahren beigerries 
benen Schagungen dem tantrentmeifter ein. Haͤt⸗ 
ten ganze Aemter oder nur ganze Vogteien ſich über 
einen Schagungsheber vereinbaren Finnen; fo möge 

te vielleicht diefe neue Einrichtung ausfuͤhrbar gewe⸗ 

fen feyn. Allein es harien ſich nur gar wenige Come 
munen zufammen geworfen. . Hiedurd) fam die 

$andrentey von dem Regen in die Traufe. Sie 

mußte. über die Schaßungen und deren Reftanten, 

J Be daß fie vorhin fih mit 8 Erecuroren abgeges 

en hatte, ſich nun mit 250 Schatzungs hebern bes 

rechnen. Da gewoͤhnlich fuͤnf doppelte Schatzungs⸗ 

termine eingewilliget waren, und nachher das Sur⸗ 

rogat, welches anfänglich in vier Terminen entrich⸗ 

tet wurde, hinzutrat; fo mußte der Landrentmeiſter 
in einem Jahre 2250 mal liquidiren. Eine ſolche 

Siquidation war um fo vielmehr / muͤhſam, weil auch 
— ein — | | 

Biutigel Na ades geweſen, intercediren moͤ⸗ 

gen. — Sie verdienen eben ſo wenig, als an⸗ 

dere Diebe Mitleiden. Landſchaftl. Acten. 
u, 
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ein * —— öfters weder leſen nochu751 
ſchreiben konnte, und auch nachtheilig für die Land⸗ 

ſchaft, weil der Heber keine Caution ſtellte. Um 
nun dieſe Verwirrungen abzuſtellen, fo entſchloſſen 

ſich Die Staͤnde, jedoch durch Mehrheit der Stim⸗ 
men, neun Receptoren anzunehmen. Dieſe ſollten 

qus denen ihnen angewieſenen Diſtrieten nach den 
von den Communen jaͤhrlich anzufertigenden und von 
dem Adminiſtrations ⸗ Collegio zur Hebung zu autos 
riſirenden Regiſtern, die Schagungen und das Sur⸗ 
togat heben, wider die ſaumſeligen Debenten mit 
Execution. verfahren, die gehobenen Gelder ber Land⸗ 
rentey abliefern , und monatlidy mie einem dem Ads 
s, ‚miniftrationg» Colfegio einzufendenden Caſſenertract 
abſchließen. Die Salariengelder für dieſe ſaͤmmt⸗ 
lichen Receptoren waren anfaͤnglich auf 2000 Thlr. 
feftgefeget. Wor Antritt ihrer Beblenung mußten 
fie zur Sicherheit ver Landescaſſe einen hinlänglichen 

- WVorftand leiſten. Die Auswahl der Subjerte 
war dem Adminiſtrations⸗ Collegio überlaffen. Dies 
ſes beſtellte am 28 Jul. 1751 dieſe neun (h) Res 

ceptoren, die ſogleich ihr Amt antraten (i). Um: 
alle Irrungen bei dem Rechnungsweſen zu vermel⸗ 
den, „wurde aud) noch ein befonderer Kalculator und 

zwei Canzelliften angeordnet, - dagegen wurbe bie 
- Zahl: der bisherigen 23; Ordinairdeputirten auf 13 

' — CK): . “©0 war denn nun auch bei 
dem 

Kräciber wurde die le Hber. und Niederreider » Res 
ceptur getrennet, und ſo find denn itzo zehn Re⸗ 

ceptoren. 
0) Die Juſtruction fuͤr bie Receptoren finder fich abs 

gedruckt in den biftorifchen politifchen Beiträgen, 
die preußiſchen Staaten betreffen 1 Theil p. 168. 
6) RN Acten. 
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1751dem landſchaftlichen Caſſenweſen eine richtigere un 

beſſere Ordnung eingefuͤhret. 

§. 11. 

Auch die Einrichtung des Schatzungsweſens 
ſelbſt dedurfte einer Verbeſſerung, und dies war 
denn der dritte Gegenſtand des Landtages. Seit 
Hundert Fahren und darüber wurden in diefer Pros 
vinz zweierlei Schagungen aufgebracht, eine Perfor 
nal» und eine Capitaiſchatzuug. Die Perfonalfchazs _ 

zung war eine Familien» oder Kopfſchatung. Sie 
richtere fid) nad) der Größe der Haushaltung, wo⸗ 
bei. denn auf den Stoͤnd und dad Vermögen des 
Hausvaters Rücidye genommen wurde. So wie 
fi, alfo eine Haushaltung vermehrte, ober verrin⸗ 
gerte, und die Umſtaͤnde des Hausvaters beffer oder 
ſchlimmer wurden, ftieg und fiel aud) die Perfonale 
ſchatzung. 1663 wurden in dem ganzen Lande alle 
Familien aufgenommen und gefchäger. Won jeder 
Commune ward das Schagungsquantum den dars 
inn vorhandenen Familien zufammen gezogen, und 
dieſe addirte Summe machte denn den Eaffenertrag 
der Perfonalfchagung einer Commune aus. Dages 
gen wurde: vie Capitalſchatzung von Haͤuſern und 
Grundſtuͤcken erleget. 1672 wurden alle Käufer 
und Grundſtuͤcke verzeichnet, und auf ein gewiſſes 
Schagungsquantum angeflogen. Mach dieſem 
Gataftro mußte jede Commune die Eapitalfchagung, 
fo auf den in ihrer Marf liegenden Gruntftücden 
und Häufern haftete, aufbringen. Die Schagungs- 

Aus ſchreibungen richteten ſich von jeher nach dem 
Beduͤrfniß der Caſſe und der vorfommenden Aus. 
gaben. Bald wurden g dann 10 und wohl gar 20 
einfache Gapitalfchagungen in einem Jahre ausge- 
fchrieben. Die Perfonatfchagungen wurden immer 

- dop⸗ 
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Doppelt gegen eine Capitalſchatzung genommen, fo,175r 
daß wenn 4 Eapitalichagungen eingewiliget waren, , ' 
auch acht Perſonalſchatzungen entrichtet werben muß⸗ 
een, Um etwaigen Irrungen vorzubingen, mern 
man etwa. diefe oder. jene Ausgabe oder Landeslaſt 
nad) den dazu ausgejchriebenen Schaßungen berech ⸗ 

‚nen wollte, bemerfe id) im Vorbeigehen, doß man 
vormais nach einfachen Terminen geredynet habe, 

itzo aber immer doppelte Termine ausgefchrieben 
werden. Daher find isige 5 Schaßungen ten vo⸗ 
rigen 10 Gapital- und 20 Perſonalſchatzungen äqual. 
Das Schegungswelen war bei den verjtatteten Abs 
gängen, und bei den Unterfchleifen der Echagungss 

heber und der Erecutoren fo verworren, fo verdune 
Tele geworden, daß die Landrenten ven wahren Caſ—⸗ 
fenertrag aus den Schagungen nicht mehr anzuge⸗ 
ben vermochte. Mit diefen Abgängen hatte es 

. folgende Bewandniß. . Schon feit vielen jahren, 
und größtentheils ſchon in dem vorigen Säculo hats 
ten faft alle Communen fich über, ihren Caſſenertrag 
nad),den Diegiftern von 1663 und 1672 beſchweret. 

Die’ eine, weil fie in Ruͤckſicht der benachbarten 
Communen zu hoc) angefchlagen war, eine andere, 

weil fie nicht fo viele Graſen Landes harte, als in - 
dem Cataſtro angeführet waren, wieder eine andere, 
weil viele Familien verarmet waren, und derglei« 
chen Bründe mehr. Das Adminiſtrations⸗ Colle⸗ 
gium hatte diefe Umſtaͤnde unterfucher, und Durch 
Decrete für diefe und jene fich vor und. nad) beſchwe⸗ 
rende Commune ein gewiſſes Quantum fefigefeger, 
welches fie von ihrem Scyaßungsertrag in Abgang 
bringen fonnte, Dies nannte man gültige Abgänge, 

Dagegen erhielt Diefe oder jene Familie von dem Pre⸗ 
diger des Orts ein Atteft ihres Unvermögens, wel⸗ 

ches theils in der Waprpeit, theils in einer Beglin« 
an Ä ſtigung, 
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375 iſtigung, theils im unzeitigen Mitleiden gegruͤndet 

war. Auf einen ſolchen Atmenzettel er; ielt denn dieſe 
Familie die Schatzungs ⸗Exemtion. Dieſe wurde: 
denn wieder von dem Caſſenertrag abgezogen, und 
immer der Commune validiret, wenn auch laͤngſtens 
diefe Haushaltung ausgeſtorben oder verzogen war, 
‚und andere Familien ſich dagegen angeſetzet hatten. 
Diefes nannte man ungültige ‚Abgänge. Durch 
Diefe gültigen und ungültigen Abgänge war denn 
nun der wahre Eoffenertrag verdunkelt, und die 
Landſchaft verlohr dadurch über + ihrer Einnahme; 
Seit. 1750 bemühte fid) dasAdminiftrations - Eolles 
gium den wahren Echagungsertrog ausfündig zu 

machen. Man nahm zu den Negiftern von 1063 
‘ and 1672 feine Zuflucht, und brachte für einen jes 
den doppelten Schatzungetermin die Summe. 8 
67954 5. 7 Sch. heraus. 
an gültigen Abgängen fand man 1347248 + 2- 
und an ungültigen — 6304 as 17%. — 

. alſo ya ri 
vor. Darnach war denn für. jeven doppelten Ters 
min ber Schatzungscaſſenertrag 48077 F. 6 Sch. 
4 Wpf. Aber auch ein ſolcher Termin floß bei eirne 
Schagungsausfchreibung, nicht rein zur Caſſe, weil 
der Erecutor Reſtanten von tofchen Leuten, die nad) 
feiner Angabe entweder nicht pfandbar waren, oder 
denen zur Abmwendung ihres Ruins Friſt verflattet 
werden mußte, in Abgang, brachte. So fanden - 
ſich his zur: Erloͤſchung des fürftlihen Haufes 

— — 146113 Th. 189 

und ſeit der koͤnigl. Rgier. 54797 - 20° 17%: 

| alſo Boy» 12» 
oder 542460 F. 9 Sch. 63 Wpf. an ar 1 

| | an⸗ 



\ 

Zweiter Abſchnitt. 351 
ſtanten vor (I, Um das Schatzungsweſen in Orb:1 
nung zu bringen, war manfbisher mit außerordent. 

licher Muͤhe befchäftige geweſen, die Echaßungsre- 
giſter nady der Grundlage des Cataflıi von 1672 
zu revidiren. Die Cammer harte vie Veranftaltung 
‚getroffen, daß jeder Beſitzer liegender Gründe die 
wahre Anzahl der Diemaren oder Graſen feiner Com« 
mune angeben und durd) den Bauerrichter bes Orts 

—* 

atteſtiren laſſen ſollte. Dieſe Lſten waren denen Be⸗ 
amten von den Bauerrichtern zugeſtellet. Die Be⸗ 
amten mußten dieſe Liſten mit Deputirten aus den 
Doͤrfern durchgehen und die Maͤngel bemerken. 
Nach dieſen aus allen Aemtern eingegangenen Liſten 
ſollte denn nun die Reviſton der Schatzungsregiſter 
vorgenommen werden. Weil man aber gleich Ans 
fangs viele Unrichtigkeiten in diefen Liſten vorfand, 
und dann die Grafen und Diematen in verfchicdenen 
Difteicten nad) der Größe gar zu fehr von einander 
abwicdyen; fo konnte unmoͤglich ein genaues und 
richtiges Cataſtrum angefertiget werden, wenn nicht 
ſaͤmmtliche Sänder vorher vermeflen werden follten. 

mit einer folchen generalen Vermeſſung verknuͤpfet 
waren, veranlapten die Sammer und das Admmin 

frtrationscollegium von der Vermeflung abzuftehen. 
Man nahm nun wieber zu den Perfonal» und Capie 
salihugungsregiftern von 1663 und 1672 feine Zus 
flucht. Mit diefen verglich man die Kegifter, wor⸗ 
nad) die leztern Schagungsheber die Schatzungen 
gefammlet hatten. - Zu dem Ende mußten die Baus 
errichter und Schagungsheber aus jeder Commune 

z 5 die 

Der Zeitverluſt, und die ſchweren Koſten, welche 

d) Die alten Reſtanten vor koͤnlgl. Keglerung und. | 
auch zum Theil die neuen find nachher miedergen 
fohlagen. 
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 srsıbie Regiſter einſenden, und, um Unterſchleife zu 
vermeiden, beeidigen. Man nahm hierauf folgende 

Hauptgrundſaͤtze an. Alle gültige Abgänge follten 

| fünftig denen Communen validiret, dagegen follten 

die unguͤltigen Abgänge, wenn nicht deren Richtige - 

keit und der Bedarf der Commune fofort befchrinis 
werden koͤnnte, ausgeroorfen werden. Denn 

ſollte zwar das Capitalvegifter von 1672 zur Grund⸗ 
iage dienen, wenn ſich aber finden follte, daß das 
lezte Hebungsregifter des Schagungshebers den 

Caſſenertrag der Capital» und Perfonalregifter von 
1663 und ı 672 nad) Abzug der gültigen Abgänge 

Uberſtiege; fo,follte ein folches Plus auch fernerhin 

der Commune zur faft bleiben. Uebrigens follten 

Grundftüce die 1672 nicht regiftriret, und wovon 

bis hiezu feine Capitalſchatzung entrichtet. worden, 
bis zu einer generalen Nevifion auch fernerhin diefe 

Eremtion zu genießen haben. Auch bei der Per 

fonatfchagung follte das Eataftrum von 1663, vere 

glichen und mit den leztern Hebunggregiftern, zum 

Grunde geleget werden, Da nun die Menſchenzahl 
und deren Vermögensftand beftändigen Abwechſe— 
kungen unterworfen ift,, fo follte jede Kommune, ſo 

mie fie den Abgang zu tragen hat, auch den Zus 

wachs zu genießen haben. Mach diefen Grunds 

fägen wurde nun nad) gefchloffenm Landtage jebe 

"Commune vorgenommen. Mit ihr wurde Der 
Schagungsertrag behandelt , oder, nad) vorwalten⸗ 

den Umpftänden, firiret. Darnach wurde denn jed⸗ 

weder doppelte Capital» und Perionat» Schatzungs⸗ 

errtrag aus ‚dem ganzen $ande auf 19525 hir. ı 

Si. 131 Wpf. angefeget. Hiezu mußte jede Stadt, 

Flecken und Kommune ihren behandelten oder fifire 

ten Beitrag, nach) denen jährlich dem Adminiftras 

tions» Collegio einzufendenden Specialregiſtern die 
— u DR anfängs 
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anfänglich beſchworen wurden‘, : und daher bei ver.iyge 
kommenden Screitigkeiten, noch ige zu: Richtſchnur 
bienen, entrichten. Nach diefen: Megiftern hebt 
denn der Receptor in feiner- Receptur die Schatzun ⸗ 
gen, und ſendet die gehobenen Gelder der Landren⸗ 
tey ein. So kam denn auch das Schatzungsweſen 
in Ordnung (m). — 

| Kern u 
Noch fehlte es an einem landfchaftlichen Steuer 
etat, wornach das Adminiſtrations Collegium ſich 
bei: dem Empfang. und der Ausgabe zu richten hatte 
Ein folcher Etat wurde: 1750 angefertiget. Weil 
aber bamals das Schagungswelen noch nicht berich⸗ 
tiget- war, und: die ungültigen Abgänge noch: vali⸗ 
biest wurden: fo bedurfte dieſer Etat ſchon in dem 
folgenden Jahre eine Abänderung. = Mach dieſem 
für das Jahr 175 17 bis 1752 angefertigeen neuem 
Etat war die Einnahme: aus fünf Schatzungstermi⸗ 
men, aus dem Suͤrrogat und dem. Beitrag.der Stade, 
Einden uf — 148221 Thie. ı Sch. 10. Witt, bes 
immer, und mit derfelben Summe wurden die. 
usgaben balanciret. Dieſe Ausgabe beitand. in. 

ben Fönigl. Subſidien, ben Salariengeldern des vor⸗ 
maligen nut mit ber Regierung combinirten Hofges 

richts, den Salariengeldern des’ Adminiftrationge 
Eollegli und" der Ordinairdeputirten, "den außeror⸗ 
bentlidyen Ausgaben, den eurrenten Zinfen‘, und- 

dem Abtrag der Eapitalien. Ein folcher landſchaft⸗ 
licher Competenz⸗ oder Steueretat wird nach jaͤhe⸗ 
lich angefertiget, und zur Förigl: Approbation nach: 
Hofe geſandt. Vorgedachtes zuerft angefegte Etats⸗ 

: ER quan⸗ 

Car) Landſchaftl. Acten. nd 

Ofife, Geld), 8.2, 3 
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xyxquantum hat ſich vor und nach, beſonders nach dem 

Ankauf des Bunderr Polders und des Friedrichs⸗ 
Polders verändert, fo daß nun die jährliche (ande 

ſchaftliche Einnahme aus den Schatzungen, aus 
dem Surrogat, dem Beitrag der Stadt Emden, 
und aus den Einfünften der beiden Poldern ch er 
gefahr 160000 Thlr. betraͤgt (n). 

9. 13, 

Der landſchaftliche Competenz «oder Steuer 
Grat mußte fich nothwendig auf den Schulden⸗ 
Etat der Landſchaft gruͤnden. Dieſer war im Febr. 
1751 ebenfalls. angefertigt.. Darnach war die 
Landſchaft an zinstragenden Capitalien zufolge der: 
ausgeftellten Berfchreibungeng1 5834. — 1—— 
an ruͤckſtaͤndigen Zinen 270673 22 10 
und außerdemnoch befonders es 1 
an der hollaͤndiſchen Schuld 317141 — 5 — 10 
und an ruͤckſtaͤndigen Zinſen 37449 — — 1a + 

alſo überhaupt ſchuldig 1041098 - —i 19- — 12 
Hlezu traten noch verfchiedes a nahe 
un aller Arehin or. 
zu mt 0178632, 

Foiglich war die ganze —J—— | 
Schuldenlaſt der Sand» 
ſchaft — 1219734 %hl; 16 Ci. Br) 
Mac) angefertigtem Steuer - Etat, wurde nun 175 8° 
mit Abführung der eurrenten Zinfen der Anfang! 

. gemacht, und. feit diefer Zeit ſind bis auf den heuti⸗ 
gen Tag alle currente Zinfen richtig aus der Sande: 
ventet bezahlet. Da. die fo. fehr aufgeſchwollenen 
ruͤckſtaͤndigen Zinſen nicht auf — ne wer⸗ 

„den 
(n) Landſchaftl. Aeten. 

in 
’ — 
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ben konnten; fo wurde veranſtaltet, daß mit denr758 
currenten Zinſen immer auch ein gewiſſer Theil des 
Nücftandes abgeführee würde. Die mit dieſer 
Einrichtung fo. fehr zufriedene Gläubiger, verftatteren 
außer den Holländern, die ihre völlige Befriedigung 
erhielten, der. Sandichaft den Abzug von ein Biertef 
der rückfrändigen Zinfen. Die welche ir, oder in 
den folgenden Jahren, den ganzen Ruͤckſtand oder 
den größten. Theil deffelben auf einmal verlangten, 
liegen ſich mit der Hälfte, oder auch mit zwei-Drite 
tel begnügen... 1783 mar ber ganze Zinſenruͤckſtand 
etilget. Die Zinslog ftehende Foderungen vers 
dhiedener Art zu 178635 Thlr. wurden nach ges 
hauer Unterſuchung theils als unrichtig ausgewor⸗ 

fen, theils aber wurden die illiquiden behandelt, und - 
die liquiden fücceffineabbezahlet. Die Capitalien, bes 

‚fonders die, welche zu 6 Pre. ftanden, wurden abs» 
geführet, fo weit es der Caffenzuftand erfaubie. Man - 
ürde auch Damit weit gefördert feyn, wäre nicht 
er ſiebenjaͤhrige Krieg dazwiſchen gekommen, nach 
eſſen Beendigung 1764 die Rriegesihulden mit 
06663 Thlr. auf den Etat gebracht wurden. Die« 

fer ganzen vorhin bemelderen neyen Einrichtung hat 
man e8 zu verdanfen, daß der gefchwächte land⸗ 

| fhaftliche Eredit wieder hergeſtellet wurde, und bie 
landſchaftliche Obligationen, die für 60 Pre. weni⸗ 

ger angefauft und verfauft wurden, den vollen erh 
„erhielten (0). | 

J 

Schon ſeit vielen Jahren druͤckte eine ſo ſchwere 
chuldenlaſt die Stadt Emden, daß nach aller Wahre 

ſcheinlichkeit auch eine r. Nachkommenſchaft fich 
Ä | " 2 nie 
- 0) kandſchaftliche Acten. 
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a75 rnie von dieſen Schulden entledigen wuͤrde. Das 
aãrgſte war, daß der Magiſtrat ſelbſt nicht angeben 

— 

konnte, wie viel die Stadt ſchuldig war. Nie mar 
ein Verzeichniß oder Sager- Buch der Paffi, Schule 

den angefertiget. Zinfen wurden nach Willführ bes 

ahlet. Einige Gläubiger erhielten auf Abſchlag 
infen, andere zogen ihre völlige :Zinfen, und wiedee 

andere erhlelten gar nichts. 1710 fiftirte Die Caͤm⸗ 

merei.Coffe völlig die Zinszehlung. Damals fieng 
ber Magiftrat an ein Schulten · Eataftrum aus den 

Verſchreibungen, die. die Gläubiger vorzeigen Mus 

ſten, anzufertigen. Und hierauf feßten der Magiſt⸗ 

tat und die Wierziger den Zinsfuß auf 3 Pre. heruns 

ter. Diefes eigenmächtige Verfahren mußten ſich 

die Gläubiger wohl gefallen laſſen, weil eine Denun⸗ 
ciation Feine rn. harte. Bald nachher fühlte 

ich die Cämmerey- Eaffe zu ſchwach, auch dieſe 3 

re. auszuzahfen. Die Gläubiger wurden in zwei 
Claſſen abgefondert. Die, welchen eine, hypotheka⸗ 

eifche Sicherheit in den Obligationen verfchrieben 

war, oder welche vorzüglich begünftiger wurden, 

“ ftanden in ber erften, und die übrigen Gläubiger in 

der legten Claffe. Erſtere nannte man Präcifiten, 

weil für ihre richtige Zinszahlung auf den Verfalls- 

tag genau geforget werben follte, und letztere Nume⸗ 

riſien, weil ihre Verſchreibung blos eine Numer in 

dem Cataſtro hatte. Dieſe erhielten nun gar feine 

Zinfen mehr. Endlich hatten denn aud) die Praͤci⸗ 

fiften vor und nach) dafjelbe Looß. Die Emdiſchen 

Obligationen harten keinen Werth. Für 8 bis hoͤch⸗ 

ſtens 9. proc.. wurden fie mit allen ruͤckſtaͤndigen Zin ⸗ 
fen verfaufet, und für einen folhen Preis in den 

Erbrheilungen angenommen. Auswärtige Gläubie, 

ger harten oft Hülfe bei fremden Mächten gefuchet. 

Emder Schiffe wurdeh arretiret und nicht eher er 
. ah 
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gelaſſen, bis die Gläubiger befriediget waren. Einlgeizse | 
Ereditoren, die es bei den Juſtij Collegien durchs 
sufegen wuften, erhielten Erecution und Immiſſion 
in die Güter der Emder Privat- Bürger. Mies 
mand wollte mehr fein Geld in den unfihern Han ⸗ 
del wagen, und reiche Familien ſehnten fich darnach, 
die Stadt zu verlaſſen. Ein foͤrmlicher Banqües 
rott und. der gänzlicde Ruin der. Stadt Emden war 
allem Anfchein nach die unvermeidliche Folge des 
Emder zerrütteten Credit Wefens. Go war dag 
Emder Ereditwefen bei dem Antritt der —— 
Regierung beſchaffen (p). 

| 6.‘ 15. 

Wie Emben 1749 dem Könige die Ober- Di⸗ 
rection ihres Stadtweſens übertragen hatte, und hier» 
'auf der Eompetenz » Etat für die Stadt. Caͤmmereh 
ausgearbeitet war, wurde mit Unterfuchung des 
Emper » Ereditwefens 1750 der Anfang gemacht.“ 
Diefes Gefchäfte vourde von dem Cammer « Präfle 
denten Lenz und dem Commiſſario Loci Kriegesrath 
Kruͤger mit Zuziehung einiger Deputirten aus dem 
Magiſtrat und der Buͤrgerſchaft vorgenommen. 
Man ſonderte die liquiden Schulden von den illiqui⸗ 

den ab. Letztere fegte man aus und dann belief ſich 
die vorgefundene richtige Schuldmafle 381532 
Rthlr. Won diefen Schulden waren in 30. und 
gar zum Theil in 40. Jahren Feine Zinfen entrichtet. 
Aus dem angefertigren Competenz · Etat ergab ſich, 

daß mit Niederfchlagung fämmtlicher alten bisher 
aufgeſchwollenen Zinfen von dem Hauptſtuhl nur 
17 procent bezahlet werden fonnte, wenn anders - 
der Etat erfüllet, und die Ausgabe die Einnahme 

33 | nicht 
(p) Eammer und Emder⸗Acten. 
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yʒincht überfteigen ſollte. Bei dieſen Umſtaͤnden war 

ein foͤrmlicher Concurs unvermeidlich. Diefer wur⸗ 
de 1751 bei der Regierung eroͤfnet, und eine Cdic⸗ 
fal » Citation wider alle auf die Stadt» Fämmerep 
Spruch und Foderung habende Ereditoren erlaſſen. 
‚Der Magiftrat, welcher ungerne den oͤſſentlichen 
Eoncurs jahe, bemürfte es bei ver Anweſenheit des 
Koͤniges in Emden, daß die bereits ausgefurtigten 

. Edictalien wieder eingezogen, und der Concurs vor» 
erft fiftirt wurde. Da aber der Magiftsar fein 
Mittel fand, die Stadt aus diefem Sabyrinche here 
aus zu helfen, fo wurden in dem ſolgenden Jaͤhre 
1752 die Edictah-Citationen abermals eriaffen. 
Bei der Anzabe wurden von denen in dem Lager⸗ 
Bude regiftrirten Schulden 827772: Thlr. 2 Schl. 
und denn noch außerdem eine Foderung ! des Örafen 
von Kaunig, des fürftlichen, Allodii wegen praͤten⸗ 
dirter vormaligen lanbesperrlichen Zöllen und dann 
Indemniſations Foderungen, zuſammen mit ohnge⸗ 

faͤhr 428000 The. annotiret. Es betrugen alſo 
fämmtliche Angaben ohngefehr ı 250009 Thlr. Da 
aber letztere illiquide Poften nicht juftifieiret werden - 
Fonnten, aud) zum Theil zurückgenommen wurden: 
fo blieben die zuerft gedadjten 827772 Thir. der 
Gegenſtand des Concurſes. Dieſe wurden von dem 
Magiſtrat bis auf einige wenige Puncte eingeſtan- 
den. 1753 wurde bei fortwährenden Concurg- Pros 
ceß in ‘Berlin eine befondere ee zur Re⸗ 
gulirung des Creditweſens niedergefeget. Der Chef 
war ber geheime Etats. Minifter Graf Reuß. 1755 
war indeffen die wichtigfte Frage, wie und moher 
die Ereditoren ihre Befriedigung erhalten folten? 

noch unerörtert. Der König. fam bald nachher in 
Emden, erfundigte fid) genau nach dem Emder. 
Ereditwefen, fand den ——— Concurs —* 

chel⸗ 
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eheitig,, gab der Regierung:auf den Concurs= Pro 1758 
ceß wiederum zu ſiſtiren, und verftattete dem Mas» 
giſtrat fid) mit den Greditoren in der Güte zu fegen, 
und die Stadt auf die befte Weife aus ven Schule 
den zu ziehen. Der Magiftrat bemühte ſich bier« 
auf, Mamens der Stadt, Die Creditoren zu einem 

Vergleich zu bewegen. Mon denem fich angegeben 
nen 380 Creditoren zeigten 261, alfo ſchon bie meh⸗ 
teſten, ſich bereitwillig, die Zinſen ſchwinden zu laſ⸗ 

fen, und ſich mit 20 procent zu begnuͤgen. Die 
übrigen Ereditoren. wurden auf Veranlaſſen des Mas 
giſtrats von der Regierung citiret, um fich ebenfalls 
zu erklaͤren. Noch traten 48 Ereditoren dieſem 
Vergleich bei. Es hatten: daher 309 Creditoren, 
die außer den Zinſen 666419 Thir. zu fodern hatten, 

ſich zur Annahme der 20 procent erklaͤret; dagegen 
blieben nur 71 Creditoren, vie ſich theils nicht eine 
gefunden, theils diſſentiret hatten, nur uͤbrig. De⸗ 
zen Foderungen betrugen 147912: Thlr. Es traf 
Daher. die Frage ein, ob die diſſentirenden Creditoren 
verpflichtet wären, dem Schluſſe ihrer Mit · Credi⸗ 
aoren, die den mehreſten Theil ſo wohl in Abſicht 
der Perſonen⸗ Zahl als des Schuld » Quanti auge 

‚ machten, ‚beizutreten ?. In der Regierungs» Sen 
ten; vom 34. Januar 1756 wurde biefe Frage um 
foviel mehr, affirmative entfchieden, ; weil fämmtliche 
Gläubiger ‚unter fid) von einerley Gattung und Claſ⸗ 
ſe waren. Dieſer Spruch iſt im Appellatorio am 
2. December 1756 beſtaͤtiget, und bie hierauf 
interponirte Revifion Ift am 3. — — 1 
veſen erklaͤret (P). | | 

16. 

Am Astrag Diefer 20. procent hatte Emden | 
nur 52000 Sul an —— Obligationen 

3 4 A „a0 
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r5 ivorraͤthlg. Hiemit konnte noch nicht einmal 4. die⸗ 

fer reducirten und beglichenen Paſſiv · Schuiden ab⸗ 
gefuͤhret werden. Die Stade Caͤmmerey hatte 
aber Hofnung in Berlin Geider zu negotliren, und 
mit diefem Anlehn follten denn cie Gläubiger abge 
funden werden. Mit dem eingetretenen fiebenjährie 
gen Krieg verſchwand aber aud) dieſe Hofnung. 

Die Cänimerey fand außerhalb ihren Kingmauern 
feinen Credit, und innerhalb der Stadt verſchwan⸗ 
den die mehreften Baarſchaften in Contributionen 
und Verpflegung der franzoͤſiſchen Truppen. Mac 
Beendigung bes, fiebenjäyrigen Krieges kam En» 
ben*endlidy aus ihrem verworrnen tabyrinche, Noch 
während des Krieges harte der Magiſttat viele Obe 
ligationen zu ro bis 1 2 procent eingeloͤſet. Andern 
Creditoren cedirte der Magiftrat die 52000 Thlr. 
landſchaftliche Obligationen, womit 368000 Thin, 
yu 20 ‚procent abgeführet. werden fonnten ;. und die 
übrigen Creditoren liegen fid) neue Werfchreibungen 
ausftellen, und: begnügıen fich mit ver Werzinfung, 
So endigte fid) das Emder Creditweſen zu Dem größe 
ten Nachtheil dev Gläubiger... Es gereichee nun 
freitidy wohl der Stade Emben nicht zur Ehre, daß 
fie funfzigejährige ruͤckſtaͤndige Zinfen unbezahle ges 
laffen und den Hauptftuhl nur mit dem fünften Theil 
abgeführet hat; allein der Vorwurf, den man aus 
Biefer Behandlung, welche nad) den bamaligen Um⸗ 
fländen notwendig war, ben Repräfentanten ber 

Stadt machen kann, wird gewiß dadurch fehr ver« 
ringert, wenn man bebenfet, daß eben fie das meh⸗ 
refte dadurch vexlohren: Denn eben die Einwohner 
der Stadt, und darunter die Magiftrars + Perfos 
nen, bie Vierziger, und die angefehenften Bürger 
lieferten die größte Zahl der Gläubiger aus. Faſt 
die ganze behandelte Schuld war eine Emder Sr 
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tional⸗ Schuld. mußte dev Emder Bürger im 75 
dritten und vierten Mliede buͤßen, was ſeine Vor⸗ 
fahren verſchuldet hatten (r). SEITEN TUN 

| 6 17. " 
Wie Emden 1723 den Deichbau aus patrioti⸗ 

ſcher Sefinnung übernommen hatte, negotlirte fie, 
um biejes 'große Werf anzufangen, vorzüglich in 
Holland, anfehnlihe Summen Geldes. Der Mar 
giſtrat ordnete eine befondere Deichachts» Caſſe an. 
Hierin floß die Einnahme von der eingemilligten 

ichſchatzung zu 20 Gulden von jedem Graß Jane 
des, und hieraus wurden denn wieder Die Ausgaben 

au dem Deichbau und ber Abtrag der Zinfen befteit- 
ten. Diefe Deichcaffe war nicht mit zu dem 1752 

- eröfneren Concurfe gezogen. Da aber auch bie Cre⸗ 
ditoren, welche zur Derftellung der Ober « und Nie⸗ 
deremfiichen Deich. Gelder vorgeſtrecket hatten, auf __ 
die Zahlung drangen: fo wurden auch wider diefe - - 
:1752 befondere Edictales erloffen. Aus der Deich 
caſſe waren anfänglich vor und nad) einige Glaͤubl⸗ 
‘ger befriediget, die größten Poften waren aber noch 

rruͤckſtaͤndig. Die Angabe bei diefem Special. Con« 
curſe liefert eine Summe von 532895 Gulden hol. 
Händifch aus. Die Eoncursmaffe beftand aus den 

vorraͤthigen Gelbernin der Deichcafle und aus denen 
wogen nicht entrichteter Deichfchagung eingegogenen 
Laͤndern. Diefe wurben verfauft, und hieraus muds 
den die Ereditoren, nad) gerroffener Behandlung, 
mit 50 procent yon bem Hauptſtuhl und Nachlaß 
aller. aufgeſchwollenen Zinſen befriediget. So enties 

digte ſich auch die Stadt dieſer Creditoren (s). 

Cammer⸗ und Emder⸗ Acten. 
( Regierungs⸗ und. Cammer⸗ Arten. 

35 | Drite, 
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u hr Dritter Ab(qhnitt. \ Be 

$.t. Der Konig kdmmt zum erflen Fal ih Dilfkieffand, 5. 2. 
‚ und erfldet durch ein öffenkliches. Patent den Emder Gafen 
‚20 einem Freyhafen vdez Porto. Franco. 3: In Emden 

wird eine oftindifche Compagnie. errichtet. 5.4. Dh 
die Holländer, fie nicht mit gleichgültigen Augen ange ebeit, 
0° $. 5. fo kommt fie doch au Stande::..Gie ſendet verfchiebene 

Schiffe nah Ehina ,. die mit reiiven Ladungen nah Emden 
° gurüd famen. $, 6. Nach dem Ausbruch. des ficbenjdhrigen 

„Krieges wird bie Compagnie wieder aufgehoben. 5.7. Yufs 
ſerdem wird in Emden eine bengaliſche Compagnie errichiet 
die ſich aber nur wenige Jahre erhalten hat. $.8. Fieltt 
und lezte Reife des Koniges nach Oſtfrieeland. S. 9. Eis 
rxichtung bes ee $. 10.. Bebeihung des neuen 

Bunbers Polders. $. 11. Diefer Polder wird nach eihigeh  « ‚Behandlungen ‘ $. ı2. von dee Lanbſchaft angefaufti‘' $, 12, 
Hohe Woflerfluthen, Enter? | 

eh, 5 Hari, u unse 
j tie En SE 9 ua‘. FR 5890584 

7514 n.biefem Jahre genoß ber, Oftfriefe das. Glach 
‚zum: erfien mal in feinem Vaterlande feinen fandeg« 
herrn, ben großen König Friedrich zu ſehen. Zu 
‚ben Feierlichkeiten, welche zu dem Empfang des 
Koͤniges veranſtaltet waren, „gehören vorzüglich drey 
große Ehrenbogen. Der eine. ftand auf der, Grän« 
je, der andre in Aurich. Beide waren auf land⸗ 

ſchaſtliche Koſten erbauet (t). Der dritte war in 
Emden errichtet, Die Form des legten war ein 
coloſſaliſcher Adler mie der Inſchriſt: | ' 

O Koning! groot van Macht, ; 
Van Goedheit, van Verfland, .. 

et) Die eben nicht finnreichen Anfchriften "auf. den 
- Ehrenbagen. an ber Graͤnze und in Yurich find 
ERDEDRL IM dem Reichspoſtreuter von 1751 
93. .° — | 

U 
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Meer Vader-in ons Hartt. ‚ER 
„Als Koning van ons Land, . is 

‚Außerdem waren in ällen Dörfern‘, durch — 
der König fuhr, kleinere Ehrenbogen errichtet. Als 
lein in der Stadt: Emden ſtanden 39 Ehrenbegen. | 
So gar die Fiſchweiber hatten einen befondern Bo⸗ 
‘gen.  Diefer war mit getrocfneten See» und Fluße _ 
Fiſchen auegeſchmuͤcket, und bare folgende Itz⸗ 
ſchrift: | | 

Wy Veoiwen van’ groen 
Zyn weinig in getal, — 
Wy konnen niet veel doen, ” 
By deze Wonderval: FE 

Leev lang, gy Koning onſe Vader! 

Sonderbar waren. doc) einige in den. Dörfern 
"und befonders in Emden publicirte Cameral» Berords 

. nungen, So lauten fie: Zn Beinem.:Haufe darf 
‚an der Straße eine jerbrochene Fenſterſcheibe ſeyn. 
„Ale Fenſterladen, aud) in unbewohnten Häufern, 
"müffen ‚geöfnet werden. Niemand darf vor dem 
Fenſter fiehen. Jeder Hausvater fteller feine ar 

. milie vor feinem Haufe. Männer, Frauen, "Kin 
‚der und Gefinde ziehen ihre beften Kleider an. 
Bettler, Barfüßer und Hunde dürfen ſich nicht fes 
‚ben laffen, und fo weiter, In der Inſtruction, 
welche der Emder Magiftrat ‚erhielt, war inter an« 
dern verordnet, daß eine Küdye, mworinn für die _ 

koͤnigl. Tafel gefoche werden follte, auf der öffent 
„lichen Strafe. ohnweit des fönigk: Quartiers erbauet 
‚werden mußte. Und ver eilfte Artikel diefer In⸗ 
ſtruction lautet wörtlich for: Wor.des Koͤniges 
‘Zimmer ſtehet eine wohl ausſehende Schuͤſſelwaͤſche⸗ 
rin mit einer andern feinen Magd zu ihrer Aufware 

“tung. Alles dieſes iſt gluͤcklich ausgefuͤhret. Am 
13 

j 
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375113 Jun. fruͤhmorgens fuhr ber König aus Lingen, 

wurde von einer ftändifchen Deputation (a), an bee 
Graͤnze empfangen, und traf um zwei Uhr in Ol⸗ 
Darfum an. In der Buite des Königes waren bie 
koͤnigl. Brüder der Kronprinz Auguft Willhelm, der 
Prinz Ferdinand von Braunfchweig , der Oberftlieu« 
tenant von Balbi, noch einige Flügelabjutanten 
‚und der Cabinersrach Eichel. In Dldarfum wurde 
der König von dem Magiftrat empfangen, und nad 
Emden begleitet. Wie der König erſt in Oldarſum 
und dann um drei Uhr in Enden eintrof, wurden 
die Kanonen von den Stadtwällen abgebrannt. In 
dem Hafen flaggten alle Schiffe. Noch an demfels 
ben Abend verlieh der König dem Magiftrat, der 

; Nitterfchaft und den Directoren der afiarifchen Com⸗ 
‚yagnie Audienz ;. befah an dem’ folgenden Tage die 
Merkwürdigkeiten der Stadt, fuhr am Mittag mic 
tfeiner Suite: die. Emſe bis zu der Knocke herunter, 
‚und ließ ſich gegen Abend in einem Eleinen Dorfs⸗ 
ſchiffe, weil ‚bei dem flillen Wetter und der Ebbe 
das Fagdfchiff nicht in den Hafen einlaufen Bonnie, 
«wieder nad) Emden zuruͤck rudern. Am 15 Sun. 
‚zeifeten Se. koͤnigl. Majeftät nady Aurich, fpeißten 
auf dem Schloffe mit einigen oftfriefifchen Edellen- 
ten, und Famen bes Abends wieder nad) Emden zu⸗ 
ruͤck. Am 16 Yun. trat der König feine Ruͤckreiſe 
über Lingen wieder an (v). | 

$. 2. 

(u) Die fHändifche Deputation folgte" dem Könige 
nach Emden, von Emden nach Aurich, und danu 
wieder nach Emden zurüd. Auf der Graͤnze war⸗ 
gete-fie wieder ben Koͤnig ein, und empfahl biefe 

- Provinz ber forcwährenden koͤnigl. Gnade. 
(v) Europ. Staats- Secret. Yun. 1751. Emder⸗Al⸗ 

manach 1751. und landſchaftl. Acten. 
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Der König ließ ſich befonders angelegen feyn, 
ben verfallenen Handel wieder empor zu bringen. 
Zu dem Ende erflärte-er ben Hafen zu Emden zu 
einem Freyhafen. So lautet. das Patent vom 15 
Nov. 1751. „Wir haben befonvers, um das 
wahre Befte unferer Stade Emden und derfelben 
„Commercium zu befördern, — aus allerhödhft 
„eigner Bewegung refolviret, den Hafen zu Emden 
„zu einem Porto Franco zu declariren ; alfo und dere 
„geftalt, daß alle daſelbſt ankommende Schiffe und 
Kaufmannsguͤter, ſowohl einhelmifche, als frem» 
„de, von welchen Puiffancen, Republifen, Stage 
„ten, Sändern und Nationen leztere nur immer ſeyn 

759 

„mögen, bei ihrem Ein» und Auslaufen in den Ha⸗ 
„fern zu Emben frei von allen Impoſten und Auflas 
„gen feyn, mithin alle diejenigen Rechte, Immuni⸗ 
„täten und Vortheile zu genießen haben follen, wel⸗ 
„che einem Porto Franco beigelegt zu werben pfle= 
„gen: Wannenhero dann auch außer dem gewoͤhn⸗ 
„lichen leiblichen Hafen «oder fogenannten Tonnen⸗ 
„und Bacengelbe, fo, von den Schiffen entrichtet 

-  „mied, alle diejenigen Waaren, welche von den an⸗ 
„kommenden fremden ober einheimifhen Schiffen. 
u Emden eingeführer, oder auch von dort wieder⸗ 
„um abgeführet werden mögen, und nicht in Em⸗ 
„den ober in Ditfriesland confumiret werden, vor 
„licent und allen andern Impoſten gänzlid) erimiret 
„und befreiet feyn. follen;. was aber in Emden oder- 
„in andern ofifriefifchen: Städten, oder auf dem 
„platten $ande confumiret wird, und aus Emden 
„koͤmmt, muß in Emden den Licent entrichten (w).“ — 

Von 
() Aus dem beſonders abgedruckten Patente. Man 

trift es auch in der Edictenſammlung ı75ı — 
14755 Col, 173 an. | | J 
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175 1Von dieſer Zeit an iſt alſo der Emder Br ein 

l 

Freyhafen. 

SEE Perg 
Um ben Handel zu beleben, wurde ein Peruet⸗ 

boot von Emden auf London angeleget. Den Plan 
hatte ein Kaufmann von der Melde entworfen: 
Kaum mar aber die erfte Paſſage Chalouppe, ge: 
nannt der König von Preußen, ausgelaufen; fo ent 
ftanden zwifchen dem Schiffscapltain und den Rhe— 
dern ſolche Zwiſtigkeiten, daß die ganze Entrepriſe 
ſogleich in der erſten Geburt erſtickte. Der Titel 
eines Commerzendirectors, den der Entrepreneur 
von der Velde erhielt, war die einzige unbedeutende 
Folge dieſer Geſchichte. Wichtiger war deinem 
den errichtere Afiatifche» oder Ehinefifche Compag⸗ 
nie. Ein Kaufmann Jerome Jaques aus Orleans 
hatte fich in Amfterdam niedergelaffen, und dort 
das Bürgerrecht erhalten. Diefer zeigte ſchon 1748 
dem Magiftrat in Emden an, daß er mit Zutritt 
verfchiedener angefehenen ausmärtigen Handiungs« 
Bäufern und Privar» Kaufleuten in Emden, eine 
oftindifche Compagnie unter preußiſchem Pavillon 
«richten wollte: So wie die Holländer dieſes er« 
führen; füchten fie die Ausführung diefes Werks zu‘ 
vereiteln. Sie ſandten einen Kaufmann Looß nach 
Emben: Sein Auftrag war, den Jerome Jaques, 
als einen nichtsmürdigen Projectmacher , verdächtig 
zu machen. Weil aber diefer von dem preußifchen 

‚ Sefandten im Hang dem Magiftrat empfohlen war; 
ſo mißlang dieſer Anſchlag. Der Plan wurde nach 
Berlin geſandt. Geprüft mar borten diefer Plan, ‘ 
aber verworfen, es ſey, weil er unausführbar an« 
ſchien, oder weil an einer allgemeinen preußifchen 
Handlungs: Eorfipagnie gearbeitet wurde, ur weil 

oll aͤn⸗ 
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hollaͤndiſche Intriguen obſiegten. Ein Koufnannıyyk 
in Emden, Heinrich Thomas Stuart, entwarf hier: 
auf ein neues Project zu einer oftindifchen —— 
nie, und erhielt unter dem — October 1750 die koͤ⸗ 
nigl. Detroy auf zehn.Yapıı. Stuart warb num 
eine Menge Theilnehmer an. : Diefe' hielten am 
24 May 1751 ihre erſte Verſammlung in Emden 
Die Directoren dieſer Compagnie’ überreichten dem 
Koͤnige bei ſeiner Anweſenheit in Emden den naͤher ausgearbeiteten Plan. Unter den koͤniglichen Bes guͤnſtigungen, welche die Compagnie erhielt, waren 

ohngefaͤhr folgende die vornehmſten⸗ Die⸗ auf zehn 
Jahre ertheilte Octroy wird der Compagnie auf zwanzig „Jahre verliehen. „Die Compagnie fann ſo bleie Schiffe ausrüften, als ihr "Gicdünfer, &o 
lange bie Octroy währer, foll Niemand dem nee 
reffe dei Compagnie zumider fich einer andern Oc⸗ 
troy "zu erfreuen "haben. - Die Compagnie ift frei 
and independent, dergeſtalt, daß fie don ihrem Thun‘ und Laffen Niemand’ anders, als Denen Intereſſenten 
in einer allgemeinen Verſammlung Rechenſchaft zu 
geben hat. Der Compagnie iſt erlaubt, folche Ver⸗ 
Ordnungen unter ſich zu machen, als ſie zur guten Einrichtung und Direction ihres Handels und Schif⸗ 

th nuͤtzlich zu ſeyn erachtet. Ihr wird auch die 
ichtsbarkeit uͤber ihre Offielamen und Subalter⸗ nen verliehen, ‚und ſoll feine Appellatlon ad effectum fuspenfivum ſtatt finden, Der Compagnie wird ein großes und kleines Siegel, um ihre Erpevienda zi Waffer und zu Sande befcäftigen zu fönnen, zus geltanden. Der Compagnie ift erlaube, im Nah: men Sr. koͤnigl. Majeſtaͤt mit den Souverains und andern Mächten in Indien Tractaten und Allianzen zur. Beförverungund Ausbreitung. ihres Commers - - Ü zu ſchließen. Alle Produete, welche zut Fahre 

nad 
w 
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175 inach Indien erfordert, und von auswärtigen Pros 
vinzen eingefuͤhret werden, find. von allen Zoͤllen, 
Impoſten und Abgaben befteiet; wie denn aud) Die 
aus Indien mitgebrachten und verkauften Woaren, 
bei ihrer Werfendung aus Emden, eben daſſelbe Vor⸗ 

recht zu genießen haben ſollen. Die von der Com- 
ernannten fieben Directoren werden bejtätie 

get, und wird ber Compagnie uͤberlaſſen, nad) Ber 
finden mehrere zu erwählen. Gr. fönigl. Majeſtaͤt 
erlauben der Compagnie, fo oft fie etwas zu bit⸗ 
ten ober vorzufchlagen habe, folches unmittelbar bei 

Deo ollerhöchften Perfon anbringen zu dürfen“ (x). 

—Es iſt defannt, und auch fchon in biefer Se⸗ 
* beilaͤuſig angebracht, wie ſehr die Hollaͤnder 

ſich angelegen ſeyn laſſen, die Auſhebung der oftine 

diſchen Handlungs · Compagnie in Oſtende zu be⸗ 

wuͤrken. Die Emder Compagnie konnte ihnen eben 
wenig gleichguͤltig ſeyn. Weil ſich nun beſorgen 

ließ, daß die Hollaͤnder auch dieſer Hinderniſſe im 

den Weg legen würden; fo ließ der König ben Ge⸗ 
‚neralftaaten von biefer neh errichteten Emder Com⸗ 

pagnie Nachricht ertheilen, und fie erfuchen, „daß 
„fie die Schiffe, die unter. feiner Flagge, in ihre 

„Häfen in Europa oder Oftindien und befonders auf 

(3) Cammer⸗Acten und folgende Eleine Piecen; 
Nachricht von der octroprten Aſiatiſchen⸗Com⸗ 

pagnie in Emden Frankfurth 1751. Schreiben‘ 
eines engliſchen Negotianten an einen Kaufmannu 

in Berlin die preußiſche Handlungs⸗Compagnie 
betreffend 1751., und der brandenhurgiſche Pas 
eriot, oder Beurtbeilung der Empifchen) Danube’ 
lungsgeſellſchaft 1751. — Br 
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dem Vorgebuͤrge der gufen, Hofnung kommen ſoll 751 
‚„een, freundſchaftlich behandeln und fie unter cu⸗ 
‚„dern mit Waſſer verfehen laffen mögten. Hierauf 

antworteten fie am 2 December, 1751 „daR ſie ges 
„ſinnt blieben, die Freundſchaft mit des Koͤniges 
Mojeſtaͤt zu unterhalten, und fie daher feinen Un. 

i»terthanen das Finlaufen in alle: ſolche Hafen ihres. - 
„Staates, die allen Völkern offen ftünden, nicht 

„pberiweigern wuͤrden. Indeſſen könnten fie miche - 
„umbin, dem Könige vorzuftellen, daß die hellän- 

(abifche oftindifche Geſellſchaft, ſeit vielen Jahren, 
„eine ausſchließende Octrohy, auf Oſtindien zu han 
„deln erhalten hätte, wodurg ‚allen Unterthanen ih» 
„res Staats, und auch nahmentlid) denen, die, 

pdem Dienfte der Compagnie gewefen, Handel h "u 
Schiffarth unterfagee worden. . Daher wären fie 

‘“ „auch willens, die Handlungsgefellfchaft, bei die« 
wſer ihrer Octroy zu handhaben, und erwarteten von 
„der Gerechtigkeitsliebe Des Koͤniges, daß er nicht 
zugeben wuͤrde, daß Unterthanen ihres Staats, 
„und beſonders folche ; dein dem Dienfte der hof 
„ländifchen oſtindiſchen Compagnie vorhin getan 
„den, mic feinen Schiffen nach Oſtindien führen. 
In ſolchem Falle würde die Compagnie nicht unter⸗ 
vlaſſen koͤnnen, die Placaten, welche zur Manu— 
„tenenz der Dctroy ſtreckten, zur Ausführung zu 
„bringen, und folche Unterehanen ihres Staats 
sftrenge, und ſelbſt mit dem Tode zu vera Y) 

$ 5. 
Dafi die Emder Afiatifche » Chineſiſche FR | 

Br feinen Vorſchub, wohl * Nachtheil von 
den 

(y) Wagenner Deel XX, Bock 80. p. 406, 

ORfe. Geh. 8.2, As 
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T751Den Holländern zu erwarten hatte, läßt ſich ſchon aus 

‚vorftebender Antwort abnehmen. Indeſſen nahm 
die Compagnie ihren Anfang und Fortgang. Ein 

bekannter Dichter und wuͤrdiger Mann befang diefe 
errichtete oſtindiſche Handlungs. Compagnie: 

Heut ſtuͤrme die Lyra ein Lied im Tonmaaß erborgt 
von Syrenen, 

Nachahmend der Ruder Geräufch, das Kaufchen der 
wallenden Wogen ; 

‚Heut, da ſich der preußifche Staat, o Tag, der noch 
nimmer befungen! 

Mit Thetis vermaͤblt. 

Und am Schluſſe: 

Hat Caͤſar, bewundert vom Volk, wie Friedrich bis 
Länder beglücker? 

Mar Handlung und Tugend die Frucht, von feinen 
zerfiörenden Siegen? 

Ren, Ehfar war einzig nur Held. Mein Held nimmt 
bie Krone zum Muſter 

Bon Salomond Haupt (z). 

Die Piaſter, welche für die Compagnie gemuͤn⸗ 
zet wurden, haben auf der einen Seite das Bruſt⸗ 
bild des Koͤniges mit. der Umſchrift: Fridericus Rex 
Boruſſiae. Auf der Kehrfeite ſtehet das Wappen 
ber Compagnie, welches ein Schiff in. der See vote 
ftellet. Ueber dem Wappen ift der preußifche Adler. 
Schildhalter find zur Rechten ein Wildemann, und 
zur Sinfen ein Chinefe, der einen Ball Stoffen une 
ter dem Arm haͤlt. Unter dem Schilde liegt ein 
Mercuriusſtab und ein Palmzweig mit den Buch—⸗ 

ſtaben 
(2) Andenken für eine Freunde p. 195. 

* 
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ſtaben K. P. A. C. V. E. (a) und etwas niedriger: 1751 
Confidentia in Deo et Vigilantia. Die Compag- 
nie hatte indeffen zwei Schiffe in England angefauft, 
Diefe wurden in Emden zu einer Keife nad) China 

ausgeruͤſtet. . Das erfte Schiff erhielt den Mahmen, 
König von Preußen (b). Dieles gieng am 2 1 Febr 
unter Seegel und lief ohngefähr im —— def 1752 
ſelben Jahres in den Hafen von Canton in China 
ein. Am 4 Det. verließ das zweite Schiff, die 
Burg von Emden genannt, die Emder Rehde, 
und ſeegelte ebenfalls nad) Canton hin. Das Schiff 
der König von Preußen trat am 14 San. 1753 aus 
Canton die Ruͤckreiſe an, traf am 6 Jul, erft aufıy5; 
der Emder : Rehde ein, ‚und feegelte demnächft,' wie | 
es gelöfchet war, in dem Hafen ein. Die Mann. 
ſchaft mußte zum Theil entlaffen werden, weil fie 
wegen ihrer Unbändigfeit nicht auf dem Schiffe in 
Zaum gehalten werden fonnte, und man eine Meus 
terei befürchtete. Die mitgebrachte weiche Ladung 
beftand vorzüglich aus roher Seide, feidenen Stofs 
fen, Thee, Porcellain, und Apotheker » Waaren. 
Die Targa fowohl von diefem Schiffe, als von den 
übrigen ift immer befonders abgedrud:, Dir Waa—⸗ 
ren wurden in Emden im Ausgang Auguſts öffent. 
lich verfaufer. Unter ber großen Zahl fremder Kauf: 
leute aus Hamburg, Bremen, Frankfurth a. M. ’ 
Holland und Braband und einiger Standespirfo. 
nen, die fid) in Emden bei dem Werfauf einfanden, 
war auch der Ehurfürft Clemens Auguft von Coͤln, 

Aa2 beglei. 
(a) Vieleicht: koͤnlgl. preuß. Afiatifche. Compagnie 

von Emden. | en 
kb) Diele 321 Laft, führte 36 Kanonen, hatte 160 

Matrofen und 20 Dfficiere, koſtete völlig ausge⸗ 
 rüflet „75000 Thle. und nahm für 7ocooo FJ. 
boll. baar Seldmis, 
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s753begleitet von dem Grafen von Metternich und dem 

Dberftallmeifter Rolle. Der Ehurfürft wohnte dem 
Verkauf felbft mie bei, Faufte viele Waaren, bes 
fuhr den Dollart, und ſchenkte bei der Ruͤckreiſe 
am ı September der catholifchen Kirche in Emden 
100 Ducaten. Der Berfauf der ſaͤmmtlichen Waas 
ren und befonders des Porcellain, welcher um 20 
Procent theurer, als in Kopenhagen, bei einer aͤhn⸗ 
lichen Licitation, ausgebracht wurde, fiel zwar nach 
Wunſch aus,Runftverftändige wolltenaber behaupten, 
daß diefes Schiff zu klein gemwefen fey. Dies bemog 
die Kompagnie, ein größeres Schiff, welches die 
Anlage auf 66 Kanonen harte, in Holland anzue 

— Laufen. Das Schiff war unter einem fremden Nah⸗ 
'men erhandelt. Wie es aber befannt wurde, daß 
es für Rechnung der Emder- Compagnie angefaus 
fet war, machten die Holländer verfchiedene Schwie⸗ 
rigkeiten, es abfeegeln zu laffen. Mad) vielen Were 
bandlungen gelang es der Compagnie, das Schiff 

nad) Embden zu bringen. Hier wurde es ausgerüfter, 
und erhielt den Nahmen Prinz von Preußen, Dies 
fes dritte Schiff verließ am 31 Decbr. den Emder 
Hafen, und feegelte nady Canton. Dem Prinzen 
von Preußen folgte wieder der König von Preußen. 
Diefes Schiff frat feine zweite Reife im Febr. 1754 

| an, Am 28 May Fam die Burg von Emden aus 
*  3754Canton zuruͤck. Die Waaren wurden am 17 Jul. 

| und den folgenden Tagen öffentlicd) verkauf. Auch 
diesmal war eine ftarfe Concurrenz einländifcher und 
ausländifcher Kaufleute. Seine zweite Reife trat 
diefes Schiff im December veffelben Jahres an. 

1755Am 10 Jul. 1755 feegelte der aus Canton zuruͤck⸗ 
gekommene Prinz von Preußen wieder in die Emfe 
ein. Diefes Schiff harte das Unglück, bei Borckum 
auf den Strand geworfen zu werben. Es war in 

fo 

— 
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ſo großer Gefahr, daß ber groͤßte Theil des Schiffs.755 
volks Anſtalt machte, fi in die Chalouppe zu wer⸗ 
fen, und dag Schiff zu verlaffen. Der Eapitain 
Heß aber die Kanonen auf das Volk richten, und 
zwang e8 zum Gehorfam. Bei einer hohen Nach⸗ 
mittagsfluth und einem günftigen Suͤdweſtwinde 

wurde das Schiff mieder flo. Es hatte indeflen 
Das Ruder verlohren und die Cajtitte war völlig 
ruinirt. So befchädigt fam es in Emden an. Mit 
dem Verkauf der reichen Jadung wurde am 25 Aug. 
“in Emden der Anfang gemacht. Unter dem 11 
Aug. verordnete der König, daß feine andere There 
und oftindifche Porcellainwaaren in die preußifchen 
Provinzen eingelaffen werden follten, als nur die 

. jenigen, welche die octroyrte Ember: Oftindifche- Ger 
ſellſchaft einbringen würde, Dabey wurde aber zu. 
gleich verordnet, daß zu'mehrerer Aufnahme der ein» 
laͤndiſchen Seidenfabrifen feine oftindifcdyen Seiden« 

waaren jum einlänbdifchen Gebrauch weder Durch die 
Emder · Compagnie, noch fonften eingebracht wer⸗ 
den follten (c). Die Compagnie hatte noch immer 
günftige Ausſichten. Sie kaufte ein viertes in Am- 
fterdam neugebautes Schiff, und taufte es Prinz 
Ferdinand, Es wurde in Emden equipirt, flad) 
am 9 April in See, und feegelte wie die vorigen 
nad) Canton. Am 12 Yun. 1756 lief der König 
von Preußen und zwei Tage nachher bie Burg von 
Emden wieder in die Emfe ein. Erfteres Schiff 
war am 28 Nov und lezteres am 30 Decbr. 1755 
von Canton in China ausgefergelt. Am 23 Aug. 
und den folgenden Tagen wurden die Waaren ver, 
kauſt (d). — 

3 6. 

(e) Wochenblatt von 1755 p. 258. 
sd) Cammer⸗ und Emder⸗ Acten. 
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In dem Dienfte der Compagnie ftand ein Hols 
länder Perer Mayer. Diefer gieng nad) Holland 
zurüd. Durch einige KRunftgriffe und unerfaubte 

Correſpondenz gelang es ihm, viele bei der Emder 
Oſtindiſchen / Compagnie engagirte Matrofen an ſich 
zu locken. Dies war ſo viel nachtheiliger fuͤr die 
Compagnie, weil bei der damaligen engliſchen | 
und franzoͤſiſchen See» Armatur nicht leicht Ma⸗ 
erofen angeworben werden Fonnten. Diefer Ame 
ftand, noch mehr Uneinigfeiten unter den Intereſſen⸗ 
ten und vielleicht erübe Profpecte wegen des nun auge 
gebrochenen fiebenjährigen Krieges machten bie Com» 

. pagnie muthlos. Die neue Ausrüftung der beiden 
lezt zuruͤckgekommenen Schiffe verzögerte fich. Die 

Geeofficiere und bie befahrnen Marrofen verließen 
vor und nad) den Dienft und fuchten andermärts un. 

 terzulommen,, und die Actien der Compagnie fies 
Ien von einem Monath zum andern. Inzwiſchen 
Fam das lejtere Schiff Prinz Ferdinand im Fruͤh⸗ 

jahr 1757 zuruͤck. Weil damals Oſtfriesland von 
den Franzoſen occupirt war, lief es in einen engli« 

ſchen Hafen ein. Die in England verkaufte Ladung 
foll über 600000 Thlr. eingebracht haben, dies war 

| das lezte Retourſchiff. Gleich nachher wurde die 
ompagnie aufgehoben und die Intereſſenten gien⸗ 

gen auseinander. So endigte ſich die Emder aſia⸗ 
tiſch⸗ chineſiſche Handlungsgefellfchaft (e). 

PR F. 7. 

Die guten Ausſichten, die die afiatifche » ober 
chineſiſche Handlungsgefelifchaft anfänglich vor fich 
hatte, veranlaßten einige reiche Kaufleute, vor— 

| | zuglich 
Ce) Kammer und Ember⸗ Acten. 
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güglih Brabander, in Emden eine Bengalifcherrsz 
Compagnie, die mit ber afiatifch- chineſiſchen Compag» 
nie in feiner Verbindlichkeit ftehen follte, zu ervich« 

ten. Sobald fie die fönigl. Octrey unter dem 21 
San. 1753 erhalten hatten, rüfteren fie ein Schiff 
aus. Es hieß Prinz Heinrich, von Preußen, biele 
800 Saiten, führte 30 Kanonen, hatte 120 Mayr 
am Bord und mar mit einer fehr reichen Cargaifon 

- verfehen. Der Eapitain, welcher das Schiff führe 
se, hieß Marhien Clinckaert. ber. Cargas mas 

sen, Young, Chanlay und Broutaert. Zufolge 
der ihnen ertheilten fchriftlichen Inſtruction war iha 
nen ausdrücklich zur Pflicht gemacht, grades We⸗ 
ges nad) Bengalen zu fahren, und nirgends anders, 
‚als an dem grünen Vorgebürge zu landen, wenn nicht 
die äußerfte. Noth fie zwingen follte, in einen Hafen 
einzulaufen. Im Ausgang December 1754 feegels 
ge diefes Schiff von der Emder Rehde ab. Nah 
eingr glücklichen Farth von 5 Monathen, mar das 
Schiff am 23 May 1755 auf der Höhe der Inſel 
Ceylon. Es hatte den Bengaliſchen Meerbufen 
vor fih, und konnte wenigftens in 14 Tagen an den 
Ort feiner Beftimmung gelangen. Die Eargas lief _ 

ſen ſich aber in die Ehalouppe fegen, und trieben un» 
ger einer fremden Flagge Handel auf St. Thomas, 
Madras und Mafulipatan. Am 18 Jun. Famen 
fie wieder an Bord. Sie überholten nun den Cas 

pitain, in den Hafen von Mafulipatan einzulaufen, 
ze feßten fie einen großen Theil ihrer Fofibarften 

orgaifon ab, und nahmen andere Waaren zum 
Theil für ihre eigene Rechnung wieder ein. Erft im 
Ausgang Auguft wurden die Anfer wieder gelichtet. 
Am 10 Sept. landete das Schiff zu Goulpy in bem 
Ausflug des Ganges. Hier fiel der Handel niche 

Hay guͤn⸗ 
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1755 auͤnſtig aus; weil die beſten Waaren, und beſondets 
Gold, Silber und Kupfer in Mafulipatan ausge⸗ 
ſchifſet waren. Indeſſen vertauſchten die Cargas, 
die nun mit dem Copitain voͤllig einverſtanden wa⸗ 
fen, fo gut ſie konnten, ihre Waaren, und fuhren 
der Küfte von Coromandel wieder entlangs, um bald 
in diefem, bald in jenem Hafen Handel zu treiben, - 
Die Abficht war, alsdenn nad) dem Ganges zurüd 
zu feegeln, dorten für Rechnung der Compagnie 
Waaren einzunehmen und dann die Rücreife nach 
Emden anzutreten. Wie fie nun die Kuͤſte von Cos 

romandel verlaffen harten, und nad dem Ganges 
binfteuerten, geriech das Schiff am 18 Aug. 1756 

auf eine Sandplatte, und feheiterte. Equipage und 
der größte Theil der Waaren ‚bie aber noch vor und 
nad) geplündert wurden, wurden gerettet. Der Gas 
pitain ftarb gleich nachher, zwei Carga wurden uns 
fihtbar, der dritte Chanley aber gieng auf eine ine ⸗ 

- bifche» dänifches Factorey. Hier wurde er vorge» 
funden,, und von dem Eapitain des: zweiten Bengas 
lichen Schiffe mit feinen Papieren 1762 nad) Ems 
ben gebracht. , Mit einem großen Berluft ver Come 
pagnie, mit einem mweitläuftig in Paris geführten: 
Proceß über die Affecuranz, und der Feftungsftrafe 
des der Baraterie befchuldigten und.in Inquiſition 
gerathenen Carga Chanlay endigte fich die fatale Ges 
fchichte diefes Schiffes.” Das zweite weit Eleinere 

and: mit einer minder beträchtlichen Cargaiſon ver« 
fehene Schiff der Bengalifchen Compagnie hieß dee 
König. von Preußen. Im Yan. 1760 verließ eg; 
‚geführt von dem Capitain foedt, bie Emder Rehde, 
unmd feegelte nach Bengalen hin, Am 25 Jan. 1762 
Fam es wieder in Emden an. - Der Ertrag ber in 
Emden öffenelich verkauften Waaren betrug lee; 

— 
J 

— 
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F holl. Nach Austheilung der Disidende gieng die55 

Eompagnie auseinander (f). -— — - * 

In dieſem Jahre begnadigte der König mit ſel⸗ 

ner hohen Anweſenheit zum zweiten und lezten mah⸗ 
fe dieſe Provinz. Sr. koͤnigl. Majeſtaͤt trafen am 
24 Sun. in Emden ein. In der fönigl. Suite was 

. ren Prinz Ferdinand von Braunfchweig, einige Ge⸗ 
nerale und Flügeladjutanten, ber Abbe Prades, und 

der geheime Cabinetsrath Eiche. Am 15 Juny 

fuhr der Koͤnig nach der Knocke, beſtieg daſelbſt ein 
ſeegelfertiges Schiff, ſpeißte zu Mittage auf dieſem 
Schiffe, und ließ ſich dann mit einer Chalouppe wie⸗ 
der nach Emden rudern. Hierauf verfuͤgte ſich der 
Koͤnig nach dem Schiffszimmerwerft, ſah ein großes 

Schiff vom Stapel laufen, nahm die Merkwuͤrdig⸗ 

kelten des Rathhauſes in Augenſchein, und trat an 
dem folgenden Tage am 16 un. die Ruͤckreiſe wies 
der _ an. . Die Freudensbezeugungen die. man. in 

Norden über die Anweſenheit des Königes in diefer 
Provinz anftellte, nahmen einen tragifdyen Ausgang. 

Man fchoß aus einer Durchgefägten roftigen Kanone, 

Diefe borft. Zwei Menfchen blieben auf der Stelle, 
und fünfe wurden fehr verwundet Ch). | 

Bi §. 9. 

Schon auf dem Landtage 1746 war die ſo noth⸗ 
wendige Errichtung eines Zuchthaufes in Propofition 
gebracht. Der König hatte dazu Leerort beftimmt. 

Beil aber dieſe Feſtung eine gar zu ftarfe Reparatur 
| ! Aa5 beburfe 

ff) Sammer Yeten und Haerlem. Cour. 1755 n. 25. 
'(b) Ein befannted Stächelgedicht enthält den ganzen 

«traurigen Vorfall. Er 
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2555bedurfte: fo brachten die Stände die Burg zu Gret⸗ 

fol in Vorichlag, und erhoten fich zur erften Einrich⸗ 
tung 300 Thlr, herzugeben, und dann auch zu dem 
B huf des Zuchthauſes jährlich etwas auszufegen. 
Diefer Vorfchlag wurde fpäterhin genehmiget, und _ 
erft in diefem jahre 1755 ausgeführe.. So wurde 
bern die Örerfpler Burg, das Stammhaus der vo⸗ 
rigen Regenten biefes Landes, in ein Zuchthaus um⸗ 
geihaffen. Diefes dem Sande. heilſame Inſtitut 
wurde aus einem jährlichen Beitrag der Sandfchaft 
von 200 Thlr. aus einem Beitrag von 50 Thlr. aus 
Harlingerland, aus der Einnahme von dem ofifries 
fiihen Worhenblatte, aus den Bruchgeldern von den 
nicht gelieferten Sperlingsköpfen und aus ben Zine 
fen einiger Capitalien unterhalten. Der Landſchaft 
wurde die Mitaufficht über das dconomifche Weſen 
diefes Inſtituts zugeftanden. Wie 1778 die Gret⸗ 
foler Burg, die 225 Fuß lang und 200 Fuß breit 
war, und an einigen Stellen Mauern won 12 Fuß. 
in der Dicke hatte, abgebrochen wurde, ward das 

Zuchthaus nad) Emden auf das Gödenfter Haus Ci), 
verleget (k). 

$. 10 

(1) Ober die ehemalige neue Münze. Tiadens ges 
lehrte Dfifr. 1. 150. | 

(k)ı Sammer » und Tandfchaftliche » Acten. Außer 
ber Gretfyler Burg find vor und nach fa alle 

fürftliche Häufer abgebrochen. So wurde 1755 
das Efener Schloß, 1756 das Ihlower Jagb⸗ 
fchloß, 1763 die Schlöffer zu Frideburg und Wit 
mund, 1764 das Berumer Schloß und Sand» 
horſt, von welchem leztern uoch ein Flügel ſtehet, 
und 1767 die alte Emder Burg abgebrochen. Auch 

gieng 1764 der vormalige ſchoͤne Luſtgarten, die 
Zullanenburg ein, und wurde — Per⸗ 

onen 
I 



Dritter Abſchnitt. 979 
. 4 °.y .424283 

Im Jahre 1752 wurde der neue Bunder Pol 
der in Reiderkand eingedeichet. - Der Deich wurde 
auf Eönigliche Koften geleget. In der Arbeit ftan« 
den täglich. über 1800 Mann. Wie diefe favay 
machen wollten, rüdte ein Commando von 70 Mann 
mit vier Kanonen aus Emden nad) Reiderland. Das 
Durch wurden Die Arbeiter im Zaum gehalten und zu 

# 

j 

ihren Pflichten Hingemwiefen. Im Ausgang May 

war der Kay ı Deich fertig, und im Movember war" 
Die Arbeit vollender. Dies ift der größte Polder, 
welcher jemals in Oſtfriesland eirigedeicher worden. 
Er hält 2026 Diematen (h), 57 Ruten. Hier 
von wurden im April 1755 obngefähr 400 Diemas 
ten an Privatperfonen verkauft. Gleich hierauf 
entwarf der Hofrach du Buis in Cleve einen Plan, 
zu einer Tontine. Dieſe follte 300000 Thlr. aufe 
bringen, und für diefe Summefollte ver Geſellſchaft 
der noch übrige ganze Polder oder 1625 Diematen 
367 Ruten erb und eigenthümlich mit allen feinen Rus 
Sungen überlaffen werden, Die Gocietät war in 
drei Elaffen getheiter. In der erften waren Perfor 
nen unter 20 jahren, in der zweiten von 20 bis 40 
und in der dritten Elaffe yon 40 Jahren und darü« 
ber. Das Kaufpretium follte aus 600 Actien, jede 
zu 500 Thlr. beftehen. Die erfte Elaffe follte 300, 
die zweite 200 und die dritte 100 Actien nehmen. 
Den Theilnehmern der erften Claſſe follte aus den 
‚Einfünften des Polders 33, der zweiten Claſſe 4 

un 

fonen in Erbpacht verliehen. Nur die Pewſumer 
Burg , deren Thurm aber abgebrochen ift, und 
das Auricher Schloß, ftehen noch itzo. 

8) Jedes Diemat zu goo Ruten rheinlaͤndiſch. 
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1755und der zten 5 p. C. Zinſen von der Einlage ber 

| Actien enfrichtet werben. Bei Sterbefällen follte: 
den überlebenden der Antheil der verfiorbenen Mite 

"glieder ihrer Claffe accresciren, und endlich füllte 
der laͤngſtlebende einer jeden dieſer Claſſe vie ſaͤmmt⸗ 
lichen Nugungen ber ganzen Claſſe zu genießen har 
ben, und das Erbeigenthums.Medye des Polderss 
nach Maasgabe des eingelegten Capitals erhalten, . 

‚weshalb denn die drei Claſſen das Sand unter fic) 
vertheilen follten. Diefe drei legtlebende Perfonen 
follten von felbft in den Stand des Adels gefeget 
ſeyn, und die Jurisdiction über ihre Diftricte ha⸗ 
ben. Uebrigens follten über alles das, was ber So⸗ 
cietaͤt zugefichert worden, ſowohl bes Königes Ma- 
jeſtaͤt, als die Stände zu eigen Tagen die Garan⸗ 
tie übernehmen. Die cieviſche Cammer fandte dieſes 
Project nach Hofe. Es wurde unter dem 1. Sept. . 
2755 von dem Könige genehmigee: Der Cammer« 
Präfident' Lenz theilte im October Gen Adminiſtra⸗ 
toren und ordinair Deputirten dieſen Planmit. Dieſe 
erklärten fich hierauf zur Uebernahme ber Öarantie, 
Allein die Sorierät Fam nicht zu ſtande, und fo 
ſcheiterte diefer Plan (ın).. " | 

5 11. 

1756 Sm Febr. 1756 wurde beim Adminiſtrations⸗ | 

(m) Cammer / und landſchaftl. Acten. 

Collegio angetragen, den Bunder Polder fuͤr die 
Landſchaft anzukaufen. Dieſe 1625 Diematen wa⸗ 
ren bisher von der Camwer verſchiedenen Eingeſeſ⸗ 

fen, theils in Zinspacht, theils in Erbpacht verlier 
ben.  Diefe Zeit-und Erbpachten betrugen über. 
12000 Thlr. darnach wurde das Kaufpretium nach 
dem Ertrag von 5 p.C. auf 240000 Thlr. bee 

ſtimmt. 
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ſtimmt. Der Antrag ſchien dem Adminiſtrations 1756 
Collegio nicht unannehmlich zu ſeyn, nur fandes - - 
bei Auszahlung des Kaufpretii, denn ber König bes 
ftand auf die baare Entricheung beflelben, Bedenk⸗ 
lichkeiten. Der Sammer» Prafidene denz ſchlug dem 
Kollegio eine Negotiation von der churmärfifhen‘ 
Landſchaſt, die er bewirfen wollte, vor. Da der 
Credit der oſtfrieſiſchen Landfchaft in Holland dar 
durch geftiegen war, daß die Landrentei nunmehr ſeit 
1749 nicht nur richtig die Zinfen der hofländifchen 
Schuld, fondern auch jährlid auf Abfchlag des 

Hauptſtuhls eine anſehnliche Summe abtrug: fo 
‚glaubte man, daß die Holländer den Abtrag des 
Hauptſtuhls nicht fo fehr verlangen, und ſich mit 
den Zinfen begnügen würden. Weil aber ſeit 1749 
die Adminiftraroren fi eidlich hatten verpflichten 
muͤſſen, zwei jährlich zu hebende Schaßungen ledige 

lich zur Abführung der laufenden Zinfen und zur Abs 
. fehlags » Zahlung des Capitals zu verwenden: fo 
mußte von den General» Staaten eine Entloffung 
diefer eidlichen Verbindlichkeit dorhergehen. Die 
DBereitwilligkeit der churmaͤrkiſchen Landſchaft zu dem 
Vorſchuſſe von 240000 Thlr. beforgte der Cammers 
Praͤſident Lenz, fo wie das Adminiftrations » Colle⸗ 
gium den Verzicht der General: Staaten auf vorge 
‚dachte eidliche Verpflichtung. Mur verlangten die 
General · Staaten in ihrer Refolution vom 30. März 
1756, daß die Zinfen prompt entrichtet werden fol. 
ten, und hielten fid) ihr Hecht vor, nach vier Jah⸗ 
ren den fuscefjiven Abtrag des Hauptſtuhls wieder zu 
verlangen. Der Plan war denn, daß aus den beis 
ben holländifcyen Schaßungen nur die holländifchen 
Zinfen beſtritten werden follten, und daß der anfehn« 
liche Ueberſchuß und die Einfünfte des Polders zu - 
dem allmäbligen Abtrag des von der churmaͤrki⸗ 

| | — ſſchen 

— 
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1756ſchen Landſchaft zu negotiirenden Capitals verwendet 

werden follten, Auf dem feit 1751 angefangenen 
und nun auf den 29. April 1756 prorogirten fand» 

tag wurde der Ankauf des neuen Bunder »Polders 
unter vorgedachsen Bedingungen und Beftimmungen 
den Ständen vorgeleget, und von ihnen genehmiger. 
"Hierauf wurde fogleidy der Kaufcontract angefertis 
get, und am 4. May von den Ständen unterſchrie⸗ 
ben, Die Unterfchrife des Königes erfolgte zu Pots 
dam am 11. May (n). Ä — 

§. 12. — 

Zufolge dieſes Kauſcontraets wurden den Staͤn⸗ 
den für die behandelte Kauſſumme von 240000 Thle, 
die noch übrigen 1625 Diematen des neuen Bun⸗ 
der Polders, und der ganze Deich und deſſen in und 

auswendige Bärme in Eigenthum überlaffen, In 
Abſicht der Erbpächter behielt es bei bem mit ihnen. 

‚getroffenen Contracten fein Bewenden, indem die 
Stände in das völlige Recht, welches der König bis⸗ 

ber gehabt hatte, wieder eintraten. Dagegen konn⸗ 

‚ten bie Stände mit den Zeit: Pächtern, nach geen» 
digten Pacht » Contracten gutduͤnklich verfahren. _ 
Dann war den Ständen zugefichere, diefen gefaufe 

‚ten Antheil des Polders, fo wie Sr, Kön. Majeftde 

folchen bisher genuget und gebrauchet hatten, frei 

von allen Beläftigungen und Präftationen zu ewi⸗ 

gen Tagen, zunußgen und zu gebrauchen. Beſon⸗ 
ders war den Ständen zugeftanden, fo viele Warfen 

und Hantwerfsleute angufegen, als ihnen gutdüns 

fen möchte, die Zeit und Erbpächter durch parate 

Execution zu ihrer Schuldigkeit anzuhalten, und die 
freie Jagd auf dem ganzen Polder zu m | 

| of 

| (n) Landſchaftl. Acten. 
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Daß biefer Contract zu ewigen Tagen unverbrüd) 1738 
Uch gehalten werden follte, darüber gaben Sr. Kön. 
Majeftät Dero Fonigliches Worte für Eich, Derd 
Erben und Nachfolgern im Reich und $anden. Wie 
der Kauffdilling aus dem von der churmaͤrklſchen 

andſchaft geleiſteten Vorſchuß (0) bezahlet war, wurde 
am 24, September einer ftändifchen Deputation der 
Polder von dem Cammer. Präfidenten $enz in dem 
Namen des Königes in Bunde feierlic) übergeben, 
Es wurden dabei alle Zeit: und Erbpächter vorgefos 
dert Diefe muften durch einen Handſchlag den De⸗ 
putirten, Namens der Landſchaft, die fhuldige 
Treue, Gehorfam und den richtigen Abtrag ihret 
Pachten verfprechen. Alle Zeit und Erbpad)tss 
Contracten wurden der Deputation eingehändiger, 
und der Deich murde ihr ſchauſrey überliefert. Hier⸗ 
anf verfügten ſich der Praͤſident und die Diputirten 
nad) Emden, und bewuͤrkten bie Intabulation des 
Kaufcontrafts bei dem dortigen föniglichen Amt⸗ 
hauſe. Auch diefes Protokoll nebſt dem Docunaente 
der geſchehenen Intabulation wurde ebenfalls ber 
Deputotion feierlich übergeben, Diefer Polder, 
welcher anfänglich der Königs. Polder bieß, wurde 
hun, fo wie noch it, der landſchaftliche Bunder Polder genannt (p). 

8. 13. 
Seit ber koͤniglichen Regittung bis biezu, find 

zwei hohe Wafferflutpen eingetreten. Die erſte brach 
am 11. Sept. 175 1 nach einem Sturm aus, Weſt⸗ 

Nord⸗ 

(0) Diefe 240000 Ehlr. find 1756 der hurmärfis ſchen Landſchaft aus einem von dem Haupt · Baneo· Directorio vorgeſtreckten Anlehn zuruͤck gezahlet. ) Landſchaftl. Acten. 
- 
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3756Mord Welten ein. Schon zwifhen drei und. vier 

Uhr gieng das Waffer in ‚der oberemſiſchen Deich⸗ 

acht uͤber die Kappe des Deiches, obſchon das Waſſer 

noch bis fuͤnf Uhr wachſen mußte. Das Waſſer 

ſoll nach den damals gemachten Bemerkungen hoͤher 

geſtanden haben, als bei der Neujahrs / und Catha⸗ 

rinenfluth. In Emden ſtand das Waſſer in eiie 

- gen Häufern zehn bis zwölf Fuß hoch. Viele 

ſcheiterten im Angeſicht einer Menge Menſchen. Die 

Sylen bei Bingum, Kioſter Muhde und Ditzum 

waren weggeriſſen. Beſonders aber waren auch die 

MNorder · Deiche ſiark beſchaͤdiget. Die ‚zweite 
Fluth brach bei einem ſchweren Stutm am 7. Dh. 

1756 ein. Der Wind hatte gehn Tage vorher ſtart 
aus Süden mit einem weſtlichen Strich gewehet, 

Dadurch war vieles Wafler aus der ſpaniſchen See: 

in den Canal getreten. , Die Nordſee ſchwoll ” | 

och an, und, immer höher, fo wie der Wind mehr 

weſtlich lief. Mit einem heftigen Sturm, der 

am 7. Dcteber aus Nordweften erhob, wurde eine _ 
ungeheure Maffe des angeſchwollenen Waſſers on 

dieſe Küfte gebränget. Aus untrüglichen Zeichen - 

bemerkte man, daß das Waffer die Höhe ter Fluth 
von 1717 uͤberſtiegen hat. ‚Ganze dreißig Stuns 

den hindurch hielt diefer Sturm an. 397 jtarfe 

Bäume in den koͤniglichen Gehölgern wurden mit 

den- Wurzeln niedergeriffen. In Emden war bie 

- lange Bruͤcke ganz weggefpület, alles Holzwerk an 

dem Herrnthor war rulnirt, die Stadtmauer hatte: 

hin und wieder Loͤcher, und die Thüren der, Gaſt 

haus. Syhle waren aufgefprengt. Der Schaden 
an öffentlicyenund Privargebäuden war fehr betraͤcht⸗ 

lih. Die Kapen, welche Emden auf Band, Bor⸗ 

tum und Rottum unterhalten mufte, waren vernidy | 

set, und Baacken und Seetonnen waren weggetrie⸗ 
an "Den, 
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en, Die Herſiellung iefee Seranſtalten, fegte die 1y56 
Einder Caͤmmerei ſehr zuruͤck. In Oberledinger⸗ 
land waren viele Durchbruͤchel Faſt ganz Oberle⸗ 
Vvibgerland ſtand unter Waſſer⸗Einige Menſchen 
und vieles Vieh verlohren ihr Leben in den Wellen; 
So waren aud) die Mordgr= Deiche und die Norie 
dummer Ems» Deicye durchgebrochen. Syn. Efener 
Amte verlohren die Deiche beinahe den vierten Theil 
ihrer Erde. Zwar litten dieſe Deiche dadurch uns 
gemein, blieben indeſſen von -Durchbrüdyen verfchos 

net. Die fojtbaren Holzungen an’ ber Niederemfe 
‚ waren ruinirt. Der Schaden, den die niederemfis 
ſche Deichacht dadurch erlitten hat, war auf 60000 
Thlr. angefchlagen. Diefe fo ſehr verſchuldete 
Deichacht wurde durch diefen wiederum erlittenen 
Schaden fo ſehr zuruͤckgeſetzt, daß das ihr auf drei 
Jahre ertheike Moratorium noch. auf einige Jahre 
verlängert werden mußte. Traurig war es anzuſe⸗ 
ben, wie Trümmern von Schiffen, Waaren und 
geichen nach) gelegtem Sturm an der Küfte herum⸗ 
trieben, Blos an der Efener Küfte waren zwölf 
Schiffe theils verfunfen, theils geftrander, und an 
dem Earolinen Deid) in Wirmunder Amt waren eilf 
Schiffe vergangen. Das oftindifche Retourfchif, 
der König von Preußen, wurde auf der Emder Rhe⸗ 
de von feinen Anfern losgeriffen,, ſtieß auf ein ande, 
res Schif und bohrte es in den Grund. Hierauf 
wurde es auf ein fo genanntes Haupt geworfen, und 
log, dem Anfchein nach ohne Rettung verlohren, 
ganz auf der Seite, Sonderbar ift es, daß ein 
Schif über die bei Leer liegende und ganz unter Waſ⸗ 
fer gefegte Inſel Neffe, welche 120 Ruthen breit 

iſt, weggeſchlagen wurde, und auf der antern Seite 
oben auf dem Deich fißen'blieb. Ein großes Gluͤck 
war es für diefe Provinz, daß nach dem Sturmeine 

Ofife.Befn.s.d Sb gute 
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2756gure ſtille und trockene Wisterung eintrat, die bis Im 
December anhielt. Diefe günftige Wirserung wur⸗ 

de zur Herftellung dee. Deiche genutzet. Sie wur⸗ 
den noch vor dem Winter in guten haltbaren Stanb 
‚gebracht (>... ee Ä 
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Sechs "und dreyßigſtes Bud, 
nn - Von 1756 bis 1758. 

Erſter Abſchnitt. wie 

Gs' 
. 

$. 1. Ausbruch des fiebenidbrigen Krieges. $. 2. Der König 
* nimmt ein Anlehn von der oſtfrleſiſchen Landichaft auf, wel⸗ 
u bed aber, noch, wihrend des Sirieges wieder abgeführet wird. 

$. 3. Die Furcht für'eine felndliche Invasion veranlaffet die 
s Miederfegung einer Landes » Deputation und einige auf eine 
« — Biesna Pabende Vorkehrungen. 6. 4. Der Emder 

omm andant von Saltreuch trift Deteufions » Anftalten. 8. 5. 
Die Sranzofen ruͤcken in Oftfriesland ein, Der Chef, 
s. Marquis Dauvernimmt fein Haupt: Quartier in Diderfum, „u 6. und erläßk verfchiedene. Verprdnungen. - $..7. Emde 
* init Capitulation über, und wird von den Franzofen 

fetzet. 8.8. Der König: vom: Frankreich laßt den General⸗ 
Staaten zu ihrer Beruhigung verſichern, daß er. Dfifricsia 
nicht für ſich Tondern für die Kaiſerin Königin In Beſitz ars 
mnommen habe 9. Siände und Ein wohner von 'Dffriess 
land werben. angemwieien, der angeordneten Kaiſerlichen ‚Ads 
miniſtration zu, gehorlamen ‚$ 10. Fpite Snrichrungeh Ä 
* und Berordnlingeh der kaiferfichen Adiminiftratton. '5. 11.2 
» fand und verändente Verfaſſung dieier Provinz 12 

wechſelungen der Barntionen in den Frdbten und Sleefen 
$. 15. Der General Daher trifft. verfihiebene Anorönunach, 

-.$. 14. und laßt Emden befeſtigen. 5. 25. Regierung und 
Eammer müflen dem Grafen von Pergen, Chef der kaiſerli⸗ 

hen Adminifiration, einen eidlichen Revers einreichen. 
r 

Aꝛf ben ſchnellen Wachsthum ber’ preußiſchent5 
Staaten von der Regierung Friedrich Wilhelm des 
Großen an bis auf feinen noch groͤßern Urenkel, 
Friedtich den Einzigen, blickten Längft mächtige 
Monarchen mit ungünftigen Augen hin. In ihren 

Cabinettern wurde heimlich: ein Plan zu ver 
F Bba Zer⸗ 
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386 Fuͤnf und dreyßigſtes Bud. 
Ibgute ſtille und trockene Witterung eintrat, die bis Im 
* ecember anhielt. Dieſe günftige Witterung wur⸗ 

de zur Herſtellung dee. Deiche genutzet. Sie wur⸗ 
den noch vor bem Winter in guten haltbaren Stand 
‚gebracht (Me... 1 
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Sechs und dreyßigſtes Bud. 
u ki | Von 1756 bis 1758. 

Üi 
— 

Erſter Abſchnitt. 
$ 1, Ausbruch des fiebenjäbrigen Krieges. 6. 2. Der König 
animmt ein Anlehn von der oſtfrleſiſchen Landfchaft-auf, mels 

si; ches aber, nord, während des Arieges wieder obgefübret wird. 
5.3. Die Furcht ſuͤr eine felndliche Invasion veranlaffet die 

v Niederfegung einer‘ Landes s Deputation und einfge auf eine 
« —— Vorkehrungen. $. 4: Der Emder 

. Kommandant won galtrcut trift Deteufiond » Anflalten. © S. 
Die F en in Oftfriesland ein. Der Chef, 
s. Marquis D — fein Haupt / Quartier in Olderſüm. 
8. 6. und erlaßt verſchiedene Verordnuugen. 8. 7. Emd 
en init Capitulation über, und wird von den Franzofen‘ 

dfetzet. 5.8. Der König: vom. Fragkreich laßt den General⸗ 
Staaten zu ihrer Beruhigung verſichern, daß er Des 
“nicht für ſich ſondern für die Kaiferin Königin in Beſitz ges 
nommen habes $..9« Siände und Einwohner von Oſtiries⸗ 
«land werden angemwieien. der angeordneren Beiferlichen A 

miniftration zu, gehorfamen $. ı0. Erſte Einrichrunge 
„8 — — —— gg . Ar! 

» fand und veränderte Derfallung dieier Proolnz. 424 
—246 Garniſonen in den —X und "Sekten 

18,13. Der General Dativer trift verſchiedene Anorbnunseh 
..$. 14. und läßt Emden befeftigen. 5. 15. Regierung und 
Tammer müffen dem Grafen von Pergen, Chef der Fatferfis 

“en Adminiſtrativn, einen eidlichen Nevers einreichen 

Aaf ben ſchnellen Wachsthum ber preußiſchent5 
Staaten von der Regierung Friedrich Wilhelm des 
Großen an bis auf ſeinen noch groͤßern Urenkel, 
Friedtich den Einzigen, blickten laͤngſt maͤchtige 
Monarchen mie unguͤnſtigen Augen hin. In ihren 

Cabinettern wurde _ ein Plan zu der 
2 



388 Fünfund dreyßigſtes Buch, 
1756Zerſtuͤckelung der preußifchen Staaten bearbeiter: 

Aser Friedrichs Scharfficht durchſchaute die wefften 
Minfterien der Cabinetter. Er, auch mitten im 
Frieden ftets zum Kriege vorbereitet, - Fam durch 
einen raſchen Enrfchluß feinen Feinden zuvor. Er, 
der von allen Seiten angegriffen werden follte, ward 
ſelbſt der angreifende Theil. An der Spige feiner 

ſieggewohnten Krieges: Schaaren fiel er im Auguft 
17571756 in Sachſen ein. Wittenberg, Torgau, 

Leipzig, und felbft Dresden öfneten ihm ihre T 
‚Dies war der Anfang des blutigen fiebenjährigen 
‚Krieges, worin der fo tapfere, als weife Monard) fein 
Schwerdt wider die. Ungarn, -Panduren, Croaten, 
Ruſſen, Calmuden, Eofaden, Schweden, Frans 
zoſen, und das deutfche Reich fo glücklich führte, 
daß ihm diefe zahllofe von dem caspifchen Meere 
an bis zu dem pyrenaͤiſchen Gebirge zufammen ges 
zogene. Kriegesheere auch feinen Fußbreit Sandes 
abgewinnen Fonnten, bes Krieges, worinn er ber 
wider ihn verhängten Reichsacht Hohn ſprach, den 
von dem Pabft gemweihten Degen verachtere, und 
dem Biftbecher. eines Glafau ſo wie dein Hochvers . 
rath eines Warforfch enrging; des in aller Abfiche 
fo merfwürdigen Krieges, der fi) 1763 durch den 
glorreicyen hubertsburger Frieden endigte. Mehr 
oder weniger ift dieſe oder jene Provinz der preußi⸗ 
fchen Staaten der Geißel und den Drangfalen Dies 
fes Krieges ausgeſetzet geweſen. Mit Oſtfrieslands 
Schickſale in diefer fo Ah critiſchen Epoche befchäfe 
tigen fich blos nächftfolgente Blätter. = 

= F. 2. —— 

Der erſte Feldzug hatte nicht hen geringſten 
Einfluß auf Oſtfriesland. Die gefüllten Schaße . 
fammerh und ein reichhaltiges Depot verurfachten 

| Ze daß 
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daß die preußiſchen Truppen, mit allem überfläßigı752 
verſehen, den zweiten Feldzug eröfnen Fonnten. , 
Denuoc) verlangte der König im März 1757 ein 
Anlehn von 100000 Thlr. wovon die Zinfen mit 5 
rocent entrichtet -werden follten, von Ofifriesiand. 

Diele Gelder wurden unter Garantie der Landſchaft 
aufgenommen, und im April nach Berlin gefandt. 
Da ber- König damals ſchon voraus fah, daß er die 
‚wejtphälifdyen Provinzen nicht decken Eonnte; fo. 
mag vielleicht diefe Geld. Megotiation nicht ſowohl 
in einer Bedürfniß, als in einer Vorſorge des Koͤ⸗ 
niges, daß der Feind nicht fo viele Baarſchaften vor⸗ 
finden follte, gegründer gewefen feyn. Es ift dieſes 
um fo vielwahrfcheinlicher, weilder König dieſes An⸗ 
lehn mit den verfallenen Zinfen 1759 wie die Frans 
zofen dieſe Provinz geräumer hatten, alſo noch wäh«: 
rend dieſes Krieges, und wie die königlichen Caſſen 
ſchon mehr erſchoͤpfet, Folglich aud) die Beduͤrfniſſe 
größer waren, zuruͤckzahlen laſſen (a) 

” 3 —— 
Schon am’ 16. Januar 1756 hatte Preußen: 
und England zu London einen Vertrag abgeichloffen, 
worinn beide Mächte die Gemwährleiftung ihrer 
Staaten fich zugefichere und fich verpflichter hatten, 

. gu: verhüten, daß feine fremde Truppen den deut: 
fihen Boden betreten ſollten. Wie die Franzoſen 
anfingen, fich zu rüften, entwarf der König einen 
Dion Wefel zu behaupten, um daraus ven Waffens . 
platz ber Werbindeten zu machen, wodurch man 
ben Uebergang über den Rhein ſtets in feiner Ge- 
walt behalten konnte, Die Armee follte an einem 
equemen Orte hinter der Lippe zuſammen gezogen 
BE ee 
(3) Landfchaftfiche Acten, - - J 



390 Sechs und dreyßigſtes Bude 
1757werden. Das hannöverifche Minifterium beſtand 

J 

aber. datauf, daß man fich lediglich auf die —* 
digung der Weſer einſchraͤnken muͤſſe. Der Koͤnig 
mufte nun ſeinen Plan aufgeben. Er ließ einen 
Theil der Weſeler Werke ſchleifen, die zahlreiche Ar⸗ 
tillerie nach Mogdeburg bringen, und die Barnifom 

ausmarſchieren (b). Im Fruͤhjahre 1757 fegte (id), 
das franzöftiche Herr unter Änführung Des Mar⸗ 
ſchall b’ Etree's in Bewegung. Im Ausgang Maͤrß 
gingen die Franzoſen ungehindert. -bei.. Duſſeldorf 
über den Rhein, nahmen im April das ganze Her⸗ 
zogehum Cleve und bie von den Preußen verlaſſene 
Seitung Weſel in Beſitz. Ganz Wellphaten war 
nun den Franzofen offen. .Der Herzog von Cum⸗ 
berland commandirte zwar die im Frühling zufam« 
men gezoiene allirte Armee, bie aus Hannoveranern, 
Heflen, Braunſchweigern, Buͤckeburgern und Preu⸗ 
ßen zuſammen geſetet war, war aber ſeitwaͤrts zur 
Weſer hingezogen. Und wie konnte dieſe kieine 
Obſervations · Armee von ohngefaͤhr 40000 Mann 
dem anfließenden gewaltigen Strom eines franzoͤſi⸗ 
ſchen Heeres, welches weit uͤber 100000 Mann 
ſtark war, Graͤnzen ſetzen (c)? Gerecht war nun 
die Furcht der Oſtfrieſen vor einer feindlichen In⸗ 
vaſion. Und dieſe Invaſion ſchien unvermeidlich an, 
wie gegen Ausgang April bereits die franzoͤſiſchen Vor⸗ 

poſten in Lingen ſtanden. Nun packte die Regierung ihre 
Depofital- Gelder, die Cammer ihre Domainen · und: 
Krieges Eafle, und das Adminiftrations » Kollegiumt' 
den ganzen vorrätpigen Beſtandein. Diefe Gelder wur⸗ 

den 

© — Werke Zridrichs II, dritter Band 
Gap. 5 

( Von uurchenbofi p. 80 Hiſtocle des Kriege wi⸗ 
ſchen Preußen und Deflereich 1,431, fi 
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den ſchleunig auf Wagen nach Oldenburg gebracht.1737, 
Aber auch dort hielt man dieſe Gelder nicht ſicher. 

Der Transport ſollte auf Antrag der Cammer wel⸗ 
ter Hinauf nach Hamburg gehen, Das Abminie 

ſtrations » Collegium war indeffen ber Meinung, 

daß eine feindtiche Invaſion vieleicht auch mit eini⸗ 

gen Unfoften verfnüpfee feyn koͤnnte. Es ließ die 
landſchaftlichen Gelber in Oldenburg ftehen, um 
Bei einem dringenden Nothfall ſich derſelben ſchleuni⸗ 
ger bedienen zu koͤnnen. Auch ließ es bag mit ab» 

- Yefandte landſchaſtliche Archiv zuruckkommen, weil 
man glaubte, daß vie landſchaftlichen Protokolle 

eben nicht / die Lectuͤre der Franzoſen ſeyn möchten. 
Indeſſen fand die Cammer gerathen, die königlichen 
Gelder in drey Portionen abzuſenden. Die eine 
blieb in Oldenburg, die andere wurde nad) Jever 
und Die. dritte nady Delffyl gebracht. Dann wurde 
eine Depütation niebergefeget, welche während der 
Kriegesunruhen das Wohl des‘ Waterlandes beher⸗ 
jigen und alle‘ dabei vorfommende Vorfälle regulie⸗ 
ren ſollte. Dieſe Deputätion beftand aus drehen 
Sliebern ber Regierung, dreyen Sliedern der Cam⸗ 
mer, und dem ganzen Adminiftrationg » Collegio, 
mit Zuziehung des ſtaͤndiſchen Praͤſidenten von dem 
Appelte.: Hiebei bemerke vorläufig, daß, weil 
Harlingerland- ebenfalls. die Laſten dieſer Invaſion 

tragen’ mußte, nachher auch ein beſondrer Deputirter 

aus Harlingerland zu diefer Commiſſion mit zuges 
jogen wurde. Dann wurde den damäls verfam« 
melten Ständen von dem Tammer s Präfidenten 
Lenz die Frage zur Beantwortung vorgeleget, ob 

diefe Provinz bei einem zu befürchtenden Einfall 
feindlicher Truppen ſich im Stahde befinde, ſich zu 
züften und einer feindlichen Juvaſion zu widerfte« 
ben? Einftimmend wurde ‚diefe: Frage verneinend 

| Bb 4 | beant⸗ 
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die Buͤrgerſchoft gefonnen ſeyn, der Barnıiou-zue 
Defenfion der Stadt behülflidy zu feyn? . Da fi) 

au bewafnen, und ihre Inſel zu vertheidigen. spe 
Geſuch wurde aber abgefchlagen 1 : 

a 
: ‚Der. Commanbant der Stadt Emden, Oberſt 

von Kalkreuth, fah auch wohl ein, daß er mit ſei⸗ 
ner [wachen Mannfchaft die Stadt,. zu deren Bes 
fagung wenigſtens 5000 Mann erfordert wurden, - 
und Die auch unter voriger Kegierung eine Garnifon 
von drey hollaͤndiſchen Regimentern nebſt drey Der 
taſchirten Compagnien. Infanterie und einem Des 
tachement Cavallerief gehabt hatte, nicht vertheidi⸗ 
gen konnte. Er haste auch ſolches dem Könige, un: 
mittelbar. vorgeftellet;. Demohnerachtet machte er 
Miene ſich zu verthe digen, Er ließ alle Beurlaubs 
se ſchleunig hereinfgderny.gog, die in Aurich) ſtehen⸗ 
de Compagnie des, Hauptmanns von Ruiſch an fich, 
ließ Anjtalten vorkehren, um im Mochfall, die Ges 
genb um Embden herum unter Waſſer zu fegen, ließ 
Schanzkoͤrbe anfertigen, die vorhandenen 17 metal 

| .: lenen cqh Landſchatti deten 4 
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lenen Kanonen — die übrigen maren verfauft, — aufı4757 

pflanzen, ‚und mit unbrauchbarem Pulver loben. 
Zwar war noch ‚ein Vorrath von 15000: Pfund 
Pulver vorhanden.  Diefer feuchte gelegene Vor⸗ 
rath war aber ſchon vor 60 jahren angefchaft. Dies 
‚waren dig. Defenfions « Anftalten, die der Oberfte 
von Kalkreuch mehr zum Schein ,.-als zur wuͤrkli⸗ 
chen Vertheidigung der Stade, traf de). 

i a u j * 9. 5. . = ’ 

Die Franzofen rückten nun Immer der oftfriefle : ‚ 
ſchen Graͤnze naͤher heran. Bexeits am 1. May 

kamen der Duͤc de Mazarin und der General Mike 
fort mit einer kleinen Escorte uͤber die Emſe nach 
Leer. Dort brachten: fie die beunruhigende Nach⸗ 
richt hin, daß 3000 Mann commandiret wären, 
für den König. von Frankreich Poffeffion_ von Oft« 
friesland zu nehmen. Sie zogen einige Erkundi⸗ 
gung · von · dem Zuſtand des Landes ein, und gingen 
bald wieder uͤber die Emſe zuruͤck. Seit dieſer Zeit 
Hießen ſich öfters einige kleine Commando an der 
Graͤnze ſehen. Wie man nun täglich einer feind⸗ 
lichen Invaſion qusgeſetzet war, vertheilte das Ad⸗ 

miniſtrations· Collegium dem aus den eifrig beige 
seiebenen Reſten neu gefammleren Beftand unter : 

die Adminiftracoren, ben Syndicus, $andrentmeis 
Fler und Secretairen. Go viele Köpfe, fo. viele 
Portionen. Grade fo verfuhr der Erzvater Jacob, 
wie er vor feinem Bruder Efau flüchtete, und feine 
Heerden in verfchiedene Divifionen abtheilte, damit, 
wenn. die eine genommen würde, er ſich doch die ame 
dere fiherte. Am 28. Juni rückte der Marquis 
Dauvet mit einigen Truppen in Wehner ein, Durch 
— Bb5 einen 
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iryeinen Eilboten erſcholl bie Nachricht in Aurich. Re⸗ 
gierung , Cammer und das Adminiſtrations⸗ Colle ⸗ 
gium ſaͤumten nicht, ſich ſofort zu verſammlen ̟  

Man berathſchlagte ſich lange, was bei dieſen Um⸗ 
ſtaͤnden zu ihun ſey. Das Reſultat wurde endlich 

protocollirt, und dieſes war — Man will ſech 

daſſiv verhalten. Unterdeſſen ging der Marquis 
Dauvet mit 1000 Mann am 29. Juni uͤber die 

Emſe und nahm ſein Hauptquartier in Oldarſum (k). 

— Ds $ | 6, 2 

Der Marquis Dauvet, Marechal des Campt 
der Armee Seiner allerchriſtlichſten Majeſtaͤt, und 
9 

Chef der ſranzoͤſiſchen Truppen In Oftfriesiand, be⸗ 
ſchied die Cammer zu ſich nach Oldarſum. Das 

Schreiben war ſehrhoͤflich abgefaſſet — Io me llat⸗ 

te, ſo ſchloß der General fein Schreiben, quo vous 

'ne:.manquerez pas, de vous rendre a mon invita- 
tion, : Pay.Phonneur d’etrötrez parfaitemeut vor 

tre tres;huinbile &öittes obeisfane deryiteur. Auf 
dieſes Schreiben verfügten fid) Deputirte aus det 
Keglerungy: Cammer und dem Adminiſtrations⸗ 

Eollegio nach dem Hauptquartier: "Der General 

verlangte binnen zwey Tagen ein von ‚den Beamten 

genau aufzunehmendes Verzeichniß der in ihren Dis 

ſtrieten vorrächigen Kornfrüchte aller Arten, verord⸗ 

nee, daß die Häyfer der Eingefeffen, die ihre 

KRornfrüchte falſch angeben, oder fie verbergen wire 

Yen, der Plünderungfübergeben werben follten, ver⸗ 

Both bei Lebensſtrafe die Durchgrabung der Deiche, 

and Oefnungen der’ Sphlen; unterfagte ebenfalls 

ei. Lebensſtrafe die Ausfuhr der Kornfrüchte, der 

Fourage, der Pferde und des Horgviehes; — 
— ... ® e 
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bie Ablieferung: allen dr der: Provinz üßefndlihenzysp 
Flinten und anderer Waffen, und verſprach, da 
die unter feinem Befehl.ftehende Truppen die genau» 
ſte Mannzucht halten, und die Eingeſeſſen ohne An 
ſehung dev Religion oder des Standes ruhig: verbieik 
bei‘, und kraͤftig "dabei: geſchuͤtzet werben follten. 
Zufolge diefer abgedruckten Verordnung. wurde: die 
Sperre wegen der unterfagten Yusfuhr angeleger, 
und: die Werzeichhiffe des vorraͤthigen Getraides 
wurde dem General: zur rechten Zeit eingereichet. 
Dann wurden die Eingefeflen aufgefodert, nach Df- 
darſum, oder wo ſonſt bas Hauptquartier befindlich 
ſeyn ſollte, Wein, Bier, Brantewein, - Hühner, 
Eier und andere Victualien, gegen baare Bezah⸗ 
lung täglich feil zu bieten, Inzwiſchen muſte fich 
auf Berlangen des Feldmarſchals von d' Erree eine 
Depuͤtation nach der Atmee verfügen. Dahin rei⸗ 
fien von Seiten der Canımer der Praͤſident $enz, 
von Seiten der Regierung der Regierungsrathz Pfie 
ger ‚und. von’ Seiten Der Stände, der Freyherr von 
Wedel und Adminiftrator. Ewen abı Nach einer 
kut zen und unbedeurenden Audienz, wurden fie von 
dem Marſchall wieder entlaffen, Beide leztere Fehre 
ten nach Oſtfries land wieder zuruͤk. Der Cammer- -⸗ 
praſident Leuz gieng aber nach Berlin. Dort hielt 
er ſich bis zum Abzug der Franzoſen auf. Der Re⸗ 
gierungsrath Pfitzer blieb aber auf Veranlaſſung der 
oſtfrieſiſchen Landesdeputation in dem Hauptquartier 
zuruͤck, um bei vorkommenden Faͤllen das Beſte des 
Landes zu bewuͤrken (g). - 
ee ri, 

Unterdeſſen wurden Anftalten jur Belagerung 
der Stadt Emden vorgekehret. Zu dem Ende 

| | muß» 
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gyszmußten nach Uphuſen 4000 Faſchinen auf. Befehl 
bes Generals geliefert werden. Am 3 Julii wurde 

das Hauptquartier nach Uphufen verleget. Mit der 
Garnifon in Einden fah es fehr mislich aus. So 
bald die Sranzofen in Oldarfum eingerücker waren; 
nahm das Augreigen feinen Anfang. Mit und ohne 
Geweht defertisten vor und ‚nach. einzelne Soldaten 
und ganze Schaaren. Am 3 uli. hatte der Com⸗ 
mandant Oberſte Kalkteuty nur ı 80 Soldaten mehr. 
Dennod) machte er Miene, ſich zu vertheidigen, und 
ließ ein: paar Kanonen abſeuern. Vielleicht lebie 
er in ver Hofnung, daß er von zwei armirten enge 

Uſchen Schiffen, die in dem Gefichte der, Stabt die 
Anker ausgeworfen harten, ‚unterftüger werben wuͤr⸗ 
be. Der Magiftrat fand indeſſen rathſam, ben 

Oberſten zur, Einftellung aller Seindfeligkeiten zu bes 
wegen, und auf die beft moͤglichſte Weife eine Car 
pitulation;zu bewuͤrken. Zu dem Ende wurden eis 
nige Deputirte in das Hauptquartier gefandt. Diefe 
fanden den General Dauver: zu. einer Capitularion 
geneigt, und fehrten mit. dem Brigadier Francois - 
von Harcourt, Comte de Lillebone nad) Emden zus 
ruͤck. Es kam fofort eine Eapitulation zu Stande. 
Darian ficherte der Graf von tillebone der. Stadt 
die Unverlegbarfeit ihrer Privilegien, ihrer Rechte, 

ihrer Religionsübung, ihrer Handlung, und ihren 
Jurisdiction, und Dann die befte Mannszucht unter 

der Fünftigen franzöftichen Befagung überhaupt zu. 
Hieranf folgten vier Specialartifel: — 

1. „Ale Bürger, Eingeſeſſene, Fremde und 
andere , welche ſich aus Furcht vor einer Belagerung 
entferne haben moͤchten, follten friedlich wieder zus 
ruͤckkehren, zu weldyem Ende ihnen. die etwa noͤthi⸗ 
gen Päfle zugeftellee werben follen. 2. Binnen vier 

- und zwanzig Stunden foll der Magiſtrat einen ges 
: nauen 
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nauen Etat der koͤnigl Einkuͤnfte, und der Cinnah 
me umd Ausgabe der Stadt einreichen. Bei Arreſt⸗ 
ſtrafe ſoll nicht das geringfte von dieſen Fonds vers 
aͤußert werden. Die Ember Herrlichkeiten ſind mit 
in dieſer Capitulation eingeſchloſſen. 3. Der Dias 
giſtrat ſoll den Eid der Treue und des Gehorſams 
der Kaiſerin Rönigin in die Haͤnde des comman⸗ 
direnden Generals der franzoͤſiſchen Hülfsenppen abs 
degen. 4. Magazine, Artillerie, und Munition, 
welche erweißlichermaßen der Stadt gehören, indeffen . 
etwa von der Befagung:genüger feyn. mögen‘, follen 
auf dem nämlichen Fuß zur Difpofition :des Chefs 

‚ber franzöfifchen Truppen: verbleiben.*-. Nur provi⸗ 
ſpooriſch und auf den Falk: war dieſe von dem Comte 

be Lillebonne und den: vier Bürgermeiftern unter ichries 
bene Eapitulation getroffen, wenn: nämlic) auch die 
Capitulation mit der Barnifon zu Stante Fommen folle 
te. "Und diefe war: auch fofort ohne: Schwierigkeit 
entworfen. Sie wurde von der einen Seite von dem 
Eomte de tillebonne, und von Der andern Seite von 
dem: Oberſten von Kalkreuth und; dem Major von 
Treskow unterfchrieben. Folgende Artikel enthielt fie, 
4.» Alle Officiere folen Rriegsgefangene :feyns 
2: Ihre Equipage und: ihre fonftigen Sachen .vers 
bleiben ihr  Eigenehum, »3. Die Officiere müffen 
ihre Aetiv « und Poffiofejulden mit den Bürgern 
der Stabt liquidiren. 4. Die Officiere fönnen in 
der Stadt frei herum gehen, und geben ihr Ehren. 
wort, ſich nicht aus dem Bezirk der Stade zu ver⸗ 
fügen, 5. Sie muͤſſen die Schluͤſſel zu dein Arſe⸗ 
nal, zu den Magazinen und Kriegsbedürfniffen, wel⸗ 
he dem Könige von Preußen gehören, den Major 
der Truppen Str, allerchriſtlichſten Majeftät überreie 
een. Auch müflen fie die Kriegscaſſe überliefern, 

— F | und 
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2757und auf ihr Ehrenwort verfichern, daß nicht das ge⸗ 

ringſte davon verhehlet worden.» 6. Unteroſſiciere 
und Soldaten, welche ſich in der Stadt befinden, 
follen Kriegsgefangene ſeyn. Erſtere haben die naͤm⸗ 
liche Freiheit, die in dem Artikel 4. denen Officie⸗ 
ven zugeſtanden iſt, leztern wird ein Quartier ange⸗ 
wieſen werden,/ woriun fie aufgehoben: werden. ®. 
Endlidy wurde in einem nachgefügten Artikel denen 
Dfficieren. und Gemeinen die Continnation ihres 
Soldes, fo wie folche von dem Könige erhalten, ) zu⸗ 
gefichert. Wie der General Marquis Douvet beide 
idm in dem Hauptquartier überreichte Capitutationen 
durch feine Subfeription‘ rarifieiret hatte, wurden 
ihm von dem Magiftrat die Schlüflel der Stadt 
thore überliefert. : Hierauf erfolgte der Einzug) in 
der beften Ordnung ‚Sobaldınun die Franzofen 
Emden befeget: hatten, lichteren die armirten engli⸗ 
ſchen Schiffe ihre Anker und entfernten ſich. Bei 
ihrem Abzuge nahmen ſie zwei mit Korn beladene 
und nach Emden deſtinirte Schiffe weg. Dieſe den 
Emder Kaufleuten zuſtehende Schiffe brachten ſie 
nach Delfſyl⸗ auf, und erklaͤrten ſie unter dem Wor⸗ 
wande, weil nunmehr Emden in feindlichen Haͤnden 
war, fuͤr gute Priſen. Dieſe Schiffe ſind aber 
hernach auf Anſuchen des Emder Magiſtrats von 
der engliſchen Aomiralitat wieder zuruͤck gegeben * | 
I. ws ER 

| 2 Fa 

. Sobald BleFranyofen in Oſtfriesland 44 
waren, breitere fich ein Gerücht in Holland aus, def 
die Franzoſen ſich diefes Fuͤrſtenthums nicht als kai⸗ 
fert. fönigl. Hülfsteuppen, ſondern im Namen des 
UNE von: Feonleeich bemaͤchtiget haͤtten. —* 

.(h) Cammer», tanbfhafl und Ender⸗ Acten. 



beunruhigte bie Holländer fehr, weil fie ungerne Daserıy 
Ahnen: benachbarte. Oſtfriesland in dem: Beſitz einer 
Seemacht ſahen. Ihnen diefen Argwohn zur beneh—⸗ 
men, erhielt Dee; franzoͤſiſche Miniſter im 
Graf von Afry den koͤniglichen Befehl, den 
ralſtaaten folgende Note einzureichen: Sroaller. 
ochriſtl. Majeſtaͤt koͤnnten leicht erachten/ daß das 
„Gerücht, als ob fie die Stade Emden und Dfe 
ꝓfriesland in, Denn: eignem Nahmen in Befignge 
„nommen hätten ‚auch bei Ihro Hochmoͤgenden er⸗ 

 wfcholfen feyn wuͤrde: Sr. Majeſtaͤt hätten ihm den. 
„nach ausdruͤcklich beſohlen, den; Herrn Generalſtaa⸗ 

"ten zu declariren, daß dieſe Einnehmung von Ofi⸗ 
afrtesiand in Ihrem Nahmen ohne Ihren Befehl 
und ans Misverſtandnißß des Commandanten Ih 
rer Truppen geſchehen ſey; daß bereits die Odr⸗ 
nach Emden ergangen, dieſen Frrthum zum Wo 
teil der Kaiſerin Königin zu verbeflerns.: Se. 
»Majeftät erklärten nochmals dem zufolge, daß @ie 
„nicht einen Fuß breit Landes im deutſchen dieſch⸗ 
verlangten, und‘ ließen uͤberdem noch Ihro Hoch⸗ 
„moͤgenden verſichern, daß Sie ſich niemals von 
„den Verſicherungen der Freundſchaft und des Wohl⸗ 
„wollens entſernen wuͤrden, weiche Sie fo oft Ihro 

„Hochmoͤgenden wiederholen laſſen. Die Repuoͤlik 
‚„eönnte ſichere Rechnung darauf machen, daß die 
‚an Ihren Grenzen fich itzo befindenden Truppen 
„gleichfalls zur Erhaltung : ihrer: Kechre, Freiheit 
„und der. Handlung dienen ſollten, im Fall ſich je⸗ 
„mand unterſtehen wuͤrde, fieindem ruhigen Ber .. 
ↄſitz aus Haß gegen bie Neutralität; welche die vers 
„einigten Provinzen mit fo vieler Klugheit ergriffen, 
zu ſtoͤren“ Ge, a an 

di) Danziger : Beiträge jur neuen ante : FJ | 

ji. Kriegsgeſchichte 2 Dand p: 116, nnd 
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Oſtfrieslaud war denn alfo von den franzoͤſtſchen 
Huͤlfstruppen für die Kaiſerin Königin in Beſitz ge⸗ 
nommen. Gie, die Kaiſerin, hätte gleich nad) der 
Decupation des Herzogthums Clebe eine beſondere 
Aöminiftration des Policey- Milktair« Camerals und 
Juſtizweſens in den eroberten preußifcyen Laͤndern an⸗ 
‚geöronet, Auch bieſe Adminiſtration erſtreckte ſich 
Denn nun auch uͤber Oſtſriesland. So lauten die 
weſentlichen Stellen dieſer Verordnung, die "auch 
hier abgedruckt und publiciret wurde. „Wir, Mas 
‚„ria Therefia, von; Gottes Bnaden,‘ römifche Kai⸗ 
»ferin — Urkunden und befennen hiemit jeder maͤn⸗ 

niglich: Demnach die mit Uns in Sreundfchaftund - 
Defenſiobuͤnbniß ftehende Krone Frankreich — den - 

„werkthaͤtigen Entfchluß gefafler, -Unfere gerechten 
„Waffen wider Uufern öffentlichen Feind und Stoͤh⸗ 
„ter des allgemeinen Friedens in Teutfchland, den 
Koͤnig von Preußen — zu unterflügen, und ih 
gufoicher Abfiche einen Theil ihrer mit Unfern Trup⸗ 
Apen vereinigten Armee in die Unferm Feind entzo⸗ 
mgenen Länder eintreffen, und folche in Unferm Nahe 
„men in Befig nehmen laflen: So erheiſchet niche 
nur Unfer Höchfter Dienft, fondern auch die felbfts 
eigene Aufrechthaltung diefer eroberten Jänder, daß 
zur Einführung guter Orbnung und Vermeidung 

Zablees willkuͤhrlichen Verfahrens, eine von Uns be— 
ꝓvollmaͤchtigte Abminiftration darinn aufgeſtellet 

„werde. — Da Wir nun — Unfern wuͤrklichen 
„Gämmerer, und bevollmächtigten Minifter an vers 
ſch iedenen Keichskreifen und Höfen, Johann An⸗ 
„ton — Grafen von Pergen — zu Unſerm Admi- 

„niſtrations ⸗ Präfidenten — auserfehen und ernen⸗ 
net haben; als ertheilen Wir Ihm hiemit voll. 
afommne Gewalt und Vollmacht, in Unſerm Nah⸗ 

vMen 
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„men alles dasjenige, was zu dem Ende, wie oben!757 
„ſtehet, gereichet, gleich, als ob es von Uns felbft 

zgeſchehen, zu verfügen und zu verordnen. — Ges 
„bieten demnach allen und jeden obberührter Sänder, 
„Ständen und Einwohnern — Unfern Adminiſtra. 
„tions. Präfidenten und deffen Verordnungen, den 
„unweigerlichen Gehorfam, und Vollzug alfo gewiß 
„zu leiften, als lieb ihnen ift, Unſere Ungnad und 
„ſchwere ‘Beftrafung zu vermeiden.“ — Wien den 
23 April 1757 6). Dies zu lefen, Dies anzupds 
ren, mußte gewiß jedem ehrlichen preußifchen Un⸗ 
thanen hart fallın! = Ä 

§. 10. ur 

Prafident und Chef diefer angeordneten Faifer: 
lichen Adminiftration war alfo der Graf von Pergen. 
Der geheime Rath, Freiherr von Kinfel auf Traps 
penfee war Director. “. Ihnen waren einige Faifert, 
Raͤthe untergeordnet. Der Director Freiherr von 
Kinkel fand fih am 4 Jul. in Aurich ein. Er ließ 
an dem folgenden Tage die drey Sandescollegia auf 
das Schloß verfammlen. Er eröfnete ihnen, daß 
auch in diefer Provinz die Faiferlihe Adminiſiration 
von nun an eingeführer werten follte, und daß er 

ı als Director diefer Adminiftration einige vorläufige — 
Einrichtungen ſofort treffen würde. Dabei verfprach 
er Jedermann und befonders den verfantmleten Glies 
dern der Negierung, Cammer und Sandfchafe die 
kaiſerl. koͤnigl Önade und Huld, und alierhoͤchſt 
Deroſelben maͤchtigen Schutz. Zugleich befahl er 
ungeſaͤumt alle Eaffenabfchlüffe ihm zuzuftellen. Mit 
der Hebung follte vor der Hand auf dem vorigen 

9. Fuße 
(x) Oſtfrieſ. Wochenblatt 1757 p. 2e2, 

Ofife. Geſch. 8. B. Cc 
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1757Fuße fortgefahren werden; indeſſen ſollte bei ſchwe⸗ 

rer Ahndung ohne Vorwiſſen der Adminiſtration 
nichts verausgabet werden; vielweniger ſollte ſich 

Jemand unterfangen, baare Gelder wegzuſenden, 

oder abhanden zu bringen. Die Juſtiz ſollte indeſſen 

bei der vorigen Verfaſſung bleiben, ſo daß ſo wenig 
vorerſt mit der Proceßordnung, als den bisherigen 
Geſetzbuͤchern eine Veraͤnderung vorgenommen wer⸗ 
den ſollte. In den Faͤllen, wenn in der dritten In⸗ 

ſtanz bei dem Obertribunal in Berlin die Urtheile ab⸗ 
gefaſſet werden, fehlug ber geheime Rath Kinkel die 
Merfendung der Acten an eine unpartheiifche Juri⸗ 
ftenfacultät vor. Indeſſen follten die Sentenzen, 
Reſcripte und Verfügungen der Regierung nicht 

mehr im Nahmen des Königes von Preußen erlaffen 
werden. Uebrigens ſollte ohne vorhergegangene Cens 

ſur und Genehmigung der Faiferlihen Adminiſtra⸗ 

"tion nichts zur Preffe gelieferte werden. Endlich 
zeigte der Sreihere von Kinfel an, daß zwifchen Sr. 
allerchriftlichften Majeftät und der Kaiferin Königin 

- eine Condention getroffen worden, wornach die Ein« 

- Fünfte diefes Landes unter diefen beiden Mächten gea 

theilet werden follten. Wenn alfo dereinft ein frans 
zöfifcher Commiffair ſich einfinden möchte, fo muͤß⸗ 
ten auch demfelben die Etats, und mas er fonft zue 
Einſicht verlangen follte, vorgeleget werden ()): 

. Hierauf ließ der Freiherr von Kinkel noch an dem 

nämlichen Tage folgendes Manifeft durch den Abe 

druck allgemein machen: „Nachdem Ihro Faiferl. 

„eönigl. Majeftät zu der Regierung derer durch Des 

„ro combinirte » und Auriliait » Truppen eroberten 

„preußifchen Sändern eine eigene Adminiſtration an- 
> pgeorbnet haben: Als werden ——— 

| Ir „fanmte 

(I) Landfchaftliche Arten. > 

d 
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m „ſaͤmmtliche drei Landeseollegia und. alleı257 

Eingeſeſſene bei vorfallenden Angelegenheiten, wel— 
Sche die Regierung und Verwaltung diefer Sande 
überreffen, ſich an diefelbe zu wenden (m), und von 
»daher weitere Verordnung zu gemwarten, anſonſten 
„aber ſich ruhig und flille und gegen die ergehende 
» Gebote und Verbote gehorfamlich zu ‚verhalten has 
„ben. Hiernaͤchſt | | — 

2. „wird denenſelben aller fernere Briefwech ⸗ 
„ſel mit den preußiſchen und deren alliirten Staa: 
„ten bei ſchwerer, aud) Befinden nach, $eibes. und 
wSebensftrafe hiemit unterſaget. So follen auch 

33 . „weder von Herrfhaftlichen «noch Landes⸗ 
»caſſen ohne der Adminiftration Genehmigung einige 

aweitere Auszahlungen geſchehen. Und gleichwie es 
. 4: „wegen verbotener Ausfuhr des Getraides, 
„fobann der Pferde und des Hornviehes fein noch⸗ 
»maliges Bewenden Hat; alfo kann hingegen alleg 

„andere Commerclum ferner frei und ungehindert ger 
trieben werden, und ein jeder ſich dabei der Kai— 
»ferin Königin Majeftät Allerhoͤchſten Schuges ge. 
»teöften® (n). 
© Dies war denn bie erfte Einrichtung der kaiſer⸗ 
lichen Föniglichen Adminiftration in Oftfriestand, 

| G 11. $ 

Mach der Aeußerung des Baron von Kinkel 
mußte aud) dem frmzöfifchen Commiffariat alfes 

: Cc 2 daß, 

- (m) Ale Vorſtellungen, Bitefhriften und Eingaben 
wurben auf ausdrücklichen Befehl des geheimen 
Rath Kinkel inwendig ohne ale Titel und Guria. 
lien abgefaſſet. Auswärts hätten fiedi: Aufſchrift: 
An die Allerhoͤchſtverordnete Adminiſtration. 

(N) Wochenblatt 1757: pP. 220, 
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57das, was ſelbiges verlangen wuͤrde nachgewieſen 
werden. Fuͤr einen ſolchen Commiſſarius gab ſich 
ein gewiſſer Bernhard aus. Wie dieſer mit Durch⸗ 
ſehung der ihm eingehaͤndigten Acten, Rechnungen 
und Etats beſchaͤftiget, und vielleicht ſchon auf Oeld⸗ 
fpeculationen bedacht war, fand ſich der franzoͤſiſche 
Intendant des Finanzwefens in den eroberten Pros 
vinzen de la Porte, am 13 ul. in Aurich ein. 
Diefer ließ den Pfeudo- Commiffair, den. unbes 
rufenen Bernhard, greifen, und nady Emden brin- 
gen. Er felbft de la Porte 309 von dem Zuftande 
des Sandes, von ber Staatsverfaflung und dem Fis 
nanzmwefen genaue Erfundigung ein. Er vermeilte 
nur einige Tage in Aurich und brady dann wieder 
mit feiner Sanzellei nady der Hauptarmee auf. Er 

Nließ den Commiſſair · Ordinateur Duͤmourier zurück. 
Dieſem lag die Verſorgung ſaͤmmtlicher in Oſtfries⸗ 
land liegenden Truppen und die Aufſicht uͤber alle 
LKeferungen ob. Unter ihm ſtand eine ganze Schaar 
Untercommiffairs und Garde » Magazins. Chef 
der hiefigen franzoͤſiſchen Truppen war der Marquis 
Dauvet. Dies war das Perfonale, womit ſich die 
Regierung, Cammer und Landſchaft vorzuͤglich bes 
ſchaͤftigen mußte. In allgemeinen Sandesangelegen« 
heiten wandte man fic) an die Faiferl. Adminiſtration, 

‘ oder auch wohl bewandten Umftänden nad), an ben 
Baron von Luce, Ober» Sfntendanten der Juſtiz, 
Policey und der Finanzen bei der (frangöfifchen Are 
mee und an den Intendanten de fa Porte; wegen 
Sieferungen an den Commiffair » Orbinateur Duͤ⸗ 
mourier, und in allen Militairfachen an den Mare 
quis. Dauver. Defterstraf es fi) auch, daß die 
drey Sandescollegien ficdy-über eine und diefelbe Sache 
zugleich an die kaiſerliche Adminiſtration, an ben 
Marquis Douver und an Dümousier wenden muß⸗ 

' | ten, 
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zen. Ein fchlimmer Umftand war es, daß der Ba-175? 
ron Kinkel nur einige Tage in Aurid) verweilte, nad) 
Cleve zuruͤck gieng und feine Canzellei unter der Auf⸗ 
ficht des Secretait Weiß zurüd ließ, der General, 
Dauver in Emden fein Hauptquartier hatte, und 
auch Dümourier fid) in Emden aufhiel. Daher - 
mußten alle Vorftellungen und Eingaben an'die fai« 
ferliche Adminiftration dem. Secretair Weiß einges 
haͤndiget werden, und biefer erhielt die Reſolutionen 
und Verfügungen, die er felbft zu treffen ſich nicht 
getraute, erſt aus Eleve zurüd. In Sachen die 
feinen Verzug litten, war auch felbft der kleine Abs 
fand zwiſchen Emden und Aurich, in welcher lez⸗ 

ten Stade. die aus ber Regierung und Cammer und 
Landſchaft niedergefezte Deputation etabliret war, 

nicht felten nachtheilig. Duͤmourier fuchte Zar dies 
fen Fehler dadurch zu heben, daß er beftändig wei 
nigftens zwei Glieder aus der Deputation von Ekir 
ten der Santfchaft um ſich hatte, auch öfters einige, 

Glieder aug der Regierung und Cammer zu fid nach) 
Emden beſchied; aber diefe konnten und durften, öfe 

ters feine Schlüffe faffen, bevor fie die in Aurich 
vorhandenen Acten nachgefehen, oder gar mit dem 
Pleno Ruͤckſprache genommen hatten. Mißverftänds 

niſſe zwifchen der kaiſerlichen Adminlſtration, dem 
General Douver und dem Commifjair. Orbirlateur 
Diümourier, da einer niederriß, mas der andere 
baute, hinderten aud) öfters die gute Sache, fo wie 

ſie denn auch) zuweilen, zum Nugen und Frommen 
des Sandes gereichten. Vielleicht möchten Einver« 

ſtaͤndniß und Harmonie unter ihnen dem Sande nad) 

theiliger gewefen feyn, als Uneinigfeiren, die die 
Ver anlaſſung gaben, daß einer dem andern auf den 
Dienft paßte, Aber traurig wär es, wenn in fol 
hen gefährlichen Zeitlaͤuften ſelbſt in den Landes⸗ 
* CC3 colle⸗ 

- 
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1757collegien Uneinigkeiten herrſchten. Canzler und Maͤ⸗ 
ſident ſtritten ſich, wer ein Mitglled der Depuras 
tion ſeyn ſollte. Erſt war der Praͤſident angeſetzet, 
und wie nachher der Canzler behauptete, daß dieje 
Angelegenheit gur Hoheit gehörte, fo trat er wieder 
in ‚die Stelle des. Präfidenten. Dann verlangte bie 
Regierung, daß die Cammer und das Adminiſtra⸗ 
fionccollegium in Hugelegenheiten, welche. auf. die 
itzige Invaſien Bezug hatten, ohne ihre Koncurreng 
— antragen, vornehmen und beſchließen ſollten. 

agegen hielten die Cammer und das Adminiſtra- 
tions» Collegium dafür, daß fie Sachen die ledig⸗ 
lich zu ihrem Reſſort gehörten, auch ohne Concura 
renz ber Regierung abmachen koͤnnten. Ueberhaupt 
machten die Regierungs · Deputirten durchgehends 
langſame Schritte, und wollten immer mit ihrem 
Golfegio in Sachen, die feinen Verzug litten, erft 
Kückfprache nehmen. - Solche Verſtoße verurfad)- 
ten, daß die Conferenzen mit den Deputirten ber. 
Kegierung endlich gar abgebrochen wurden. _ Der. 
Nothſtand fehafte wieder Einigfeit, und fo nahmen 
im Auguft zwifchen der Tripeldeputation die Confes 

renzen wieder ihren Anfang. In dieſen Eonferens 
zen wurden denn bie allgemeinen Sandesangelegen« 
heiten und ſolche Sachen, worinn ein Collegium oh» 
ne Beirath des andern ſich nicht getraute, etwas zu £ 
befhließen, vorgenommen. Werfen wir nun ei⸗ 
nen Blick fiber die Sandesverfaffung,, fo finden wir. 
fie folgendergeftalt. Die Provinz war für bie Kai⸗ 
ferin Koͤnigin oceupirt, und mit franzoͤſiſchen Huͤlfs⸗ 
iruppen beſetzet. Der Chef dieſer Truppen dirigirte 
alle Militairangelegenheiten. Lieferungen von Fou⸗ 
tage und $ebensmitteln, refpieirte das franzöfifche, 
Kriegs» Commiffariat.. Geldcontributionen gehoͤr⸗ 
ten vor bas — (he Kriegs⸗Commiſſariat m 

bie 
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die faiferliche Adminiſtration. Die erſte und oberen? 

We Landesregierung war die kaiſerliche Adminiſtra. 
tion. Ihr war die Regierung, die Cammer und 

das Nöminiftrations» Collegium untergeordnet. In 
der Verfaffung diefer Eollegien waren feine wefents 
lichen Veränderungen gemacht. Die Regierung 
ſprach nad) den bisherigen ftatutarifchen und fubfi- 

diariſchen Rechten, und decretirte, vor wie nad), 
nad) dem Cover. . Die Cammer und das Admini⸗ 
ſtrations ⸗ Collegium behielten ihre Etats unverän« 

derlich und richteten ſich darnach in der Einnahme 
und Ausgabe. Mur mußte, auf Anordnung der 

kaiſerlichen Adminiftration bei der fandrentey von 
+ ben Kriegsfoften , die die Ausgabe vermehrten, und 

neue Fonds zur Einnahme nothwendig erzeugten, 
eine befondere Kechnung geführet werden. So war 
auch bei der Kammer eine Adminiftrationscaffe, die 
‚von der Oberrenteycaffe getrennetwar. Dem bishes 
‚rigen Oberrentmeifter und Kriegsrath Hitjer wurde 
bie Derwaltung beider Caſſen mit Vermehrung ſei⸗ 
nes vorigen Gehalts und dem Characier eines Ge: 

neral · Adminiſtrations · Einnehmers anvertrauet. Alle 
uͤbrige Officianten der Regierung, Cammer und 
Landſchaſt, wie auch bie Magiſtraͤte, und Beamte 
blieben in ihren Poſten und in ihren vorigen Ver— 
haͤltniſſen. Mur eriftivte nicht mehr eine königlich 
preußifche Regierung, eine fönigl. preußifche Game 
mer, Alle Unterfehriften lauteten nunmehr ſchlecht⸗ 
weg oftfeiefifche Regierung, oftfriefifche Cammer. 
Jedes Collegium behielt indeflen fein Fach, Mur- 
‚in allgemeinen Sandesangelegenheiten traten die Des 

putirten ber Regierung, Cammer, und das Admi⸗ 
niſtrationscollegium zufammen. Die Unterfchriften 

- unter ihren Verfügungen hießen: Deputirte der 
drei en Unter der namlichen Rubrik 

Cc4 wur⸗ 
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zwurden auch die Reſcripte von der Eaiferlichen Ad. 
miniftration, von der Generalität und dem Kriegs. 

commiſſariat an fie gerichtet. Nun aber wurde denn 
niche mehr bes Königes und des Fönigl. Haufes in 
ben Kircyengebetern gedacht, nun hörten alle Cor 
refpondenzen und Verbindungen mit den Obercolle- 
gien und dem Minifterio in Berlin auf, nun floſſen 
die landesherrlichen Einkünfte von Oftfriesiand, die 
vorhin nad) Berlin giengen, in die Faiferlich koͤnig⸗ 
lidye Adminiftrationscaffe, nun verſchwand der ſchwar⸗ 
ze Adler von den Worhenblättern; Kalender wur. 
ben ungeftempelt abgedruckt, und bald nachher wure 
den auch die Föniglichen Wappen vor den Poſthaͤu⸗ 
fern abgenommen, und an deren flatt die Faiferlie 
chen Wappen mit der Unterſchrift: Faiferliches Poſt⸗ 
amt Souveguardia, angefchlagen. Da mußten 

denn auf Befehl des Faiferlichen Oberpoftcommife 
fairs Heger die Poftknechte ihre blauen Oberroͤcke 
ablegen, und ein gelbes Oberfleid mit ſchwarzen Aufa 
ſchlaͤgen, und gefticften doppelten Adler auf dem lin- 
Een: Arm, anlegen. So hatte fich in fofurzer Zeit 

‚ber Zuftand und die Verfaffung ‚in diefer Provinz 
geändert. (0). 

6. 12. Bey, 
Nach der Uebergabe Emdens beftellte der Gene⸗ 

ral Marquis Dauver den Brigadier Marquis de 
Chaftres (pP) zum Commandanten dieſer Stadr. — 

ruck⸗ 

(0) Landſchaftl. und Cammer⸗ Acten. 
¶DP) Diefer If im Octob. 1758 zum Marechal de 

Camp ernannt. Auricher privilegirte Zeitung von 
1758. 12. Stuͤck. Ich führe diefe hier gedruckte 

. polltifche Zeitung.nur an, um ihre Exiſtenz anzu 
zeigen. Sie nahm im Jul. 1758 ihren Anfang 
and gerieth fchon im May 1759 in ſtecken. 
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tuͤckten bald nachher mehrere Truppen ein. Diefeı757 
verlegte der General durch das ganze fand. Er 
‚traf Die Anordnung, daß dieſe Truppen nur kurze 

- Zeit in den Quartieren blieben und die Garnifonen 

immer wechfelten. So folgte zum Beifpiel in Aus 
rich eine Garnifon der andern. Am 5. Julii trafen 

in Aurich 150 Mann blaue Dragoner von dem Res 
giment du Roi, am 22. ul. 8 Esquadton oder der 
Heft dieſes Megimentes, am 20, Auguſt 2 Esqum 

dron von dem Regimente d’ Archiac, am 17. Octo⸗ 
‚ber noch 2 Esquadron von demfelben Regimente, 
am 20. Dct. das Sjnfanterie- Regiment Perigord, 
am 24. October das Sinfanterie, Regiment Cambrefl, 

‘am 1, December die Regimenter d’ Ardyiac und Pe⸗ 

rigord, und einige Compagnien von dem’ Regimen⸗ 

te d'Eu, am 3. December die Hälfte bes Regiments 
du Koi; am 14. December aoo Mann Eavallerie 
von dem Regiment Colonel General, am 22. Dee 
cemb. 160 Mann von dem Regimente d’Eu. 1758 
am 21. San. 60 Cavalleriften von dem Regiment 
$üfignen, am 1. März die Hälfte dieſes Regiments, 
om 3. März nod) ein Corps von Luſignan; am 4. 
März das ganze Cuiraſſier Regiment von Bour⸗ 
bon Bouffet ein. So wie nun eine Oarnifon ein« 

- getreten war, marſchirte gewoͤhnlich die andre mies 

der aus, fodaß Aurich nur wenige Tage während dies 

fer Invaſion ohne Befagung geweſen iſt. Auf eben 
diefe Are wechfelten die Garnifonen in Emden, Note 

ben, Efens, Witmund, geer und Reiderland (9% 

\ 2.* 4. 134 J 

In dieſen Zeitlaͤuften konnte es nicht an verſchie⸗ 
denen Verfügungen und Verordnungen fehlen. So 
ENTE Ccc mußte 

(q) Landſchl. Acten. u Fr 
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*1757mußte aus jedem Amte in Oſtfriegland und Harlin⸗ 
gelrland, auf Befehl des General Dauvet ſich eine 

begüterte Perfon, «als Geiffel ſtellen. Dieje zehn 
Geiſſel fanden fi) am 4. Jul. in Emden ein. Ih⸗ 
nen wurde ein geräumigeg und anflandiges Quartier ' 
angeriefen, worinn fie zufammen wohnen mußten. 
Die Hälfte von ihnen erhielt die Erlaubniß freiiin 
ber Stadt herum zu gehen, die andre Hälfte mußte: 
aber immer unter dem Dache bleiben. Mit diefer 
Freiheit und diefem Zwang mwechfelten fie täglich un« 
ter fid) ab. Wie nachher aber mehrere Truppen in 
Oſtfriesland einrückten, erhielten diefe Geiffeln die 

. Erlaubniß , wieder zu den ihrigen zurück zu kehren. 
Unter dem 10. Sul. unterfagte der General bei Leib⸗ 
und $ebensftrafe den An ⸗ und Verkauf, befonders 

aber die Ausfuhr alles Getraides, der Pferde und 
bes Horn⸗Viehes. Weil dadurch nun der ganze 
einländifche Handel ſtockte; fo erklärte er fich in eis 
nem abgedruckten Publicando vom 14. Julii, daß 
der An-und Verkauf der Pferde, des Viehes und 
des Getraides vor wie nad) frei bieiben, die Aus⸗ 
fuhr aber auf das firengfte verboten feyn ſollte. Auch 
"gab er unter vem 15. Jul. bei Strafe der zu verfüs 
‚genden militariſchen Erecution allen Eingefeffen auf, 
‚ihre Gewehre und fonftige Waffen den Magifträ- - 
sen und Beamten ihres Diſtrikts fofort abzulies 
fern cr), Alle diefe Gewehre und Waffen wurden 
am 13. Auguft nad) Emden abgeliefert. Berner 
verordnete der ‚General im Auguft, daß ein großes 
Hospital in Emden an der Burfenne angeleget, wer“ 

| den 

*). (r) Nach dem aufgenommenen Ynventario' waren 
e, nach Emden abgeliefert soyı Flinten und Kugel⸗ 

büchfen, 550 Piftolen, 1371 Saͤbel, und 148 Pi⸗ 
cken. Emder Acten. | 2 

# 
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den ſolle; auch wurden bald nachher in Aurich —**8 

dem Schloſſe, in Norden in der lateiniſchen Schule, 
und dann in Leer, und Wehner Lazarethe eingerich- 

tet. Dieſe Anftalten wurden auf landfchaftliche 
Koften getroffen. Daß der GeneralMarquis Dau⸗ 
vet ein gutdenkender Mann gewefen, bewähret die 
firenge Disciplin, Die er unter feinen Truppen hielt, 
und dag feine Klagen fo wenig über Unordnungen, 

als Erpreffungen eingiengen, Wo er fonnte, fuchte 
er den Beſchwerden der Eingefeffenen abzubelfen. 

Wie zum Beifpiel gegen den 21. Julii eine große 
Menge Wagen und Pferde zur Anfüllung der Mar 
gazine in Wehner geftellet werden follten, feßte er 
ſofort diefe erlaffene Verordnung auf eine geraume 
Zeit aus, Damit der Sandmann zur Einführung Des 
Heues und zur Sammlung des Getraides in der bes 
vorftehenden Ernte diefe Zwifcyenzeit nugen möchte. 

- . ‚So »erftattete er aud) unter dem, 5. Aug. die freie 
Ausfuhr des Rapſaamens, und unter dem 9. Octo⸗ 
ber gab er die Ausfuhr der Pferde wieder frey. 
„Da Wir — fo lautet feine Verordnung — „das 
„Commercium diefee Provinz, wovon der Handel 
„und die freie Ausführ der Pferbe einen bauptfäch« 
„lichen Theil ausmachet, gerne in Aufnahme brin« 
„gen wollen ; fo fegen Wir hiedurch, daß der Pfer« 
„dehandel fo wohl innerhalb, als außerhalb diefes 
‚„tandes hinfuͤhro ſrey gegeben, mithin dawider keine 

Hinderung, es; ſey unter welchem Vorwand es 
„wolle, gemacht werben folle (s). 

Pr 

. 6. 14. 

(s) Landſchaftl. Acten und aus den gone Ders | 
ordnungen. 
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2757 $. 14 | 
Der General Dauver fand nöthig, die Stabt 

Emben zu befeftigen.. Zu diefer Fortification wur⸗ 
den im Ausgang Syul. die vorläufigen Anftalten ges 
troffen. An diefem Werke mußten vom 4. Auguft 

. an täglid) 400 Mann arbeiten. Die Zahl diefer 
Arbeiter wurde nachher vermehret, und zulegt bis 
auf 600 Mann erhoͤhet. Diefe Arbeiter mußten 
wechfelsweife aus den Aemtern geftellet werben. . 
Die Sandfchaft war angemiefen, erft 200 Schub» 
Farren und dann vom 23. Auguſt an 30000 eichene 

Palliſaden von 10 Fuß zu liefern. Weil nun fo 
viele eichene Pallifaden in dem Sande nicht vorräthig 
waren; fo mußte fich der Commandant der Stadt 
Emden, Marquis de Chastres, mit Erlen, Birken 
und einigen Eichen begnügen. Diefe Fortificatioe 
nen dirigirte der franzöfifche Artillerie» Hauptmann 
le Beuf. Nicht blos an der Landſeite, fondern auch 
von der Seite der Emfe wurde Emden befeftiger. 
Hier wurde auf dem großen Kirdyhofe längft der 
Waſſermauer eine große Batterie aufgeworfen, und 
Diefe wurde mit den fehwerften Kanonen bepflanger. 
Dies geſchah, weil verfchiedene englifche Kriegs. 
Schiffe öfters. an der oftfriefifchen Küfte kreuzten. 
Allerdings. beforgee ber General eine englifche Jana 
dung. Seine Verfügungen und Verordnungen bes 
währen es. So ließ er ſchon im Jul. Monate ben 
Beamten und Magifträten bei teib-und $ebens . 

ſtrafe anbefehlen, ihn fogleich zu benachrichtigen, 
wenn ſich englifche Schiffe fehen laſſen follten. Dann 
legte er im Auguft zu Rifum und Larrelt eine Be⸗ 
faßung von ı20 und 150 Mann ein, ftellte in Em» 
der und Gretfpler. Amte ftarfe Poftirungen andem 
Deiche, und richtete im September auf dem Deiche 
bei Gretſyl eine Batterie auf. Sauter Anftalten zur 

we Abweh⸗ 
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Abwehrung einer Landung. Uebrigens wurde mit t757 
ber Fortification bis im Anfang Novemb. eifrig ſort⸗ 
gefahren (t). | — — 

6. 15. ,. ® 

Auch von der kaiſerlichen Aöminiftration wurben 
.. außer den. vorhin erwähnten Veranftaltungen noch 

verfchledene Verfügungen getroffen. Go ficherte 
fie durch ein abgedrucktes Avertiſſement unter dem 
21, Jul. der embdifchen aſiatiſchen Compagnie die 
Eaiferliche Protection und die Betätigung der ihr 
anfänglich verliehenen Octroh in allen Stüden zus 
Dann gab fie der, Kammer auf, die vor der Inda⸗ 
fion auswärts verfandten föniglichen Gelder, von Ole 
denburg, Jever und Delffpl wieder zurück Eommen 
zu laffen. Diefer Befehl wurde auch fofort befol« 
get. So fielen 34357 Thlr. Eönigliche Gelder in 
die Hände ter Feinde: Ferner veranftaltere fie, 
daß, von Auguft an, monatlich der Cammer. Caf 

ſen · Etat an den Grafen von Pergen nach Eleve ab» _ 
. gefande wurde. Go mußte denn monatlidy der Bes 
ſtand an die Faiferliche Adminiftrarions - Caffe abges 

liefert werden. Dahin floffen denn auch auf 
ausbrüdlichen Befehl der Eaiferlichen Adminiftra« 

tion Die aus der Sandescaffe zu entrichtenden Föniglie 
chen Subſidien. Am 12, September fanden ſich 
der Praͤſident der kaiſerlichen Adminiſtration, Graf 
von Pergen, und der Director, Freiherr von Kins 
del aus Eleve in Aurich ein. Sie ließen ſich fo 
wohl von der Cammer, als der Landſchaͤft eine ge⸗ 
naue Nachweiſung von den verausgabten Krieges. 
koſten, von der Einnahme und dem zeitigen Befland 
geben. Auch befohlen fie, daf alle von der franzd« 

ſiſchen 
kandſchaftl. Ucten. 
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375 7[ifchen Generalität an die oftfriefifchen Landes ⸗ Collegia 
gelangende Aufträge der. Eailerlichen Adminifiration 
einberichtet werden follten. Ein Mißtrauen zwifchen 
der franzöfifchen Genecalität und ver Faiferlicyen Ad⸗ 
miniftration war die veranlaffende Urſache viefer 
Verordnung. Dann ließ der Graf unter dem 14. 
September publiciren, daß alle-diejenigen, weldye, 
‚ber verfprochenen allgemeinen Sicyerheit ohnerachtet, 
aus ungegründeter Furcht fih) aus dem Lande bege⸗ 
ben hätten, ‚binnen acht Tagen, oder wenn fie über 
eine Tagreife von der Provinz entferne wären, bins 
nen 14 Tagen in ihre vormalige Wohnungen fi) 
einfinden ſollten. Auf die Nichtbefoigung Diefes 
Befehls fegte der Graf eine willführliche Straje und 
bemandsen Umftänden nad), die Eonfiecation ihrer 
Guͤter. Am-ı5. Sept. reichte die. Sammer dem 
Grafen von Pergen und dem Freyherrn von Kinfel 
einen ſchriftlich ausgeftellten eidlichen Revers ein: 

So lautet derfelbe: „Wir Endesbenannte urfüne 
„den: Demnach Ihro kaiſerliche Mojeftät durch 
vihre geſegnete ſiegreiche Waffen unter andern auch 

dieſes Fuͤrſtenthum Oſtfriesland nach denen Rech⸗ 
„ten des Krieges eingenommen, und hierauf. proviſo⸗ 
„rie allergnädigft verordnet haben, dab wir denen 
„uns anvertrauten  Krieges-:und Domainen- Ges 
„fchäften nody ferner vorftehen und abwarten follen, 
„Wir ſolchemnach an eines leiblichen Eidesftarr, 

»geloben und verfprechen, ſothane Geſchaͤfte und 
»was dem anhängig, von wegen Ihro Kalferl. Rös 
»nigl. Majeftät eben mit der gewiffenhaften Treue 
„und Defliffenheit zu verwalten und zu beobachten, 
„als wir folcyes zuvor vor Ihro Könige. Majeſtaͤt 

„in Preußen gerhan haben.“ Dieſer Revers war 
von dem fämmtlichen Gliedern der Cammer, jedody 
mit Ausfchluß des abweſenden Präfidenten Pre 

chrie⸗ 
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ſchrieben, und mit ihren Petſchaften beſiegelt. Eben1757 
einen ſolchen, nur in Abſicht der Krieges und Do⸗ 
mainen⸗Geſchaͤfte, durch den Ausdruck, Juſtiz, 

veraͤnderten Revers, ſtellte auch die Regierung aus. 
Auch diefer Kevers war von allen Rächen, mic Aus⸗ 
fhluß des Praͤſidenten von Derſchau, der eine bes 
fondere Declaration übergeben hatte, unterſchrieben. 
Gleich hierauf verfügten fich der Graf von -Pergen. 
und der geheime Kath von Kinfel nach Cleve zus 
ruͤck (u). Ä te Ä 

- Cu) Landſchaftl. Negier und Cammer-Heten. | 

Ziveiter 
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Zweiter Abſchnitt. 

gr. Die franzbſiſche Invaſion veranlaſſet bie Lieferung von - 
duͤrfniſſen. $. 2. Der Vietualien, Fourage und andern 

. &ommiflair» Ordinateue Dümourier ldbt Magazine anlegen, 

und srift zur Verpflegung der franzdilihen Truppen verichies 

- dene Verfügungen. $. 3 und 4. Diefe Magazine werden auf 

landſchaftliche Koſten vor und nach angefült. $- 5. Die 

“ großen Ausgaben werden vorzüglich ‘durch Kopfichagungen 

und ein erzwungenes Unlchn beſtritten · 9. 6. Da denn die 

 Beteaide» und Kourage Lieferungen beftändig forigefeget wers 

‚395 

den. $. 7. Bon ber gefoderten Kriegesſteuer zu 360000 

&ivr. $. 8. wird duch freimilige Beiträge und Erecutionen 

der erfie Termin aufgebracht, 8. 9- auch muß dem Marſchall 

von Kidelieu für ausgeftellte Salve s Sardes Patente, eine 

Gratification zugeſichert werden. 

F. I 

mit Ueſerungen und Contributionen verknuͤpfet. 

‚So bald der Marquis Dauvet in Oldarſum einges 

rücde war, mußte Mund» Prodifion und Fourage 

in das Hauptquartier geliefert werden. Taglich 

wurden 1280 Pfund Nindfleifh, 2000 Kannen 

Bier, 700 Nationen oder 14000 Pfund Heu, 

700 Rationen oder ohngefähr 29 Tonnen Haber, 

00 Mationen oder 7000 Pfund Stroh, 200 

Pfund Weigenmehl, ‚und 2000 Stüf Torf ges 

fodert. Wein, Gemüfe und andere Bebürfniffe 

Purden baar ‘bezahle. Diefe Lieferungen wurden 

erhöpet, fo wie gleich nachher bie Truppenzahl ſich 

vermehrte. Erſt murde biefe Lieferung öffentlich 

den Minftannehmenden ausverdungen, nachher aber 

einem franzöfiihen Commiſſair Ditler überlajfen. 

Schon am 5. Juli verlangte der General Dauvet 

zum Behuf der anzulegenden Magazine die unge» 

faumte Herbeifchaffung von 100000 ledigen Korn» 

Fine folhe feindliche Invaſion mar nothwendig | 

d 

Eäden. Ein von dem General Dauver empfoh- 

| | lener 
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lener Eommiſſair Grbeshäuf übernahm bie gefe · iy7 
rung zu 35Stt. ſuͤt jeder Stuͤck. Dies Heferte ſchon 
eine Summe von inehr als 150000 Gülden aus; 

MNun mußten fhleunige Vorkehrungen zur Herbel⸗ 
ſchaffung der nothwendigen Baarſchaften getroffen 
werden. Dei kurz vor der Invaſſon unter den land⸗ 
ſchaftlichen Officianten verſteckte Beltand "wurde 
gleich Wiber der Landescoſſe abgeliefett, die nach Ol⸗ 
denbutg obgefändie landſchaftliche Gelder ließ inan 
zuruͤckkoimen, die Schaͤtzungs- und Surrogat⸗ 
Reſte wurden firennge und unter Bedrohung einer 
mlitairiſchen Crecution beigerrieben, und von der 
Regierung Hahn das Adminiſtrations, Collegium 
4400 Thlr. Depoſital ⸗ Gelder, als ein Anlehn, 
auf. So half ſich das Adminiſtrations Collegium 
aus der erſten dringendſten Noth, ſoviel es in ſeinen 
Kräften ſtand. Mur konnte es noch zur Zelt den 
Sack Lieferanten Gedeschanx nicht befriedigen. Dies 
fer machte aber einen Purzen Proceß. Er ließ von 
Denen in Einden befindlichen Geiffeln dreye auf Die. 
Hauptwache feßen; bedrohte fie init hätter — 
rißfteafe und zwackte fo vom 7. bis ia. Jull von 
ihnen 36525 Thlr. theils’baar,, eeue durch gülige 
Wechſel auf Abſchlag herauis w we 

” $. 3, 

Diefe vorgemeldete Werfügingen waren von 
bem General Dauvet feißft getroffen: " Wie ‘aber 
der Commiſſair· Ordinateür Dümourier am 18 Juli 
in. Emden einttaf, untetzog er * allein dem Ge⸗ 

| ſchaͤfte der Lieferungen ünd der VB rpflegung der frana 
zoͤſiſchen Truppen; Er unterſuchte zubörderft bie 
Kräfte dei Proviij,; und erkundigte fich ger 

| nd 

» ⸗ » " 

(9) Landfchaftl. Acten. — 
Ofife. Geſch. 8,2; D— 
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3757 Ende nach ber Verfaſſung bes Sandes, dem Zuflans 

de des Handels, dem Vorrath des Getraides, und 
ber Anzahl der Wagen und Pferde. Dann ver“ 
längte er, daß beftändig zwey ſtaͤndiſche Deputirte 
fih bei ihm in Emden aufhalten ſollten. Seine‘ 
erfte Verordnung war: daß fünftig Sieferungen von 
Fleiſch, Bier und Brod aufhören, und dagegen 
ben Truppen einige Gratificationen gereichet werden 
follten. Dabei veranftaltete er, daß dreymal in 
der Woche in den Dertern, worin Garniſonen lagen, 
öffentliche Märkte von Kuchen, Früchten, Fiſchen, 
Butter und andern Mund » Provifionen gehalten - 
werben follten. Den einquartirten Truppen durfte 
der Wirch weiter nichts als Feuer, Licht, Salz, und 
Geräthe zum Kochen reichen. Die Eavallerie era 
hielt ihre Kationen an Heu und Haber aus ven Mar 
gazinen. Solche Magazine wurden vor und nad) 
vorzüglich in Enden, Aurich, Norden, Leer, Weh- 

ner und Jemgum angelegt. Sehr unzufrieden war 
Dauͤmourler mit der von dem General Dauvet vers 

langten Saͤcke fieferung Mur ohngefehr die 
Hälfte war dem Annehmer Godeſchaur abgeführer. 
Er befahl, daß dieſer Reſt nicht ausgezahlet, der 

bezahlte erfte Termin der Landſchaft nieder erfeger, 
und ohne feine Ordre ‚fernerhin nicht das mindeſte 
geliefert werden folltee . Dabei gab er der ſtaͤndi⸗ 
fehen Depuration auf, ſich für jede Lieferung quittis 
ren zu laſſen. Der vorgebachte erfte Termin von 
‚der Säde» Lieferung iſt auch würflich der Landſchaft 
nachher theils haar, theils in Commiſſariats⸗Quit⸗ 
£ungen zuruͤckgezahlet (w). | | | 

% \ 5.3. 
(v) Landſchaftl. Aeten. 

J 



Zweiter Abſchnitt. 419 | BR 
3 

Die $ieferungen waren es, die bas Sand am 
mehrefien drücdten, und die niedergefegte Landes⸗ 
Deputation vorzüglich. beſchaͤſtigten. Unter dem 
3. Juli verlangte Dümourier auf Ordre des Ge- 
aeral » Intendanten von Luce Die Sieferung von. 
25000 Scheffel Weißen, 25000 Scheffel Roggen, 
a5ooo Scheffel Gerften, 100000 Scheffel Haber 
und 300000 Nationen Heu. Den erften Schritt, 
ben bie Landes⸗ Deputation vornahm, war ein bei 
dem Feldmarſchall d' Efireres ſowohl, als bei dem 
General » Intendanten de $uce angebrachtes Vermin⸗ 
derungs - Gefuh. Unterdeſſen mußten ſchleunige 
Anſtalten zur Anſchaffung eines Theils des gefoder⸗ 
gen Getraides und Heues getroffen werden. Ein 
von. Dümonrier empfohlener Commiffair Francois 
Meyer, übernahm. die Hauptlieferung auf Koften 
ber Landſchaft. Diefer Meyer war ein getauſter Jude, 
und ein Knief Gonie vom erften Range. Ohngeſaͤhr 

1764 endigte er feing irdifche Lauf bahn in dem 
Zuchthauſe zu Altona. Die Zahlung der von ihm 
vor und nad) berbeigefchaften Fourage und des Ges 
traides erhielt: er. Immer abfchlägig aus der. Sandren. 
tei. Wie fon am 16. Auguft Fein Geld. Vorrath 
in dem Aerario war, ließ Meyer einige Kriegesraͤ— 
the und Adminiftratoren mit militaitifcher Execu⸗ 
tion belegen, . Durch diefe und andere Mittel 
wußte er es einzuleiten, daß er felten im Vorſchuß 
war, oder doch feine etwaige Vorſchuͤſſe bald getil- 
get wurden, Nicht fo ſchnell, mie das Kriegese 
Eommiffariat es wünfchte, gieng es mit Herbeifchafe 
fung des Öetraides und der Fourage. Daher vers 
srönete das Commiffariat unter dem 12. Anguft, 
daß binnen drey Tagen a einige beſtimmte Maga. A Da e | 

ine 
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1755ine 45000 Nationen Heu und 600 Säde Mehl 
‚geliefert werden follten, und unter dem 24; Auguft 
wurden wiederum 41 26 $aften Haber, und 100006 
Kationen Heu in einigeri wenigen Tageri verlanget; 
Die Landes⸗ Deputation fahe Fein Mittel in fo kur⸗ 
zer’ Zeit den Haber und das Heu zu liefern; daher 
war fie genöthiget,; um den Drohungen und Chica⸗ 
rien des Commiffariats auszuweichen, dem Meyer 

‘die ganze Sieferung zu uͤberlaſſen. Diefer wuſte es 
durch Droßungen und andere Kunftgriffe ſo einzus 

leiten, daß ihm außerordentlich Hohe Preiße bewil⸗ 
liget wurden, Weil Damals grade die franzöfifche 

Intendance die Ausfuhr des Gerraides bei Leib und 
sebensftrafe verboten hätte, und burch diefe ange⸗ 
legte Sperre die Preiße wahrſcheinlich fallen mußten? 
ſo konnte bei dieſen Ausſichten dem Meyer ein großer 
Gewinn nicht entſtehen. Allein die kaiſerliche Ad⸗ 
miniſtration war über dieſen Handel ſeht unzufrieden: 
Sie beſchwerte ſich über die Prellekei des Meyers 
bei dern Generals Intendanten de Lute. Die Wuͤr⸗ 
fung davon war; daß Meyer fic) gefallen ließ, von 
dem Eontracte abjuftehen,; und fid; mit eineni Ge⸗ 
chenfe zu begnügen: Man ließ ihn Kur zwar mil 

dem Ankauf des. erforderlichen Getraides und der 
Foutage fortfahren; er kaufte aber nichts imehr-füe 
eigene Rechnung, fondern gab den Verkaͤufern Aſ⸗ 
fignariörien auf die Landſchaft. So erhielt der 
Bauer die Bezahlung unmitktelbar aus der Land⸗ 
Rentey. Um nun die Landſchaft durch gat zu hohe 

Preiße nicht in eine tiefe Schuldenlaſt zu ſetzen; fo 
wurde mit Bewilligung der kaiſerlichen Adminiſtra⸗ 
tion auf verſchiebene Products ein Maximum geſe⸗ 
Bet. So wurde bie, daft Haber auf 25 Thlr., bie 
daft Roggen auf To Thlr., und das Fuder — * 

2 r. 
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A Thlr. geſetzet. Ueber dieſe frien durfte 757 

| de gandmann nicht fodern (x). 

« $. 4. 

& (ab es big im Anfang September mit ber 
gieferung aus. Am 9. September machte ber Com 
mifair Ordinateur Duͤmourier der Sandes » Depur . 
tation befannt, daß außer ben in der Provinz ſte⸗ 
henden Truppen; die vier Bataillonen Infanterie 
und ſechs Esquadronen Cavallerie ausmachten, nach 
so Bataillonen und acht Esquadronen zur Bezie⸗ 

hung der Winterquartiere einruͤcken würden. Zur 
Verpflegung dieſer Truppen. verlangte er am 14« 
September 1180000 Kationen Heu und 1088004 
Kationen Haber (y): womit vor. und nach in kurzer 

eit die ‚neu angelegten Magazine gefüllet werden 
ollten. Alles Proteſtiren und Remonſtriren ber 
Deputirten aus den breyen Sandes ».Koflegien würkte 
richt das mindeſte. Dümourier bezog ſich auf Den 
yon dem Feldmarfchall von Richelieu gemachten un. 
abänderlichen Dislopations »- Plan ber Armee und 
auf feine Pflicht, für die Verforgung der auf Oſt⸗ 
frieslarıd repartirten Truppen zu wachen. - Meyer 
wurde nun wieder herbeigeholet, um die Jandfchaff 
aus der dringenden Moth zu retten. Dreift weg, 
ohne zu erroͤthen, foderte er für feine Bemühung 
5 Stüber. von. Pr Ration. » Dies: machte eine 

MD d 2 Sum 

6) Landſchaftl aitten. | 
(v) Die Nation Deu mußte mach der Verordnung 

15 Pfund, oder wenn Stroh dabei war 15 Pfund 
an Heu umd 5 Pfund Stroh wiegen. Jede Ra⸗ 
tion Haber hielt 62. Krug Emder Maaße. Das 
Heu wurde von franjoͤſiſchen Soldaten in Ratio⸗ 
nen gebund en. 

u... 
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1757Summe von 250000 F. von jeder Million aus; 

. Man einigte fid) endlich auf einen Stüber. Doch 
diefer Contract wurde bald nachher von Dümourier, ° 
es fey aus eigener Bewegung oder auf abermalige . 
Inſtanz der Faiferlichen Adminiftration, caſſitet, 
Indeſſen mußte dem Meyer eine näher zu behan⸗ 
delnde Indemniſation verfprodyen werden, die ei, 

‚nie ich hier gleich bemerfe, im December mit 3000 
Thlr. baaren Geldes erhielt. : "Meyer kaufte num 

’ 

felbft und durch feine Commiffionaire in Oſtfries⸗ 
land und in der Provinz Groͤningen fo viele Fourage 
für Rechnung der Landſchaft auf, ale er beitreiben 
Fonnte. Es waren nun!bereits 9 Magazine ange⸗ 
leget, nehmlich in Emden, Norden, Aurich), $eer, 
Greetſyhl, Dornum, Witmund, Wehner und Jem. 

‚ 3 gum. Doͤmourier befahl die ſchleunige Anfuͤllung 
dieſer Magazine, und vertheilte auf jedes Magazin 
eine beftimmte gewiffe Quantität. Zu dem Ende 
mußten täglihb 500 Wagen vom 20, Eeptember 
an in Bereitſchaft ftehen. Seine Befehle waren 
mit feinen Complimenten vergefelfchafte. Bei 

- dem mindeften Verzug der nicht zu flellenden Wa⸗ 
gen, follte fogleich die Ereeution erfolgen. . Ie met- 
teröis, fo lautet feine Drohung , les executions 
militaires les plus vigoureuses chez les prineipaux 
du. Pays sans distindtion des membres .d’ aucune 
Adminiftration, et je confonderois egalement 
dans la dite execution militaire les Officiers de la 
Regence, ceux de la Chambre des Domaines & 

ceeux de la Chambre des Etats (2). 

() Landſchaftl. Nee. 

Alle dieſe Lieferungen waren natürlicher Weiſe 
mit betraͤchtlichen Koſten verbunden, Die Herbei· 
u an ſchaf · 



Zweiter Abfchnitt. 423 

| Waffung der noͤthlgen Baarfchaften fezte.bie — 
deputation, beſonders aber die landſchaftlichen Den | 
putirten, mie welchen fi) das Commillariat vorzüge 
lich befchäftigre, in große Verlegenheit und erweckte 
ühnen mandyen Vervruß. Der landichaftliche Be⸗ 
ſland, die fhleunig beigetriebenen Refte, und das 
Anlehn ans: der Depofitalcaffe hatten nur wenige 
Wochen zu den bringendften Yusgaben hingereichet. 
‚Die Adminiftratoren nahmen im Auguft zur Ant- 
eipation der beiden ordinairen Schagungstermine, 
die erft im Oct. und Januar fällig waren, ihre Zus 
flucht, und ließen dieſe Termine durch die Recepto⸗ 
xen ſtrenge beitreiben. Zugleich wurde unter dem 
3Aug. eine Kopfſchatzung veranſtaltet. Zu diefer 
Eontributien mußten fowohl in Oftfriesiand, als 
in Harlingerland geiftliche und weltliche, Eigner 
und Heuerleute, Handierfsgefellen, Knechte und 
Maͤgde, Furz, alle Eingefeflene ohne Unterſckeied ei« 
nen gemiffen, nad dem Vermögen und ande 
beftimmten Beitrag lieſern. Außer Kindern unter 
zwölf Syahren mar Niemand erimirt. Die Taras 
tion und Elaffification aller in der erften Inſtanz un 
ter der Regierungs⸗Jurisdiction fortirenden Einges 
ſeſſenen wurde von der Landescommiſſion gemacht. 
Die uͤbrigen Eingeſeſſenen wurden von Bevollmaͤch · 
tigten in jedem Orte unter der Direction der, Mas 

giſtraͤte und der Beamten angefchlagen. Diefe Con 
tribution war fo leiblich und der Anfchlag fo gering, 
daß die Kopffchagung nur 26930 Thlr. erfrug. - 
Mod) war aber das ganze Quantum nicht einges 
fonımen, tie die $andesdeputation einen zweiten 
Termin der Kopfihagung ausfchreiben und beitreis 
ben ließ. Außerdem ſchritt man noch zu einem eins 
Jändifchen Anlehn von 60000 Thir. weiche mit 5 
un verzinfer werden * Bei den unſichern 

Dd Aus⸗ 
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3757 Alsſichten hatte die Landſchaft keinen einlaͤndiſchen 

Credit Niemand wor zu einem Vorſchuß geneigt. 
‚Der gegenwärtige Nothſtand ver nlaßte hierauf vie 
$aridesdeputation dieſe 60000 Thlr. auf die Ritter⸗ 
ſchaft, —*— und, Aemter zu vertheilen. Die Rit⸗ 

terſchaſt mußte 1000 Thlr., Emden 6000, Nor⸗ 
ben 2000, Aurich 3000 Thlr. aufbringen, von 

. dem Reſte zu 48000 Thlr. mußte jedwedes Amt, 
fo wie auch Harlingerland ein gewiſſes beſtimmtes 
Quantum uͤbernehmen. Die Riüterſchaſt, vie 
Sitaͤdte, und die Aemter ſollten nun von den beguͤ⸗ 
ferten Intereſſenten die quf fie vertheilten Summen 

herbeiſchaffen. Allein dies gieng ſehr lanyfam. Duͤ— 
mourier fand einen Fürzern Weg, Er ließ ſich das 
Verzeichniß der Perfonen geben, welche freimillig 

‚ unter Garantie der Landſchaft in dem vorigen Sabre 

dem Könige 100000. Thlr. vorgefirecfet hatten. 
Diefe follten denn nun: auch binnen wenigen ‚Tagen, 

“ unter Bedrohung ber militairifchen Execution, diefe 

G6oooo Thlr. aufbringen, Die Furcht vor Vollzies 
hung diefer Drohung veranläßte die begürertiten Ein⸗ 

gefefferien,. fih zu dem Vorſchuſſe zu bequemen, So 
“ wurden denn diefe 60000 Thlr. vor und nad) zufams 
men gebradjt, und. der Landrentey eingeliefert. In⸗ 
deſſen reichten diefe Gelder: zur Beſtreitung der das 
maligen Caffenbedürfniffe nach lange nicht Bin; Das 

her ſah fich Die Landesdeputation nach einem Anlehn 
in Holland um. Doch davon weiter unten (a), 

m, | . 6. - 

“ Mit ber erwähnten Ropfihagung, und dem Ans 
lehn der 60000 Thlr, gieng es. nicht fo friſch vors 

waͤrts, mie Dümourier es wünfchte, Die Maga- 
Ä . ‚ine 

(a) Landfoaftl. Acten. \ 



ne wurben nicht ſo ſchleunig gefüllt, als er es befoß-1>55 
en hatte, und die Enefchlüffe der Sandesdepuration, 

"Die nicht immer gfeichftimmend dachte und handelte, 
blieben auf feine Vorſchlaͤge länger zurück, wie er 
es vermuthete. Unangenehme Verfügungen und 

harte Ausdruͤcke des Duͤmourier waren die Folgen 
dleſer Zoͤgerungen, welche doch mehrentheils ſich 
auf die Ohnmacht gruͤndeten. So fand ſich Duͤ⸗ 
mourier am 19 Sept, bei der verfammleten Landes⸗ 
Deputation ein. „Mit dem Anlehn, fagteer, und 

. alien ſonſtigen Sachen geht es gar zu ſchlaͤfrig zu; 
Mas heute reſolvirt iſt, wird morgen umgeftoßen. 
Mit Deliberationen laffen fich die Truppen nicht abe 

ſpeiſen. Nicgends hab ich ein Sand gefunden, wel⸗ 
ches fo geneigt iſt, ſich durch eigene Uneinigfeit ing 
Verdecben zu ftürgen. Sie müffen und follen forte 
machen.“ Dieſe Anrede veranlafte die Depmsatle 
on, den vorgedachten Contract mit Meyer abzufchlier - 
Ben. Wie am 20 September die Depusation ſich 

beragthſchlagte, ob und auf welche Art Die verlang- 
ten Wagen zur Fuͤllung der Magazine, berbeige 

ſchaffet werden Fönnten, fand ſich Dümourier wies 
der in der Berfammlung ein. „Wenn die Com - 

mifjion, fagte er, fchläft; fo ift es meine Schuldige · 
keit zu wachen, Binnen einer Stunde, meine Here 

gen, werde ich Ihnen meine Ordre einhändigen, und 
. Bann follen die Eregutionen wie Hagel aus dem Him- 
mel fallen. Für die Truppen muß geforger werden, 
und wenn auch ganz Oſtfriesland darauf gehen ſoll⸗ 
se: An dem folgenden Tage waren Die Wagen ges 

ſtellet. Da auch die Deputirten der Regierung ges. 
. wohnt waren, über die in Vortrag gebrachten Ans 

gelegenbeiten mit ihrem Collegio Ruͤckſprache zu 
nehmen, fo befahl Duͤmourier, daß die Commiſſion 
fofort auf jede an fie gerichtere Ordre -einen Entſchluß 
WE Dd 5 faaſſen, 
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3757faflen, und bie fo Foftbare Zeit niche mit Relatio⸗ 

nen an ihre Collegia verderben ſollte. Beſonders 
drang er ffarl darauf, daß 192 Laſten Roggen und 
245 Saften Weisen ungefänme in die Magazine ge 
liefert werben ſollten. Am 8 Det. fand er ſich wie⸗ 

‚ber in der Verfammlung ber $anbesdeputation ein. 
»Die Zeit ruͤckt heran, fagte er, daß die Truppen 
die Winterquartiere beziehen werden. Da müffen 
denn durchaus Die Magazine gefuͤllet ſeyn. Weitzen⸗ 
und Roggenlieferung leidet feinen Verzug. Beſſer 
thun Gie, meine Herren, ihre Pflichten zu erfüllen, 
und denen ihnen vorgefchriebenen Befehlen nachzu⸗ 
fommen, als das Papier mit ihren unnügen Kla⸗ 
gen zu bekleckſen.“ Kinige Mitglieder ver Depus 
sation aus der Neglerung, Sammer und dem Admi« 
niftrationgcollegio erhieiten hierauf militairifche Exe⸗ 
eution. Jedem wurde ein Unterofficier und ſechs 
Mann eingelege. Dabei ließ Dümourier drohen, 
daß, wenn binnen zwei Tagen das Korn nicht herbeis 
geſchaffet worden, die Erecutionen verdoppelt wer⸗ 
den ſollten. Den Adminifiratoren gab er auf, ſo⸗ 
fore eine Vertheilung dieſer $ieferung auf die Aem⸗ 
ter zu machen, ba denn die Subrepartition durch 
die Beamten verfüget werden Eönnte. Diefe Vers 
theilung fam auch fofort zu Stande; denn Duͤmou⸗ 
tier hatte eine Wache vor dem Collegio geſtellet, die 
nicht eher abziehen folfte, bis diefe generale Verthei⸗ 
lung gemachet worden. Indeſſen gieng ed num auf- 
die Beamten los. Einige wurden nach Aurich abe _ 
geholet, und als Gefangene auf'dem Rathhauſe ber’ 
wachet. Meyer entledigte nun wieber die Deputirs 
ten und Beamten von ihrer Noth. Er nahm den 
größten Theil der Sieferung an, und fo wurden vor 
und nach die Magazine gefuͤllet. Uebrigens glaube 
Duͤmourier der gelieferten Gerſte entbehren zu koͤn⸗ 

= nen. 
— 
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wen. Er gab am 26 Det. 180 Laſten zuruͤck, vers? 
die Sanpfchaft Öffenelich verkaufen ließ 6 

$. 7. 
Bisher war noch von keiner can 

die Rede geweſen. Schon feit einiger Zeit hatte man 
in banger Erwartung einer foldyen Auflage entgegen . 
geſehen. Unter dem 24 September ließ der Ge 
neral» Intendant de $uce der ftändifchen Verſamm⸗ 
dung eröfnen, daß, da alle eroberte Provinzen auf 
eine gewiffe Geldtare zur Kriegsſteuer gefeget wor, 
den, auch die Provinz Oftfriesiand davon nicht vers - · 
ſchonet werden könnte. Oftfriesiand follte demnach 
320000 Thlr. jeber Reichsthaler zu 3 franzoͤſiſchen 
‘diores ober 42 Stüber oftfriefifch gerechnet, oder - 

- 60000 Uvres aufbringen. Außerdem wurde an⸗ 
. noch für jeden Soldaten ein Camifol, ein paar Schu⸗ 
he, und für jedes Bataillon 25i Caputröcfe verlan« 

Her. Sodann follten auch noch 3510 Klaftern Holz 
‘geliefert werden. Die verlegene $andesdeputation 
entwarf fofort eine Vorftellung , worinn fie die miß⸗ 
liche Lage diefer Provinz fchilverte, und die Unmoͤg⸗ 
Lichfeit anzeigte, eine fo "große Eontribution aufzus 
bringen. Sie bach um Verringerung diefer Kriegs⸗ 
feier, und um Nachlaß der Fourage » Lieſerungen. 
Diefe Vorftellung gieng durch Conriere an den Mars 
ſchall von Richelieu und an den General» Sjntendane 
sen de tuce ab. Abfchriften dieſer Vorſtellung wur⸗ 
ben an bie Faiferlic)e Adminiftrafion, an den Ge - 
neral» Subdelegirten der franzoͤſiſchen Intendance 
de la Porte, an den Commiſſair- Ordinateur Duͤ⸗ 
mourier und an dei in Paris ſtehenden daͤniſchen Ge» 
fandten von Wedel. Frys, den BR des u. 2 

r 
(b) Landſchaftl. Acten. | 
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‚2257 3reiheren don Wedel, geſandt. In allen biefen 

Vorſtellungen wurde um Unterftügung bes bei dem 
Marfchall von Nicyelieu angebrachten Geſuchs ges 
beten. Alles dieſes half aber nicht das mindefte. 
Am 13 Det: gieng "bereits das Antwortsfchreiben 
von bem General» Intendanten de Luce ein. Hier⸗ 
in wurde der Sandesdeputation gemeldet, daß fo we⸗ 
nig von der Geldeontribution, als yon der Getraide⸗ 
und Fouragelleferung das mindefte nachgehoffen wer⸗ 
den fonnte. Er drang vielmehr barauf, daß ber 
erfte Termin diefer Steuer bereits am zo Det. aba 
‚geliefert werden ſollte. Ich bemerfe nur noch hie 
bei, daß diefe Eontributign zur Befoldung und Weg 
pflegung der oͤſtereichiſchen und franzöfifchen Truppen 
dienen follte, die in Oſtſriesland die Winterquartiere 
beziehen würden, Daher follte diefe Coutribution 

unter der oͤſtereichiſchen und franzöfifchen Generg⸗ 
fieät , nach Verhaͤltniß ihrer Stärfe, verthellet wern 

den. So viel haften indeffen bie ftändiichen Kla⸗ 
gen hemürfet, ‚daß an biefer Contributioh, die auf 
Die Fortification ber Stadt Emden verwandten und 

noch zu verwendenden Koften, und dann von. num 
an alle Ausgaben an $ieferungen von Roggen, Wei⸗ 

zen und Mehl gekuͤrzet werben könnten. Indeſſen 
waren die von dem Commiſſariat zu verguͤtenden 
Preiße ſo niedrig beſtimmt, daß die Landſchaft bei 
den fortdauernden Lieſerungen des Getraides beträcht 
lichen Schaden leiden mußte (c). 

$ 8. 
‚ Die fo fehr verlegene Sandesbeputation hatte bes 
reits feit einigen Wochen zu einer Gelönegotiation 

in Holland einen Verſuch gemacht; fie Fam aber, 
| = wie 

| €) Landſchaftl. Acten. 
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fie ich nachher weiter änführen werde; -gaß nicht 1357 

vorwärts. Dies war ein ſchlimmer Umftand ; meil 
man feinen fonftigen Fond zur Entrichtung dieſer 
großen Contribution ausfündig zu machen twilßte; 
Da de $uce darauf drang, dab fhon im Der: der 
erfte, und im November der zweite Termin diefer 
Eontribution abgeführet werben ſollte, fo beftand 
Dümourier auf fhieunige Worfehrungen jur Her 
Beifchaffung der bendchigsen Baatfihaften. In der 
Verlegenheit, worinn die Jandesbepuraflön Mat; 

ſchlug er vor, daß die vermögenbften Familien in 
diefer Provinz diefe Gelder nur vorfchleßen, und da⸗ 
gegen eine Berficherung don der Sändfchaft jur Rück 

gahlung erhalten follten. Was er vorſchlug, mußs 
. te dngenömmen, mußte aüsgeführet werden, Er 

befahl denn, daß män ein Verzeichhiß der reichſten 
Eingefeflenen aufmachen und ihm einreichen follte: 
Am, 17 Det. wurde ihm eine folche Lifte mit beige⸗ 
fügtem Anſchlag, wie viel jedes Individuum vor⸗ 
chießen ſollte, eingehaͤndiget. Er fand weder die 
iften, noch die Anfchläge zweckmaͤßig. Er hatte 

ſelbſt eine Defignation entworfen: ° Hierauf waren 
lediglich ſolche Perfonen verzeichnet, von denen er 
wußte, daß fie entweder baares Geld, ober doch 
wenigſtens Credit hätten, Um das Perfonale der 
Contribuenten nicht zu weit auszudehnen, und alfe 
durch den. fürjeften Weg zu dem Ziele ju gelangen, 
hatte er Niemand unter 1000 Thlr. vorgefchlägen. 
Sein Anſchlag ftand mit den Vermögensumftänden 
ber verzeichneren Contribuenten, fo viel ic) urthei⸗ 
ken kann, im richtigen Verhaͤltniß. Da muß denn 
boch wohl ein fchlechtdenfender Einwohner diefer 
Provinz feitte ünpatriotifche Hand mit an den Dil 
mourieſchen Pflug gefchlagen Haben! Diefe ven 

ihm angefertigte Defignation übergab er det . 
| epu⸗ 
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‚I757beputation. Die Mitglieder derſelben ſtutzten. Sie 
wußten nichts anders zu antworten, als daß ſie dieſe 
Sache reiflich überlegen, und. das Reſuitat ihrer 
Meinung ihm ungeſaͤumt mittheilen wollten. „Hier 
iſt nichts zu deliberiren, zu erwägen — erwiederte 
Dümourier — die Herren follen fdylechterdings mei« 
ne Defignation und meinen Borfchlag gut heißen, 
oder id) will fofort von jeder verzeichneten Perfon die 
Gelder mit militairifcher Execution herbei holen lafe 
fen.“ Alle Nemonftrationen halfen nichts. Es er- 
folgte die erzwungene Acceptation. So viel gab 

indeſſen Dümourier bald darauf nad), daß die ges 
foderte Contribution auf das ganze Sand vertheiler, 

. und alfo jede Stadt und jedes Amt angewiefen wer= . 
den fönnte, ein gewifles Quantum zu übernehmen; -' 
indeffen follten die von ihm angegebenen: Perfonen. 
mit Den verzeichneten Summen bei Ermangelung; 
der. Zahlung immer vor dem Riß ftehen bleiben, 
Eine ſolche auf eine Stadt oder Amt repartirte Sum⸗ 
me follte durch freiwillige Subfeription der beguͤter⸗ 

den Intereſſenten des Amtes oder der Stadt beiger 
bracht werden. „Da es nur ein Vorfhuß ift, fagte. ° 
Dümourier, welchen die Landſchaft wieder zuruͤck 
zahlen muß; fo muß man eine ſolche Perfon, die 

ſich nicht gutwillig dazu verftehen will, für einen Re⸗ 
bellen und Verräter des Varerlandes halten, und 

« fein Vermögen confieeiren. Und Sie, meine Herren 
$andesdeputirten! feßte er hinzu, werden ihren Lan⸗ 
desleuten mis einem guten Erempel vorzugehen wifs , 
ſen.«“ Um etwaige Ausfälle zu bedfen, und dann . 
and) um andere nothwendige Kriegsfoften zu beſtrei⸗ 
ten, ‚verhöhte auf Befehl tes Dümourier die Jan 

‚ besveputation die gefoderten 320000 franzöf. Ecus . 

jede zu drei Livres gerechnet, auf 345000 Thir. 
courant, und diefe Summe vertheilte fie denn = Oſt⸗ 

| „* | ries⸗ 

4 
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friesland und Harlingerland. Letzterm fiel davon3 
50006 Thlr. zur Laſt. Dies mar die veranlaſſende 
Urfache, warum, wie es an fich aud) billig war, 
von Harlingerland ein befonderer Deputitter, naͤm⸗ 

lich der Bürgermeifter Bloc aus Eſens, Mitglied » 
der niedergeſetzten Landesdeputation wurde, Schon 

im Anfang November wurde der erſte Termin durch 
freiwillige Beitraͤge, auch wohl durch Executionen, 
die Duͤmourier wider die zuerſt von ihm verzeichne« 
ten Perfonen ergehen ließ ‚, aufgebracht (d). 

= 9% | 
Außer diefer Geldconsribution wurde die fand» 

ſchaft mit Salvegarde » Patenten beläftige. Der 
Marſchall von d’Errees hatte im Ausgang Jul. ı 20 
Salvegarde» Briefe für diefe Provinz ausftellen 
laffen. Dafuͤr mußten an die Faiferliche Admini— 
ftrationscaffe 3630 Thlr. aus der Landrentey entricy« - 

‚tet werden. Wie nun aber der Herzog von Kichen. . 
lieu den Marfchallftab erhalten harte: fo wurde die 
Sandfehaft ftrenger angezogen. Der Marfchall von 
Richelieu, deflen Gierigfeit ‚grenzenlos war, und, 
den feine eigenen Soldaten, wie ung Carl Duclos 
berichtet (e), Papa Marodeur nannten, foderte für 

ſich 150000 Uvres Salvegarbe >» Gelder. Die 
dafür‘ auszuftellenden Salvegarde » Briefe follten 
bis den ı May 1758 gültig feyn, und bis dahin 
feiner Erneuerung bedürfen. Um die Sandesbepus 

tation zu diefer Eontribution defto eher zu überholen: 
fo verfprach der Marfchall, daß ftatt der bereits nach 
Oſtfriesland befchiedenen zo Bataillenen, und acht 
Esquadronen, nur vier Bataillonen und achte Ess 

e um 
(d) Landfchafel. Acten. 
(e) Echeime Memoiren 3 Theil:p. 59. 
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1755quadronen einruͤcken ſollten, falls bie Landſchaft 
150000 Livres für Salvegarde-Patente entrich⸗ 

ten würde: Dieſe Erleichterung von der gedachten 
ſchweren Einquartierung mat der Landesdeputation 
fo willkommen, daß fie ſoglelch dem Negierungss 
rath Pfiger , det ſich noch als oſtfrieſiſcher Deputire 
ter bei der Hauptäritiee Defand, aufgaben, den Mars 
ſchall bei feinem gegebenen Wort ju halten, und dem⸗ 
felben die verlangten 150000 Livtes zu verfprechen ; 

doch ſollte et erſt nur 50000 Livres bieten, und Dann, 
bervandrei Umſtaͤnden nach, immer höher fteigen. 
Diefen Auftrag richtete der Regierungsrath Piiger 
glücklich aus; Für die Zuficherung von 8000 Du 
caten und ein Gefchenf von 1566 Thlr. an die frans 
zöfifchen Secretaire befreite er diefe Provinz von eis 

her gar zu ſchweren Einquartierung. Die gedruck— 

ten Salvegarde · Patente waren in Halberſtadt am 
26 Det, von den Marſchall unterſchrieben. Achtzig 
Exemplare würden hierauf nach Oſtfriesland geſandt. 
Der Marſchall von Richelieu hatte geſagt, die Pas 
tente koͤnnten immer für ſchweres Geld verfaufer 
werden. Einer andern und richtigern Meinung war 
der Regierungsrath Pfitzer. „Ich haͤtte — ſchrieb 
wer bei Ueberſendung der Patente — wohl 2600 

Stuͤck erhalten koͤnnen, weni fie nur von irgend 
„einem Werthe geweſen.“ Damit nun doc) der fer 
fer ein fo theures Stud Papier kennen möge, ſo 
ſetze id) die Abfchrift eines mit dem gedruckten Wappen 
des Herjoges verfehenen und von ihm unterſchriebe⸗ 
hen, Patentes hieher. | | 

Sauvegarde  Deffrife 

Louis Ffancois Armand du Pleffis, Due de 
Richelieu et deFronfac; Pair et Märechal de Fran- 

66; Chevalier des. Ördres: du Roi; Premier — 
| R 
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_ il homme de la Chambre de fa Majefte, Gouven175Z. 
‚ neur de Guyenne, General de PArmee — 
en — | 

- Neft defendu’ä tous Offers; Cavaliers, * 
gons. et Soldats, de faire aucun tort ni dommage | 
-dans des Biens, Chateaux, Mailong, Prairies, 
‚Champs et Iardins de 

ni exiger aucune Voiture ni Chevaux fans Ordre 
‚expr&s de Nous, fous peine de defobeiflance er. 
‘de punition, les ayant pris fous la Sauvegarde du 
"Roi et la nötre:. En confequence ! le Cavälier ou 
Soldat en Sauvegarde recevra par jour, -fcavoir le 
‚Cavslier trois livres et le Soldat quarante fols. Fait _ 
à Halberftadt le 20 Oct. 1757. . 

Bon ice premier May prochain. 

Dieſe Satvegarbe Patente wurden nun indem 
Sande und vorzüglid) in ſolchen Derrern, woriun Des 

| ſatzungen lagen, vertheilt (D. 

* O Landſchaftl. Acten. 

ON Eee Drit— 
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Dritter Abſchnitt. 

6.1. Graf von Piſa wird von der Lalſerin Koͤngiu zum Bom 
* dernenr von Oftfriesland beftelt. Er trift mit zwei Das 
 tollonen Defterreicher und einem Artileries Corps in Oſt⸗ 

. frieslond ein, und nimmt fein Standquartier in Emden. $. 2» 
Die Chefs der franzöfiihen Truppen, er Marquis Dauvet 

. und dann der Brigadier Courbiſſon nebinen ihr Zune 

tier in Aurich. Liſte der franzöfifhen und oeſtereichiſchen 

Truppen in Oſtfriesland. $ 3. Die iederlage der Franzo⸗ 

fen bei Rosbad. 5. 4. Hat einen woltbdtigen Einfluß "auf 

Dilfriestand, in Abficht der dadurch erleichterten. Einquarties 

rungen und a ar Lieferungen.  $. >. Frankreich will 

- durch eine geheime Eonvention mit Dänemark, Oſffriesland 

on Dänemark abtreten, der Plan komme aber nicht zu Stans 
de. $. 6. Dümourier befreiet zwar d e Landfibaft von der Fo⸗ 

derung des Marihal von Nichelieu für die Salves Garde Pas 

tente, wingt fie aber zu einer Gratificarion für den Geue⸗ 

ral ——* 4. 7. Landes deputation ſuchet wegen der 

Gontriburionen und_fonfigen Bee eine Erleichte⸗ 

rung bei bem fennabHichen Krieges» Minifter_ in Paris nad. 

‚8, Die Kaiferl. Adminikration beleget die beiden bolldndis 

ben Schagungen mit Arreſt, dadurch itheitert eine neue 

Geld: Negotiation in Holland. $ Y- Die — 5** trdgt 

den Keft der großen Eontribution von 39000c. Livres ab. $. 10. 

Sranzofen und Gefterreicher machen Unfalten zum Abzug. 

Frı und 12, dsecpen auf, und verlaſſen fliehend Dffriche 

land. En 

. 1797 Die Kaiſerin Königin harte den General» Major, 

Grafen von Pifa, zum Gouverneur von Oſtfries⸗ 

fand beftelle (g). Diefer fom an der Epige eines 

Korps Deftereicher in Oftfriesland, und rückte am 

23. Detobr. in Emden ein. Diefes Corps beftand 

aus zwei Bataillonen und einem Artillerie» Corps. 

Das sotharingifche Bataillon war ftart 609 — 

Das Platziſche —— — 534 — 

und dag Artillerie. Corps - ': 190 1 — 

das ganze Corps beftand alfo-aus _ 1235 Mann 

Graf Pifa, nunmehriger Gouverneur von Oſtfries⸗ 

| | 
land, 

(5) Danziger Beiträge 3. 
Band p. 243. 
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fand, traf gleich bei feiner Aukunſt die Anorbnung, 1757 
daß die Franzoſen und, Deftsreicher mechfelsweifeauf 
die Hauptwache ziehen, und die Deftereicher dag 
Bolten und das neue Thor, dagegen die Franzofen 
das Morder und das Herren: Thor befegen follten, 
Die von ven Franzofen ang-fangene und bis biezu 
eifrig betriebene Fortification der Stadt Emden, ſetz⸗ 
te er unter der Direction ſeines ingenieur : Capitaing 
Slammont eifrig fort. Mur war er nicht überall 
mit den von den Franzoſen angelegten Werfen zufries 

"den. Verſchicdene vun ihen errichtete Batterien, 
ließ er wieder umreiflen, und neue wieder anlegen. 

. Den $andmann befreite er von ter Saft an den Fe 
ftungsmerfen zu arbeiten; Dagegen feßte er 200 
Deftereicher und 100 Frarzofen in Die Arbeit, wo⸗ 
für jeder täglich 9 Stuͤber aug der Landescaſſe erhielt. 

Dieſes Fortifications Wefen endigte fich erft im 
März 1758 mie die Deftereicher und Franzoſen diefe 
Provinz räumten. Diefe Befeftigung der Etade 
Emden, hat'überhaupt 23146 Thlr. an baarem Geb 
de gefofiet (h). \ 

.« 2. j 

| In Hftfriesland Tagen denn nun zwei Bataillo⸗ 
nen Deftereicher, und verfchiedene franzöfifche Kegis 
menter, als das Infanterie: Regiment von Cams 
brefi, das blaue Dragoner: Regiment du Koi, und 

die rothen Dragöner von Harcourt. Mit diefen fe —: 
gimentern war Marquis Dauvet gleich Anfangs in | 
Oſtfriesland eingerüder. Ihnen waren im Auguſt 
nachgefolget das Cuͤraſſier ⸗Regiment von Dargiar 
‚und zwei Infanterie, Regimenter von d' Eu und 
‚Perigord. Run aber wurden noch vier Barallios 
nen und acht Esquadronen erwarte. Man befürd)s 
tete fo.gar, daß der Marſchall von Richelieu fih 
I ’ Ee 2 nice 
Ah) Landſchaftl. Acten. 
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1757 nicht fo genau an fein Wort binten, und die Zahl 

Ä der Truppen, welche in Oftfriestand die Winter⸗ 

Quartiere beziehen follten, unter diefem oder jenem 

Vorwande vermehren würde. An einem ſolchen 

Vorwande wuͤrde es dem Herzoge um ſo viel weni⸗ 

ger gefehlet haben, weil mit der Auszahlung der 

8000 Ducaten für bie Salve: Garde Patente von 

einer Zeit zur andern gezögere wurde. Allein diefe 

bis herigen günftigen Umflaͤnde hatten ſich zum Nach⸗ 

theil der Franzoſen fo geaͤndert, daß der Herzog 

cht viele Truppen entbehren konnte. Er ſah ſich 

vielmehr genoͤthiget, das Cavallerie Regiment von 

dem Eomte de Scey oder die blauen Dragoner, und 

das Cüraffier» Regiment von d’ Archiac, fodann die 

beiden Infanterie» Regimenter Perigord und Cams 

breſi im Ausgang November an ſich zu ziehen. In⸗ 

deffen waren die Cavallerie » Kegimenter Orleans, 

Colonel + General und Belfonce am 16. Novemb. 

wieder eingeruͤcket. Wie er bei dem herannahenden 

Winter für keinen Angrif beſorgt zu ſeyn ſchien; ließ 

ar die ſchweren Cavallerle⸗Regimenter Luſignan 

‚und Bourbon» Bouſſet nachfolgen, die am 24. Des 

cember in Oſtfriesland eintrafen. In diefem Wins 

ter bis zu den Abzuge in dem folgenden Fruͤhjahre 

ftanden in Oftfeiesland die Cavallerie Regimenter 

Colonel. General — 12 Compagnien 

du Roi — 8... 

Hrleans — — 8 — 

ruͤſignan — — 8 — 

Bourbn — — 8 — 

Belfonce — — 8 — 

das Jufanterie⸗Regiment d Eu 10 — 

and Oeſtereiche — 10 — 
— —— 

Zuſammen 738 Compagnien 
| | De 

4 

#. 
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Der Graf von Pifa war Chef der Deflereicher unbı75?_ 
Gouverneur von Oſtfriesland. Emden war fein 

.. Hauptquartier.  Befehlöhaber ber franzöfifchen 
Truppen blieb Marquis Dauvet, der um etwaige 

Colliſionen mit dem Grafen von Pifa zu vermeiden, 
Furz vor dem Einmarfch der Deftereicher fein Stande 

Quartier nad) Aurich verleget hatte. Bald darauf 
gieng Marquis Dauvet noch im November zur 
"Hauptarmee zurüd. Der Brigadier Eourbiffon 
wurde nun zum Befehlshaber der franzöfifchen 

Huͤlfstruppen in Oftfriesland ernannt. Auch diefer 

Hatte bis zum Abmarſch fein Stand / Quartier in 
Aurich 6). F TR 

Ä $ 3 | | 

So miflich war bie igige Sage ber Sachen in 
dem abgewichenen Sommer und in diefem Herbfte 

- befchaffen, daß alfen menſchlichen Ausfichten nad) 

unfer Vaterland, wo nicht auf immer dem preußis 
ſchen Scepter entriffen, dennoch auf lange Zeit der 

Gewalt der Feinde und deren Erpreſſangen unterlie⸗ 

gen mußte. Mad) der unglüclicyen Schlacht bei 

Eollin, am 18. Yun. drangen von allen Seiten Oe⸗ 
fterreicher, Ruſſen, Schweden, Franzoſen und 

Keichstruppen zur Eroberurig ber preußifchen Staa» 

ten heran. Für uns ift befonders der Feldzug. ber 
Allürten unter dem Ober: Befehl des Herzogs von 
Eumberland wichtig. .Der Herzog, am 26, ul. > 
bei. Haftenbeck gefchlagen, mußte ganz Weftphalen 
und die hannöverifchen Staaten den Franzofen Preis 

“geben. - Er floh bis an ven Ausflug der. Eibe. Ser 
ne ganze Armee wuͤtde verlohren gegangen feyn, 
bätte.er nicht am 10. September. die berüchtigte 
* Ee 3 Con⸗ 

MLandſchaftl. Acten, — Tu 
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1757Convenfion zu Kleſter Seven durch Vermittelung 
des Grafen von Innar abgefchfoffen. Nun mußten 
die Heflen, die Braunschweiger und Gothaer in ihr 
Vaterland zurückihren, und ber Herzog mußte, 
nach aufgehobenen Feindſeligkeiten, mit den Truͤm 
mern feiner Armee, den hannoͤverſchen Truppen bei 
Etade unthaͤtig ſtehen bleiben. Die Franzoſen konn⸗ 
ten nun immer weiter hervordringen.Der Mars 
fhall von Ricyelieu, der Braunſchweig und Hans 
nover in Beſitz genommen, und bereits fein Haupt · 
quartier nach Halberſtadt verleger hatte, fandte den 
Kern feiner Truppen zur Armee des Prinzen von 
Soubiſe, der in Verbindung mit den Reichsvoͤlkern 
auf Sachſen losruͤckte. Soubiſe hatte nichts weni⸗ 
ger vor, als den Koͤnig mit deſſen kleinen ſo ſehr ge⸗ 
ſchwaͤchten Armee aufzuheben. Schon glaubte er, 
daß die preußiſche Armee vor ihm das Gewehr ſtre⸗ 

cken würde, ſchon traͤumte er den Koͤnig gefangen — 

im Trlumph nach Paris fuͤhren zu koͤnnen, wie der 
auch bei dem groͤßten Unfall nie verzagte, ſich ſtets 
gleich bleibende Krieges⸗Held Friederic; unvermw 
thet hervor brach und den ungeheuren Schwarm von 
60060 Franzofen und Reichstruppen aim 5. Novem⸗ 
ber bei Rosbady auseinander ſtaͤubte. Weggewor⸗ 
fene Waffen erleichterten die fchändliche Flucht der 
fiegträumenden Franken und KReichsländer, und eine 
finftere Nacht rettete die Trümmer det gefchlagenen 
und zerftreuten Armee vor dem Schwerdte ber Sie⸗ 
ger. Grade damals war Pirt, als erfter Staats 
Minifter, In das englifche Parlament getreten, Er 

vernichtete die bei Klofter Seeven gefchloffene Con⸗ 
vention, bie bisher weder von England noch von 
Frankreich ratificiret war. Nun formirte fich for 
gleich wieder die alliirte Armee. Heſſen, Braun⸗ 
ſchweiger und einige preußiſche Cavallerie ⸗ Regimen⸗ 

ter 
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ter ſtießen zu den bei Stade ſtehenden Hannovera. 1757 

mern, und der fo kluge, als tapfere Herzog Ferdi 

nand von Braunſchweig wurde ihr Anführer (k)» 

——— F. 4 — | 

Die Niederlage der Franzofen bei Rosbach, und 
bie vernichtete Convention von Kloſter Seeven, -. 

m den mohlehätigften Einflus auf Dftfriesland. 

er Herzog von Richelieu wurde dadurch genöthl- 

get, wie ich oben bereits bemerket habe, vier Regi. 

menter, bie in Oftfriesland Ingen, wieder an ih zu 

ziehen. Sicher würde diefe Provinz mit einer ftäre 

feren Einquartierung beläftiget geworden feyn, waͤ⸗ 

ven die Franzofen nicht bei Rosbach geſchlagen, und 
ware nicht die Convention von Clofter- Seevenwiee - 

„ber aufgehoben worden. Die Felge, von diefer er» 

feichterien Cinquartierung wär, die Erfparniß der 

Gratificationen. Es mufiten naͤmlich monatlih 

den franzöfifchen Truppen ohngefaͤhr 15000 Thlr. 

und dann dem Faiferlichen DHber » Krirgescommiffalr 

‚von Songon monatlich für die beiden veftereichifchen 

Bataillone 2111 Thle. an Gratificatlonen aus der 

Landes⸗ Eaffe entrichtet werden. ge ſchwerer min 

‚die Einquartierung geworden waͤre, deſto höher wuͤr⸗ 

de die Poſition der Gratificationg -Gelder geftiegen 

‚feyn. Dann mufte aud) nothwendig eine gemaͤßig⸗ 

„tere, Einquartierung die Lieſerungen Des Getraides 

"und der Fourage verringern. Duͤmourier beftand 
num nicht mehr. fo. ſehr auf bie völlige Herbeiſchaf⸗ 
‚fung der 1 180090 und 1088000 Nationen an Heu 

‚and Haber indeſſen reichte doch. der; in ben Maga- 
‚zinen befindliche Vorrath zu dem Bedarf der in der 

EıA Pros 

-(k) Hinterlaffene Werke Friedrichs II. Archenholz ⸗ 
‚und Tempelhof, und Danziger Beiträge. | 
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3757 Provinz liegenden Truppen für den Winter nicht 

bin. Auch fehlte es noch an einem hinlänglicdyen 
Vorrath von Weißen. "Zu dem, Ende wurde auf - 
Vorſchlag des Dümourier der Commiffair Meyer 
um Weisen und Fourage, deren. Quantität aber 
doch nicht betraͤchtlich war, einzufaufen, nad) Groͤ⸗ 
ringen gefande: Im Anfang December wurde det 
Anfauf von Weigen und von Rocken, weldyer- in 
dem Lande aufgefaufcet wurde, von dem Ober, Krien 
ges⸗Commiſſariat völlig ſiſtirret. Meyer Fehrte 
nun aus Groͤningen zuruͤck, und prellte auch dies⸗ 
‚mal, nach ſeiner Gewohnheit, die Landſchaft. Er 
drang am 17. December aufeine $iquidation, Start 
einer ordentlichen Nechnung, legte er dem Adminie 
ftrationg : Collegio aus feiner Brief» Tafcye eine 
Menge durcheinander geworfenen Regus vor. Hier⸗ 
aus mußten die Adminiſtratoren felbft eine Rech—⸗ 
nung aufmachen. Bis am 20. December waren 
die Adminiftratoren Damit befchäftiger, wie Duͤmou⸗ 
rier mit einer finftern Miene in dag Collegium trat. 
Ungehalten über die Zögerung befahl er, daß die Ad⸗ 
miniftratoren nicht eher auseinander geben follten,. 
bis dem Meyer die Aſſignation feiner Forderung ein« 
gereichet worden. Seine Drohung würffam zu 
machen, ftellte er eine Wache vor das Collegium 
bin. Da Meyer fi auf keine Monita einlaflen 

‚ wollte: fo mußte denn die Rechnung, fo wie fie lag, 
affigniret werden. Meyer ſtack ohngefähr 9000 

Thlr. in feine Tafche, und fo war die Sache abges 

macht. Beiläufig fann ich nicht umhin noch anzu« 
führen, daß Meyer bald nachher mit einem wohl. 
gefpicten Beutel diefe Provinz verlief. Weil er 
aber 3y Laſten Waigen , bie er ebenfalls bezahlt ers 
halten, nieht abgeliefert hatte; fo wurde er in dem 
folgenden Jahre von ber Landſchaft in Groͤningen 

E : nz on arte - 
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arretiret. Nachdem er durd) geftellten Worftandıygw 

feines Arreſtes entlediget war, entwich er heimlih 

aus Gröningen, und verurfachte durch feine Flucht 

einen koſtbaren Proceß zwiſchen der Landſchaſt und 

feinen Buͤrgen. Indeſſen hatten nun bie Lieferun⸗ 

gen hiemit ein. Ende. Dabei bemerfe ich noch, daß 
auf alle Landesproducte außer Butter und-Käfe, der 
ven Ausfuhr immerhin verftatter worden, bisher die 
Sperre angeleget war; dody wurde. im November 

die freie Ausfuhr von Erbfen, Bohnen und. Gerſte 

zum Beften des Landmannes wieder verftattet, Auch) 

diefes war wahrfcheinlich eine Folge der Rosbacher 

Schlacht und der dadurch verminderten Einquarties 
zung (). | a 

f §. 5+ — 

MNach der Niederlage der Franzoſen bei Rosbach 
und nach dem am 5. December uͤber die kaiſerliche 

Armee erfochtenen glorreichen Sieg bei leuthen, hat ⸗ 
te der Koͤnig am Ende dieſes durch ſieben Haupt⸗ 

ſchlachten und zahlreiche Treffen ſo merkwuͤrdigen 
Feldzuges faft alle feine Staaten von den Feinden 

gefänbere. Die Ruffen hatten Preußen. geräumet, 

die Schweden Pommern verlaffen, und die Franzo⸗ 
fen fi) von den brandenburgiſchen Graͤnzen zurück 
‚gezogen. Die Reichsarmee war zerſtreut, und bie 

Raiſerin Königin befaß nad) der Uebergabe der 
Stadt Breslau feinen. Flecken mehr in Schles 
‚fien m). Der: frangöfiihe Staats Kath, und bes 
fonders der Dauphin fehnte fi nach dem Frieden 
zroifchen Preußen und Oeſtereich. Der Graf von 
Bernis erhielt den Befehl zwiſchen den Höfen Wien 

Ä  &eg . und. 

«- A). Lanbfchaftl. Acten. 
gan) Tempelhof, Archenholz x 
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sun Berlin den Frieden zw bearbeiten, oder doch 
menigftens Franfreid) aus diefem Kriege zu ziehen; 
Während ter Zeit, daß man ſich bemühte, vie 
Kaiferin Königin zu einer Ausföhnung zu bringen, 
arbeitete ber Graf von Bernis auf den Fall, wenn 
ber Wiener Hof fich nicht follte zu einem Frieden bes 
wegen laſſen, an der Stiftung einer Waffen » Union 

‚mit Daͤnemark. Die Tractaten wurden heimlich 
von Cabinet zu Cabinet, und felbft ohne Zuziehung 
des dänifchen Gefandten an dem franzöfifchen Hofe 
betrieben. Die Bedingungen waren, baf Frank 
geich der Krone Dänemark die Provinz Oſtfriesland 
abtreten, und: einen Vorſchuß von ſechs Millionen 
zahlen follte. Wie die Auszahlung erfolgen follte, 
wurde ber Generalcontrolleur der, Finanzen Worte 
bruͤchig. Wir erlangten zwar, ſchreibt Düclos, den 

Vortheil, daß Dänemark: verhindert wurde, das 
Anerbieten der Engländer anzunehmen, aber diefe 

Sache machte unſerer Regierung feine Ehre. So 
ſtand Oſtfriesland auf dem PERS eine bänifche Pros 
uns zu werden n). 

| 6 6. Ä | 

Der Marſchall von Nichelien wurde in bem An⸗ 
fange diefes Jahres zurüc berufen, um das Ober 
commando ben Grafen von Elermont abzutreten, 
Der Marſchall hatte ſich mit dem Reglerungsrach 
Dfiger,, Namens der Landes ⸗Deputation, für bie 
Salve » Garde Patente auf 8000 Ducaten degli. 
chen, wovon die eine Hälfte im- Februar, die andere 
“im März in Coͤln oder Amſtetdam mit. gültigen 
Wechſeln bezahlet werden ſollte. Ich bemerke 

nur 

(m) Earl Duͤelos geheime Memoiren, 3. Theil p. 59 

ws 
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tie noch biebei, daß die Faiferliche Abminiftrationıysg ° : 

mit dieſem Vergleiche fehr unzufrieden gewejen, 
theils weil derfelbe ohne ihr Vorwiſſen abgefchleffen 
war; theits aber weil fie die Pratenfion des Mars 
ſchalls ungerecht bielt, indem feit dem 1. November 
von kriner Provinz Ealve, Garde Gelder mehr ge 
fodert worden. Die nahe bevorftehende Abreife des 

Marſchalls, vielleid;e auch die Unzufriedenheit ber 
kaiſerlichen Adminiſtration, bewog den Maiſchall 
durch den Brigadier Courbiſſon am 22. Januar 
auf die Zahlung andringen zu laſſen. Dagegen ets 
oͤſnere Duͤmourier der tar'des- Deputation, daß der 
Marſchall naͤchſtens die Armee verlaſſen wuͤrde, und 
rieth ihr an, mit dilatoriſchen Ausflüchten dieſe Sa⸗ 
‘che aufzuhalten. Die nad) Anleitung des Duͤmon⸗ 
tier dem Brigadier Courbiſſon ertheilte fehriftliche 
Antwort, mishagte‘demfelben fo, daß er nun in ei⸗ 
"nem drohenden Ton anhob: „Die Landſchaft muß 
wohl bevenfen, fagte er, daß fie es mit einem Ma- 
rechal ’de. France zu thun hat, der die Macht in 
Händen hat, das beizurreiben, was er ‘verlange 
und was ihm verfprochen worden.“ Dagegen müns 
terte Dümourier die Landes⸗ Depufatiön auf, ſich 
ſtandhaft zu halten, weil fie nad) der nächft bevor. 

ſtehenden Abreife des Marſchalls, nichts mehr von 
ihm zu 'beforgen hätte. Schon wanfte die Deputa- 
“tion zwiſchen den courbiffoniihen Drohungen und 
‘den Troflgründen des Duͤmourier, wie letzter dem 
Abminiſtrations⸗ Eollegio aufgab, ſich durchaus 
niche mit dem Brigadier Courbiffon auf Bezahlung 
der| Salve » Garde Patente cinzulaffen, widrigen⸗ 
falls er ſofort eine Eontribution von 200000 Thlr. 

ausſchreiben wollte. Am 7. Februar redete der Bri⸗ 
gadier Courbiffon in einem gemäßigtern Tone, Er 
» eröfnete der Deputation, daß der Marſchall gegen 

v 
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27bbaares Geld, oder gültige Wechfel die 8000 Dus 
caten auf die Hälfte erniebriget habe. Damit der 
Brigadier nicht feine Abſicht erreichen follte, gab 
Dümourier der Landes⸗ Deputation bei Strafe des 
boppelten Erfages auf, nicht Das mindefte aus der 

, Landescaſſe zu bezahlen, fo lange nicht der legte Ter⸗ 
min ber Geld. Eontribution völlig entrichtet worden. 
Um nun den Regierungerarh Pfißer, der als oſt⸗ 
friefifcher Deputicter noch bei der franzöfifchen Ars 
mee in dem Hauptquartier war, Feiner Ungelegen- 
beit auszufegen; fo wurde berfelbe auf Anrarhen 
des Dümourier ſchleunig zurück berufen. Die Fols 
gen von allen diefen Einfeitungen und Verfügungen _ 
‚des Dümourier waren, daß die Sandfchaft von der 
Zahlung der unnigen Salve» Garde Patente ver« 
ſchonet blieb. Glüclicher, wie ver Marſchall, war 
der General Regiffeur Grand» Maifon, Dieſem 
follte auf Befehl des General, Intendanten de Luce 

- eine Gratification von 2 Stüber von jeder Ration 
fir Anlegung und Completirung der Magazine 
n den eroberten Provinzen ausgezahlet werden. 
Hierwider proteftirte die Landes » Deputation, weil 
‚Grand Maifon niemals in Oſtfriesland gemefen 

war, und nie ein ofifriefifhes Magazin gefehen 
hate. Diefe Proteftation würfte aber nichts weis 
ter, als daß de Luce die zwey Etüber auf fechs Des 

‚nier erniedrigte. Wie nun auch Dümmourier der 

andes-Deputation ſcharf zufegte, den Grand: Mais 

:fon zu befriedigen; fo wurde er endlich mit 7000 

Thlr. abgefunden (0). 
6. 7; | 

Außerdem war diefe Provinz durch beftändigen 
Vorſpann und Fuhren fehr belaͤſtiget. Keine = 

| au 
(0) Landſchaftl. Acten. 
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auf Bezug habende Verordnung ſchien dem Oſtfrie 1758 
fen drüctender zu feyn, als die, welche intem An 

fange diefes Jahres von dem Krieges Commiffariat 
' ertheifee wurde. Darnach jollien 180000 Ratio— 
nen Fourage nach Friſoite geführetjwerden. Hiezu 
wurden 11922 Pferde, und $906 Wagen erfodert. 
Es waren aber in der ganzen Provinz nad) dem bei 
Anfang der feindlichen Invaſion aufgenommenen 
Verzeihniß.nur 12559 Pferde vorhanden. Diefe 
richtige "Bemerfung veranlaßte Duͤmourier, daß er 
darin nachgab, daß der Transport vor und nad) ges 
fcheben koͤnnte. Der abwechſelnde Froͤt mir dem - 
weichen Wetler machte indefjen den Transport fo ber 
fchwerlih, daß nur ein Theil der Fourage nady tie 
foite gebracht wurde. Am 27. Februar wurde ver 
Transport völlig eingeftellet, weit vie alllirte Arınca 
immer näher heran drang. Dann ließ der Graf von 

Piſa in Stidhaufer Amte einen neuen Weg nach 
dem Stifte Münfter anlegen, wozu die Untertha⸗ 

nen Hand und Spanndienfte leiften mußten. ie 
aber der Weg nicht haltbar zu feyn ſchien, fo gab 

- der Graf fein Borhaben auf, und fo waren Koſten 
und Mühe verlohren. Aber zu bedauren dürfte es 
vielleicht feyn, daß der Graf ein andres Project auf: 
gab, und diefes war, ein Trecftief von Emden nah 
Aurich. anzulegen. Vielleicht dürfte er in fehs _ 
Wochen bei einer gänftigen Witterung diefes nuͤtz⸗ 
liche Werk, welches ſchon feit zweyhundert Jah⸗ 
ren zu verfchiedenen malen in Anregung gefommen, 

gluͤcklich zu Stande gebracht haben. Er lieh «8 
‚aber bei einer Anordnung, daß täglich zwey Schiffe 
von Emden auf Riepe fahren mußten, bewenden. 
Alle diefe Beläftigungen, befonders aber die große 
Geld: Eontribution veranlaßte die Sandes: Dezuta- 
sion eine Borfielung an den franzoͤſiſchen Kricges- 

! | ini. 
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3758 Ninifer Paulmy d’ Argenfon nach Paris im Febr. 

abgehen zu laſſen. Hierin wurde ter Nothſtand 
dieſer Provinz. gefchildere, und auf Erleichterung 
und Nachſicht angerragen. Weil ſich aber die Ums 
ftände durd) ben bald darauf erfolgten Abzug der 
Feinde änderten; fo ift keine Antwort Ber einge⸗ 
gangen ()· 

6. 8. 

Da die Getraibe- und Fourage⸗, Holz und Torfe 
Sieferungen, die Fortification der Stadt Einden, 

die Grarificationen an die "Befehlshaber der Trups 
pen, Die Anlegung der Magasıne und der Lazare⸗ 
ide und beſonders die große Geld» Contribution bes 
traͤchtliche Summen erforderten: fo mußte nothwen⸗ 

dig durch den Geld» Mangel die tandfchaft hart ge⸗ 
dranget werden. Die tandes « Depu’ation lebte 
nod) immer in der Hoſnung, daß bie Holländer, 
welche in den vorigen Zeiten dieje Provinz durch 
Vor chuͤſſe aus ihren Drangfalen gerettet batten, 
auch diesmal ſich zu einem Anlehn willig zeigen wuͤr⸗ 
den. Schon gleich nach dem Kinrüden des Mare 
quis Dauvet hatte das Adminiftrations» Collegium 
ſich an feinen vormaligen Ageuten Johnſon in Haag 
gewandt, um für die Landſchaft Gelder zu negotiis 
ren. Diefe Megotiation Fam nicht zu ſtande. Uns 
ter Zuſtimmung der Falierlichen Adminiftration ging. 
der damalige Inſpector des Adminiſtrations- Colle⸗ 
gü, Kriegesrath Colomb im Anfang October nad) 
dem Haag, um ein Anlehn von etwa — 400000 
Gulden Hol. auszuwürten. Die Einkünfte des 
landſchaftlichen Bunder Polders, und eine bis zum 
Abtrag des Anlehns zu bebende Kopfichagung — 

) kandſchaftl. Acten. 
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ten die Gläubiger für den Hauptſtuhl und für dieiz538 

 Binfen ſicher flellen.. Die Holländer fanden bei ei⸗ 
‚ner ſolchen Hypothek zwar keine Bedenklichkeiten 
vor, waren audı zu dem Anlehu.geneigt, nur ver« 
langten fie die Garantie der Wiener, Parifer und. 

Berliner Höfe, weil die Yusfichten auf das fünfti, 
ge Schickſal und auf die Verfaffung diefer Provinz 

‚nach geendigtem Kriege duͤſter und ungewiß waren, 
Die tandes- Deputation fuchte ‚hierauf Die Bewuͤr⸗ 
‚fung der preußifchen, franzöfifchen und faiferlihen — 
Genehmigungen dieſes Anlehns bei dem Generals. 
‚Directorio in Berlin, bei dem frangöfifchen Generals 
Intendanten de Luce und bei der kaiſerlichen Admi⸗ 

>niftration nach. Der Geheimerath von Kinfel hielt 
aber die franzoͤſiſche Garantie durchaus unnörhig, 
weil diefe Provinz nad) der Fundbaren Convention 

+ zwifchen ver KRaijerin Königin und: Sranfreich für 
ODeſtereich arquisiret war. Auch über: Diefe Bedenk⸗ 
“lichkeiten des Freyherrn von Kinkel würden fich die 
«Holländer hinweggefeger haben, menn er. nicht die 

‚+ beiden holländifchen Schagungen, die zum Abtrag 
; der. holländifcyen. alten Schuld ſchon feit fo vielen 
Jahren beftimmer waren, mir Arreft beleget hätte. 

- Die Nemonftrationen des. Adminiſtrations Collegii, 
daß diefe Schagungen ben General, Staaten zur 
richtigen Zinszahlung und zum fucceffiven Abtrag 
der noch zum Theil vückftändigen Vorſchuͤſſe von 
1721 bis 1724 verpfändet worden, und fogar die 
Adminiſtratoren durch) einen ausgeftellten Revers 
ſich verpflichtet hörten, dieſe Schagungen lediglich 
zu: dem beſtimmten Behuf zu verwenden, halfen 
nicht Das mindeſte. Es ift ein allgemeines Princis 
pium, erwiederte die faiferliche Adminiſtration, daß 
alte auf Öffentliche Fonds haftende Zinfen und Pen. 
fionen. ſiſtiret und zu den Revenuen des Eroberer, 

ſo 
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zſo lange der Krieg währee, gezogen werden. : Da. 
durch ſank nun der Eredit der oftfriefifchen tandfcyaft in Holland. : Kein Hellaͤnder wollte, ſich auf ein 

Anlehn einlaffen. So fam der Kriegesrach Co- 
lomb, nad) einer viermonatlichen Abweſenheit, un« 
verrichteree Sachen, nad) Oſtfriesland zurück (P. 
Indeſſen fagen die General» Staaten nicht ftille. 
Sie beſchwerten ſich über diefes Verfahren bei dem 
Parifer Hofe. Der Staafsminifter Graf von Bers 
nis gab ihnen die Verfiherung, daß nad) ver um 
manfelbaren Zuneigung Des Königes zu der vereis 
nigten Republif, es nicht verftatter werden würde, _ 

daß ſo wenig in.diefen, als in jevem andern Falle, 
durch die frangöfifchen Truppen, die Eingeſeſſen der 
Niederlande -benachtheiliget werden follten, Der 
Faiferliche Befandte im Haag, Baron von Reiſchach 
gab auf die ihm vorgefiellten Befchwerden zu vers 

nehmen, daß ihm und feinem Hofe nicht bewußt jey, 
daß ein Theil der oftjriefifchen landſchaftlichen Ges 
fälle den. Staaten verpfänder fey, Die Folgen dies 
fer Verhandlungen waren, daß ber Faiferlicyen Ad» 

F miniſtration und der franzoͤſiſchen Generalitaͤt in 
Oſtfriesland aufgegeben wurde, alle, ven hollaͤ dia 
fchen Federungen auf Oſtfriesland, nachtheilige 
Verfügungen einzuftellen (r). 

. 9% .: | 

Die große Geldcontribution von 960000 Uvres 
machte der Sandesdeputarion die größte Bekuͤmmer⸗ 
niß. Dieſe Eontribution follte in drei Terminen ent« 
richtet. werden. Der leztere war im December 1757 
faͤllig. Wie die Zahlung nicht erfolgte, — 

— an. 

(q) Landſchaftl. Acten. 
(6) Wetenaarx T. 22. Bock 834. p. 364-366. 
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» franzöfifche Commiffariat militairifche Erecutionen1758 
in den Aemtern ergeben. Grade die Perfonen, wel 
che von Dinmourier vorhin aufgezeichnet waren, wur« 
den zuerft vor den Riß geftellee. Durch Bitten 
‚and Abfchlogs- Zahlungen wurden indefjen mehren " 
A sen verhängten Erecutionen wieder aufgehoben. 

ieje Abſchlags ⸗ Zahlungen wurden theils baar aus 
den gehobenen holländifchen Schagungen, den wies 

derholten Kopffchagungen und den Rüdftänden deg 
ausgeſchriebenen Worfchufles zu 345000 Thlr., 

- teils durch Abrechnung wegen bes in die Magazine 
„ gelieferten Roggen und Weigens, jedoch) nur nach 
den von den General» Commiffariat firicten gerins 
gen Preifen (s), beftritten. Die Adminiftratoren 

‚ durften Fein Mittel unverfucht laſſen, baareg Geld -- 
; bei der Eaffe zu ſchaffen. Duͤmourier wußte fie in 
beftändiger Bewegung zu halten, So verordnete 

‚er am 21 Syan. daß falls. er die Glieder des Admi⸗ 
niſtrations » Collegii nicht, Bor » und, Nachmittags 

verſammlet fände, fie durdy Soldaten aufgeholer wer. 
den follten. Je größere Fortſchritte die alliirte Ars 
mee machte, defto härter wurde auf den Abtrag ber 

‚ Eontribution gedrungen. Am 21 Febr. erflärte 
Duͤmourier, daß, wenn nicht vor dem Ende diefes 

- Monathes ber ganze Ruͤckſtand abgetragen worden, 
er das ganze Adminiftrationg» Kollegium nad) Ca⸗ 
nada fenden wollte, Ein ſchlimmer Umftand war 
es, daß Dümourier fid) zulezt nicht mehr mit den 
Abgängen von Sieferungen befaffen wollte, , fondern. 

FR . Ä bie 
- (8) Diefer Verluft war beträchtlich. Go hätte zum 

Beifpiel die Landichaft die Laſt Weisen ohne Trande 
port und.Mebentoften mit 460 Lior. bezahlt und 

erhielt von dem Grand - Müunitionair de Vivres nur 
200 Livr. zurüd, 

Vafr. Geſchs3. Bf 
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758die Sandfchaft auf die Mogazine hinwies, woraus 
fie fich nachher wieder erholen Fönnte. Indeſſen er⸗ 
hielt das Adminiſtrations⸗ Collegium durch einige, 
von einem angefehenen Kaufmann ansgeftellre, und 
von dem Commiſſariat acceptirte Wechfel wieder eis 

'nige Nachſicht. Dadurch war am ı März die Gone 
tributlon bis auf 90858 Liv. abgetragen. Nun wur⸗ 

ben alle andere Ausgaben fiftirt. Alles baare Geld, 

"fo wie nur 1000 Thlr. in der Caſſe waren, mußte 
gleich abgeliefert werden. Am :8.März waren nur 
noch ohngefähr 9000 livr. ruͤckſtaͤndig. Diefer Reſt 
wurde an dem folgenden Tage, am 19 März abge⸗ 
führe. Dies war der Tag, wie die Sranzofen Ems 
den räumten, und dann die Provinz verließen. So 
war dann nun die größe Contribution von 960000 
Uvres oder 320000 Thlr. rheils baar, theils durch 
Abrechnungen an gefchehenen Lieferungen, Gratifie 

cations · Geldern, Rachats, und Fortificationsfoften 
völlig entrichtet (c). 9 j 

Bu — §. 10. 

Herzog Ferdinand von Braunſchweig brach am 
17 Febr. mit der nun wieder zuſammen gezogenen 

alliirten Armee von Luͤneburg auf. Graf St. Ger⸗ 
main ſah ſich, aus Furcht, von dem Herzog abge⸗ 

ſchnitten zu werden, genoͤthiget, am 25 Febr. Bre⸗ 
men zu verlaſſen, und ſich nad) Osnabrück zuruͤckzu⸗ 

ziehen. Die ganze franzöfifche Armee erhielt hier. 
auf von dem neuen ‘Befehlshaber , dem Grafen von 

Clermont, Ordre, Zelle, Braunfchmweig und das 
ganze Churfuͤrſtenihum Hannover zu. räumen, und 
fi) unter den Kanonen von Minden und Hameln zu 
verſammlen. Am 3 März gieng Graf von Cler⸗ 

| mont 

* | (t) Landſchaftl. Aeten. 
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mont über die Weſer nad) Hameln zuruͤck und übersı758 
ließ Minden feinem Schickſal. Am 14 März wur⸗ 
de Minden ben Allürten übergeben. Diefe Erobe⸗ 
rung von Minden war das Signal zur allgemeinen 
Flucht. Während der Zeit, da ſich die durch das 
Schwerd, Defertion und Krankheit fo fehr geſchwaͤch⸗ 
te franzöfifche Armee unter die Kanonen von Wefel 
zurüc zog, wurde auch die Sandgraffchaft Heflene 

- caffel und das Fürftenehum Oſtſriesland geräumet (u). 
Die naͤhern Umftände des feindlichen eilfertigen Ab« 
zuges müffen wir noch furz auseinander fegen. Wie 
der Graf St. Germain Bremen geräumt hatte, war 
Oſtfriesland von der Seite nicht mehr gedeeft, in⸗ 
deſſen fehien der Graf von Pifa ſich noch mie, der 
Hofnung zu ſchmeicheln, fi in Emden. halten zu 
fönnen. Er ließ daher die Förtification der Stade \ 
‚Emden mit doppeltem Eifer fortfegen, und verord« 
nete unter, dem 27 Febr. daß alle in dem Lande bes 
findlihe Magazine ungefäumt nad) Emden gebracht 
werden follten, bagegen wurde der bis dohin fort 

‚gefezte Transport der Fourage nad) Frifoite gänzlich 
‚aufgehoben, ‘Auch der in Aurich ftehende Befehls⸗ 
baber der franzöfifchen Truppen, der Brigadier vom 
Eourbiffen, brach am 2 März mit feinem Regi⸗ 
mente d'Eu nad) Emden auf. Ihm mußten die 
Sandescafle und einige Adminiftratoren folgen. Wie - 

der Transport der Magazine nad) Emden nicht fo 
raſch gieng, als der Graf von Pifa und dag fran;de 
* Commiſſariat es wuͤnſchten, auch ohnedem 
einige Landleute ſich bei dem Fuhrweſen ſchwierig 
‚zeigten; fo wurde verordnet, daß der, welcher auf 
irgend eine Arc den Transpert hindern möchte, ſo⸗ 
— ra fort 
Au) Tempelhof 2 Band p. 16 — 19. Archenholz p, 
217 219. Danziger Beittaͤge 19 B. p. 353. 
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1758fort aufgefnüpfet werden follte. Mit welchem Ei- 

fer nunmehr der Reſt der großen Gelbcontribution 
beigetrieben wurde, dies ift bereits.oben angeführer. 
Zulezt befahl der General Pifa, daß beifeib. und’ 
tebensftrafe 400 Ochfen oder Kühe herbeigefchaffee 

 und'in der Gegend von Emden längftens gegen den 
25ſten März aufgeftallee werden follten. Allein diefee 
Beſehl wurde nicht befolget. So langeblieben die Trup⸗ 

- pen nicht in diefer Provinz. Noch am ı7 März war 
die Vertheidigung der Stadt Emden bis aufden lezten 
Blutstropfen die allgemeine Loſung der Franzofen und 

Heftefreicher. Aber die Nachricht von der Webers 
gabe Mindens und: der Ankunft zweier englifhen 
Kriegsfchiffe, wovon das eine fehon unter Delſſyl 
lag, und das andre ſich in der Ferne auf der Emſe 

ſehen ließ, befchleunigten den feindlichen Abzug. 
Erſt am 18: März fpürte man Anftalten, die auf ei⸗ 

. „nen eilfertigen Abmarſch Bezug hatten (v). 

j F $. 11. 

7, Am: 19 März brachen die Franzoſen dus Ent 
- den auf. Sie zogen über Oldarſum nad) $eer und 

vereinigten ſich mit den Gallerie » Regimentern, 
die ſich dorthin gezogen hatten, Ihnen folgten am 
20 März die Defterreicyer. Der Graf von Pifa 

blieb zuleze mit einem kleinen Commando einige 
Stunden in Emden zurüd. - Der Sandfchafe uͤber⸗ 
lieferte er die vorrächigen Magazine, und dem Mas 

giſtrat die ganze bei der Occupation vorgefundene 
Artillerie. Hierauf gab er dem Magiftrat die 

 . Schlüffel der Stadtthore zurück, und folgte dann 
felbjt feinen beiden Bataillonen, Weil die Wittes 

rung die Wege verborben harte; fo follte die Bar 
| | | | gage 
(N) Landſchaftl. Acten. | 
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gige mit: Em die Emfe herauf — 

werden. Einige engliſche Chalouppen, die ſich hin⸗ 
ter Neſſerland ſehen ließen, waren aber die veran⸗ 
laſſende Urſache zur Abänderung der bereits zur Ein⸗ 
ſchiffung getroffenen Anſtalten. Ein Theil der Bas 

gage war nur eingefchiffee, der Reſt follte aber mit - 
Magen verführet werden. Weil die fo fchleunig 
verlangten Wagen nicht. in der -vorgefchriebenen Zeit: 
in Bereitichaft ftanden, ließ der Graf von Pifa felr; . 

‚nen Unwillen den in Emden anwefenden Adminiftra-- 
xoren empfinden. Dieſe fanden ſich kurz vor dem 
Auszug ber Oeſterreicher bei dem Grafen ein, um 
von ihm Aöſchied zu nehmen. Der Graf lich ſie 
arretiren. Sie mußten mie den beiden Bataillonen, 
zu Fuße mit nad) Oldarſum marfchiren. Hier wur⸗ 
den fie unter Bedecfung eines Commando von zwei 
Dffieieren und zwölf Gemeinen eingefchiffe. Kaum 

“ waren fie am Bord, wie ſich eine mit Kanonen ber 
wafnete englifche Chalsuppe fehen ließ, Dieſe vers» 
folgte das Schiff und noͤthigte es in Coldeborg einst 
zulaufen. _ Die beiden. Nominiftratoren von Harrer 
und Ewen fprangen über Bord "und retteten ſich 
über den Schlamm nach. Hagum. Da die öfterreie® 
chiſchen Officiere nicht Muth genug hatten, fie über, ’ 
den Schlamm zu.verfolgen, fo gewannen fie durch 
diefen abgekuͤrzten Weg den Borfprung, erreichten? 
gluͤcklich Hatzum, und verbargen ſich in einer Scham 
ne. Hier tief. in Heu verſteckt, entgiengen ſie den 
N der öfterreichifchen Ofſiciere, wel ⸗ 
che ſich viele Muͤhe gaben, ſie aufzuſuchen. Nicht 
ſo gluͤcklich war der dritte Adminiſtrator Zurmuͤhlen. 
Dieſer, ein ſchwerleibigter Mann, blieb in dem 
Schlamm ſtecken. Die, vor den nachſetzenden Eng⸗ 
laͤndern, nun fliehenden Oeſterreicher ſchoſſen auf ihn. 
Die Englände dagegen hielten ihn für einen Fran · 

öf: joſen 



454. Sechs und dreyßigſtes Bud. 
2758 joſen oder Oeſterreicher. Auch ſieſſchoſſen auf ihn. 

| So faß denn der Adminiftratoe Zurmühlen im ei⸗ 
gentlichen Verſtande zwiſchen zwei Feuern. Durch 

ein gegebenes Zeichen mir dem Schnupftuch ſtellten 
die Englaͤnder das Schießen endlich ein. Sie naͤ⸗ 
herten ſich ihm, zogen ihn, von zwei Seeeifjchüffen 

derwundet, aus dem Schlamm heraus, und brach⸗ 

ten ihn nad) dem unter Delfiyl tiegenden Kriegs 
ſchiffe. Hier wurde er verbunden, und Denn am. 

a1 März nad) Emden gebracht, wo er denn ba!d: 

wieder hergeftellee wurde. Am 22 März brachen 
die Franzoſen und Defterreicher, die fich jenfeits der. 

Emſe in Weener vereiniget hatten, fruͤh Morgens: 
auf, und verließen gegen Mittag die Öränze unſers 

+. Baterlandee (w). | 

az | Nee 12. SL 
Der Abzug der Franzofen und Defterreicher glich 

einer förmlichen Flucht. So eilfertig verließen fie 
diefe Provinz, daß fie zum Theil ihre Bagage nicht 

ordentlich gepacket hatten, und nicht das mindeſte 

von dem Vorrath aus. den Magginen mit nahmen. 
Bielmehr fiegen fie.eine große Quantität Reiß, wel» 
her von dem franzöfifchen Commiffariar auf feine 

eigene Koften angefchaffet war, im Stih. Auch) 
ießen fie fogar außer dem gefäuerten und zum Bak⸗ 

fen gemengten Mehl, viele hundert gebackene Bros 
de zurüc. Allerdings warden Franzoſen und Oeſter⸗ 
reichern. die Eilfertigfeit, womit fie diefe Provinz 

verließen, nicht zu verargen. Denn eine englifche 
Flotte, zwei Kriegsfchiffe fahe man ſchon, Fonnten 
Teiche landen, auch war bereits der General von 
Wangenheim nad Lingen abgegangen, um den 

— Sein 
(vw) Landſchaftl. Hcten. 
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Feinden den Ruͤckweg über die Emfe abzuſchneiden, 1758 
und dieſem General waren fie würflih nur mitge 
nauer Noth entroifchet. (x).. Wie furchtſam die 
Franzoſen waren, und wie eilfertig es bei bem Abr 

zuge bergegangen, bemwäßret folgender Umftand. 

Wie das leztere franzöfifche Detachement mit 15 
Karren und Wagen im Begriff: ſtand, bei Leerort 
über die Emſe zu geben; riefen einige muthwillige 
ungen: ſchwarze Hufaren! ſchwarze Hufaren! 

Sie geriethen dadurd) in ein ſolches Schrecken, daß 
fie einige Koffer und Kijten aufbrachen , die beften 

Sachen berausnahmen, und fich ſchleunig in bie 
Puͤnte warfen. Der Poͤbel machte ſich gleich uͤber 
die auf den zuruͤckgelaſſenen Wagen und Karren be⸗ 
findliche Bagage her, und pluͤnderte und raubte 
was er vorfand. Die wachſamen Beamten in Leer 

thaten indeſſen dem Pluͤndern mit den Gerichtsbe⸗ 
dienten und einer aus Leer aufgeborenen Buͤrger⸗ 

mannſchaft Einhalt. Alles was gerettet murde, 
ließen fie vorerſt, vorläufig: nach Leerort in Ver⸗ 

_ wahrfam bringen. Deu Engländern fiel das Schiff, 
worinn bie Ydminiftratoren geweſen waren, und noch 
ein andres in die Bände, Die in den Schiffen vor⸗ 

raͤthige Bagage und einiges baares Gelb gehörte vor⸗ 
zuͤglich zweien öfterreichifchen Officieren, dem Oberſt · 
lieutenant von Schulheim und dem Hauptmann Oda. 
MWie nachher der englifche Commandeur Holmer ‘das: 
gute Betragen der Defterreicher in Emden rühmen 
hörte, war er fo artig, daß er den äfterreichiichen 
Dffieieren die Bagage und das Geld nad) einem 

ſichern Dre wieder zujtellen ließ. Die Defterreiher 

De 3a babe 

(x) Tempelhof 1. 19. und Danziger Beiträge 6 B. 

. 107. | | 
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mioheben alfo bei dem Abzuge nichts verlohten, und 
was die Franzoſen außer den Magazinen von ihrer 

Bagage im Stich gelaffen baden, ift nicht betraͤcht · 

lich geweſen m 
»/ 

6) Bandfehaftt, Aeten. as Archenboiz 219- 
von dem Abzug der Franzofen — iſt — 

varichtig — rechne | 

⸗ 

& 

| Biere 



Vierter Abſchnitt. 
1. ofen und Oeſterrelcher haben beiihrer Anweſenheit im 

* FR die beite Mannzucht gehalten. 8.2. Ucfachen 
des rähmlihen Betragens der Defterreicher und Sranzofen in 
Diiiriesland. $. 3. Berechuung der verausgabten Krieges— 
kofen. _ $._4. Herzog Serdinand von Braunſchweig fiberk 
durch den Sieg bei-Erevelt diefe Provinz für eine neue . 
vofior: :.- $. 5. Dos Adminiſtrations⸗ Collegium laͤßt das ig 
den Magazinen vorrdthige Getraide öffentlich: verkaufen. 
$. 6. Aüf dem ansgeichriebenen Landtag wird an einem Plan 

„zur Aufrechthaltung des landſchaftlichen Credit⸗ Weiens und 
"Zilsung der Kriegeskoſten gearbeitet, kͤmmt aber nicht zw. 
Staude. 5. 7. Die Adminiſtratoren gerathen wegen ihres 
SHenehinens , während ber feindlichen pnvaßon, in Inquiſi⸗ 
tion, werden aber von den Anfchuldigungen. nach genauer 
Unterfuchung völtg eutdunden. $. 8. Merkwuͤrdige Ingulfis 
tions Procefl? mider den ſtaͤudiſchen Präfidenten won dent. 
Appelle. $. 9. und AT — den Krieges⸗Rath Hijer. 
«10. Ginterfaüng und Kevifion der Kriegeötoften. Ä 

6. I 

Franzoſen und Oeſterreicher haften denn nun Dftıı75$ 
friesland geraͤumet. Won den Civil» Proceduren 
ber Franzoſen hörte man, befonders in ver Epoche, 
wie der Marſchall von Richelleu das Dbercominane : 
bo führte, aus andern Provinzen Klagen über Klas 
gen. „Richelieu, ſchreibt Archenholz (2), liet 
Staͤdte und Doͤrfer entweder auspluͤndern und ver⸗ 
heeren, oder bedrohte ſie mit Feuer und Schwerd, 

“ann von den wehrloſen Einwohnern unerſchwingliche 
Contributionen zu erpreſſen. Die Erceffe diefer igt 
nicht mehr im Zaum gehaltenen Franzofen, waren 
fo groß; daß fie faft den Öreueln der Coſaken gleich 
kamen. Reiche Leute wurden auf ausdruͤcklichen 
Befehl vornehmer Officiere jaͤmmerlich gepruͤgelt, 
um Brandſchatzungen für ihre Mitbürger zu bezah⸗ 
fen; man fhändere Weiber und Mädchen, und 
ra a ſpiel⸗ 

ſe) Archenholz I. 90. 
— 
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7158ſpielte gleichſam mit dem Leben der Menſchen.“ So 
nicht in Oſtfriesland. Franzoſen und Oeſterreicher 
haben Hier die beſte Mannszucht gehalten, die ſich 
nur denfen läßt. Niemand ift an feiner Ehre, fiir - 
nen Rechten, feinem Gottesdienſt und feinem Eigen« 
thum gekraͤnket. Fuͤr Mishandlungen, Plünde» 
rung und Diebſtaͤle war jeder Eingefeffene fo ſicher, 

- mwie,mitten im Frieden. : Die Enmwendung eines 
fibernen $öffels ift, fo. viel man weiß, das einzige 

Beiſpiel einer vorgefallenen gefegwibrigen Hands 

» Jung, weiche,die Thäter nach einer ſchweren —S 
mit der Infamie und. Verbannung buͤßen mußten. 
Noch mehrr So fihleunig aud) der Aufbruch erfolg. 

te; fo iſt doch fein Officier, fein Gemeiner mit Hin⸗ 
terlaffung irgend einer Schuld abgezogen. Feder 
rivat - Gläubiger war beſriediget. Einen aͤdlen 
2 des General Courbiſſon kann ic) nicht unbemere 

ket laſſen. Bei der fchleunigen Flucht war ein Theil 

feiner Bagage, nad) der Angabe 10000 fiores am 

Werthe verlohren gegangen. Dagegen hatte ein 

Bauer, der Worfpann geleiflet hatte, zwei Pferde im 
Stiche gelaffen. Diele Pferde ließ der General öfe. 
fentlich verkaufen, und fandte aus Cleve den Kaufe 
preis nad) Oſtſriesland zuruͤck. Die Juſtiz, bie 
Policy, der Handel und das Kirchenweſen, hatten 

nicht die geringfte Aenderung erlitten. Selbſt in 
Kirinigkeiten forgte der als Gouverneur biefer Pros 

vinz angeftellee Graf von Pifa für die Abftellung 

alles Unwefens. So unterfagte er unter andern ale 

len Sfficieren bei ſchwerer Ahndung das jagen, wie 

2 pie Sammer anzeigte, daß die Jagd verborben wuͤr⸗ 

de (a). Sehr wuͤnſchten einige FE nz 
: | ’ . ba 

(a) Bei Ihlow und in der Genenb um Aurich wa -⸗· 

ten nach der Relation der Oberfoͤrſters von * 
| | Hir⸗ 
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daß der catholiſchen Geiſtlichkeit einige Kirchen, und 1755 
zwar nur in der Zeit, wenn die Proteftanten feinen. 
Gortesdienft barinn ‚hielten, _ eingeräumet ‚werden 

moͤchten. In Emden, Wener, und Bingum wur⸗ 
be darauf angetragen, und in Efens verlangte der 
Commandant nur den Saal in dem Waifenhaufe, 
Altenchalben fanden fie Widerfpruch: Hier verbath 
man ſich durch Compfimente -eine folche Entheili⸗ 
gung, dort provocirte man auf den. weltphätifchen 
Frieden. Erft Marquis Dauvet, nachher der Graf 
von Pifa, ein fonft eifriger Catholike, verordneten 
aber, daß die catholiſche Geiftlichfeit ſich nicht un⸗ 
terfangen follte, die Proteftanten auf irgend eine Art 
zu beeinträchtigen. So wurde denn-ber cacholiſche 
Gottesdienſt theils in Sälen, theils unter Gezeil⸗ 

tern, und thells unter freiem Simmel gehalten. 
Wie weit ädler, weit vernünftiger denkt man 

‚ist. So räumte der Lutheraner 1795 dem Roha- 
nifchen Gmigranten. Corps die Schloscapelle in 
Aurich zur feierlihen, Haltung der Meffe ein, der 
Reformirte gab jeine Kirche zuleinem $azarerhe her, 
und der Diagiftrat und die Bürgerfdiaft ladete den 

reformirten Prediger, der num Feierabend hatte, ein, 
wechlelsweife mit ihren Predigern, die lutheriſche 
Canzel zu befteigen, ‚Kurz, die Aufführung der 
Sranzofen fomohl, als der Defierreicher war untadel⸗ 
baft. So lautet das landfchaftliche Protefoll vom _ 
23. März: „Den Sranzofen und Defterteichern muß 
‚28 zum: immerwährenden Ruhm nachgeſaget wer« 
„den, daß fie an feinem Orte, fo wenig in der Zeit, 
da fie Hier in dem Lande gelegen, als bei ihrem eil. 

Ä fertis 

Hirfchen, nur 23 mehr übrig. Indeſſen follen 
die Bauern mehr weggefchofen haben, wie bie 
Sranzofen. | | 
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1758 ſeetigem Auszug ‚Jemand an feiner Perſon oder’ 

„an feinen Gütern gefränfee, vielmeniger Pluͤnde⸗ 
„tungen ober fonftige Feindfeligfeiten ausgeübet ha⸗ 
„ben. Bei fo bewandten Umſtaͤnden fönnen wir: 
„diefen fremden und koſtbaren Gäften eine gute Reiſe 
„nach ihrem Vaterlande wuͤnſchen, indeſſen wird ihr 
„Andenken wegen ihres hoͤftichen Betragens ſowohl, 
„als der großen Koſten, ſo ſie dem Lande veranla Re 
ſet haben, lange unvergeßlich Baden (b}. 

G.. 2. 

Barum mögen denn wohl die Sranzofen ſich 
hier ſo artig betragen haben, da zu eben der Zeit 
andre Provinzen ihren Exceſſen und Gewaltthaͤtig⸗ 
keiten unterlagen? Die naͤchſte Urſache iſt wehl bei- 
den Chefs der Truppen zu ſuchen? Der Marquis 
Dauvet wird von denen, die mit ihm umgingen, als 

ein leutſeliger, höfliher und gefaͤlliger Mann bes 
fhrieben, der fi) ein Wergnügen daraus machte, die 
Beläftlgungen, weldye der. Krieg nothwendig mit 
ſich führte, fo erträglic) zu machen, wie es ihm moͤg⸗ 
lic) war, Nicht ſo höflich, nicht fo artig mar fein 
Nachſolger, der Brigabier Courbiffon, aber Unei⸗ 
gennügigkeit und Aufrichtigfeit adelte feinen Cha⸗ 
racter, Bei dem alten Grafen von Pifa fand man 
tie guten Eigenfchaften des Marquis Dauver und 
des Brigadier von Courbiſſon vereiniget. Er war 
ein braver, aufrichtiger, uneigennügiger und hoͤfli⸗ 
der Mann. Alle diefe Chefs- hielten auf eine ſtrenu _ 
ge Mannszucht. Zwar ſchien ber Commiffair Drdia 
nateur Dümourier, der die privafive Auffiche uber. 

alle Lieferungen hatte, ein firenger und harter Mann 
geweſen zu ſeyn; allein ihm Ing ob, bie er 

(b) Landſchaftl. Aeten. 
— 
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‚die er von dem General» Intendanten aus.ber Haupt 1758 
armee erhielt, zu befolgen. Wollte er dieſe Befehle 

ausführen, und ſich auffer Verantwortung ſetzen, 
fo mußte er poltern, lärmen, drohen, und auch 

dann und wann zu Executionen ſchreiten, um die 
ſtaͤndiſche Deputation in Bewegung zu halten. Al⸗ 
fein die Drohungen ſchreckten nur, thaten aber nicht 
wehe, und die Executionen waren zwar laͤſtig, oaber 
doch leidlich, und von kurzer Dauer. Indeſſen iſt 
nicht zu entkennen, daß er der Untercommiſſio⸗ 
nairen zum Nachtheil der landfchaftlichen Eaffe, gar | 

E zu vielen Spiel. Raum gelaffen hat. Dagegen iſt 
‘er auch öfters der Landesdeputation durch frinen Bes 
trieb von vielem Mugen geweſen. Wir wollen nur 
unter andern dem Leſer die von. dem Marfcyall von 
-Nichelieu gefoderte. Salvegarde. Gelder, die von 
dem General. Dauver begehrte Saflieferung, und 
die gleich nach feiner Aufunft. getroffene Einrichtung 

zur Verpflegung der Truppen in Ruͤckerinnerung 
ne 2 Dennoch it es gr zu vermuthen, 

‚daß 

o „Er war — ich kreisen w zengniß, das ihm 
fein Sohn gegeben, welches ich aber auf feinem 
Werth oder Unwerth beruhen laffe, einer der tüs 
‚gendhafteften Menſchen in Frankreich, fand mes 
nig Vergnügen an ſeinem Umte, als Rriegeds 
Commiſſair, ob gleich er es mit vielen Talenten 
verwaltete. Seine große, ftolze und ernſte Seele 

baßte das an fich Eleinigliche und der Nechtfchaf« 
fenheit gefährliche Detail.“ Da wir feiner fo oft 

gedacht haben, fo bemerfe ich nody von ihm, daß 
er ein gelehrter Mann geweſen. Dies bewähret 
der Unterricht, den er feinem Sohn im Englis 
(hen, Staliänifchen, Spanifchen und Griechifchen 

ſelbſt ertheilet hat, und feine poetiſche Nachah⸗ 
mung des Gedichtes Richardts. Noch in dieſem 
Veldzuge wurde er zum Intendauten bei der Ars 

mee 
23 



462 Sechs und dreyßigſtes Bud). 

1758daß Dümourier, ducch deffen Hände alle Rechnun⸗ 
gen gegangen, und der Meilter der Krieges Kaffe 
war, nicht fo ganz mit leeren Händen dieſe Prooinz 
wird verlaffen haben. So viel ift wenigftens aus 

den Acten erſichtlich, daß er ein ihm und feinem 
Sohne (d) von der Landſchaft gemachtes Neujahr. 

Geſchenk von 300 Piſtolen, nicht ausge:chlagen 
bat. Eine andere Urfache des löblichen Betragens 
der Feinde mag vielleicht in dem Mißverftändniß 
liegen, das zwilchen den General Dauvet und Dis 

mourier herrfchte. Einer paßte dem andern auf den 
Dienſt, und jeder beftrebte ſich ın feinem Fache ſich 

fo zu betragen, daß er vor aller Verantwortung fid 
decken konnte. ine Jalouſie zwifchen ver öfterreis 
chiſchen und franzöfifchen Generalität frommte auf 

- eben diefe Arc dem Sande, Aufferdem hatte die kai⸗ 
ſerliche Adminiſtration auf das Betragen der Fran⸗ 
zoſen ein wachſames Auge. Sie verordnete zu dem 

Ende, daß alle von der franzoͤſiſchen Generalitaͤt an 
die oſtfrieſiſche Sandes » Collegia gelangende Aufträge 
und Verfügungen ihr mirgerheilet werden follten, 
Nicht felten arbeitete fie einigen harter zur Enervi⸗ 
rung des Landes gereichenden Foderungen entgegen. 

| a Selbſt 

mee ernannt, wurde aber nachher von dieſem Po⸗ 
ſten verdrängt, tie er ſich mit dem Grafen Brogs 
lio überworfen batte.- Der berücdhtigte Koulon 
wurde fein Nachfolger. Nachher erhielt, er das 
Departement, von Paris als Kommiffair » Ordons 
nateur, und ſtarb 1769 Leben des General Düs 
mourier, 5. Buch p. 8— 25. 

(d) Sein ‚damals zwanzig jähriger Sohn, ber in 
dem franzdfifchen ‘Freiheit. Kriege berühmte 
General Dümourter, war, fein Adiunct, und ware 
mie ihm in Oſtftiesland. Leben des General 
Duͤmourier, p. 14 und 17. 
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Selbſt die große Geldcontriburion war gar nihet758 _ 
nach ihrem Geſchmack, doch konnte fie diefelbe nicht 

hintertreiben. Baar Geld war zuletzt wenig mehr 
in Oſtfriesland vorhanden, doch konnte dieſe Pro⸗ 

vinz noch ſtaͤrkere Contributionen tragen, wenn ſie 
auswärts Gelder hä:te negotlicen koͤnnen. In Hola 
land fand man Credit, wenn die Wiener, Parifer 
und Berliner Höfe die Garantie für das Anlehn haͤt· 
ten übernehmen wollen. - Aber die kaiferliche Aörie 
niftration ſuchte dieſe Quelle zu.verftopfen, indem fie. 
die franzöfifche Garantie nicht zugeben wollte, und 
wie ſich die Hollaͤnder audy über diefe Schwierigkei⸗ 

‚ ten wegſetzten; fo ließ fie die hollaͤndiſche Schaͤtzun - 
gen mit Arreſt beſtricken, um die oftfriefifche Land⸗ 
ſchaft creditlos zu machen. Ihre Abſicht war, die 
Provinz nicht in gar zu große Schulden zu ſtecken, 

denn je größere Summen durch eine Geldnegotia⸗ 
tion herein floffen, deſto ſtaͤrker hätte bie Contribn« 
tion tepn Fönnen. Da aber nad) der zwifchen der 
Kaiferin. Königin und Frankreich getroffenen Con. 
vention, die Einkünfte von Oſtfriesland waͤhrend Dies 
ſes Krieges unter Dielen‘ beiden Mächten gerheifet 
werben follten, fo möchte man fagen, daß die kaherli. 
he koͤnigliche Adminiſtration durch diefes Beneh⸗ 
men wider ihr eigenes Intereſſe gehandelt habe, 

- Diefes Raͤthſel läßt ſich iöfen, wenn dieſe Provinz, 
wie der Oraf von Kinkel ſich ausdrücklich verlauten 

-laffen, nad) Endigung des Krieges ‚ dem Fuͤrſten 
von Kaunig Rittberg von der Kaiferin Königin zu⸗ 
gedacht worden. Dieſer Fuͤrſt, dem keine ausgeſo⸗ 
gene Provinz behagen konnte, ſoll als der eiſte 
Staats miniſter in den innlaͤndiſchen Geſchaͤften, der 
kaiſerlichen Adminiſtration aufgegeben haben, mit 
Oſtfriesland ſaͤuberlich zu verfahren. Endlich hat 
der geheime Rath von dem Apelle, der waͤhrend de@ 

| . ganzen 
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1y5gganzen Invaſion ſich in Emden aufhalten mußte, 

die Haupteinrichtungen dirigirte und faſt allein alle 

dort vorfommende Rechnungs- Sachen fuͤhrte, fo 

wohl die franzöfifche ‚als oeſterreichiſche Generalität, 

befonders aber den Dümourier ſo einzunehmen ges 
wußt, daß feine zum Beſten dei Landes gemad)te 

Vorſchlaͤge gemeiniglich bei ihnen Gehör fanden, 

Die Stände überhaupt, und die Stadt Einden bes 

N 
das öffentliche Zeugniß gegeben, daß er zur Milde⸗ 

rung des Schickſals dieſer Provinz, der Stadt Em⸗ 

den und vieler einzelnen Privatperſonen ein großes 
je beigetragen habe (e). 

2 CR VE 
Des guten Betragens ber feindlichen Truppen 

ohnerachtet war. doch dieſe Provinz durch die ſchweren 

Eontributionen fo mitgenommen, daß es zulezt übers 

all am baaren Gelde fehlte. Aus den nachher abs 

genommenen Kriegesrechnungen ergiebt es fich, daß 
- für Oftfriesland und Harlingerland 734801 Thle, ' 
aus der Sandes . Taffe baatwerausgaber worden, Fol⸗ 

gende Pojten liefern diefe Summe aus: 

1) Von den ausgefchriebenen Vorſchoͤſſen 
280 ne A nenn sen | 

2) die Kopffeyagungen baben eingebracht 122497 
3) aus dem landſchaftlichen Beſtande find 

| . genommen . ... 316570 

4) nodyhaben einige Schatzungs⸗ Termine | 

| ausgeliefert u BE 122260 

| | 5) vom 

Landſchafil. Acen. 



Vierter Abſchnitt. 465 
$) von der-Emder Eoneurs» Eafle find 759 

vorgeſchoſſen — 19399 
6) noch blieben an unbezahlten Poſten 0. 
ruͤckſtaͤndig — | 63860 

| 811118 
Dagegen ſind nach Abzug der Feinde 
aus den Magazinen gelöfer 76317 

2 | | 7134808 
Dies ift alfo der Verluft, den Oftfriesfand und Har⸗ 
lingeriand bei dieſer erften Invaſion gelitten haben. 
Diefe vorgedachten Gelder find zu der Anſchafſung 
der. Fourage und des Öetcaites, zur Anlegung der 
Magazine und der $azarerhe, zu der Fortification 
der Stadt Emven, zu den Gratificationen der Offie 
ciere, an Rachats für erſparte Fourage (k), und zu 
der großen Contribution verwendet. Da felbſt dieſe 
Contribution zu den Winter» Douceurs der hier ges 
fegenen Truppen beſtimmt war; fo läßt fich leicht 
der Schluß machen, daß: aus Oftfriesland gu der 
generalen Krieges: Eaffe der vefterreihifchen oder auch 
der franzöfifchen Armee nichts gefloffen if. Aber 
duc) dem Könige Fam diefe Invaſion theuer zu fle. 
hen. Die Kammer mußte den weggefandeen Bes 
ftand zuruͤckkommen laſſen. 

| Auffer 

G. Nach dem Keglement des Herzoges von Riche- 
lieu erhielt täglich ein Marfchall de Camps 20: 
Nationen, 60. Scheite Holz, 5 Pfund Kichter,, ein 

Brigadier 16 Rationen und 30 Echeite Holz und 
fo weiter. Die Kation wurde zu 40 GStüter ofifr, 

“das Scheit Holz zu 3 Str. und dag Pfund Lichter 
zu 12 Stuͤber ebalviret. * 

Oſifr. Geſch.8.B. Gs 



466 Sechs und dreyßigſtes Buch, 

1758 Auſſer dieſem Beſtand welher 34357 — 20— 19 
betrug, zog die Faiferliche Admis 
niftration aus der Krieges und. 
Domainen» Cammer von den : 
vor und nad) eingegangenen koͤ⸗ 
riiglichen Intraden — 814849— 12— 173 

Folglich mahen 115842 2 Tplr, 6— 7% 
baaren Geldes den föniglichen Verluſt bei dieſer er⸗ 
ſten Invaſion aus (g). 

9. 4 
In gar furger Zeit hatte fich die Krieges - Scene 

völlig geaͤndert. Die Franzoſen, meldye noch im 
März an dem Ausflug der Emfe und der Weſer 
fanden, zogen fi) bis an ben Rhein zurüd. Graf 
Clermont fahe fid) fogar genöthiget, bei Weſel über 
den Rhein zurück 3a geben, und feine Armee an 
dem jenfeitigen Ufer in Cantonirungs.» Quartiere zu 
legen. Auch jenfeits des Rheins follten die Frane 
zofen angegriffen und verfolget werden, Dies war 
der Plan des Herzogs Ferdinands von Braune 
ſchweig. Im Anfang May erhielt ber Cammere 
Präfivent Lenz von dem Könige aus Troppau den 
Befehl, alle auf der Emfe befindliche Schiffe zus 
fammen zu bringen und den Strom herauf, fo weit fie 
fommen fonnten, in das Stift Münfter zu ſchicken, 
da denn der Herzog Ferdinand das uͤbrige verfügen 
würde. Es wurden hierauf alle Schiffe, mit Ause 
ſchluß derjenigen, bie geladen "waren, oder wegen 
ihrer Größe nicht weit über die Grenze in das = 
fterifche fommen fonnten, gepreffe. “Bei 
fogen bie mehreften Schiffe, 79 an der Zahl. dr 

dieſe 

) Landſchaftliche und CammerActen. 
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dieſe Schiffer nicht die Emſe herauf fahren wollten; Ing: 
und rebellirten; fo wurden nur wenige Schiffe theils 
gepreflet, theils in Der Güre zufammen. gebracht. 

Die Abſicht des Herzogs Ferdinands war, dieſe 
Schiffe von Muͤnſter aus mit Wagen nach dem 
Rheine zu transportieren, um ſich derſelben zur 
Schlagung- einer Bruce zu bedienen. Dieſe Abs 
ſicht ſcheint Damals der Kammer - Präfident nicht: 
vermuthet zu haben, wei! er ausdrücklic verordnet 
hatte, daß jedes Schiff, welches gepreffee werden. 
follte, wenigftens vier Laſten führen müßte, So— 

- bald der Herzog diefes von dem.angeftellten Conduc, 
teur, den er zu Münfter zu ſich kommen ließ, er⸗ 
fuhr, daß die Schiffe auf die Arc nicht traneporte 
fäbig wären, gab er fie wieder frey, und ließ den 
Schiffern zu ihrer Entſchaͤdigung 1330 Thlr. aus⸗ 
zahlen (h). Es iſt bekannt, daß der Prinz Ferdi⸗ 

nand am 2. ini bei Emmerich über. den Rhein 
‚gieng und am 23. juni die Sranzofen bei Ereveld 
ſchlag. Dadurch wurde dein auch dieſe Provinz 
auf eine geraume Zeit fuͤr einen abermaligen feinds 
lichen Beſuch geſichert. | 

.; $. 5 es 
Unter den Worfällen, die ſich gleich nach dem 

feindlichen Abzuge zutrugen, geböret ein von vielen 
Landleuten in Emden erregter Tumult. Dieſe für 
deiten ihre abgeliefetten Gewehre mit Ungeftüm zu⸗ 
ruͤck, und wollten fo gar das Rathhaus ſtuͤrmen. 
Die Bürgerfchaft trat aber in die Waffen, und jag⸗ 
te Die Bauern auseinander. Won dieſer Zeit an bes 
zogen taͤglich 60 Mann von den Bürger. Tompa⸗ 
gnien die Wache, um die Stade für dergleichen Un. 

Gg2_ ruhen 
(h) Cammer⸗Acten. u a 
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ryz zruhen zu ſichern und den Poͤbel in Ordnung zu hal⸗ 

ten. ch bemerke hier nur, daß bald nachher die 

Geœwehre jebem Eigenthuͤmer wieder zugeftellet wor⸗ 

den. Daserfte, was die Landes. Deputation nad) 

Abzug der Defterreicher und Franzoſen vornahm, 

war, daß fie durd) Eftafetten dem Departement 

der auswärtigen Affairen, dem Beneral» Directde 

rio und dem Herzog Ferdinand von Braunfchmweig 

berichtete, daß der Feind diefe Provinz geräumet har 

be. Da das legtere Detaſchement Der Franzoſen 

einen Theil feiner Bagage bei dem fchleunigen Ab» 

zug vor der Emfe im Stich gelaffen hatte, und Das. 

von einige Sachen von dem Pöbel fpoliivet waren; 

fo ließ die Deputation. in. den NWochenblättern ein 

Publicandum ergehen, wornach jedweder, welcher 

von dieſer Bagage etwas unter ſich Hätte, ober wiſ⸗ 

fen möchte, mo etwas davon anzutreffen fen, bei 

Wermeidung ſchwerer Strafe ſolches fofort anzuge⸗ 

ben habe. Das Adminiſtratlons · Colleglum, wel⸗ 

ches die von dem Feinde zuruͤckgelaſſene Magazine 

in Empfang genommen hatte, ließ nun die vorrärhige 

Fourage und das Getraide inventarifiren. Nach 

der angefertigten Deſignation war an Weitzen 44 

Laſten 53. Tonne, an Rocken 82 Saften 64. Tonne, 

an Gerfte 1 Saft 9 Tonnen, an Haber 688 Laften 

und 3 Tonnen, an Heu 2510 Zuder 121260 Ras 

tionen, 4229 Säde, jeder zu 200 Pfund, ges 

mengtes Mehl, 122 Side mit Reis, und 15 La⸗ 

en ein viertel Tonne gemengtes Korn vorhanden, 

Das alliirte Krieges, Commiflariat wollte diefe Mas 

gazine an ſich kaufen, konnte fich aber mit der. Lands 

- fepaft nicht über den Preis einigen. Daher verzog 

fic) der fehon am 1. Aprit befchloffene öffentliche Bere 

kauf bis in May herein. Diefer Verzug gereichte 

der Sandfchaft zum großen Nachtheil, weil beſon · 
ders 

⸗ 
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ders das Heu mebrentheils und dann aud) einiges1758 
Getraide in den Magazinen. verborben war. In—⸗ 

deffen brachte doch der Verkauf des vorräthigen Ges 
nn graides und der Fourage wie aud) einiger Utenſilien 

über 76000 Thlr. ein. Mehr würde die Landſchaft 

geloͤſet haben, wenn das. aus ben oftfriefifhen Ma« 
gazinen angefüllte Friſoiter Magazin auch hätte öfe 
fentlich feil geboten werden fönnen. Schon hatte 
die Sandfchaft zu dem Verkauf diefes Magazins 
Veranſtaltung getroffen, es mar aber zu fpät, weil 
die alliirte Armee ſich diefes Magazins nach dem 

Ruͤckzuge der Franzoſen bemächtiget. hatte. Die 
Landſchaft machte daher eine Schaden - Rechnung 
von 9666 Thlr. Hierauf wollte fich das Feld⸗ 
Krieges Commiſſariat nicht einlaſſen. Es verwicß 

die Sandfchaft auf die Hannöverifche Krieges» Can 
zeley. Viel wurde hierüber gefchrieben. Das 
Reſultat von allen diefen Verhandlungen. war, daß - 

"das Magazin als eine gute Prife angefehen wurde, 
“weil es in feindlichen Händen gewefen und in eine 

/ 

fremden Territorio erbeutee worden (), © 

| u te | 
Der 1751 neu eröfnete Sandeag war bis 1756 

fortgeſetzet. Die bisherigen Krieges » Unruhen 
; machten nun eine Verſammlung der Stände noth» 
*- wendig. Daher trugen fie auf die Fortſetzung des 
Landtages an. Auf den 1. Juni wurde dieſer pro⸗ 
r rogirte Landtag ausgefchrieben. . Mad) der Fönigl. 
Sandtagspropofition, follten auf dieſem prorogirten 

Aandtage die Stände auf binlängliche und gute Mite 
tel bedacht feyn, wie das landfchaftliche Credit und 

Caſſenweſen in den =. zu fegen ſey, daß ſolches 
8.3 vor⸗ 

Cammer⸗ und landſchaftl. Acten. 
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1758 vorerſt wenigſtens mit den Zinfen ihren Creditoren 

gerecht: werden koͤnne. Dabei waren zugleich die 
Staͤnde aufgefodert, dahin zu ſehen, daß zur Her⸗ 

ſſtellung des Eredirs und zur Beftreitung der herge⸗ 
fchoflenen beträchtlichen Geldfunmmen, foviel- nur 
immer möglich, Rath im Sande geſchaffet, und Fein 
Geld in fremde Laͤnder negotiiret werden follte., Zur 
Tilgung der Kriegsſchulden wurden verfchiedenef Mike 
tel in Vorfchlag gebracht, dahin gehörten Kopf 
fehagungen, die Verdoppelung der Surrogat» Termis 
ne, eine Accife auf. Thee, Kaffe, und Toback, und 
eine Vermögensfteuer. Leztere fand ben mehreften 

Belfall. Darnac) follte jedweder nad) dem Were 
haͤltniſſe feines Wermögens gewifje Procente beitra⸗ 
gen, woran er feine bisherigen Eontributionen und 

Lieferungen kuͤrzen follte. Aus dieſen Beyträgen 
ſollten denn vor und nad) die Kriegsfhulden getilger 
werden. Wie aber eine ſolche Bermögensfteuer ein⸗ 

zurichten fey, darüber konnten ſich die Stände nicht 
einigen. Die $andtags » Commiffarien ertheilten 
hierauf unter dem 22 Jun. folgende Kefolution: 

„Geben unfern treugehorfamften Ständen, ane 
„ſtatt des fonft gewöhnlichen Landtags » Abfdyiedes, 
Shiemit zu erfennen, daß wir das ſtaͤndiſche Gut» 
„achten vorab von Unſern fandtagscommiffarien an 
„Unfer Heflager zu Berlin einfenden,. und fodann 

Unſere fernere Kefolution den treugeborfamften Lan⸗ 
„desftänden erötnen laffen werden, um dieſe wich- 
„tige Sache in reife Erwägung zu nehmen, auch 
„bie diffenfirenden Meinungen der Stände gu ent 

» ſcheiden; bis dahin alfo die Stände auseinander 
o»gehen fönnen.“ | . 

Da fid) aber die Fönigl. Nefolution, wahrfchein: - 
“Sich wegen der fortwährenden Kriegsunruben verzoͤ⸗ 

gerie, und dann nachher die Eonflanzifche 
Ne 
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Hinzutra‘, wodurch die Sandfchaft in eine neue Schul.1758 
denlaſt gerleth, fo blieb diefe wichtige Sache noch 
einige Sabre ausgeftelt (k). 2 

6 7. I 

Unmittelbar bei dem Könige waren Anfchuldis 
gungen eines pflichtwidrigen Betragens der Admi⸗ 
nifiratoren, des ftändifchen Präfidenten von dem 
Appelle, und des Kriegsrarh Hitier während der 
feinolichen Invaſion angebracht. Der gerechte Uns 

"Wille des Königes über das, fo wie es angebracht 
war, hoͤchſt ftrafbare Betragen biefer Männer ver 
anlaßte eine firenge Unterfucyung.  ‘Diefe war dem 
Mindifchen Regierungsrath Frederking und dem Hofe 
fiscal Müller aufgetragen. Gleich bei Eröfnung 
des vorerwähnten Sanbtages'gaben bie koͤnigl. Com⸗ 

miſſarien zu vernehmen, daß die bei der feindlichen 

Anmefenheit niebergefegte Landesdeputation, die aus 
einigen Gliedern der Regierung, der Cammer und 

aus dem Adminiftrations » Eollegio beftanden hatte, 
‚num völlig aufgehoben fey, und St. koͤnigl. Majeft. 

fich vorbehielten, von der geführten Wirthſchaft und 
von allen andern vorgenommenen Verrichtungen der 
Deputation nähere Erfundigung einzuziehen. Go 

war denn nunmehr dieſe Depufation aufgehoben, 
Micht abe: die ganze Deputation, fendern aus 
berfelben blos die’ Adminiftratoreg und der ſtaͤn⸗ 
Difche Präfident von dem Appelle geriethen in In⸗ 
quiſition. Am Schluß des Landtags am 22 Yun. 

.- Wurde den Ständen befannt gemacht, daß, da 
das Verfahren der Abminiftratoren während. ber 
Rriegsläufte unterfuchee werden follte, Die witter« 
ſchaftlichen Adminiſtratoren von Kane und - von 

Gg 4 &lo» 
(6) kLandſchaftl. Acten. | 
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1758Cloſter, der ſtaͤdtiſche Adminiſtrator Zurmuͤhlen, 
and, die dritten StandesAdminiſtratoren von Brie⸗ 
ſen und Ewen ſuspendirtt werden ſollten. Dami 
nun aber das landſchaftliche Caſſenweſen, und die 
übrigen landfchaftlichen. Angelegendeiten nicht ſtok⸗ 
ken moͤgten, fo ſollte von Freeſe, als nterims- 
Adminiſtrator der Ritterſchaft angeſtellet werben, 
Der Adminiſtrator von Wicht, der vom May 1757 
bis 1758, folglich während der. feindlichen Inva⸗ 
fion vaciret hatte, und alfo!aud) Fein Mirglied der 
Deputation gewefen war, follte ſtaͤdtiſcher Admini⸗ 
firator bleiben, und dann der bisherige zweite ſtaͤdti⸗ 
ſche Adminifteator Haaß, der ohnedem auc) unter, 
bem dritten Stande mit Sandgütern angefeffen war, 
ſollte Interims-Adminiſtrator des dritten Standes 
feyn. Diefer blieb alfo allein in feinem Poften als, 
Adminiftrator, wiewohl er unter einen andern Star.d 
verfeget wurde. Dies Verfahren fchien den Admi⸗ 

niſtratoren hart und unbillig an, weil fie zwar an⸗ 
gefhuldiget, aber noch nicht gehöret waren. Sie 
mußten es fich indeffen gefallen laſſen. Diefer Wors 
trag wurde von den Landtags⸗Commiſſarien erft bei 
bem Schluß des Landtages, wie die mehreften Des 
putirten fchon abgereifet waren, angebracht. Die 
Stände befremdete diefer Vortrag um fo viel mehr, 
weil fie glaubten, dadurch an ihrem Wahlrechte ges 
Eränfer zu feyn. Die Föniglichen Commiffarien ga« 
ben ihnen aber die Verficherung,, daß dieſe Suspen« 
fion nur proviforifh und dem Wahlrecht und der fon« 
ſtigen ftändifchen Gerechtſame durchaus unprajudie 

eirlich ſeyn ſollte. Die beſtuͤrzten wenigen Depu⸗ 
tirten, denn von dem großen dritten Stande waren 
nur zwei Deputirte mehr anweſend, ließen nach ei⸗ 
nigen unbedeutenden Remonſtrationen eg endlich da⸗ 
bei bewenden; indeſſen wurden u ihrem nr 
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noch drey Sinterims Adminiſtratoren zugefuͤget. 1758 
Diefe waren Freitag von Gödens, der Bürgermei 
fier Stofhius aus Emden, und der dritten Standes« 

. deputirte Harringa. So beftand denn das Interims- 
‚Aominiftrationg » Collegium aus ſechs Adminiſtrato⸗ 
ren. Dieſen, ausgenommen von Wicht und Haaß, 
welche ihr Fixum behielten, wurden tägliche Diäten 
ausgeſetzet. Machläfjigkeit in dem Amte, unzeitige 
Nachgiebigkeit bei ben Foderungen tes Feindes, 
balsftarrige Wiberftrebung ter zum Beſten des Lan⸗ 

. bes abzwecfenden Cammeralı Verfügungen, Parse 
theilichkeit bei Kepartition der Contributionen, une 
‚richtige Berechnung und ungültige Verwendung der 
Ausgaben, und gar intereffirte Handlungen, waren. 
‚die Hauptbefchulbigungen , die den fuspendirten Ad» 
‚miniftratoren von ben Denuncianten zur Laſt geleget 
‚waren. Sie verantworteten ſich ſowohl bei der zur 
Unterfuchung der Kriegskoften niedergefegten Com⸗ 
mifjion, als bei der dem Regierungsrath Freberfing 
‚und dem Fiscal Müller aufgetragnen Inquiſitions⸗ 
Commiſſion. Wie fie.nun glaubten, ihr ganzes 
Betragen, ‚ während der feindlichen Invaſion ge» 
rechtfertiget zu haben; trugen fie bei Hofe unter dem 
10 April 1759 auf die Beſchleunigung einer Reſo⸗ 
bution. an. Wir gerathen — fagten fie in ihrer 
Bittſchrift — durch die Anfchläge unferer Denuns 
clanten in die Gefahr, noch auf ein ganzes Jahr 
‚unferer Aemter priviret zu werden, weil wir an dem be» 
vorſtehenden 10 May, dem verfaffuingemäßigen Wahl⸗ 
tage, vor erfolgter Deciſion nicht wahlfaͤhig ſind.* 
Schlimm war allerdings ihre Lage. Denn wenn die 
Staͤnde zur neuen Wohl ſchreiten ſollten; ſo war 
es leicht moͤglich, daß ſie die einmal neu eingewaͤhl⸗ 
ten Adminiſtratoren auch hernach fuͤr andere Jahre 
eontinulren laſſen mögten, und fo fonnten fie aud) 

. Gg5 voͤllig 
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. 3753 oͤllig gereiniget von dem angeſchuldigten Verbre⸗ 
chen, dennoch auf immer ihrer Bedienung verluſtig 

ſeyn. Auf dieſe Bittſchrift erfolgte eine allerhoͤchſte 
Reſolution, daß am 10 May für diesmal feine 
förmliche -und-fefte Abminiftratorenwahl vorgenom- 
nen, fondern vor der Hand bei dem interimiftifchen 
Collegio es fein Bewenden behalten. follte. Dies 
gefhah auch, nur wurde, da der fuspendirte Admis 
niftrator von Briefen mittlerweile verftorben war, 
von dem dritten Staud der Domainen Rath» und 
Kentmeifter Warfing, als Ynterims» Adminiftra- 

tor eingewaͤhlet. Endlich erfolgte unter dem 19 
Sn. 1759 die Fönigl. Reſolution, mornach, — 
Dies find die eigentlidyen Worte des allerhächften Re⸗ 
ſeripts — 1) die bisher fuspendirt gewefenen Admi⸗ 
niftratoren cum omni caufa reftifuiet, jedoch aber 
die bisherigen Interims⸗Adminiſtratoren fo lange 

continuiren follen, bis die Sentenz wegen der gegen 
erftere angebrachten Beſchuldigungen publiciret wor⸗ 
den. Bald nachher unter dem 16 ul. erfolgte dieſe 
 Sentenz aus dem Staatsrathe. So lautet diefe 
merfwürdige Sentenz: „In Unterfuchungsfachen 
„wider die landſchaftlichen Abminiftratoren erfennen 

„Er. fönigl. Majeftät in Preußen nad) eingeboltem 
„rechtlichen Gutachten von dem hiefigen Eriminale 
„Senat zu recht, daß ermeldete Adminiftratoren 
„von aller fernern Schuld und Strafe ratione aller 
„wider fie insgemein’gefchehene und das Object der 
»vorgewefenen Unterfuchung betreffende Anfchuldi« 
o gungen zu entbinden, Ddiefelbige auch in ihre vorle 
„gen Ehargen und Bedienungen zu reftituiren, und 
"„beren bisherige Suspenfion wieder aufzuheben feys“ 
ie fuspendirten Mdminiftratoren waren denn nun 
gerechtfertiget, traten wieder in ihr Amt ein, und 

fogar ihre waͤhrend der Suspenſion * 
ihrer 
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ihrer Unthaͤtigkeit fällig’ gewordene Gehälter, aufızsg 
nachher erfolgten Fönigl. Befehl, ausgezahlet. Die 
„beiden dritten Standes» Adminiftratoren von Brie⸗ 

‚fen und Ewen Eonnten an diefem Triumph feinen 
Antheil nehmen. Sie waren beide während ber 
Suspenſion verftorben. Die Adminiftracoren der 
Ritterſchaft und des Städten. Standes traten denn _ 

wieder ihre Aemter an, fo wie die beiden Interims⸗ 
‚Abminiftratoren des dritten Standes als würflidye 

Adminiſtratoren wieder eingewählet wurden, Noch 
„hatten die älteren Adminiftratoren in dem folgen« 

> „den Jahre einen neuen Kampf zu beftehen. Unver- 

muthet war unter dem 10. April 1760 eine Verord⸗ 
nung. ausgebracht, daß dirjenigen Adminiſtratoren, 
‚welche ſchon zehn Jahre gefeffen, einmal gewechfelt, 
und damit in. dem Wahltermine, am 10 Mai vers 
-fahren werden follte. Die Billigfeit, daß mehrere, 
‚als einerlei Familien, zu einem Stuͤck Brod gelan« 
gen — dies jind die eigenrlichen Ausdruͤcke des Pubs 

licandi — war. diefer Verordnung zum Grunde ges 
-leget. Die Adminiftratoren hielten fich überzeugt, 
‚daß: man jede Gelegenheit Hervorfuchte, fie aus ihe 
‚ren Aemtern zu verdrängen. Sie remonftrirten wie 
‚der diefe Verfügung bei Hofe, erhielten zur Nefos 
lution, daß des Königs Willensmeinung nie gewe⸗ 

‚fen, die Stände in ihrem Wahlrechte zu beſchraͤn⸗ 
‚Een, und-murden darauf wieder eingewählet. Ich 
bemerke nur noch hiebei, daß alle diefe Adminiftra- 

« toren; bis an ihr Abfterben in ihren Poften geblieben 
find, indem die Stände fie am 10 May jeden Jah⸗ 
res haben continuiren laſſen (1). 

j j ” $. 8. 

Lanudſchaftl. Weten. 
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Härter war das Schickſal des Geheimenrachs 
‚und ftändifchen Präfidenten von dem Appell. Er 
hatte ſich in Aurich eingefunden, um bei dem auf 
den 1, uni ausgefchriebenen Landtag das ftändifche 
Praͤſidium zu übernehmen. Den Tag vorher wur« 
de er arretiret. Vor feine Stube wurde eine Schild⸗ 
wache geitellet, und diefe hatte die gemeffenen Be⸗ 
fehle, Niemand während des Sandtages zu ihm zu, 
laſſen. Mad) gefchloffenem- Landtage wurde der 
Stubenatreſt in Haußarreft auf einer Obererage ge« 
mildert, auch erhielt er die Erlaubnig, daß feine 
guten Freunde ihn befuchen konnten. Ihm war 
Schuld gegeben, daß er die Direction der öffentlis 
chen Angelegenheiten während der feindlichen In— 
vaſion eigenmächtig an ſich gezogen, fich mit dem 
Commiſſair Orbinareur Dümourier und aud) ‚dem 
Commiſſair Meyer in einen gar zu vertrauten Um⸗ 
“gang eingelaflen, und an ihren Sünden mit Theil 
genommen habe. Ferner wurde er befchuldiger, 
daß er die Feindfchaft zwifchen der frangöfifchen und 
öftereichifchen Generalität nicht zum Beten des Lan⸗ 
des genuget, mit Wertheilung der großen Geld Cof« 

tribution partbeiifch verfahren, auf Koften der fand» 
Schaft durch vielfältige in der Ausgabe von ihm nicht 

zu juftificirende Poften fich bereichert, und von 
der Emder Deihfhoß- Eaffe ſich feine Deichſchuld 

zu 15050 F. habe remittiren laſſen. Endlich legte 
man ihm zur $aft, daß er zwar zur Verminderung 
der gefoderten Contribution den Gelbmangel vorge 
ſchuͤtzet, aber zur Urfache arigegeben habe, daß bie 
Landſchaft kurz vor dem ausgebrochenen Kriege und 
nachher den ‘Bunder » Polder angefaufer, und bem 
Könige 1000009 Thle. vorgefchoffen habe. Hieraus 
wurde gefolgert, daß er feinem Sandesheren auf eine 

hoͤhni, 
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hoͤhniſche Art den Vorwurf gemachet, ‚ als wenn erı758 
das Land felbft ausgefogen habe, — ein feltfamer 
Schluß! Leber diefe und mehrere andere Anfchuldi« 
gungen, wurde er erft fummarifch und dann ad arı 
ticulos von der Criminal» Inquiſitions » Commiffion 
vernommen. Schon am 25. Auguſt war die Sper 
dal» Inquiſition geſchloſſen. Auf ſeine Unſchuld, 
auf feine gerechte Sache, ſetzte er ein ſolches Zutrau⸗ 
en, daß er auf Defenfionafen feierlich Werzicht that. 
ie. man in dem folgenden Jahre 1759 wieder eine v 
feindliche Synvafion befürchtete, wurde er von Au⸗ 
rich nach Emden abgeführer, und: dort, in fichere. . 
Berwahrfam gebracht. Am 28. Juli des Abends, 
fpät wurde ihm ganz unvermuthet angeteutet, Daß 
er. als Arreftant zu Schiffe auf Föniglichen Befehl 

eiter. transportiret, und fihon an dem andern 

Dorap zeitig eingefchiffet werden follte. Er vers 
langte die Einficht der Eöniglichen Ordre. Sie mwur«. 
de. ihm aber abgefchlagen. Er bach um Aufſchub 
bis an den Mittag, um feine Sadyen in Ordnung. 
zu bringen. Auch diefes fein Geſuch wurde niche 
verftatte. So mußten denn er und mit ihm der 
ebenfalls in Inquiſition gerathene Kriegesrarh Hi⸗ 
tier ſich am 29. Juli einfchiffen laſſen. Ein Unter» 
Hfficier und acht Soldaten wurden ihnen zur Bede⸗ 
dung mit gegeben. Sie wurden beide nad) Stade 
geführer. Kaum waren fie dafelbft angelanget, fo. 
wurde der Geheime Kath von dem Appelle ſchon feis 
nes Arreftes zufolge der unter dem 16. Juli, aljo 
fhon 13 Tage vor feiner a in Berlin er 
Öfneren Sentenz, entlaffen. Freilich fonnte man 
bei feiner Abführung von Diefer Sentenz fihon Nach ⸗ 
richt in Aurich haben, ob aber diefe Nachricht dar 
mals würflich eingegangen, und ob von dem Appele 
le⸗ wie geſagt wird, ſelbſt ſchon von der Sentenz 

vor · 
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2758vorlaͤufig unterrichtet gewefen, und eben darum auf 
die Borzeigung der Föniglichen Ordre, die auch nicht 
bei den Acten liege, bei feiner fo ſehr eilfertigen Ab» 
führung beftanden habe? dies kann id) weder beja« 
ben noch verneinen, weil es nicht aus den Acten 
bervorgehet. Mach der vorbemeldeten auf einges 
holtes Gutachten des Eriminat» Senats in Berlin‘ 
eröfneten Sentenz, wurde ihm der bisherige Arreft;: 
welcher nun relopiret werden follte, zur Strafe anges 
rechnet, der Jandfihaft wurde wegen einiger nicht 
hinlaͤnglich gerechrfertigeen Poften, der Regreß wie 
der ihn vorbehalten, und Dann follte der ihm von 
der Deichcaſſe verftattete Remiß wieder aufgehoben 
werden. Won dem Appefle fah bei der Ruͤckkunft 
in fein. Vaterland nun feinen Fehler wohl ein, daß 
er fo ſchlechterdings auf die Acten, wie fie lagen, 
fubmittiret hatte eine Unſchuld völlig -In das- 
Ucht zu feßen, fahe er ſich nur genoͤthiget, ulterio- 
rem defenfionem nachzufuchen. Hierin führte er 
aus, daß ihm fein voriger Arreft nicht zur Strafe 
angerechnet! werben fönnte, ihm vielmshr Genug» 
ehuung gebühre, und daß ihm der Einder Magiftrar, 
wegen des großen Vortheils, den er Der Stadt währe 
rend ber feindlichen Invaſion gelcifler Habe, als eine 
Remuneration für feine Bemühungen den Deichſchoß 
auf eine rechrsbeftändige Art remittiret habe. Daß 
der Magiftrat dazu befugt gewefen, erwieß er mit 
dem föniglichen Referipte vom 22. Juni 1757 nad): 
So lauter daffelbe: „In Zurücerinnerung der ge 
„treuen Dienfte, welche Uns und Uuferm föniglihen 

„Haufe der Eupplicane feit vielen Jahren ermwiefen, 
„und in allermildefter Commiferation über die ihn 
„landfundig betroffene befondere Ungluͤcksfaͤlle, wird 
„es Uns feinesiveges entgegen feyn, fondern viele 
„mehr zum gnädigjten Wohlgefallen gereichen, wer ' 

| „der 
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‚ber Emder Magiftrat dem Supplicanten die aus1758 
„geklagte Foderung ganz oder-zum Theil zu remittis 
‚sren fich entfchließen wird,“ Wegen des der Sand. 
ſchaft wider ihn vorbehaltenen Kogreffes vereheidigte 
er. fih maͤnniglich. Hierbei wieß er denn vorzüglid) 
nach, daf grade diefe Poften, wenn fie fich fonft zu 
einem Regreß qualificirten, nicht ihm, fondern der 
bisherigen Deputation zur Laſt laͤgen. Auf diefe von 
dem Geheimenrarh -von Appelle felbft entworfene 
ulteriorem defenfionem ift, meines Wiſſens, keine 
Sentenz erfolget, wenigf..ns findet ſich eine forche 
Sentenz nicht in den Acten vor. Es ſcheint dieſe 
Sache nach dem Abſterben des Geheimenraißs legen 
geblieben zu ſeyn. Alſo iſt bei der Inquiſition nichts her⸗ 
ausgefommen (m) ): Außer dem ſtaͤndiſchen Praͤſtben⸗ 

ten 

m) Aus den bei dee Kammer vorhandenen Inquiſi⸗ 
tions-Acten und aus landſchaftlichen Aeten Ich 

— kann nicht umhin, die Biographie dieſes in der' 
5 oſtfrieſiſchen Geſchichte ſo merkwuͤrdigen Mannes 

hier kurz anzufuͤhren. Er, Heinrich Bernhard von 
dem Appelle, ſtammte aus einem uralten adlichem 
Gefchlecht in denn Herzogthum Lüneburg ab. Der. 
Ritter, Heinrich von Mazendorf und von dem 
Appelle, welcher in der Mitte des 13 Saͤculi leb⸗ 
te, und von dem er in grader Linie abftammte, 
war der Stammpater feines Familie ein Bars 
ter Eberhard Juſtus von dem Appelle erbte von 
feiner Gemahlin Adelgunde von Diepholz das oft» 
friefifche adliche Immatricniirte Gut-Midlum. Er 
felbft war 1686 gebohren, wurde 1717 ritters 
ſchaftlicher Adminiftrator, und verlohr diefe Be⸗ 
dienung, mie dad Emder Collegium bei den das 
maligen innerlihen Unruhen einging. Melche 
Rolle er bei diefen innerlichen Untuben ‚ die man 
noch bis auf den heutigen Tag, nach ihm, dem 

- Appell» Krieg nennet, mie feine Güter configciret 
waren, und er als ein Verbannter ſich in Enden 

auf⸗ 
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gten von dem Appelle geriethen noch zwey ritterfchafte 
liche Olieder, der Freyherr von Kniphauſen Luͤtets⸗ 

. burg und der Freyherr von Wedel, in Inquiſition. 
Sie waren befchuldiget, daß fie während diefer Kries 
gesläuften eine Recommendation von tem Grofen 
KRaunig aus Wien eingeholer hätten. Das eigenes 
liche Factum war, daß der in Paris ſtehende daͤni⸗ 
ſche Gefandte, Graf Wedel: Fryß aus-eigener Bes 
wegung eine Vorfprache des Königes von Dännes 
mark bei den Wiener und Parifer Höfen zum Schos 

| rung 

aufhalten mußte, : dies Ift In dem vorigen Bande 
erzähle. - Nach veränderter Negierung 1744 wur⸗ 
de er wieder in den Befiß feiner confiscirten Güs« 
ter eingefiget, gelangte auch wieder zur ritter« 
fchaftlichen Adminiftratur. Bel der Reform 1749 
verlohr er wieder diefe Stelle, und. fo hatte er 
bis an feinen Tod feine mit einem Gehalt. vers 
Inüpfte Bedienung. Denn die fländifche Prafis 
denten: Stelle, die ibm als Aelteſtem der Ritter« 
ſchaft nachher zufich, brachte ihm nichts ein, und 
Geheimerrath war nur ein Titel, womit er von 
dem Könige von Preußen einige Jahre vor dem 
Abfterben des legten Zürften begnadiget war. Er 

war ein (chöner wohlgebildeter Mann, angenehm 
in Geſellſchaften und felbft in den Tagen feine 

Truͤbſals ſtets aufgeräumt, In Gefchäften war 
er thaͤtig. Gie auszuführen, dazu hatte er Ges 
ſchick und Muth. Er fchrieb gleich ſchoͤn Tatein, 
franzdfifch, hollaͤndiſch und deutſch. Als Gelehr⸗ 
ter hatte er eine Sammlung alter ofifriefifchen 
Urfunden, und Stanımregifter der adlichen oft» 
friefifhen Familien nachgelaffen,: Er ftarb im 
achtzigften Jahre feines Alters 1766. Ihn übers 
lebte fein Sohn Maurig Wilhelm von dem Appel 
le. Diefer war Geheimerrath, Hofserichts , Aſ⸗ 
ſeſſor und zuletzt fRändifcher Präfident. Er flarb 
1792. Mit ihm erlofch die adliche oſtfrieſiſche 
Familie derer von dem Appell, | % 
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nung ihrer Guͤter waͤhrend dieſes Krieges aus Zuneb1758 
gung gegen feinen Bruder und Vetter erwuͤrket 

hatte. Der Staatsrath in Berlin fand nad) einges 
holtem Gutachten des Criminal » Senats darinn 
nicht das Verbrechen vor, welches die Denuncians 
ten darinn gefuchet hatten. Mach der Sentenz vom 
16. Juli, wurden die Sreyheren von Kniphaufen 

und Wedel von den Anfcdyuldigungen völlig entbun⸗ 
ten’ (n). — 

J 4. 6. 

So merkwuͤrdig, als aus derſchiedenen Ges 
fichts Puncten ungemein’ lehrreich ift die wider 
ben Kriegesrath Hitier angeftellte Criminal» Ynquis 
fition. Er war Ober» Nentmeifter und, hatte zu 
* als Kriegesrath Sitz und Stimme in der 
— Unter den vielen Verbrechen, deren er 
angeſchuldiget war, waren ſolgende die wichtigſten: 
Er ſoll dem Feinde die vor der Invaſion verſandten 
koͤniglichen Gelder entdecket, mit den Gliedern der 
kaiſerlichen Adminiſtration, und dann aud) mit dem 
Grafen von Piſa einen gar zu vertraulichen Umgang 
— und den Cammer⸗ Praͤſidenten und bie 

Kriegesraͤthe, mit denen er, ausweiſe der Acten, 
vor der Invaſion in beftändiger, Fehde verwickelt 

war, haben ftürzen wollen. : Dann foll er Eönigliche 
Gelder zu feinem Privat: Mugen verwandt, und ſich 
eine freye Dispofition über die Ihm anverfraute Caſſe 
angemaßer haben. Ferner foll er einen Anſchlag 
gemad)t haben, das emdifche oftindifche Compagnie⸗ 
Schif dem Beinde in die Hände zu fpielen, auch, foll 

- er bem Feinde zu der Zufuhr behülflic) geweſen feyn. 
Endlich wurde ihm zur Laſt geleget, daß er von der 

kaiſer⸗ 
(n) Cammer Acten. ſ 

Ofife. Geſch. 8. B. 2b 
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1758kaiſerlichen Adminiſtration eine Zulage von 600 

Thlr. und den Titel eines General. Empfängers 
der Adminiſtration angenommen, -und fic) eines 
Eaffen » Siegels mit: der Umſchrift: Sigillum Ad- 
miniftcationis Caeſareae Ragiae in Frilıa Orientali 

bedienet haben, Ein ganzes: Heer anderer minder 
wichtigen angefchulbigten. Verbrechen: übergehe ich. 
Während der Ynquifition, die: der Regierungsrath 
Frederking und der Megierungs » Fiskal- Muͤller 
führten, «wurde er in feinem: Arreſte hart gehalten. 
Mit dem ftändifchen Präfidenten von dem Appelle 
hatte er dag nehmliche Schickſal. Mit ihm wurde 
er-erft nach Emden, und dann weiter nach Stade 
abgeführer. Hier wurde er auch des Troftes berau« 
bet, einen Gefährsen des: Misgeſchicks zu haben: 
Bon dem Appelle erhiele die Freiheit wieder, er 
aber wurde nach) Magdeburg gebracht. In Mage. 
deburg wurde ihm die am 16, Juli 175 ausgefprae 
chene Criminal» Sentenz publiciret, Zufolge die 
* Sentenz ſollte er als Kriegesrath caſſiret, aller 
ſeiner Aemter und Wuͤrden entſetzet und mit ewiger 
Feſtungsſtraſe beleget werden. Aus dem bei den 
Acten liegenden Criminal⸗Gutachten erhellet, daß 
der Criminal» Senat zwiſchen dem Schwerte und 
der ewigen Feſtungsſtrafe gewanket habe, und daß 
nur einige Mitigantia ihm das Leben gerettet haben; 
Er wurde hierauf wuͤrklich auf die Feſtung geſetzet, 
nachher aber nach Berlin abgefuͤhret. Dort ſaß er 
bis im October 1760 in der Hausvogtei. Wie der 
ruſſiſche General, Graf von Totleben ſich Damals 
Berlin bemeiſterte, zog dieſer ihn aus der Haus⸗ 
vogtei, und ſetzte ihn auf freien Fuß: Er fluͤchtete 

hierauf nad) Holland, und erhielt nachher die Er⸗ 
laubniß, eine neue Defenſion fuͤhren zu ne 
Diefe viele hundert Seiten ftarfe und N te 
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nigte ulterior defeifio iſt in der Ausführung eint 
wahres Meifterwerf. Der Echrifrfteller deffelben 
Wiömer (0) führre darinn aus, daß blog ein Perſo⸗ 
nalhaß wider den Kriegesrarh Hitier die Orunblage 
der. ganzen Inquiſition geweſen, und alle feine 

Handlungen in ein fehiefes Licht geftellee worden, 
daß er. bei feiner dermaligen tage nicht anders ſich 
habe benehmen koͤnnen, wie er verfahren hatte, imd 
endlich, daß grade die Handlungen, die ihm zum” 
größten NWerbrechen angerechnet worden, die Treue 
jegen ben König und das Beſte ˖der Provinz beab⸗ 
djtiget haben, "So war er unter andern angeſchul⸗ 

diget, daß er dein Sranzofen die freye Zuführ dar 
durch verfchaffer Hatte, dag durch fein Betrieb bie 
engliſchen Schiffe, die unter ven Kanonen von Deo 
ſyl lagen, und bereits zwey Emder Schiffe genom⸗ 
men hatten, wieder abgefegele wären. Dieſes iſt 
— ſo lautet das Criminal » Gutachten — unftreitig 
feine größte und ftrafbarfte Wergehung, weshalb et 
als ein perduellionis Reus mit der Todesftrafe zu 
belegen iſt. Wahr ift das Factum, ſagte der DE 
fenſor, die Abficht des Kriegesraths aber ift germes 
fen, den Emder Seehandel zu fihern, und de 
Provinz Zufuhr zu verfchaffen, damit die =. 
fenen nicht verhungerten.“ Wenn es ihm zur $ 

geleget wurde, daß die Foniglichen In Delffpl, Je⸗ 
ver und Oldenburg geftanderre Gelder ,- dem Feinde 
In die Hände gefallen; fo wieß der Defenfor nath, 
daß mern die Canmer des Kriegesraths Hitjer Furl 

‚ vor der Invaſion errheilten Rath befolget hätte, die 
- Gelder nach Magdeburg oder Berlin zu fenden, 

Die Caſſe gerettet: worden wäre Au) alle übrige 
| 2 Me 

| 16, Dit jegige geheime Finanzrath Widmer in Ber⸗ 
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3758 Anfchuldigungen wurden: fo gerechtfertiget. Fol⸗ 

gendes ift der woͤrtliche Schluß diefer Defenfton:- 
„Es diener zu einem ſchrecklichen Erempel, wie weit 

das Unglück eines ehrlichen Mannes, abfonderlid 
„aus einer entfernten Provinz, wo die Augen des 
„Herren und feiner nächften Diener der Gerechtig. 
„feit nicht unmittelbar hinſchauen Fönnen, pouffiret 
„werden fann, wenn ein ganzes Collegium, wel. 
sches ſtatt feines Herrn da ijt, fich zu feinem Werder» 
„ben vereiniget hat“ Nun nahm die, Sache eine 
andere Wendung, eine faft beifpiellofe Wendung. 
Der Mann, der durch den Ausſpruch parteylofer, 
redlicher und einfichtsvolleer Männer aus befonderer 
Gnade mie der Tobesftrafe verfchonet, und mit ei« 
ner ewigen Feftungsftrafe beleget war, wurde nun, 
ohne neue beigebrachte *Bemweifesmittel blos durch 
Enthällung der ihn umgebenen Schatten von den 
ongefchuldigten Vergehungen losgefprochen. Die 
Sentenz erfolgte unter dem 6. September 1763. 
Darinn wurde er von den wider ihn angebrachten 
ſchwerſten Befchuldigungen gänzlich abfolviret, die 
übrigen minder wichtigen Anfchuldigungen follten 
von einer andermweitigen unpartheiifchen Commiſſion 
näher unterfuchee werden. Dabei wurde ihm ein 
ficheres Geleit. zugeftanden. Diefe Commiffion wur« 
de dem Negierungsrath Homfeld und dem Advocato 
Fisci Reiner anvertrauet, Vor ihnen hat Incul⸗ 
pat, theils durch Zeugen, theils durch Documente 
feinen Defenfional» Beweiß. angebracht, und deme 
nädyft bei dem Staatsrach ein Supplementum ultes 
rioris Defenfionis einführen laffen. Mad) der von 
dem Tribunal gefprochenen und von dem Könige bes 
ftätigten Sentenz, vom 4. April 1769 wurde der 
Kriegesrath Hitier niche nur von aller Verantwor⸗ 
‚Kung und Strafe freigeſprochen, fondern aud) die 

Dem 



Dierter Abſchnitt. 485 

dem Fisco vorbehaltene actio civilis für unſtatthaft /258 
erklaͤret. Auch wurde bald nachher der dem Krie⸗ 
gesrath Hitier gezogene und zwölf Jahre lang in ben 
Hauptrechnungen übergetragene Deſect geftrichen: 
So lautet das allerhöchfte Reſcript d. d. Berlin den 
23. Januar 177%. „Und da auch, nad) der von 
„Euch eingefchickten Sentenz, der ꝛc. Hitier von aller - 
„ihm. zugemutbeten Verantwortung frey gefprochen 
»worden;. fo ceffiren allerdings Die ihm gezogene 
»Defecte von 69400 Thlr. 20 Schl. 71. W., wel 
„che alfo Fünftig aus der Kechnung meggelaffen 
„werben fönnen.“ Wenige Jahre nachher legte 
der Kriegesrath Hitier fein Haupt nieder, und ftarb, 
ftets unſchuldig In feinem Gewiffen, nun auch ge⸗ 
rechtfertiget vor der Welt (p). 

| $. 10. 

Außer diefen Inquiſitionen wurde, nad) Abzug 
der Feinde, eine Unterfuchung ber Kriegesfoften. 
vorgenommen. Die erſte Revifion der fümmelichen 
Koftenrechnungen wurde von dem Inſpector und 
dem interimiftifchen Adminiftrations. Eollegio, mit 
Ausfchluß der fuspendirten Abminiftratoren, veran« 
ftaltee. Zur näheren Unterfuchung diefer Kechnuns 
gen, wurde auf allerhöchften Befehl unter dem 2. Aus 
quft 1759 eine befondere Commiffion angeorbnets 
Dieſe war den beiden biefigen Prafidenten von Ders 
ſchau und Lenz und dem Ober » Redynungs » und 
Kriegesrarh von Tielfau aus Berlin anvertrauet. 
Diefe Commiſſion ſetzte fich im Auguft 1759 in Ac⸗ 
tivitaf. Da die Rechnungen aus unzähligen Por 
ften beftanden‘, und diefe Poften öfters mit ber groͤß⸗ 
ten Eilfertigkeit bei den damaligen Zeitläuften eih« 

J 3 genom, 

(p) Aus den’ Acten bei der Regierung und Cammer. 
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sysggenommen und verausgabet waren, da ferner "vers 
ſchiedene Poften fih auf Drohungen gruͤndeten, und 

die Frage intricat blieb, ob man den feindlichen Wer⸗ 
fuͤgungen ſich unterwerfen, oder das aͤußerſte abwar⸗ 
ten ſollte? da endlich einige Poſitionen von der Art 
waren, daß feine Duittungen daräber erfolgen konn⸗ 
ten; fo ließen ſich uͤber die Kriegeskoſten⸗Rechnun⸗ 
gen, bie theils in Emden, theils aber und haupt 
ſaͤchlich in Aurich) geführet waren, leicht Monite 
machen. Die Commiffien legte denn vor und nah 
dem Geheimenrath vom dem Appelle und den Ad⸗ 
miniftratoren 986 Monita vor. Das weitläuftige 
Verfahren über diefe Monita ſtreckte fich bis 1763 
hinein. Das Reſultat dieſer weitlaͤuffigen Opera⸗ 
tionen lief aber auf eine Kleinigkeit hinaus. Dem 
Geheimenrath von dem Appelle war ein Defect von 
ohngefähr 3000 Thlr. (q) und den fämmtlichen Ade 
miriftratoren von 391 Thlr. gezogen. Daß leßtere 
eine folche Bagatelle zu ihrem Privat» Nugen follten 
verwandt haben, ift gar nicht denkbar, und jenet 
hat fich gewiß mit öffentlichen Geldern während der 
Imaſion nicht bereichert. Er, ber nad, feinem 
Stande in feinem Artifel den geringften Aufwand 
machte, war fo arm, baß er nach Abzug der Feim 
de einige geringfügige während der Invaſion ges 
machte Schulden nicht bezahlen konnte, und der 
Wirth in Auric nach Relaxation feines Arreftes 
ihm ben Tiſch verſagte. Außer ſeinem —— 

unin⸗ 
@ Hierunter ſteckte noch unter andern eine Aus ⸗ 

gabe von 1500 Thle., wovon ihm der entwichend 
Eommiffaie Meyer die Quittung geſtohlen hatte, 
Daß diefed Vorgeben fehr wahrfcheinlich iſt, er⸗ 
hellet aus dem abgelegten Zeugniß einiger Admis 
niftratoren, bie diefe Quittung in. Händen gehabt, 
und gefehen haben, 

El 
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unintereſſirten Character, bleibet der nach feinemı75g 

Tode eroͤfnete Concurs feine befte Defenfion. - So 
wie denn fich die große Criminal » Synquifition mit 

dem Triumpf der Denunciaten geenbiger hatte, fo 
waren auch der Ausgang der Unterfuchung und Re 
vifion der Kriegesfoften ein unbedeutender Geld« 
Beitrag ir), Verdruß, Mühe und Arbeit. 

(e) Der dem Geheimenrath von Appele gegogene 
Defect zu 3000 Thlr. ift nachher cheils compenſi⸗ 
ret, theild niedergeſchlagen. J 



Seite 
19 
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Zeile - 
31 ftatt der lied aber. 
7 — ihre — feine. i 

28 — ſchleifen — fließen. 
15 — Unemant — Annmaet. 
7 — die Schiedsrichter — den Schieds⸗ 

| richtern. 
13 — violenta, violenta — violenta, 

| vinolenta, 

ar — vor ihren — vor ibrem. 

27 — ungnädige — ungemwöbnlicye. 

27 — ‚befcbeinigen — befdhönigen. 

28 — Slieſtra — Glinſtra. 
29 — als den Herzog — als Herzog. 

23 — hoͤren — loͤſen. 
29 — hatte — hofte. 

20 — halten — behalten. 
3 — Bartman — Bertram. 

23 — Anzapfungen — Anzaͤpfungen. 

18 — und — um, ’ x 

12 — Seibſtliebe an — Selbftliebe. 

06 — ein ſolches — einen ſolchen. 

18 — feine — eine. 
4 — und — um. 

32 — Heineccius — Heumann... 

14 — skennen — erkennen. 



afel des e 

ar a EEIITTE 2 Almuth geb. 1465. } 1522. 

= e Fena ein atürk Sohn } 1533. | 
li, geb. 15C - BENENNEN SEEN SWR NE SRERFESSERIRRNEGER 

räfn von D Anna F old Braut . Armgard 
mit dem Grafen v. t 1559. 

N Dldenburg 1530. 
4. —  —. 

yogsſtraſſen 

em. N. N. verm. mit Jodocus von: 
TEE Branchorfi und Batenburg - 

Guſtav. 
geb. 1565. ja Karl Otto Maria geb. 1579 } 1616. 
+ 1608. 574. geb. 1577. verm. mit Herzog Julius 

| d. 11603. Ernſt von Lüneburg. 

.1601. fin Graf von Oſtfr. nnd Ritbergen, Gemalin 
àGemahliatharina, Gräfin von Salm Reifferſcheid. 

Srtedrich : lm OR TaRTrEN — —7— 

von Mecknd Marimilian geb. 1653 + 1698. Gemalin 
Schwerimtta Francisca von Mandersheit. 

u 
Erneflina Franciska, geb. 1687. + 1758. 
Marimilian Ulrich, Graf von Kaunitz. 

J ⏑ — — — | 

inz. von af von Norden geb, 
Ama Dorothea Graͤ⸗ 

Püttingen }. 1705. 

Fridrich Ulrich geb. 1663. + ı710- 
J Gemalin Maria Charlorta, Fuͤeſten 

Ehriftian Eberhards Tochter. 
— —— — 

Thriſtin⸗ Louiſe geb.1710. } 173%. 
Sen. Johann Eudwig Graf von ' 

| Wied⸗Runkel. 

| Sophia Anto 
nia Juliana 
geb. 1707. } 
1725. 

le Augufte Wilhelmine: 
718.11719. 
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